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Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Bau- und Planungsausschusses

n a c h r i c h t l i c h
an alle übrigen Ratsfrauen und Rats-
herren sowie bürgerlichen Mitglieder

Der Vorsitzende des
Bau- und Planungsausschusses
Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Rene´Goetze
Zimmer: 112 1. Obergeschoss
Telefon: 04122-9572-300
Fax: 04122-9572-333
E-Mail:        rene.goetze@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 07.01.2020

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Frau Bürgermeisterin Kählert lade ich Sie zu einer 
öffentlichen Sitzung des Bau- und Planungsausschusses

am Montag, den 20.01.2020 um 19:30 Uhr imSitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittstocker 
Str. 7 ein.

Tagesordnung

TOP Betreff Vorlage

   Öffentlicher Teil

1
Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten 
Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Beschluss 
über die Tagesordnung   

2 Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde   
3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 02.12.2019   
4 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse   
5 Bericht der Verwaltung   VO/19/025

6 Anfragen von Ausschussmitgliedern   

7 Fraktionsantrag der SPD-Fraktion: Gründung einer Arbeitsgruppe 
Stadtentwicklung   VO/20/027

8
Fraktionsantrag der SPD-Fraktion: Antrag zur Erweiterung des Gel-
tungsbereiches von B-Plan 91 im Ortszentrum Friedrichstraße / 
Pappelweg / Wilhelm-Schildhauer-Straße   

VO/20/028

9 Mitgliedschaften im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses   VO/19/344

10 Festlegung von Maßnahmen der Wirtschaftswegeunterhaltung 2020   VO/19/345

11
Ersatzbeschaffung von 2 Fahrzeugen für den Bauhof
hier: Beratung über die Aufhebung des Sperrvermerks beim Pro-
duktkonto 573820783100   

VO/19/346
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12 Neubau eines Gehweges in der Straße Großer Moorweg zwischen 
Großer Moorweg 11 und Bahnübergang Denkmalstraße   VO/19/342

13 Erneuerung der Fahrradstellplatzanlage Alte Ahrenloher Straße   VO/18/274-1

14 13. FNP-Änderung und B-Plan 22 der Gemeinde Heidgraben
hier: Stellungnahme der Stadt Tornesch   VO/19/349

15 41. F-Planänderung "Businesspark Tornesch - Erweiterung nördlich 
Asperhorner Weg" - Erneuter Auslegungsbeschluss   VO/19/022

16
B-Plan 47, 3. Änderung und Erweiterung "Business-Park Tornesch - 
Erweiterung nördlich Asperhorner Weg" Abwägung zur öffentlichen 
Auslegung, erneuter Auslegungsbeschluss   

VO/19/002

17

B-Plan 107 „Nordwestlich Bockhorn und südlich der Bahn“ (B-Plan 
der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB)
Erneuter Aufstellungsbeschluss und Freigabe zur frühzeitigen Öf-
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung   

VO/19/350

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch 
den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.

18 Entwicklungsabsichten des Unternehmens HellermannTyton - beab-
sichtigte Bauvorhaben vor Ort   VO/19/348

19 Bericht der Verwaltung (nicht öffentlich)   VO/19/317-1

20 Anfragen von Ausschussmitgliedern   
21 Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts   
22 Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gem. § 36 BauGB   
23 Auftragsvergabe Landschaftsplanung (Tornesch am See)   VO/19/347

24 Grundstücksangelegenheiten Hafenstraße   VO/19/297-1

Mit freundlichen Grüßen

gez. Henry Stümer
Vorsitzender
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Mitteilungsvorlage

Federführend:
Bürgermeisterin
Amt für Bauen, Planung und Umwelt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/19/025

öffentlich
20.12.2019

Rene´Goetze

René Goetze

Bericht der Verwaltung
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.01.2020 Bau- und Planungsausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Kita Seepferdchen
Die Arbeiten verlaufen entsprechend der zuletzt angepassten Zeitplanungen. 

Herstellung von Grün- und Ausgleichsflächen B-Plan Nr. 72 Elfenstieg/Riesenweg
Aufgrund der Witterung kommt es zeitweise zu Verzögerungen im Wegebau. Erste Bänke 
und Spielgeräte wurden aufgestellt. Insgesamt liegt die Maßnahme im vorgesehenen Zeit-
rahmen. Die Fertigstellung soll im Frühjahr 2020 erfolgen.

Endausbau Straßen Libellenbogen und Am Seepferdchen
Die Arbeiten sind abgeschlossen.

Sanierung L110
Der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr hat auf das Schreiben der Stadt Tornesch 
mit folgenden Informationen geantwortet:

- Die Abnahme der Arbeiten erfolgte am 12.12.2019
- Zum Hinweis der mangelhaften Fahrbahnoberflächenbeschaffenheit im Abschnitt 

Kreisverkehr bis BAB: Nach Abschluss der Arbeiten wurde eine Ebenheitsmessung 
der neuen Oberfläche der Fahrbahn durchgeführt. Die Anforderung für die Ebenheit 
beträgt 4mm auf einer Länge von 4m. Nach der ZTV Asphalt liegen die gemessenen 
Überschreitungen dieses Grenzwertes alle im finanziell abzugsfähigen Bereich. Bei 
der Abnahme wurde festgestellt, dass in einigen Bereichen Bitumenplacken auf der 
Fahrbahn klebten. Diese werden von der Firma noch entfernt.

- Zum Hinweis der mangelhaften Radwegbeschaffenheit: Es konnten keine Mängel auf 
der neuen Asphaltdecke festgestellt werden. Die Übergänge zwischen bituminösem 
und ungebundenem Radweg wurden nachbearbeitet und sind für Radfahrer unbe-
denklich.

- Zum Hinweis der leisen Signaltöne für sehbehinderte Menschen an den Fußgänger-
überwegen: Dies wird noch überprüft und es erfolgt eine gesonderte Rückmeldung.

Beschilderung Tempo-30 Esinger Straße vor Johannes-Schwennesen-Schule
Die Verkehrsbehörde des Kreises wurde diesbezüglich noch einmal kontaktiert. Bis zur Er-
stellung des Berichtes lag noch keine Rückmeldung vor.
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Veranstaltung Klimaanpassung in kommunalen Bebauungsplänen
Am Montag, den 03.02.2020, von 17.00 bis 20.30 Uhr findet in der Kreisverwaltung Pinne-
berg in Elmshorn  eine Veranstaltung zum Thema Klimaanpassung in kommunalen Bebau-
ungsplänen statt. Die Einladung wurde an die Mitglieder des Ausschusses weiter geleitet. 
Bei Interesse wird um selbständige Anmeldung gebeten.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
Beschlussumsetzungstabelle
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Schlagwort Beschluss beraten

am

weitere

Gremien

Stand des Verfahrens/ Beschlussumsetzung

B-Plan 97 “nördl. Baumschulenweg, 

südl. Schäferweg“ (See)

Aufstellungsbeschluss

Veränderungssperre  

erneuter Aufstellungsbeschluss u. Freigbe 

zur TÖB

Erneute Entwurfsberatung

Auslegungsbeschluss

06.06.2016

06.06.2016

05.03.2018

03.09.2018

02.12.19

Erweiterung des Geltungsbereiches um den BP 99

Beteiligung TöB bis 27.04.2018

frztg. Ö.-betlg. 08.05.2018

Die öffentliche Auslegung wird vom 21.01.-21.02.20 durchgeführt

51. Änderung F-Plan "Baumschulenweg" Aufstellungsbeschluss u. Freigabe zur 

frztg. Ö-betlg.

Auslegungsbeschluss

05.03.2018

02.12.19

Beteiligung TöB bis 27.04.2018

frztg. Ö.-betlg. 08.05.2018

Die öffentliche Auslegung wird vom 21.01.-21.02.20 durchgeführt

B-Plan 47, 3. Änderung+ Erweiterung 

„Businesspark Tornesch Erweiterung 

nördl. Asperhorner Weg“

Aufstellungsbeschluss

Entwurfsberatung, Freigabe d. Entwurfs 

zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

Auslegungsbeschluss

Erneuter Auslegungsbeschluss

04.02.13

14.08.2013

21.10.2013

03.11.2014

20.01.20

Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung: 24.09.2013

TÖB: 26.08. – 26.09.2013

Erneuter Aufstellungsbeschluss

Auslegung:13.01. – 13.02.2015

Entwurfsberatung BPA 20.01.20 geplant

44. F-Planänderung „Ahrenloher

Str. – Am Moor“

(Krögers Gasthof)

Aufstellungsbeschluss Änderung des 

Geltungsbereiches

07.07.2014

07.09.2015

Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung am 04.11.2014

Erneute Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung am: 20.10.2015

Nach Konzepterstellung durch den Investor Abstimmung mit der

Landesplanung

Nach Abstimmung mit Landesplanung nunmehr Abstimmung mit möglichem 

Investor

B-Plan 91 „Ortskern: südl. 

Friedrichstraße“

Aufstellungsbeschluss

Veränderungssperre       

02.02.2015

05.12.2016 RV13.12.2016

B-Plan 92 „Ortskern: Willy-

Meyer Str./ westl. Esinger Str.“

Aufstellungsbeschluss

Veränderungssperre

02.02.2015 

05.12.2016 RV13.12.2016

B-Plan 93 „Ortskern:

Tornescher Hof/Bahnhofsplatz“

Aufstellungsbeschluss 02.02.2015

B-Plan 94 „Ortskern: östl. der

Bahn“

Aufstellungsbeschluss 02.02.2015

48. F-Planänderung „südl. Schäferweg, 

östl. Großer Moorweg“

Aufstellungsbeschluss

Erneuter Aufstellungsbeschluss

erneuter Aufstellungsbeschluss

Auslegungsbeschluss

06.07.2015

06.06.2016

08.05.2017

02.12.19

Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung: 14.11.2017

Die öffentliche Auslegung wird vom 21.01.-21.02.20 durchgeführt

Präsentation H & T im BPA 20.01.20

B-Plan 96 „östlich Großer

Moorweg, zwischen Schäferweg

und Brandskamp“

Aufstellungsbeschluss

Erneuter Aufstellungsbeschluss

u.Freigabe z. frztg. Ö-betlg.

Erneuter Aufslellungsbeschluss

Entwurfsberatung

Auslegungsbeschluss

09.11.2015

05.09.2016

08.05.2017

05.03.2018

02.12.19

erneute frztg. Ö.-betlg. 08.05.2018

Die öffentliche Auslegung wird vom 21.01.-21.02.20 durchgeführt

Präsentation H & T im BPA 20.01.20

Hinweis: Die rot markierten Beschlüsse/Projekte sind umgesetzt und werden in der nächsten Fassung nicht mehr aufgeführt. Bei den blau markierten Beschlüssen/Projekten gibt 

es zur jeweils vorherigen Beschlussumsetzungstabelle einen neuen Sachstand.

Amt für Bauen, Planung und Umwelt                           Tabelle zur Beschlussverfolgung                                                                                13.12.2019
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Umgestaltung Fahrradgarage

SPD-Antrag Vorstellung Planung 

Förderantrag bei NAH S-H im Mai 2015 

gestellt

Beratung

Beschluss zur Vollfassade

Antrag GVFG 26.05.2016

Festlegung der Endplanung

06.05.13

02.09.13

07.10.2015

01.02.2016

Seit Anfang

August 2016

05.02.2018

Prüfauftrag: Umgestaltung mit offenem Erdgeschoss

Fortführung der Planung in der 1. Jahreshälfte 2015

Umplanung erforderlich um Zuwendungsvoraussetzungen zu erfüllen

Umplanung EG offen, Entfernung E-Bike-Komponenten

Baufachliche Prüfung durch GmSH

Baugenehmigung des Kreises Pinneberg ist erteilt

Weiterer Förderantrag bei dem Förderfond Nord gestellt (11/18)

Prüfung einer abweichenden Variante (BPA 24.06.19)

Beratung für den BPA Dezember geplant.

Umplanung beschlossen

49. F-PlanÄnderung "Erweiterung 

Businesspark Tornesch"

Aufstellungsbeschluss und Freigabe zur 

frztg. Ö-Betlg.

17.07.2017 frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: 

Auslegung 

52. F-Planänderung" Erweiterung 

Businesspark (Oha II)"

Aufstellungsbeschluss

Freigabe zur TÖB

02.05.2018 Zielabweichungsverfahren

B-Plan 105 " Erweiterung 

Businesspark (Oha II)"

Aufstellungsbeschluss

Freigabe zur TÖB

02.05.2018 Zielabweichungsverfahren

B-Plan 106 "Nordöstlich Esinger Straße / 

Südwestlich der Bahn" (Erweiterung 

Papierfabrik Meldorf) und Änderung F-

Plan

Aufstellungsbeschluss

Auslegungsbeschluss

Satzungsbeschluss

03.09.2018

27.05.19

28.10.19

RV März 20 Satzungsbeschluss

Ausbau Fahrradinfrastruktur - 

Rotmarkierung von Überwegen

Markierung 2 Überwege 29.10.2018 Aussetzung Markierung Bahnhofsvorplatz - Beschluss Umweltausschuss

Ausbau des Feldweges zwischen 

Kleiner Twiete und 

Regenrückhaltebecken

Durchführung Maßnahme 03.12.2018 Förderantrag gestellt

Wirtschaftswegeunterhaltung 2019 Durchführung Maßnahme 03.12.2018 Maßnahmen sind in 2020 geplant.

Straßenunterhaltung 2019 -

 Deckensanierung in der 

Pommernstraße

zurück gestellt

Neuer Prüfauftrag aus Sitzung 04.02.19

03.12.2018

04.02.2019

Maßnahmen sind in 2020 geplant.

Unterhaltung von Geh- und 

Radwegen - Vorplatz "Kleiner Friedrich"

Durchführung Maßnahme 03.12.2018 In Vorbereitung

Prüfung einer Rampe (Einbau) - Beschluss Umweltausschuss

Keine Mittel in 2020 eingeplant

Erneuerung der Fahrradstellplatzanlage 

Alte Ahrenloher Straße

Durchführung Maßnahme 03.12.2018 Förderzusage der Nah.SH liegt vor, Förderzusage der Metropolregion steht 

aus.

B-Plan 107 „Westlich Gärtnerweg und 

südlich der Bahn“

Aufstellungsbeschluss 01.04.2019 Beratung im BPA 20.01.20 geplant

Beschluss zur Einleitung vorbereitender 

Untersuchungen zur Klärung der 

Voraussetzungen für die Durchführung 

einer städtebaulichen 

Entwicklungsmaßnahme

27.05.2019 Angebot liegt vor und wird beauftragt.

Gutachten wird Mitte 2020 vorliegen

B-Plan 108 "Westlich der Friedrichstr. 

und Nördlich der Wilhelm-Schildhauer-

Str."

Aufstellungsbeschluss 19.08.2019

9. Änderung des B-Plans 47 

"Businesspark Tornesch" - 

Aufstellungsbeschluss 

Auslegungsbeschluss

19.08.2019

02.12.19

Die öffentliche Auslegung wird vom 21.01.-21.02.20 durchgeführt
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Einrichtung eines öffentlichen W-LAN im 

Bahnhofsumfeld  

Weitergehende Gespräche 28.10.2019 Weitergehende Gespräche und Verhandlungen laufen, Förder- und 

Finanzierungsmöglichkeiten werden geprüft

13. Änderung des 

Flächennutzungsplanes für eine Fläche 

der Gemeinde Heidgraben

Entwurf- und Auslegungsbeschluss   28.10.2019 Beratung am 20.01.20 im Rahmen der Beteiligung

Neubau einer Fahrradabstellanlage am 

Bahnhof

Verzicht auf den bislang geplanten Umbau 

der Fahrradgarage

02.12.2019

Satzung der Stadt Tornesch über die 

äußere Gestaltung von Werbeanlagen 

(Werbesatzung) 

Entwurfsberatung über eine erste 

Änderung der Satzung und 

Satzungsbeschluss   

02.12.2019 RV17.12.19 Bekanntmachung nach Beschluss RV
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Fraktionsantrag der SPD

Federführend:
Amt für Bauen, Planung und Umwelt
FD Stadtplanung und Umwelt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/027

öffentlich
02.01.2020

Dr. Susanne Dohrn

Oliver Kath

Fraktionsantrag der SPD-Fraktion: Gründung einer Arbeitsgruppe 
Stadtentwicklung
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.01.2020 Bau- und Planungsausschuss

Sachbericht

Sehr geehrter Herr Stümer,
sehr geehrte Mitglieder des Bauausschusses der Stadt Tornesch,

Tornesch ist eine wachsende Stadt. Die Nachfrage nach Wohnraum bleibt hoch, zunehmend 
auch im Ortskern. Aus diesem Grund beauftragte der Bau- und Planungsausschuss die 
Stadtverwaltung 2015, den Ortskern zu planen. Die AC-Planergruppe erarbeitet ein Konzept, 
das 2016/17 in mehreren Sitzungen des Ortskernbeirats beraten wurde. Dem Beirat gehör-
ten Vertreter der Stadtverwaltung an, sowie Bauausschussmitglieder der damals im Rat ver-
tretenen Parteien – SPD, CDU und FDP. Zum Ortskern gehören Bahnhofsvorplatz, zen-
trumsnahe Teile der Friedrichstraße, Esinger und Uetersener Straße. Inhaltlich ging es z.B. 
um Gebäudehöhen, Lokalisierung des Einzelhandels und Gestaltung des Bahnhofsvorplat-
zes. Inzwischen sind mehr als zwei Jahre vergangen, und vieles hat sich verändert – u.a. 
sind einige Neubauten entstanden, der Verkehr hat weiter zugenommen und seit der letzten 
Kommunalwahl sind Bündnis 90/Die Grünen im Rat vertreten, die an der Diskussion 2016/17 
nicht beteiligt waren. Es ist Zeit, das Thema Ortskern auf eine breitere politische Basis zu 
stellen und inhaltlich weiter zu entwickeln.

Antrag:

Der Bauausschuss beschließt die Gründung einer Arbeitsgruppe Stadtentwicklung. Vorbilder 
sind die Arbeitsgruppen für mehr Artenvielfalt und der Arbeitskreis für innerstädtische Mobili-
tät und deren erfolgreiche Arbeit. Ausgehend vom Erläuterungsbericht Ortskernentwicklung, 
der am 03.04.2019 vom Bauausschuss beschlossen wurde, soll es nun darum gehen, diesen 
Bericht mit Leben zu füllen.

Was jetzt geplant und gebaut wird, prägt das Ortsbild und die Zukunft unserer Stadt für die
kommenden Jahrzehnte. Wir sollten uns deshalb sorgfältig darüber nachdenken.

TOP 7
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Mit freundlichen Grüßen
Für die Fraktion der SPD
Dr. Susanne Dohrn

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja x nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

TOP 7
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung)  

Es wird eine Arbeitsgruppe gegründet, die aus Vertreter/innen der Ratsparteien, interessier-
ten Bürger/innen sowie – je nach fachlicher Bedarfslage, einem Vertreter des Bau- und Pla-
nungsamtes besteht. Mögliche Themen sind Zukunft von Kleingewerbe im Zentrum, Orte der 
Begegnung, Stadtgrün, Erhalt von ortsprägenden Gebäuden vs. Verdichtung, Erlebnisraum 
Stadt. Die Arbeitsgruppe berichtet dem Bauausschuss regelmäßig über die Ergebnisse ihrer 
Diskussionen.

Anlage/n: 

Antrag der SPD-Fraktion: Arbeitsgruppe Stadtentwicklung
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SPD-Fraktion 

Tornesch, den 23.12.2019 

An den Vorsitzenden des Bauausschusses 

Herrn Henry Stümer 

Nachrichtlich: Bürgermeisterin Sabine Kählert 

             Mitglieder des Bauausschusses 

 

Sitzung des Bauausschusses am 20.01.2020 

Gründung einer Arbeitsgruppe Stadtentwicklung  

 

 

Sehr geehrter Herr Stümer,  

sehr geehrte Mitglieder des Bauausschusses der Stadt Tornesch 

Tornesch ist eine wachsende Stadt. Die Nachfrage nach Wohnraum bleibt hoch, zunehmend 

auch im Ortskern. Aus diesem Grund beauftragte der Bau- und Planungsausschuss die 

Stadtverwaltung 2015, den Ortskern zu planen. Die AC-Planergruppe erarbeitet ein Konzept, 

das 2016/17 in mehreren Sitzungen des Ortskernbeirats beraten wurde. Dem Beirat 

gehörten Vertreter der Stadtverwaltung an, sowie Bauausschussmitglieder der damals im 

Rat vertretenen Parteien – SPD, CDU und FDP. Zum Ortskern gehören Bahnhofsvorplatz, 

zentrumsnahe Teile der Friedrichstraße, Esinger und Uetersener Straße. Inhaltlich ging es 
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z.B. um Gebäudehöhen, Lokalisierung des Einzelhandels und Gestaltung des 

Bahnhofsvorplatzes. Inzwischen sind mehr als zwei Jahre vergangen, und vieles hat sich 

verändert – u.a. sind einige Neubauten entstanden, der Verkehr hat weiter zugenommen 

und seit der letzten Kommunalwahl sind Bündnis 90/Die Grünen im Rat vertreten, die an der 

Diskussion 2016/17 nicht beteiligt waren. Es ist Zeit, das Thema Ortskern auf eine breitere 

politische Basis zu stellen und inhaltlich weiter zu entwickeln.  

Antrag:  

Der Bauausschuss beschließt die Gründung einer Arbeitsgruppe Stadtentwicklung. Vorbilder 

sind die Arbeitsgruppen für mehr Artenvielfalt und der Arbeitskreis für innerstädtische 

Mobilität und deren erfolgreiche Arbeit. Ausgehend vom Erläuterungsbericht 

Ortskernentwicklung, der am 03.04.2019 vom Bauausschuss beschlossen wurde, soll es nun 

darum gehen, diesen Bericht mit Leben zu füllen.  

Beschlussempfehlung:  

 

Es wird eine Arbeitsgruppe gegründet, die aus Vertreter/innen der Ratsparteien, 

interessierten Bürger/innen sowie – je nach fachlicher Bedarfslage, einem Vertreter des Bau- 

und Planungsamtes besteht. Mögliche Themen sind Zukunft von Kleingewerbe im Zentrum, 

Orte der Begegnung, Stadtgrün, Erhalt von ortsprägenden Gebäuden vs. Verdichtung, 

Erlebnisraum Stadt. Die Arbeitsgruppe berichtet dem Bauausschuss regelmäßig über die 

Ergebnisse ihrer Diskussionen. 

 

Was jetzt geplant und gebaut wird, prägt das Ortsbild und die Zukunft unserer Stadt für die 

kommenden Jahrzehnte. Wir sollten uns deshalb sorgfältig darüber nachdenken.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Fraktion der SPD 

Dr. Susanne Dohrn 
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Fraktionsantrag der SPD

Federführend:
Amt für Bauen, Planung und Umwelt
FD Stadtplanung und Umwelt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/028

öffentlich
02.01.2020

Artur Rieck

Oliver Kath

Fraktionsantrag der SPD-Fraktion: Antrag zur Erweiterung des Gel-
tungsbereiches von B-Plan 91 im Ortszentrum Friedrichstraße / Pap-
pelweg / Wilhelm-Schildhauer-Straße
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.01.2020 Bau- und Planungsausschuss

Sachbericht

Sehr geehrter Herr Stümer,

sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,

sehr geehrte Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses,

die SPD beantragt die Erweiterung des Geltungsbereiches von B-Plan 91 auf den Bereich 
Friedrichstraße / Pappelweg / Wilhelm-Schildhauer-Straße von der Ahrenloher Straße / Jür-
gen-Siemsen-Straße bis zur Norderstraße / Von-Helms-Straße. Das Gebiet soll von der 
Bahnstrecke und der Bebauung von Adlershorst an der Straße Am Grevenberg sowie der 
Wegenerstraße begrenzt werden. Grenze ist in der anliegenden Karte grob eingezeichnet.

Der aktuell in der Bearbeitung befindliche B-Plan 108 soll integriert werden.

Begründung:

Die Bebauung des Ortszentrums soll in verdichteter Form gemäß des Konzepts zur Ortsker-
nentwicklung durchgeführt werden. Dafür bedarf es einer klaren Festlegung der baulichen 
Möglichkeiten, um einen kleinteiligen Wildwuchs durch Einzelprojekte nach dem §34 des 
Baugesetzbuches zu verhindern. Das Gebiet ist bis zur Norderstraße / Von-Helms-Straße 
und dem Bereich Pappelweg / obere Wilhelm-Schildhauer-Straße zu erweitern, damit die 
gestalterischen Möglichkeiten voll ausgeschöpft werden können. Ziel ist eine ansprechende 
Entwicklung der Straße durch Zusammenlegung von Grundstücken und Erweiterung der 
Geh- und Radwege.
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Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Die Kosten für den Start der Maßnahme sind aus dem Produkt 511000 Konto 543156 aus
den 5.000 € für die B-Pläne 91-94 „Ortskern" gedeckt. Für 2021 sind entsprechend höhere
Kosten einzustellen.
 

Beschluss(empfehlung)  

Der Bau- und Planungsausschuss beschließt, die Erweiterung des Geltungsbereiches von B-
Plan 91 auf den Bereich Friedrichstraße / Pappelweg / Wilhelm-Schildhauer-Straße von der 
Ahrenloher Straße / Jürgen-Siemsen-Straße bis zur Norderstraße / Von-Helms-Straße. Das 
Gebiet soll von der Bahnstrecke und der Bebauung von Adlershorst an der Straße Am Gre-
venberg sowie der Wegenerstraße begrenzt werden. Grenze ist in der anliegenden Karte 
grob eingezeichnet. Der aktuell in der Bearbeitung befindliche B-Plan 108 soll integriert wer-
den.

Anlage/n: 

Antrag der SPD-Fraktion: Antrag B-Plan Friedrichstraße
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      !  

SPD-Fraktion 

Tornesch, den 27.12.2019 

An den Vorsitzenden des Bau- und Planungsausschusses 

Herrn Henry Stümer 

Nachrichtlich: Frau Bürgermeisterin Sabine Kählert 

              Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses 

   

Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 20.01.2020 

Antrag zur Erweiterung des Geltungsbereiches von B-Plan 91 im 

Ortszentrum Friedrichstraße / Pappelweg / Wilhelm-Schildhauer-

Straße 

Sehr geehrter Herr Stümer, 

sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

sehr geehrte Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses, 

die SPD beantragt die Erweiterung des Geltungsbereiches von B-Plan 91 auf den Bereich 

Friedrichstraße / Pappelweg / Wilhelm-Schildhauer-Straße von der Ahrenloher Straße / 

Jürgen-Siemsen-Straße bis zur Norderstraße / Von-Helms-Straße. Das Gebiet soll von der 

Bahnstrecke und der Bebauung von Adlershorst an der Straße Am Grevenberg sowie der 

Wegenerstraße begrenzt werden. Grenze ist in der anliegenden Karte grob eingezeichnet. 

Der aktuell in der Bearbeitung befindliche B-Plan 108 soll integriert werden. 

Begründung: 

Die Bebauung des Ortszentrums soll in verdichteter Form gemäß des Konzepts zur 

Ortskernentwicklung durchgeführt werden. Dafür bedarf es einer klaren Festlegung der 

baulichen Möglichkeiten, um einen kleinteiligen Wildwuchs durch Einzelprojekte nach dem 

§34 des Baugesetzbuches zu verhindern. Das Gebiet ist bis zur Norderstraße / Von-Helms-

Straße und dem Bereich Pappelweg / obere Wilhelm-Schildhauer-Straße zu erweitern, damit 

die gestalterischen Möglichkeiten voll ausgeschöpft werden können. Ziel ist eine 

ansprechende Entwicklung der Straße durch Zusammenlegung von Grundstücken und 

Erweiterung der Geh- und Radwege. 
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Finanzielle Auswirkungen:    

Die Kosten für den Start der Maßnahme sind aus dem Produkt 511000 Konto 543156 aus 

den 5.000 € für die B-Pläne 91-94 „Ortskern" gedeckt. Für 2021 sind entsprechend höhere 

Kosten einzustellen. 

Beschlussempfehlung: 

Der Bau- und Planungsausschuss beschließt, die Erweiterung des Geltungsbereiches von B-

Plan 91 auf den Bereich Friedrichstraße / Pappelweg / Wilhelm-Schildhauer-Straße von der 

Ahrenloher Straße / Jürgen-Siemsen-Straße bis zur Norderstraße / Von-Helms-Straße. Das 

Gebiet soll von der Bahnstrecke und der Bebauung von Adlershorst an der Straße Am 

Grevenberg sowie der Wegenerstraße begrenzt werden. Grenze ist in der anliegenden Karte 

grob eingezeichnet. Der aktuell in der Bearbeitung befindliche B-Plan 108 soll integriert 

werden. 

                                                                        

Mit freundlichen Grüßen 

für die SPD Fraktion 

Artur Rieck 

Anlage: Karte mit Grenzen von B-Plan 91
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19.12.2019 Pappelweg - Google Maps

https://www.google.com/maps/place/Pappelweg,+25436+Tornesch/@53.6990465,9.7107313,565m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47b3d5644f1c1b13:0x8000a9144b3df2a5!8m2!3d53.6986165!4d9.7119352 1/1

Bilder © 2019 GeoBasis-DE/BKG,GeoContent,Maxar Technologies,Kartendaten © 2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009) 50 m 

Pappelweg
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Mitteilungsvorlage

Federführend:
Bürgermeisterin
Amt für Bauen, Planung und Umwelt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/19/344

öffentlich
11.12.2019

Rene´Goetze

René Goetze

Mitgliedschaften im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.01.2020 Bau- und Planungsausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Der Bau- und Planungsausschuss hat im Rahmen der Haushaltsberatung beschlossen, die 
im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses bestehenden Mitgliedschaften zu überprüfen. Im 
weiteren Zuständigkeitsbereich des Ausschusses ist nur eine Mitgliedschaft zu benennen. Es 
handelt sich um die Mitgliedschaft im  vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwick-
lung e. V.. 

Der vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. ist ein seit über 70 Jahren 
etablierter gemeinnütziger Verband mit rund 2.000 Mitgliedern, vor allem Kommunen und 
Wohnungsunternehmen. Er engagiert sich durch Fortbildung und Forschung für die Leis-
tungsfähigkeit der Kommunen, eine vielfältige Bürgergesellschaft und die Stärkung der loka-
len Demokratie. Mit jährlich bundesweit rund 1.900 Veranstaltungen und etwa 53.000 Teil-
nehmern gehört der vhw zu den führenden Fortbildungsanbietern für Führungskräfte und 
Mitarbeiter in Verwaltung, kommunalen Unternehmen und in der Immobilienwirtschaft (Aus-
zug Homepage www.vhw.de).

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 260 EUR und wird aus dem Produktkonto 
111101.542910 beglichen.

Der wesentliche Grund der Mitgliedschaft liegt in den Rabattkonditionen für die Teilnahme an 
Fortbildungen und Fachveranstaltungen der VHW. Je nach Dauer und Kosten einer Fortbil-
dungsveranstaltung ist der jährliche Mitgliedsbeitrag bereits bei Buchung von wenigen Fort-
bildungen (2-3/Jahr) eingespart.

Es werden Fortbildungen und Veranstaltungen zu folgenden Fachgebieten angeboten (aus-
zugsweise):

 Abgaben-, Gebühren-, Beitragsrecht 
 Bodenrecht & Immobilienbewertung 
 Immobilienrecht,- management, -förderung 
 Städtebau-, Bauordnungsrecht 
 Raumordnung 
 Stadtentwicklung & Bürgerbeteiligung 
 Umweltrecht & Klimaschutz 
 Vergabe- & Bauvertragsrecht 
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 Verkehrsplanung & Straßenrecht 

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
keine
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Beschlussvorlage

Federführend:
Bürgermeisterin
Amt für Bauen, Planung und Umwelt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/19/345

öffentlich
11.12.2019

Rene´Goetze

René Goetze

Festlegung von Maßnahmen der Wirtschaftswegeunterhaltung 2020
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.01.2020 Bau- und Planungsausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Mit Vorlage 19/236 hatte die Verwaltung zur Ausschusssitzung am 28.10.2019 die für 2020 
sinnhaften Sanierungsmaßnahmen an den Wirtschaftswegen benannt. Der Umfang der 
Maßnahmen belief sich insgesamt auf 500.000 EUR. Vorgeschlagen wurden folgende Maß-
nahmen:

73 000 € Durchlass Kleine Twiete
Der Durchlass ist abgängig (wie schon berichtet). Da die Behelfsbrücke an der K22 (Wisch-
möhlenweg) jetzt fertig gestellt ist, soll die Maßnahme mit Uetersen zusammen durchgeführt 
werden.

110 000 € Jägerweg
Der Weg ist in einem sehr schlechten Zustand. Nach Rücksprache mit dem Kreis Pinneberg 
reicht allein die Aufstellung von Warnschildern nicht aus um die Verkehrssicherungspflicht zu 
erfüllen.

210 000 € Prisdorferweg und Schäferweg
Die Straßen waren nach dem Wirtschaftswegekonzept mit Beschluss vom 14.04.2012 
(VO/1/314) für 2014 und 2015 zur Unterhaltung vorgesehen gewesen und haben durch die 
Baumaßnahme L 110 noch mehr Schaden genommen.

90 000 € Graderarbeiten
Die Maßnahmen waren für 2019 vorgesehen und vom Bau- und Planungsausschuss beauf-
tragt, aber auf Grund der Haushaltslage nicht ausgeführt worden.

12 000 € Bankette an Spurbahnen
Die Grünstreifen in der Mitte und neben der Betonspurbahn sind zum Teil sehr tief, so dass 
Sturzgefahren entstehen können.

5 000 € Unvorhersehbares

Im Rahmen der Haushaltsberatung 2020 wurde zunächst einmal verwaltungsseitig festge-
stellt, dass es sich bei der Erneuerung des Durchlasses Kleine Twiete um eine investive 
Maßnahme handelt und diese insofern aus dem Unterhaltungsansatz heraus zu nehmen sei. 
Der Aufwand hatte sich zu diesem Zeitpunkt entsprechend auf 427.000 EUR reduziert.
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Der Bau- und Planungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 02.12.2019 beschlossen, für 
den Haushalt 2020 einen reduzierten Ansatz von 350.000 EUR vorzusehen. Eine inhaltliche 
Beratung darüber, welche Maßnahmen nicht umgesetzt werden sollen, wurde verschoben.

Der Bau- und Planungsausschuss hat nunmehr darüber zu befinden, welche der vorgeschla-
genen (oder andere) Maßnahmen in 2020 umgesetzt werden sollen. Die Mittel „Bankette an 
Spurbahnen“ und „Unvorhersehbares“ sind hierbei mit insgesamt 17.000 EUR als fix anzuse-
hen und werden vorweg abgezogen. 

Der verfügbare Ansatz liegt somit dann bei 333.000 EUR, die verbleibenden vorgeschlagen-
en Maßnahmen

1. 110 000 € Jägerweg

2. 210 000 € Prisdorferweg und Schäferweg

3. 90 000 € Graderarbeiten

können mit diesem Ansatz nicht umgesetzt werden.

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: X ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: X vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung

X Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja X nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja X nein

Produkt/e:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*: 350.000
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung)  
Der Bau- und Planungsausschuss beschließt, mit den für 2020 vorgesehen Haushaltsmitteln 
folgende Maßnahmen umzusetzen:

-
-
-

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
keine

TOP 10

22 von 743 der Zusammenstellung



Vorlage VO/19/346 der Stadt Tornesch                                                            Seite: 1/3

Beschlussvorlage

Federführend:
Bürgermeisterin
Amt für Bauen, Planung und Umwelt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/19/346

öffentlich
11.12.2019

Rene´Goetze

René Goetze

Ersatzbeschaffung von 2 Fahrzeugen für den Bauhof
hier: Beratung über die Aufhebung des Sperrvermerks beim Produkt-
konto 573820783100
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.01.2020 Bau- und Planungsausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Die Verwaltung hat im Rahmen der Haushaltsanmeldungen für den Haushalt 2020 beim Pro-
duktkonto 573820783100 die Ersatzbeschaffung von 2 Fahrzeugen auf dem Bauhof vorge-
sehen. Konkret geht es um einen Deutz Schlepper, Frontlader, Greifschaufel und einen  
Schanzlin Kompaktschlepper incl. Anbaugeräten. Folgende Begründungen lagen im Rahmen 
der Mittelanmeldungen vor:

Ersatzbeschaffung PI- 2210 Deutz Schlepper, Frontlader, Greifschaufel
Der fast 20 Jahre alte Schlepper muss ersetzt werden. Der Motor hat für den Winterdienst 
nicht mehr ausreichend Energie (PS). Das Schneeschild benötigt eine gewisse Mindestge-
schwindigkeit, damit der Schnee zur Seite abtransportiert wird. Dies ist leider nur noch 
grenzwertig der Fall. Die Greifschaufel hat genauso Ihren Dienst geleistet. Das Eisen ist so 
dünn, dass es bereits verbiegt.

Ersatzbeschaffung PI- 2577 Schanzlin Kompaktschlepper incl. Anbaugeräten
Der Schanzlin Kompakt Schlepper ist ebenfalls fast 20 Jahre alt und hat nicht mehr die erfor-
derliche Kraft. Da auch immer mehr neue Fußwege zu räumen sind, wird ein neuer Kom-
paktschlepper für den Winterdienst benötigt einschließlich der dazu gehörenden Anbaugerä-
te. Schneeschild, Besen und Kastenstreuer. Leider gibt es auch keine Ersatzteile mehr. Der 
Schlepper wird bereits seit vielen Jahren nicht mehr gebaut.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen sind weitergehende Fragen zur Erforderlichkeit der 
Ersatzbeschaffungen (z.B. alternativer Einsatz von vorhandenem Winterdienstgerät) aufge-
kommen, die im Rahmen der Sitzung nicht abschließend beantwortet werden konnten. Auch 
gabe es Rückfragen zur veranschlagten Kostenhöhe. Der Ausschuss hatte deshalb empfoh-
len, die Ersatzbeschaffungen mit einem Sperrvermerk zu versehen und den Leiter des städti-
schen Bauhofs, Herr Rehder, zur kommenden Sitzung zu laden. Herr Rehder wird an der 
Ausschusssitzung teilnehmen und für Rückfragen während der Beratung zur Verfügung ste-
hen.
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Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: X ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: X vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung

X Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja X nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja X nein

Produkt/e:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen 190.000
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung)  
Der Sperrvermerk beim Produktkonto 573820783100 für die Ersatzbeschaffung von 2 Fahr-
zeugen auf dem Bauhof in Höhe von 190.000 EUR wird aufgehoben.
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gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
keine
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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bauen, Planung und Umwelt
FD Tiefbau

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/19/342

öffentlich
10.12.2019

Rene´Goetze

Sylvia Köhn

Neubau  eines Gehweges in der Straße Großer Moorweg zwischen 
Großer Moorweg 11 und Bahnübergang Denkmalstraße
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.01.2020 Bau- und Planungsausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Von einem Anwohner aus dem Großen Moorweg wurde an die Verwaltung der Wunsch her-
angetragen, die Schaffung eines Gehweges im Bereich der Wohnbebauung zu prüfen. Hin-
tergrund ist, dass der Gehweg im Großen Moorweg auf Höhe des zukünftigen Tunnels en-
det. Die Grundstücke, ab Großer Moorweg 35 bis zum Bahnübergang Denkmalstraße, es 
sind 12 Grundstücke, davon 9 mit Wohnbebauung, haben keinen Gehweg. 
Die Prüfung vor Ort hat ergeben, dass auf der Ostseite  die erforderlichen Flächen nicht vor-
handen sind. Die Anlegung eines Gehweges ist nur auf der Westseite möglich. Hier befindet 
sich die Fläche 103/32 nicht im Eigentum der Stadt Tornesch, sondern im Eigentum der 
Deutschen Bahn. Es müsste eine Nutzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn geschlos-
sen werden.
Die Länge des Gehweges beträgt rd. 170 m, die Breite ist i.M. mit 1,50 m möglich. Der Geh-
weg sollte einen Mindestabstand von 0,50 m von der Fahrbahn haben. Für die Herstellung 
des Gehweges ist auf einer Länge von rd. 66,0 m der Graben zwingend zu verrohren, damit 
der Mindestabstand von 0,50 m von der Fahrbahn realisiert werden kann.
Am Bahnübergang Denkmalstraße müsste die Straße gequert werden, um auf den Gehweg 
in der Denkmalstraße zu gelangen. Sobald die K 22 realisiert ist, verliert der Gehweg seine 
Funktion, da der Bahnübergang Denkmalstraße dann geschlossen wird.
Nach einer Kostenschätzung ist für die Herstellung des Gehwegs mit Kosten in Höhe von rd. 
227.000,00 Euro zu rechnen. In den Kosten sind die Verrohrung des Grabens, die Herstel-
lung des Gehweges in Glennsanda und die Beleuchtung enthalten.
Für die Aufstellung einer Entwurfsplanung ist mit Planungskosten von rd. 18.000,00 Euro zu 
rechnen. Für die Vermessung und Baugrunduntersuchung zusammen rd. 5.000,00 Euro und 
für das Ingenieurhonorar der Leistungsphasen 1-4 rd. 13.000,00. Euro

Es können Beiträge nach der Straßenbaubeitragssatzung erhoben werden.

Der Bau- und Planungsausschuss wird gebeten, zu entscheiden ob die Maßnahme weiter-
verfolgt und realisiert werden soll. Sollte dies der Fall sein, sind die Planungskosten für den 
Haushalt 2021 oder im Rahmen eines Nachtragshaushaltes für 2020 bereitzustellen.
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Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: x ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: x vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung

x Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja x nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja x nein

Produkt/e:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*: 18.000,00
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
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Saldo (E-A)
  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung)  

Der Bau- und Planungsausschuss wird gebeten, zu entscheiden ob die Maßnahme weiter-
verfolgt werden und realisiert werden soll.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
Übersichtslageplan Großer Moorweg
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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bauen, Planung und Umwelt
FD Tiefbau

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/18/274-1

öffentlich
06.12.2019

Rene´Goetze

Sylvia Köhn

Erneuerung der Fahrradstellplatzanlage Alte Ahrenloher Straße
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.01.2020 Bau- und Planungsausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Erneuerung der Fahrradstellplatzanlage an der Alten Ahrenloher Straße wurde zuletzt in 
der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses vom 03.12.2018 mit dem Beschluss bera-
ten, die Variante 2 umzusetzen (Schaffung von 89 Stellplätzen), eine Nutzungsvereinbarung 
mit der Deutschen Bahn abzuschließen und  bei der NAH. SH und dem Förderfond der Me-
tropolregion ein Antrag auf Förderung zu stellen. 
Die Nutzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn ist unterzeichnet. Der Förderbescheid 
der NAH. SH liegt vor. Die Zuwendung beträgt 197.690,00 Euro. Der Antrag bei der Metro-
polregion wurde am 06. Dezember 2019 beraten.
Im Zuge der Prüfung durch die NAH.SH wurde festgestellt, dass die gewählten Abstände der 
Fahrradbügel zueinander mit 0,80 m zu gering waren. Die Planung sah eine Anordnung der 
Bügel in Schrägaufstellung vor. 
Die Tornescher Stellplatzsatzung sieht einen Abstand zwischen den Fahrradbügel von  min-
destens 1,00 m vor. Die NAH.SH fordert einen Abstand von mindestens 0,90 m.
Nach Überarbeitung der Planung ist festzustellen, dass von der Schrägaufstellung der Fahr-
radbügel Abstand genommen werden muss, da sich die Anzahl der Stellplätze zu stark ver-
ringert. Für die gerade Aufstellung der Fahrradbügel wurden 2 Varianten geprüft. 
Bei einem Abstand der Fahrradbügel von 1,00 ergeben sich insgesamt  81 Stellplätze, hier-
von sind 2 Stellplätze barrierefrei. Bei einem Abstand der Fahrradbügel von 0,90 m ergeben 
sich insgesamt 92 Stellplätze. Hiervon sind 2 Stellplätze barrierefrei.
Da der Bedarf an Fahrradstellplätzen im Bereich des Bahnhofs sehr hoch ist und ein Ab-
stand von 0,90 m als ausreichend erscheint wird der Bau-und Planungsausschuss gebeten, 
dem Antrag auf Abweichung von der Stellplatzsatzung stattzugeben.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
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Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja x nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung)  
Der Bau- und Planungssauschuss stimmt den Antrag auf Abweichung von der Stellplatzsat-
zung zu. Die Fahrradbügel an der Fahrradstellplatzanlage an der Alten Ahrenloher Straße 
werden mit einem Abstand von 0,90 m errichtet.
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gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
Fahrradstellplatzanlage – Abstand Bügel 0,90 m
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Mitteilungsvorlage

Federführend:
Amt für Bauen, Planung und Umwelt
FD Stadtplanung und Umwelt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/19/349

öffentlich
12.12.2019

Oliver Kath

Oliver Kath

13. FNP-Änderung und B-Plan 22 der Gemeinde Heidgraben
hier: Stellungnahme der Stadt Tornesch
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.01.2020 Bau- und Planungsausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

In der Sitzung des Bau- und Planungssauschusses am 28.10.2019 wurde dieses Bauleit-
planverfahren der Gemeinde Heidgraben bereits behandelt. Aufgrund der Vereinbarung zum 
gemeinsamen Flächennutzungsplan der Städte Uetersen und Tornesch sowie die Gemeinde 
Heidgraben und Moorrege wurde der Auslegungsbeschluss für die 13. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes durch die Gemeinde Heidgraben beschlossen.

Inhaltliche Anregungen und Stellungnahmen können von Seiten der Träger öffentlicher Be-
lange und der Nachbargemeinden nun im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach §§ 2 ff. 
BauGB geäußert werden. Diese Stellungnahmen werden dann von der planenden Gemeinde 
entsprechend des Abwägungsgebotes gem. § 1 Abs. 7 BauGB gegeneinander abgewogen.

Die Planung zum B-Plan der Gemeinde Heidgraben sieht auf einer 5,6 ha großen Flächen im 
derzeit unbeplanten Innenbereich zwischen der Hauptstraße im Süden und dem Eichenweg 
im Norden die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes vor. Es sind bis zu 60 Bauplät-
ze vorgesehen, auf denen Einzel- und Doppelhäuser errichtet werden sollen. In der Regel 
sind zwei Wohneinheiten je Wohngebäude geplant, für das südliche Quartier sind bis zu 12 
Wohneinheiten je Wohngebäude (barrierearme und altengerechte Mehrfamilienhäuser) mög-
lich. 

Von Seiten der Verwaltung wird im Rahmen der Beteiligung der Nachbargemeinden die fol-
gende Stellungnahme an die Gemeinde Heidgraben vorgebracht:

„Die Stadt Tornesch bedankt sich über die Zusendung der Beteiligungsunterlagen zu dem 
o.a. Bauleitplanverfahren der Gemeinde Heidgraben.

Durch die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes mit einer möglichen Anzahl von 
mehr als 100 zusätzlichen Wohneinheiten sind die Belange der Stadt Tornesch durch den 
Bereich der Verkehrsentwicklung berührt. Im Bereich der Ortsdurchfahrt Tornesch (Friedrich-
straße und Ahrenloher Straße) Richtung Autobahn wird die Verkehrsbelastung zunehmen. 
Im Kapitel 9 der Begründung zur verkehrlichen Erschließung werden zwar Aussagen zur 
inneren Erschließung in Heidgraben getroffen. Aber zu den zusätzlichen Auswirkungen auf 
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die L 107 und L 110 werden leider keine Annahmen oder Prognosen getroffen. Die Stadt 
Tornesch hat Bedenken bzgl. der Folgen auf den gesamten Verkehr in diesem Bereich und 
fordert die Gemeinde Heidgraben auf, die Auswirkungen des Verkehrsaufkommens auf den 
überörtlichen Verkehr zu untersuchen.“ 

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 

Beteiligungsunterlagen der Gemeinde Heidgraben zur 13.FNP-Ändeurng und zum B-Plan 22
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GGeemmeeiinnddee HHeeiiddggrraabbeenn
((KKrreeiiss PPiinnnneebbeerrgg))

AAuuffsstteelllluunngg ddeerr 1133.. ÄÄnnddeerruunngg ddeess
FFllääcchheennnnuuttzzuunnggssppllaanneess uunndd ddeess
BBeebbaauuuunnggssppllaanneess NNrr.. 2222
""WWoohhnnggeebbiieett öössttlliicchh BBggmm..--TTeesscchh--SSttrr.."
für eine Fläche westlich der Rue de Challes, östlich der Bürgermeister-Tesch-Straße und süd-
lich des Eichenweges

UUnntteerrllaaggeenn zzuurr BBeetteeiilliigguunngg ggeemmääßß
§§ 44 AAbbss.. 22 uunndd §§ 22 AAbbss.. 22 BBaauuGGBB

IInnhhaalltt

· Entwurf der F-Planänderung (Planzeichnung, Legende)
· Entwurf der Begründung zur F-Planänderung mit Umweltbericht
· Entwurf des B-Plans (Planzeichnung, Legende, Text)
· Entwurf der Begründung zum B-Plan mit Umweltbericht
· Wasserwirt. Konzept als Anlage der B-Plan-Begründung
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1. Lage und Umfang des Änderungsbereiches,
Allgemeines

Der ca. 5,5 ha große Änderungsbereich der 13. F-Planänderung befindet sich im Zentrum der
bebauten Ortslage westlich der Rue de Challes, östlich der Bürgermeister-Tesch-Straße und
südlich des Eichenweges. Er wird begrenzt:

· im Norden durch den Eichenweg mit angrenzender Wohnbebauung,

· im Westen durch den Drosselsteig mit angrenzender Wohnbebauung (B-Plan 15) und
der gemischt genutzten Bebauung an der Dorfstraße

· im Süden durch Wald nach Landes Waldgesetz und

· im Osten durch einen Wall/teilweise Knick mit angrenzender Wohnbebauung entlang
der Straßen Rue de Challes (B-Plan 10) und Sperberweg (B-Plan 4).

Die Nachbarschaft ist im Wesentlichen von kleinteiligen Siedlungsstrukturen wie
Einfamilienhäusern in ein- bis zweigeschossiger Bauweise geprägt. Im nördlichen Bereich
grenzen landwirtschaftliche bzw. als Baumschule genutzte Flächen an die Wohnbebauung am
Eichenweg an. Im Rahmen des B-Plans 15 ist im Einmündungsbereich der Bürgermeister-
Tesch-Straße, die im weiteren Verlauf in die neue Planstraße führt ein Markttreff als neuer
Dorfmittelpunkt entstanden. Östlich davon wurden Reihenhäuser entwickelt.

Abbildung 1 - Luftbild mit Änderungsbereich
Quelle (Google earth, 2019)
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Der Geltungsbereich selbst wird derzeit von einer Baumschule genutzt. Die betriebseigenen
Hallen befinden sich noch im nordwestlichen Gebiet des Änderungsbereiches und werden im
Laufe der Zeit abgebrochen.
Das Areal fällt von Nordosten von ca. 12,20 mNHN in südwestlicher Richtung auf rund 10,50
mNHN ab. Die Höhendifferenz beträgt rund 1,70 m.
In der Mitte der betrachteten Fläche verläuft von Nord nach Süd ein ca. 200 m langer und 0,70
m bis 0,90 m tiefer Entwässerungsgraben. Der Entwässerungsgraben mündet in das an der
südlichen Grenze verlaufende Fließgewässer. Es handelt sich nicht um ein Verbandsgewässer
und fällt zeitweise trocken.

2. Planungsanlass und Planungsziele

Die Gemeinde beabsichtigt für das Gebiet östlich der Bürgermeister-Tesch-Straße die
planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine wohnbauliche Nutzung zu schaffen. Passend
zur westlich und östlich angrenzenden Bebauung soll eine Wohnbaufläche in überwiegend
aufgelockerter Bebauungsstruktur entwickelt werden. Die randlichen Grün- und
Gehölzstrukturen sollen erhalten werden, was sich auch im F-Plan durch die Darstellung von
Grünflächen widerspiegelt.
Die landwirtschaftliche Nutzung (hier Baumschule) wird aufgegeben. Nachdem die zuletzt
ausgewiesenen Wohnbauflächen nun nahezu vollständig umgesetzt sind, reagiert die
Gemeinde damit auf den seit längerer Zeit erhöhten Wohnbedarf besonders von Seiten
ortsansässiger Bürger und die anhaltend intensive Nachfrage nach Bauplätzen.
Aus städtebaulicher Sicht ist es wünschenswert, die Fläche als Standort für eine wohnbauliche
Entwicklung zu nutzen, da sie verkehrlich gut erschlossen werden kann und in fußläufiger
Entfernung zum Ortskern mit entsprechenden Versorgung- und Infrastruktureinrichtungen
liegt. Der Zielsetzung des Baugesetzbuches zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden
wird durch diese Bebauung im ungeplanten Innenbereich zur Arrondierung des
Siedlungsbestandes entsprochen.
Das Planvorhaben soll nachfrageorientiert in 2 Bauabschnitten verwirklicht werden.
Die Gemeinde ist Eigentümerin der Fläche.
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3. Rechtlicher Planungsrahmen

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB besteht für die Gemeinden eine „Anpassungspflicht“ an die Ziele
der Raumordnung und Landesplanung.

3.1. Regionalplan

Gemäß Regionalplan Planungsraum I (1998) ist Heidgraben eine Gemeinde ohne
zentralörtliche Einstufung im Ordnungsraum um Hamburg und wird als Ort mit planerischer
Wohnfunktion zwischen Elmshorn und Uetersen in Nähe zur Siedlungsachse entlang der BAB
A23 gekennzeichnet. Der Änderungsbereich der 13. F-Planänderung liegt nicht innerhalb der
Grünzäsuren, in Gebieten mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft oder in
regionalen Grünzügen. Er befindet sich am Rand eines Gebiets mit besonderer Bedeutung für
den Grundwasserschutz.

Abbildung 2 - Ausschnitt Regionalplan mit Geltungsbereich
Quelle: (Regionalplan für den Planungsraum I , 1998)

Bei der Planung des Gebietes soll auf eine Eingrünung durch den Erhalt der randlichen
Grünflächen geachtet werden. Die Planung steht dem Regionalplan somit nicht entgegen.

Im Erlass der Landesplanung (Der Ministerpräsident /Staatskanzlei -
Landesplanungsbehörde, 2018), wurde bestätigt, dass die Bauleitplanung den Zielen der
Raumordnung nicht entgegensteht.
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3.2. Landschaftsrahmenplan

Laut Landschaftsrahmenplan Planungsraum I liegt der Geltungsbereich am Rand eines
Wasserschutzgebietes sowie an einem Landschaftsschutzgebiet. Ein Gebiet mit besonderer
Erholungseignung ist nördlich des Änderungsbereiches ausgewiesen. Die Planung steht dem
Landschaftsrahmenplan somit nicht entgegen.

3.3. Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen

Seit dem 15.09.2013 ist die BauGB-Novelle 2013 in die Planung einzubeziehen. Sie nennt u.a.
als Ziel, die Innenentwicklung zu stärken. Innenstädte und Ortskerne sind Schlüsselfaktoren
für die Stadtentwicklung. Sie sind zur Identifikation der Bürger mit ihren Städten und
Gemeinden unverzichtbar. Umstrukturierungsprozesse können die Zentren allerdings in
zunehmendem Maße gefährden. Es sei daher ein Ziel der Städtebaupolitik des Bundes, die
Innenentwicklung zu stärken. Dabei gehe es zum einen darum, die Neuinanspruchnahme von
Flächen auf der "Grünen Wiese" weitestgehend zu vermeiden. Die Innenentwicklung habe
zum anderen aber ebenso eine qualitative Dimension. Denn es geht auch um die Wahrung
und Stärkung der Urbanität und der Attraktivität von Städten und Gemeinden auch in
baukultureller Hinsicht.
Die Gemeinde Heidgraben möchte ihrer Funktion als Wohnstandort nachkommen und daher
in gut erschlossener Lage den heutigen Anforderungen angemessenen Standort für ein
Wohngebiet entwickeln. Die für eine jetzige Entwicklung vorgesehene Fläche ist geeignet und
besitzt eine hohe Lagegunst, da sie vergleichsweise einfach zu erschließen ist und sich in
fußläufiger Nähe zu den zentralen Einrichtungen der Gemeinde sowie zu den zentralen
Einkaufsmöglichkeiten befindet.

Alternativflächenprüfung
Die Flächenkapazitäten in den, im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Wohngebieten sind
weitestgehend erschöpft. Um geeignete Erweiterungsflächen für Wohnbauflächen
auszuweisen, ermittelte die Gemeinde zusätzliche Flächenkapazitäten und bewertete sie
hinsichtlich ihrer Eignung unter Berücksichtigung der vorhandenen Rahmenbedingungen (u.a.
Umweltbelange, Erschließung, angrenzende Nutzung). Besonderes Augenmerk legt die
Gemeinde Heidgraben auf die Erschließbarkeit der potentiellen Wohnbauflächen und die Nähe
zum vorhandenen Ortszentrum mit den vorgehaltenen Infrastruktureinrichtungen. Zudem soll
die künftige Wohnbauentwicklung sich an die vorhandenen Wohnbereiche anschließen.
Bei genauerer Betrachtung der örtlichen Gegebenheiten fällt schnell auf, dass das bebaute
Siedlungsgebiet von Landschaftsschutzgebieten (Siehe Abbildung 3 - grün gekennzeichnete
Bereiche = LSGs) eingegrenzt wird. Es handelt sich um das Landschaftsschutzgebiet (LSG)
"Schutz von Landschaftsteilen im Kreis Pinneberg" (1969) und das Landschaftsschutzgebiet
(LSG) 07 "Moorige Feuchtgebiete". Eine Bebauung innerhalb des LSGs ist nicht möglich.
Damit sind die Möglichkeiten, eine innerörtliche unbebaute Fläche mit einer ausreichenden
Größe für die angestrebte wohnbauliche Nutzung zu finden, stark begrenzt.
Nach Ausschluss der unbebauten Gebiete im LSG und der außerhalb des LSG jedoch mit zu
geringer Größe verblieben zunächst 13 Teilflächen mit den nachfolgenden Kennzeichnungen.

TOP 14

45 von 743 der Zusammenstellung



Gemeinde Heidgraben - Begründung zur 13. F-Planänderung      9

HEI15003_11009_Begründung_FP.docx

Abbildung 3 - Übersichtsplan der Alternativflächen

Fläche 1: Die Gemeinde Heidgraben stellt sich an diesem Standort die Ansiedlung weiterer
Wohnbebauung ggf. zu einem späteren Zeitpunkt vor. Die Fläche ist bereits von
drei Seiten mit Wohnbebauung umgeben, so dass eine wohnbauliche durchaus
denkbar wäre. Die Gemeinde möchte jedoch vorerst die Flächen in der die Nähe
des Ortszentrums entwickeln.

Fläche 2: Die Fläche 2 ist im Bebauungsplan Nr. 17 als öffentliche Grünfläche mit der
Zweckbestimmung Parkanlage, Regenrückhaltung und Spielplatz festgesetzt. Die
Gemeinde möchte an dieser künftigen Nutzung festhalten, zumal die unter Fläche
1 genannten Kritikpunkte auch für diesen Bereich zutreffen.

Fläche 3: Die Fläche ist bislang nur zur Straßenrandbebauung entlang der Gemeindestraße
„Schulstraße“ vorgesehen. Aufgrund der Ergebnisse der M-2 Betrachtung
(Bewertung der hydraulischen Begrenzungen in Fließgewässern bei der Einleitung
von Regenwasser aus Trennkanalisationen) ist die Gemeinde angehalten, weitere
Rückhaltemöglichkeiten für das anfallende Oberflächenwasser zu schaffen. Dieser
Freiraum ist hierfür seitens der Gemeinde als Reservefläche angedacht. Daher
wird eine anderweitige Überplanung nicht stattfinden. Zudem liegt diese Fläche
ebenfalls am Ortsrand.

Fläche 4: Die gleichen Aussagen zur Fläche 3, können auch für die Fläche 4 getroffen
werden. Zwar ist der Bereich noch nicht für eine Regenwasserrückhaltung
vorgesehen, die Gemeinde möchte sich aber zu diesem Zeitpunkt eine künftige
Erweiterung nicht verbauen.
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Fläche 5: Das Areal wurde vom Kleigartenverein genutzt. Die Pachtverträge wurden vor
kurzem gekündigt. Die Gemeinde möchte den Bereich ebenfalls einer Bebauung
zuführen. Die Planungen sind aber noch nicht so weit fortgeschritten, als dass eine
Nutzung benannt werden kann. Der Bereich wird voraussichtlich erst nach dem B-
Plan Nr. 22 verwirklicht.

Fläche 6: Die Grundstücke der Fläche 6 sind im Flächennutzungsplan als Gemeinbedarf für
die Feuerwehr ausgewiesen. Für eine mögliche spätere Erweiterung des
Geländes, möchte die Gemeinde an der Ausweisung festhalten.

Fläche 7: Diese Fläche wurde vor einigen Jahren mit dem Bebauungsplan Nr. 15
"MarktTreffs " überplant. Sie wurde mit der 8. Flächennutzungsplanänderung als
gemischte Baufläche dargestellt und im Bebauungsplan Nr. 15 als Mischgebiet
festgesetzt. Aufgrund des Bebauungsplanes konnte in unmittelbarer Nähe zur
Landstraße ein MarktTreff errichtet werden. Ziel eines MarktTreffs ist es, möglichst
viele Produkte, Services und Angebote unter einem Dach zusammen anzubieten,
in Heidgraben umfasst dies die folgenden Leistungen:

· Lebensmittel
· Backshop mit Café
· Lotto / Toto
· Postshop-Partnerfiliale
· Fax- und Kopierservice
· Lieferservice für Senioren
· Catering
· Bankautomat
· Friseurstudio
· Treffbereich
· Veranstaltungsräume.

Über den Markttreff hinaus sind im Mischgebiet derzeit keine weiteren Nutzungen
geplant. Die Gemeinde wird die aktuell nicht benötigten Flächen für spätere
bauliche Erweiterungen und Ergänzungen des MarktTreffs - Gebäudes vorhalten.
Die Fläche steht für eine weitere Bebauung somit nicht zur Verfügung.

Fläche 8: Hier handelt es sich um die aktuelle Fläche der 13. F-Planänderung. Die
Gemeindevertretung vertritt die Auffassung, dass sich diese Fläche im ungeplanten
Innenbereich und der günstigen Lage besonders gut für die Entwicklung weiterer
Wohnbauflächen eignet. Es besteht zudem weiterhin eine große Nachfrage nach
Wohnbauflächen.

Fläche 9: Im Zuge der weiteren Vorplanungen zur Fläche 8 stellte sich heraus, dass sich auf
der Fläche 9 Wald befindet, der auch nicht umgewandelt werden darf.

Fläche 10: Das südlich der K 11 gelegene Areal ist mit Tennis- und Fußballplätzen bebaut und
steht demnach nicht für eine wohnbauliche Nutzung zur Verfügung.

Fläche 11: Auf der Fläche 11 neben dem gemeindlichen Sportplatz befindet sich ein Gewässer
sowie umfangreicher Gehölzbestand. Die Gemeinde schätzt diese Fläche als zu
wichtig für den Naturhaushalt ein, als dass sie bebaut werden sollte.

Fläche 12: Die Fläche 12 befindet sich im privaten Eigentum und wird mit dem Bebauungsplan
Nr. 9 überplant. Eine frühzeitige Beteiligung fand bereits statt. Die Fläche soll ggf.
für eine gewerbliche Nutzung des Eigentümers überplant werden.

Fläche 13: Die Fläche 13 befindet sich im Außenbereich Heidgrabens östlich der
Gewerbebebauung. Diese Flächen sind zwar bereits bebaut, jedoch im
Flächennutzungsplan noch als landwirtschaftliche Flächen ausgewiesen. Eine
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Beplanung dieser Flächen würde den Siedlungsbereich Heidgrabens fingerartig
nach Osten erweitern und südlich der Hauptstraße sogar einen isolierten Bereich
ohne Bezug zum westlichen Siedlungskern schaffen. Die Gemeinde hält es
städtebaulich für verträglicher einen kompakten Siedlungskern zu fördern.
Langfristig gesehen, können die Flächen jedoch in Verbindung mit weiteren
Planungen als Erweiterungsflächen für das örtliche Gewerbe dienen.

Fläche 14: Die Fläche 14 liegt südlich der bereits vorhandenen Gewerbegebiete und ist mit
dem Bebauungsplänen Nr. 21 als Gewerbegebiet überplant. Eine Bebauung ist
kurz- bis mittelfristig vorgesehen.

Bei der Betrachtung dieser Gebiete wird deutlich, dass eine wohnbauliche Entwicklung auf der
Fläche Nr. 8 sinnvoll erscheint. Die innerörtliche Lage in fußläufiger Entfernung zum
„Marktreff“, die Anbindung an die vorhandene Infrastruktur und auch die vergleichsweise
„günstigen Voraussetzungen zur Erschließung des Geländes“, sowie die benachbarte
Wohnnutzung geben dieser Fläche den Vorrang vor den anderen Gebieten. Die Gemeinde hat
sich daher für die Fläche 8 entschieden.

3.4. Flächennutzungsplan

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Heidgraben ist für den Geltungsbereich
eine Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.
Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Da der
parallelaufgestellte B-Plan 22 (Allgemeines Wohngebiet) nicht aus dem Flächennutzungsplan
entwickelt werden kann, wird für den Geltungsbereich die 13. Flächennutzungsplanänderung
aufgestellt.
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Abbildung 4 - wirksamer Flächennutzungsplan mit eingekreistem Geltungsbereich
Quelle: (Gemeinde Heidgraben)

3.5. Landschaftsplan

Im Landschaftsplan der Gemeinde ist die Fläche bereits als Fläche für die
Siedlungsentwicklung mit Erhaltung von Baumreihen und Knicks (entsprechend dem Bestand)
dargestellt. Die anvisierte Planung entspricht den Darstellungen des Landschaftsplans, so
dass keine Abweichung festzuhalten ist.

3.6. Bebauungsplan - Überplanung von Teilflächen der B-Pläne 10 und 15

Für den Änderungsbereich existiert keine verbindliche Bauleitplanung. Westlich grenzt der B-
Plan Nr. 15 und östlich der B-Plan Nr. 10 sowie nordöstlich der B-Plan Nr. 4 an.

4. Bebauungs- und Erschließungskonzept

Grundlage für die Entwicklung des gesamten zentralen Bereichs der Gemeinde ist ein von der
Gemeinde 2007 durchgeführter städtebaulicher Wettbewerb. Der dabei entwickelte städtebau-
liche Rahmenplan soll in bedarfsgerechten Abschnitten umgesetzt werden.
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Abbildung 5 - Städtebaulicher Rahmenplan

Der Bebauungsplan Nr. 15 sicherte die planungsrechtliche Grundlage für die Realisierung des
1. Bauabschnittes und insbesondere des Markttreffs westlich des Änderungsbereiches. Da die
hier festgesetzten Wohnbauflächen vollständig umgesetzt sind, möchte die Gemeinde nun den
oben eingekreisten Bereich mit der 13. F-Planänderung als Grundlage des B-Plans Nr. 22
entwickeln.
Im Laufe der Entwurfsfindung stellte sich heraus, dass es sich beim Bereich nördlich der
Hauptstraße und südlich des Geltungsbereiches um Wald gemäß Landeswaldgesetz handelt.
Eine Umwandlung wurde nicht in Aussicht gestellt, so dass von einer wohnbaulichen
Entwicklung an dieser Stelle abgesehen wurde.
Für den Änderungsbereich wurden zunächst 2 Bebauungskonzepte entwickelt, die eine
Teilung der Fläche in 2 Bauabschnitte (Grenze ist jeweils die Ost-West-Verbindung vom Rue
de Challes zur Dorfstraße) zulassen. Die Varianten unterscheiden sich hauptsächlich in der
Anordnung der Erschließungsanlagen.
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Abbildung 6 - Bebauungs¬- und Erschließungskonzepte

Die Gemeinde befand die Variante 2 (rechts) als optisch ansprechender, während die
Variante 1 mehr verkaufbare Wohnbaufläche zuließ. Im Laufe der Grundstücksverhandlungen
kristallisierten sich jedoch weitere zwingende Maßgaben für die Konzeptionierung heraus, so
dass die Bebauungsvarianten ein weiteres Mal angepasst wurden und die Variante 2 nicht
mehr weiterentwickelt werden konnte. Die verbindliche Bauleitplanung verfolgt nun die
Variante 1 in leicht geänderter Form.
Das neue Wohngebiet soll über eine Ringförmige Planstraße mit zwei Anbindungen in
westlicher Richtung an die Dorfstraße und die Bürgermeister-Tesch-Straße, sowie mit einer
nördlichen Anbindung an den Eichenweg erschlossen werden. Davon abgehend werden die
einzelnen Baufelder angebunden. In der neuen Bebauungsvariante wurde der Ring im
nördlichen Bereich verkürzt und Teilbereiche mit Stichstraßen erschlossen.
Die Festsetzungen der verbindlichen Bauleitplanung orientieren sich an den Festsetzungen
der Bebauungspläne Nr. 10 und 15. Im südlichsten Plangeltungsbereich wird die Entwicklung
von barrierearmen/altengerechtem Mehrfamilienwohnhäusern forciert. Möglich sind ca. 60
Bauplätze sowie 2 - 3 Mehrfamilienhäuser.
Der randlichen Grünstrukturen sollen soweit möglich erhalten werden und im Eigentum der
Gemeinde verbleiben. Zudem sollen sie in Form von Gräben und Mulden zur
Regenversickerung genutzt werden.
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5. Städtebauliche Darstellungen

Der 5,5 ha große Geltungsbereich der 13. Flächennutzungsplanänderung wird als
Wohnbaufläche gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO dargestellt. Zudem werden die randlichen
Grünstrukturen als Grünfläche ausgewiesen. Im gleichen Umfang entfallen bisher dargestellte
Flächen für die Landwirtschaft. Im Bebauungsplan soll daraus ein Allgemeines Wohngebiet
sowie öffentliche Grünflächen zum Teil mit Maßnahmenflächen entwickelt werden.
Diese Darstellung entspricht den in Kapitel 2 Planungsanlass und Planungsziele sowie in
Kapitel 4 Bebauungs- und Erschließungskonzept beschriebenen Zielsetzung der 13.
Flächennutzungsplanänderung.
Die Einzelheiten der baulichen Nutzung werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung
geklärt. Weitere Darstellungen insbesondere zum Maß der baulichen Nutzung sind somit nicht
erforderlich.

6. Boden, Altlasten und Altablagerungen

Für eine Untersuchungsanfrage zu dieser Fläche hatte die untere Bodenschutzbehörde die
verfügbaren Informationen zusammengestellt. Die Sichtung von Luftbildern zwischen 1968
und 2015 ergab verschiedene Kulturformen von landwirtschaftlicher Nutzung.
Aufgrund der Karte von 1877 und den Anmerkungen zum Hochmoor in der Bodenkarte wird
davon ausgegangen, dass auf weiten Teilen der Fläche auch Torf abgebaut wurde. Im
östlichen Randbereich der Fläche ist 1877 ein Damm dargestellt.

6.1. Baugrund
(Geologisches Büro Thomas Voß, 2018)

Im Februar 2018 wurden an 14 Stellen innerhalb des Änderungsbereiches
Rammkernsondierungen zur Erkundung des Baugrundes und der Grundwassersituation
durch das geologischen Büros Voß aus Elmshorn durchgeführt.
Die allgemeinen Baugrundverhältnisse können als "gut" und ortsüblich eingestuft werden.
Mutterboden wurde überwiegen in einer Mächtigkeit von 0,30/0,40 m angetroffen. Unter dem
Mutterboden folgt bis zu den Endteufen ein stark feinsandiger Mittelsand, der tendenziell
nach unten in einen stark mittelsandigen Feinsand übergeht.
Der humose Oberboden ist als Baugrund ungeeignet. Der Flugdecksand stellt eine allgemein
gut tragfähige Bodenschicht dar. Im Flugdecksand lokal eingeschaltete,
setzungsempfindliche Torfschichten können nicht ausgeschlossen werden.
Der Durchlässigkeitsbeiwert des Bodens wurde in dem Bodengutachten mit kf > 1*10 -6 m/s
angegeben und entsprechend dem DWA Arbeitsblatt A 138 als versickerungsfähig eingestuft.
Es wird empfohlen, die Keller gegen drückendes Wasser gem. DIN 18533 abzudichten. Zur
Herstellung der Baugrube ist voraussichtlich eine genehmigungspflichtige
Grundwasserabsenkung notwendig.
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6.2. Bodenaushub

Die genauen Bodenmengen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend benannt
werden. Grundsätzlich sollte der anfallende Bodenaushub soweit möglich im
Änderungsbereich verbleiben und in geeigneter Weise wiederverwendet werden. Nicht wieder
verbauter Erdaushub ist entweder an anderer Stelle wiederzuverwenden oder nach den
geltenden Rechtsprechungen sachgerecht zu entsorgen.
Hinweis zum Mutterboden:
Gemäß § 202 BauGB i.V. m. § 12 BBodSchV ist Oberboden (Mutterboden) in nutzbaren
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen.
Bei Bautätigkeit ist die DIN 18915 und für die Verwertung des Bodenaushubs die DIN 19731
anzuwenden.
Der Anteil der Bodenversiegelung ist auf das notwendige Maß zu begrenzen.
Bei Oberbodenarbeiten müssen die Richtlinien der DIN 18320 „Landschaftsbauarbeiten" und
die DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau-Bodenarbeiten" beachtet werden.
Auf nicht bebauten Flächen ist die Durchlässigkeit des Bodens wieder herzustellen.

Informationsmaterial über Inhalte zum Bodenschutz können dem LABO-Leitfaden
"Bodenschutz in der Umweltprüfung nach dem BauGB" vom Januar 2009 entnommen werden.
(https://www.labo-deutschland.de/documents/umweltpruefung_ 494.pdf)

6.3. Altlasten, Altablagerungen

Aktuell liegen der Gemeinde keine Hinweise auf Altablagerungen, Altstandorte oder sonstige
schädliche Bodenveränderungen vor. Sollten bei der Bauausführung organoleptisch auffällige
Bodenbereiche angetroffen werden, ist die untere Bodenschutzbehörde des Kreises
Pinneberg unverzüglich nach § 2 des Landes-Bodenschutzgesetzes zu informieren.
Auffälliger/ verunreinigter Bodenaushub ist bis zum Entscheid über die fachgerechte
Entsorgung oder die Möglichkeit zur Verwendung auf dem Grundstück gesondert zu lagern.
Dieser Bodenaushub ist vor Einträgen durch Niederschlag und gegen Austräge in den
Untergrund, z.B. durch Folien oder Container, zu schützen.

7. Verkehrliche Erschließung

Das neue Wohngebiet soll über eine ringförmige Planstraße mit zwei Anbindungen in
westlicher Richtung an die Dorfstraße und die Bürgermeister-Tesch-Straße, sowie mit einer
nördlichen Anbindung an den Eichenweg erschlossen werden. Davon abgehend werden die
Baufelder angebunden.
Einzelheiten werden in der verbindlichen Bauleitplanung erläutert.
Das Wohngebiet wird durch mehrere Fuß- und Radwege mit den angrenzenden Baugebieten
verknüpft. Auf lange Sicht wird so für Fußgänger und Radfahrer ein in alle Richtungen durch-
lässiges Wegenetz abseits der Hauptverkehrswege entstehen.
Da es sich um keine übergeordneten Straßen und Wege handelt, sind die künftigen
Verkehrsflächen in die Wohnbaufläche der Flächennutzungsplanänderung integriert und nicht
gesondert ausgewiesen.
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Der Änderungsbereich ist durch die zum Hamburger Verkehrsverbund (HVV] gehörende
Buslinie 6667 Uetersen – Tornesch an das ÖPNV-Netz der Metropolregion Hamburg
angeschlossen. Die nächstgelegene Haltestelle ist "Heidgraben, Kreuzweg" die südöstlich des
neuen Wohngebietes liegt, oder „Im Winkel“ die nordwestlich angrenzt. Die Buslinie 6667
knüpft in ihrem weiteren Verlauf an diverse HVV-Bahn- und -Buslinien an.

8. Ver- und Entsorgung

8.1. Strom- und Wasserversorgung, Anlagen für Energie und
Telekommunikation

Die Strom-, Gas- und Wasserversorgung sowie die Versorgung mit Anlagen der Telekommuni-
kation der geplanten Gewerbeneubebauung werden durch Erweiterung der vorhandenen
Leitungsnetze erfolgen. Die notwendigen Versorgungseinrichtungen werden im neuen
Wohngebiet durch den Versorgungsträger hergestellt.
Um den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetzes (Lage und Dimensionierung und
Koordinierung) zu gewährleisten, sollten die Ver- und Entsorgungsträger rechtzeitig über die
Bauausführungstermine unterrichtet werden. Ausreichende Trassen für die Verlegung von
Leitungen sind in den Verkehrsflächen freizuhalten.

8.2. Löschwasser

Die Feuerwehr weist darauf hin, dass die Löschwasserversorgung grundsätzlich mit Hilfe der
an den blauen Kreuzen markierten zusätzlichen Hydranten gewährleistet werden kann.
Der Anschluss der Wasserleitung soll sowohl an die Bürgermeister-Tesch-Straße, die
Dorfstraße als auch den Eichenweg erfolgen.
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Abbildung 7 - Lageplan mit Kennzeichnung der zusätzlich geplanten Hydranten

8.3. Müllabfuhr

Die Müllabfuhr erfolgt nach der Satzung des Kreises Pinneberg über die Abfallbeseitigung. Die
Abfallentsorgung muss auch während der Bauphasen sichergestellt sein. Die Vorgaben der
RASt 06 sind zu beachten und die Zuwegungen von Einschränkungen durch Schilder,
Verteilerschränke oder Baumkronen frei zu halten.

8.4. Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung
Quelle: (dänekamp und partner, 2019)

Eine geordnete und schadfreie Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers ist über
Versickerung, Rückhaltung und gedrosselte Ableitung aus dem Änderungsbereich möglich.
Die im Februar 2018 durchgeführte Baugrunduntersuchung ergab hohe
Grundwasserflurabstände, die für die Erstellung dieses Grobkonzeptes zugrunde gelegt
wurden. Die hohen Grundwasserstände beruhen auf dem niederschlagsreichen 2. Halbjahr
des Jahres 2017. Zur Validierung der Grundwasserstände und zur Herstellung der
erforderlichen Planungssicherheit wurden im März 2019 in dem Änderungsbereich drei
Grundwassermessstellen gesetzt. Die Validierung der Grundwasserstände ergab, dass die im
Februar 2018 gemessenen Grundwasserstände zur Planung der Entwässerungseinrichtungen
herangezogen werden können.
Entsprechend der vorhandenen Topografie und Grundwasserverhältnisse, wird das anfallende
Niederschlagswasser über zwei unterschiedliche Entwässerungssysteme erfasst. Es ist
vorgesehen das anfallende Oberflächenwasser der nördlichen Flächen des
Änderungsbereiches in Versickerungsmulden dem Grundwasser zuzuführen. Die
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Entwässerung der privaten Grundstücke wird hierbei getrennt von den öffentlichen Flächen
und Verkehrswegen erfolgen.
Aufgrund der ungünstigen Grundwasserflurabstände im nördlichen Bereich des
Geltungsbereiches wird das Regenwasser über drei, zum Teil gekoppelte Staugräben
gedrosselt und an das auf der südlichen Grenze verlaufenden Gewässer abgegeben. Eine
Trennung der privaten Grundstücke von den öffentlichen Flächen und Verkehrswegen ist nicht
vorgesehen. Die privaten Grundstücke werden über Abflussrinnen direkt in die Staugräben
oder über die beidseitig der Verkehrswege verlaufenden Entwässerungsmulden entwässern.
Durch die im wasserwirtschaftlichen Konzept erarbeiteten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen
ist gewährleistet, dass das im Änderungsbereich anfallende Oberflächenwasser schadfrei
abgeleitet bzw. versickert werden kann.
Im Zuge der Entwurfsplanung sind die in diesem wasserwirtschaftlichen Konzept entwickelten
Entwässerungsmaßnahmen zu verfeinern und ggf. anzupassen und bei den zuständigen
Behörden zur Genehmigung einzureichen.
Das Gutachten ist der Begründung des parallelaufgestellten Bebauungsplanes Nr. 22
angehängt und kann beim Amt Geest und Marsch eingesehen werden.

Abbildung 8 - Wasserwirtschaftliches Konzept, Anlage 3 - Lageplan
Quelle: (dänekamp und partner, 2019, S. Anlage 3, Blatt 5)
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9. Umweltbericht

9.1. Einleitung

9.1.1. Vorhabenbeschreibung – Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele der 13.
Änderung des Flächennutzungsplans

Die Gemeinde Heidgraben verfolgt das Ziel, durch die 13. Änderung des
Flächennutzungsplans die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Aufstellung eines
Bebauungsplans für die Darstellung eines Wohngebiets auf bisher landwirtschaftlich genutzten
Flächen (Baumschulnutzung) westlich der „Rue de Challes“, östlich der „Bürgermeister-Tesch-
Straße“ und südlich des „Eichenweges“ planerisch vorzubereiten.

Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele der Änderung des Flächennutzungsplans
Der bisher wirksame Flächennutzungsplan beinhaltet für den wesentlichen Teil des
Plangebiets die Darstellung von Flächen für die Landwirtschaft und für einen Teilbereich am
nordwestlichen Rand im Anschluss an die „Dorfstraße“ gemischte Bauflächen.
Die Flächen für die Landwirtschaft setzen sich gemäß des Flächennutzungsplans nach Süden
fort. Im Westen, Norden und Osten grenzen Wohnbauflächen an, die im Südwesten durch
einen schmalen Grünflächenstreifen und vom Plangebiet getrennt sind. Im Osten liegt
zwischen den Wohnbauflächen ferner eine Grünfläche, die als Spielplatz genutzt wird.
Da die Flächen für die Landwirtschaft derzeit einer Bebauung nicht zugänglich sind und da im
Plangebiet insgesamt eine Wohnbebauung entstehen soll, bedarf es der 13. Änderung des
Flächennutzungsplans zur Darstellung eines Wohngebiets, damit bezüglich des B-Plans Nr.
22 das Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB eingehalten werden kann.
Die Gemeinde Heidgraben strebt eine Flächenkonzeption an, die folgende Gesichtspunkte
aufgreift:

· Die Wohnbaufläche beläuft sich auf 4,772 ha; die Grünflächen umfassen 0,902 ha.

· Entwicklung eines ‚Allgemeinen Wohngebietes‘ für unterschiedlich große
Wohngrundstücke, damit den Interessenten zum einen bedarfsgerechtes Angebot
unterbreitet werden kann und zum anderen eine Anpassung an die dörfliche Struktur
stattfindet.

· Herstellung einer ringförmigen inneren Erschließungsstraße mit Anschlüssen im
Südwesten an die „Bgm.-Tesch-Straße“ (unter Beachtung und entsprechend des B-
Plans Nr. 15), im Westen an die „Dorfstraße“ und im Norden an den „Eichenweg“.

· Im Osten werden zwei fußläufige Verbindungen hergestellt: zum Spielplatzbereich und
zu einer vorgehaltenen Gehwegparzelle der „Rue de Challes“ (unter Beachtung des B-
Plans Nr. 10).

· Randliche Knicks und Großbäume sollen erhalten werden und durch ausreichend
bemessene Schutzstreifen vor Beeinträchtigungen geschützt werden; lediglich zur
Herstellung einer verkehrsgerechten Einmündung auf den „Eichenweg“ entstehen
geringe Verluste aufgrund der Erweiterung der bisherigen Zufahrt.

· Innerhalb der Kronentraufbereiche von Großbäumen sollen zur Vermeidung von
Schäden an den Bäumen keine baulichen Anlagen entstehen.
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· Ein vorhandener in Nord-Süd-Richtung verlaufender Graben soll weitgehend erhalten
werden und zur Aufnahme von Oberflächenwasser dienen. Weitere Retentions- und
Versickerungsbereiche für Oberflächenwasser werden in Grünstreifen an den
Plangebietsrändern vorgesehen. Es wird das Wasser sowohl der Verkehrsflächen als
auch der Baugrundstücke zugeleitet.

· Detailliertere Angaben zur Sammlung, Ableitung und ggf. Versickerung des
Oberflächenwassers von der Verkehrsfläche und von den sonstigen
Grundstücksflächen werden auf Grundlage gesonderter Bodenuntersuchungen
entsprechend eines wasserwirtschaftlichen Konzeptes in die Planung eingestellt.

· Flächenhafte Kompensationsmaßnahmen werden außerhalb des Plangebiets in einem
Ökokonto oder einer anderen naturschutzfachlich geeigneten Fläche erbracht.

Die Gemeinde Heidgraben geht davon aus, dass infolge der Planung keine besonderen
Abfallarten oder Abfallmengenentstehen, so dass die Abfallentsorgung ortsüblich erfolgen
kann und keiner besonderen Maßnahme bedarf.
Der Gemeinde ist nicht bekannt, dass im Nahbereich des Plangebiets ein gemäß § 50
BImSchG zu beachtender Störfallbetrieb besteht.

Standortwahl
Die Gemeinde Heidgraben ist auf der Suche nach Wohnbauflächen, um weiteren
Bevölkerungszuzug zu generieren. Der bislang auf der Fläche wirtschaftende Betrieb wird
verlagert, so dass in zentraler Lage ein Grundstück zur Verfügung steht. Nach Prüfung und
Entscheidung der Gemeinde ist die Entwicklung eines Wohngebietes an dieser Stelle sinnvoll,
da sich im Westen und Osten bereits Wohnbebauungen anschließen und der MarktTreff
Heidgraben als Versorgungszentrum in fußläufiger Erreichbarkeit im Südwesten des
Plangebietes liegt. (Siehe Abbildung 1 - Luftbild mit Änderungsbereich auf Seite 5)

Bisheriges Verfahren
Auf Grundlage des Aufstellungsbeschlusses und eines Planvorentwurfs führte die Gemeinde
Heidgraben das Verfahren zur „frühzeitigen Behörden- und Trägerbeteiligung“ einschließlich
der Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände nach § 4 Abs. 1 BauGB („Scoping“) und
die Benachrichtigung der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB sowie die
„Planungsanzeige“ nach § 11 Abs. 2 LaplaG durch und hat von den nachfolgend genannten
Institutionen Stellungnahmen mit umweltrelevanten Inhalten erhalten:
o Stellungnahme des Kreises Pinneberg – Fachdienst Umwelt:

- Untere Bodenschutzbehörde vom 13.04.2018: Altablagerungen und oder
schädliche Bodenverunreinigungen sind nicht bekannt; Ökologische Auswirkungen
sind darzulegen; die Planung eines Bodenmanagements wird angeregt; der
Oberboden ist für eine bauliche Nutzung nicht geeignet; Grundwasserstände sind
zu beachten; das Erfordernis einer Gefahrerforschung kann erst nach Vorlage der
Bauakte erfolgen

- Untere Wasserbehörde vom 13.04.2018: Der F-Plan-Änderung wird zugestimmt,
die Stellungnahme zum B-Plan 22 ist zu berücksichtigen (Offenhaltung der Gräben)

- Untere Naturschutzbehörde vom 13.04.2018: Gegen die Darstellungen bestehen
keine grundsätzlichen Bedenken.

- Gesundheitlicher Umweltschutz vom 13.04.2018: Erstellung eines
immissionsschutzrechtlichen Gutachtens mit Aussagen zur Staub- und
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Geruchsbelastung durch einen bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb; im Plan
sollte ein Immissionsschutzradius eingetragen werden

o BUND vom 08.05.2018 Wasser- und luftdurchlässiger Aufbau für Fahr- und Gehwege,
Terrassen und Stellplätze; keine Reduzierung des Waldabstandes, Erstellung einer
Bodenhygienischen Untersuchung

o Kreis Straßenbau: keine umweltrelevanten Stellungnahmen

o Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein, Obere Denkmalschutzbehörde vom
20.04.2018: es werden keine Bedenken geäußert; es wird darauf verwiesen, dass das
Entdecken von Kulturdenkmal unverzüglich mitzuteilen ist

o Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Untere Forstbehörde vom
23.04.2018: es bestehen keine Bedenken; auf die Waldabstandsregelung wird verwiesen;
eine Unterschreitung des Waldabstandes im Einzelfall bedarf einer Zustimmung nach einer
Begutachtung durch den Kreisbrandschutzingenieur

o Während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden von privaten Personen auf v.a.
Stellplätze, die Verkehrsführung und den Waldabstand hingewiesen

Von anderer Stelle wurden im Zuge der Beteiligungsverfahren keine Bedenken gegen die
Planung vorgebracht bzw. es wurden keine Stellungnahmen mit umweltrelevantem Inhalt von
weiteren aufgeforderten Stellen abgegeben.
Die Gemeindevertretung Heidgraben hat sich im Rahmen der Planung ausführlich mit den
oben genannten Themen befasst und hat die Anregungen und fachtechnischen Hinweise und
Informationen entsprechend den Beratungen und Erörterungen in die Bauleitplanung
aufgenommen und stellt diese Punkte somit in die Umweltprüfung / den Umweltbericht ein.

Landschaftspflegerische Belange in der Planung
Die Ausweisung von Bauflächen bzw. versiegelbaren Flächen und die Herstellung von
Abgrabungen oder Aufschüttungen bzw. Höhenangleichungen und sonstiger baulicher
Anlagen innerhalb des Plangeltungsbereichs werden gemäß § 8 LNatSchG i.V.m. § 14
BNatSchG grundsätzlich zu Eingriffen in Natur und Landschaft führen, da bauliche Anlagen
(Bauflächen einschließlich Nebenanlagen und Betriebsflächen, Ver- und Entsorgungsanlagen
etc.) auf bisher baulich nicht genutzten Flächen hergestellt werden sollen.
Der Eingriff ist sowie wie möglich zu vermeiden (ð Vermeidungsgebot). Nicht vermeidbare
Eingriffe sind zu minimieren (ð Minimierungsgebot). Verbleibende Beeinträchtigungen sind
auszugleichen (ð Kompensationsmaßnahmen).
Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB ist ein Ausgleich erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der
planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Dies wird im vorliegenden
Planungsfall für die Teilflächen im Bereich der bisherigen Betriebsgebäude und der
zugeordneten Hofflächen im Nordwesten des Plangebiets gelten.
Über die Belange des Naturschutzes im Bauleitplan ist nach § 18 BNatSchG i.V.m. §§ 1, 1a,
2, 2a BauGB zu entscheiden.
Die „naturschutzrechtliche Eingriffsregelung“ wird im Rahmen dieser 13. Änderung des
Flächennutzungsplans durch grundsätzliche Aussagen zur Kompensierbarkeit der zu
erwartenden Eingriffe in den Umweltbericht integriert. Eine qualifizierte Eingriffs- und
Ausgleichsbilanzierung wird in den Umweltbericht des nachgeordneten Bebauungsplans
eingestellt.
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Das Vorhaben entspricht folgenden Zielsetzungen des BNatSchG:

§ 1 Abs. 3 BNatSchG:

„Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind
insbesondere […]

5. wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope und
Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt zu
erhalten, […]“

§ 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG:

„Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des
Erholungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere

1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-
, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen
Beeinträchtigungen zu bewahren, […]“

Zudem werden die artenschutzrechtlichen Belange gemäß § 44 BNatSchG in der Planung
beachtet durch entsprechende Betrachtungen in Verbindung mit den Schutzgütern „Pflanzen“
und „Tiere“.

9.1.2. Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und
Fachplanungen und ihre Bedeutung für die Bauleitplanung

9.1.2.1. Fachplanungen

Landschaftsprogramm (1999)

Thema (L-Progr.) Bedeutung für die Planung

o Karte 1
Lage am Rand eines
Wasserschutzgebietes

·

o Karte 2
Lage am Rand eines Gebiets mit
besonderer Bedeutung für die
Bewahrung der Landschaft, ihrer Vielfalt,
Eigenart und Schönheit sowie als
Erholungsraum

o Beachtung / neutral
Ermittlung der tatsächlichen WSG-Grenze;
Beeinträchtigungen dürfen nicht auftreten
und sind auch nicht zu erwarten

o Beachtung / neutral
das Gebiet liegt von Bauflächen
eingefasst und weist keine
Erholungsanlagen auf; Beeinträchtigungen
sind nicht zu erwarten
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o Karten 3 und 4
Keine Darstellungen

o Neutral
es liegen keine übergeordneten
Zielsetzungen / Maßgaben vor

Landschaftsrahmenplan (Planungsraum I „alt“, Stand 1998)

Thema (LRP) Bedeutung für die Planung

o Lage am Rand eines
Wasserschutzgebietes

o Landschaftsschutzgebiet und ein Gebiet
mit besonderer Erholungseignung
nördlich des Plangebiets

o Beachtung / neutral
Ermittlung der tatsächlichen WSG-Grenze;
Beeinträchtigungen dürfen nicht auftreten
und sind auch nicht zu erwarten

o Neutral
die im Rahmen des
Landschaftsprogramms maßstabbedingt
ungenaueren Darstellungen diesbezüglich
werden insofern konkretisiert, als dass
keine übergeordneten Zielsetzungen /
Maßgaben vorliegen

Landschaftsplan

Thema (LP) Bedeutung für die Planung

o Bestand
Darstellung als Baumschulfläche mit
Baumreihen randlich im Südwesten und
im Nordosten, Knick an Nordseite und
Knickabschnitt im Nordwesten an
Hausgrundstücken
·

o Planung
Fläche für die Siedlungsentwicklung mit
Erhaltung von Baumreihen und Knicks
(entsprechend Bestand)

o Beachtung
die Bestandsangaben werden im
Rahmender Planung auf Grundlage einer
örtlichen Vermessung überprüft und
aktualisiert

·

o Beachtung / positiv
Planung entspricht den Darstellungen des
Landschaftsplans, so dass keine
Abweichung festzuhalten ist

Die im und am Plangebiet wachsenden Knicks
und Großbäume sind entsprechend der
aktuellen Überprüfungsergebnisse im Rahmen
der Planung zu beachten.
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Auszüge aus dem Landschaftsplan

Abb. links: Darstellung „Bestand“                       Abb. rechts: Darstellung „Planung“

Landesentwicklungsplan (2010)

Thema (LEP) Bedeutung für die Planung

o Das Plangebiet liegt im Ordnungsraum
und im 10-km-Umkreis des
Mittelzentrums Elmshorn und in Nähe zur
Siedlungsgrundachse entlang der BAB
A23 sowie westlich einer elektrifizierten
Bahnstrecke

o Neutral / positiv
in den Ordnungsräumen soll die
Siedlungsentwicklung entsprechend der
Differenzierung es Regionalplans
möglichst interkommunal abgestimmt
werden.

Es sind keine konkret umweltrelevanten
Darstellungen vorhanden.
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Regionalplan (Planungsraum I „alt“, Fortschreibung 1998)

Thema (RP) Bedeutung für die Planung

o Kennzeichnung als Ort mit planerischer
Wohnfunktion zwischen Elmshorn und
Uetersen in Nähe zur Siedlungsachse
entlang der BAB A23

o Lage des Plangebiets abseits von
Grünzäsuren, Gebieten mit besonderer
Bedeutung für Natur und Landschaft
oder regionalen Grünzügen

o Lage am Rand eines Gebiets mit
besonderer Bedeutung für den
Grundwasserschutz

o Beachtung / positiv
die Planung eines Wohngebiets entspricht
dem Regionalplan

o Beachtung / positiv
entsprechend der Maßgaben des
Landesentwicklungsplan fügt sich das
Plangebiet in die übergeordnete
Raumgliederung ein

o Beachtung / neutral
Beeinträchtigungen dürfen nicht auftreten
und sind auch nicht zu erwarten

Im Zuge der Neuaufstellung der Regionalpläne werden zur Zeit zum Sachthema „Windenergie“
vorbereitende Pläne zur Darstellung von entsprechenden Vorrangflächen erarbeitet, die bisher
als Zwischenstand vom Juli 2018 vorliegen. Für Flächen im Gemeindegebiet Heidgraben sind
darin derzeit keine WEA-Eignungsgebiete dargestellt.

Flächennutzungsplan in der Fassung der 12. Änderung

Thema (FNP) Bedeutung für die Bauleitplanung

o Darstellung im Wesentlichen als Fläche
für die Landwirtschaft

o Gemischte Bauflächen im Nordwesten
o F-Plan-Änderungen, die die

angrenzenden Flächen betreffen,
beinhalten im Wesentlichen die
Darstellung von Wohnbauflächen und
von Grünflächen im Südwesten und
Osten

(vgl. Abbildung 4 - wirksamer
Flächennutzungsplan mit eingekreistem
Geltungsbereichauf Seite 12.)

o Beachtung
die Darstellung ist mit Blick auf den B-Plan
Nr. 22 zu ändern zur Einhaltung des
Entwicklungsgebots gemäß § 8 abs. 2
BauGB – hierfür erfolgt die 13. Änderung
des F-Plans im Parallelverfahren zur
Aufstellung des B-Plans Nr. 22
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Abb.: Ausschnitt aus der 13. Änderung des Flächennutzungsplans
(verkleinert o. M., zur Verfügung gestellt von dn-stadtplanung, Stand: 02.12.2019

12.1.1.1 Fachgesetze
Für die Planung können während des Planaufstellungsverfahrens folgende Fachgesetze
bedeutend sein:

Gesetz / Verordnung Bedeutung für die Planung

o BauGB o Grundlage für die 13. Änderung des
Flächennutzungsplans und für die nachgeordnete
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 22 sowie
für die zu treffenden Darstellungen und
Festsetzungen zur Sicherung einer städtebaulich
geordneten Entwicklung

o Anpassung der kommunalen Planung an die
Ziele der Raumordnung und Landesplanung auch
im Hinblick auf den Landesentwicklungsplan
(LEP) und den Regionalplan, Planungsraum I „alt“

o BauNVO o Festlegung und Gliederung des Plangebietes
nach der allgemeinen bzw. der besonderen Art
und dem Maß der baulichen Nutzung

o BNatSchG o Grundlage für das LNatSchG; bezüglich der
speziellen planerischen Belange wird auf das
LNatSchG Bezug genommen (s. u.)
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o § 1 beschreibt die Ziele des Naturschutzes und
der Landschaftspflege

o §§ 14 bis 17 beinhalten Aussagen zur Eingriffs-
und Ausgleichs-Regelung

o § 18 beschreibt das Verhältnis zum Baurecht
o § 30 listet gesetzlich geschützte Biotope auf
o § 39 beinhaltet Regelungen zur Gehölzpflege mit

Fristen für Arbeiten an Gehölzen
o § 44 in Verbindung mit § 7:

Beachtung von Vorkommen besonders und
streng geschützter Arten

o LNatSchG o §§ 8 bis 11 beinhalten mit jeweiliger Bezugnahme
auf das BNatSchG Grundaussagen zur
Eingriffsregelung

o § 21 listet gesetzlich geschützte Biotope auf

o UVPG o Es wird klargestellt, dass die Umweltprüfung für
Bauleitpläne nach den Maßgaben des BauGB
vorgenommen wird

o Verhältnis der
naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung zum Baurecht
(Erlass vom 09.12.2013)

o Darlegung der Grundlagen für die Anwendung der
Eingriffsregelung

o Durchführungsbestimmungen
zum Knickschutz (Erlass
MELUR vom 20.01.2017)

o Darlegung der Grundlagen für die Beachtung von
Großbäumen und Rahmen der Eingriffs-
Bilanzierung und Kompensation

o Biotopverordnung vom
13.05.2019

o Erfassung der vorhandenen Biotope / Strukturen
im Rahmen der Biotoptypenkartierung

o BBodSchG o Findet Anwendung, sofern „... 9. Vorschriften
des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts, ...
Einwirkungen auf den Boden nicht regeln.“
(§ 1 Abs. 1 BBodSchG)

o LWG o Klärung der Frage, ob Gewässer vorhanden bzw.
betroffen sind und wie die Ableitung von
Oberflächenwasser erfolgen soll

o Denkmalschutzgesetz o Beachtung ggf. vorkommender Kulturdenkmale
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o DIN 18005
„Schallschutz im Städtebau“

o Sicherung der allgemeinen Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb
des Plangebiets gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB
als Bezug zum Verkehrslärm

9.2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

9.2.1. Bestandsaufnahme und Bewertung

9.2.1.1. Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit

Der wesentliche Teil des Plangebiets wird derzeit landwirtschaftlich als Baumschulfläche
genutzt. Zugeordnete Betriebsgebäude bestehen im Nordwesten des Plangebiets. In Nähe zu
den Betriebsgebäuden ragen einige als Garten angelegte Flächenanteile in den
Plangeltungsbereich.
Wohnnutzungen bestehen nicht innerhalb des Plangebietes, sondern im Westen, Norden und
Osten außerhalb am Plangebiet.
Der „Eichenweg“ verläuft entlang der nördlichen Seite des Plangebiets und begrenzt dieses.
Von Westen reichen die „Bgm.-Tesch-Straße“ und die „Dorfstraße“ mit bisher „blind“ endenden
geplanten Anschlüssen bis an den Plangeltungsbereich. Beide Straßen sind durch den für KFZ
nicht zugelassenen „Drosselstieg“, der parallel zur westlichen Plangebietsgrenze verläuft,
miteinander verbunden. Das Wohngebiet östlich des Plangebiets ist durch den „Sperberweg“
und die „Rue de Challes“ erschlossen, von welcher zwei fußläufige Verbindungen zum
Plangebiet vorgesehen sind.
Die L 107 „Hauptstraße“ liegt ca. 140 m südlich des Plangebiets und somit deutlich abgesetzt.
Die Bahnstrecke Hamburg-Westerland verläuft in einer Entfernung von mehr als 500 m
nordöstlich.
Gewerbebetriebe, von denen möglicherweise planungsrelevante Immissionen auf das
Plangebiet wirken könnten, sind der Gemeinde Heidgraben im Umkreis des Plangebiets nicht
bekannt.
Ein bestehender landwirtschaftlicher Betrieb ist 80 m nördlich vom Plangebietsrand
vorhanden. Zwischen dem Plangebiet und dem landwirtschaftlichen Betrieb besteht nördlich
des „Eichenweg“ eine Häuserzeile. Die Gemeinde Heidgraben erkennt keine Anzeichen für
eine Beeinträchtigung des neuen Wohngebietes durch den bestehenden landwirtschaftlichen
Betrieb.
Erholungseinrichtungen sind im Plangeltungsbereich nicht vorhanden. Östlich des Plangebiets
liegt auf Flurstück 187/41 bzw. innerhalb des Geltungsbereichs vom Bebauungsplan Nr. 10
ein öffentlicher Spielplatz. Der in übergeordneten Planwerken dargestellte Bereich mit einer
Bedeutung für die Erholung liegt nördlich des Plangebiets.
Auf vorhandene örtliche Straßen und Wegverbindungen, die ggf. für die wohnungsnahe
Erholung genutzt werden könnten (Spaziergänge etc.), wurde bereits oben hingewiesen.
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Bewertung
Lärmemissionen / -immissionen

Es werden aufgrund der oben umrissenen Plangebietslage von der Gemeinde Heidgraben
keine planungsrelevanten Lärmimmissionen erwartet. Es besteht nach Kenntnis der
Gemeinde kein besonders zu beachtendes Risiko für bedeutende Lärmbelastungen, die über
die generell gültigen Immissionsgrenzwerte hinausgehen. Grundsätzlich sind folgende
Grenzwerte innerhalb der Wohngebiete als maßgebliche Immissionsorte einzuhalten:

Tabelle: Orientierungswerte nach DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1

Nutzungsart

Orientierungswerte
tags nachts

Verkehr a) Anlagen b)

dB(A)
reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete und
Ferienhausgebiete

50 40 35

allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete
(WS) und Campingplatzgebiete

55 45 40

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55 55
Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50 45
Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55 50
sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedürftig sind,
je nach Nutzungsart

45 bis 65 35 bis 65 35 bis 65

a) gilt für Verkehrslärm;
b) gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Anlagen

Tabelle: Immissionsgrenzwerte nach § 2 Absatz 1 der 16. BImSchV
(Verkehrslärmschutzverordnung)

Nr. Gebietsnutzung
Immissionsgrenzwerte
tags nachts

dB(A)
1 Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47
2 reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 59 49
3 Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 64 54
4 Gewerbegebiete 69 59

Sonstige Emissionen / Immissionen und / oder Gefährdungen:

Weitere Immissionsarten wie z. B. Geruchsimmissionen (z.B. von landwirtschaftlichen
Vollerwerbs- oder Gewerbebetrieben), Stäube oder Lichtimmissionen sind für die Beurteilung
des Planvorhabens nach Kenntnis der Gemeinde Heidgraben nicht relevant und werden daher
nicht vertiefend betrachtet. Dies gilt auch mit Blick auf den landwirtschaftlichen Betrieb nördlich
des Eichenwegs, da nach Bewertung der Gemeinde Heidgraben bezüglich der ggf. wirksamen
Immissionswerte (Staub, Geruch, Lärm) die Bestandsbebauungen am Eichenweg als
relevante Immissionsorte dichter zum landwirtschaftlichen Betrieb liegen. Somit ergeben sich
aus den neuen Bebauungen keine zusätzlich einschränkend wirkenden Nutzungen (hier: vor
Beeinträchtigungen zu schützende Wohn – und Arbeitsstätten).
Hinweise auf weitere relevante Besonderheiten mit Bezug zu ggf. Gefährdungen der
menschlichen Gesundheit z. B. durch Katastrophen oder Unfälle und auch der
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lufthygienischen Situation liegen der Gemeinde Heidgraben nicht vor. Es ist nicht bekannt,
dass ein zu beachtender Störfallbetrieb im Nahbereich des Wohngebiets besteht.

Erholungsnutzungen:

Das Plangebiet selbst weist eine allgemeine Bedeutung für die Erholungsnutzung auf, da die
Flächen von öffentlichen Verkehrsflächen aus größtenteils zwar eingesehen werden können,
aber bisher nicht öffentlich zugänglich sind.
Die Nutzbarkeit der Straßen und Wege im Umkreis wird erhalten und neue Verbindungen
werden eröffnet. Es sind in den Bereichen der geplanten Straßen- und Wegverbindungen nur
vorübergehend während der Bauphase, aber ansonsten keine dauerhaften erheblichen
Störungen der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer zu erwarten.
Es ist nicht erkennbar, dass durch die Entwicklung des Wohngebietes eine Freizeitnutzung in
relevanter Weise betroffen sein könnte.

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation
Die Gemeinde Heidgraben geht davon aus, dass keine relevanten Immissionen auf zu
schützende Wohnnutzungen und Arbeitsstätten wirken und dass somit kein Erfordernis zur
Festsetzung aktiver oder passiver Lärmschutzmaßnahmen besteht. Aufgrund der Lage des
Plangebiets wird auf eine gutachterliche Prüfung und Beurteilung verzichtet.

Sonstige Emissionen / Immissionen und / oder Gefährdungen:

Da keine sonstigen planungsrelevanten Immissionen von der Gemeinde erwartet werden und
der Gemeinde auch nicht bekannt sind, werden diesbezüglich keine Maßnahmen vorgesehen.

Erholungsnutzung:

In Hinblick auf Erholungsnutzungen oder Erholungsfunktionen werden keine besonderen
Maßnahmen erforderlich, da hier keine beeinträchtigenden Veränderungen zu erwarten sind
und planerisch mit dieser Bauleitplanung auch nicht vorbereitet werden. Bei Umsetzung der
Planung mit den angestrebten Wegverbindungen können sich Fußgänger und Radfahrer auf
verkürzten Wegen auch abseits von Straßen mit KFZ-Verkehr bewegen.
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9.2.1.2. Schutzgut Boden, Schutzgut Fläche

Gemäß der Bodenkarte (Blatt 2224 „Barmstedt“ des
Geologischen Landesamts SH von 1990) Eisenhumuspodsol
(ð Kürzel gP4 in nebenstehender Abb.) und Gley-Podsol (ð
Kürzel G-P4) an. Als Bodenart wird Sand angegeben. Im
Norden des Plangebiets wird der Boden aus Flugsand
gebildet (ð Kürzel Pn4) und das Grundwasser steht tiefer an.
Die grüne Umgrenzung stellt dar, dass in dem Gebiet nach
historischen Unterlagen Hochmoortorf anstand, von dem ggf.
noch Reste angetroffen werden können.
Im Rahmen der Erstellung des Berichts zur
Baugrundvorerkundung (Voß, 2018) wurden 14
Rammkernsondierungen bis in eine Tiefe von 4 m unter
Geländeoberkante vorgenommen. Demnach ist ein
Mutterboden von 0,3-0,4 m Mächtigkeit anzutreffen. Unterhalb des Mutterbodens folgt ein
stark feinsandiger Mittelsand, der tendenziell nach unten in einen stark mittelsandigen
Feinsand übergeht (Voß, 2018). Hierbei handelt es sich vermutlich um Flugdecksand.

Versiegelungen sind nur im nordwestlichen Teil des Plangebiets vorhanden in den Bereichen
der Zufahrt vom „Eichenweg“ und der Hofflächen des Baumschulbetriebs inkl. der
Betriebsgebäude und eines Gewächshauses.

Hinweise auf Bodenbelastungen oder Kontaminationen sind der Gemeinde Heidgraben
aufgrund der Inhalte und Darstellungen der gemeindlichen Flächennutzungs- und
Landschaftsplanung für das Plangebiet nicht bekannt. Gemäß der Stellungnahme des Kreises
Pinneberg, Untere Bodenschutzbehörde, vom 13.04.2018, kann die Frage ob eine
Untersuchung zur Gefahrerforschung nach dem Bodenschutzrecht notwendig ist, erst nach
Vorlage der Bauakte und der Erstbewertung beantwortet werden.

Es liegen der Gemeinde Heidgraben keine konkreten Hinweise auf Kampfmittel im Plangebiet
vor und Heidgraben ist im Anhang zur „Kampfmittelverordnung“ vom 07.05.2012 nicht
benannt. Dennoch getätigte Zufallsfunde sind durch die Gemeinde bzw. durch den
Ausführenden von Bauarbeiten unverzüglich der Polizei zu melden. Ein Erfordernis zu einer
vorgezogenen Überprüfung während des Planaufstellungsverfahrens ist der Gemeinde bisher
nicht bekannt.

Die Planung umfasst eine Baumschulfläche mit Betriebsgebäuden mit Anknüpfungspunkten
zu randlichen Bauflächen und Verkehrswegen.
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Abb.: Lage der Bodensondierungen in Plangebiet (Quelle: Voß, 2018)

Bewertung und Betroffenheit durch die Planung
Die Plangebietsflächen liegen mit Ausnahme der im Zusammenhang bebauten Teilflächen im
Nordwesten (ð Betriebsgebäude der Baumschule) im bauplanungsrechtlichen Außenbereich
der Gemeinde, so dass die geplante Bebauung einschließlich der erforderlichen
Erschließungsmaßnahmen zu Eingriffen führen wird.
Vorkommen von besonders seltenen oder zu schützenden Bodenformen bzw. Bodentypen
gemäß des Landschaftsprogramms, Kap. 3.1.2, Tab. 3, S. 29, sind im Plangebiet nicht
vorhanden. Die in der Bodenkarte dargestellten Bodentypen sind naturraumtypisch und weit
verbreitet; eine besondere Seltenheit besteht nicht.
Aufgrund der bisher intensiven Baumschulnutzung ist das Potenzial zur Entstehung ökologisch
hochwertiger Lebensraumtypen eingeschränkt. Auch liegt das Plangebiet nicht im Bereich
eines bestehenden oder geplanten Biotopverbundes oder eines Schutzgebietes.
Die Mutterbodenauflagen sind nicht für bautechnische Zwecke geeignet und werden
abzutragen und für eine Wiederverwertung auf den Baugrundstücken fachgerecht
zwischenzulagern sein. Bei einer Fremdnutzung sind ggf. ergänzende chemische Analysen
gemäß Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung zu ermitteln und zu bewerten. Sande
sind im Regelfall bei mindestens mitteldichter Lagerung gut tragfähig.
Sofern Ergebnisse ergänzender Untersuchungen während des weiteren
Planaufstellungsverfahrens vorliegen, werden sie im geeigneten Umfang in die Planung
eingestellt. Ergebnisse noch durchzuführender Bodenerkundungen und
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Baugrunduntersuchungen werden im Rahmen der nachgeordneten Planrealisierung zu
beachten sein.
Insgesamt wird die Fläche als von „allgemeiner Bedeutung“ im Sinne von Ziffer 3.1 der Anlage
des Erlasses „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ vom
09.12.2013 bewertet.
Abgrabungen und Aufschüttungen werden auf den Teilflächen des Plangebietes
voraussichtlich über die neu entstehenden Versiegelungsflächen hinausgehen, denn die
Mutterbodenauflagen werden im Plangebiet weitgehend umgelagert; möglicherweise werden
auch andere Bodenanteile im Bereich baulicher Anlagen auszutauschen sein.
Die Baumschulfläche wird künftig nicht mehr für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen.

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation
Für die Herstellung geeigneter tragfähiger Baugründe wird auf Basis der
Bodengrundvorerkundung der humose Oberboden im Bereich baulicher Anlagen zu entfernen
sein. Auch andere nicht ausreichend tragfähige Böden, insbesondere ggf. Torfreste, Fließerde,
Geschiebeböden und Beckenablagerungen werden besondere bautechnische Maßnahmen
erfordern und ggf. auszutauschen oder zu überlagern sein. Zudem wird bauvorhabenbezogen
eine Klärung im Vorwege der Baurealisierung erforderlich, um zum einen die individuellen
Gebäude beurteilen zu können und um zum anderen kleinflächige Wechsel im Bodenaufbau
erkunden zu können.
Sofern im Bereich von Bauvorhaben Bodenverunreinigungen zu Tage gefördert werden, so ist
die untere Bodenschutzbehörde des Kreises Pinneberg umgehend zu benachrichtigen.
Auf Grundlage des Runderlasses „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum
Baurecht“ vom 09.12.2013 sind die gemäß der zur Zeit abgeschätzten Festsetzungen des
Bebauungsplanes Nr. 22 künftig zulässigen Eingriffe durch Versiegelungen und
Aufschüttungen / Abgrabungen bzw. Höhenangleichungen als „Regelausgleichswert von
1:0,5“ auszugleichen, da

o die Böden voraussichtlich kein dauerhaft oberflächennah (Grundwasserflurabstand
< 1 m) anstehendes Grundwasser aufweisen, denn das Grundwasser steht gemäß
der Bodenkarte nur zeitweise und nur Stellenweise dichter als 1 m unter Gelände an
(die erhöhten Grundwasserstände, die eine Messung im Februar 2018 ergab, sind
auf ein außergewöhnlich regenreiches 2. Halbjahr 2017 zurückzuführen; für die
Planung der Versickerungsanlagen wurden die im Februar 2018 angetroffenen
Grundwasserstände zugrunde gelegt),

o die Böden naturraumtypisch sind,

o die Flächen intensiv landwirtschaftlich genutzt werden und sich somit keine
flächenhaften hochwertigen Lebensraumtypen mit Bindung an oberflächennah
anstehendes Grundwasser entwickeln konnten

o und es sich nicht um Flächen in einem Biotopverbund handelt.
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Kompensationsmaßnahmen

Zur Sicherstellung einer angemessenen und zugleich möglichst effektiven
Bauflächenentwicklung vor dem Hintergrund der Funktion der innerhalb des Plangebiets
festgesetzten Schutzstreifen für Knicks und Großbäume und der ansonsten entlang der
Plangebietsseiten zulässigen Anlage von Mulden zur Oberflächenwassersammlung in diesen
Grünflächen, die zum Teil auch als Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft festgesetzt sind, werden innerhalb des Plangebiets keine
Teilflächen mit einer flächenhaften Kompensationsfunktion zugeordnet.
Die flächenhaften Kompensationserfordernisse aufgrund der Realisierung des
Bebauungsplans erfolgt außerhalb des Plangeltungsbereichs in einem Ökokonto oder in einer
anderweitig naturschutzfachlich geeigneten Fläche innerhalb des naturräumlichen
Zusammenhangs.
Der Nachweis der geplanten Kompensationsmaßnahmen erfolgt im Rahmen der
nachgeordneten verbindlichen Bauleitplanung.
Der Verlust landwirtschaftlicher Nutzfläche kann nicht kompensiert werden.

9.2.1.3. Schutzgut Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt

Der Plangeltungsbereich wurde am 23.03.2018 und am 21.05.2019 durch das Büro Günther
& Pollok Landschaftsplanung, Itzehoe, kartiert in Hinblick auf die vorkommenden Biotoptypen
unter Beachtung des geltenden LNatSchG und des BNatSchG. Aufgrund der eindeutigen
Abgrenzungen und der guten Erkennbarkeit der einzelnen Biotoptypen ist mit keinen
jahreszeitlich bedingten Defiziten bezgl. der Biotoptypenzuordnung zu rechnen. Es wurden die
nachfolgend benannten Biotoptypen festgestellt:

Baumschulfläche
Lage:
Flurstück 965 tlw.
Es handelt sich um eine intensiv genutzte
Fläche, die noch in Teilen mit
Baumschulgehölzen bestanden ist.

Knick 1
Lage:
Nordwestseite parallel am „Eichenweg“
auf Fl.st. 965
Vergraster Knickwall ohne zu nennenden
Strauchbewuchs mit Eichen als Überhälter
(= prägende Großbäume)
Geschütztes Biotop nach § 21 LNatSchG
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Knick 2
Lage:
Nordostseite parallel am „Eichenweg“
auf Fl.st. 965
Vergraster Knickwall ohne zu nennenden
Strauchbewuchs mit Eichen als Überhälter
(= prägende Großbäume)
Geschütztes Biotop nach § 21 LNatSchG

Knick 3 Lage:
Nordostseite des Plangebiets
auf Grenze der Flurstücke 965 und 155/13
Flacher und unregelmäßiger Wall, nach
Norden auslaufend
Strauchbewuchs z. T. heckenartig
Eichen als Überhälter  (= prägende
Großbäume)
Teile auf Fl.st. 155/13 sind im B-Plan Nr. 4, 3.
Änderung, als zu erhalten festgesetzt.
Geschütztes Biotop nach § 21 LNatSchG

Großbäume Die nachfolgend genannten Bäume sind für
die Planung bedeutend und aufgrund ihres
Standortes oder ihrer Größe landschafts-
bzw. ortsbildprägend [StÆ ð
Stammdurchmesser in Meter gem. örtlichem
Aufmaß].
o Auf Knick 1

· Von W nach O: Eiche (StÆ 0,9), Eiche
(StÆ1,1)

o Auf Knick 2
Von W nach O: Eiche (StÆ 0,5), Eiche
(StÆ 0,7), Eiche (StÆ 0,75), Eiche (StÆ
0,65)

o In Knick 3
Von N nach S: Eiche (StÆ 0,7) Eiche
(StÆ 0,9), Eiche (StÆ 0,6), Eiche (StÆ
0,45), Eiche (StÆ 0,7)

o In südlicher Verlängerung von Knick 3
entlang Flurstückgrenze: Eiche (StÆ  0,6),
Eiche (StÆ 4x0,55), Eiche (StÆ 0,3),
Eiche (StÆ 0,25)

o An Südseite des Plangebiets von O nach
W: Eiche (StÆ 0,9), Eiche (StÆ 0,8),
Kirsche (StÆ 0,5), Eiche (StÆ 0,85),
Eiche (StÆ 0,65), Eiche (StÆ 0,4), Ahorn
(StÆ 0,7), Ahorn (StÆ 25), Ahorn (StÆ
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Fotos: Baumreihe im Südwesten des
Plangebiets am „Drosselstieg“

0,45), Ahorn (StÆ 0,5), Ahorn (StÆ
4x,55), Eiche (StÆ 0,45), Eiche (StÆ
0,35), Ahorn (StÆ 0,3), Ahorn (StÆ 0,55),
Ahorn (StÆ 4x0,35)

o An Südwestseite des Plangebiets von S
nach N: Eiche (StÆ 0,45), Eiche (StÆ
0,45), Eiche (StÆ 0,7), Eiche (StÆ 0,45),
Eiche (StÆ 0,4), Eiche (StÆ 0,35), Eiche
(StÆ 0,45), Eiche (StÆ 0,4), Eiche (StÆ
0,55), Eiche (StÆ 2x0,5), Eiche (StÆ
0,45), Eiche (StÆ 0,5), Eiche (StÆ 0,45),
Eiche (StÆ 0,65), Eiche (StÆ 0,55), Eiche
(StÆ=,45), Eiche (StÆ 0,35), Eiche (StÆ
0,5), Eiche (StÆ 0,35)

o An Nordwestseite von S nach N: Eibe
(StÆ0,45), Eiche (StÆ 0,25), 6
Hainbuchen (StÆ 25-0,35), 4 Obstbäume
(StÆ0,2-0,35), Kiefer (StÆ 0,4)

Wald
Lage:
Südlich des Plangebiets

Es handelt sich um einen zumeist jungen
Bestand, der von Bergahorn dominiert wird.
Randlich stehen einzelne Altbäume.
Am östlichen Rand geht der Bestand in eine
unregelmäßige parkartige Struktur über.
Die Waldfläche war bereits zuvor
Gegenstand von Abstimmungen mit der
zuständigen Forstbehörde.

Saumstreifen mit Erdwall
Lage:
südöstlich außerhalb des Plangebiets und im
Bereich einer geplanten Fußwegverbindung
zur „Rue de Challes“
Fl.st. 187/41
Die Fläche ist im B-Plan 10 als Fläche zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft mit einer
Spezifikation für die Entwicklung einer
Hochstaudenflur mit einzelnen Gehölzinseln
festgesetzt.
Bei dem Wall handelt es sich daher nicht um
einen Knick im Sinne eines geschützten
Biotops gem. § 21 LNatSchG
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Spielplatz
Lage östlich des Plangebiets
Fl.st. 187/41

Der Spielplatz besteht in einem großen
Baumbestand und ist im B-Plan Nr. 10
entsprechend festgesetzt. Auch eine
fußläufige Verbindung zum Geltungsbereich
des B-Plans Nr. 22 ist im B-Plan Nr. 10
bereits dargestellt.

Gräben
Lage:
Entlang der Südseite des Plangebiets in Ost-
West-Richtung verlaufend

Der Graben führt nicht dauerhaft Wasser

Es sind keine Röhrichte oder andere
naturnahe Gewässerstrukturen vorhanden.

Lage:
Im mittleren und im südlichen Teil des
Plangebiets
auf Fl.st. 965

Es sind keine Röhrichte oder andere
naturnahe Gewässerstrukturen vorhanden.
An den Ufern und teilweise am Grabengrund
sind Flatterbinsen vorhanden.
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Wohnbebauungen mit Gärten
und Grünflächen

Lage:
Wohnbebauungen: nur außerhalb des
Plangebiets
- im Westen an „Bgm.-Tesch-Straße“ und an

„Dorfstraße“
- im Norden nördlich „Eichenweg“
- im Osten Geltungsbereiche der B-Pläne Nr.

4 und 10
Gartennutzungen ragen von
Wohnbebauungen an der „Dorfstraße“ im
Nordwesten in das Plangebiet,
Es besteht gegenüber den durch die
Baumschule genutzten Flächen eine
Einfassung durch hohe Hecken und einzelne
Bäume.

Im Südosten reicht an der „Rue de Challes“
(ð B-Plan Nr. 10) eine randliche Grünfläche
(Scherrasen mit einzelnen relativ jungen
Gehölzen) bis an das Plangebiet.
Im B-Plan Nr. 10 ist hier eine Option zur
Herstellung einer Fußläufigen Verbindung
verzeichnet.

Baumschulgebäude und Betriebsfläche
Lage:
Nordwestlicher Teil von Fl.st. 965
Das Grundstück wird vom „Eichenweg“ aus
erschlossen. Es sind neben einer Lagerhalle
mit Büroraum befestigte Hofflächen,
Lagerflächen und ein Gewächs-/Anzuchthalle
vorhanden.

Straßen, Verkehrsflächen Es handelt sich um Verkehrsflächen ohne
naturnahe Strukturen, die Seitenstreifen
werden intensiv gepflegt und / oder sind
starken Störungen ausgesetzt
Lage:
im Norden: „Eichenweg“ mit Gehweg in
wassergebundener Decke (s. Foto links)
Weitere Verkehrsflächen sind:
„Bgm.-Tesch-Straße“ westlich des
Plangebiets
„Drosselstieg“ entlang westlicher /
südwestlicher Plangebietsseite
„Dorfstraße“ westlich des Plangebiets

Alle Bilder: Pollok 2018, Lindemann 2019
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Vorkommen weiterer Biotoptypen sind im Plangebiet nicht bekannt.
Im Plangebiet sind keine Vorkommen von besonders geschützten Pflanzenarten nach § 7
BNatSchG bekannt und aufgrund der Nutzungsstruktur auch nicht zu erwarten. Eine Auskunft
des LLUR vom 01.02.2018 beinhaltet keine Hinweise auf prüfungsrelevante Pflanzenarten im
Plangebiet.
Schutzgebiete gemäß §§ 23 bis 29 BNatSchG sind im
Plangebiet nicht vorhanden. Das
Landschaftsschutzgebiet „Moorige Feuchtgebiete“ (=
LSG 8 des Kreises Pinneberg) liegt nördlich des
„Eichenwegs“ und somit zwar in Nähe, aber
außerhalb des Plangebiets (s. rote Umgrenzung in
nebenstehender Abb., Quelle: LLUR, LVermGeo,
2019).
Auch liegt weder ein FFH-Gebiet noch ein EU-
Vogelschutzgebiet in Nähe (3 km-Umkreis) zum
Plangebiet, so dass diesbezüglich bedeutende Arten
oder Lebensraumtypen nicht betroffen sein können.

Bewertung
Die Bewertung erfolgt auf Grundlage des LNatSchG, der Biotopverordnung und des Erlasses
zur „naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“ in der derzeit aktuellen Fassung.

Flächen und Biotope
mit sehr hoher Bedeutung

· Knicks
ð Es handelt sich um geschützte Biotope gemäß

§ 21 LNatSchG
· Großbäume mit StammÆ ab ca. 0,6 m inkl.

entsprechender Großbäume der Knicks sowie Baumreihe
am „Drosselstieg“ – vgl. obige Bestands-Aufstellung

ð Es handelt sich um landschafts- bzw. ortsbildprägende
Großbäume

· Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft gem. B-Plan Nr. 10

ð Es handelt sich um Flächen für Maßnahmen des
Naturschutzes entsprechend verbindlicher Regelungen
einer Satzung

Flächen und Biotope
mit hoher Bedeutung

· Sonstige Gehölze, sonstiger Baum (StammÆ < 0,6 m) –
auch in Gärten – sofern nicht höher bewertet

· Wald
ð Die Gehölze sind durch eine geringe Nutzungsintensität

gekennzeichnet.
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Flächen und Biotope
mit allgemeiner
Bedeutung

· Baumschulfläche
· Gräben
· Gartenbereiche und Grünflächen
· Straßenseitenstreifen
ð Die Flächen sind erheblichen Störungen aus der

angrenzenden Nutzung ausgesetzt

Flächen mit erheblichen
Vorbelastungen

· Bereits bebaute Flächen
mit Teil – oder Vollversiegelungen

· Verkehrsflächen inkl. Gehwege / Radwege

Da zum einen keine unmittelbare Nähe zu den o.g. Natura-2000-Gebieten besteht und da zum
anderen aufgrund des Planungscharakters mit der Folge von Wohnbebauungen im bisherigen
Außenbereich keine relevanten Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch z. B. Nährstoff-
oder sonstige Schadstoffemissionen zu erwarten sind, ist von Seiten der Gemeinde
Heidgraben ein Erfordernis für vertiefende FFH-Verträglichkeits(vor)untersuchungen zur
Prüfung gemäß § 34 BNatSchG nicht erkennbar.

Artenschutzrechtliche Bewertung
Es ist nicht zu erwarten, dass in dem Gebiet prüfungsrelevante Pflanzenarten vorkommen
könnten. Daher ist eine Verletzung der Zugriffsverbote gemäß § 44 BNatSchG nicht zu
erwarten.

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation
Die Beanspruchung der landwirtschaftlichen Nutzflächen (hier: Baumschulnutzung),
Gartenflächen und der Saumstreifen auch zur Herstellung von Verkehrsanbindungen führt zu
keinen bilanzierungsrelevanten Eingriffen, da die Beanspruchung derartiger Flächen mit
„allgemeiner Bedeutung“ bereits bei den Ermittlungen des Kompensationsbedarfs zum
„Schutzgut Boden“ bei der Festlegung der dort genannten Kompensationsfaktoren
berücksichtigt wird.
Voraussichtlich können alle Großbäume mit Stammdurchmessern von 0,6 m und mehr (ð
landschaftsprägende Großbäume) erhalten werden.
Von den sonstigen Großbäumen (mit Stammdurchmessern von < 0,6 m) werden
voraussichtlich nur wenige verloren gehen, um Verkehrsanbindungen an benachbarte
Plangebiete im Westen herzustellen.
Knickverluste werden sich voraussichtlich auf wenige Meter Knickstrecke, die zur Herstellung
einer verkehrstechnisch geeigneten Anbindung an den „Eichenweg“ unvermeidbar sind,
beschränken. Eingriffe können durch die Platzierung der Anbindung in den Bereich der
bisherigen Baumschulzufahrt minimiert werden. Der Knick weist im betroffenen Bereich keinen
Großbaumbewuchs auf. Auch Strauchbewuchs ist auf den vergrasten Wällen nicht vorhanden.
Das Ausgleichserfordernis beträgt im vorliegenden Fall entsprechend Ziffer 5.2.1 letzter
Spiegelstrich des Erlasses „Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz“ vom 20.01.2017
„1:1“.
Das Ausgleichserfordernis für Knickeingriffe kann bis zur Hälfte durch Aufwertung eines
degenerierten Knicks und ansonsten durch Knickneuanlagen bzw. durch Zuordnung einer
ausreichenden Knickstrecke in einem anerkannten „Knick-Ökokonto“ erfolgen.
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Ansonsten werden Knicks als Biotope gemäß § 21 LNatSchG gesichert. Zudem können
parallel zu Knicks ausreichend breite Saumstreifen angelegt und als Grünflächen nach § 9
Abs. 1 Nr. 15 BauGB oder als Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt werden.
In den Knicksaumstreifen und den Grünflächen zum Schutz der Knicks und der Großbäume
besteht die Funktion einer Schutz gebenden Zone für den Wurzelraum der Gehölze, denn in
diesen Flächen ist

- die Errichtung baulicher Anlagen,
- das Anlegen von sonstigen Befestigungen einschl. der Herstellung von Terrassen,
- die Durchführung von Arbeiten im Boden wie z. B. das Verlegen von Ver- und

Entsorgungsleitungen mit Ausnahme der Anlagen von Mulden zur
Regenwassersammlung und -versickerung

- und das Durchführen von Abgrabungen oder Aufschüttungen

nicht gestattet.
Alle Arbeiten an Gehölzen einschließlich von Pflegeschnitten und das „auf den Stock setzen“
von Gehölzen dürfen gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG nur zwischen dem 01.10. und dem letzten
Tag des Februars ausgeführt werden. Einzelbäume der Knicks mit Stammdurchmessern von
mind. 0,6 m bzw. mind. 2,0 m Stammumfang unterliegen nicht der Knickpflege, sondern sind
als Großbäume zu erhalten.
Aufgrund der gemeindlichen Planungsziele und der bisherigen Planung ist darüber hinaus
keine erhebliche Betroffenheit des Schutzgutes zu erwarten.
Über das zuvor beschriebene Maß an Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und
Kompensation sind voraussichtlich keine weiteren Maßnahmenerfordernisse zu erwarten.

9.2.1.4. Schutzgut Tiere

Die Gemeinde Heidgraben verzichtet aufgrund der angetroffenen Nutzungs- und Biotoptypen
und der daraus abgeleiteten allgemeinen Bedeutung des Plangebiets sowie aufgrund der
angestrebten Erhaltung der Großbäume und Knicks auf die Durchführung vertiefender örtlicher
Kartierungen von Tiergruppen und die Erstellung eines gesonderten Fachbeitrags zum
Artenschutz. Es wird eine Potenzialabschätzung mit Bewertung entsprechend der
nachfolgenden Angaben in die Planung eingestellt und so den artenschutzrechtlichen
Anforderungen an die Planung entsprochen.
Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der Nutzungs- und Biotoptypen folgende mögliche
Tiervorkommen als faunistische Potenzialabschätzung vorkommen können und somit
planungsrelevant sind:

· An umliegenden Gebäuden und in den Gehölzen aller Art (auch der Großbäume im und
am Plangebiet) können während des Sommerhalbjahres verschiedene Brutvögel
vorkommen, die die vorhandenen Habitatstrukturen der gehölz- und strukturreichen
Siedlungsräume annehmen könnten. Typische Arten sind u. a. Amsel (Turdus merula),
Singdrossel (Turdus philomelos), Zilpzalp (Phylloscopus collybita) und Buchfink
(Fringilla coelebs).
Großbäume ab ca. 0,4 m Stammdurchmesser könnten kleine Höhlungen aufweisen, die
von Arten wie Kohlmeise (Parus major), Blaumeise (Parus caeruleus) oder
Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) angenommen werden.
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Brutvögel an Gebäuden (Baumschulbetriebsgebäude und auf benachbarten Flächen)
können z. B. Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), Rauchschwalbe (Hirundo rustica)
und Haussperling (Passer domesticus) sein.

Abb: Nester im/am Bestandsgebäude (links: Rauchschwalbe, rechts indet.; Mai 2019)

Vorkommen von (standortgebundenen) Großvögeln, großen Höhlenbrütern und
Koloniebrütern sind hingegen bisher nicht ermittelt worden und während der
Geländebegehungen am 23.03.2018 und am 21.05.2019 nicht gesichtet worden.
Zugleich waren die Großbäume nur teilweise einsehbar. Insgesamt kann nicht
ausgeschlossen werden, dass die Großbäume Höhlungen aufweisen, die von den o. g.
allgemein verbreiteten Arten angenommen werden.
Aufgrund der Ausprägung der vorhandenen Strukturen, des hohen Störpotenzials und
der intensiven Nutzung der Baumschulflächen sowie der Gartenflächen sind
Brutvorkommen streng geschützter, freibrütender Vogelarten im Plangeltungsbereich
nicht zu erwarten.

· Zudem können Sommerquartiere von Fledermausarten wie den synanthropen Arten
Breitflügelfledermaus und Zwergfledermaus in den Gebäuden und Großbäumen im und
am Plangebiet vorhanden sein.
Im / am Plangebiet weisen die strukturreichen Gärten und Großbäume eine generelle
Eignung als Nahrungslebensraum für Fledermäuse auf. Das gilt vor allem für die
Plangebietsränder im Norden, Osten und Süden.
Winterquartiere werden für das Betriebsgebäude und die ggf. entfallenden Bäume
aufgrund der fehlenden Frostfreiheit während des Winters ausgeschlossen.

· In den betroffenen Gehölzbeständen (Straßenanbindungen, Gartenbereiche und
sonstige Gehölze des Baumschulgeländes) werden Vorkommen der Haselmaus
aufgrund der intensiven Nutzungen ausgeschlossen; es wurden bei den
Geländebegehungen keine Kobel und keine arttypischen Fraßspuren von Haselmäusen
gefunden, so dass hier keine relevante Betroffenheit der Art anzunehmen ist.

· Ein naturnahes Gewässer ist im Plangebiet nicht vorhanden. Die angetroffenen Gräben
weisen keine naturnahen Strukturen auf und der Graben im Süden ist stark beschattet.
Das Plangfebiet kann daher nur eine allgemeine Bedeutung als Landlebensraum für
allgemein verbreitete Amphibienarten wie Grasfrosch, Erdkröte und Teichmolch haben,
die artenschutzrechtlich nicht relevant sind. Hinweise auf besondere -
artenschutzrechtlich relevante - Artenvorkommen (wie solche von Moorfrosch oder
Kammmolch) liegen auch in Kenntnis einer negativen Datenauskunft des LLUR vom
01.02.2018 nicht vor. Hinweise auf ausgeprägte Wanderstrecken liegen auch vor dem
Hintergrund der Lage des Plangebiets zwischen Bestandsbebauungen am Ortsrand
nicht vor.
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· Größere Gewässer / Fließgewässer mit einer potenziellen Bedeutung für Fischotter
oder Biber sind im Plangebiet nicht vorhanden und werden daher durch die Aufstellung
dieses Bebauungsplanes nicht verändert.

· Reptilien (z. B. Ringelnatter, Blindschleiche oder Waldeidechse) können vereinzelt
vorkommen. Biotoptypen mit einer Eignung als für die Arten unverzichtbare Kernhabitate
sind nicht vorhanden.

Im Rahmen einer Datenabfrage aus dem Artenkataster des LLUR wurden keine
Artenvorkommen mit einer Relevanz für das Plangebiet mitgeteilt (Datenauskunft vom
01.02.2018).
Sonstige artenschutzrechtlich und bezüglich der Eingriffsbewertung relevante Tiervorkommen
sind nicht bekannt.
Das Plangebiet liegt außerhalb von geschützten Teilen von Natur und Landschaft
(Schutzgebiete) gemäß §§ 23 bis 29 BNatSchG und nicht in einer Nähe zu einem FFH- oder
EU-Vogelschutzgebiet (vgl. Schutzgut Pflanzen).

Artenschutzrechtliche Prüfung / Eingriffe
Hinsichtlich der durchzuführenden artenschutzrechtlichen Prüfung ist auf Basis einer
Potenzialabschätzung (s. obige Angaben zu potenziell vorkommenden Tierarten und
Tiergruppen) zu bewerten bzw. die Frage zu beantworten, ob Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie oder europäische Vogelarten betroffen sein können. Bei sinngemäßer Anwendung
der Anlage 1 der Unterlage „Beachtung des Artenschutzes bei der Planfeststellung“ (LBV-SH
2016) ergibt sich nachfolgende Zusammenstellung:

Artengruppe

Arten des Anhangs IV
der FFH-
Richtlinie
oder
europäisc
he
Vogelarte
n
betroffen?

Anmerkungen und Hinweise Resümee:
Werden die Zugriffsverbote gemäß
§ 44 BNatSchG verletzt?

Amphibien Nein Gewässer und Hauptwanderrouten sind nicht vorhanden. Es
kann nur sein, dass einzelne Individuen der Erdkröte, des
Teichmolchs und des Grasfrosches sich ggf. während der
Landlebensphasen hier aufhalten.

Dieses allgemeine Risiko führt jedoch zu keiner
artenschutzrechtlichen Relevanz, da die
Erhaltung der örtlichen Populationen
hierdurch nicht beeinträchtigt wird.

Diese Artengruppe kann nicht erheblich betroffen sein.

Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 BNatSchG wird
daher nicht vorliegen.
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Reptilien Nein In dem Plangebiet sind keine Kernhabitate der Arten
vorhanden. Es kann nur sein, dass einige
Arten (Ringelnatter, Blindschleiche,
Waldeidechse) sich auf den Teilflächen
aufhalten, die zur Bebauung anstehen.

Dieses allgemeine Risiko führt jedoch zu keiner
artenschutzrechtlichen Relevanz, da die
Erhaltung der örtlichen Populationen
hierdurch nicht beeinträchtigt wird.

Diese Artengruppe kann nicht erheblich betroffen sein.
Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 BNatSchG wird

daher nicht vorliegen.

Vögel Ja / Nein Einzelgehölze und bestehende Gebäude sind als
faunistische Potenzialabschätzung für die
Vogelwelt von sehr hoher Bedeutung.

Es sind innerhalb des Plangebietes keine Horste von
Groß- und Greifvögeln und keine
Brutkolonien als bezeichnende Brutplätze
standortgebundener Arten bekannt.

Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 BNatSchG wird bei
Einhaltung der Schonfrist aus § 39 Abs. 5
BNatSchG nicht vorliegen.

Säugetiere
- Fleder-
mäuse

Ja / Nein Alle Fledermausarten sind streng geschützt gem. § 7
BNatSchG, wobei für das Plangebiet vor allem
eine Nutzung als Nahrungshabitat durch
synanthrope Arten wie Zwergfledermaus und
Breitflügelfledermaus anzunehmen ist.
Sommerquartiere können nur in Großbäumen
mit Höhlen oder mit z.B. abgelösten
Rindenpartien oder in Gebäuden bestehen.
Winterquartiere fehlen.

Bezüglich des Nahrungsreviers werden keine erheblichen
Veränderungen auftreten, da die potenziell
vorkommenden Arten auch im
Siedlungsbereich jagen.

Diese Artengruppe kann nicht erheblich betroffen sein,
wenn für Arbeiten an Großbäumen und
Gebäuden eine Schonfrist vom 01.März bis
zum 31. Oktober eingehalten wird.

Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 BNatSchG wird daher
bei Einhaltung der Schonfrist nicht vorliegen.

Säugetiere
- sonstige

Nein Es sind nach Überprüfung in der Örtlichkeit (bezügl.
Haselmaus) keine Vorkommen festgestellt
worden, keine geeigneten Habitatstrukturen
vorhanden (bezügl. Biber und Fischotter)
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oder das Plangebiet liegt nicht im bekannten
Verbreitungsgebiet.

Diese Artengruppe kann nicht erheblich betroffen sein.
Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 BNatSchG wird

daher nicht vorliegen.
Fische und
Neunaugen

Nein Es sind innerhalb des Plangebietes keine geeigneten
Oberflächengewässer vorhanden, so dass
kein Verbotstatbestand gemäß § 44
BNatSchG vorliegen wird.

Libellen Nein Es sind innerhalb des Plangebietes keine natürlichen /
naturnahen Gewässer oder anderen
Feuchtlebensräume vorhanden oder von
Veränderungen betroffen, so dass kein
Verbotstatbestand gemäß § 44 BNatSchG
vorliegen wird.

Käfer Nein In dem Plangebiet kommen keine geeigneten Habitate für
die relevanten Arten Eremit, Heldbock und
Breitflügeltauchkäfer vor bzw. es wird die
Erhaltung der Großbäume angestrebt.

Diese Artengruppe kann bei Erhaltung der Großbäume
nicht erheblich betroffen sein.

Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 BNatSchG wird bei
Erhaltung der Großbäume nicht vorliegen.

Weichtiere Nein Es sind innerhalb des Plangebietes keine natürlichen /
naturnahen Gewässer oder andere
Feuchtlebensräume vorhanden, so dass kein
Verbotstatbestand gemäß
§ 44 BNatSchG vorliegen wird.

Als Grundlage der Bewertung gilt § 44 Abs. 1 BNatSchG. Danach ist es „verboten,
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschädigen oder zu zerstören.

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“

4. […] (Zugriffsverbote)

Gemäß der obigen Aufstellung sind Eingriffe in Gehölze artenschutzrechtlich dann relevant,
wenn sie innerhalb des Sommerhalbjahrs ausgeführt werden sollen. Bei Erhaltung der
Großbäume (ð Stammdurchmesser > 0,4 m) und bei Beachtung der gesetzlichen Schonfrist
vom 01. März bis zum 30. September gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG und Beschränkung der
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Arbeiten an Gehölzen auf den Zeitraum des Winterhalbjahres sind keine erheblichen
Beeinträchtigungen der zu schützenden Vogelarten zu erwarten.
Bezüglich des Schutzes von potenziell vorkommenden Fledermausarten gilt eine Schonfrist
vom 01.März bis 31. Oktober.
In dem genannten Zeitraum ist davon auszugehen, dass hier gemäß § 44 BNatSchG keine
Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Mauserstätten der nach § 7 BNatSchG besonders oder streng
geschützten Arten bzw. der europäischen Vogelarten bestehen. Es ist aufgrund der obigen
Fristsetzung davon auszugehen, dass die Vogelarten dann während der nächsten Brutzeit
ohne Schaden zu nehmen auf andere Gehölze oder auf Gebäude ausweichen können.
Entsprechendes gilt bezüglich der Fledermausarten unter Beachtung der bis Ende Oktober
andauernden Schonfrist. Es sind im Umfeld ausreichende Ausweichhabitate vorhanden. Die
lokalen Populationen werden nicht beeinträchtigt.
Es gehen vom Wohngebiet keine Wirkungen aus, die das nördlich des „Eichenwegs“
bestehende LSG 8 des Kreises Pinneberg, ein FFH-Gebiet oder ein EU-Vogelschutzgebiet
beeinträchtigen könnten.

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation
Alle Arbeiten an Gehölzen und der Abriss der Gebäude dürfen zum Schutz von Vogelarten
gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG nur außerhalb der Schonzeit, d. h. nur zwischen dem 01.10.
und dem letzten Tag des Februars ausgeführt werden. Bezüglich des Schutzes von
Fledermäusen ist eine bis zum 31. Oktober verlängerte Schonfrist einzuhalten – sofern
Großbäume mit Höhlungen oder andere potenziellen Fledermausquartiere betroffen sind. Eine
Abweichung von den genannten Zeiträumen bedarf einer Befreiung nach § 67 BNatSchG, die
nur im Einzelfall erteilt werden kann.
Da bei Einhaltung der genannten Schonfristen keine erheblichen Beeinträchtigungen des
Schutzguts zu erwarten sind, sind auch im Zuge der nachgeordneten Aufstellung eines
Bebauungsplanes keine weiteren Maßnahmen einschließlich CEF-Maßnahmen zur
Aufrechterhaltung der ökologischen Funktionen von Habitaten zu ergreifen.
Die Einhaltung der Schonfristen und der genannten Vermeidungsmaßnahmen obliegt jeweils
dem Ausführenden der Tätigkeit.

9.2.1.5. Schutzgut Wasser

Im Plangebiet verläuft ein ca. 200 m langer Graben in Nord-Süd-Richtung etwa mittig im
Plangebiet und ein Graben besteht an der südlichen Plangebietsgrenze (ð vgl. Schutzgut
Pflanzen). Weitere Oberflächengewässer sind nicht bekannt.
Gemäß den Angaben der Bodenkarte steht das Grundwasser wie folgt unter Gelände an:

Bodentyp GW unter Flur
feucht Zeit

GW unter Flur
trockene Zeit

Pn4
Eisenhumuspodsol
aus Flugsand

tiefer als 2 m tiefer als 2 m

gP4
Eisenhumuspodsol,
vergleyt aus Sand

um 1 m
für Heidgraben wird eine tlw.

GW-Absenkung
bis > 2m angegeben

um 2 m
für Heidgraben wird eine tlw.

GW-Absenkung
bis > 2 m angegeben

TOP 14

84 von 743 der Zusammenstellung



Gemeinde Heidgraben - Begründung zur 13. F-Planänderung      48

HEI15003_11009_Begründung_FP.docx

G-P4
Gley-Podsol aus Sand

0,5 bis 1 m
für Heidgraben wird eine tlw.

GW-Absenkung
bis > 2 m angegeben

1 bis 1,5 m
für Heidgraben wird eine tlw.

GW-Absenkung
bis > 2 m angegeben

Im Rahmen der Bodenvorerkundung wurden Wasserstände zwischen 0,40 und 1,90 m unter
GOK festgestellt (Voß, 2018). Der Großsteil der Sondierungen weist
Grundwasserspiegelstände zwischen 0,40 und 1,20 u. GOK nach, eine Ausnahme bilden zwei
Sondierungen, die im höher liegenden Bereich abgeteuft wurden und einen
Grundwasserspiegel bei 1,90 m u. GOK aufzeigen (RKS 09 und RKS 10, vgl. Karte im
Schutzgut Boden). Aufgrund niederschlagreicher Vormonate kommt das Gutachten zu dem
Ergebnis, dass die festgestellten Grundwasserspiegelstände im oberen Bereich der
natürlichen Schwankungen liegen (Voß, 2018).
Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Wasserschutzgebiet (WSG). Die Zone IIIB des
Trinkwasserschutzgebiets „Elmshorn Köhnholz / Krückaupark“ liegt ca. 230 m nördlich des
„Eichenwegs“.

Bewertung und Betroffenheit durch die Planung
Die beiden vorhandenen Gräben werden auf der nachgeordneten Planungsebene in das
konkretisierte Planungskonzept einzubinden sein. Das im Plangebiet vor allem aufgrund der
zusätzlich befestigten Flächen anfallende Oberflächenwasser wird voraussichtlich in einem
neuen System gesammelt und entsprechend der Vorgaben eines wasserwirtschaftlichen
Konzeptes abgeleitet. Dabei werden die vorhandenen Gräben ggf. auch eine
Retentionsfunktion übernehmen.
Durch die künftigen Bebauungen werden kleinräumig die Oberflächenabflüsse und somit auch
die grundstücksbezogene Speisung des Grundwassers verändert.

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation
Bezüglich des betroffenen Grabenabschnitts besteht kein Kompensationsbedarf, da der
Graben ausschließlich der Entwässerung der Baumschulfläche (Flurstück 965) dient und keine
naturnahen Strukturen aufweist. Im Übrigen werden zusätzliche Sammel- und
Versickerungsmulden im Plangebiet angelegt. Eine dauerhafte Wasserführung der Gräben
und Mulden besteht nicht.
Aufgrund des zumindest zeitweise relativ oberflächennah anstehenden Grundwassers wird
das anfallende Niederschlagswasser über Versickerungsmulden und Staugräben gedrosselt
an den südlich verlaufenden Graben abgegeben.
Der konkrete Nachweis einer fachgerechten Ableitung des Oberflächenwassers auf Grundlage
eines wasserwirtschaftlichen Konzeptes bedarf einer konkreten bauseitigen
Ausführungsplanung und ist in den jeweiligen nachgeordneten bauaufsichtlichen Verfahren
bzw. im Rahmen einer zur Bebauungsplanung nachgeordneten Erschließungs- und
Entwässerungsplanung zu führen.
Aufgrund des oberflächennah anstehenden Grundwassers sind ggf. Keller gegen drückendes
Wasser abzudichten. Für die Herstellung der Baugrube ist eine genehmigungspflichtige
Grundwasserabsenkung erforderlich.
Auch beim Straßenbau ist der relativ hohe Grundwasserspiegel zu berücksichtigen. Während
der Bauzeit muss mit einer vorübergehenden Wasserhaltung gearbeitet werden. Konkrete
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Angaben und Maßnahmen sind in der nachgeordneten Bauausführungsplanung zu ergreifen
und zu beachten.

9.2.1.6. Schutzgüter Luft und Klima

Für den Plangeltungsbereich liegen keine detaillierten Klimadaten vor. Ferner ist eine
Relevanz detaillierter Angaben für die Planung nicht erkennbar.
Als generelle Aussage ist davon auszugehen, dass das Plangebiet durch die im Westen,
Norden und Osten bestehenden Bestandsbebauungen, die randlichen Gehölzreihen und die
Gehölzflächen im Süden relativ gut gegen Windeinwirkungen abgeschirmt ist, denn es sind
keine offenen Situationen gegenüber der offenen Landschaft vorhanden.
Besondere klimatische Wirkungen wie Kaltluftflüsse und Kaltluftsammelbecken o. ä. sind nicht
vorhanden.
Hinsichtlich der Luftqualität liegen der Gemeinde Heidgraben aus den gemeindlichen
Planungen keine planungsrelevanten Hinweise auf besondere Situationen vor.
Bewertung und Betroffenheit durch die Planung
Das Plangebiet hat eine allgemeine Bedeutung für die Schutzgüter Klima und Luft.
Die Gemeinde geht davon aus, dass durch die Entwicklung von Wohnbauflächen keine
beurteilungs- bzw. planungsrelevanten Auswirkungen der Luftqualität und des Klimas
vorliegen und auch nicht entstehen werden. Bestehende Abschirmungen gegenüber
einwirkenden Winden werden nicht geändert. Eine besondere Empfindlichkeit des Plangebiets
gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels ist nicht erkennbar.
Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation
Da keine erheblichen Auswirkungen durch das Planvorhaben zu erwarten sind, besteht
bezüglich dieser Schutzgüter kein Kompensationsbedarf.

9.2.1.7. Schutzgut Landschaft (= Ortsbild)

Das Plangebiet umfasst im Wesentlichen eine große zusammenhängende Baumschulfläche
zwischen

- den Bestandsbebauungen im Westen mit Großbaumbestand vor allem am
südwestlichen Plangebietsrand,

- dem „Eichenweg“ mit nordseitig bestehenden Bebauungen und straßenbegleitenden
Knicks samt Großbäumen,

- den Bestandsbebauungen im Osten mit Großbaumbestand vor allem am nordöstlichen
Plangebietsrand

- und strukturreicheren Gehölzflächen / Wald  im Süden des Plangebiets, zu dem auch
einzelne Großbäume gehören.

Auf die bisherigen Nutzungen und die bestehenden Biotoptypen einschließlich der gliedernden
Knicks und der landschafts- bzw. ortsbildprägenden Großbäume im und am Plangebiet wurde
bereits insbesondere in Zusammenhang mit dem „Schutzgut Pflanzen“ eingegangen –
insofern sei hier auf dieses Kapitel (12.2.1.3) verwiesen.
Das Gelände ist insgesamt nur geringfügig geneigt, wobei die Höhen von im Nordosten von
+12,20 m NHN in südwestlicher Richtung auf rund +10,5 m NHN abfallen.
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Größere Sichtweiten bestehen aufgrund der randlichen Bebauungen, der Gehölzflächen im
Süden, der Knicks und der Großbäume nicht.
Freizeit- und Erholungseinrichtungen bzw. -flächen für die Öffentlichkeit sind im und am
Plangebiet nicht vorhanden (vgl. „Schutzgut Mensch).

Bewertung und Betroffenheit durch die Planung
Es wird insgesamt eine gegenüber der Ortslage bereits durch Bebauungen, Knicks,
Gehölzflächen und Großbäume weitgehend abgeschirmte Fläche mit weitgehend fehlenden
Sichtbeziehungen zur freien Landschaft überplant, so dass die Ortslage eine sich einfügende
Erweiterung erfahren wird.
Dabei werden sowohl die Knickstrecken – mit Ausnahme geringer Verluste –, die Baumreihe
und die sonstigen prägenden Großbäume als gliedernde naturnahe Elemente durch die
Darstellung linienförmiger Grünflächen erhalten und in das Bebauungskonzept integriert.
Baumverluste beschränken sich voraussichtlich auf Bäume von nichtprägendem bzw.
ortsbildbestimmendem Charakter. Die Gesamtheit der Baumreihe im Südwesten des
Plangebiets wird infolge des Verlustes eines Baums zur Herstellung einer Verkehrsanbindung
an die „Bgm.-Tesch-Straße“ nicht wesentlich beeinträchtigt.
Durch die Planung werden nicht nur bisher unbebaute Flächen des planungsrechtlichen
Außenbereichs bebaut, sondern es werden auch die im / am Plangebiet verbleibenden Knicks,
Gehölzflächen und Großbäume in einen neuen Nutzungszusammenhang gestellt.

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation
Die Knicks und die Großbäume als bestehende Gliederungs- und Eingrünungsstrukturen
werden entsprechend der Beschreibungen in Zusammenhang mit dem „Schutzgut Pflanzen“
(Kap. 9.2.1.3) erhalten und nach dem derzeitigen Stand der Planung künftig teilweise innerhalb
von öffentlichen Grünflächen gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB liegen. Geringe Verluste werden
zur Herstellung einer Verkehrserschließung zum Westen und zur Herstellung geeigneter
Bauflächen nicht vermeidbar sein.
Bei ergänzender Pflanzung neuer Bäume, durch die Erhaltung der prägenden Großbäume
bzw. bei Anpassung der Baugrenzen sowie der Grundstückszuschnitte an Baumstandorte und
-kronen wird das Landschafts- bzw. Ortsbild in angemessener Weise bewahrt und so
neugestaltet, dass keine Kompensationsmaßnahmen erforderlich werden.
Zugleich wird es nicht möglich sein und es ist auch nicht Ziel der Gemeinde Heidgraben, die
künftige Bebauung vollständig vor einer Sichtbarkeit abzuschirmen.

9.2.1.8. Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter

Innerhalb des Plangeltungsbereiches selbst und in einer planungsrelevanten Nähe sind
entsprechend der Darstellungen der Flächennutzungs- und Landschaftsplanung keine
Kulturdenkmale vorhanden bzw. der Gemeinde Heidgraben bekannt. Auch das
Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein, obere Denkmalschutzbehörde, kann keine
Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale feststellen (Mitteilung vom 20.04.2018).

Auf die Lage des Plangebiets
o östlich der „Bgm.-Tesch-Str.“ und „Dorfstraße“ mit vorhandenen Wohnbebauungen,
o südlich des „Eichenwegs“ mit Wohnbebauungen,
o westlich „Sperberweg“ und der „Rue de Challes“ mit Wohnbebauungen
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o und nördlich unbebauter Flächen, zu denen auch ein Waldbestand gehört,

wurde bereits in Zusammenhang mit den Schutzgütern „Mensch …“, „Pflanzen einschließlich
der biologischen Vielfalt“ und „Wasser“ eingegangen. Die geplante Wohnbebauung schließt
also an Bestandsbebauungen der Ortslage an und bewahrt zugleich Großbäume und Knicks
als gliedernde Grünstrukturen.

Die o. g. und ggf. weitere vorhandene Versorgungseinrichtungen und Leitungstrassen sind im
Rahmen der Vorhabenrealisierung auf Grundlage einer der Bebauungsplanung
nachgeordneten Erschließungs- und Entwässerungsplanung durch die Gemeinde Heidgraben
bzw. einen privaten Erschließungsträger zu berücksichtigen und die Ver- und
Entsorgungsbetriebe sind in die nachgeordnete Genehmigung und Ausführungsplanung
einzubeziehen.

Weitere Nutzungen bzw. planerisch relevante Sachgüter sind derzeit nicht bekannt.

Bewertung und Betroffenheit durch die Planung
Das Plangebiet ist bezüglich etwaiger baulicher Kulturdenkmale ohne Bedeutung.
Die Lage des Plangebiets in Nachbarschaft zu einem Wald war bereits in Vorbereitung dieser
Bauleitplanung Gegenstand eines Vorgesprächs der Gemeinde Heidgraben mit der
zuständigen Forstbehörde. Entsprechend ähnlicher Situationen in der Ortslage und aufgrund
der mittel- bis langfristig zu erwartenden Bebauung der Flächen südlich des Plangebiets – für
die dann eine Waldumwandlungsgenehmigung erforderlich sein wird – strebt die Gemeinde
Heidgraben eine Unterschreitung des einzuhaltenden Waldabstands auf 15 m an, wobei für
den Bereich zwischen 15 m und 30 m ab dem Waldrand besondere Anforderungen an den
Brandschutz bestehen sowie eine Einzelfallprüfung durch die untere Forstbehörde und den
Kreisbrandschutzingenieur zu erwarten ist, damit keine erhöhte Brandgefahr entsteht.
Die Gemeinde Heidgraben geht davon aus, dass planungsrelevante Beeinträchtigungen der
„sonstigen Sachgüter“ durch die Entwicklung eines Wohngebietes mit zugeordneten
Erschließungsstraßen, Wohnwegerschließungen und Fußwegverbindungen nicht entstehen
werden.

Das örtliche Nutzungsgefüge wird lediglich durch die Wandlung einer Baumschulfläche in ein
Wohngebiet verändert, bleibt aber ansonsten bestehen.

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation
Archäologische Fundstellen können nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden und bedürfen
der Betrachtung im Zuge der jeweiligen Vorhabenrealisierung, sofern während der
Bauausführung Auffälligkeiten auftreten sollten.
Bezüglich der Oberflächenwasserableitung bedarf es vorhabenbezogen vor einer Realisierung
der Planung einer entwässerungstechnischen Überprüfung und Festlegung einer fachlich
geeigneten und technisch realisierbaren Lösung zur Regenwasserbeseitigung. Der Nachweis
ist gegenüber der unteren Wasserbehörde des Kreises Pinneberg zu führen.
Bezüglich des südlich benachbarten Waldes soll im vorliegenden Fall der 30 m messende
Waldschutzabstand gemäß § 24 Abs. 1 LWaldG SH auf 15 m reduziert werden. Geplante
Bebauungen bedürfen voraussichtlich einer Einzelfallprüfung zur Sicherstellung einer
unterdurchschnittlichen Brandgefahr.
Darüber hinaus sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten, so dass bezüglich dieser
Schutzgüter kein Kompensationsbedarf besteht.
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9.2.1.9. Wechselwirkungen

Die obigen Beschreibungen verdeutlichen, dass das Plangebiet durch die bisherige
Baumschulnutzung, durch Knicks, eine Vielzahl von Großbäumen, die an drei Seiten
umgebenden Wohnbebauungen mit Gemeindestraßen sowie durch unbebaute Flächen im
Süden, zu denen auch ein Wald gehört, geprägt ist.
In den Kapiteln 12.2.1.1 bis 12.2.1.8 wird deutlich, dass nach derzeitigem Kenntnisstand durch
die Entwicklung einer Wohnbaufläche im Außenbereich Auswirkungen vor allem auf die
Schutzgüter Boden, Wasser, Pflanzen, Tiere und sonstige Sachgüter entstehen können bzw.
werden, dass die zu erwartenden Eingriffe jedoch deutlich minimiert und ansonsten vollständig
kompensiert werden können. Bezüglich des Artenschutzes sind Ausführungsfristen zu
beachten. Es sind darüber hinaus keine darzustellenden Wechselwirkungen nach derzeitigem
Kenntnisstand zu erwarten bzw. bekannt.

9.2.2. Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes

Entwicklung bei Durchführung der Planungen
Die 13. Änderung des Flächennutzungsplans soll entsprechend den ortsstrukturellen und
städtebaulichen Zielsetzungen der Gemeinde Heidgraben zu einer Vorbereitung einer
Wohnbebauung in räumlichem Zusammenhang mit der Ortslage führen.
Hierdurch kann die Gemeinde im Rahmen der landesplanerisch zugewiesenen Möglichkeiten
Bauflächen für den örtlichen und überörtlichen Bedarf bereitstellen, so dass der hohen
Nachfrage entsprochen werden kann und die Gemeinde nicht ausschließlich auf eine
wohnbauliche Entwicklung angewiesen ist, die auf die Innenentwicklung ausgerichtet ist. Die
Gemeinde kann somit aktiv den wohnbaulichen Entwicklungsprozess mitgestalten.
Die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft sollen innerhalb des Plangebiets durch
die Entwicklung naturnaher Grünflächen minimiert und ansonsten durch die Zuordnung von
Kompensationsflächen extern im naturräumlichen Zusammenhang vollständig kompensiert
werden.

Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung
Die Aufstellung der 13. Änderung des Flächennutzungsplans ist zur Einhaltung des
Entwicklungsgebots gemäß § 8 Abs. 2 BauGB Voraussetzung für die Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 22. Die bisherige Darstellung einer Fläche für die Landwirtschaft steht
einer Bebauung entgegen.
Ohne diese planerische Entwicklung im Außenbereich würden für eine längere Zeit keine dem
Bedarf entsprechenden frei zum Erwerb stehenden Baugrundstücke in der Gemeinde
Heidgraben angeboten werden können. Die wohnbauliche Entwicklung in der Gemeinde
würde dann wieder vorwiegend auf Maßnahmen der „Innenentwicklung“ beschränkt sein.
Die Flächen würden voraussichtlich weiterhin landwirtschaftlich bzw. für Baumschulzwecke
genutzt werden.
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9.3. Zusätzliche Angaben

9.3.1. Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen
Verfahren

Zur 13. Änderung des Flächennutzungsplans werden im Wesentlichen folgende zu nennenden
Verfahren angewendet werden und deren Ergebnisse inhaltlich genutzt.

„Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung“

Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung werden im Sinne einer „Abschichtung“ der
Planung grundlegende Aussagen bezüglich der zu erwartenden Eingriffe und deren
Kompensierbarkeit getroffen, ohne Details festzulegen. Die konkrete Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung wird schutzgutbezogen in den Umweltbericht zur nachgeordneten B-Plan-
Aufstellung zu integrieren sein.
Über die Belange des Naturschutzes im Bauleitplan ist nach § 18 BNatSchG i. V. m. den §§
1, 1a, 2 und 2a BauGB zu entscheiden.
Der Eingriff ist soweit wie möglich zu vermeiden (ð Vermeidungsgebot). Nicht vermeidbare
Eingriffe sind zu minimieren (ð Minimierungsgebot). Verbleibende Beeinträchtigungen sind
auszugleichen (§§ 14 und 15 BNatSchG in Verbindung mit § 1a BauGB).

„Belange des Artenschutzes nach BNatSchG“

Zur angemessenen und fachgerechten Beachtung artenschutzrechtlicher Bestimmungen
gemäß § 44 BNatSchG werden Aussagen zum Artenschutz auf Grundlage der örtlichen
Biotoptypenkartierung bei Ergänzung durch Angaben des LLUR in Form einer
Potenzialanalyse in die Planung eingestellt. Die Ergebnisse bezüglich möglicherweise
betroffener nach § 7 BNatSchG besonders oder streng geschützter Arten werden in den
Umweltbericht in die Kapitel zu den Schutzgütern Pflanzen und Tiere integriert.
Die Ergebnisse werden im Rahmen der Bebauungsplanungen beachtet.

Baugrundvorerkundung

Zur Erkundung des Baugrunds wurde eine Baugrundvorerkundung durchgeführt, deren
Ergebnisse für die Beurteilung der Eignung als Baugrund und für die Erstellung der Planung /
des Umweltberichtes genutzt werden.

„Wasserwirtschaftliches Konzept“

Zur Klärung einer geeigneten Erschließung und zur Entwicklung eines umsetzbaren
Entwässerungskonzeptes wurde ein wasserwirtschaftliches Konzept erarbeitet, dessen
Inhalte für die Erstellung der Planung / des Umweltberichtes genutzt werden.

Umweltverträglichkeitsprüfung

Die 13. Änderung des Flächennutzungsplans wird auf Grundlage des BauGB erarbeitet,
wonach gemäß § 50 UVPG die Prüfung der Umweltverträglichkeit im Aufstellungsverfahren
nach den Vorschriften des BauGB durch eine „Umweltprüfung“ gemäß § 2 Abs. 4 BauGB
erfolgt.
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Das so genannte „Scoping“ nach § 4 Abs. 1 BauGB wurde für diese F-Plan-Änderung und den
Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 22 durch eine gemeinsame Beteiligung der von den
Planungen betroffenen Behörden, der sonstigen Planungsträger und der
Naturschutzverbände durchgeführt, ausgewertet und die Stellungnahmen, Anregungen und
die vorgebrachten umweltrelevanten Informationen einschließlich der bereits vorliegenden
landesplanerischen Stellungnahme nach § 11 Abs. 1 LaplaG entsprechend der Beratungen
sowie des Beschlusses der Gemeindevertretung in die individualisierten „Entwurfsplanungen“
eingestellt.
Nach Kenntnis der Gemeinde Heidgraben wird voraussichtlich festgestellt werden können,
dass auf Basis der vorliegenden und im Umweltbericht zusammengestellten Informationen
unter Berücksichtigung und Umsetzung der erforderlichen Vermeidungs-, Minimierungs- und
Kompensationsmaßnahmen keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten
sind bzw. verbleiben werden.

9.3.2. Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen
Umweltauswirkungen (Monitoring)

Mit einem Fokus auf die Ebene des Bebauungsplans werden im Rahmen der
Plankonkretisierung bzw. der Planumsetzung voraussichtlich folgende erhebliche
Umweltauswirkungen festgestellt und erforderliche Maßnahmen werden zuzuordnen sein:

o Alle prägenden Großbäume ab einem Stammdurchmesser von ca. 0,6 m (auch bei
Lage auf einem Knick) und aufgrund der Lage in einer Baumreihe (ð südwestlicher
Rand an „Drosselstieg“) unterliegen dem Schutz des LNatSchG. Eingriffe in derartige
Bäume bedürfen der Genehmigung durch die Untere Naturschutzbehörde.

o Die Erhaltung obliegt dem Eigentümer bzw. Ausführenden ggf.
beeinträchtigender Tätigkeiten.

o Im Kronentraufbereich zzgl. eines Umkreises von 1,5 m der prägenden Großbäume
dürfen keine baulichen Anlagen hergestellt werden, keine Erdarbeiten durchgeführt
und keine Aufschüttungen und / oder Abgrabungen ausgeführt werden bzw. es werden
die Bestimmungen der DIN 18920 sowie der RAS-LP-4 einzuhalten sein.

o Die Erhaltung obliegt dem Eigentümer bzw. Ausführenden ggf.
beeinträchtigender Tätigkeiten.

o Knicks sind gemäß § 21 LNatSchG geschützte Biotope.
o Die fachgerechte Pflege und die Erhaltung sind Aufgabe des Eigentümers und

ggf. des Ausführenden von Arbeiten im Nahbereich der Gehölze.

o An Knicks sind ausreichende Saumstreifen von Beeinträchtigungen frei zu halten, die
ökologischen Funktionen des Knicks sind zu erhalten.

o Die Erhaltung der Knickschutzstreifen obliegt dem Eigentümer bzw.
Ausführenden ggf. beeinträchtigender Tätigkeiten.

o Alle Arbeiten an Gehölzen dürfen gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG nur zwischen dem
01.10. und dem letzten Tag des Februars ausgeführt werden.

o Die Beachtung dieser Maßgabe obliegt dem Ausführenden.

o Bei allen Arbeiten an Gehölzen sowie bei baulichen Tätigkeiten an vorhandenen
Gebäuden sind die Belange des Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG zu beachten;
insbesondere sind Schonfristen nach § 39 Abs. 5 BNatSchG zum Schutz möglicher
Vogel- und Fledermausvorkommen einzuhalten.

o Diese Aufgabe obliegt dem Ausführenden.
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o Eingriffe in das Schutzgut „Boden“ sollen voraussichtlich außerhalb des
Plangeltungsbereiches kompensiert werden. Die Zuordnung ausreichend bemessener
Kompensationsflächen steht noch aus und ist im Rahmen der nachgeordneten
verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Bauantragstellung vorzunehmen.

o Die Bereitstellung der Flächen und die Sicherung einer geeigneten naturnahen
Entwicklung im Zuge der nachgeordneten verbindlichen Bauleitplanung muss
durch die plangebende Gemeinde Heidgraben sichergestellt werden.

o Eingriffe in das Schutzgut „Landschaft“ sollen durch die Erhaltung der Knicks und
Großbäume so weit gemindert werden, dass keine erheblichen Eingriffe verbleiben.

o Die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen muss durch die Gemeinde
Heidgraben sichergestellt werden.

o Zur Sicherstellung der Erschließung und hier insbesondere einer ordnungsgemäßen
Regenwasser- und Schutzwasserentsorgung bedarf es im Zuge der nachgeordneten
verbindlichen Bauleitplanung oder der Realisierungsplanung einer fachtechnischen
Prüfung bestehender Ableitungsmöglichkeiten in Abstimmung mit den zuständigen
Behörden.

o Die Beachtung dieser Maßgabe obliegt dem Ausführenden im
Zusammenwirken mit der plangebenden Gemeinde Heidgraben.

9.3.3. Kumulierende Vorhaben / Planungen
Grenzüberschreitender Charakter der Planung

Der Gemeinde Heidgraben liegen keine Angaben oder Hinweise auf kumulierend wirkende
Planvorhaben vor.
Einen grenzüberschreitenden Charakter weist die Planung nicht auf.

9.4. In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten,
Standortwahl

In der Gemeinde Heidgraben sind die Flächenkapazitäten in den im Flächennutzungsplan
ausgewiesenen Wohngebieten weitestgehend erschöpft. Bei der Ermittlung geeigneter
Erweiterungsflächen legt die Gemeinde besonderen Wert auf potentielle Wohnbauflächen in
der Nähe zum vorhandenen Ortskern und den dort vorgehaltenen Infrastruktureinrichtungen.
Künftige Wohnbauentwicklung soll zudem an vorhandene Wohnbereiche anschließen.
Das bebaute Siedlungsgebiet der Gemeinde Heidgraben ist von Landschaftsschutzgebieten
umgeben, die eine Bebauung begrenzen.
Von Seiten der Gemeinde wurden insgesamt 14 bisher unbebaute Flächen hinsichtlich einer
Eignung für die Wohnbauflächenentwicklung geprüft, darunter auch der hier zur Rede Bereich
des B-Plans Nr. 22, der mit der fortlaufenden Nummer 8 mitbetrachtet wurde. Die in-nerörtliche
Lage in fußläufiger Entfernung zum „Marktreff“, die Anbindung an die vorhandene Infrastruktur
und auch die vergleichsweise „günstigen Voraussetzungen zur Erschließung des Geländes“,
sowie die benachbarte Wohnnutzung geben dieser Fläche den Vorrang vor den anderen
Gebieten. Die Gemeinde hat sich daher für die Fläche 8 entschieden.
Die Fläche der 13. Änderung des Flächennutzungsplans wird derzeit für Baumschulzwecke
genutzt.
Die Darstellung der randlichen Grünflächen dient der Erhaltung von Knicks und Großbäume
sowie zur Sicherstellung einer innerörtlichen Durchgrünung als besonderem
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Qualitätsmerkmal. Aufgrund der Bodenverhältnisse mit den zumindest zeitweise
oberflächennah anstehendem Grundwasser wird es zudem erforderlich sein, Grünflächen
auch zur Herstellung von Retentionsräumen für das anfallende Oberflächenwasser zu nutzen,
und zwar dies in Verbindung mit bestehenden Gräben.
Die Verkehrserschließung nimmt bestehende Anbindungsmöglichkeiten auf, so dass auch
neue innerörtliche Querverbindungen entstehen, die zum Teil nur für Fußgänger nutzbar sein
sollen.
Prüfungen bezüglich der Verkehrsanbindungen, der Flächenentwässerung und des Bodens
haben ergeben, dass keine Aspekte der Planung entgegenstehen. Auch Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege stehen der Bebauung nicht entgegen.
Die Gemeinde Heidgraben sieht daher in der Bebauung des Planungsgebietes eine geeignete
Möglichkeit, der ihr landesplanerisch zugewiesenen Wohnfunktion nachzukommen und in
angemessenem Umfang Wohnbauflächen bereitzustellen.
Die zur Verfügung stehende Fläche bietet sich hierfür an, da sie bereits an drei Seiten durch
Bebauungen eingefasst wird.

9.5. Allgemeinverständliche Zusammenfassung des
Umweltberichtes

Die Gemeinde Heidgraben hat den Beschluss zur 13. Änderung des Flächennutzungsplans
sowie zur parallelen Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 22 „Wohngebiet östlich Bgm.-Tesch-
Straße“ gefasst für die Flurstücke 965, 275/9 tlw., 187/18 und 187/41 tlw. der Flur 2,
Gemarkung Heidgraben. Das Plangebiet umfasst eine Größe von insgesamt 5,6 ha.
Übergeordnete Planungen stehen der gemeindlichen Planung grundsätzlich nicht entgegen.
Die Einhaltung des Entwicklungsgebots nach § 8 Abs. 2 BauGB ist durch die 13. Änderung
des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren zur Aufstellung des B-Plans Nr. 22 gegeben.
Eine Darstellung als geeignete Baufläche ist bereits im Landschaftsplan enthalten. Das
Plangebiet liegt im bauplanungsrechtlichen Außenbereich der Gemeinde, aber an drei Seiten
sind bereits angrenzende Wohnbebauungen vorhanden (westlich, nördlich und östlich).
Erhebliche Beeinträchtigungen bezüglich des Schutzguts Mensch werden nicht erwartet. Es
sind keine relevanten Immissionen auf zu schützende Wohnnutzungen und Arbeitsstätten
ermittelt worden, so dass kein Erfordernis zur Festsetzung aktiver oder passiver
Lärmschutzmaßnahmen besteht. Auch die Erholungsnutzung und Erholungsfunktion sind
nicht betroffen.
Eingriffe in das Schutzgut Boden entstehen durch die Entwicklung von Bauflächen
einschließlich der Flächen für Zufahrten, Stellplätze, Nebenanlagen und Aufschüttungen oder
Abgrabungen bzw. Höhenangleichungen im bauplanungsrechtlichen Außenbereich. Auch
Verkehrsflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft / für Retentionsräume sind zu erwarten.
Die Abgeltung des Kompensationsbedarfs wird extern durch die Zuordnung von Ökopunkten
eines Ökokontos vorgesehen und auch möglich sein. Es wird empfohlen, den anfallenden
Oberboden ebenso wie weitere Aushubbodenmengen möglichst ortsnah wiederzuverwenden
und hierfür im Zuge der Bauausführungsplanung ein Bodenmanagementkonzept zu erstellen.
Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt könnten
allgemein durch Gehölzfällungen auch kleiner Einzelgehölze entstehen, da hier als
faunistische Potenzialabschätzung Vogelbrut- und -aufzuchtplätze bestehen könnten.
Beeinträchtigungen werden vermieden bei einer Ausführung im Zeitraum zwischen 01.10. und
letzten Tag des Februars außerhalb der Vogelbrut- und -aufzuchtzeit. Abbrucharbeiten an
Gebäude und ggf. Eingriffe in Großbäume dürfen zum Schutz von ggf. Fledermausvorkommen
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ebenfalls nur außerhalb der genannten Schonzeit erfolgen. Sollte die Schonzeit nicht
eingehalten werden können, bedarf es der gesonderten Überprüfung auf ggf. Vogel- oder
Fledermausvorkommen in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde.
Bei Beachtung der oben in Zusammenhang mit den Schutzgüter Pflanzen und Tiere genann-
ten Minimierungsmaßnahmen (Bauzeitenregelungen) sind keine erheblichen Eingriffe in po-
tenzielle Lebensräume der nach § 7 BNatSchG streng geschützten Tierarten zu erwarten. Eine
Verletzung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote gemäß § 44 BNatSchG erfolgt
voraussichtlich nicht. Es besteht voraussichtlich kein weiterer Kompensationsbedarf.
Kompensationsmaßnahmen und Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der ökologischen
Funktionalität artenschutzrechtlich bedeutender Lebensräume (so genannte CEF-
Maßnahmen) sind voraussichtlich nicht erforderlich.
Schutzgebiete gemäß §§ 23-29 BNatSchG sowie Flächen und Erhaltungsziele des Systems
NATURA 2000 (FFH-Gebiete, EU-Vogelschutzgebiete) werden nicht betroffen sein.
Eingriffe in das Schutzgut Wasser erfolgen durch eine Veränderung der
Regenwasserableitung. Die vorhandenen Gräben werden in das Planungskonzept
einzubinden sein. Bei einer Sicherstellung einer ausreichenden Retention im Plangebiet mit
der Herstellung zusätzlicher Retentionsflächen ist auch im Fall teilweise verloren gehender
Grabenabschnitte kein zusätzlicher Kompensationsbedarf zu erwarten.
Bei allen Baumaßnahmen wird das zumindest zeitweise oberflächennah anstehende
Grundwasser zu beachten sein.
Eingriffe in die Schutzgüter Luft und Klima sind nicht zu kompensieren, da durch die
geplanten Bebauungen keine erheblichen Beeinträchtigungen dieser Schutzgüter zu erwarten
sind.
Erhebliche Eingriffe in das Schutzgut Landschaft (= Ortsbild) werden nicht entstehen, da der
Bestand an Großbäumen erhalten werden soll. Für das Plangebiet werden Gehölzpflanzungen
empfohlen, die im Rahmen der nachgeordneten verbindlichen Bauleitplanung und der
Ausführungsplanung festgelegt werden sollen.
Eingriffe in das Schutzgut Kulturgüter entstehen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.
Sofern innerhalb des Plangebietes archäologische Funde gemacht werden sollten, ist das
Archäologische Landesamt zu benachrichtigen.
Das Schutzgut sonstige Sachgüter wird im Wesentlichen durch die Umwandlung einer
Baumschulfläche in ein Wohnbaugebiet betroffen sein. Ein im Süden stockender Wald wird
beachtet. Vorhandene Straßen und Wegverbindungen können in die Entwicklung eines
nachgeordnet zu entwickelnden Erschließungskonzeptes eingestellt werden.
Weitere planungsrelevante Betroffenheiten durch die Planung sind der Gemeinde Heidgraben
nicht bekannt.
Durch die 13. Änderung des Flächennutzungsplans wird für die nachgeordnete Aufstellung
des Bebauungsplans Nr. 22 eine den Örtlichkeiten angepasste Entwicklung eines
Wohngebietes in unmittelbaren Anschluss an die zusammenhängend bebaute Ortslage
planungsrechtlich so vorbereitet und ermöglicht, dass die zu erwartenden Eingriffe im Zuge
der nachgeordneten Planungen voraussichtlich durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung
und Minimierung soweit verringert und ansonsten soweit kompensiert werden, dass keine
erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter verbleiben werden.
Erhebliche Umweltauswirkungen sind bei Beachtung und Umsetzung der genannten
Maßnahmen nicht zu erwarten.
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9.6. Kosten der Kompensationsmaßnahmen

Es werden Kosten für die Vorhaltung und Bereitstellung von Ökopunkten eines Ökokontos zu
beachten sein. Hinzu kommen Kosten für die Kompensation der betroffenen Knickabschnitte
in Höhe von ca. € 100,00 je laufendem Meter Knick.

9.7. Für den Umweltbericht verwendete Quellen

o Bebauungsplan Nr. 22 der Gemeinde Heidgraben
o Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Heidgraben in der Fassung der 3. Änderung
o Bebauungsplan Nr. 10 der Gemeinde Heidgraben
o Bebauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Heidgraben
o Flächennutzungsplan der Gemeinde Heidgraben einschließlich der an das Plangebiet

grenzenden Änderungen
o Gemeinsame „Scoping-Unterlage“: Beschreibung der Umweltbelange für die zu

erstellenden Umweltberichte zur 13. Änderung des Flächennutzungsplans zum
Bebauungsplan Nr. 22 der Gemeinde Heidgraben sowie die im Rahmen der Beteiligung
nach § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange
und betroffener Verbände

o Landschaftsplan der Gemeinde Heidgraben
o Auskunft des LLUR vom 01.02.2018 als Auszug aus dem Artenkataster zum B-Plan Nr. 22
o Voß (2018): Bericht zur Baugrundvorerkundung und allgemeine Beurteilung der

Baugrundverhältnisse und Versickerungsfähigkeit.
o dänekamp und partner (2019): Wasserwirtschaftliches Konzept

10. Denkmalschutz

Das Archäologische Landesamt kann zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische
Kulturdenkmale gem. § 2 (2) DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung
der vorliegenden Planung feststellen.
Es wird auf § 15 DSchG verwiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies
unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde
mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die
Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der
Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu
dem Fund geführt haben: Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die Übrigen.
Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem
Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten
geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit
der Mitteilung.
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.
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11. Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen

11.1. Verteidigungsanlage Appen

Heidgraben liegt im Schutzbereich der Verteidigungsanlage Appen, 005 SH. Gemäß § 3 Abs.
2 SchBG ist für folgende Vorhaben Befreiung von der Verpflichtung nach § 3 Abs. 1 SchBG,
die Genehmigung der Schutzbereichsbehörde einzuholen.
Im Umkreis um die Verteidigungsanlage sind je nach Entfernung von der Anlage für die
Errichtung Änderung oder Beseitigung von Bauten und sonstigen baulichen Hindernissen,
Maximalhöhen einzuhalten. In einem Umkreis von 50 m - 1.000 m um die Anlage betrifft die
Maximalhöhe 30 m. In einem Umkreis von 1.000 m bis 8.000 m, in dem sich auch Heidgraben
befindet, steigt die zulässige Maximalhöhe um ca. 2 m pro 100 m Entfernung von der Anlage
an.
Metallische Zäune, die eine Höhe von 10 m über Grund überschreiten, sowie
Windkraftanlagen bleiben in jedem Fall genehmigungspflichtig.
Die Maximalhöhe der Wohngebiete befindet sich unterhalb der 30 m - Marke, so dass keine
Betroffenheit der Verteidigungsanlage festgestellt werden kann.

11.2. Wald

Auf den Waldabstand gem. § 24 Abs. 1 LWaldG wird hingewiesen. Die Untere Forstbehörde
hat eine Unterschreitung des Waldabstandes bei einem Treffen mit der Gemeinde im Jahr
2015 in Aussicht gestellt, wenn Regelungen zum Brandschutz in diesem Bereich
berücksichtigt werden.
Im Baugenehmigungsverfahren wird die zulässige Unterschreitung des Waldabstandes und
ob eine unterdurchschnittliche Brandgefahr vorliegt geprüft.
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12. Flächenbilanz

Die folgende Tabelle gibt die in der 13. F-Planänderung dargestellten Flächen wieder:

Tabelle 1 - Flächenbilanz

Bezeichnung Flächen in ha

Wohnbauflächen 4,72

Grünfläche 0,90

    Räumlicher Geltungsbereich 5,62
Stand: 01.08.2019

13.  Kosten

Zur Aufstellung 13. F-Planänderung können zurzeit noch keine Erschließungskosten genannt
werden. Die Gemeinde geht jedoch davon aus, dass die Kosten durch die
Grundstücksverkäufe gedeckt werden können.
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Regionalplan für den Planungsraum I . (1998).

Die Begründung wurde von der Gemeindevertretung am ................................ gebilligt.
Heidgraben, den ................................

...............................................
Bürgermeister
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1. Art der baulichen Nutzung

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl, z. B. GRZ 0,3

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, römische Ziffer, z.B. II (2) Vollgeschosse

Firsthöhe als Höchstmaß, z. B. 9,0 m

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze

4. Verkehrsflächen

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Öffentliche Parkfläche

6. Grünflächen

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Verkehrsberuhigter Bereich - 30 Km/h - Zone

Öffentliche Grünfläche

Regenrückhaltung

I. Festsetzungen gem. § 9 BauGB

Allgemeine Wohngebiete

WA

ED

Geh- und Radweg

R

GRZ 0,3

    II

FH 9,0
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1

Bezeichnung der Teilgebiete

hier: WA 1
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8. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des

Bebauungsplanes

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung des Maßes der Nutzung/Bauweise innerhalb eines Baugebiets

(§ 16 Abs. 5 BauNVO )

III. Darstellungen ohne Normcharakter

Gebäudebestand

2

5

Flurstücksnummer

Aufgemessene Böschungskante (Graben)

Aufgemessener Baumbestand

Mögliche Grundstücksgrenze

965

Baufelder im Waldabstand

Hier: Bereiche mit besonderen Anforderungen an den Brandschutz

(Text IV.1)

II. Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen

Flurstücksgrenze

Waldabstand (Regelbreite 30 m)

(§ 24 LWaldG)

Spielplatz in der Nachbarschaft, Bestand

Bereiche auf denen das anfallende Niederschlagswasser auf den

Grundstücken zu versickern ist (Text I.7.1)

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

 (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)
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I. Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB)

I.1. Ausschluss von Nutzungen (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO)

I.1.1
Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes sind die gem. § 4 Abs. 3 Nr. 4 und Nr. 5
BauNVO ausnahmsweise zulässigen Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht
Bestandteil des Bebauungsplans.

I.1.2
Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes WA 10 sind nur Wohngebäude im Sinne des
seniorengerechten/barrierearmen Wohnens zulässig. Zu diesem Zweck sind die
Außenbereiche weitgehend barrierefrei zu errichten. Dies beinhaltet:

· stufenlose und schwellenlose Erreichbarkeit der Eingangsbereiche,
· gut beleuchtete Gehwege und Erschließungsflächen,
· Gehwege und Erschließungsflächen müssen eine feste und ebene Oberfläche
	 aufweisen,
· Gehwege müssen eine Mindestbreite von 1,50 m - und nach höchstens 15 m -
	 eine Begegnungsfläche von mind. 1,80 m x 1,80 m aufweisen.

Die Innenbereiche der Wohngebäude sind barrierefrei auszubauen. Dies umfasst z.B.
entsprechende Regelungen zu Fluren, Treppen, Haustechnik, Wohnräumen etc.

Von den Festsetzungen darf gem. § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen
werden, wenn die barrierearme/barrierefreie Gestaltung durch andere geeignete
Maßnahmen hergestellt werden kann.

I.2.  Mindestgröße der Baugrundstücke
(§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

Im gesamten Plangebiet beträgt die Mindestgröße der Baugrundstücke bei
Einzelhäusern 500 qm. Bei Doppelhäusern muss auf jede Haushälfte ein
Grundstücksanteil von mindestens 300 qm entfallen.

I.3.  Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

I.3.1  Sockelhöhe

Die Sockelhöhe (= Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss) darf max. 0,50 m
betragen (gemessen ab Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen öff. Verkehrsfläche
vor dem Baugrundstück in Fahrbahnmitte).
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I.3.2  Traufhöhe

Die Traufhöhe darf bei eingeschossiger Bebauung maximal 4,50 m und bei
zweigeschossiger Bebauung maximal 6,40 m betragen. Dies gilt nicht für Dächer von
Friesengiebeln, Krüppelwalmen oder Gauben.

Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt zwischen Außenkante Außenwand und Oberkante
Dachhaut, gemessen ab der Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen öffentlichen
Verkehrsfläche vor dem Baugrundstück (in Fahrbahnmitte).

I.3.3.  Firsthöhe

Als Firsthöhe gilt der senkrechte Abstand zwischen der Fahrbahnoberkante der
nächstgelegenen öffentlichen Verkehrsfläche vor dem Baugrundstück (gemessen in
Fahrbahnmitte) und dem höchsten Punkt des Firstes.

I.4. Höchstzulässige Zahl von Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 - WA 9 sind je Wohngebäude max. 2
Wohneinheiten zulässig. Bei Doppelhäusern ist je Haushälfte nur eine Wohneinheit
zulässig.

Für das südliche Quartier WA 10 sind maximal 12 Wohneinheiten pro Wohngebäude
zulässig.

I.5. Ausnahme vom Maß der baulichen Nutzung
(§ 16 Abs. 6 BauNVO i. V. m . § 31 Abs. 1 BauGB)

Die max. zulässige Grundfläche darf durch die Grundfläche von Terrassen um max.
25 m² überschritten werden.

I.6. Garagen, Carports und Stellplätze und Nebenanlagen
(§§ 12 Abs. 6 und 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO)

Garagen, Carports, Stellplätze und Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO
sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Von öffentlichen
Verkehrs- und Grünflächen muss jedoch ein Abstand von mindestens 3,0 m
eingehalten werden; dies gilt jedoch nicht für Einfriedungen und Stellplätze.
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I.7.1
In den in Teil A Planzeichnung gekennzeichneten Bereichen (blau gestrichelt), ist das
anfallende Regenwasser auf den Grundstücken über Versickerungsmulden zu
versickern. Die Bemessung der privaten Versickerungsmulden hat nach dem aktuellen
Stand der Technik zu erfolgen.

Auf den restlichen Bauflächen ist das Niederschlagswasser in die öffentlichen
Staumulden und -gräben einzuleiten.

I.7.2
Private Stellplätze und Erschließungsflächen sind im wasser- und luftdurchlässigen
Aufbau der Oberflächen und der Tragschichten (z.B. großfugiges Pflaster,
Schotterrasen oder Öko-Pflastersteine o.ä.) herzustellen. Der Abflussbeiwert der
gewählten Materialien darf im Mittel höchstens 0,6 betragen.

II. Festsetzungen zur Grünordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

II.1.  Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft

II.1.1.
Die in der Planzeichnung festgesetzte Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dient dem Erhalt der vorhandenen
- gemäß § 21 LNatSchG gesetzlich geschützten Knicks sowie der Schaffung
vorgelagerter Schutzstreifen (Knicksaumstreifen). Der Knick ist zu erhalten und einer
fachgerechten Pflege zu unterziehen - durch ein auf den Stock setzen in Zeitabständen
von mindestens 10 und maximal 15 Jahren.

II.1.2
Der Knicksaumstreifen ist der Entwicklung eines extensiven Wiesenstreifens zu
überlassen und 1x/Jahr nach dem 1. August durch eine Mahd zu pflegen, so dass sich
eine artenreiche Gras- und Krautvegetation einstellen kann und zugleich
Gehölzaufwuchs unterbunden wird. Zur Vermeidung von Gehölzaufwuchs und für
Unterhaltungsarbeiten an Versickerungsmulden darf der Knicksaumstreifen für
Pflegemaßnahmen einschließlich der Pflege befahren werden.

II.1.3
Innerhalb der Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft sind mit Ausnahme der Knickanlagen keine baulichen Anlage,
Abgrabungen oder Aufschüttungen zulässig.

II.1.4
Innerhalb der Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft dürfen mit Ausnahme von Pflanzungen zur Ergänzung der

I.7  Festsetzungen zur Entwässerung

TOP 14

105 von 743 der Zusammenstellung



Gemeinde Heidgraben - Bebauungsplan Nr. 22 "östlich Bürgermeister-Tesch-Str." 4
Teil B - Text

HEI15003_11003_Text.docx

Knickgehölze keine Pflanzungen und keine Ansaaten vorgenommen werden und
weder Pflanzenschutzmittel noch Düngemittel jedweder Art ausgebracht werden.

II.1.5
Einzelbäume der Knicks mit Stammdurchmessern von mind. 0,6 m bzw. mind. 2,0 m
Stammumfang unterliegen nicht der Knickpflege, sondern sind als Großbäume zu
erhalten.

II.1.6
Im Kronentraufbereich zzgl. eines Umkreises von 1,5 m von Großbäumen mit einem
Stammdurchmesser von mind. 0,4 m einschließlich der Großbäume auf Knicks sind
bauliche Anlagen, Abgrabungen, Aufschüttungen, Leitungsverlegungen nur unter
Berücksichtigung der DIN 18920 zulässig.

II.1.7
Der Kompensationsflächenbedarf für die durch die Aufstellung des Bebauungsplans
zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft ist außerhalb des Geltungsbereichs
des Bebauungsplanes Nr. xx über ein anerkanntes den Ökokonto  oder externe
Kompensationsfläche umzusetzen.

Lage der externen Kompensationsfläche ...

II.2  Anpflanzen Hecken auf Stellplätzen, Stellplatzanlagen

Private Stellplatzanlagen mit mehr als 10 Stellplätzen sind durch Laubgehölzhecken
auf einem mindestens 1,50 m breiten offenen Vegetationsstreifen einzugrünen.

Artenvorschläge Heckensträucher:
Rotbuche (Fagus sylvatica)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Liguster (Ligustrum vulgare)
Feldahorn (Acer campestre)

II.3  Anpflanzen von Bäumen

Auf jedem Baugrundstück der Allgemeinen Wohngebiete ist je angefangene 500 qm
Grundstücksfläche als ‚Hausbaum' mindestens ein kleinkroniger, heimischer und
standortgerechter Baum (Stammumfang mind. 14 -16 cm) zu pflanzen. Im
Wurzelbereich eines jeden Laubbaumes ist eine offene Vegetationsfläche von
mindestens 12 qm vorzuhalten und dauerhaft zu begrünen.
Die Bäume (Hausbaum) sind dauerhaft zu erhalten oder bei Abgang entsprechend
dieser Festsetzung zu ersetzen.

Artenvorschläge:
Hochstämmige, heimische Obstbaumarten (Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume, Zwetsche)
Apfeldorn (Crataegus 'Carrierei')
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Feldahorn (Acer campestre)
Rotdorn (Crataegus laevigata 'Paul Scarlet')
Schwedische Mehlbeere (Sorbus x intermedia)
Vogelbeere (Sorbus aucuparia)

II.4.  Boden-, Grundwasser- und Gewässerschutz

Der Graben südlich des WA 10 ist naturnah zu erhalten soweit hydraulische Belange
dem nicht entgegenstehen.
Die parallel zu den Gräben verlaufenden Pflegewege sind in wasser- und
luftdurchlässigem und einem vegetationsfähigem Aufbau herzustellen.
Notwendige Querungen durch Verkehrswege sind zulässig.

III.  Festsetzungen gemäß § 84 Abs. 1 LBO (Schl.-Holst.)

III.1. Einfriedung

Entlang öffentlicher Verkehrs- und Grünflächen sind min. 0,5 m entfernt von der
Grundstücksgrenze als Einfriedungen lebende Hecken in einer Höhe von 0,70 m bis
1,50 m zulässig.
Grundstücksseitig sind Zäune nur hinter Hecken zulässig. Die Heckenhöhe hat
mindestens der Zaunhöhe zu entsprechen.

Zudem sind anstatt der Hecken auch bepflanzte Friesenwälle mit einer Maximalhöhe
von 1 m für den Wall und zuzüglich 0,5 m für die Bepflanzung zulässig.

Die jeweiligen Höhen werden gemessen ab der Fahrbahnoberkante der
nächstgelegenen öffentlichen Verkehrsfläche vor dem Baugrundstück (in
Fahrbahnmitte).

In den Sichtdreiecken von öffentlichen Straßen und von Grundstücksein- und -
ausfahrten, darf von den Festsetzungen abgewichen werden.

Artenvorschläge:
Rotbuche (Fagus sylvatica)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Liguster (Ligustrum vulgare)
Feldahorn (Acer campestre)
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III.2. Dächer

III.2.1
Bei den Hauptgebäuden sind geneigte Dächer mit einer Dachneigung von 15 bis 48
Grad zulässig. Abweichende Dachneigungen (auch Flachdächer) sind zulässig bei
Garagen, Carports, Nebenanlagen und bei Gebäudeteilen der Hauptgebäude (bis zu
einer Grundfläche von max. 20 % der Gebäudeflache), wie z. B. Wintergärten.

III.2.2
In den allgemeinen Wohngebieten sind für die Dächer aneinander grenzender
Doppelhaushälften einheitliche First- und Traufhöhen sowie einheitliche Materialien
und Farben zu verwenden.

III.2.3
Geneigte Dächer sind mit roten, rotbraunen, braunen, anthrazitfarbenen und
schwarzen Materialien zu decken. Ebenfalls zulässig sind begrünte Dächer,
Glasdächer sowie Solarthermie- und Photovoltaikanlagen in dachparalleler Montage
(ohne Aufständerung).

III.3. Fassaden- und Dachgestaltung

III.3.1
Im Plangebiet ist die Außenhaut der Hauptgebäude und Garagen in rotem bis
rotbraunem Mauerwerk/Verblendmauerwerk, in weiß gestrichenem bzw.
geschlämmten Sichtmauerwerk oder in weißem Putz auszuführen. Zulässig sind die
vorgenannten Materialien auch in hellgelbem Farbton sowie eine Kombination aus den
verschiedenen Materialien und Farben.

III.3.2
Für aneinander grenzende Doppelhaushälften sind einheitliche Materialien und Farben
für die Fassade zu verwenden.

III.3.3
Fassadenteile wie z.B. Giebeldreiecke, Fensterstürze oder -brüstungen können mit
anderen Materialien wie z.B. Holz oder schieferähnlichen Materialien verkleidet
werden. Der Anteil solcher Verkleidungen an der gesamten Fassadenfläche darf max.
30 % betragen.

Carports sind auch als Holzkonstruktion zulässig.

III.4 Private Stellplätze

In allen Allgemeinen Wohngebieten sind auf den Baugrundstücken mindestens 2
PKW-Stellplätze pro Wohneinheit vorzuhalten.
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III.5 Aufschüttungen und Abgrabungen
 (§ 84 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 LBO-SH)

Die Geländeübergänge zwischen den öffentlichen Grünflächen und den privaten
Grundstücksflächen sind ohne Niveauversprung in Form einer Abböschung
herzustellen. Bezugspunkt ist die jeweilige öffentliche Grünfläche.

III.6  Ordnungswidrigkeiten

Gemäß § 82 Abs. 1 Landesbauordnung (LBO SH) handelt ordnungswidrig, wer den
örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 82
Abs. 3 LBO mit einer Geldbuße bis zu 500.000 € geahndet werden.

IV.  Kennzeichnungen, nachrichtliche Übernehmen und Hinweise

IV.1  Waldabstand

Auf den Waldabstand gem. § 24 Abs. 1 LWaldG wird hingewiesen. Die Untere
Forstbehörde hat eine Unterschreitung des Waldabstandes in Aussicht gestellt, wenn
Regelungen zum Brandschutz in diesem Bereich berücksichtigt werden.

Die in der Planzeichnung gekennzeichneten Baufelder (Baugrenzen) die innerhalb des
gesetzlich geforderten Waldabstandes (30 m) liegen, unterliegen besonderen
Anforderungen an den Brandschutz. Es darf von den baulichen Anlagen selbst keine
höhere Brandgefahr ausgehen. Zudem sind auf der zur Wald gelegenen Gebäudeseite
möglichst wenige Öffnungen vorzusehen. Die Fassaden und Wände sind mit nicht
brennbaren Baustoffen auszuführen. Feuerungsanlagen sind erst nach fachlicher
Beurteilung durch den Brandschutzdienst zulässig.

Die untere Forstbehörde wird im Rahmen der Baugenehmigung im Einvernehmen mit
dem Kreisbrandschutzingenieurs die Zulässigkeit im Einzelfall prüfen. Der Umfang der
Unterschreitung der Baugrenze kann somit erst im Rahmen der Baugenehmigung
geklärt werden.

IV.2 Anfallender Bodenaushub

Der anfallende Bodenaushub soll im Plangebiet verbleiben und in geeigneter Weise
wiederverwendet werden. Nicht wieder verbauter Erdaushub ist entweder an anderer
Stelle wiederzuverwenden oder nach den geltenden Rechtsprechungen sachgerecht
zu entsorgen.
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Hinweis zum Mutterboden:
Gemäß § 202 BauGB i.V. m. § 12 BBodSchV ist Oberboden (Mutterboden) in
nutzbaren Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen.
Bei Bautätigkeit ist die DIN 18915 und für die Verwertung des Bodenaushubs die DIN
19731 anzuwenden.
Der Anteil der Bodenversiegelung ist auf das notwendige Maß zu begrenzen.
Bei Oberbodenarbeiten müssen die Richtlinien der DIN 18320
„Landschaftsbauarbeiten" und die DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau-
Bodenarbeiten" beachtet werden.
Auf nicht bebauten Flächen ist die Durchlässigkeit des Bodens wieder herzustellen.

IV.3  Artenschutz

Alle Arbeiten an Gehölzen und der Abriss der Gebäude dürfen gemäß § 39 Abs. 5
BNatSchG nur außerhalb der Schonzeit, d. h. nur zwischen dem 01.10. und dem
letzten Tag des Februars ausgeführt werden. Bezüglich des Schutzes von
Fledermäusen ist eine bis zum 31. Oktober verlängerte Schonfrist einzuhalten - sofern
Großbäume mit Höhlungen oder andere potenziellen Fledermausquartiere betroffen
sind. Eine Abweichung von dem genannten Zeitraum bedarf einer Befreiung nach §
67 BNatSchG, die nur im Einzelfall erteilt werden kann.

Aufgestellt: Pinneberg, 02.12.2019
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1. Lage und Umfang des Plangebietes, Allgemeines

Der ca. 5,6 ha große Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 22 befindet sich im Zentrum
der bebauten Ortslage westlich der Rue de Challes, östlich der Bürgermeister-Tesch-Straße
und südlich des Eichenweges. Der Geltungsbereich wird begrenzt:

· im Norden durch den Eichenweg mit angrenzender Wohnbebauung,

· im Westen durch den Drosselsteig mit angrenzender Wohnbebauung (B-Plan 15) und
der gemischt genutzten Bebauung an der Dorfstraße

· im Süden durch Wald nach Landes Waldgesetz und

· im Osten durch einen Wall/teilweise Knick mit angrenzender Wohnbebauung entlang
der Straßen Rue de Challes (B-Plan 10) und Sperberweg (B-Plan 4).

Die Nachbarschaft ist im Wesentlichen von kleinteiligen Siedlungsstrukturen wie
Einfamilienhäusern in ein- bis zweigeschossiger Bauweise geprägt. Im nördlichen Bereich
grenzen landwirtschaftliche bzw. als Baumschule genutzte Flächen an die Wohnbebauung am
Eichenweg an. Im Rahmen des B-Plans 15 ist im Einmündungsbereich der Bürgermeister-
Tesch-Straße, die im weiteren Verlauf in die neue Planstraße führt ein Markttreff als neuer
Dorfmittelpunkt entstanden. Östlich davon wurden Reihenhäuser entwickelt.

Abbildung 1 - Luftbild mit Geltungsbereich
Quelle (Google earth, 2019)
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Das Plangebiet selbst wird derzeit von einer Baumschule genutzt. Die betriebseigenen Hallen
befinden sich derzeit noch im nordwestlichen Gebiet des Geltungsbereiches und werden im
Laufe der Zeit abgebrochen. An den Rändern des Plangebietes sind zum Teil Bäume, zum
Teil Knicks und unbepflanzte Wälle vorhanden.
Das Areal fällt von Nordosten von ca. 12,20 mNHN in südwestlicher Richtung auf rund 10,50
mNHN ab. Die Höhendifferenz beträgt rund 1,70 m.
In der Mitte der betrachteten Fläche verläuft von Nord nach Süd ein ca. 200 m langer und
0,70 m bis 0,90 m tiefer Entwässerungsgraben. Der Entwässerungsgraben mündet in das an
der südlichen Grenze verlaufende Fließgewässer. Es handelt sich nicht um ein
Verbandsgewässer und fällt zeitweise trocken.

2. Planungsanlass und Planungsziele

Die Gemeinde beabsichtigt für das Gebiet östlich der Bürgermeister-Tesch-Straße die
planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine wohnbauliche Nutzung zu schaffen. Passend
zur westlich und östlich angrenzenden Bebauung soll ein allgemeines Wohngebiet in
überwiegend aufgelockerter Bebauungsstruktur entwickelt werden. Im südlichen Bereich soll
der Bebauungsplan Spielraum zur Entwicklung von barrierearmen/altengerechten
Mehrfamilienwohnhäusern zulassen, welchen im Rahmen des fortschreitenden
demographischen Wandels eine immer größere Bedeutung beizumessen ist. Diese Fläche ist
aufgrund Ihrer Nachbarschaft zum Markttreff und ihrer verkehrlichen Lage zu Beginn des
Plangebietes besonders für die Errichtung von barrierearmen Wohnungen geeignet.
Die landwirtschaftliche Nutzung (hier Baumschule) wird aufgegeben. Nachdem die zuletzt
ausgewiesenen Wohnbauflächen nun nahezu vollständig umgesetzt sind, reagiert die
Gemeinde damit auf den seit längerer Zeit erhöhten Wohnbedarf besonders von Seiten
ortsansässiger Bürger und die anhaltend intensive Nachfrage nach Bauplätzen.
Aus städtebaulicher Sicht ist es wünschenswert, die Fläche als Standort für eine wohnbauliche
Entwicklung zu nutzen, da sie verkehrlich gut erschlossen werden kann und in fußläufiger
Entfernung zum Ortskern mit entsprechenden Versorgung- und Infrastruktureinrichtungen
liegt. Der Zielsetzung des Baugesetzbuches zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden
wird durch diese Bebauung im ungeplanten Innenbereich zur Arrondierung des
Siedlungsbestandes entsprochen.
Das Planvorhaben soll nachfrageorientiert in 2 Bauabschnitten verwirklicht werden. Dennoch
wird ein Bebauungsplan für beide Teilgebiete erstellt. Dieses Vorgehen ist einerseits günstiger
und andererseits kann die gesamte Entwicklung für alle Beteiligten eindeutig abgewickelt
werden. Zudem ist sichergestellt, dass beide Teilflächen in Bezug auf Verkehrs-, Grün- und
Wohnbauflächen zusammenpassen.
Die Gemeinde ist Eigentümerin der Fläche und kann im weiteren Verlauf den Ausbau und den
Verkauf steuern.
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3. Rechtlicher Planungsrahmen

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB besteht für die Gemeinden eine „Anpassungspflicht“ an die Ziele
der Raumordnung und Landesplanung.

3.1. Regionalplan

Gemäß Regionalplan Planungsraum I (1998) ist Heidgraben eine Gemeinde ohne
zentralörtliche Einstufung im Ordnungsraum um Hamburg und wird als Ort mit planerischer
Wohnfunktion zwischen Elmshorn und Uetersen in Nähe zur Siedlungsachse entlang der BAB
A23 gekennzeichnet. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 22 liegt nicht innerhalb
der Grünzäsuren, in Gebieten mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft oder in
regionalen Grünzügen. Er befindet sich am Rand eines Gebiets mit besonderer Bedeutung für
den Grundwasserschutz.

Abbildung 2 - Ausschnitt Regionalplan mit Geltungsbereich
Quelle: (Regionalplan für den Planungsraum I , 1998)

Bei der Planung des Gebietes soll auf eine starke Eingrünung durch den Erhalt und den Schutz
der bestehenden Knicks, Bäume und Gehölze geachtet werden. Die Planung steht dem
Regionalplan somit nicht entgegen.

Im Erlass der Landesplanung (Der Ministerpräsident /Staatskanzlei -
Landesplanungsbehörde, 2018), wurde bestätigt, dass die Bauleitplanung den Zielen der
Raumordnung nicht entgegensteht.
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3.2. Landschaftsrahmenplan

Laut Landschaftsrahmenplan Planungsraum I liegt der Geltungsbereich am Rand eines
Wasserschutzgebietes sowie an einem Landschaftsschutzgebiet. Ein Gebiet mit besonderer
Erholungseignung ist nördlich des Plangebiets ausgewiesen. Die Planung steht dem
Landschaftsrahmenplan somit nicht entgegen.

3.3. Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen

Seit dem 15.09.2013 ist die BauGB-Novelle 2013 in die Planung einzubeziehen. Sie nennt u.a.
als Ziel, die Innenentwicklung zu stärken. Innenstädte und Ortskerne sind Schlüsselfaktoren
für die Stadtentwicklung. Sie sind zur Identifikation der Bürger mit ihren Städten und
Gemeinden unverzichtbar. Umstrukturierungsprozesse können die Zentren allerdings in
zunehmendem Maße gefährden. Es sei daher ein Ziel der Städtebaupolitik des Bundes, die
Innenentwicklung zu stärken. Dabei gehe es zum einen darum, die Neuinanspruchnahme von
Flächen auf der "Grünen Wiese" weitestgehend zu vermeiden. Die Innenentwicklung habe
zum anderen aber ebenso eine qualitative Dimension. Denn es geht auch um die Wahrung
und Stärkung der Urbanität und der Attraktivität von Städten und Gemeinden auch in
baukultureller Hinsicht.
Die Gemeinde Heidgraben möchte ihrer Funktion als Wohnstandort nachkommen und daher
in gut erschlossener Lage den heutigen Anforderungen angemessenen Standort für ein
Wohngebiet entwickeln. Die für eine jetzige Entwicklung vorgesehene Fläche ist geeignet und
besitzt eine hohe Lagegunst, da sie vergleichsweise einfach zu erschließen ist und sich in
fußläufiger Nähe zu den zentralen Einrichtungen der Gemeinde sowie zu den zentralen
Einkaufsmöglichkeiten befindet.

Alternativflächenprüfung
Die Flächenkapazitäten in den, im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Wohngebieten sind
weitestgehend erschöpft. Um geeignete Erweiterungsflächen für Wohnbauflächen
auszuweisen, ermittelte die Gemeinde zusätzliche Flächenkapazitäten und bewertete sie
hinsichtlich ihrer Eignung unter Berücksichtigung der vorhandenen Rahmenbedingungen (u.a.
Umweltbelange, Erschließung, angrenzende Nutzung). Besonderes Augenmerk legt die
Gemeinde Heidgraben auf die Erschließbarkeit der potentiellen Wohnbauflächen und die Nähe
zum vorhandenen Ortszentrum mit den vorgehaltenen Infrastruktureinrichtungen. Zudem soll
die künftige Wohnbauentwicklung sich an die vorhandenen Wohnbereiche anschließen.
Bei genauerer Betrachtung der örtlichen Gegebenheiten fällt schnell auf, dass das bebaute
Siedlungsgebiet von Landschaftsschutzgebieten (Siehe Abbildung 3 - grün gekennzeichnete
Bereiche = LSGs) eingegrenzt wird. Es handelt sich um das Landschaftsschutzgebiet (LSG)
"Schutz von Landschaftsteilen im Kreis Pinneberg" (1969) und das Landschaftsschutzgebiet
(LSG) 07 "Moorige Feuchtgebiete". Eine Bebauung innerhalb des LSGs ist nicht möglich.
Damit sind die Möglichkeiten, eine innerörtliche unbebaute Fläche mit einer ausreichenden
Größe für die angestrebte wohnbauliche Nutzung zu finden, stark begrenzt.
Nach Ausschluss der unbebauten Gebiete im LSG und der außerhalb des LSG jedoch mit zu
geringer Größe verblieben zunächst 13 Teilflächen mit den nachfolgenden Kennzeichnungen.
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Abbildung 3 - Übersichtsplan der Alternativflächen

Fläche 1: Die Gemeinde Heidgraben stellt sich an diesem Standort die Ansiedlung weiterer
Wohnbebauung ggf. zu einem späteren Zeitpunkt vor. Die Fläche ist bereits von
drei Seiten mit Wohnbebauung umgeben, so dass eine wohnbauliche durchaus
denkbar wäre. Die Gemeinde möchte jedoch vorerst die Flächen in der die Nähe
des Ortszentrums entwickeln.

Fläche 2: Die Fläche 2 ist im Bebauungsplan Nr. 17 als öffentliche Grünfläche mit der
Zweckbestimmung Parkanlage, Regenrückhaltung und Spielplatz festgesetzt. Die
Gemeinde möchte an dieser künftigen Nutzung festhalten, zumal die unter Fläche
1 genannten Kritikpunkte auch für diesen Bereich zutreffen.

Fläche 3: Die Fläche ist bislang nur zur Straßenrandbebauung entlang der Gemeindestraße
„Schulstraße“ vorgesehen. Aufgrund der Ergebnisse der M-2 Betrachtung
(Bewertung der hydraulischen Begrenzungen in Fließgewässern bei der Einleitung
von Regenwasser aus Trennkanalisationen) ist die Gemeinde angehalten, weitere
Rückhaltemöglichkeiten für das anfallende Oberflächenwasser zu schaffen. Dieser
Freiraum ist hierfür seitens der Gemeinde als Reservefläche angedacht. Daher
wird eine anderweitige Überplanung nicht stattfinden. Zudem liegt diese Fläche
ebenfalls am Ortsrand.

Fläche 4: Die gleichen Aussagen zur Fläche 3, können auch für die Fläche 4 getroffen
werden. Zwar ist der Bereich noch nicht für eine Regenwasserrückhaltung
vorgesehen, die Gemeinde möchte sich aber zu diesem Zeitpunkt eine künftige
Erweiterung nicht verbauen.
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Fläche 5: Das Areal wurde vom Kleigartenverein genutzt. Die Pachtverträge wurden vor
kurzem gekündigt. Die Gemeinde möchte den Bereich ebenfalls einer Bebauung
zuführen. Die Planungen sind aber noch nicht so weit fortgeschritten, als dass eine
Nutzung benannt werden kann. Der Bereich wird voraussichtlich erst nach dem B-
Plan Nr. 22 verwirklicht.

Fläche 6: Die Grundstücke der Fläche 6 sind im Flächennutzungsplan als Gemeinbedarf für
die Feuerwehr ausgewiesen. Für eine mögliche spätere Erweiterung des
Geländes, möchte die Gemeinde an der Ausweisung festhalten.

Fläche 7: Diese Fläche wurde vor einigen Jahren mit dem Bebauungsplan Nr. 15
"MarktTreffs " überplant. Sie wurde mit der 8. Flächennutzungsplanänderung als
gemischte Baufläche dargestellt und im Bebauungsplan Nr. 15 als Mischgebiet
festgesetzt. Aufgrund des Bebauungsplanes konnte in unmittelbarer Nähe zur
Landstraße ein MarktTreff errichtet werden. Ziel eines MarktTreffs ist es, möglichst
viele Produkte, Services und Angebote unter einem Dach zusammen anzubieten,
in Heidgraben umfasst dies die folgenden Leistungen:

· Lebensmittel
· Backshop mit Café
· Lotto / Toto
· Postshop-Partnerfiliale
· Fax- und Kopierservice
· Lieferservice für Senioren
· Catering
· Bankautomat
· Friseurstudio
· Treffbereich
· Veranstaltungsräume.

Über den Markttreff hinaus sind im Mischgebiet derzeit keine weiteren Nutzungen
geplant. Die Gemeinde wird die aktuell nicht benötigten Flächen für spätere
bauliche Erweiterungen und Ergänzungen des MarktTreffs - Gebäudes vorhalten.
Die Fläche steht für eine weitere Bebauung somit nicht zur Verfügung.

Fläche 8: Hier handelt es sich um die aktuelle Fläche des B-Plans Nr. 22 Die
Gemeindevertretung vertritt die Auffassung, dass sich diese Fläche im ungeplanten
Innenbereich und der günstigen Lage besonders gut für die Entwicklung weiterer
Wohnbauflächen eignet. Es besteht zudem weiterhin eine große Nachfrage nach
Wohnbauflächen.

Fläche 9: Im Zuge der weiteren Vorplanungen zur Fläche 8 stellte sich heraus, dass sich auf
der Fläche 9 Wald befindet, der auch nicht umgewandelt werden darf.

Fläche 10: Das südlich der K 11 gelegene Areal ist mit Tennis- und Fußballplätzen bebaut und
steht demnach nicht für eine wohnbauliche Nutzung zur Verfügung.

Fläche 11: Auf der Fläche 11 neben dem gemeindlichen Sportplatz befindet sich ein Gewässer
sowie umfangreicher Gehölzbestand. Die Gemeinde schätzt diese Fläche als zu
wichtig für den Naturhaushalt ein, als dass sie bebaut werden sollte.

Fläche 12: Die Fläche 12 befindet sich im privaten Eigentum und wird mit dem Bebauungsplan
Nr. 9 überplant. Eine frühzeitige Beteiligung fand bereits statt. Die Fläche soll ggf.
für eine gewerbliche Nutzung des Eigentümers überplant werden.

Fläche 13: Die Fläche 13 befindet sich im Außenbereich Heidgrabens östlich der
Gewerbebebauung. Diese Flächen sind zwar bereits bebaut, jedoch im
Flächennutzungsplan noch als landwirtschaftliche Flächen ausgewiesen. Eine
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Beplanung dieser Flächen würde den Siedlungsbereich Heidgrabens fingerartig
nach Osten erweitern und südlich der Hauptstraße sogar einen isolierten Bereich
ohne Bezug zum westlichen Siedlungskern schaffen. Die Gemeinde hält es
städtebaulich für verträglicher einen kompakten Siedlungskern zu fördern.
Langfristig gesehen, können die Flächen jedoch in Verbindung mit weiteren
Planungen als Erweiterungsflächen für das örtliche Gewerbe dienen.

Fläche 14: Die Fläche 14 liegt südlich der bereits vorhandenen Gewerbegebiete und ist mit
dem Bebauungsplänen Nr. 21 als Gewerbegebiet überplant. Eine Bebauung ist
kurz- bis mittelfristig vorgesehen.

Bei der Betrachtung dieser Gebiete wird deutlich, dass eine wohnbauliche Entwicklung auf der
Fläche Nr. 8 sinnvoll erscheint. Die innerörtliche Lage in fußläufiger Entfernung zum
„Marktreff“, die Anbindung an die vorhandene Infrastruktur und auch die vergleichsweise
„günstigen Voraussetzungen zur Erschließung des Geländes“, sowie die benachbarte
Wohnnutzung geben dieser Fläche den Vorrang vor den anderen Gebieten. Die Gemeinde hat
sich daher für die Fläche 8 entschieden.

3.4. Flächennutzungsplan

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Heidgraben sind für den Geltungsbereich
überwiegend eine Fläche für die Landwirtschaft und eine gemischte Bauflächen im
Nordwesten dargestellt.
Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Da der B-Plan 22 nicht
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden kann, wird für den Geltungsbereich die 13.
Flächennutzungsplanänderung aufgestellt.
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Abbildung 4 - wirksamer Flächennutzungsplan mit eingekreistem Geltungsbereich
Quelle: (Gemeinde Heidgraben)

Der 5,5 ha große Geltungsbereich der 13. Flächennutzungsplanänderung wird als
'Wohnbaufläche' (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO) dargestellt. Zudem werden die randlichen
Grünstrukturen ausgewiesen. Im gleichen Umfang entfallen bisher dargestellte Flächen für die
Landwirtschaft. Im Bebauungsplan soll daraus ein Allgemeines Wohngebiet entwickelt
werden.
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Abbildung 5 - Planzeichnung der 13. F-Planänderung

3.5. Landschaftsplan

Im Landschaftsplan der Gemeinde ist die Fläche bereits als Fläche für die
Siedlungsentwicklung mit Erhaltung von Baumreihen und Knicks (entsprechend dem Bestand)
dargestellt. Die anvisierte Planung entspricht den Darstellungen des Landschaftsplans, so
dass keine Abweichung festzuhalten ist.

3.6. Bebauungsplan - Überplanung von Teilflächen der B-Pläne 10 und 15

Für den Änderungsbereich existiert keine verbindliche Bauleitplanung. Westlich grenzt der B-
Plan Nr. 15 und östlich der B-Plan Nr. 10 sowie nordöstlich der B-Plan Nr. 4 an.
Der Bebauungsplan Nr. 10 wird im rot umkreisten Bereich geringfügig für die Anlage eines
Geh- und Radweges überplant. Hier ist bisher ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt, zudem
wird ein unbepflanzter Wall durchbrochen. Da das Flurstück für die Wegeverbindung jedoch
der Gemeinde gehört, kann eine Verbindung zwischen neuer Planstraße und Rue de Challes
erfolgen.
Im blau eingekreisten Bereich wird eine Wegeverbindung von der neuen Planstraße im B-Plan
Nr. 22 zum Spielplatz im B-Plan Nr. 10 geführt. Dieser Weg war im B-Plan Nr. 10 bereits als
geplanter Fußweg in leicht veränderter Lage gekennzeichnet. Die leichte Abweichung des
Anschlusses ist aufgrund der Bestandsbäume und der Erschließungsplanung erforderlich. Da
es sich im B-Plan 10 um eine Darstellung ohne Normcharakter und keine Festsetzung handelt,
wird diese leichte Verschiebung für verträglich gehalten.
Die ausgewiesene Verkehrsfläche im B-Plan Nr. 15 (Bürgermeister-Tesch-Straße) wird zur
Anbindung und Erschließung des neuen Wohngebietes weitergeführt und somit ebenfalls
geringfügig überplant. Hier wurde zwischen Verkehrsfläche im B-Plan 15 und Plangebiet der
Grünstreifen am Drosselsteig durchgezogen, solange das Plangebiet nicht wirklich entwickelt
werden sollte. Für die Verkehrsverbindung muss ein Baum gefällt werden. Weitere
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Informationen zum wegfallenden Baum und zum Walldurchbruch finden sich im Umweltbericht
Kapitel 11 auf Seite 34.
Zusätzlich sollen sich die Vorgaben für die städtebaulichen Festsetzungen an den
angrenzenden Bebauungsplänen orientieren.

Abbildung 6 - Planzeichnung des Bebauungsplanes
Nr. 15

Abbildung 7 - Planzeichnung des Bebauungsplanes
Nr. 10
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4. Bebauungs- und Erschließungskonzept

Grundlage für die Entwicklung des gesamten zentralen Bereichs der Gemeinde ist ein von der
Gemeinde 2007 durchgeführter städtebaulicher Wettbewerb. Der dabei entwickelte städtebau-
liche Rahmenplan soll in bedarfsgerechten Abschnitten umgesetzt werden.

Abbildung 8 - Städtebaulicher Rahmenplan

Der Bebauungsplan Nr. 15 sicherte die planungsrechtliche Grundlage für die Realisierung des
1. Bauabschnittes und insbesondere des Markttreffs westlich des Geltungsbereiches des B-
Plans Nr. 22. Da die hier festgesetzten Wohnbauflächen vollständig umgesetzt sind, möchte
die Gemeinde nun den oben eingekreisten Bereich mit dem B-Plan 22 entwickeln.
Im Laufe der Entwurfsfindung stellte sich heraus, dass es sich beim Bereich nördlich der
Hauptstraße und südlich des Geltungsbereiches um Wald gemäß Landeswaldgesetz handelt.
Eine Umwandlung wurde nicht in Aussicht gestellt, so dass von einer wohnbaulichen
Entwicklung an dieser Stelle abgesehen wurde.
Für den B-Planbereich wurden zunächst 2 Bebauungskonzepte entwickelt, die eine Teilung
der Fläche in 2 Bauabschnitte (Grenze ist jeweils die Ost-West-Verbindung vom Rue de
Challes zur Dorfstraße) zulassen. Die Varianten unterscheiden sich hauptsächlich in der
Anordnung der Erschließungsanlagen.
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Abbildung 9 - Bebauungs¬- und Erschließungskonzepte

Die Gemeinde befand die Variante 2 (rechts) als optisch ansprechender, während die
Variante 1 mehr verkaufbare Wohnbaufläche zuließ. Im Laufe der Grundstücksverhandlungen
kristallisierten sich jedoch weitere zwingende Maßgaben für die Konzeptionierung heraus, so
dass die Bebauungsvarianten ein weiteres Mal angepasst wurden und die Variante 2 nicht
mehr weiterentwickelt werden konnte. Der B-Plan verfolgt nun die Variante 1 in leicht
geänderter Form.
Das B-Plangebiet soll über eine Ringförmige Planstraße mit zwei Anbindungen in westlicher
Richtung an die Dorfstraße und die Bürgermeister-Tesch-Straße, sowie mit einer nördlichen
Anbindung an den Eichenweg erschlossen werden. Davon abgehend werden die einzelnen
Baufelder angebunden. In der neuen Bebauungsvariante wurde der Ring im nördlichen
Bereich verkürzt und Teilbereiche mit Stichstraßen erschlossen. Das in Abbildung 10 rot
markierte Grundstück wird über einen Stich entlang der Grünfläche erschlossen.
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Abbildung 10 - Bebauungsplanvarianten der Konzeptvariante 1 (rechts = aktuell)

Die Festsetzungen des Entwurfes orientieren sich an den Festsetzungen der Bebauungspläne
Nr. 10 und 15. Allerdings sind u.a. die Festsetzungen zur Dachgestaltung, zur
Außenhautgestaltung und zur Einfriedigung etwas lockerer gestaltet worden. Die Gebäude
innerhalb des neuen Gebietes sollen eine maximale Firsthöhe von 9 m aufweisen. Lediglich
im südlichsten Plangeltungsbereich sollen höhere Gebäude mit einer höheren GRZ zulässig
sein. Dies lässt der Gemeinde den Spielraum zur Entwicklung von
barrierearmen/altengerechtem Mehrfamilienwohnhäusern.
Für die Mehrfamilienwohnhäuser wurde der Standort im südlichen Bereich gewählt, da er sich
am Anfang des Plangebietes zwischen dem Drosselsteig mit Baumreihe und dem Wald sowie
in Nachbarschaft zum Markttreff (kurze Wege) befindet. Zunächst ist hier die qualitätsvolle
Einfassung der gemeinschaftlichen Freianlagen mit Wegeverbindung und Grünstrukturen in
der Nachbarschaft möglich. Des Weiteren befindet sich hier wenig nachbarschaftliche
Wohnbebauung, die sich durch größere Baustrukturen gestört fühlen könnte. Auch der
Autoverkehr kann gleich zu Beginn des Plangebietes aufgefangen und muss nicht durch das
gesamte Wohngebiet geführt werden.
Möglich sind ca. 60 Bauplätze. Bezüglich der neuen Bebauungsstruktur wird von einer
Bebauung mit dem klassischen freistehenden Einfamilienhaus, bzw. Doppelhäusern
ausgegangen. Ausnahmen bilden ggf. die barrierearmen Mehrfamilienwohnhäuser.
Großzügige Grünflächenausweisungen in der Mitte bzw. an den Plangebietsrändern
unterstreichen den angedachten dörflichen Charakter.
Der Graben südlich des WA 10, und der zwischen den WAs 3 und 4 sowie 6 und 7 sowie die
Grünstrukturen und Knicks sollen soweit möglich erhalten und im Eigentum der Gemeinde
verbleiben. Die öffentlichen Grünflächen sollen zudem in Form von Gräben und Mulden zur
Regenversickerung genutzt werden. Die Planstraße wird durch Hecken oder berankte Zäune
auf den Grundstücken eingegrünt.
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Es werden Wegeführungen zur Rue de Challes, zur Dorfstraße und zum benachbarten
Spielplatz vorgesehen.

5. Städtebauliche Festsetzungen im B-Plan

Die städtebaulichen Festsetzungen werden sich gemäß Art und Maß der baulichen Nutzung
sowie Gestaltung und Bauweise an den Festsetzungen der Bebauungspläne Nr. 10 und 15
orientieren. Allerdings sind u.a. die Festsetzungen zur Dachgestaltung, zur
Außenhautgestaltung und zur Einfriedigung etwas lockerer gefasst worden.

5.1. Art der baulichen Nutzung

Gemäß dem Planungsziel wird ein allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) festgesetzt.
Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen; zulässig sind Wohngebäude, die
der Versorgung des Gebietes dienenden Läden sowie nicht störende Handwerksbetriebe.
Darüber hinaus sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke
zulässig. Andere wohnverträgliche Nutzungen können ausnahmsweise zugelassen werden,
um eine begrenzte Nutzungsvielfalt zu ermöglichen.
Zur Wahrung und zum Schutz der vorhandenen Siedlungsstruktur und zur Sicherung einer
geordneten städtebaulichen Entwicklung des Plangebiets insgesamt werden für die
allgemeinen Wohngebiete Einschränkungen der ausnahmsweise zulässigen Nutzung textlich
festgesetzt.
In den allgemeinen Wohngebieten sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen -
Gartenbaubetriebe und Tankstellen - ausgeschlossen. Dies hat zum Ziel, die Wohnbereiche
von zusätzlichen Störungen freizuhalten und so die Wohnqualität zu heben. Die
ausgeschlossenen Nutzungen sind gewöhnlich mit einem hohen Verkehrsaufkommen und
Lärmbelästigungen - ggf. auch zur Nachtzeit - verbunden.
Weiterhin wird eine Einschränkung für das südlich gelegene WA 10 festgesetzt. Gem.
Bebauungskonzept soll hier ein Bereich für barrierearmes/altengerechtes Wohnen
vorgesehen werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 8 BauGB). Weitere Nutzungen gem. § 4 BauNVO sind nur
ausnahmsweise zulässig, um dem altengerechten Wohnen den Vorrang einzuräumen. Diese
Nutzungen sollen aber auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, um z.B. auch kleineren
gewerblichen Einheiten, die die Nutzergruppen des WA 10 unterstützen, zu ermöglichen.
Folgende Festsetzungen werden zur Konkretisierung der künftigen Anforderungen besonders,
zur Erläuterung des Begriffe „weitgehend barrierearm“ aufgenommen. Die Anforderungen für
das barrierefreie Bauen sind hinlänglich durch die DIN 18040 beschrieben.
Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes WA 10 sind nur Wohngebäude im Sinne des
seniorengerechten/barrierearmen Wohnens zulässig. Zu diesem Zweck sind die
Außenbereiche weitgehend barrierefrei zu errichten. Dies beinhaltet:

· stufenlose und schwellenlose Erreichbarkeit der Eingangsbereiche,
· gut beleuchtete Gehwege und Erschließungsflächen,
· Gehwege und Erschließungsflächen müssen eine feste und ebene Oberfläche

aufweisen,
· Gehwege müssen eine Mindestbreite von 1,50 m - und nach höchstens 15 m - eine

Begegnungsfläche von mind. 1,80 m x 1,80 m aufweisen.
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Die Innenbereiche der Wohngebäude sind barrierefrei auszubauen. Dies umfasst z.B.
entsprechende Regelungen zu Fluren, Treppen, Haustechnik, Wohnräumen etc.

Von den Festsetzungen darf gem. § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen werden,
wenn die weitgehend barrierearme/barrierefreie Gestaltung durch andere geeignete
Maßnahmen hergestellt werden kann.

5.2. Maß der baulichen Nutzung

5.2.1. Grundflächenzahl

Das Maß der baulichen Nutzung wird zunächst durch die Grundflächenzahl (GRZ) bestimmt.
Die Grundflächenzahl gibt an, wie viele Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grund-
stücksfläche zulässig sind.
Im Plangebiet wird bis auf eine Teilfläche im Süden eine GRZ von 0,3 festgesetzt. Für den
kleinen Teilbereich im Süden wird eine GRZ von 0,4 festsetzt, damit hier ggf. altengerechtes
Wohnen auch in höherer Dichte mit kleineren Gärten bzw. Freiflächen ermöglicht wird. Mit
dieser Ausnahme entspricht die GRZ von 0,3 nicht der höchst möglichen Grundflächenzahl für
allgemeine Wohngebiete. In Abhängigkeit zu den überbaubaren Flächen besonders im
Bereich der an die angrenzende Nachbarbebauung, kann somit eine unangemessen
verdichtete Bauweise vermieden werden und sich die Neubebauung in die Nachbarschaft
einpassen.
Die festgesetzte Grundflächenzahl darf gemäß § 19 Absatz 4 BauNVO durch Garagen und
Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie durch Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO bis zu
50 vom Hundert überschritten werden (Bsp.: bei einer festgesetzten GRZ von 0,3 bis GRZ
0,45).
Zudem wurde eine Festsetzung aufgenommen, dass die zulässige Grundfläche auch durch
die Grundfläche von Terrassen um max. 25 m² überschritten werden darf. Dies ermöglicht den
Anwohnern eine zusätzliche Überschreitungsmöglichkeit zur individuellen Anpassung der
Baukörper. Die zuvor beschriebene Überschreitungsmöglichkeit von 50 % bleibt von diesen
25 m² unberührt.

5.2.2. Vollgeschosse

Zur Wahrung des dörflichen Charakters und zur Anlehnung an die Nachbarschaft werden in
den Baugebieten jeweils zwei Vollgeschosse zugelassen. Ein ausgebautes Dachgeschoss,
das nicht als Vollgeschoss gilt, darf gemäß Landesbauordnung (SH) zusätzlich errichtet
werden.

5.2.3. Sockel- und Firsthöhen

Unter dem Gebot des sich „Einfügens“ gegenüber der Nachbarbebauung und unter Beachtung
der Geländesituation wird eine Begrenzung der Höhe aller baulichen Anlagen durch die
Festsetzung einer maximal zulässigen Sockel- und Firsthöhe für erforderlich gehalten.
Die festgesetzten Höhen sollen ausreichend Spielraum für die Baukörpergestaltung lassen
und nach heutigen Gesichtspunkten eine wirtschaftliche flächensparende Ausnutzung der
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Gebäudekubatur (ausbaufähiges Dach) ermöglichen. Sie werden daher folgendermaßen
beschränkt:

· Die Oberkante Fertigfußboden (= Sockelhöhe) darf maximal 50 cm betragen. Die
Sockelhöhe wird ab der Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen öffentlichen
Verkehrsfläche vor dem Baugrundstück, in Straßenmitte gemessen.

· Die Firsthöhe darf jeweils 9,0 m bzw. 11,0 m auf der Fläche für das altengrechte
Wohnen nicht überschreiten. Als Firsthöhe gilt der senkrechte Abstand zwischen der
Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen öffentlichen Verkehrsfläche vor dem
Baugrundstück (gemessen in Fahrbahnmitte) und dem höchsten Punkt des Firstes.

5.2.4. Traufhöhe

Zur Wahrung eines harmonischen Erscheinungsbildes und in Anlehnung an die angrenzenden
Bebauungspläne darf die Traufhöhe bei eingeschossiger Bebauung maximal 4,50 m und bei
zweigeschossiger Bebauung maximal 6,40 m betragen. Dies gilt nicht für Dächer von
Friesengiebeln, Krüppelwalmen oder Gauben.
Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt zwischen Außenkante Außenwand und Oberkante
Dachhaut, gemessen ab der Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen öffentlichen
Verkehrsfläche vor dem Baugrundstück (in Fahrbahnmitte).

5.3. Bauweise

Die Gebäude sind gem. § 22 BauNVO mit seitlichem Grenzabstand als Einzelhäuser und
Doppelhäuser zu errichtet. Die Länge dieser Hausformen darf gem. BauNVO höchstens 50 m
betragen.
Die Festsetzungen zur Bauweise - in Verbindung mit weiteren Festsetzungen haben zum Ziel,
die im Bebauungskonzept genannte Bebauungsstruktur planungsrechtlich abzusichern.

5.4. Mindestgrundstücksgröße

Im gesamten Plangebiet beträgt die Mindestgröße der Baugrundstücke bei Einzelhäusern
500 qm. Bei Doppelhäusern muss auf jede Haushälfte ein Grundstücksanteil von mindestens
300 qm entfallen.
Trotz des Gebots sparsam mit dem Grund und Boden umzugehen, soll somit keine der
örtlichen Situation unangemessene bauliche Dichte entstehen.

5.5. Höchstzulässige Zahl von Wohnungen

Im allgemeinen Wohngebiet sind gemäß den Erläuterungen im Kapitel 4 Bebauungs- und
Erschließungskonzept je Wohngebäude max. 2 Wohneinheiten zulässig. Bei Doppelhäusern
ist je Haushälfte nur eine Wohneinheit zulässig. Mit dieser Festsetzung wird die angestrebte
Wohnform abgesichert.
Für die barrierearmen/altengerechten Mehrfamilienhäuser im WA 10 ist eine andere
Wohnform erforderlich. Hier sind maximal 10 Wohneinheiten je Wohngebäude zulässig. Der
Standort im südlichen Bereich wurde u.a. gewählt, da sich hier wenig nachbarschaftliche
Wohnbebauung befindet, die sich durch größere Baustrukturen gestört fühlen könnten.
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Die restlichen Bereiche im Plangebiet befinden sich meist benachbart an Einfamilien- bzw.
Doppelhäusern und sollen den dörflichen Charakter entsprechend wahren.

5.6. Überbaubare Grundstücksflächen

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgelegt. Diese sind so ge-
schnitten, dass das Plangebiet gut bebaubar ist und die zulässige Grundfläche auch innerhalb
der Baufenster realisiert werden kann.
Die Baugrenzen halten von den Grundstücksgrenzen gem. Landesbauordnung (SH) einen
Mindestabstand von 3,0 m ein.

5.7. Stellplätze, Garagen, Carports und Nebenanlagen

Garagen, Carports, Stellplätze und Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind
gemäß BauNVO auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Zur
Sicherheit der Verkehrsteilnehmer z.B. zur freien Einsicht müssen Garagen, Carports und
Nebenanlagen (nicht Stellplätze) von öffentlichen Verkehrsflächen einen Abstand von
mindestens 3,0 m einhalten. Das Gleiche gilt auch zu Grünflächen hin, um hier den
Schattenwurf zu vermindern.
Diese Einschränkungen gelten jedoch nicht für Einfriedungen, da diese üblicher Weise direkt
an der Grundstücksgrenze errichtet werden. Stellplätze sind ebenfalls ausgenommen, da von
Ihnen keine hochbauliche Wirkung oder kein dauerhafter Schattenwurf ausgehen.

5.8. Festsetzungen zur Wasserwirtschaft

Die Festsetzungen zur Wasserwirtschaft werden im 10.4 Schmutz- und
Niederschlagswasserentsorgung behandelt.

6. Örtliche Bauvorschriften nach LBO (SH)

Um die Realisierung der beschriebenen städtebaulichen Ziele zu gewährleisten, sind
Vorschriften über die Gestaltung der künftigen Bebauung entwickelt worden, die jedoch ein
großes Maß an individuellem Spielraum zulassen. Durch die Gestaltungsfestsetzungen
werden optische Störungen vermieden und die Erhaltung eines einheitlichen und
geschlossenen Erscheinungsbildes gewährleistet.

6.1. Einfriedung

Als Einfriedungen zu den öffentlichen Verkehrs-  und Grünflächen dürfen standortgerechte
Hecken angepflanzt werden. Um den Verkehrsfluss und die Zugänglichkeit der Grünflächen
nicht zu gefährden, sind diese jedoch 0,5 m entfernt von der Grundstücksgrenze zu pflanzen.
Um keine ortsunangemessene Situation zu erzeugen wird eine Höhenbegrenzung der Hecken
von 0,70 m bis 1,50 m für sinnvoll gehalten.
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Hecken und Zäune müssen nicht angelegt werden, es kann auch ein freier Übergang
geschaffen werden. Sollten jedoch Zäune gewünscht werden, sind diese nur in Kombination
mit Hecken möglich. Diese sind grundstücksseitig nur hinter des Hecken zulässig. Die
Heckenhöhe hat mindestens der Zaunhöhe zu entsprechen.
Zudem sind anstatt der Hecken auch bepflanzte Friesenwälle mit einer Maximalhöhe von 1 m
für den Wall und zuzüglich 0,5 m für die Bepflanzung zulässig.
Die jeweiligen Höhen werden gemessen ab der Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen
öffentlichen Verkehrsfläche vor dem Baugrundstück (in Fahrbahnmitte).
In den Sichtdreiecken von öffentlichen Straßen und von Grundstücksein- und -ausfahrten, darf
von den Festsetzungen abgewichen werden.
Einfriedungen werden üblicherweise direkt an der Grundstücksgrenze errichtet. Es obliegt den
Grundstückseigentümern dafür Sorge zu tragen, dass durch Hecken die verfügbare
Straßenbreite auch auf längere Sicht gesehen nicht eingeschränkt wird.
Diese Maßnahme dient der Eingrünung des Straßenraums und der öffentlichen Grünflächen
und ist somit eine Maßnahme für das Ortsbild.
Zur einfacheren Umsetzung der Festsetzung wurden Artenvorschläge aufgenommen, von
denen aber auch abgewichen werden darf.

Artenvorschläge:
Rotbuche (Fagus sylvatica)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Liguster (Ligustrum vulgare)
Feldahorn (Acer campestre)

6.2.  Dächer

Entsprechend den Festsetzungen in der Nachbarschaft sind bei den Hauptgebäuden geneigte
Dächer mit einer Dachneigung von 15 bis 48 Grad zulässig. Abweichende Dachneigungen
(auch Flachdächer) sind zulässig bei Garagen, Carports, Nebenanlagen und bei
Gebäudeteilen der Hauptgebäude bis zu einer Grundfläche von max. 20 % der
Gebäudeflache, wie z. B. Wintergärten.
Zudem sind zugunsten eines einheitlichen Erscheinungsbildes bei Dächern aneinander
grenzender Doppelhaushälften einheitliche First- und Traufhöhen sowie einheitliche
Materialien und Farben zu verwenden.
Geneigte Dächer sind mit roten, rotbraunen, braunen, anthrazitfarbenen und schwarzen
Materialien zu decken. Ebenfalls zulässig sind begrünte Dächer, Glasdächer sowie
Solarthermie- und Photovoltaikanlagen in dachparalleler Montage (ohne Aufständerung).

6.3. Fassaden- und Dachgestaltung

Im Plangebiet ist die Außenhaut der Hauptgebäude und Garagen in rotem bis rotbraunem
Mauerwerk/Verblendmauerwerk, in Weiß gestrichenem bzw. geschlämmten Sichtmauerwerk
oder in weißem Putz auszuführen. Zulässig sind die vorgenannten Materialein auch in
hellgelbem Farbton sowie eine Kombination aus den verschiedenen Materialien und Farben.
Für aneinander grenzende Doppelhaushälften sind einheitliche Materialien und Farben für die
Fassade zu verwenden.
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Fassadenteile wie z.B. Giebeldreiecke, Fensterstürze oder -brüstungen können mit anderen
Materialien wie z.B. Holz oder schieferähnlichen Materialien verkleidet werden. Der Anteil
solcher Verkleidungen an der gesamten Fassadenfläche darf max. 30 % betragen.
Carports sind auch als Holzkonstruktion zulässig.

6.4. Private Stellplätze

In allen Allgemeinen Wohngebieten sind auf den Baugrundstücken mindestens 2 PKW-
Stellplätze pro Wohneinheit vorzuhalten, um die Erschließungsstraßen von ruhendem Verkehr
freizuhalten. Öffentliche Parkplätze werden entlang des Straßenraumes und in der
ausgewiesenen Parkplatzfläche angeordnet.

6.5. Aufschüttungen und Abgrabungen

Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu wahren und die Bodenfunktion nicht unnötig zu
gefährden, wurden die folgenden Festsetzungen aufgenommen.
Damit keine unansehnliche ortsunangemessene Situation durch ggf. erforderlich werdende
Höhenangleichung entsteht, z.B. durch Spundwände, sind die Geländeübergänge zwischen
den öffentlichen Grünflächen und dem allgemeinem Wohngebebiet ohne Niveauversprung in
Form einer Abböschung herzustellen.
Bezugspunkt ist die öffentliche Grünfläche. Das bedeutet, dass alle Aufschüttungen und
Abgrabungen die auf die Grünfläche zulaufen, vor deren vorderer Grenze abgeböscht sein
müssen.

6.6. Ordnungswidrigkeiten für Festsetzungen nach § 84 LBO

Ordnungswidrig nach § 82 Abs. 1 Nr. 1 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig, ohne
eine Ausnahmeregelung zu besitzen, von den bauordnungsrechtlichen Festsetzungen nach
§ 84 LBO abweicht. Diese Ordnungswidrigkeiten können gem. § 82 Abs. 3 LBO mit einer
Geldbuße geahndet werden.
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7. Natur und Landschaft

Um die Belange von Natur und Landschaft angemessen zu berücksichtigen, sind die
nachfolgenden Festsetzungen im Bebauungsplan aufgenommen worden. Die Maßnahmen
werden auch im Umweltbericht behandelt. Für weitere Informationen wird somit auch auf das
Kapitel 11 auf Seite 34 verwiesen.

7.1. Öffentliche Grünflächen

An den Plangebietsrändern und mittig sind Flächen als öffentliche Grünfläche festgesetzt
worden. Diese dienen zum Teil der Regenrückhaltung zum Teil dem Knickschutz.
Detailplanungen sind im wasserwirtschaftlichen Konzept ausgearbeitet. Vorhaben zur
Regenwasserbeseitigung sind in dem Bereich außerhalb der Knickschutzbereiche zulässig.
Die Knicks werden bis zu einem 5 m Abstand vom Knickfuß als Maßnahmenfläche zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt und
verbleiben im Eigentum der Gemeinde. Diese werden als Biotop erhalten und gepflegt.

7.2. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft

Wie im Kapitel zuvor beschriebene, werden für die Knicks Pflegemaßnahmen in die textlichen
Festsetzungen aufgenommen, um deren fachgerechte Pflege und Erhalt zu gewährleisten.
Die in der Planzeichnung festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dienen dem Erhalt der vorhandenen - gemäß
§ 21 LNatSchG gesetzlich geschützten Knicks sowie der Schaffung vorgelagerter
Schutzstreifen. Der Knick ist zu erhalten und einer fachgerechten Pflege zu unterziehen - durch
ein auf den Stock setzen in Zeitabständen von mindestens 10 und maximal 15 Jahren.
Der Knicksaumstreifen ist der Entwicklung eines extensiven Wiesenstreifens zu überlassen
und 1x/Jahr nach dem 1. August durch eine Mahd zu pflegen, so dass sich eine artenreiche
Gras- und Krautvegetation einstellen kann und zugleich Gehölzaufwuchs unterbunden wird.
Zur Vermeidung von Gehölzaufwuchs und für Unterhaltungsarbeiten an Versickerungsmulden
darf der Knicksaumstreifen für Pflegemaßnahmen einschließlich der Pflege befahren werden.

7.2.1. Schutzmaßnahmen für die Knicks

Um den Knick vor Fremdnutzungen oder Beschädigungen zu schützen und einer
fachgerechten Pflege zu unterziehen, sind die folgenden Festsetzungen in den
Bebauungsplan aufgenommen worden.
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· Innerhalb der Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft sind mit Ausnahme der Knickanlagen keine baulichen Anlage,
Abgrabungen oder Aufschüttungen zulässig.

· Innerhalb der Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft dürfen mit Ausnahme von Pflanzungen zur Ergänzung der
Knickgehölze keine Pflanzungen und keine Ansaaten vorgenommen werden und
weder Pflanzenschutzmittel noch Düngemittel jedweder Art ausgebracht werden.

7.2.2. Schutzmaßnahmen für Einzelbäume

Einzelbäume der Knicks mit Stammdurchmessern von mind. 0,6 m bzw. mind. 2,0 m
Stammumfang unterliegen nicht der Knickpflege sondern sind als Großbäume zu erhalten.
Im Kronentraufbereich zzgl. eines Umkreises von 1,5 m von Großbäumen mit einem
Stammdurchmesser von mind. 0,4 m einschließlich der Großbäume auf Knicks sind bauliche
Anlagen, Abgrabungen, Aufschüttungen, Leitungsverlegungen nur unter Berücksichtigung der
DIN 18920 zulässig.

7.3. Begrünung des Straßenraums und der Wohnbaugrundstücke

Zur Gestaltung des Ortsbildes (Raumbildung), Verbesserung des Kleinklimas (Beschattung,
Schutz vor Überhitzung, Staubbindung) sowie Gliederung und Belebung (lebendiges Element)
größerer versiegelter Flächen ist die Begrünung des Straßenbildes von herausragender
Bedeutung. Daher wird eine Eingrünung/Einfriedung der Baugrundstücke zum Straßenraum
festgesetzt. (siehe Kapitel 6.1).
Als belebendes Element in den Wohngebieten ist auf jedem Baugrundstück je angefangene
500 qm Grundstücksfläche als ‚Hausbaum’ mindestens ein kleinkroniger, heimischer und
standortgerechter Baum (Stammumfang mind. 14 –16 cm) zu pflanzen. Im Wurzelbereich
eines jeden Laubbaumes ist eine offene Vegetationsfläche von mindestens 12 qm vorzuhalten
und dauerhaft zu begrünen.
Stellplatzanlagen mit mehr als 10 Stellplätzen sind durch Laubgehölzhecken auf einem
mindestens 1,50 m breiten offenen Vegetationsstreifen einzugrünen, um das Ortsbild
aufzuwerten und als Beitrag zum Naturhaushalt.
Die angepflanzten Gehölze sind auf Dauer zu erhalten. Sollte dennoch ein Gehölz abging sein,
ist ein neues Gehölz entsprechend dieser Festsetzungen anzupflanzen.

7.4. Artenschutz
(Günther & Pollok, 2019)

Gemäß der Potentialabschätzung im Umweltbericht ist potentiell nicht auszuschließen, dass
aufgrund der Nutzungs- und Biotoptypen die folgenden möglichen Tiervorkommen als
faunistische Potentialabschätzung planungsrelevant sein können. Die Liste ist gekürzt, für
Details wird auf den Umweltbericht im Kapitel 11 auf Seite 34 verwiesen.
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· Einzelgehölze und bestehende Gebäude sind als faunistische Potenzialabschätzung
für die Vogelwelt von sehr hoher Bedeutung. Es sind innerhalb des Plangebietes keine
Horste von Groß- und Greifvögeln und keine Brutkolonien als bezeichnende Brutplätze
standortgebundener Arten bekannt. Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 BNatSchG wird
bei Einhaltung der Schonfrist aus § 39 Abs. 5 BNatSchG nicht vorliegen.

· Alle Fledermausarten sind streng geschützt gem. § 7 BNatSchG, wobei für das
Plangebiet vor allem eine Nutzung als Nahrungshabitat durch synanthrope Arten wie
Zwergfledermaus und Breitflügelfledermaus anzunehmen ist. Sommerquartiere
können nur in Großbäumen mit Höhlen oder mit z.B. abgelösten Rindenpartien oder in
Gebäuden bestehen. Winterquartiere fehlen. Bezüglich des Nahrungsreviers werden
keine erheblichen Veränderungen auftreten, da die potenziell vorkommenden Arten
auch im Siedlungsbereich jagen. Diese Artengruppe kann nicht erheblich betroffen
sein, wenn für Arbeiten an Großbäumen und Gebäuden eine Schonfrist vom 01. März
bis zum 31. Oktober eingehalten wird. Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 BNatSchG
wird daher bei Einhaltung der Schonfrist nicht vorliegen.

Sonstige artenschutzrechtlich und bezüglich der Eingriffsbewertung relevante Tiervorkommen
sind bisher nicht bekannt.
Gemäß der obigen Aufstellung sind Eingriffe in Gehölze artenschutzrechtlich dann relevant,
wenn sie innerhalb des Sommerhalbjahrs ausgeführt werden sollen. Bei Erhaltung der
Großbäume (ð Stammdurchmesser > 0,4 m) und bei Beachtung der gesetzlichen Schonfrist
vom 01. März bis zum 30. September gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG und Beschränkung der
Arbeiten an Gehölzen auf den Zeitraum des Winterhalbjahres sind keine erheblichen
Beeinträchtigungen der zu schützenden Vogelarten zu erwarten.
Bezüglich des Schutzes von potenziell vorkommenden Fledermausarten gilt eine Schonfrist
vom 01. März bis 31. Oktober.
In dem genannten Zeitraum ist davon auszugehen, dass hier gemäß § 44 BNatSchG keine
Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Mauserstätten der nach § 7 BNatSchG besonders oder streng
geschützten Arten bzw. der europäischen Vogelarten bestehen. Es ist aufgrund der obigen
Fristsetzung davon auszugehen, dass die Vogelarten dann während der nächsten Brutzeit
ohne Schaden zu nehmen auf andere Gehölze oder auf Gebäude ausweichen können.
Entsprechendes gilt bezüglich der Fledermausarten unter Beachtung der bis Ende Oktober
andauernden Schonfrist. Es sind im Umfeld ausreichende Ausweichhabitate vorhanden. Die
lokalen Populationen werden nicht beeinträchtigt.

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation:
Alle Arbeiten an Gehölzen und der Abriss der Gebäude dürfen gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG
nur außerhalb der Schonzeit, d. h. nur zwischen dem 01.10. und dem letzten Tag des Februars
ausgeführt werden. Bezüglich des Schutzes von Fledermäusen ist eine bis zum 31. Oktober
verlängerte Schonfrist einzuhalten – sofern Großbäume mit Höhlungen oder andere
potenziellen Fledermausquartiere betroffen sind. Eine Abweichung von dem genannten
Zeitraum bedarf einer Befreiung nach § 67 BNatSchG, die nur im Einzelfall erteilt werden kann.

7.5. Externe Kompensationsfläche

Der sich aus der Satzung des Bebauungsplanes Nr. 22 ergebene Kompensationsbedarf für
die mit der Satzung planungsrechtlich ermöglichten Eingriffe in Natur und Landschaft, die nicht
innerhalb des Plangeltungsbereiches kompensiert werden können, ist außerhalb des
Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. xx über ein anerkanntes den Ökokonto  oder
externe Kompensationsfläche umzusetzen.
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Das Ausgleichserfordernis für den entfallenden Knick beträgt im vorliegenden Fall
entsprechend Ziffer 5.2.1 letzter Spiegelstrich des Erlasses „Durchführungsbestimmungen
zum Knickschutz“ vom 20.01.2017 „1:1“, da es sich um einen nicht mit Gehölzen bewachsenen
Knick handelt. Dies bedeutet, dass sich das Ausgleichserfordernis auf 4 m beläuft. Die
Kompensation erfolgt außerhalb des Plangeltungsbereichs durch die Zuordnung eines
geeigneten Ökokontos vor dem Fassen des Satzungsbeschlusses.
Alternativ könnte die Baumreihe entlang der westlichen Plangebietsseite parallel zum
Drosselstieg in nördliche Richtung vervollständigt werden, entweder durch Baumpflanzungen
oder durch eine ebenerdige Strauchpflanzung mit typischen Knickgehölzarten.
Für weitere Informationen wird somit auch auf das Kapitel 11, ab Seite 34 verwiesen.

8. Boden, Altlasten und Altablagerungen

Für eine Untersuchungsanfrage zu dieser Fläche hatte die untere Bodenschutzbehörde die
verfügbaren Informationen zusammengestellt. Die Sichtung von Luftbildern zwischen 1968
und 2015 ergab verschiedene Kulturformen von landwirtschaftlicher Nutzung.
Aufgrund der Karte von 1877 und den Anmerkungen zum Hochmoor in der Bodenkarte wird
davon ausgegangen, dass auf weiten Teilen der Fläche auch Torf abgebaut wurde. Im
östlichen Randbereich der Fläche ist 1877 ein Damm dargestellt.
Das Gelände erreicht im Norden eine Höhe von ca. 13,00 m NN und fällt nach Süden auf ca.
10,0 m NN ab. Der Plangeltungsbereich des B-Planes Nr. 22 hat eine Fläche von ca. 55.000
m².

8.1. Baugrund
(Geologisches Büro Thomas Voß, 2018)

Im Februar 2018 wurden an 14 Stellen innerhalb des Bebauungsplangebietes
Rammkernsondierungen zur Erkundung des Baugrundes und der Grundwassersituation
durch das geologischen Büros Voß aus Elmshorn durchgeführt.
Die allgemeinen Baugrundverhältnisse können als "gut" und ortsüblich eingestuft werden.
Mutterboden wurde überwiegen in einer Mächtigkeit von 0,30/0,40 m angetroffen. Unter dem
Mutterboden folgt bis zu den Endteufen ein stark feinsandiger Mittelsand, der tendenziell
nach unten in einen stark mittelsandigen Feinsand übergeht.
Der humose Oberboden ist als Baugrund ungeeignet. Der Flugdecksand stellt eine allgemein
gut tragfähige Bodenschicht dar. Im Flugdecksand lokal eingeschaltete,
setzungsempfindliche Torfschichten können nicht ausgeschlossen werden.
Der Durchlässigkeitsbeiwert des Bodens wurde in dem Bodengutachten mit kf > 1*10 -6 m/s
angegeben und entsprechend dem DWA Arbeitsblatt A 138 als versickerungsfähig eingestuft.
Es wird empfohlen, die Keller gegen drückendes Wasser gem. DIN 18533 abzudichten. Zur
Herstellung der Baugrube ist voraussichtlich eine genehmigungspflichtige
Grundwasserabsenkung notwendig.
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8.2. Bodenaushub

Die genauen Bodenmengen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend benannt
werden. Grundsätzlich sollte der anfallende Bodenaushub soweit möglich im Plangebiet
verbleiben und in geeigneter Weise wiederverwendet werden. Nicht wieder verbauter
Erdaushub ist entweder an anderer Stelle wiederzuverwenden oder nach den geltenden
Rechtsprechungen sachgerecht zu entsorgen.
Hinweis zum Mutterboden:
Gemäß § 202 BauGB i.V. m. § 12 BBodSchV ist Oberboden (Mutterboden) in nutzbaren
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen.
Bei Bautätigkeit ist die DIN 18915 und für die Verwertung des Bodenaushubs die DIN 19731
anzuwenden.
Der Anteil der Bodenversiegelung ist auf das notwendige Maß zu begrenzen.
Bei Oberbodenarbeiten müssen die Richtlinien der DIN 18320 „Landschaftsbauarbeiten" und
die DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau-Bodenarbeiten" beachtet werden.
Auf nicht bebauten Flächen ist die Durchlässigkeit des Bodens wieder herzustellen.

Informationsmaterial über Inhalte zum Bodenschutz können dem LABO-Leitfaden
"Bodenschutz in der Umweltprüfung nach dem BauGB" vom Januar 2009 entnommen werden.
(https://www.labo-deutschland.de/documents/umweltpruefung_ 494.pdf)

8.3. Altlasten, Altablagerungen

Aktuell liegen der Gemeinde keine Hinweise auf Altablagerungen, Altstandorte oder sonstige
schädliche Bodenveränderungen vor. Sollten bei der Bauausführung organoleptisch auffällige
Bodenbereiche angetroffen werden, ist die untere Bodenschutzbehörde des Kreises
Pinneberg unverzüglich nach § 2 des Landes-Bodenschutzgesetzes zu informieren.
Auffälliger/ verunreinigter Bodenaushub ist bis zum Entscheid über die fachgerechte
Entsorgung oder die Möglichkeit zur Verwendung auf dem Grundstück gesondert zu lagern.
Dieser Bodenaushub ist vor Einträgen durch Niederschlag und gegen Austräge in den
Untergrund, z.B. durch Folien oder Container, zu schützen.

9. Verkehrliche Erschließung

Das B-Plangebiet soll über eine ringförmige Planstraße mit zwei Anbindungen in westlicher
Richtung an die Dorfstraße und die Bürgermeister Tesch Straße, sowie mit einer nördlichen
Anbindung an den Eichenweg erschlossen werden. Davon abgehend werden die einzelnen
Baufelder angebunden.
Die Erschließungsstraße ist wie im B-Plan 15 9,50 m breit zuzüglich einer 2 m breiten Fläche
beidseitig der Straße für die Regenwasserversickerung. Die Aufteilung der Verkehrsfläche ist
noch nicht abschließend geklärt. Angedacht wird jedoch eine 30 Km/h Mischverkehrsfläche.
Innerhalb der Verkehrsfläche können seitlich Mulden oder auch Parkplätze angeordnete
werden. Im Süden ist seitlich der Erschließungsstraße eine Fläche für Parkplätze in
Senkrechtaufstellung vorgesehen. Darüber hinaus erhält die Wohnerschließung bei den
genannten Fahrbahnbreiten eine entsprechende Aufenthaltsqualität nicht zuletzt für spielende
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Kinder. Öffentliche Parkplätze können im Querschnitt angeordnet werden und durch das
Ausbilden von Versätzen oder Einengungen zur Verkehrsberuhigung beitragen.
Von der Ringstraße gehen 4,5 m breite Stichstraßen zur Erschließung der hinteren
Grundstücke ab.
Es ist vorgesehen, dass pro Wohneinheit mindestens 2 Stellplätze herzustellen sind.
Besucherstellplätze können im öffentlichen Straßenraum angeordnete werden.
Das Plangebiet wird durch mehrere Fuß- und Radwege mit den angrenzenden Baugebieten
verknüpft. Auf lange Sicht wird so für Fußgänger und Radfahrer ein in alle Richtungen durch-
lässiges Wegenetz abseits der Hauptverkehrswege entstehen.
Das Plangebiet ist durch die zum Hamburger Verkehrsverbund (HVV] gehörende Buslinie
6667 Uetersen – Tornesch an das ÖPNV-Netz der Metropolregion Hamburg angeschlossen.
Die nächstgelegene Haltestelle ist "Heidgraben, Kreuzweg" die südöstlich des Plangebiets
liegt, oder „Im Winkel“ die nordwestlich an das Plangebiet grenzt. Die Buslinie 6667 knüpft in
ihrem weiteren Verlauf an diverse HVV-Bahn- und -Buslinien an.

10. Ver- und Entsorgung

10.1. Strom- und Wasserversorgung, Anlagen für Energie und
Telekommunikation

Die Strom-, Gas- und Wasserversorgung sowie die Versorgung mit Anlagen der Telekommuni-
kation der geplanten Gewerbeneubebauung werden durch Erweiterung der vorhandenen
Leitungsnetze erfolgen. Die notwendigen Versorgungseinrichtungen werden im Plangebiet
durch den Versorgungsträger hergestellt.
Um den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetzes (Lage und Dimensionierung und
Koordinierung) zu gewährleisten, sollten die Ver- und Entsorgungsträger rechtzeitig über die
Bauausführungstermine unterrichtet werden. Ausreichende Trassen für die Verlegung von
Leitungen sind in den Verkehrsflächen freizuhalten. In den Gebäuden sollten von den
Bauherren Leerrohre z.B. für Glasfaser vorgesehen werden. Die Ver- und Entsorgungsträger
benötigen im Erschließungsgebiet eine ungehinderte Nutzung der künftigen Straßen und
Wege. Auf Privatwegen (Eigentümerwegen) wird ggf. ein Leitungsrecht zugunsten der Ver-
und Entsorgungsträger erforderlich.
Die Anpflanzung von Bäumen im Bereich von Leitungstrassen ist mit den zuständigen Ver-
und Entsorgungsträger abzustimmen, um später Schäden an den Versorgungsleitungen und
damit Versorgungsstörungen zu vermeiden. Das direkte Bepflanzen von Energietrassen sollte
grundsätzlich vermieden werden.

10.2. Löschwasser

Die Feuerwehr weist darauf hin, dass die Löschwasserversorgung grundsätzlich mit Hilfe der
an den blauen Kreuzen markierten zusätzlichen Hydranten gewährleistet werden kann.
Der Anschluss der Wasserleitung soll sowohl an die Bürgermeister-Tesch-Straße, die
Dorfstraße als auch den Eichenweg erfolgen.
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Abbildung 11 - Lageplan mit Kennzeichnung der zusätzlich geplanten Hydranten

10.3. Müllabfuhr

Die Müllabfuhr erfolgt nach der Satzung des Kreises Pinneberg über die Abfallbeseitigung. Die
Abfallentsorgung muss auch während der Bauphasen sichergestellt sein. Die Vorgaben der
RASt 06 sind zu beachten und die Zuwegungen von Einschränkungen durch Schilder,
Verteilerschränke oder Baumkronen frei zu halten.

10.4. Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung
Quelle: (dänekamp und partner, 2019)

Eine geordnete und schadfreie Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers ist über
Versickerung, Rückhaltung und gedrosselte Ableitung aus dem Bebauungsplangebiet Nr. 22
möglich.
Die im Februar 2018 durchgeführte Baugrunduntersuchung ergab hohe
Grundwasserflurabstände, die für die Erstellung dieses Grobkonzeptes zugrunde gelegt
wurden. Die hohen Grundwasserstände beruhen auf dem niederschlagsreichen 2. Halbjahr
des Jahres 2017. Zur Validierung der Grundwasserstände und zur Herstellung der
erforderlichen Planungssicherheit wurden im März 2019 in dem B-Plangebiet drei
Grundwassermessstellen gesetzt. Die Validierung der Grundwasserstände ergab, dass die im
Februar 2018 gemessenen Grundwasserstände zur Planung der Entwässerungseinrichtungen
herangezogen werden können.
Entsprechend der vorhandenen Topografie und Grundwasserverhältnisse, wird das anfallende
Niederschlagswasser über zwei unterschiedliche Entwässerungssysteme erfasst. Es ist
vorgesehen das anfallende Oberflächenwasser der nördlichen Flächen des
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Bebauungsplangebietes in Versickerungsmulden dem Grundwasser zuzuführen. Die
Entwässerung der privaten Grundstücke wird hierbei getrennt von den öffentlichen Flächen
und Verkehrswegen erfolgen.
Aufgrund der ungünstigen Grundwasserflurabstände im nördlichen Bereich des Plangebietes
wird das Regenwasser über drei, zum Teil gekoppelte Staugräben gedrosselt und an das auf
der südlichen Grenze verlaufenden Gewässer abgegeben. Eine Trennung der privaten
Grundstücke von den öffentlichen Flächen und Verkehrswegen ist nicht vorgesehen. Die
privaten Grundstücke werden über Abflussrinnen direkt in die Staugräben oder über die
beidseitig der Verkehrswege verlaufenden Entwässerungsmulden entwässern.
Die Summen der Einleitungen in das südlich des Bebauungsplans verlaufende Gewässer
beträgt QE,Ges = 4,29 l/s. Das gesamte Stauvolumen beträgt für den fünfjährlichen
Niederschlag VGes = 485 m³. Die geführten Überstaunachweise ergaben auch für ein 30-
jährliches Niederschlagsereignis ausreichend groß dimensionierte Versickerungsmulden und
Staugräben.
Durch die im wasserwirtschaftlichen Konzept erarbeiteten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen
ist gewährleistet, dass das aus dem Bebauungsplan Nr. 22 anfallende Oberflächenwasser
schadfrei abgeleitet bzw. versickert werden kann.
Im Zuge der Entwurfsplanung sind die in diesem wasserwirtschaftlichen Konzept entwickelten
Entwässerungsmaßnahmen zu verfeinern und ggf. anzupassen und bei den zuständigen
Behörden zur Genehmigung einzureichen.

Abbildung 12 - Wasserwirtschaftliches Konzept, Anlage 3 - Lageplan
Quelle: (dänekamp und partner, 2019, S. Anlage 3, Blatt 5)
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Das Bebauungskonzept berücksichtigt die o.g. Oberflächenentwässerung über
straßenbegleitende Mulden und an den Außengrenzen geplante Grünstreifen für die
Regenwasserrückhaltung und -versickerung.
Die vorhandene zentrale Mulde wird erhalten, da hierüber auch zukünftig die Entwässerung
der privaten Grundstücke und Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers in den
weiterführenden Graben südlich des WA 10 ohne großen Aufwand gewährleistet werden kann.
Die Entwässerung ist jedoch so geplant, dass der zentrale Graben auf dem Teilgebiet WA 10
verrohrt und überplant werden kann.
Im Bereich der vorhandenen Bäume sind die Grünflächen entsprechend weiter gefasst, um
den Bereich unter der Baumkrone auszusparen.
Damit das Entwässerungskonzept auch so umgesetzt wird, wurden die Bereiche
gekennzeichnet, in denen das Wasser selbst auf dem Grundstück versickert werden muss.
Zudem wurden folgende Festsetzungen aufgenommen:

· In den in Teil A Planzeichnung gekennzeichneten Bereichen (blau gestrichelt), ist das
anfallende Regenwasser auf den Grundstücken über Versickerungsmulden zu
versickern.

· Private Stellplätze und Erschließungsflächen sind hier im wasser- und
luftdurchlässigen Aufbau herzustellen. Der Abflussbeiwert der gewählten Materialien
darf im Mittel höchstens 0,6 betragen.

· Auf den restlichen Bauflächen ist das Niederschlagswasser in die öffentlichen
Staumulden und -gräben einzuleiten.

10.5. Grundwasser und Gewässerschutz

Der Graben südlich des WA 10, an der südlichen Grundstücksgrenze ist naturnah zu erhalten
soweit hydraulische Belange dem nicht entgegenstehen. Der parallel zum Graben verlaufende
Pflegeweg ist in wasser- und luftdurchlässigem und einem vegetationsfähigem Aufbau
herzustellen. Notwendige Querungen durch Verkehrswege sind zulässig.
Diese Festsetzungen sind zum Teil etwas abgeändert aus dem B-Plan Nr. 15 übernommen,
aus dem der südliche Graben ankommt. Diese Festsetzungen haben sich als zweckdienliche
herausgestellt und werden daher übernommen.
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11. Umweltbericht

11.1. Einleitung

11.1.1. Vorhabenbeschreibung – Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele
des Bebauungsplans Nr. 22

Die Gemeinde Heidgraben verfolgt das Ziel, durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes
eine Wohnbebauung auf bisher als Baumschule genutzten Flächen westlich der „Rue de
Challes“, östlich der „Bürgermeister-Tesch-Straße“ und südlich des „Eichenweges“ verbindlich
planerisch vorzubereiten.
Das ca. 5,6 ha große Plangebiet umfasst im Wesentlichen bisher durch eine Baumschule
bewirtschaftete Flächen. Im Nordwesten werden die bisherigen Betriebsgebäude ebenso in
den Plangeltungsbereich einbezogen wie einige als Garten genutzte Teilflächen von
Bebauungen an der „Dorfstraße“.
Das Plangebiet liegt im planungsrechtlichen Außenbereich der Gemeinde Heidgraben.
Es werden die Flurstücke 965, 275/9 tlw., 167/13, 187/18 und 187/41 tlw. der Flur 2,
Gemarkung Heidgraben, überplant. (Siehe Abbildung 1 - Luftbild mit Geltungsbereich auf Seit
6)
Die Gemeinde Heidgraben strebt eine Flächenkonzeption an, die folgende Gesichtspunkte
beachtet bzw. aufgreift:
§ Entwicklung eines ‚Allgemeinen Wohngebietes‘ für Wohngrundstücke von mind. 500

m² Größe, damit zum einen bedarfsgerechtes Angebot unterbreitet werden kann und
zum anderen eine Anpassung an die dörfliche Struktur stattfindet.

§ Von der Bgm.-Tesch-Str. (unter Beachtung des B-Plans Nr. 15) Herstellung einer
ringförmigen inneren Erschließungsstraße mit Anschlüssen im Norden an den
„Eichenweg“ sowie im Westen an die „Dorfstraße“.

§ Im Osten werden zwei fußläufige Verbindungen hergestellt: zum Spielplatzbereich und
zu einer vorgehaltenen Gehwegparzelle der „Rue de Challes“ (unter Beachtung bzw.
Änderung des B-Plans Nr. 10).

§ Im Südwesten und im Norden des Plangebiets werden aufgrund der ansonsten zu
großen Grundstückstiefen kurze Wohnwege / Stichwege erforderlich.

§ Randliche Knicks und Großbäume sollen erhalten werden und durch ausreichend
bemessene Schutzstreifen vor Beeinträchtigungen geschützt werden; lediglich zur
Herstellung einer verkehrsgerechten Einmündung auf den „Eichenweg“ entstehen
geringe Knickverluste aufgrund der Erweiterung der bisherigen Zufahrt.

§ Innerhalb der Kronentraufbereiche von Großbäumen sollen zur Vermeidung von
Schäden an den Bäumen keine baulichen Anlagen entstehen.

§ Ein vorhandener ca. 200 m langer in Nord-Süd-Richtung verlaufender Graben soll
weitgehend erhalten werden und zur Aufnahme von Oberflächenwasser dienen.
Weitere Retentions- und Versickerungsbereiche für Oberflächenwasser werden in
Grünstreifen an den Plangebietsrändern vorgesehen. Es wird das Wasser sowohl der
Verkehrsflächen als auch der Baugrundstücke zugeleitet. Im nördlichen Bereich sollen
einige Grundstücke des Niederschlagswassers direkt versickern.
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§ Die geplanten Grünflächen dienen außerdem zur optischen Trennung der
Neubebauungen gegenüber der Altbebauung und zur auflockernden Durchgrünung
künftig ausgedehnterer zusammenhängender Siedlungsflächen.

§ Auf den Baugrundstücken wird voraussichtlich eine 2-geschossige Bebauung mit
höchstzulässiger Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 vorgesehen
- zzgl. baulicher Nebenanlagen im Sinne des § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 BauNVO, inkl.

max. 25 m² je Grundstück für Terrassen sowie ggf. notwenige Stützmauern
- durch die Beschränkung der Anzahl von Wohnungen auf 2 je Wohngebäude
- sowie die Festlegung von mindestens 2 PKW-Stellplätzen je Wohneinheit,

so dass eine der Örtlichkeit und der Bebauungsstruktur angemessene Bebauungsdichte
gewährleistet werden kann.
§ Abweichend vom vorgenannten Punkt wird in einem kleinen Teilbereich im Süden des

Plangeltungsbereichs eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Im Fall der Errichtung von
seniorengerechten Mehrfamilienhäusern dürfen hier maximal 10 Wohneinheiten pro
Wohngebäude hergestellt werden.

§ Festsetzung einer maximalen Firsthöhe von 9,0 m in den Teilgebieten WA 1 - 9 und im
südlichen Teilgebiet WA 10 für altersgerechte Bebauungen max. 11,0 m über
Höhenbezugspunkt bei einer maximal zulässigen Sockelhöhe von 0,5 m.

§ Auf jedem Wohngrundstück soll je angefangene 500 m² mindestens ein Hochstamm-
Laubbaum gepflanzt werden als Beitrag zur Sicherstellung einer wirksamen
Ortsdurchgrünung.

§ Flächenhafte Kompensationsmaßnahmen werden außerhalb des Plangebiets in einem
Ökokonto erbracht durch die Zuordnung eines geeigneten Ökokontos vor dem Fassen
des Satzungsbeschlusses.

§ Durch die Planung bzw. dessen Umsetzung werden voraussichtlich die einem
Wohngebiet typischen Abfallarten und -mengen zuzuordnen sein; die Entsorgung
erfolgt in ortsüblicher Weise und ist auch während der Bauphase sicherzustellen. Es
ist nicht erkennbar, dass besonders hohe Abfallmengen oder besonders zu
behandelnde Abfallarten entstehen werden.

Der Bebauungsplan Nr. 10 wird im nachfolgend abgebildet rot umkreisten Bereich geringfügig
für die Anlage eines Geh- und Radweges überplant. Hier ist bisher ein Allgemeines
Wohngebiet festgesetzt, zudem wird ein unbepflanzter Wall durchbrochen. Da das Flurstück
für die Wegeverbindung jedoch der Gemeinde gehört, kann eine Verbindung zwischen neuer
Planstraße und Rue de Challes erfolgen.
Die ausgewiesene Verkehrsfläche im B-Plan Nr. 15 (Bürgermeister-Tesch-Straße) wird zur
Anbindung und Erschließung des neuen Wohngebietes weitergeführt und somit ebenfalls
geringfügig überplant. Hier wurde zwischen Verkehrsfläche im B-Plan 15 und Plangebiet der
Grünstreifen am Drosselstieg durchgezogen, solange das Plangebiet nicht wirklich entwickelt
werden sollte. Für die Verkehrsverbindung muss ein Baum gefällt werden.
(Siehe Abbildungen Abbildung 6 - Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 15 und Abbildung
7 - Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 10 auf Seite 15)

Bisheriges Verfahren
Auf Grundlage des Aufstellungsbeschlusses und eines Planvorentwurfs führte die Gemeinde
Heidgraben das Verfahren zur „frühzeitigen Behörden- und Trägerbeteiligung“ einschließlich
der Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände nach § 4 Abs. 1 BauGB („Scoping“) und
die Benachrichtigung der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB sowie die
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„Planungsanzeige“ nach § 11 Abs. 2 LaplaG durch und hat von den nachfolgend genannten
Institutionen Stellungnahmen mit umweltrelevanten Inhalten erhalten:
o Stellungnahme des Kreises Pinneberg – Fachdienst Umwelt:

- Untere Bodenschutzbehörde vom 13.04.2018: Altablagerungen und oder
schädliche Bodenverunreinigungen sind nicht bekannt; Ökologische Auswirkungen
sind darzulegen; die Planung eines Bodenmanagements wird angeregt; der
Oberboden ist für eine bauliche Nutzung nicht geeignet; Grundwasserstände sind
zu beachten; das Erfordernis einer Gefahrerforschung kann erst nach Vorlage der
Bauakte erfolgen

- Untere Wasserbehörde vom 13.04.2018: die Gräben sind offen zu halten

- Untere Wasserbehörde, Team Bodenschutzbehörde und Grundwasser vom
13.04.2018: ein wasserwirtschaftliches Konzept wird gefordert,
Grundwasserstände sollen ermittelt werden; Grundwassermessstellen sind zu
beachten

- Untere Naturschutzbehörde vom 16.05.2018: verbindliche Nennung der
erforderlichen Kompensationsfläche; Ausgleichspflanzungen parallel zum
„Drosselstieg“ sind nicht möglich; Ausgleichsverpflichtung für Knickverluste ist zu
konkretisieren; ein Ausgleich durch die Aufwertung von bestehenden Knicks im
Plangeltungsbereich ist aufgrund der eher geringen Ausgleichsverpflichtung
möglich; eine Potenzialanalyse für die Artengruppe der Fledermäuse ist
durchzuführen und ggf. sind besondere Schonfristen zu beachten; die zur
Erhaltung festgesetzten Bäume sollten im Rahmen der weiteren Planung ergänzt
werden; ggf. wird eine Befreiung nach § 67 BNatSchG erforderlich

- Gesundheitlicher Umweltschutz vom 16.05.2018: Erstellung eines
immissionsschutzrechtlichen Gutachtens mit Aussagen zur Staub- und
Geruchsbelastung durch einen bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb; im Plan
sollte ein Immissionsschutzradius eingetragen werden

o Kreis Pinneberg, Fachdienst Service, Recht und Bauen, Regionalplanung Europa vom
03.05.2018: es bestehen keine Bedenken, das Plangebiet befindet sich innerhalb der
Grenzen der Siedlungsachse.

o BUND vom 08.05.2018 Wasser- und luftdurchlässiger Aufbau für Fahr- und Gehwege,
Terrassen und Stellplätze; keine Reduzierung des Waldabstandes, Erstellung einer
Bodenhygienischen Untersuchung; Pflanzung heimischer Laubbäume an jedem zweiten
öffentlichen Stellplatz; Begrenzung der Bodenversieglung auf das notwendige Maß;
Berücksichtigung von DIN-Vorschriften; Herstellung der Durchlässigkeit des Bodens auf
nicht bebauten Flächen; Bodenuntersuchung auf Pestizidbelastungen

o Kreis Straßenbau: keine umweltrelevanten Inhalte

o Kreis Pinneberg, Fachdienst Bürgerservice vom 17.04.2018: Überbauungen, die die
Straßenbreite im Nachhinein verengen, sind auszuschließen

o Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein, Obere Denkmalschutzbehörde vom
20.04.2018: es werden keine Bedenken geäußert; es wird darauf verwiesen, dass das
Entdecken von Kulturdenkmal unverzüglich mitzuteilen ist

o Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Untere Forstbehörde vom
23.04.2018: es bestehen keine Bedenken; auf die Waldabstandsregelung wird verwiesen;
eine Unterschreitung des Waldabstandes im Einzelfall bedarf einer Zustimmung nach einer
Begutachtung durch den Kreisbrandschutzingenieur
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o Während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden von privaten Personen auf v.a.
Stellplätze, die Verkehrsführung und den Waldabstand hingewiesen

Von anderer Stelle wurden im Zuge der Beteiligungsverfahren keine Bedenken gegen die
Planung vorgebracht bzw. es wurden keine Stellungnahmen mit umweltrelevantem Inhalt von
weiteren aufgeforderten Stellen abgegeben.
Die Gemeindevertretung Heidgraben hat sich im Rahmen der Planung ausführlich mit den
oben genannten Themen befasst und hat die Anregungen und fachtechnischen Hinweise und
Informationen entsprechend den Beratungen und Erörterungen in die Bauleitplanung
aufgenommen und stellt diese Punkte somit in die Umweltprüfung/den Umweltbericht ein.

Landschaftspflegerische Belange in der Planung
Die Ausweisung von Bauflächen bzw. versiegelbaren Flächen und die Herstellung von
Abgrabungen oder Aufschüttungen bzw. Höhenangleichungen und sonstiger baulicher
Anlagen innerhalb des Plangeltungsbereichs werden gemäß § 8 LNatSchG i.V.m. § 14
BNatSchG grundsätzlich zu Eingriffen in Natur und Landschaft führen, da bauliche Anlagen
(Bauflächen einschließlich Nebenanlagen und Betriebsflächen, Ver- und Entsorgungsanlagen
etc.) auf bisher baulich nicht genutzten Flächen hergestellt werden sollen.
Der Eingriff ist sowie wie möglich zu vermeiden (ð Vermeidungsgebot). Nicht vermeidbare
Eingriffe sind zu minimieren (ð Minimierungsgebot). Verbleibende Beeinträchtigungen sind
auszugleichen (ð Kompensationsmaßnahmen).
Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB ist ein Ausgleich erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der
planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Dies wird im vorliegenden
Planungsfall für die Teilflächen im Bereich der bisherigen Betriebsgebäude und der
zugeordneten Hofflächen im Nordwesten des Plangebiets gelten.
Über die Belange des Naturschutzes im Bauleitplan ist nach § 18 BNatSchG i.V.m. §§ 1, 1a,
2, 2a BauGB zu entscheiden.
Die „naturschutzrechtliche Eingriffsregelung“ wird durch eine qualifizierte Eingriffs- und
Ausgleichsbilanzierung in den Umweltbericht des Bebauungsplans eingestellt. Für die
Ermittlung des Ausgleichserfordernisses wird der gemeinsame Runderlass des
Innenministeriums und des Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten vom 09.12.2013
angewendet.

Das Vorhaben entspricht folgenden Zielsetzungen des BNatSchG:

§ 1 Abs. 3 BNatSchG:

„Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind
insbesondere […]

5. wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope und
Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt zu
erhalten, […]“
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§ 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG:

„Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des
Erholungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere

1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-
, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen
Beeinträchtigungen zu bewahren, […]“

Zudem werden die artenschutzrechtlichen Belange gemäß § 44 BNatSchG in der Planung
beachtet durch entsprechende Betrachtungen in Verbindung mit den Schutzgütern „Pflanzen“
und „Tiere“.

11.1.2. Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und
Fachplanungen und ihre Bedeutung für die Bauleitplanung

11.1.2.1. Fachplanungen

Landschaftsprogramm (1999)

Thema (L-Progr.) Bedeutung für die Planung

o Karte 1
Lage am Rand eines
Wasserschutzgebietes

o Karte 2
Lage am Rand eines Gebiets mit
besonderer Bedeutung für die
Bewahrung der Landschaft, ihrer Vielfalt,
Eigenart und Schönheit sowie als
Erholungsraum

·

o Karten 3 und 4
Keine Darstellungen

o Beachtung / neutral
Ermittlung der tatsächlichen WSG-Grenze;
Beeinträchtigungen dürfen nicht auftreten
und sind auch nicht zu erwarten

o Beachtung / neutral
das Gebiet liegt von Bauflächen
eingefasst und weist keine
Erholungsanlagen auf; Beeinträchtigungen
sind nicht zu erwarten

o Neutral
es liegen keine übergeordneten
Zielsetzungen / Maßgaben vor

Landschaftsrahmenplan (Planungsraum I „alt“, Stand 1998)

Thema (LRP) Bedeutung für die Planung

o Lage am Rand eines
Wasserschutzgebietes

o Landschaftsschutzgebiet und ein Gebiet
mit besonderer Erholungseignung
nördlich des Plangebiets

o Beachtung / neutral
Ermittlung der tatsächlichen WSG-Grenze;
Beeinträchtigungen dürfen nicht auftreten
und sind auch nicht zu erwarten

o Neutral
die im Rahmen des
Landschaftsprogramms maßstabbedingt
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ungenaueren Darstellungen diesbezüglich
werden insofern konkretisiert, als dass
keine übergeordneten Zielsetzungen /
Maßgaben vorliegen

Landschaftsplan

Thema (LP) Bedeutung für die Planung

o Bestand
Darstellung als Baumschulfläche mit
Baumreihen randlich im Südwesten und m
Nordosten, Knick an Nordseite und
Knickabschnitt im Nordwesten an
Hausgrundstücken

o Planung
Fläche für die Siedlungsentwicklung mit
Erhaltung von Baumreihen und Knicks
(entsprechend Bestand)

o Beachtung
die Bestandsangaben werden im
Rahmender Planung auf Grundlage einer
örtlichen Vermessung überprüft und
aktualisiert

o Beachtung / positiv
Planung entspricht den Darstellungen des
Landschaftsplans, so dass keine
Abweichung festzuhalten ist

Die im und am Plangebiet wachsenden Knicks
und Großbäume sind entsprechend der
aktuellen Überprüfungsergebnisse im Rahmen
der Planung zu beachten.
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Auszüge aus dem Landschaftsplan

Abb. links: Darstellung „Bestand“                       Abb. rechts: Darstellung „Planung“

Landesentwicklungsplan (2010)

Thema (LEP) Bedeutung für die Planung

o Das Plangebiet liegt im Ordnungsraum
und im 10-km-Umkreis des
Mittelzentrums Elmshorn und in Nähe zur
Siedlungsgrundachse entlang der BAB
A23 sowie westlich einer elektrifizierten
Bahnstrecke

o Neutral / positiv
in den Ordnungsräumen soll die
Siedlungsentwicklung entsprechend der
Differenzierung es Regionalplans
möglichst interkommunal abgestimmt
werden.

Es sind keine konkreten Darstellungen
vorhanden

Regionalplan (Planungsraum I „alt“, Fortschreibung 1998)

Thema (RP) Bedeutung für die Planung

o Kennzeichnung als Ort mit planerischer
Wohnfunktion zwischen Elmshorn und
Uetersen in Nähe zur Siedlungsachse
entlang der BAB A23

o Beachtung / positiv
die Planung eines Wohngebiets entspricht
dem Regionalplan
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o Lage des Plangebiets abseits von
Grünzäsuren, Gebieten mit besonderer
Bedeutung für Natur und Landschaft
oder regionalen Grünzügen

o Lage am Rand eines Gebiets mit
besonderer Bedeutung für den
Grundwasserschutz

o Beachtung / positiv
entsprechend der Maßgaben des
Landesentwicklungsplan fügt sich das
Plangebiet in die übergeordnete
Raumgliederung ein

o Beachtung / neutral
Beeinträchtigungen dürfen nicht auftreten
und sind auch nicht zu erwarten

Im Zuge der Neuaufstellung der Regionalpläne werden zurzeit zum Sachthema „Windenergie“
vorbereitende Pläne zur Darstellung von entsprechenden Eignungsgebieten erarbeitet, die
bisher als Zwischenstand vom Juli 2018 vorliegen. Für Flächen im Gemeindegebiet
Heidgraben sind darin derzeit keine WEA-Eignungsgebiete dargestellt.

Flächennutzungsplan in der Fassung der 12. Änderung

Thema (FNP) Bedeutung für die Bauleitplanung

o Darstellung im Wesentlichen als Fläche
für die Landwirtschaft

o Gemischte Bauflächen im Nordwesten
o F-Plan-Änderungen, die die

angrenzenden Flächen betreffen,
beinhalten im Wesentlichen die
Darstellung von Wohnbauflächen und
von Grünflächen im Südwesten und
Osten

(vgl. Abbildung 4 - wirksamer
Flächennutzungsplan mit eingekreistem
Geltungsbereichauf Seite 13)

o Beachtung
die Darstellung ist mit Blick auf den B-Plan
Nr. 22 zu ändern zur Einhaltung des
Entwicklungsgebots gemäß § 8 abs. 2
BauGB – hierfür erfolgt die 13. Änderung
des F-Plans im Parallelverfahren zur
Aufstellung des B-Plans Nr. 22

TOP 14

151 von 743 der Zusammenstellung



Gemeinde Heidgraben - Begründung zum B-Plan Nr. 22      42

HEI15003_11007_Begründung_BP.docx

Abbildung 13 - Ausschnitt aus der 13. Änderung des Flächennutzungsplans (nicht
maßstabsgetreu, zur Verfügung gestellt von dn.stadtplanung, Stand: 02.12.2019

11.1.2.2. Fachgesetze

Für die Planung können während des Planaufstellungsverfahrens folgende Fachgesetze
bedeutend sein:

Gesetz / Verordnung Bedeutung für die Planung

o BauGB o Grundlage für die 13. Änderung des
Flächennutzungsplans und für die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 22 sowie für die zu
treffenden Darstellungen und Festsetzungen zur
Sicherung einer städtebaulich geordneten
Entwicklung

o Anpassung der kommunalen Planung an die
Ziele der Raumordnung und Landesplanung auch
im Hinblick auf den Landesentwicklungsplan
(LEP) und den Regionalplan, Planungsraum I „alt“

o BauNVO o Festlegung und Gliederung des Plangebietes
nach der allgemeinen bzw. der besonderen Art
und dem Maß der baulichen Nutzung

o LBO`09 o Auf Ebene des Bebauungsplanes Grundlage für
örtliche Bauvorschriften nach § 84 zur äußeren
Gestaltung baulicher Anlagen zur Sicherung bzw.
Neuherstellung des Orts- und Landschaftsbildes
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o BNatSchG o Grundlage für das LNatSchG; bezüglich der
speziellen planerischen Belange wird auf das
LNatSchG Bezug genommen (s. u.)

o § 1 beschreibt die Ziele des Naturschutzes und
der Landschaftspflege

o §§ 14 bis 17 beinhalten Aussagen zur Eingriffs-
und Ausgleichs-Regelung

o § 18 beschreibt das Verhältnis zum Baurecht
o § 30 listet gesetzlich geschützte Biotope auf
o § 39 beinhaltet Regelungen zur Gehölzpflege mit

Fristen für Arbeiten an Gehölzen
o § 44 in Verbindung mit § 7:

Beachtung von Vorkommen besonders und
streng geschützter Arten

o LNatSchG o §§ 8 bis 11 beinhalten mit jeweiliger Bezugnahme
auf das BNatSchG Grundaussagen zur
Eingriffsregelung

o § 21 listet gesetzlich geschützte Biotope auf

o UVPG o Es wird klargestellt, dass die Umweltprüfung für
Bauleitpläne nach den Maßgaben des BauGB
vorgenommen wird

o Verhältnis der
naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung zum Baurecht
(Erlass vom 09.12.2013)

o Darlegung der Grundlagen für die Anwendung der
Eingriffsregelung

o Durchführungsbestimmungen
zum Knickschutz (Erlass
MELUR vom 20.01.2017)

o Darlegung der Grundlagen für die Beachtung von
Großbäumen und Rahmen der Eingriffs-
Bilanzierung und Kompensation

o Biotopverordnung vom
13.05.2019

o Erfassung der vorhandenen Biotope / Strukturen
im Rahmen der Biotoptypenkartierung

o BBodSchG o Findet Anwendung, sofern „... 9. Vorschriften
des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts, ...
Einwirkungen auf den Boden nicht regeln.“
(§ 1 Abs. 1 BBodSchG)

o LWG o Klärung der Frage, ob Gewässer vorhanden bzw.
betroffen sind und wie die Ableitung von
Oberflächenwasser erfolgen soll

o Denkmalschutzgesetz o Beachtung ggf. vorkommender Kulturdenkmale

o DIN 18005
„Schallschutz im Städtebau“

o Sicherung der allgemeinen Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb
des Plangebiets gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB
als Bezug zum Verkehrslärm
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o RASt 06 „Richtlinien für die
Anlage von Stadtstraßen“

o Beachtung bei der Anlage und Herrichtung
von Erschließungsstraßen bzw. Anbindung
an Erschließungsstraßen

11.2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

11.2.1. Bestandsaufnahme und Bewertung

11.2.1.1. Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit

Der wesentliche Teil des Plangebiets wird derzeit landwirtschaftlich als Baumschulfläche
genutzt. Zugeordnete Betriebsgebäude bestehen im Nordwesten des Plangebiets. In Nähe zu
den Betriebsgebäuden ragen einige als Garten angelegte Flächenanteile in den
Plangeltungsbereich.
Wohnnutzungen bestehen nicht innerhalb des Plangebietes, sondern im Westen, Norden und
Osten außerhalb am Plangebiet.
Der „Eichenweg“ verläuft entlang der nördlichen Seite des Plangebiets und begrenzt dieses.
Von Westen reichen die „Bgm.-Tesch-Straße“ und die „Dorfstraße“ mit bisher „blind“ endenden
geplanten Anschlüssen bis an den Plangeltungsbereich. Beide Straßen sind durch den für KFZ
nicht zugelassenen „Drosselstieg“, der parallel zur westlichen Plangebietsgrenze verläuft,
miteinander verbunden. Das Wohngebiet östlich des Plangebiets ist durch den „Sperberweg“
und die „Rue de Challes“ erschlossen, von welcher zwei fußläufige Verbindungen zum
Plangebiet vorgesehen sind.
Die L 107 „Hauptstraße“ liegt ca. 140 m südlich des Plangebiets und somit deutlich abgesetzt.
Die Bahnstrecke Hamburg-Westerland verläuft in einer Entfernung von mehr als 500 m
nordöstlich.
Gewerbebetriebe, von denen möglicherweise planungsrelevante Immissionen auf das
Plangebiet wirken könnten, sind der Gemeinde Heidgraben im Umkreis des Plangebiets nicht
bekannt.
Ein bestehender landwirtschaftlicher Betrieb ist 80 m nördlich vom Plangebietsrand
vorhanden. Zwischen dem Plangebiet und dem landwirtschaftlichen Betrieb besteht nördlich
des „Eichenweg“ eine Häuserzeile. Die Gemeinde Heidgraben erkennt keine Anzeichen für
eine Beeinträchtigung des neuen Wohngebietes durch den bestehenden landwirtschaftlichen
Betrieb.
Erholungseinrichtungen sind im Plangeltungsbereich nicht vorhanden. Östlich des Plangebiets
liegt auf Flurstück 187/41 bzw. innerhalb des Geltungsbereichs vom Bebauungsplan Nr. 10
ein öffentlicher Spielplatz. Der in übergeordneten Planwerken dargestellte Bereich mit einer
Bedeutung für die Erholung liegt nördlich des Plangebiets.
Auf vorhandene örtliche Straßen und Wegverbindungen, die ggf. für die wohnungsnahe
Erholung genutzt werden könnten (Spaziergänge etc.), wurde bereits oben hingewiesen.

Bewertung

Lärmemissionen / -immissionen
Es werden aufgrund der oben umrissenen Plangebietslage von der Gemeinde Heidgraben
keine planungsrelevanten Lärmimmissionen erwartet. Es besteht nach Kenntnis der
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Gemeinde kein besonders zu beachtendes Risiko für bedeutende Lärmbelastungen, die über
die generell gültigen Immissionsgrenzwerte hinausgehen. Grundsätzlich sind folgende
Grenzwerte innerhalb der Wohngebiete als voraussichtlich maßgebliche Immissionsorte
einzuhalten:

Tabelle: Orientierungswerte nach DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1

Nutzungsart

Orientierungswerte
tags nachts

Verkehr a) Anlagen b)

dB(A)
reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete und
Ferienhausgebiete

50 40 35

allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete
(WS) und Campingplatzgebiete

55 45 40

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55 55
Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50 45
Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55 50
sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedürftig sind,
je nach Nutzungsart

45 bis 65 35 bis 65 35 bis 65

a) gilt für Verkehrslärm;
b) gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Anlagen

Tabelle: Immissionsgrenzwerte nach § 2 Absatz 1 der 16. BImSchV
(Verkehrslärmschutzverordnung)

Nr. Gebietsnutzung
Immissionsgrenzwerte
tags nachts

dB(A)
1 Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47
2 reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 59 49
3 Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 64 54
4 Gewerbegebiete 69 59
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Sonstige Emissionen / Immissionen und / oder Gefährdungen:
Weitere Immissionsarten wie z. B. Geruchsimmissionen (z.B. von landwirtschaftlichen
Vollerwerbs- oder Gewerbebetrieben), Stäube oder Lichtimmissionen sind für die Beurteilung
des Planvorhabens nach Kenntnis der Gemeinde Heidgraben nicht relevant und werden daher
nicht vertiefend betrachtet. Dies gilt auch mit Blick auf den landwirtschaftlichen Betrieb nördlich
des Eichenwegs, da nach Bewertung der Gemeinde Heidgraben bezüglich der ggf. wirksamen
Immissionswerte (Staub, Geruch, Lärm) die Bestandsbebauungen am Eichenweg als
relevante Immissionsorte dichter zum landwirtschaftlichen Betrieb liegen. Somit ergeben sich
aus den neuen Bebauungen keine zusätzlich einschränkend wirkenden Nutzungen (hier: vor
Beeinträchtigungen zu schützende Wohn – und Arbeitsstätten).
Hinweise auf weitere relevante Besonderheiten mit Bezug zu ggf. Gefährdungen der
menschlichen Gesundheit z. B. durch Katastrophen oder Unfälle und auch der
lufthygienischen Situation liegen der Gemeinde Heidgraben nicht vor. Es ist nicht bekannt,
dass ein zu beachtender Störfallbetrieb im Nahbereich des Wohngebiets besteht.

Erholungsnutzungen:
Das Plangebiet selbst weist eine allgemeine Bedeutung für die Erholungsnutzung auf, da die
Flächen von öffentlichen Verkehrsflächen aus größtenteils zwar eingesehen werden können,
aber bisher nicht öffentlich zugänglich sind.
Die Nutzbarkeit der Straßen und Wege im Umkreis wird erhalten und neue Verbindungen
werden eröffnet. Es sind in den Bereichen der geplanten Straßen- und Wegverbindungen nur
vorübergehend während der Bauphase, aber ansonsten keine dauerhaften erheblichen
Störungen der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer zu erwarten.
Es ist nicht erkennbar, dass durch die Entwicklung des Wohngebietes eine Freizeitnutzung in
relevanter Weise betroffen sein könnte.

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation
Die Gemeinde Heidgraben geht davon aus, dass keine relevanten Immissionen auf zu
schützende Wohnnutzungen und Arbeitsstätten wirken und dass somit kein Erfordernis zur
Festsetzung aktiver oder passiver Lärmschutzmaßnahmen besteht. Aufgrund der Lage des
Plangebiets wird auf eine gutachterliche Prüfung und Beurteilung verzichtet.

Sonstige Emissionen / Immissionen und / oder Gefährdungen:
Da keine sonstigen planungsrelevanten Immissionen von der Gemeinde erwartet werden und
der Gemeinde auch nicht bekannt sind, sind diesbezüglich werden keine Maßnahmen
festgesetzt.

Erholungsnutzung:
In Hinblick auf Erholungsnutzungen oder Erholungsfunktionen werden keine besonderen
Maßnahmen erforderlich, da hier keine beeinträchtigenden Veränderungen zu erwarten sind
und planerisch mit dieser Bauleitplanung auch nicht vorbereitet werden. Bei Umsetzung der
Planung mit den angestrebten Wegverbindungen können sich Fußgänger und Radfahrer auf
verkürzten Wegen auch abseits von Straßen mit KFZ-Verkehr bewegen.
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11.2.1.2. Schutzgut Boden, Schutzgut Fläche

Gemäß der Bodenkarte (Blatt 2224 „Barmstedt“ des
Geologischen Landesamts SH von 1990) stehen
Eisenhumuspodsol (ð Kürzel gP4 in nebenstehender Abb.)
und Gley-Podsol (ð Kürzel G-P4) an. Als Bodenart wird
Sand angegeben. Im Norden des Plangebiets wird der
Boden aus Flugsand gebildet (ð Kürzel Pn4) und das
Grundwasser steht tiefer an. Die grüne Umgrenzung stellt
dar, dass in dem Gebiet nach historischen Unterlagen
Hochmoortorf anstand, von dem ggf. noch Reste angetroffen
werden können.
Im Rahmen der Erstellung des Berichts zur
Baugrundvorerkundung (Voß, 2018) wurden 14
Rammkernsondierungen bis in eine Tiefe von 4 m unter
Geländeoberkante vorgenommen. Demnach ist ein Mutterboden von 0,3-0,4 m Mächtigkeit
anzutreffen. Unterhalb des Mutterbodens folgt ein stark feinsandiger Mittelsand, der
tendenziell nach unten in einen stark mittelsandigen Feinsand übergeht (Voß, 2018). Hierbei
handelt es sich vermutlich um Flugdecksand.

Versiegelungen sind nur im nordwestlichen Teil des Plangebiets vorhanden in den Bereichen
der Zufahrt vom „Eichenweg“ und der Hofflächen des Baumschulbetriebs inkl. der
Betriebsgebäude und eines Gewächshauses.

Hinweise auf Bodenbelastungen oder Kontaminationen sind der Gemeinde Heidgraben
aufgrund der Inhalte und Darstellungen der gemeindlichen Flächennutzungs- und
Landschaftsplanung für das Plangebiet nicht bekannt. Gemäß der Stellungnahme des Kreises
Pinneberg, Untere Bodenschutzbehörde, vom 13.04.2018, kann die Frage ob eine
Untersuchung zur Gefahrerforschung nach dem Bodenschutzrecht notwendig ist, erst nach
Vorlage der Bauakte und der Erstbewertung beantwortet werden. Für die empfohlene
Bauaktenrecherche hat die Gemeinde die gewünschten Unterlagen an die
Bodenschutzbehörde übersandt. Bisher wurden keine Bedenken geäußert.

Es liegen der Gemeinde Heidgraben keine konkreten Hinweise auf Kampfmittel im Plangebiet
vor und Heidgraben ist im Anhang zur „Kampfmittelverordnung“ vom 07.05.2012 nicht
benannt. Dennoch getätigte Zufallsfunde sind durch die Gemeinde bzw. durch den
Ausführenden von Bauarbeiten unverzüglich der Polizei zu melden. Ein Erfordernis zu einer
vorgezogenen Überprüfung während des Planaufstellungsverfahrens ist der Gemeinde nicht
bekannt.

Die Planung umfasst eine Baumschulfläche mit Betriebsgebäuden mit Anknüpfungspunkten
zu randlichen Bauflächen und Verkehrswegen.
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Abb.: Lage der Bodensondierungen in Plangebiet (Quelle: Voß, 2018)

Bewertung und Betroffenheit durch die Planung
Die Plangebietsflächen liegen im bauplanungsrechtlichen Außenbereich der Gemeinde, so
dass die geplante Bebauung einschließlich der erforderlichen Erschließungsmaßnahmen zu
Eingriffen führen wird.
Vorkommen von besonders seltenen oder zu schützenden Bodenformen bzw. Bodentypen
gemäß des Landschaftsprogramms, Kap. 3.1.2, Tab. 3, S. 29, sind im Plangebiet nicht
vorhanden. Die in der Bodenkarte dargestellten Bodentypen sind naturraumtypisch und weit
verbreitet; eine besondere Seltenheit besteht nicht.
Aufgrund der bisher intensiven Baumschulnutzung ist das Potenzial zur Entstehung ökologisch
hochwertiger Lebensraumtypen eingeschränkt. Auch liegt das Plangebiet nicht im Bereich
eines bestehenden oder geplanten Biotopverbundes oder eines Schutzgebietes.
Die Mutterbodenauflagen sind nicht für bautechnische Zwecke geeignet und werden
abzutragen und für eine Wiederverwertung auf den Baugrundstücken fachgerecht
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zwischenzulagern sein. Bei einer Fremdnutzung sind ggf. ergänzende chemische Analysen
gemäß Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung zu ermitteln und zu bewerten. Sande
sind im Regelfall bei mindestens mitteldichter Lagerung gut tragfähig.
Insgesamt wird die Fläche als von „allgemeiner Bedeutung“ im Sinne von Ziffer 3.1 der Anlage
des Erlasses „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ vom
09.12.2013 bewertet.
Die von der Umsetzung der Bebauungsplanung voraussichtlich betroffenen Flächen sind
unten in Zusammenhang mit der Ermittlung des Kompensationsbedarfs zusammengestellt.
Abgrabungen und Aufschüttungen werden auf den Teilflächen des Plangebietes
voraussichtlich über die neu entstehenden Versiegelungsflächen hinausgehen, denn die
Mutterbodenauflagen werden im Plangebiet weitgehend umgelagert; möglicherweise werden
auch andere Bodenanteile im Bereich baulicher Anlagen auszutauschen sein.
Die Baumschulfläche wird künftig nicht mehr für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen.

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation
Für die Herstellung geeigneter tragfähiger Baugründe wird auf Basis der
Bodengrundvorerkundung der humose Oberboden im Bereich baulicher Anlagen zu entfernen
sein. Auch andere nicht ausreichend tragfähige Böden, insbesondere ggf. Torfreste, Fließerde,
Geschiebeböden und Beckenablagerungen werden besondere bautechnische Maßnahmen
erfordern und ggf. auszutauschen oder zu überlagern sein. Zudem wird bauvorhabenbezogen
eine Klärung im Vorwege der Baurealisierung erforderlich, um zum einen die individuellen
Gebäude beurteilen zu können und um zum anderen kleinflächige Wechsel im Bodenaufbau
erkunden zu können.
Sofern im Bereich von Bauvorhaben Bodenverunreinigungen zu Tage gefördert werden, so ist
die untere Bodenschutzbehörde des Kreises Pinneberg umgehend zu benachrichtigen.
Gemäß der Stellungnahme des Kreises Pinneberg, Untere Bodenschutzbehörde, vom
13.04.2018, kann die Frage ob eine Untersuchung zur Gefahrerforschung nach dem
Bodenschutzrecht notwendig ist, erst nach Vorlage der Bauakte und der Erstbewertung im
Zuge der B-Plan-Realisierung beantwortet werden.
Auf Grundlage des Runderlasses „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum
Baurecht“ vom 09.12.2013 sind die gemäß den zurzeit abgeschätzten Festsetzungen des
Bebauungsplanes Nr. 22 künftig zulässigen Eingriffe durch Versiegelungen und
Aufschüttungen / Abgrabungen bzw. Höhenangleichungen als „Regelausgleichswert von
1:0,5“ auszugleichen, da

o die Böden voraussichtlich kein dauerhaft oberflächennah (Grundwasserflurabstand
< 1 m) anstehendes Grundwasser aufweisen, denn das Grundwasser steht gemäß
der Bodenkarte nur zeitweise und nur Stellenweise dichter als 1 m unter Gelände
an (die erhöhten Grundwasserstände, die eine Messung im Februar 2018 ergab,
sind auf ein außergewöhnlich regenreiches 2. Halbjahr 2017 zurückzuführen; für die
Planung der Versickerungsanlagen wurden die im Februar 2018 angetroffenen
Grundwasserstände zugrunde gelegt),

o die Böden naturraumtypisch sind,

o die Flächen intensiv landwirtschaftlich genutzt werden und sich somit keine
flächenhaften hochwertigen Lebensraumtypen mit Bindung an oberflächennah
anstehendes Grundwasser entwickeln konnten

o und es sich nicht um Flächen in einem Biotopverbund handelt.
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Durch die Umsetzung der geplanten baulichen Nutzung entsteht auf Grundlage des
anzuwendenden Runderlasses nach derzeitigem Kenntnisstand folgender
Kompensationsbedarf:

Flächenart Eingriffs-
fläche [m²]

Eingriffs-
fläche
[m²]

Ausgleichsflächen-
erfordernis [m²]

Faktor Ergebnis

Wohnbauflächen
WA
GRZ 0,3

33.530 m² mit GRZ 0,3
+ 50% Nebenanlagen 15.089 0,5 7.545

Flächen für Aufschüttungen /
Höhenangleichun
gen der
Wohngrundstück
e
„WA mit GRZ 0,3“

33.530 m²
Wohnbaufläche –
15.089 m² davon
Eingriffsfläche – 2.600
m² für Terrassen

15.841 0,1 1.584

Bauflächen für
altersgerechtes
Wohnen
WA
GRZ 0,4

2.910 m² mit GRZ 0,4
+ 50% Nebenanlagen 1.746 0,5 873

Flächen für Aufschüttungen /
Höhenangleichun
gen der
Wohngrundstück
e
„WA mit GRZ 0,4“

2.910 m²
Wohnbaufläche – 1.746
m² davon Eingriffsfläche
– 350 m² für Terrassen

814 0,1 81

zzgl. Terrassen auf
Wohngrundstück
en

Ist in der GRZ „2“ bereits
enthalten und muss
nicht extra
berechnet werden.

ca. 25 m² je
Grundstück: bei 120
Grundstücken – im Fall
der max. Bebauung mit
Doppelhäusern = 120
Häuser/Haushälften

3.000 0,5 1.500

Wohnwege / Stichstraßen
(für 1 ansonsten
„gefangenes“
Grundstück)

70 m² x 1,0
(Vollversiegelung) 70 0,5 35

Verkehrsflächen,
öffentliche
Erschließung

8.420 m² x 1,0
(Vollversiegelung) 8.420 0,5 4.210
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Fläche für
Regenwasserrete
ntion in
Grünflächen

Grünflächen 10.600 m²,
davon ca. 50 % für
Regenwasseretention
=>

5.400 0,5 2.700

Zusammen Vorläufig gesamt 18.528

Entsiegelung
Bereich
vorhandene
Betriebsgebäude
und Betriebshof

ca. 1.600 m² 1.600 1,0 -1.600

Eingriff Vorläufig gesamt 16.928

Eingriffe in weitere Flächen sind nach dem derzeitigen Planungs- und Kenntnisstand nicht zu
erwarten.

Kompensationsmaßnahmen
Aufgrund der Funktion der innerhalb des Plangebiets festgesetzten Schutzstreifen für Knicks
und Großbäume und der ansonsten entlang der Plangebietsseiten zulässigen Anlage von
Mulden zur Oberflächenwassersammlung in diesen Grünflächen, die zum Teil auch als
Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
festgesetzt sind, werden innerhalb des Plangebiets keine Teilflächen mit einer flächenhaften
Kompensationsfunktion zugeordnet.
Es werden alle flächenhaften Kompensationserfordernisse im Umfang von 16.928 m²
außerhalb des Plangeltungsbereichs in einem anerkannten Ökokonto zugeordnet durch eine
entsprechende Festlegung vor dem Fassen des Satzungsbeschlusses.
Der Verlust landwirtschaftlicher Nutzfläche kann nicht kompensiert werden.

11.2.1.3. Schutzgut Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt

Der Plangeltungsbereich wurde am 23.03.2018 und am 21.05.2019 durch das Büro Günther
& Pollok Landschaftsplanung, Itzehoe, kartiert in Hinblick auf die vorkommenden Biotoptypen
unter Beachtung des geltenden LNatSchG und des BNatSchG. Aufgrund der eindeutigen
Abgrenzungen und der guten Erkennbarkeit der einzelnen Biotoptypen ist mit keinen
jahreszeitlich bedingten Defiziten bezgl. der Biotoptypenzuordnung zu rechnen. Es wurden die
nachfolgend benannten Biotoptypen festgestellt:

Baumschulfläche
Lage:
Flurstück 965 tlw.
Es handelt sich um eine intensiv genutzte
Fläche, die noch in Teilen mit
Baumschulgehölzen bestanden ist.
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Knick 1
Lage:
Nordwestseite parallel am „Eichenweg“
auf Fl.st. 965
Vergraster Knickwall ohne zu nennenden
Strauchbewuchs mit Eichen als Überhälter
(= prägende Großbäume)
Geschütztes Biotop nach § 21 LNatSchG

Knick 2
Lage:
Nordostseite parallel am „Eichenweg“
auf Fl.st. 965
Vergraster Knickwall ohne zu nennenden
Strauchbewuchs mit Eichen als Überhälter
(= prägende Großbäume)
Geschütztes Biotop nach § 21 LNatSchG

Knick 3 Lage:
Nordostseite des Plangebiets
auf Grenze der Flurstücke 965 und 155/13
Flacher und unregelmäßiger Wall, nach
Norden auslaufend
Strauchbewuchs z. T. heckenartig
Eichen als Überhälter  (= prägende
Großbäume)
Teile auf Fl.st. 155/13 sind im B-Plan Nr. 4, 3.
Änderung, als zu erhalten festgesetzt.
Geschütztes Biotop nach § 21 LNatSchG

Großbäume
Die nachfolgend genannten Bäume sind für
die Planung bedeutend und aufgrund ihres
Standortes oder ihrer Größe landschafts-
bzw. ortsbildprägend [StÆ ð
Stammdurchmesser in Meter gem. örtlichem
Aufmaß].
o Auf Knick 1

· Von W nach O: Eiche (StÆ 0,9), Eiche
(StÆ1,1)

o Auf Knick 2
Von W nach O: Eiche (StÆ 0,5), Eiche
(StÆ 0,7), Eiche (StÆ 0,75), Eiche (StÆ
0,65)
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Fotos: Baumreihe im Südwesten des
Plangebiets am „Drosselstieg“

o In Knick 3
Von N nach S: Eiche (StÆ 0,7) Eiche
(StÆ 0,9), Eiche (StÆ 0,6), Eiche (StÆ
0,45), Eiche (StÆ 0,7)

o In südlicher Verlängerung von Knick 3
entlang Flurstückgrenze: Eiche (StÆ  0,6),
Eiche (StÆ 4x0,55), Eiche (StÆ 0,3),
Eiche (StÆ 0,25)

o An Südseite des Plangebiets von O nach
W: Eiche (StÆ 0,9), Eiche (StÆ 0,8),
Kirsche (StÆ 0,5), Eiche (StÆ 0,85),
Eiche (StÆ 0,65), Eiche (StÆ 0,4), Ahorn
(StÆ 0,7), Ahorn (StÆ 25), Ahorn (StÆ
0,45), Ahorn (StÆ 0,5), Ahorn (StÆ
4x,55), Eiche (StÆ 0,45), Eiche (StÆ
0,35), Ahorn (StÆ 0,3), Ahorn (StÆ 0,55),
Ahorn (StÆ 4x0,35)

o An Südwestseite des Plangebiets von S
nach N: Eiche (StÆ 0,45), Eiche (StÆ
0,45), Eiche (StÆ 0,7), Eiche (StÆ 0,45),
Eiche (StÆ 0,4), Eiche (StÆ 0,35), Eiche
(StÆ 0,45), Eiche (StÆ 0,4), Eiche (StÆ
0,55), Eiche (StÆ 2x0,5), Eiche (StÆ
0,45), Eiche (StÆ 0,5), Eiche (StÆ 0,45),
Eiche (StÆ 0,65), Eiche (StÆ 0,55), Eiche
(StÆ=,45), Eiche (StÆ 0,35), Eiche (StÆ
0,5), Eiche (StÆ 0,35)

o An Nordwestseite von S nach N: Eibe
(StÆ0,45), Eiche (StÆ 0,25), 6
Hainbuchen (StÆ 25-0,35), 4 Obstbäume
(StÆ0,2-0,35), Kiefer (StÆ 0,4)

Wald
Lage:
Südlich des Plangebiets

Es handelt sich um einen zumeist jungen
Bestand, der von Bergahorn dominiert wird.
Randlich stehen einzelne Altbäume.
Am östlichen Rand geht der Bestand in eine
unregelmäßige parkartige Struktur über.
Die Waldfläche war bereits zuvor
Gegenstand von Abstimmungen mit der
zuständigen Forstbehörde.
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Saumstreifen mit Erdwall
Lage:
südöstlich außerhalb des Plangebiets und im
Bereich einer geplanten Fußwegverbindung
zur „Rue de Challes“
Fl.st. 187/41
Die Fläche ist im B-Plan 10 als Fläche zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft mit einer
Spezifikation für die Entwicklung einer
Hochstaudenflur mit einzelnen Gehölzinseln
festgesetzt.
Bei dem Wall handelt es sich daher nicht um
einen Knick im Sinne eines geschützten
Biotops gem. § 21 LNatSchG

Spielplatz
Lage östlich des Plangebiets
Fl.st. 187/41

Der Spielplatz besteht in einem großen
Baumbestand und ist im B-Plan Nr. 10
entsprechend festgesetzt. Auch eine
fußläufige Verbindung zum Geltungsbereich
des B-Plans Nr. 22 ist im B-Plan Nr. 10
bereits dargestellt.

Gräben
Lage:
Entlang der Südseite des Plangebiets in Ost-
West-Richtung verlaufend

Der Graben führt nicht dauerhaft Wasser

Es sind keine Röhrichte oder andere
naturnahe Gewässerstrukturen vorhanden.
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Lage:
Im mittleren und im südlichen Teil des
Plangebiets
auf Fl.st. 965

Es sind keine Röhrichte oder andere
naturnahe Gewässerstrukturen vorhanden.
An den Ufern und teilweise am Grabengrund
sind Flatterbinsen vorhanden.

Wohnbebauungen mit Gärten
und Grünflächen

Lage:
Wohnbebauungen: nur außerhalb des
Plangebiets
- im Westen an „Bgm.-Tesch-Straße“ und an

„Dorfstraße“
- im Norden nördlich „Eichenweg“
- im Osten Geltungsbereiche der B-Pläne Nr.

4 und 10
Gartennutzungen ragen von
Wohnbebauungen an der „Dorfstraße“ im
Nordwesten in das Plangebiet,
Es besteht gegenüber den durch die
Baumschule genutzten Flächen eine
Einfassung durch hohe Hecken und einzelne
Bäume.

Im Südosten reicht an der „Rue de Challes“
(ð B-Plan Nr. 10) eine randliche Grünfläche
(Scherrasen mit einzelnen relativ jungen
Gehölzen) bis an das Plangebiet.
Im B-Plan Nr. 10 ist hier eine Option zur
Herstellung einer Fußläufigen Verbindung
verzeichnet.

Baumschulgebäude und Betriebsfläche
Lage:
Nordwestlicher Teil von Fl.st. 965
Das Grundstück wird vom „Eichenweg“ aus
erschlossen. Es sind neben einer Lagerhalle
mit Büroraum befestigte Hofflächen,
Lagerflächen und ein Gewächs-/Anzuchthalle
vorhanden.
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Straßen, Verkehrsflächen
Es handelt sich um Verkehrsflächen ohne
naturnahe Strukturen, die Seitenstreifen
werden intensiv gepflegt und / oder sind
starken Störungen ausgesetzt
Lage:
im Norden: „Eichenweg“ mit Gehweg in
wassergebundener Decke (s. Foto links)
Weitere Verkehrsflächen sind:
„Bgm.-Tesch-Straße“ westlich des
Plangebiets
„Drosselstieg“ entlang westlicher /
südwestlicher Plangebietsseite
„Dorfstraße“ westlich des Plangebiets

Alle Bilder: Pollok 2018, Lindemann 2019

Vorkommen weiterer Biotoptypen sind im Plangebiet nicht bekannt.
Im Plangebiet sind keine Vorkommen von besonders geschützten Pflanzenarten nach § 7
BNatSchG bekannt und aufgrund der Nutzungsstruktur auch nicht zu erwarten. Eine Auskunft
des LLUR vom 01.02.2018 beinhaltet keine Hinweise auf prüfungsrelevante Pflanzenarten im
Plangebiet.
Schutzgebiete gemäß §§ 23 bis 29 BNatSchG sind im
Plangebiet nicht vorhanden. Das
Landschaftsschutzgebiet „Moorige Feuchtgebiete“ (=
LSG 8 des Kreises Pinneberg) liegt nördlich des
„Eichenwegs“ und somit zwar in Nähe, aber
außerhalb des Plangebiets (s. rote Umgrenzung in
nebenstehender Abb., Quelle: LLUR, LVermGeo,
2019).
Auch liegt weder ein FFH-Gebiet noch ein EU-
Vogelschutzgebiet in Nähe (3 km-Umkreis) zum
Plangebiet, so dass diesbezüglich bedeutende Arten
oder Lebensraumtypen nicht betroffen sein können.

Bewertung
Die Bewertung erfolgt auf Grundlage des LNatSchG, der Biotopverordnung und des Erlasses
zur „naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“ in der derzeit aktuellen Fassung.

Flächen und Biotope
mit sehr hoher Bedeutung

· Knicks
ð Es handelt sich um geschützte Biotope gemäß

§ 21 LNatSchG
· Großbäume mit StammÆ ab ca. 0,6 m inkl.

entsprechender Großbäume der Knicks sowie Baumreihe
am „Drosselstieg“ – vgl. obige Bestands-Aufstellung

ð Es handelt sich um landschafts- bzw. ortsbildprägende
Großbäume

· Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft gem. B-Plan Nr. 10
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ð Es handelt sich um Flächen für Maßnahmen des
Naturschutzes entsprechend verbindlicher Regelungen
einer Satzung

Flächen und Biotope
mit hoher Bedeutung

· Sonstige Gehölze, sonstiger Baum (StammÆ < 0,6 m) –
auch in Gärten – sofern nicht höher bewertet

· Wald
ð Die Gehölze sind durch eine geringe Nutzungsintensität

gekennzeichnet.

Flächen und Biotope
mit allgemeiner Bedeutung

· Baumschulfläche
· Gräben
· Gartenbereiche und Grünflächen
· Straßenseitenstreifen
ð Die Flächen sind erheblichen Störungen aus der

angrenzenden Nutzung ausgesetzt

Flächen mit erheblichen
Vorbelastungen

· Bereits bebaute Flächen
mit Teil – oder Vollversiegelungen

· Verkehrsflächen inkl. Gehwege / Radwege

Da zum einen keine unmittelbare Nähe zu den o.g. Natura-2000-Gebieten besteht und da zum
anderen aufgrund des Planungscharakters mit der Folge von Wohnbebauungen im bisherigen
Außenbereich keine relevanten Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch z. B. Nährstoff-
oder sonstige Schadstoffemissionen zu erwarten sind, ist von Seiten der Gemeinde
Heidgraben ein Erfordernis für vertiefende FFH-Verträglichkeits(vor)untersuchungen zur
Prüfung gemäß § 34 BNatSchG nicht erkennbar.

Artenschutzrechtliche Bewertung
Es ist nicht zu erwarten, dass in dem Gebiet prüfungsrelevante Pflanzenarten vorkommen
könnten. Daher ist eine Verletzung der Zugriffsverbote gemäß § 44 BNatSchG nicht zu
erwarten.

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation
Die Beanspruchung der landwirtschaftlichen Nutzflächen (hier: Baumschulnutzung),
Gartenflächen und der Saumstreifen auch zur Herstellung von Verkehrsanbindungen führt zu
keinen bilanzierungsrelevanten Eingriffen, da die Beanspruchung derartiger Flächen mit
„allgemeiner Bedeutung“ bereits bei den Ermittlungen des Kompensationsbedarfs zum
„Schutzgut Boden“ bei der Festlegung der dort genannten Kompensationsfaktoren
berücksichtigt wird (vgl. Kap. 11.2.1.3).
Es können alle Großbäume mit Stammdurchmessern von 0,6 m und mehr (ð
landschaftsprägende Großbäume) erhalten werden.
Von den sonstigen Großbäumen (mit Stammdurchmessern von < 0,6 m) werden
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- nur einer aus der Baumreihe im Südosten
des Plangebiets zur Herstellung einer
Verkehrsanbindung an die „Bgm.-Tesch-
Straße“

- und einige im Bereich der bisherigen
Gartennutzung bzw. im Bereich des
bisherigen Baumschul-Betriebsgebäudes
zur Entwicklung geeigneter
Wohngrundstückszuschnitte verloren
gehen.

Die zu erhaltenden Großbäume werden
durch die Festsetzung von Grünflächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB und auch durch die
Festlegung von Baugrenzen außerhalb der Kronentraufbereiche erhalten und vor
Beeinträchtigungen geschützt.
Bei Verlust eines als zu erhalten festgesetzten Baum ist durch den Verursacher gleichwertiger
Ersatz zu leisten, in dem je begonnene 100 cm Stammumfang, gemessen in 1,0 m Höhe, ein
Baum der gleichen Art mit einem Stammumfang von 16-18 cm zu pflanzen ist.
Verluste beschränken sich auf insgesamt 4 m Knickstrecke, die zur Herstellung einer
verkehrstechnisch geeigneten Anbindung an den „Eichenweg“ im Bereich von Knick 2
unvermeidbar sind. Eingriffe werden hier durch die Platzierung der Anbindung in den Bereich
der bisherigen Baumschulzufahrt minimiert. Der Knick weist im betroffenen Bereich keinen
Großbaumbewuchs auf. Auch Strauchbewuchs ist auf den vergrasten Wällen der Knicks 1 und
2 nicht vorhanden.

Abb.: Übersicht der Knickabschnitte (nicht maßstäblich; Bildgrundlage LVermGeo 2019)

Das Ausgleichserfordernis beträgt im vorliegenden Fall entsprechend Ziffer 5.2.1 letzter
Spiegelstrich des Erlasses „Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz“ vom 20.01.2017
„1:1“, da es sich um einen nicht mit Gehölzen bewachsenen Knick handelt. Dies bedeutet,
dass sich das Ausgleichserfordernis auf 4 m beläuft. Die Kompensation erfolgt außerhalb des
Plangeltungsbereichs durch die Zuordnung eines geeigneten Ökokontos vor dem Fassen des
Sat-zungsbeschlusses.

Knick 3 ohne
Betroffenheit

Knickverlust auf Knick 2
ca. 4 m, Ausgleich extern in
einem geeigneten Ökokonto

Knick 1 ohne
Betroffenheit

Eichenweg
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Ansonsten werden die vorhandenen Knicks als Biotope gemäß § 21 LNatSchG gesichert.
Zudem werden parallel zu Knicks ausreichend breite Saumstreifen von mind. 5 m Breite
angelegt und als Grünflächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB i. V. m. Flächen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
festgesetzt.
In den Knicksaumstreifen und den Grünflächen zum Schutz der Knicks und der Großbäume
besteht die Funktion einer Schutz gebenden Zone für den Wurzelraum der Gehölze, denn in
diesen Flächen ist

- die Errichtung baulicher Anlagen,
- das Anlegen von sonstigen Befestigungen einschl. der Herstellung von Terrassen,
- die Durchführung von Arbeiten im Boden wie z. B. das Verlegen von Ver- und

Entsorgungsleitungen mit Ausnahme der Anlagen von Mulden zur
Regenwassersammlung und -versickerung

- und das Durchführen von Abgrabungen oder Aufschüttungen

nicht gestattet.
Alle Arbeiten an Gehölzen einschließlich von Pflegeschnitten und das „auf den Stock setzen“
von Gehölzen dürfen gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG nur zwischen dem 01.10. und dem letzten
Tag des Februars ausgeführt werden. Einzelbäume der Knicks mit Stammdurchmessern von
mind. 0,6 m bzw. mind. 2,0 m Stammumfang unterliegen nicht der Knickpflege, sondern sind
als Großbäume zu erhalten.
Im Kronentraufbereich zzgl. eines Umkreises von 1,5 m von Großbäumen mit einem
Stammdurchmesser von mind. 0,4 m einschließlich der Großbäume auf Knicks sind bauliche
Anlagen, Abgrabungen einschließlich der Herstellung von Staugräben sowie Sammel- und
Versickerungsmulden, Aufschüttungen, Leitungsverlegungen nur unter Berücksichtigung der
DIN 18920 zulässig.
Der Knicksaumstreifen ist der Entwicklung eines extensiven Wiesenstreifens zu überlassen
und 1x/Jahr nach dem 1. August durch eine Mahd zu pflegen, so dass sich eine artenreiche
Gras- und Krautvegetation einstellen kann und zugleich Gehölzaufwuchs unterbunden wird.
Zur Vermeidung von Gehölzaufwuchs und für Unterhaltungsarbeiten an Versickerungsmulden
darf der Knicksaumstreifen für Pflegemaßnahmen einschließlich der Pflege befahren werden.
Aufgrund der gemeindlichen Planungsziele und der bisherigen Planung ist darüber hinaus
keine erhebliche Betroffenheit des Schutzgutes zu erwarten.
Über das zuvor beschriebene Maß an Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und
Kompensation sind voraussichtlich nach Umsetzung dieser Maßnahmen keine weiteren
Maßnahmen planungsrechtlich festzusetzen.

11.2.1.4. Schutzgut Tiere

Die Gemeinde Heidgraben verzichtet aufgrund der angetroffenen Nutzungs- und Biotoptypen
und der daraus abgeleiteten allgemeinen Bedeutung des Plangebiets sowie aufgrund der
angestrebten Erhaltung der Großbäume und Knicks (mit geringen Verlusten von ca. 4 m) auf
die Durchführung vertiefender örtlicher Kartierungen von Tiergruppen und die Erstellung eines
gesonderten Fachbeitrags zum Artenschutz. Es wird eine Potenzialabschätzung mit
Bewertung entsprechend der nachfolgenden Angaben in die Planung eingestellt und so den
artenschutzrechtlichen Anforderungen an die Planung entsprochen.
Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der Nutzungs- und Biotoptypen folgende mögliche
Tiervorkommen als faunistische Potenzialabschätzung vorkommen können und somit
planungsrelevant sind:
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· An umliegenden Gebäuden und in den Gehölzen aller Art (auch der Großbäume im und
am Plangebiet) können während des Sommerhalbjahres verschiedene Brutvögel
vorkommen, die die vorhandenen Habitatstrukturen der gehölz- und strukturreichen
Siedlungsräume annehmen könnten. Typische Arten sind u. a. Amsel (Turdus merula),
Singdrossel (Turdus philomelos), Zilpzalp (Phylloscopus collybita), Elster (Pica pica) und
Buchfink (Fringilla coelebs).
Großbäume ab ca. 0,4 m Stammdurchmesser könnten kleine Höhlungen aufweisen, die
von Arten wie Kohlmeise (Parus major), Blaumeise (Parus caeruleus) oder
Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) angenommen werden.
Brutvögel an Gebäuden (Baumschulbetriebsgebäude und auf benachbarten Flächen)
können z. B. Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), Rauchschwalbe (Hirundo rustica)
und Haussperling (Passer domesticus) sein.

Abbildung 14 - Nester im/am Bestandsgebäude (links: Rauchschwalbe, rechts indet.; Mai
2019)

Vorkommen von (standortgebundenen) Großvögeln, großen Höhlenbrütern und
Koloniebrütern sind hingegen bisher nicht ermittelt worden und während der
Geländebegehungen am 23.03.2018 und am 21.05.2019 nicht gesichtet worden.
Zugleich waren die Großbäume nur teilweise einsehbar. Insgesamt kann nicht
ausgeschlossen werden, dass die Großbäume Höhlungen aufweisen, die von den o. g.
allgemein verbreiteten Arten angenommen werden.
Aufgrund der Ausprägung der vorhandenen Strukturen, des hohen Störpotenzials und
der intensiven Nutzung der Baumschulflächen sowie der Gartenflächen sind
Brutvorkommen streng geschützter, freibrütender Vogelarten im Plangeltungsbereich
nicht zu erwarten.

· Zudem können Sommerquartiere von Fledermausarten wie den synanthropen Arten
Breitflügelfledermaus und Zwergfledermaus in den Gebäuden und Großbäumen im und
am Plangebiet vorhanden sein.
Im / am Plangebiet weisen die strukturreichen Gärten und Großbäume eine generelle
Eignung als Nahrungslebensraum für Fledermäuse auf. Das gilt vor allem die
Plangebietsränder im Norden, Osten und Süden.
Winterquartiere werden für das Betriebsgebäude und die ggf. entfallenden Bäume
aufgrund der fehlenden Frostfreiheit während des Winters ausgeschlossen.

· In den betroffenen Gehölzbeständen (Straßenanbindungen, Gartenbereiche und
sonstige Gehölze des Baumschulgeländes) werden Vorkommen der Haselmaus

TOP 14

170 von 743 der Zusammenstellung



Gemeinde Heidgraben - Begründung zum B-Plan Nr. 22      61

HEI15003_11007_Begründung_BP.docx

aufgrund der intensiven Nutzungen ausgeschlossen; ferner wurden bei den
Geländebegehungen keine Kobel und keine arttypischen Fraßspuren von Haselmäusen
gefunden, so dass hier keine relevante Betroffenheit der Art anzunehmen ist.

· Ein naturnahes Gewässer ist im Plangebiet nicht vorhanden. Die angetroffenen Gräben
weisen keine naturnahen Strukturen auf und der Graben im Süden ist stark beschattet.
Das Gebiet kann daher nur eine allgemeine Bedeutung als Landlebensraum für
allgemein verbreitete Amphibienarten wie Grasfrosch, Erdkröte und Teichmolch haben,
die artenschutzrechtlich nicht relevant sind. Hinweise auf besondere -
artenschutzrechtlich relevante - Artenvorkommen (wie solche von Moorfrosch oder
Kammmolch) liegen auch in Kenntnis einer negativen Datenauskunft des LLUR vom
01.02.2018 nicht vor. Hinweise auf ausgeprägte Wanderstrecken liegen auch vor dem
Hintergrund der Lage des Plangebiets zwischen Bestandsbebauungen am Ortsrand
nicht vor.

· Größere Gewässer / Fließgewässer mit einer potenziellen Bedeutung für Fischotter
oder Biber sind im Plangebiet nicht vorhanden und werden daher durch die Aufstellung
dieses Bebauungsplanes nicht verändert.

· Reptilien (z. B. Ringelnatter, Blindschleiche oder Waldeidechse) können vereinzelt
vorkommen. Biotoptypen mit einer Eignung als für die Arten unverzichtbare Kernhabitate
sind nicht vorhanden.

Im Rahmen einer Datenabfrage aus dem Artenkataster des LLUR wurden keine
Artenvorkommen mit einer Relevanz für das Plangebiet mitgeteilt (Datenauskunft vom
01.02.2018).
Sonstige artenschutzrechtliche und bezüglich der Eingriffsbewertung relevante
Tiervorkommen sind nicht bekannt.
Das Plangebiet liegt außerhalb von geschützten Teilen von Natur und Landschaft
(Schutzgebiete) gemäß §§ 23 bis 29 BNatSchG und nicht in einer Nähe zu einem FFH- oder
EU-Vogelschutzgebiet (vgl. Schutzgut Pflanzen, Kap. 11.2.1.3).
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Artenschutzrechtliche Prüfung / Eingriffe
Hinsichtlich der durchzuführenden artenschutzrechtlichen Prüfung ist auf Basis einer
Potenzialabschätzung (s. obige Angaben zu potenziell vorkommenden Tierarten und
Tiergruppen) zu bewerten bzw. die Frage zu beantworten, ob Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie oder europäische Vogelarten betroffen sein können. Bei sinngemäßer Anwendung
der Anlage 1 der Unterlage „Beachtung des Artenschutzes bei der Planfeststellung“ (LBV-SH
2016) ergibt sich nachfolgende Zusammenstellung:

Artengruppe

Arten des Anhangs IV
der FFH-
Richtlinie
oder
europäisc
he
Vogelarte
n
betroffen?

Anmerkungen und Hinweise Resümee:
Werden die Zugriffsverbote gemäß
§ 44 BNatSchG verletzt?

Amphibien Nein Gewässer und Hauptwanderrouten sind nicht vorhanden. Es
kann nur sein, dass einzelne Individuen der Erdkröte, des
Teichmolchs und des Grasfrosches sich ggf. während der
Landlebensphasen hier aufhalten.

Dieses allgemeine Risiko führt jedoch zu keiner
artenschutzrechtlichen Relevanz, da die
Erhaltung der örtlichen Populationen hierdurch
nicht beeinträchtigt wird.

Diese Artengruppe kann nicht erheblich betroffen sein.

Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 BNatSchG wird
daher nicht vorliegen.

Reptilien Nein In dem Plangebiet sind keine Kernhabitate der Arten
vorhanden. Es kann nur sein, dass einige Arten
(Ringelnatter, Blindschleiche, Waldeidechse)
sich auf den Teilflächen aufhalten, die zur
Bebauung anstehen.

Dieses allgemeine Risiko führt jedoch zu keiner
artenschutzrechtlichen Relevanz, da die
Erhaltung der örtlichen Populationen hierdurch
nicht beeinträchtigt wird.

Diese Artengruppe kann nicht erheblich betroffen sein.
Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 BNatSchG wird

daher nicht vorliegen.

Vögel Ja / Nein Einzelgehölze und bestehende Gebäude sind als faunistische
Potenzialabschätzung für die Vogelwelt von sehr
hoher Bedeutung.

Es sind innerhalb des Plangebietes keine Horste von Groß-
und Greifvögeln und keine Brutkolonien als
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bezeichnende Brutplätze standortgebundener
Arten bekannt.

Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 BNatSchG wird bei
Einhaltung der Schonfrist aus § 39 Abs. 5
BNatSchG nicht vorliegen.

Säugetiere
- Fleder-
mäuse

Ja / Nein Alle Fledermausarten sind streng geschützt gem. § 7
BNatSchG, wobei für das Plangebiet vor allem
eine Nutzung als Nahrungshabitat durch
synanthrope Arten wie Zwergfledermaus und
Breitflügelfledermaus anzunehmen ist.
Sommerquartiere können nur in Großbäumen mit
Höhlen oder mit z.B. abgelösten Rindenpartien
oder in Gebäuden bestehen. Winterquartiere
fehlen.

Bezüglich des Nahrungsreviers werden keine erheblichen
Veränderungen auftreten, da die potenziell
vorkommenden Arten auch im Siedlungsbereich
jagen.

Diese Artengruppe kann nicht erheblich betroffen sein, wenn
für Arbeiten an Großbäumen und Gebäuden eine
Schonfrist vom 01. März bis zum 31. Oktober
eingehalten wird.

Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 BNatSchG wird daher bei
Einhaltung der Schonfrist nicht vorliegen.

Säugetiere
- sonstige

Nein Es sind nach Überprüfung in der Örtlichkeit (bezügl.
Haselmaus) keine Vorkommen festgestellt
worden, keine geeigneten Habitatstrukturen
vorhanden (bezügl. Biber und Fischotter) oder
das Plangebiet liegt nicht im bekannten
Verbreitungsgebiet.

Diese Artengruppe kann nicht erheblich betroffen sein.
Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 BNatSchG wird

daher nicht vorliegen.
Fische und
Neunaugen

Nein Es sind innerhalb des Plangebietes keine geeigneten
Oberflächengewässer vorhanden, so dass kein
Verbotstatbestand gemäß § 44 BNatSchG
vorliegen wird.

Libellen Nein Es sind innerhalb des Plangebietes keine natürlichen /
naturnahen Gewässer oder anderen
Feuchtlebensräume vorhanden, so dass kein
Verbotstatbestand gemäß § 44 BNatSchG
vorliegen wird.

Käfer Nein In dem Plangebiet kommen keine geeigneten Habitate für die
relevanten Arten Eremit, Heldbock und
Breitflügeltauchkäfer vor bzw. es wird die
Erhaltung der Großbäume vorgesehen.
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Diese Artengruppe kann der Großbäume nicht erheblich
betroffen sein.

Ein Verbotstatbestand gemäß § 44 BNatSchG wird nicht
vorliegen.

Weichtiere Nein Es sind innerhalb des Plangebietes keine natürlichen /
naturnahen Gewässer oder andere
Feuchtlebensräume vorhanden, so dass kein
Verbotstatbestand gemäß § 44 BNatSchG
vorliegen wird.

Als Grundlage der Bewertung gilt § 44 Abs. 1 BNatSchG. Danach ist es „verboten,
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschädigen oder zu zerstören.

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“

4. […] (Zugriffsverbote)

Gemäß der obigen Aufstellung sind Eingriffe in Gehölze artenschutzrechtlich dann relevant,
wenn sie innerhalb des Sommerhalbjahrs ausgeführt werden sollen. Bei Erhaltung der
Großbäume (ð Stammdurchmesser > 0,4 m) und bei Beachtung der gesetzlichen Schonfrist
vom 01. März bis zum 30. September gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG und Beschränkung der
Arbeiten an Gehölzen auf den Zeitraum des Winterhalbjahres sind keine erheblichen
Beeinträchtigungen der zu schützenden Vogelarten zu erwarten.
Bezüglich des Schutzes von potenziell vorkommenden Fledermausarten gilt eine Schonfrist
vom 01. März bis 31. Oktober.
In dem genannten Zeitraum ist davon auszugehen, dass hier gemäß § 44 BNatSchG keine
Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Mauserstätten der nach § 7 BNatSchG besonders oder streng
geschützten Arten bzw. der europäischen Vogelarten bestehen. Es ist aufgrund der obigen
Fristsetzung davon auszugehen, dass die Vogelarten dann während der nächsten Brutzeit
ohne Schaden zu nehmen auf andere Gehölze oder auf Gebäude ausweichen können.
Entsprechendes gilt bezüglich der Fledermausarten unter Beachtung der bis Ende Oktober
andauernden Schonfrist. Es sind im Umfeld ausreichende Ausweichhabitate vorhanden. Die
lokalen Populationen werden nicht beeinträchtigt.
Es gehen vom Wohngebiet keine Wirkungen aus, die das nördlich des „Eichenwegs“
bestehende LSG 8 des Kreises Pinneberg, ein FFH-Gebiet oder ein EU-Vogelschutzgebiet
beeinträchtigen könnten.

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation
Alle Arbeiten an Gehölzen und der Abriss der Gebäude dürfen gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG
nur außerhalb der Schonzeit, d. h. nur zwischen dem 01.10. und dem letzten Tag des Februars
ausgeführt werden. Bezüglich des Schutzes von Fledermäusen ist eine bis zum 31. Oktober
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verlängerte Schonfrist einzuhalten – sofern Großbäume mit Höhlungen oder andere
potenziellen Fledermausquartiere betroffen sind. Eine Abweichung von dem genannten
Zeitraum bedarf einer Befreiung nach § 67 BNatSchG, die nur im Einzelfall erteilt werden kann.
Da bei Einhaltung der gesetzlichen Schonfristen keine erheblichen Beeinträchtigungen des
Schutzguts zu erwarten sind, sind mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes keine weiteren
Maßnahmen einschließlich CEF-Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der ökologischen
Funktionen von Habitaten zu ergreifen.
Die Einhaltung der gesetzlichen Schonfristen und der genannten Vermeidungsmaßnahmen
obliegt jeweils dem Ausführenden der Tätigkeit.

11.2.1.5. Schutzgut Wasser

Im Plangebiet verläuft ein Graben in Nord-Süd-Richtung etwa mittig im Plangebiet und ein
Graben besteht an der südlichen Plangebietsgrenze (ð vgl. Schutzgut Pflanzen, Kap.
11.2.1.3). Weitere Oberflächengewässer sind nicht bekannt.
Gemäß den Angaben der Bodenkarte steht das Grundwasser wie folgt unter Gelände an:

Bodentyp GW unter Flur
feucht Zeit

GW unter Flur
trockene Zeit

Pn4
Eisenhumuspodsol
aus Flugsand

tiefer als 2 m tiefer als 2 m

gP4
Eisenhumuspodsol,
vergleyt aus Sand

um 1 m
für Heidgraben wird eine tlw.
GW-Absenkung
bis > 2m angegeben

um 2 m
für Heidgraben wird eine tlw.
GW-Absenkung
bis > 2 m angegeben

G-P4
Gley-Podsol aus Sand

0,5 bis 1 m
für Heidgraben wird eine tlw.
GW-Absenkung
bis > 2 m angegeben

1 bis 1,5 m
für Heidgraben wird eine tlw.
GW-Absenkung
bis > 2 m angegeben

Im Rahmen der Bodenvorerkundung wurden Wasserstände zwischen 0,40 und 1,90 m unter
GOK festgestellt (Voß, 2018). Der Großsteil der Sondierungen weist
Grundwasserspiegelstände zwischen 0,40 und 1,20 u. GOK nach, eine Ausnahme bilden zwei
Sondierungen, die im höher liegenden Bereich abgeteuft wurden und einen
Grundwasserspiegelstand von 1,90 m u. GOK aufzeigen (RKS 09 und RKS 10, vgl. Karte im
Kap. 11.2.1.2 „Schutzgut Boden“). Aufgrund niederschlagreicher Vormonate kommt das
Gutachten zu dem Ergebnis, dass die festgestellten Grundwasserspiegelstände im oberen
Bereich der natürlichen Schwankungen liegen (Voß, 2018).
Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Wasserschutzgebiet (WSG). Die Zone IIIB des
Trinkwasserschutzgebiets „Elmshorn Köhnholz / Krückaupark“ liegt ca. 230 m nördlich des
„Eichenwegs“.

Bewertung und Betroffenheit durch die Planung
Die beiden vorhandenen Gräben werden in das Planungskonzept eingebunden. Das im
Plangebiet vor allem aufgrund der zusätzlich befestigten Flächen anfallende
Oberflächenwasser wird in einem neuen System gesammelt und entsprechend eines
wasserwirtschaftlichen Konzeptes abgeleitet. Dabei wird der an der südlichen
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Plangebietsgrenze verlaufende Graben erhalten und künftig für Regenwasserretention
genutzt. Der in Nord-Süd-Richtung ausgerichtete Graben wird zur Herstellung einer
Erschließungsstraße und zur Bereitstellung von Bauflächen in seinem südlichen Abschnitt auf
ca. 46 m Länge aufgehoben; der restliche Abschnitt dieses Grabens wird in eine Grünfläche
eingebunden und soll auch künftig zur Aufnahme und Versickerung von Oberflächenwasser
genutzt werden.
Durch die künftigen Bebauungen werden kleinräumig die Oberflächenabflüsse und somit auch
die grundstücksbezogene Speisung des Grundwassers verändert.

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation
Bezüglich des betroffenen Grabenabschnitts besteht kein Kompensationsbedarf, da der
Graben ausschließlich der Entwässerung der Baumschulfläche (Flurstück 965) dient, da er
keine naturnahen Strukturen aufweist und da im Plangebiet zusätzliche Staugräben und
Mulden angelegt werden. Dem Verlust von ca. 46 m Graben stehen zur Rückhaltung des
Oberflächenwassers im Plangebiet sowie zur Versickerung entsprechend des
wasserwirtschaftlichen Konzeptes Staugräben gegenüber, so dass durch einen neuen
„Staugraben Mitte“ von ca. 40 m Länge, einen „Staugraben Ost“ von ca. 195 m Länge und
einen „Staugraben West“ von ca. 180 m Länge der Verlust mehr als aufgewogen wird.
Weitere Sammel- und Versickerungsmulden werden im Plangebiet angelegt. Eine dauerhafte
Wasserführung der Gräben und Mulden besteht nicht.
(Siehe Abbildung 12 - Wasserwirtschaftliches Konzept, Anlage 3 - Lageplan auf Seite 32)
Aufgrund der zumindest zeitweise relativ nah anstehenden Grundwasserstände wird das
anfallende Niederschlagswasser über zwei unterschiedliche Entwässerungssysteme erfasst.
Dies sieht aufgrund der topographischen Eigenschaften der Fläche zwei
Entwässerungssysteme vor: Im nördlichen Bereich der Fläche erfolgt die Entwässerung über
Versickerungsmulden, wobei die Entwässerung privater Grundstücke von öffentlichen Flächen
und Verkehrswegen getrennt erfolgt. Im übrigen Bereich wird das Regenwasser aufgrund
ungünstiger Grundwasserflurabstände über drei Staugräben gedrosselt an den südlich der
Grenze verlaufenden Graben abgegeben.
Im Kronentraufbereich zzgl. eines Umkreises von 1,5 m von Großbäumen mit einem
Stammdurchmesser von mind. 0,4 m einschließlich der Großbäume auf Knicks sind bauliche
Anlagen, Abgrabungen einschließlich der Herstellung von Staugräben sowie Sammel- und
Versickerungsmulden, Aufschüttungen, Leitungsverlegungen nur unter Berücksichtigung der
DIN 18920 zulässig – vergl. Kap. 11.2.1.3.
Der konkrete Nachweis einer fachgerechten Ableitung des Oberflächenwassers bedarf einer
konkreten bauseitigen Ausführungsplanung und ist in den jeweiligen nachgeordneten
bauaufsichtlichen Verfahren bzw. im Rahmen einer zur Bebauungsplanung nachgeordneten
Erschließungs- und Entwässerungsplanung zu führen.
Aufgrund des oberflächennah anstehenden Grundwassers sind ggf. Keller gegen drückendes
Wasser abzudichten. Für die Herstellung der Baugrube wird eine genehmigungspflichtige
Grundwasserabsenkung erforderlich sein.
Auch beim Straßenbau ist der relativ hohe Grundwasserspiegel zu berücksichtigen. Während
der Bauzeit muss mit einer vorübergehenden Wasserhaltung gearbeitet werden. Konkrete
Angaben und Maßnahmen sind in der nachgeordneten Bauausführungsplanung zu ergreifen
und zu beachten.
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11.2.1.6. Schutzgüter Luft und Klima

Für den Plangeltungsbereich liegen keine detaillierten Klimadaten vor. Ferner ist eine
Relevanz detaillierter Angaben für die Planung nicht erkennbar.
Als generelle Aussage ist davon auszugehen, dass das Plangebiet durch die im Westen,
Norden und Osten bestehenden Bestandsbebauungen und die Gehölzflächen im Süden relativ
gut gegen Windeinwirkungen abgeschirmt ist, denn es sind keine Lücken gegenüber der
offenen Landschaft vorhanden.
Besondere klimatische Wirkungen wie Kaltluftflüsse und Kaltluftsammelbecken o. ä. sind nicht
vorhanden.
Hinsichtlich der Luftqualität liegen der Gemeinde Heidgraben aus den gemeindlichen
Planungen keine planungsrelevanten Hinweise auf besondere Situationen vor.

Bewertung und Betroffenheit durch die Planung
Das Plangebiet hat eine allgemeine Bedeutung für die Schutzgüter Klima und Luft.
Die Gemeinde geht davon aus, dass durch die Entwicklung von Wohnbauflächen keine
beurteilungs- bzw. planungsrelevanten Auswirkungen der Luftqualität und des Klimas
vorliegen und auch nicht entstehen werden. Bestehende Abschirmungen gegenüber
einwirkenden Winden werden nicht geändert. Eine besondere Empfindlichkeit des Plangebiets
gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels ist nicht erkennbar.

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation
Da keine erheblichen Auswirkungen durch das Planvorhaben zu erwarten sind, besteht
bezüglich dieser Schutzgüter kein Kompensationsbedarf.

11.2.1.7. Schutzgut Landschaft (= Ortsbild)

Das Plangebiet umfasst im Wesentlichen eine große zusammenhängende bisherige
Baumschulfläche zwischen

- den Bestandsbebauungen im Westen mit Großbaumbestand vor allem am
südwestlichen Plangebietsrand entlang des „Drosselstieg“,

- dem „Eichenweg“ mit nordseitig bestehenden Bebauungen und straßenbegleitenden
Knicks,

- den Bestandsbebauungen im Osten mit Großbaumbestand vor allem am nordöstlichen
Plangebietsrand

- und strukturreicheren Gehölzflächen / Wald im Süden des Plangebiets, zu dem auch
einzelne Großbäume gehören.

Auf die bisherigen Nutzungen und die bestehenden Biotoptypen einschließlich der gliedernden
Knicks und der landschafts- bzw. ortsbildprägenden Großbäume im und am Plangebiet wurde
bereits in Zusammenhang mit dem „Schutzgut Pflanzen“ eingegangen – insofern sei hier auf
dieses Kapitel verwiesen.
Das Gelände ist insgesamt nur geringfügig geneigt, wobei die Höhen von im Nordosten von
+12,20 m NHN in südwestlicher Richtung auf rund +10,5 m NHN abfallen.
Größere Sichtweiten bestehen aufgrund der randlichen Bebauungen, der Gehölzflächen im
Süden, der Knicks und der Großbäume nicht.
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Freizeit- und Erholungseinrichtungen bzw. -flächen für die Öffentlichkeit sind im Plangebiet
nicht vorhanden; ein öffentlicher Spielplatz liegt östlich des Plangebiets (vgl. „Schutzgut
Mensch).

Bewertung und Betroffenheit durch die Planung
Es wird insgesamt eine gegenüber der Ortslage bereits durch Bebauungen, Knicks,
Gehölzflächen und Großbäume weitgehend abgeschirmte Fläche mit weitgehend fehlenden
Sichtbeziehungen zur freien Landschaft überplant, so dass die Ortslage eine sich einfügende
Erweiterung erfahren wird.
Dabei werden sowohl die Knickstrecken (mit nur geringen Verlusten von ca. 4 m zur
Herstellung einer Verkehrsanbindung), die Baumreihe und die sonstigen prägenden
Großbäume als gliedernde naturnahe Elemente erhalten und in das Bebauungskonzept
integriert. Baumverluste beschränken sich auf Bäume von nichtprägendem bzw.
ortsbildbestimmendem Charakter. Die Gesamtheit der Baumreihe im Südwesten des
Plangebiets wird infolge des Verlustes eines Baums zur Herstellung einer Verkehrsanbindung
an die „Bgm.-Tesch-Straße“ nicht wesentlich beeinträchtigt.
Die Höhe geplanter Gebäude wird im Wesentlichen Teil des Gebiets voraussichtlich auf eine
maximale Firsthöhe von 9,0 m und nur auf einer Teilfläche für den Bau altersgerechter
Wohnungen auf 11,0 m über Höhenbezugspunkt (=> Fertigfußboden max. 0,5 m mittlere Höhe
der dem Grundstück zugeordneten Fahrbahnoberkante) begrenzt. Somit werden die
Gebäudehöhen der Höhe ortsüblicher Ein- oder Zweifamilienhäuser entsprechen und auch
geeignete Bauformen für ältere Mitbürger ermöglichen.
Durch die Planung werden nicht nur bisher unbebaute Flächen des planungsrechtlichen
Außenbereichs bebaut, sondern es werden auch die im / am Plangebiet verbleibenden Knicks,
Gehölzflächen und Großbäume in einen neuen Nutzungszusammenhang gestellt.

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation
Die Knicks und die Großbäume als bestehende Gliederungs- und Eingrünungsstrukturen
werden entsprechend der Beschreibungen in Zusammenhang mit dem „Schutzgut Pflanzen“
erhalten und nach dem derzeitigen Stand der Planung künftig teilweise innerhalb von
öffentlichen Grünflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB liegen. Geringe Verluste werden zur
Herstellung einer Verkehrserschließung zum Westen und zur Herstellung geeigneter
Bauflächen nicht vermeidbar sein.
Auf jedem Baugrundstück ist je angefangene 500 qm Grundstücksfläche mindestens ein
kleinkroniger, heimischer und standortgerechter Laubbaum (Hochstamm, Stammumfang
mind. 14-16 cm) zu pflanzen. Im Wurzelbereich eines jeden Laubbaumes ist eine offene
Vegetationsfläche von mindestens 12 qm vorzuhalten und dauerhaft zu begrünen.
Artenvorschläge sind Obstarten (Prunus div. spec., Malus communis, Pyrus communis –
jeweils in div. Sorten), Ahorn (Acer in div. Arten), Weißdorn (Crataegus in div. Arten),
Vogelbeere (Sorbus aucuparia).

Stellplatzanlagen mit mehr als 10 Stellplätzen sind durch Laubgehölzhecken auf einem
mindestens 1,50 m breiten offenen Vegetationsstreifen einzugrünen, um das Ortsbild
aufzuwerten und um einen Beitrag zum Naturhaushalt zu leisten.
Entlang der öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen sind als Einfriedungen mind. 0,70 m bis
max. 1,50 m hohe lebende Hecken, die dauerhaft zu erhalten sind, zulässig. Grundstücksseitig
sind dahinter Zäune zulässig. Die Heckenhöhe hat mindestens der Zaunhöhe zu entsprechen.
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Zudem sind anstatt der Hecken auch bepflanzte Friesenwälle mit einer Maximalhöhe von 1 m
für den Wall und zuzüglich 0,5 m für die Bepflanzung, gemessen ab der Fahrbahnoberkante
der nächstgelegenen öffentlichen Verkehrsfläche vor dem Baugrundstück (in Fahrbahnmitte).
Aufgrund der Pflanzung neuer Bäume, der Erhaltung der prägenden Großbäume bzw. die an
Baumstandorte und -kronen angepasste Grundstückszuschnitte und Verläufe der Baugrenzen
wird das Landschafts- bzw. Ortsbild in angemessener Weise bewahrt und so neugestaltet,
dass keine Kompensationsmaßnahmen erforderlich werden. Die in Kap. 11.2.1.3 „Schutzgut
Pflanzen“ genannten Maßnahmen zum Schutz der Bäume und Knicks sind zu beachten.
Zugleich wird es nicht möglich sein und es ist auch nicht Ziel der Gemeinde Heidgraben, die
künftige Bebauung vollständig vor einer Sichtbarkeit abzuschirmen.

11.2.1.8. Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter

Innerhalb des Plangeltungsbereiches selbst und in einer planungsrelevanten Nähe sind
entsprechend der Darstellungen der Flächennutzungs- und Landschaftsplanung keine
Kulturdenkmale vorhanden bzw. der Gemeinde Heidgraben bekannt. Auch das
Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein, obere Denkmalschutzbehörde, kann keine
Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale feststellen (Mitteilung vom 20.04.2018).

Auf die Lage des Plangebiets
o östlich der „Bgm.-Tesch-Str.“ (ð Bebauungsplan Nr. 15) und „Dorfstraße“ mit

vorhandenen Wohnbebauungen,
o südlich des „Eichenwegs“ mit Wohnbebauungen an dessen nördlicher Seite und einem

etwas abgesetzt liegenden landwirtschaftlichen Betrieb,
o westlich „Sperberweg“ (ð Bebauungsplan Nr. 4) und der „Rue de Challes“

(ðBebauungsplan Nr. 10) mit Wohnbebauungen
o und nördlich unbebauter Flächen, zu denen auch ein Waldbestand gehört,

wurde bereits in Zusammenhang mit den Schutzgütern „Mensch“, „Pflanzen einschließlich der
biologischen Vielfalt“, „Boden“, „Fläche“, „Wasser“ und „Landschaft“ eingegangen. Die
geplante Wohnbebauung schließt also an Bestandsbebauungen der Ortslage an und bewahrt
zugleich Großbäume und Knicks als gliedernde Grünstrukturen.

Es werden zur Herstellung von Weg- bzw. Straßenanbindungen Teilflächen der
Bebauungspläne Nr. 10 und Nr. 15 berührt.

Die o. g. und ggf. weitere vorhandene Versorgungseinrichtungen und Leitungstrassen sind im
Rahmen der Vorhabenrealisierung auf Grundlage einer der Bebauungsplanung
nachgeordneten Erschließungs- und Entwässerungsplanung durch die Gemeinde Heidgraben
bzw. einen privaten Erschließungsträger zu berücksichtigen und die Ver- und
Entsorgungsbetriebe sind in die nachgeordnete Genehmigung und Ausführungsplanung
einzubeziehen.

Weitere Nutzungen bzw. planerisch relevante Sachgüter sind nicht bekannt.
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Bewertung und Betroffenheit durch die Planung
Das Plangebiet ist bezüglich etwaiger baulicher Kulturdenkmale ohne Bedeutung.
Die Lage des Plangebiets in Nachbarschaft zu einem Wald war bereits in Vorbereitung dieser
Bauleitplanung Gegenstand eines Vorgesprächs der Gemeinde Heidgraben mit der
zuständigen Forstbehörde. Entsprechend ähnlicher Situationen in der Ortslage strebt die
Gemeinde Heidgraben eine Unterschreitung des einzuhaltenden Waldabstands auf 15 m an.
Zwei fußläufige Verbindungen aus dem neuen Wohngebiet in östliche Richtung zum
vorhandenen Spielplatz und zur Straße Rue de Challes werden eingeplant. Die Verbindung
zum Spielplatz ist bereits im B-Plan Nr. 10 mit der entsprechenden Möglichkeit eines
Anschlusses dargestellt – insofern ergeben sich hier keine Änderungen der Planung. Für die
südlich gelegene Verbindung muss ein Teil des B-Plans Nr. 10 überplant werden. Das
Flurstück befindet sich jedoch im Eigentum der Gemeinde und ist bisher als Wohnbaufläche
festgesetzt.
An der westlichen Seite wird eine Verbindung zur Bürgermeister-Tesch-Straße hergestellt; der
hierdurch zu erwartende Verlust eines Baumes ist bereits in Zusammenhang mit den
Schutzgüter „Pflanzen“ und „Landschaft“ berücksichtigt worden. Eine weitere
Straßenanbindung wird zur Dorfstraße vorgesehen.
Die Gemeinde Heidgraben geht davon aus, dass planungsrelevante Beeinträchtigungen der
„sonstigen Sachgüter“ durch die Entwicklung eines Wohngebietes mit zugeordneten
Erschließungsstraßen, Wohnwegerschließungen und Fußwegverbindungen sowie der
Ableitung des Oberflächenwassers über Mulden und Staugräben zur vorhandenen Vorflut
nicht entstehen werden.
Das örtliche Nutzungsgefüge wird lediglich durch die Wandlung einer Baumschulfläche in ein
Wohngebiet verändert, bleibt aber ansonsten bestehen.

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation
Archäologische Fundstellen können nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden und bedürfen
der Betrachtung im Zuge der jeweiligen Vorhabenrealisierung, sofern während der
Bauausführung Auffälligkeiten auftreten sollten.
Bezüglich der Oberflächenwasserableitung bedarf es vorhabenbezogen vor einer Realisierung
der Planung einer entwässerungstechnischen Überprüfung und Festlegung einer fachlich
geeigneten und technisch realisierbaren Lösung zur Regenwasserbeseitigung unter
Berücksichtigung des vorliegenden wasserwirtschaftlichen Konzeptes. Der Nachweis ist
gegenüber der unteren Wasserbehörde des Kreises Pinneberg zu führen.
Bezüglich des südlich benachbarten Waldes soll im vorliegenden Fall der 30 m messende
Waldschutzabstand gemäß § 24 Abs. 1 LWaldG SH auf 15 m reduziert werden. Für den
Bereich zwischen 15 m und 30 m ab der Waldkante bedarf es einer Prüfung und Bestätigung
durch den Kreisbrandschutzingenieur, dass eine unterdurchschnittliche Brandgefahr seitens
des betreffenden Gebäudes besteht.
Darüber hinaus sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten, so dass bezüglich dieser
Schutzgüter kein Kompensationsbedarf besteht.

11.2.1.9. Wechselwirkungen

Die obigen Beschreibungen verdeutlichen, dass das Plangebiet durch die bisherige
Baumschulnutzung, durch Knicks, eine Vielzahl von Großbäumen, Gräben in einer Fläche mit
oberflächennah anstehendem Grundwasser, die an drei Seiten umgebenden
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Wohnbebauungen mit Gemeindestraßen sowie durch unbebaute Flächen im Süden, zu denen
auch ein Wald gehört, geprägt ist.
In den Kapiteln 11.2.1.1 bis 11.2.1.8 wird deutlich, dass nach derzeitigem Kenntnisstand durch
die Entwicklung einer Fläche für Wohnbaugrundstücke im Außenbereich Auswirkungen vor
allem auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Pflanzen, Tiere und sonstige Sachgüter entstehen
können bzw. werden, dass die zu erwartenden Eingriffe jedoch deutlich minimiert und
ansonsten vollständig kompensiert werden können. Bezüglich des Artenschutzes sind mit
Blick auf Vogelarten und Fledermäuse Ausführungsfristen zu beachten. Es sind darüber
hinaus keine darzustellenden Wechselwirkungen nach derzeitigem Kenntnisstand zu erwarten
bzw. bekannt.

11.2.2. Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes

Entwicklung bei Durchführung der Planungen:
Die Planungen sollen entsprechend den ortsstrukturellen und städtebaulichen Zielsetzungen
der Gemeinde Heidgraben zu einer planungsrechtlichen Absicherung einer Wohnbebauung in
räumlichem Zusammenhang mit der Ortslage führen.
Hierdurch kann die Gemeinde im Rahmen der landesplanerisch zugewiesenen Möglichkeiten
Bauflächen für den örtlichen und überörtlichen Bedarf bereitstellen, so dass der hohen
Nachfrage entsprochen werden kann und die Gemeinde nicht ausschließlich auf eine
wohnbauliche Entwicklung angewiesen ist, die auf die Innenentwicklung ausgerichtet ist. Die
Gemeinde kann somit aktiv den wohnbaulichen Entwicklungsprozess mitgestalten.
Entsprechend der voraussichtlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 22 werden hier
voraussichtlich etwa 60 Wohnbaugrundstücke für Einzel- und Doppelhäuser im Außenbereich
entstehen können; ein Grundstücksteil mit Bestandsbebauung des bisherigen
Baumschulbetriebs wird in den Plangeltungsbereich einbezogen.
Die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft sollen teilweise innerhalb des
Plangebiets durch die Entwicklung naturnaher Grünflächen mit Wasserretentions- und
Versickerungsanlagen und ansonsten durch die Zuordnung von Kompensationsflächen extern
im naturräumlichen Zusammenhang vollständig kompensiert werden.

Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung
Ohne die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 22 auf Grundlage des rechtswirksamen
Flächennutzungsplans und dessen 13. Änderung könnte die Wohnbebauung nicht erfolgen,
da das Plangebiet dem bauplanungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen
ist. Die Flächen würden voraussichtlich weiterhin landwirtschaftlich als Baumschule genutzt
werden.
Ohne diese planerische Entwicklung im Außenbereich würden für eine längere Zeit keine dem
Bedarf entsprechenden frei zum Erwerb stehenden Baugrundstücke in der Gemeinde
Heidgraben angeboten werden können. Die wohnbauliche Entwicklung in der Gemeinde
würde dann wieder vorwiegend auf Maßnahmen der „Innenentwicklung“ beschränkt sein.
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11.3. Zusätzliche Angaben

11.3.1. Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen
Verfahren

Zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 22 „Wohngebiet östlich Bgm.-Tesch-Straße“ werden
im Wesentlichen folgende zu nennenden Verfahren angewendet werden und deren
Ergebnisse inhaltlich genutzt.

„Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung“
Zum Bebauungsplan Nr. 22 ist zur Berechnung des erforderlich werdenden
Kompensationsbedarfs auf Grundlage des Erlasses vom 09.12.2013 eine Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung zu erstellen. Die Bilanzierung wird schutzgutbezogen in den
Umweltbericht integriert.

Über die Belange des Naturschutzes im Bauleitplan ist nach § 18 BNatSchG i. V. m. den §§
1, 1a, 2 und 2a BauGB zu entscheiden.
Der Eingriff ist soweit wie möglich zu vermeiden (ð Vermeidungsgebot). Nicht vermeidbare
Eingriffe sind zu minimieren (ð Minimierungsgebot). Verbleibende Beeinträchtigungen sind
auszugleichen (§§ 14 und 15 BNatSchG in Verbindung mit § 1a BauGB).

„Belange des Artenschutzes nach BNatSchG“
Zur angemessenen und fachgerechten Beachtung artenschutzrechtlicher Bestimmungen
gemäß § 44 BNatSchG werden Aussagen zum Artenschutz auf Grundlage der örtlichen
Biotoptypenkartierung bei Ergänzung durch Angaben des LLUR in Form einer
Potenzialanalyse in die Planung eingestellt. Die Ergebnisse bezüglich möglicherweise
betroffener nach § 7 BNatSchG besonders oder streng geschützter Arten werden in den
Umweltbericht in die Kapitel zu den Schutzgütern Pflanzen und Tiere integriert.
Die Ergebnisse werden im Rahmen der Bebauungsplanungen beachtet.

Baugrundvorerkundung
Zur Erkundung des Baugrunds wurde eine Baugrundvorerkundung durchgeführt, deren
Ergebnisse für die Beurteilung der Eignung als Baugrund und für die Erstellung der Planung /
des Umweltberichtes genutzt werden.

„Wasserwirtschaftliches Konzept“
Zur Klärung einer geeigneten Erschließung und zur Entwicklung eines umsetzbaren
Entwässerungskonzeptes wurde ein wasserwirtschaftliches Konzept erarbeitet, dessen
Inhalte für die Erstellung der Planung / des Umweltberichtes genutzt werden.

Umweltverträglichkeitsprüfung
Der Bebauungsplan Nr. 22 wird auf Grundlage des BauGB erarbeitet, wonach gemäß § 50
UVPG die Prüfung der Umweltverträglichkeit im Aufstellungsverfahren nach den Vorschriften
des BauGB durch eine „Umweltprüfung“ gemäß § 2 Abs. 4 BauGB erfolgt.
Das so genannte „Scoping“ nach § 4 Abs. 1 BauGB wurde für die 13. Änderung des
Flächennutzungsplans und den hier zur Rede stehenden Bebauungsplan Nr. 22 auf Grundlage
einer gemeinsamen Unterlage durch eine gemeinsame Beteiligung der von den Planungen
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betroffenen Behörden, der sonstigen Planungsträger und der Naturschutzverbände
durchgeführt, ausgewertet und die Stellungnahmen, Anregungen und die vorgebrachten
umweltrelevanten Informationen einschließlich der bereits vorliegenden landesplanerischen
Stellungnahme nach § 11 Abs. 1 LaplaG entsprechend des Beschlusses der
Gemeindevertretung in die dann individualisierten „Entwurfsplanungen“ eingestellt.
Es wird angestrebt, dass auf Basis der vorliegenden und im Umweltbericht
zusammengestellten Informationen festgestellt werden kann, dass unter Berücksichtigung und
Umsetzung der erforderlichen Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind bzw. verbleiben
werden.

11.3.2. Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen
Umweltauswirkungen (Monitoring)

Es werden im Rahmen der B-Plan Aufstellung für die nachgeordnete Planrealisierung
Umweltauswirkungen festgestellt, denen folgende erforderliche Maßnahmen zugeordnet
werden:

o Alle prägenden Großbäume ab einem Stammdurchmesser von ca. 0,6 m (auch bei
Lage auf einem Knick) und aufgrund der Lage in einer Baumreihe (ð südwestlicher
Rand an „Drosselstieg“) unterliegen dem Schutz des LNatSchG. Eingriffe in derartige
Bäume bedürfen der Genehmigung durch die Untere Naturschutzbehörde.

o Die Erhaltung obliegt dem Eigentümer bzw. Ausführenden ggf.
beeinträchtigender Tätigkeiten.

o Im Kronentraufbereich zzgl. eines Umkreises von 1,5 m der prägenden Großbäume
dürfen keine baulichen Anlagen hergestellt werden, keine Erdarbeiten durchgeführt
und keine Aufschüttungen und / oder Abgrabungen inkl. solcher zur Herstellung von
Gräben und Mulden für die Oberflächenwassersammlung und -ableitung ausgeführt
werden.

o Die Erhaltung obliegt dem Eigentümer bzw. Ausführenden ggf.
beeinträchtigender Tätigkeiten.

o Knicks sind gemäß § 21 LNatSchG geschützte Biotope.
o Die fachgerechte Pflege und die Erhaltung sind Aufgabe des Eigentümers und

ggf. des Ausführenden von Arbeiten im Nahbereich der Gehölze.

o An Knicks sind die als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 festgesetzten
Saumstreifen von Beeinträchtigungen frei zu halten, die ökologischen Funktionen des
Knicks sind zu erhalten.

o Die Erhaltung der Knickschutzstreifen obliegt dem Eigentümer bzw.
Ausführenden ggf. beeinträchtigender Tätigkeiten.

o Alle Arbeiten an Gehölzen dürfen gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG nur zwischen dem
01.10. und dem letzten Tag des Februars ausgeführt werden.

o Die Beachtung dieser Maßgabe obliegt dem Ausführenden.

o Bei allen Arbeiten an Gehölzen sowie bei baulichen Tätigkeiten an vorhandenen
Gebäuden sind die Belange des Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG zu beachten;
insbesondere sind bezüglich von ggf. Vogelvorkommen die Schonfrist nach § 39 Abs.
5 BNatSchG (01. März bis 30. September) und bezüglich von ggf.
Fledermausvorkommen eine Schonfrist zwischen dem 01. März und dem 31. Oktober
einzuhalten.
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o Diese Aufgabe obliegt dem Ausführenden.

o Eingriffe in das Schutzgut „Boden“ sollen außerhalb des Plangeltungsbereiches
kompensiert werden. Die Zuordnung ausreichend bemessener Kompensationsflächen
bzw. Ökopunkte erfolgt innerhalb des naturräumlichen Zusammenhangs vor dem
Fassen des abschließenden Beschlusses für diesen Bebauungsplan.

o Die Bereitstellung der Flächen und die Sicherung einer geeigneten naturnahen
Entwicklung muss durch die Gemeinde Heidgraben sichergestellt werden.

o Eingriffe in das Schutzgut „Landschaft“ sollen durch die Erhaltung der Knicks und
Großbäume so weit gemindert werden, dass keine erheblichen Eingriffe verbleiben.
Die Entwicklung einer geeigneten Bepflanzung innerhalb des Plangebiets ist
vorgesehen.

o Die Bereitstellung der Flächen, die Durchführung der Gehölzpflanzung und die
Sicherung einer geeigneten naturnahen Entwicklung an den Seiten des
Plangebiets muss durch die Gemeinde Heidgraben sichergestellt werden.

o Zur Sicherstellung der Erschließung und hier insbesondere einer ordnungsgemäßen
Regenwasser- und Schutzwasserentsorgung bedarf es im Zuge der
Realisierungsplanung einer fachtechnischen Prüfung bestehender
Ableitungsmöglichkeiten in Abstimmung mit den zuständigen Behörden.

o Die Beachtung dieser Maßgabe obliegt dem Ausführenden im
Zusammenwirken mit der plangebenden Gemeinde Heidgraben.

11.3.3. Kumulierende Vorhaben / Planungen
Grenzüberschreitender Charakter der Planung

Der Gemeinde Heidgraben liegen keine Angaben oder Hinweise auf kumulierend wirkende
Planvorhaben vor.
Einen grenzüberschreitenden Charakter weist die Planung nicht auf.

11.4. In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten,
Standortwahl

In der Gemeinde Heidgraben sind die Flächenkapazitäten in den im Flächennutzungsplan
ausgewiesenen Wohngebieten weitestgehend erschöpft. Bei der Ermittlung geeigneter
Erweiterungsflächen legt die Gemeinde besonderen Wert auf potentielle Wohnbauflächen in
der Nähe zum vorhandenen Ortskern und den dort vorgehaltenen Infrastruktureinrichtungen.
Künftige Wohnbauentwicklung soll zudem an vorhandene Wohnbereiche anschließen.
Das bebaute Siedlungsgebiet der Gemeinde Heidgraben ist von Landschaftsschutzgebieten
umgeben, die eine Bebauung begrenzen.
Die Fläche des B-Plans 22 wird derzeit für Baumschulzwecke genutzt, der Betrieb der
Baumschule wird jedoch räumlich an den nordöstlichen Ortsrand verlagert.
Von Seiten der Gemeinde wurden insgesamt 14 bisher unbebaute Flächen hinsichtlich einer
Eignung für die Wohnbauflächenentwicklung geprüft, darunter auch der hier zur Rede Bereich
des B-Plans Nr. 22, der mit der fortlaufenden Nummer 8 mitbetrachtet wurde. Die innerörtliche
Lage in fußläufiger Entfernung zum „Marktreff“, die Anbindung an die vorhandene Infrastruktur
und auch die vergleichsweise „günstigen Voraussetzungen zur Erschließung des Geländes“,
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sowie die benachbarte Wohnnutzung geben dieser Fläche den Vorrang vor den anderen
Gebieten. Die Gemeinde hat sich daher für die Fläche 8 entschieden.
Prüfungen bezüglich der Verkehrsanbindung, der Flächenentwässerung und des Bodens
haben ergeben, dass keine Aspekte der Planung entgegenstehen. Auch Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege stehen der Bebauung nicht entgegen.
Die Gemeinde Heidgraben sieht daher in der Bebauung des Planungsgebietes eine geeignete
Möglichkeit, der ihr landesplanerisch zugewiesenen Funktion nachzukommen und in
angemessenem Umfang Bauflächen bereitzustellen. Die zur Verfügung stehende Fläche
bietet sich hierfür an, da sie bereits an drei Seiten durch Bebauungen eingefasst wird.

11.5. Allgemeinverständliche Zusammenfassung des
Umweltberichtes

Die Gemeinde Heidgraben hat den Beschluss zur 13. Änderung des Flächennutzungsplans
sowie zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 22 „Wohngebiet östlich Bgm.-Tesch-Straße“
gefasst für die Flurstücke 965, 275/9 tlw., 167/13, 187/18 und 187/41 tlw. der Flur 2,
Gemarkung Heidgraben. Das Plangebiet umfasst eine Größe von insgesamt 5,6 ha.
Es werden hier die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entstehung eines
Allgemeinen Wohngebietes geschaffen, in dem neben seniorengerechten
Mehrfamilienhäusern unterschiedliche Bauweisen realisiert werden können. Die
Verkehrserschließung erfolgt über die Herstellung einer ringförmigen inneren
Erschließungsstraße mit Anschlüssen an den „Eichenweg“ im Norden, die „Dorfstraße“ im
Westen sowie die „Bgm.-Tesch-Straße“ im Südwesten. Hierbei wird der angrenzende B-Plan
Nr. 15 berücksichtigt.
Im Osten werden zwei fußläufige Verbindungen hergestellt: zum Spielplatzbereich und zu
einer vorgehaltenen Gehwegparzelle der „Rue de Challes“ (unter Beachtung des B-Plans Nr.
10).
Übergeordnete Planungen stehen der gemeindlichen Planung grundsätzlich nicht entgegen.
Die Einhaltung des Entwicklungsgebots nach § 8 Abs. 2 BauGB ist durch die 13. Änderung
des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren zur Aufstellung des B-Plans Nr. 22 gegeben.
Eine entsprechende Darstellung als Baufläche besteht im Landschaftsplan. Das Plangebiet
liegt im bauplanungsrechtlichen Außenbereich der Stadt, aber an drei Seiten in direkter Nähe
zu bestehenden Wohnnutzungen (westlich, nördlich und östlich).
Erhebliche Beeinträchtigungen bezüglich des Schutzguts Mensch werden nicht erwartet. Es
wurden keine relevanten Immissionen auf zu schützende Wohnnutzungen und Arbeitsstätten
ermittelt, so dass kein Erfordernis zur Festsetzung aktiver oder passiver
Lärmschutzmaßnahmen besteht. Auch die Erholungsnutzung und Erholungsfunktion sind
nicht betroffen; eine fußläufige Verbindung zu einem Spielplatz wird hergestellt.
Eingriffe in das Schutzgut Boden entstehen durch die Entwicklung von Bauflächen
einschließlich der Flächen für Zufahrten, Stellplätze, Nebenanlagen und Aufschüttungen oder
Abgrabungen bzw. Höhenangleichungen im bauplanungsrechtlichen Außenbereich. Der
Kompensationsbedarf von insgesamt 16.928 m² wird durch eine Bereitstellung von
entsprechend vielen Quadratmetern bzw. Ökopunkten in einem bestehenden Ökokonto
innerhalb des naturräumlichen Zusammenhangs abgegolten.
Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt sind durch den
Verlust von 4 m Knick zu erwarten. Kompensationserfordernisse wurden berechnet. Das
Ausgleichserfordernis beträgt 4 m und wird extern durch Ökopunkte in einem Knick-Ökokonto
innerhalb des naturräumlichen Zusammenhangs erfüllt. Bestehende Großbäume werden
überwiegend erhalten. Nur ein planungsrelevanter Großbaum im Südosten des Plangebietes
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wird zur Herstellung einer Verkehrsanbindung an die „Bgm.-Tesch-Straße“ verloren gehen –
allerdings wird aufgrund der Erhaltung der sonstigen Bäume dieser Baumreihe kein
kompensationspflichtiger Eingriff verursacht.
Es ist zu beachten, dass alle Arbeiten an Gehölzen einschließlich von Pflegeschnitten und das
„auf den Stock Setzen“ von Gehölzen gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG nur zwischen dem 01.10.
und dem letzten Tag des Februars ausgeführt werden dürfen.
Eingriffe in das Schutzgut Tiere könnten allgemein durch Baumaßnahmen an Gebäuden und
Gehölzfällungen auch an Einzelgehölzen bestehen, da hier als faunistische
Potenzialabschätzung Vogelbrut- und -aufzuchtplätze sowie Fledermausquartiere bestehen
könnten. Beeinträchtigungen werden vermieden, sofern die Ausführung mit Blick auf ggf.
Vogelvorkommen im Zeitraum vom 01.10. und dem letzten Tag des Februars erfolgt. Zum
Schutz von Fledermausvorkommen ist eine Schonfrist vom 01. März bis zum 31. Oktober
einzuhalten, damit die ggf. beeinträchtigenden Bautätigkeiten außerhalb der Vogelbrut- und
Fledermausaktivitätszeiten stattfinden.
Bei Beachtung der oben in Zusammenhang mit den Schutzgütern Pflanzen und Tiere
genannten Minimierungsmaßnahmen (Bauzeitenregelungen) sind keine erheblichen Eingriffe
in potenzielle Lebensräume der nach § 7 BNatSchG streng geschützten Tierarten zu erwarten.
Beeinträchtigungen anderer artenschutzrechtlich relevanter Tierarten sind nicht zu erwarten.
Eine Verletzung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote gemäß § 44 BNatSchG erfolgt
nicht. Es besteht kein weiterer Kompensationsbedarf.
Kompensationsmaßnahmen und weitere Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der ökologischen
Funktionen von Habitaten (CEF-Maßnahmen) sind mit der Aufstellung dieses
Bebauungsplanes nicht zu ergreifen.
Schutzgebiete gemäß §§ 23-29 BNatSchG sowie Flächen und Erhaltungsziele des Systems
NATURA 2000 (FFH-Gebiete, EU-Vogelschutzgebiete) werden nicht betroffen sein.
Eingriffe in das Schutzgut Wasser erfolgen durch eine Veränderung der
Regenwasserableitung. Die vorhandenen Gräben werden in das Planungskonzept
eingebunden. Der an der südlichen Plangebietsgrenze verlaufende Graben wird erhalten und
künftig für Regenwasserretention genutzt. Der in Nord-Süd-Richtung ausgerichtete Graben
wird zur Herstellung einer Erschließungsstraße und zur Bereitstellung von Bauflächen in
seinem südlichen Abschnitt auf ca. 46 m Länge aufgehoben; der restliche Abschnitt dieses
Grabens wird in eine Grünfläche eingebunden und soll auch künftig zur Aufnahme und
Versickerung von Oberflächenwasser genutzt werden. Es werden neue Gräben zur Aufnahme
des Oberflächenwassers in deutlich größerer Länge hergestellt, so dass kein weiterer
Kompensationsbedarf verbleibt. Im Übrigen werden ergänzende Sammel- und
Versickerungsmulden im Plangebiet angelegt.
Bei allen Baumaßnahmen wird das zumindest zeitweise oberflächennah anstehende
Grundwasser zu beachten sein.
Eingriffe in die Schutzgüter Luft und Klima sind nicht zu kompensieren, da durch die
geplanten Bebauungen keine erheblichen Beeinträchtigungen dieser Schutzgüter zu erwarten
sind.
Erhebliche Eingriffe in das Schutzgut Landschaft (= Ortsbild) werden nicht entstehen, da der
Bestand an Großbäumen erhalten werden soll – nur mit der Ausnahme des Entfallens eines
Baumes auf einer Baumreihe im Südosten des Plangebietes. Auf allen Wohngrundstücken
werden neue Bäume zu pflanzen sein.
Eingriffe in das Schutzgut Kulturgüter sind nicht zu erwarten. Sofern innerhalb des
Plangebietes dennoch archäologische Funde gemacht werden sollten, ist das Archäologische
Landesamt zu benachrichtigen.
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Das Schutzgut sonstige Sachgüter ist durch die Umwandlung einer Baumschulfläche in ein
Wohngebiet betroffen. Die rechtskräftigen Bebauungspläne Nr. 10 und Nr. 15 werden zur
Herstellung von Weg- bzw. Straßenverbindungen in geringem Maße verändert.

Weitere planungsrelevante Betroffenheiten durch die Planung sind der Gemeinde Heidgraben
nicht bekannt.
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 22 auf Grundlage der 13. Änderung des
Flächennutzungsplans wird eine den Örtlichkeiten angepasste Entwicklung eines
Wohngebietes in unmittelbaren Anschluss an die zusammenhängend bebaute Ortslage
planungsrechtlich so ermöglicht, dass die im Zuge der Realisierung zu erwartenden Eingriffe
durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung soweit verringert oder soweit
kompensiert werden, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter verbleiben
werden.
Erhebliche Umweltauswirkungen sind bei Beachtung und Umsetzung der genannten
Maßnahmen nicht zu erwarten.

11.6. Kosten der Kompensationsmaßnahmen

Es werden Kosten für die Vorhaltung und Bereitstellung der Kompensationsflächen von 16.928
m² bzw. Ökopunkten eines Ökokontos zu beachten sein. Hinzu kommen Kosten für die
KnickKompensation in Höhe von ca. € 100,00 je lfd Meter (Länge der betroffenen Knickstrecke
= 4 m) für die Bereitstellung aus einem Knick-Ökokonto.

11.7. Für den Umweltbericht verwendete Quellen

o Bebauungsplan Nr. 22 der Gemeinde Heidgraben samt Begründung

o Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Heidgraben in der Fassung der 3. Änderung

o Bebauungsplan Nr. 10 der Gemeinde Heidgraben

o Bebauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Heidgraben

o Flächennutzungsplan der Gemeinde Heidgraben einschließlich der an das Plangebiet
grenzenden Änderungen

o Gemeinsame „Scoping-Unterlage“: Beschreibung der Umweltbelange für die zu
erstellenden Umweltberichte zur 13. Änderung des Flächennutzungsplans zum
Bebauungsplan Nr. 22 der Gemeinde Heidgraben sowie die im Rahmen der Beteiligung
nach § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange
und betroffener Verbände

o Landschaftsplan der Gemeinde Heidgraben

o Auskunft des LLUR vom 01.02.2018 als Auszug aus dem Artenkataster zum B-Plan Nr. 22

o Voß (2018): Bericht zur Baugrundvorerkundung und allgemeine Beurteilung der
Baugrundverhältnisse und Versickerungsfähigkeit.

o dänekamp und partner (2019): Wasserwirtschaftliches Konzept
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12. Denkmalschutz

Das Archäologische Landesamt kann zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische
Kulturdenkmale gem. § 2 (2) DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung
der vorliegenden Planung feststellen.
Es wird auf § 15 DSchG verwiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies
unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde
mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die
Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der
Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu
dem Fund geführt haben: Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die Übrigen.
Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem
Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten
geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit
der Mitteilung.
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

13. Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen

13.1. Verteidigungsanlage Appen

Heidgraben liegt im Schutzbereich der Verteidigungsanlage Appen, 005 SH. Gemäß § 3 Abs.
2 SchBG ist für folgende Vorhaben Befreiung von der Verpflichtung nach § 3 Abs. 1 SchBG,
die Genehmigung der Schutzbereichsbehörde einzuholen.
Im Umkreis um die Verteidigungsanlage sind je nach Entfernung von der Anlage für die
Errichtung Änderung oder Beseitigung von Bauten und sonstigen baulichen Hindernissen,
Maximalhöhen einzuhalten. In einem Umkreis von 50 m - 1.000 m um die Anlage betrifft die
Maximalhöhe 30 m. In einem Umkreis von 1.000 m bis 8.000 m, in dem sich auch Heidgraben
befindet, steigt die zulässige Maximalhöhe um ca. 2 m pro 100 m Entfernung von der Anlage
an.
Metallische Zäune, die eine Höhe von 10 m über Grund überschreiten, sowie
Windkraftanlagen bleiben in jedem Fall genehmigungspflichtig.
Die Maximalhöhe der Wohngebiete befindet sich unterhalb der 30 m - Marke, so dass keine
Betroffenheit der Verteidigungsanlage festgestellt werden kann.
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13.2. Wald

Auf den Waldabstand gem. § 24 Abs. 1 LWaldG wird hingewiesen. Die Untere Forstbehörde
hat eine Unterschreitung des Waldabstandes bei einem Treffen mit der Gemeinde im Jahr
2015 in Aussicht gestellt, wenn Regelungen zum Brandschutz in diesem Bereich
berücksichtigt werden.
Die untere Forstbehörde äußerte in Ihrer Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung, dass einer geringfügigen Unterschreitung des Waldabstandes im Einzelfall nur
zugestimmt werden kann, wenn seitens des Kreisbrandschutzingenieurs eine
unterdurchschnittliche Brandgefahr seitens des betreffenden Gebäudes attestiert wird.
Somit wird in der Planzeichnung des Bebauungsplanes der gesetzlich vorgesehene
Waldabstand gekennzeichnet. Die Baugrenzen, die sich im Waldabstand befindet werden als
Bereiche mit besonderen Anforderungen an den Brandschutz gekennzeichnet.
Der Bereich des gesetzlich vorgeschriebenen Waldabstandes ist in der Planzeichnung
schraffiert festgesetzt. Baufelder (Baugrenzen) die innerhalb dieses Bereiches liegen,
unterliegen besonderen Anforderungen an den Brandschutz. Es darf von den baulichen
Anlagen im gesetzlichen Waldabstand von 30 m selbst keine höhere Brandgefahr ausgehen.
Zudem sind auf der zur Wald gelegenen Gebäudeseite möglichst wenige Öffnungen
vorzusehen. Die Fassaden und Wände sind mit nicht brennbaren Baustoffen auszuführen.
Feuerungsanlagen sind erst nach fachlicher Beurteilung durch den Brandschutzdienst
zulässig.
Im Baugenehmigungsverfahren wird die zulässige Unterschreitung des Waldabstandes und
ob eine unterdurchschnittliche Brandgefahr vorliegt geprüft.
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14. Flächenbilanz

Die folgende Tabelle gibt die im Bebauungsplan Nr. 22 festgesetzten Flächen wieder:

Tabelle 1 - Flächenbilanz

Bezeichnung Flächen in ha
Wohnbauflächen 3,666

davon: Teilfläche WA 1 0,459

davon: Teilfläche WA 2 0,502

davon: Teilfläche WA 3 0,158

davon: Teilfläche WA 4 0,123

davon: Teilfläche WA 5 0,334

davon: Teilfläche WA 6 0,667

davon: Teilfläche WA 7 0,486

davon: Teilfläche WA 8 0,329

davon: Teilfläche WA 9 0,143

davon: Teilfläche WA 10 0,465

Verkehrsflächen 0,842
davon: Haupterschließung 0,773

davon: Parkplätze 0,010

davon: Geh- und Radwege 0,064

Öffentliche Grünfläche 1,055
davon: zentral Grünfläche 0,190

davon: Grünfläche Ost 0,127

davon: Grünfläche Süd 0,264

davon: Grünfläche West 0,131

davon: Grünfläche Nordwest 0,067

davon: Grünfläche Nordost 0,276

Räumlicher Geltungsbereich 5,567
Stand: 30.07.2019
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15.  Kosten

Zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 22 können zurzeit noch keine Erschließungskosten
genannt werden. Die Gemeinde geht jedoch davon aus, dass die Kosten durch die
Grundstücksverkäufe gedeckt werden können.
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1 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Heidgraben plant das zurzeit als Baumschulfläche 

genutzte Areal südlich des Eichenwegs für eine Wohnbebauung zu 

erschließen. Im Zuge des hierfür aufzustellenden Bebauungsplanes 

(Bebauungsplan Nr. 22) ist zur Sicherstellung der schadlosen Ab-

leitung des anfallenden Regenwassers ein wasserwirtschaftliches 

Konzept aufzustellen. Die Gemeinde Heidgraben hat das Büro dä-

nekamp und partner Beratende Ingenieure VBI aus Pinneberg mit 

der Aufstellung des wasserwirtschaftlichen Konzeptes beauftragt.  

2 Grundlagen 

Die Erstellung des Grobkonzeptes wird auf Grundlage der folgen-

den vorliegenden Unterlagen durchgeführt: 

2.1 Vorangegangene Projekte und Unterlagen Dritter 

Tabelle 1: Vorangegangene Projekte und Unterlagen Dritter 

Art 
Verfasser / 

Quelle 
Stand 

Ergänzende Grundwassermessungen  
Geologisches 
Büro Thomas 

Voß 

Februar 
bis Juni 

2018 

Bericht zur Baugrundvorerkundung und all-
gemeine Beurteilung der Baugrundverhält-
nisse und Versickerungsfähigkeit 

Geologisches 
Büro Thomas 

Voß 

Februar 
2018 

Bebauungsplan Nr. 22  dn Stadtplanung März 2018 

Lage- und Höhenplan  
Vermessungs-

büro  
Felshart 

September  
2015 
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3 Örtliche Situation 

3.1 Topografie, Nutzung und Entwässerung 

Die zu betrachtende Fläche des Bebauungsplans Nr. 22 liegt nahe 

des Ortskerns von Heidgraben. Im Norden wird die Bebauungsplan-

fläche durch den Eichenweg, im Westen durch die Bebauung an der 

Dorfstraße und der Bürgermeister Tesch Straße eingefasst. Im Os-

ten grenzt die vorhandene Wohnbebauung des Sperberwegs und 

der Rue de Challes an das Bebauungsplangebiet Nr. 22. Die südli-

che Grenze des Bebauungsplangebietes wird durch ein dort verlau-

fendes von Ost nach West fließendes namenloses Gewässer gebil-

det. 

Das zurzeit noch teilweise als Baumschule genutzte Areal fällt von 

Nordosten von ca. 12,20 mNHN in südwestlicher Richtung auf rund 

10,50 mNHN ab. Die Höhendifferenz beträgt rund 1,70 m. In der 

Mitte der betrachteten Fläche verläuft von Nord nach Süd ein ca. 

200 m langer und 0,70 m bis 0,90 m tiefer Entwässerungsgraben. 

Der Entwässerungsgraben mündet in das an der südlichen Grenze 

verlaufende Fließgewässer. Der vorhandene Graben ist im Bereich 

des Bebungsplangebietes Nr. 22 kein Verbandsgewässer und fällt 

zeitweise trocken. Das anfallende Oberflächenwasser der Baum-

schulfläche wird über das südlich angrenzende Gewässer, das 

nach ca. 120 m in das Verbandsgewässer Nr. 83 mündet, abge-

führt. Die Lage des Bebauungsplangebietes innerhalb der Ge-

meinde Heidgraben ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 
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Abbildung 1: Lage B-Plan Nr. 22 

Die Höhenverhältnisse im Bebauungsplangebiet sind in der An-

lage 3, Blatt 1 dargestellt.  

3.2 Baugrund und Grundwasser 

Im Februar 2018 wurden an 14 Stellen innerhalb des Bebauungspl-

angebietes Rammkernsondierungen zur Erkundung des Baugrun-

des und der Grundwassersituation durch das geologischen Büros 

Voß aus Elmshorn durchgeführt. Entsprechend den Ergebnissen 

der Baugrunduntersuchung stehen im gesamten Gebiet unterhalb 

der Oberbodendeckschicht mittelsandige Böden mit guten Versi-

ckerungseigenschaften an. Der Durchlässigkeitsbeiwert des Bo-

dens wurde in dem Bodengutachten mit kf > 1*10 -6 m/s angegeben 

und entsprechend dem DWA Arbeitsblatt A 138 als versickerungs-

fähig eingestuft.  
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Die durchgeführten Bohrsondierungen ergaben Grundwasser-

stände von 0,40 m bis 1,90 m unter GOK. Auf der Grundlage der 

topografischen Vermessung konnten die Grundwasserstände für 

den Februar 2018 wie folgt in einer Genauigkeit von ± 10 cm ermit-

telt werden.  

Tabelle 2: Grundwasserstände Februar 2018 

Messstelle 
Grundwasser- 
flurabstand 

Feb. 2018 
Geländehöhe 

Grundwasser- 
stand 

Feb. 2018 

RKS 1 1,20 m 11,30 mNHN 10,10 mNHN 

RKS 2 1,10 m 11,10 mNHN 10,00 mNHN 

RKS 3 0,40 m 10,70 mNHN 10,30 mNHN 

RKS 4 0,70 m 10,70 mNHN 10,00 mNHN 

RKS 5 0,50 m 10,80 mNHN 10,30 mNHN 

RKS 6 0,60 m 10,90 mNHN 10,20 mNHN 

RKS 7 0,70 m 10,90 mNHN 10,20 mNHN 

RKS 8 1,10 m 11,50 mNHN 10,40 mNHN 

RKS 9 1,90 m 12,45 mNHN 10,55 mNHN 

RKS 10 1,90 m 12,30 mNHN 10,40 mNHN 

RKS 11 0,50 m 11,60 mNHN 11,10 mNHN 

RKS 12 0,90 m 11,55 mNHN 10,65 mNHN 

RKS 13 1,00 m 11,15 mNHN 10,15 mNHN 

RKS 14 0,70 m 10,90 mNHN 10,20 mNHN 

 

Im Zuge der Plausibilisierung der gemessenen Grundwasserdaten 

wurde für den Untersuchungspunkt RKS 11 ein erhöhter Grundwas-

serstand festgestellt. Auf der Basis der Ergebnisse der Bugrundun-

tersuchung und Feststellung der Grundwasserstände wurden digi-

tale Höhenmodelle der Grundwasserstände (bezogen auf mNHN) 

und der Grundwasserflurabstände erstellt. Die erstellten digitalen 

Höhenmodelle sind in den Anlagen 3, Blatt 2 und 3 dargestellt.  

Zur Überprüfung und zu Validierung der gemessenen Daten wurden 

im März 2019 an drei Stellen innerhalb des Bebauungsplangebietes 

Grundwasserpegel gesetzt. Den Ergebnissen der Ablesungen für 
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den März 2019 sind die Grundwasserstände der nächsten Untersu-

chungspunkte von Februar 2018 in der nachfolgenden Tabelle ge-

genübergestellt.  

Tabelle 3: Gegenüberstellung der Grundwassermessungen 2018/2019 

Pegel/ 
Messstelle 

GW-Stand  
März. 2019 

Messstelle 
GW-Stand  
Feb. 2018 

Abstand der  
Messstellen  

vom GW - Pegel 

RKS15/GWM1 9,82 mNHN RKS 2 10,00 mNHN 17,00 m 

RKS16/GWM2 9,72 mNHN RKS 14 10,20 mNHN 9,00 m 

RKS17/GWM3 10,93 mNHN RKS 11 11,10 mNHN 25,00 m 

 

Durch die Gegenüberstellung der Messwerte der Messpunkte 

RKS17/GWM3 und RKS 11 kann der am Messpunkt RKS 11 ge-

messene Wert im Februar 2018 bestätigt werden.  

Die Differenz in den Grundwasserständen der beiden Messzeit-

punkte erklärt sich in den vorangegangenen wasserwirtschaftlichen 

extremen Halbjahren. Nach dem außergewöhnlich regenreichen 

2. Halbjahr 2017 sind im Feb. 2018 höhere Grundwasserstände als 

im Märzr 2019 mit dem vorangegangenen außerordentlich trocke-

nen 2. Halbjahr 2018 festzustellen. Es ist davon auszugehen, dass 

die im Februar 2018 angetroffenen Grundwasserstände im Bereich 

der mittleren Grundwasserhochwasserstände liegen und für die Di-

mensionierung der Versickerungsanlagen zu Grunde gelegt werden 

können.  

Die bis zur Fertigstellung dieses Berichtes erfassten Grundwasser-

stände an den drei Grundwassermessstellen sind in der nachfol-

genden Tabelle dokumentiert.  

Tabelle 4: Grundwassermessungen 2019 

Pegel/ 
Messstelle 

Messung am 
07.03.2019 

Messung am 
18.04.2019 

Messung am 
19.06.2019 

RKS15/GWM1 9,82 mNHN 9,72 mNHN 9,30 mNHN 

RKS16/GWM2 9,72 mNHN 9,66 mNHN 9,45 mNHN 

RKS17/GWM3 10,93 mNHN 10,60 mNHN 10,31 mNHN 
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Für den viermonatigen Messzeitraum vom Ende der vegetationsar-

men Zeit bis in den Sommer hinein, ist eine Absenkung der Grund-

wasserstände von 27 cm bis 62 cm zu beobachten.  

Der Bericht zur Baugrundvorerkundung und die allgemeine Beurtei-

lung der Baugrundverhältnisse und Versickerungsfähigkeit ist in der 

Anlage 4 diesem Bericht beigefügt. 

4 Beschreibung Bebauungsplangebiet Nr. 22 

Das Wohnbauflächen des Bebauungsplangebietes werden über 

eine ringförmige Planstraße erschlossen. Die Planstraße erhält An-

bindungen in westlicher Richtung an die Dorfstraße und an die Bür-

germeister-Tesch-Straße sowie eine nördliche Anbindung an den 

Eichenweg. Teilbereiche der geplanten Wohnbebauung werden 

durch Stichstraßen erschlossen. Des Weiteren sind fußläufige Ver-

bindungen zu dem Sperberweg und zu der Rue de Challes vorge-

sehen. Die Planstraßen werden beidseitig durch rund 2,0 m breite 

Grünstreifen eingefasst, die zur Entwässerung des Plangebietes 

herangezogen werden können. Der vorhandene, mittig von Nord 

nach Süd verlaufende Graben wird im südlichen Bereich des Plan-

gebiets auf einer Länge von rund 40,0 m überbaut. Im mittleren Be-

reich des Plangebietes bleibt der Graben in einer rund 7,20 m brei-

ten Grundstücksparzelle erhalten. Diese als Grünfläche deklarierte 

Fläche wird auf rund 45 m in nördlicher Richtung, unterbrochen 

durch die geplante fußläufige Verbindung zum Sperberweg, verlän-

gert.  

Die 60 geplanten Grundstücke werden Flächengrößen von 475 m² 

bis 1090 m² haben. Im Mittel beträgt die Flächengröße der Grund-

stücke rund 610 m².  

Die Grundflächenzahl (GRZ) der Wohnbauflächen beträgt zumeist 

GRZ = 0,30. Lediglich an der Südgrenze des Bebauungsplangebie-

tes wird die Grundflächenzahl für rund neun Grundstücke GRZ = 

0,40 betragen. Nebenflächen für Stellplätze und Hofflächen dürfen 
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eine Größe von 50 % der zugehörigen Grundflächenzahl nicht über-

schreiten.  

5 Restriktionen und Vorgaben zur wasserwirt-
schaftlichen Planung 

5.1 Betrachtung nach dem Merkblatt DWA M 153  

Im westlich gelegenen Bebauungsplangebiet Nr. 15 wurde die Ver-

sickerung des anfallenden Oberflächenwassers der öffentlichen 

Verkehrsflächen und privaten Grundstücksflächen erfolgreich um-

gesetzt. In dem jetzt vorgesehenen Bebauungsplangebiet Nr. 22 

soll die Oberflächenentwässerung möglichst in gleicher Art und 

Weise umgesetzt werden. Daher wird auf eine Betrachtung gemäß 

DWA M 153 verzichtet.  

5.2 Versickerung 

Entsprechend dem DWA Arbeitsblatt A 138 sollte der Abstand der 

Sohle einer Versickerungsmulde zum Grundwasserleiter mindes-

tens 1,00 m betragen. In Ausnahmefällen können niedrigere Ab-

stände zum Grundwasser zulässig sein. Voraussetzung hierfür ist, 

dass eine Gefährdung des Grundwassers durch das zu versi-

ckernde Oberflächenwasser ausgeschlossen werden kann. Bei rei-

nen Wohnbaugebieten kann davon ausgegangen werden, dass 

eine Verunreinigung des Grundwassers durch das Oberflächen-

wasser auch bei geringeren Grundwasserflurabständen als 1,00 m 

nicht auftreten wird. Auch dürfen die zu versickernden Flächen nicht 

innerhalb von Wasserschutzgebieten liegen. Hierdurch können 

auch geringere Grundwasserflurabstände zulässig sein.  
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5.3 Einleitungen in ein Gewässer 

Bei Einleitungen aus urbanen Gebieten in Gewässer ist zu gewähr-

leisten, dass das anfallende Oberflächenwasser schadfrei abgelei-

tet werden kann. Um dies sicherzustellen, ist in Abhängigkeit von 

der Abflussmenge, das Oberflächenwasser über Rückhalteräume 

zurückzuhalten und gedrosselt an das Einleitgewässer abzugeben.  

5.4 Grundwasserflurabstände  

Zur Herstellung eines frostsicheren Aufbaus der geplanten Ver-

kehrswege und Gründungen der Wohnbebauung ist ein Mindestab-

stand des Grundwasserspiegels zur Geländeoberfläche von 0,60 m 

erforderlich. Dies kann in Teilbereichen des Bebauungsplangebiets 

nicht eingehalten werden. Diese Flächen sind zur Herstellung des 

erforderlichen Grundwasserflurabstandes mit geeignetem Boden-

material aufzufüllen. Insgesamt ist eine Fläche von rund 17250 m² 

mit rund 1900 m³ Füllboden aufzufüllen. Als Alternative zu der Bo-

denauffüllung können Dränagen vorgesehen werden. Da dies 

Großflächig auf die vorhanden Grundwasserstände Einfluss neh-

men würden, ist nicht mit einer wasserwirtschaftlichen Genehmi-

gung zu rechnen und wird nicht weiterverfolgt. Für die Auffüllung 

von mehr als 30 m³ Boden ist eine baurechtliche Genehmigung er-

forderlich.  Siehe Anlage 3, Blatt 3.  

6 Wasserwirtschaftliches Konzept 

6.1 Allgemeines 

Die vorhandenen Daten und Informationen wurden überprüft und 

als Grundlagen für die Aufstellung des wasserwirtschaftlichen Kon-

zeptes verwendet. Bei der Sichtung der Daten wurden erste Über-

legungen zu möglichen Lösungsansätzen durchgeführt. Hierbei 

wurde festgestellt, dass ein für die ganze Fläche des Bebauungspl-

angebietes gültiges Entwässerungssystem aufgrund der Topografie 
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und der unterschiedlich hoch anstehenden Grundwasserstände 

nicht zum Tragen kommen kann. Daher werden zwei unterschiedli-

che Entwässerungssysteme (Muldenversickerung und Rückhal-

tung) vorgeschlagen, die in den nachfolgenden Kapiteln erläutert 

werden. 

Vers iege lungsg rade  und  ab f luss w i r k sam e F l ächen    

Für die Ermittlung der abflusswirksamen Dachflächen wurde eine 

vollständige Überbauung der Grundstücke entsprechend der 

Grundflächenzahl (GRZ = 0,40) angenommen. Für die zusätzlich 

befestigten Nebenflächen (Hof, Zufahrt etc.) wurden maximal 50 % 

der jeweils zulässigen Grundflächenzahl angesetzt. Die Abflussbei-

werte wurden entsprechend der gültigen Richtlinien (DWA-A 138) 

wie folgt angesetzt:  

Tabelle 5: Abflussbeiwerte Wohnbauflächen 

Fläche Befestigungsart 
Abfluss- 
beiwert 

Dachflächen Schrägdach 0,90 [-] 

Nebenflächen Pflaster mit dichten Fugen 0,75 [-] 

Grünflächen flaches Gelände/Sandboden 0,00 [-] 

 

Aufgrund der geringen Geländeneigung und der anstehenden ver-

sickerungsfähigen Sandböden ist für die unversiegelten und unbe-

bauten Grünflächen ein Abflussbeiwert von ψGrün = 0,00 [-] anzuset-

zen. Die Versiegelungsgrade für die Grundflächenzahlen 

GRZ = 0,40 und GRZ = 0,30 wurden wie folgt ermittelt. 

Tabelle 6: Versiegelungsgrade / Abflussbeiwerte der Wohnbauflächen GRZ = 0,40 

Bezeichnung Wert 

GRZ 0,40 
Überbauungsfaktor 1,50 [-] 
Dachflächen (GRZ) 40 % 
Nebenflächen (GRZ * 0,5) 20 % 
Überbauung Gesamt 60 % 
Grünflächen 40 % 
Summe 100 % 
ψDach  0,90 
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ψNeben 0,75 
ψGrün 0,00 
Wohnbebauung ψWohn 
(ψDach*0,40 + ψNeben * 0,20 + ψGrün*0,40) 0,51 

 

Der Versiegelungsgrad der Wohnbauflächen mit der Grundflächen-

zahl GRZ = 0,40 wurde mit eine Versiegelungsgrad von 

ψGRZ=0,4 = 0,51 ermittelt. 

Tabelle 7: Versiegelungsgrade / Abflussbeiwerte der Wohnbauflächen GRZ = 0,30 

Bezeichnung Wert 

GRZ 0,30 
Überbauungsfaktor 1,50 [-] 
Dachflächen (GRZ) 30 % 
Nebenflächen (GRZ * 0,5) 15 % 
Überbauung Gesamt 45 % 
Grünflächen 55 % 
Summe 100 % 
ψDach  0,90 
ψNeben 0,75 
ψGrün 0,00 
Wohnbebauung ψGRZ 0,3 
(ψDach*0,30 + ψNeben * 0,15 + ψGrün*0,55) 0,38 

 

Der Versiegelungsgrad der Wohnbauflächen mit der Grundflächen-

zahl GRZ = 0,30 wurde mit eine Versiegelungsgrad von 

ψGRZ=0,3 = 0,38 ermittelt. 

Für die öffentlichen Verkehrsflächen und unbebauten Flächen wur-

den folgende Abflussbeiwerte angesetzt.  

Tabelle 8: Abflussbeiwerte Verkehrsflächen und Nebenflächen 

Fläche Befestigungsart 
Abfluss- 
beiwert 

Straße  Asphalt, fugenloser Beton 0,90 [-] 

Straße Pflaster 0,75 [-] 

Wege 
Verbundsteine mit Fugen, 

Sickersteine 
0,25 [-] 

Grünflächen flaches Gelände/Sandboden 0,05 [-] 

 

Für die Bestimmung der Einzugsgebietsgrößen und der abfluss-

wirksamen Flächenanteile wurden die vorgesehenen zukünftigen 
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Nutzungen in einem GIS-Projekt digitalisiert und den einzelnen Flä-

chen die entsprechenden Versiegelungsgrade und Abflussbeiwerte 

zugewiesen. Im Anschluss wurden die abflusswirksamen Flächen-

anteile berechnet und die Flächen den Einzugsgebieten der einzel-

nen Versickerungseinrichtungen und Staugräben zugewiesen. Die 

Berechnung der wasserwirtschaftlichen relevanten Größen der ein-

zelnen Einzugsgebiete erfolgte mit dem Tabellenkalkulationspro-

gramm Excel.  

6.2 Entwässerungssysteme 

Entsprechend der vorhandenen Topografie und Grundwasserver-

hältnisse wird das anfallende Niederschlagswasser über zwei un-

terschiedliche Entwässerungssysteme erfasst. Es ist vorgesehen 

das anfallende Oberflächenwasser der nördlichen Flächen des Be-

bauungsplangebietes in Versickerungsmulden dem Grundwasser 

zuzuführen. Die Entwässerung der privaten Grundstücke wird hier-

bei getrennt von den öffentlichen Flächen und Verkehrswegen er-

folgen. Es ist vorgesehen, dass das von 13 privaten Grundstücken 

anfallende Niederschlagswasser direkt auf den Grundstücken in 

Mulden versickert wird. Das von den öffentlichen Flächen und Ver-

kehrswegen anfallende Oberflächenwasser wird über insgesamt 

sechs Versickerungsmulden entwässert. Insgesamt wird das Ober-

flächenwasser einer Teilfläche von rund 1,47 ha des Bebauungspl-

angebietes versickert. Das entspricht einen Flächenanteil von rund 

26,5 % des rund 5,55 ha großen Bebauungsplangebietes. 

Aufgrund der ungünstigen Grundwasserflurabstände im nördlichen 

Bereich des Plangebietes wird das Regenwasser über drei, zum 

Teil gekoppelte Staugräben an das an der südlichen Grenze verlau-

fende Gewässer gedrosselt abgegeben. Eine Trennung der priva-

ten Grundstücke von den öffentlichen Flächen und Verkehrswegen 

ist nicht vorgesehen. Die privaten Grundstücke werden direkt über 

Abflussrinnen in die Staugräben oder ebenfalls über Abflussrinnen 
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in die beidseitig der Verkehrswege verlaufende Entwässerungsmul-

den entwässern. Insgesamt wird eine Fläche von rund 4,05 ha des 

Bebauungsplangebietes über Staugräben entwässert. Die unmittel-

bar an der südlichen Grenze des Plangebietes verlaufende Grün-

fläche entwässert direkt in das dort verlaufende Gewässer und wird 

nicht weiter betrachtet.  

In der nachfolgenden Abbildung erfolgt eine Übersicht der beiden 

geplanten Entwässerungssysteme. 

 

Abbildung 2: Entwässerungssysteme 

6.3 Muldenversickerung 

 Allgemeines und Bemessungsgrundlagen 

Eine Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers ist einer 

Ableitung des Wassers vorzuziehen. Es ist vorgesehen, möglichst 
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viel des aus dem Bebauungsplangebiet anfallenden Oberflächen-

wassers über Versickerungsmulden dem natürlichen Wasserhaus-

halt wieder zuzuführen und so das vorhandene Gewässersystem 

nicht zu belasten sowie die Grundwasserneubildung zu fördern. 

Entsprechend dem DWA Arbeitsblatt A 138 sollte der Abstand der 

Sohle einer Versickerungsmulde zum Grundwasserleiter mindes-

tens 1,00 m betragen. Dieser Mindestgrundwasserflurabstand kann 

in begründeten Ausnahmefällen unterschritten werden. Vorausset-

zung hierfür ist, dass eine Gefährdung des Grundwassers durch 

das zu versickernde Oberflächenwasser ausgeschlossen werden 

kann. Das Bebauungsplangebiet Nr. 22 ist als reines Wohnbauge-

biet vorgesehen. Eine Verunreinigung des Grundwassers durch das 

Oberflächenwasser ist auch bei geringeren Grundwasserflurab-

ständen als 1,00 m nicht zu erwarten. Aufgrund der zentralen Lage 

des Bebauungsplangebietes Nr. 22 in der Gemeinde Heidgraben 

mit den nördlich, westlich und östlich angrenzenden Wohnbebau-

ungen und dem südlich anschließenden Jungwaldgebiet, ist die Flä-

chenverfügbarkeit für zentrale Anlagen zur Regenwasserbehand-

lung des Oberflächenwassers stark begrenzt. Daher ist es für die 

Umsetzung der Maßnahme notwendig, die erforderlichen wasser-

wirtschaftlichen Anlagen möglichst flächensparend zu planen und 

dezentral umzusetzen. Dies kann durch die Anordnung von Versi-

ckerungsmulden erreicht werden.  

Wegen des relativ großen Abstands des Grundwassers (GW) zu 

der vorhandenen Geländeoberfläche (GOK) ist in Teilen des nördli-

chen Bebauungsplangebietes eine Versickerung des anfallenden 

Oberflächenwassers möglich. Abweichend von den Vorgaben des 

DWA Arbeitsblattes A 138 kann aufgrund der Unbedenklichkeit be-

züglich des Grundwasserschutzes ein Grundwasserflurabstand der 

vorgesehenen Versickerungsmulden von 0,80 m angesetzt werden. 

Der erforderliche Grundwasserabstand von der Geländeoberfläche 

wird wie folgt ermittelt: 
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 erf. Muldentiefe:  0,30 m 

 erf. Abstand der Muldensohle zum GW:  0,80 m 

 erf. Abstand der GOK zum Grundwasser:  1,10 m 

Dieser Grundwasserabstand kann in Bereichen des südlichen Be-

bauungsplangebietes nicht eingehalten werden.  

Es ist daher vorgesehen, zur Sicherstellung des ausreichenden Ab-

stands zum Grundwasser, niedrigere Geländelagen eines Grund-

stücks (Nr. 59) und des nördlich angrenzenden Straßenabschnittes 

max. 20 cm mit versickerungsfähigem Boden (Mittelsand) aufzufül-

len. Die Erfordernisse einer behördlichen Genehmigung für den Bo-

denauftrag sind im Zuge der weiteren Entwurfs- und Genehmi-

gungsplanung des Bebauungsplanes zu überprüfen und ggf. einzu-

holen.  

Das anfallende Oberflächenwasser der geplanten Verkehrswege 

und der Wohnbebauung wird in den Bereichen, in denen eine Ver-

sickerung möglich ist, getrennt erfasst und in Mulden versickert. 

Die Versickerungsfähigkeit der anstehenden mittelsandigen Böden 

wurde mit einem Durchlässigkeitsbeiwert von kf = 5*10 -5 m/s ange-

setzt. Das entspricht gemäß dem Arbeitsblatt A 138 dem ungüns-

tigsten Wert. Die Dimensionierung der Versickerungsmulden er-

folgte für ein 5-jährliches Niederschlagsereignis und für den Über-

staunachweis für ein 30-jähriges Niederschlagsereignis. Die Tiefe 

der Versickerungsmulden an den Verkehrswegen wurde konstruktiv 

mit 30 cm festgelegt. 
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 Dimensionierung Versickerungsmulden an Verkehrswegen 

Die Dimensionierung der Versickerungsmulden erfolgte mit den 

Programm ATV - A138.xls des Institutes für technisch-wissen-

schaftliche Hydrologie GmbH. 

Die Versickerungsmulden an den Verkehrswegen werden eine 

Breite von 2,0 m aufweisen. Die Sohlenbreite der Versickerungs-

mulden wird 1,0 m betragen. Für die Ermittlung der effektiven Breite 

der Versickerungsfläche wurde eine vorläufige Einstauhöhe von 

0,15 m ansetzt. Hieraus ergibt sich eine effektive Breite der Versi-

ckerungsmulde von: 

BVers = (Boben + BSohle) /2 

BVers = (2,0 m + 1,0 m) /2 = 1,5 m 

Die Ermittlung der einzelnen Versickerungsflächen der Mulden er-

folgte unter Berücksichtigung der erforderlichen ca. 7,0 m breiten 

Unterbrechungen durch die Zufahrten  

Tabelle 9: Ermittlung der eff. Versickerungsflächen 

Mulde 

Nr. 

Gesamt-
länge der 

Mulde 

L 

[m] 

Anzahl 
der 

Zufahr-
ten 

[-] 

Breite 

der  
Zufahrten 

BZF 

[m] 

Nettolänge  
der Mulde 

Lnetto 

[m] 

Breite der  
Versicke-

rungsfläche 

BS 

[m] 

Versicke-
rungsflä-

che 

AS 

[m²] 

V1 27 1 7 20 1,5 30 

V2 34 1 7 27 1,5 40,5 

V3 120 2 7 106 1,5 159 

V4 35 2 7 21 1,5 31,5 

V5 75 2 7 61 1,5 91,5 

V6 39 1 7 32 1,5 48 

 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Eingangsdaten und die Er-

gebnisse der Berechnungen der Versickerungsmulden an den Ver-

kehrswegen dargestellt.  
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Tabelle 10: Ergebnisse Versickerungsmulden Verkehrswege 

Mulde 
Fläche 

[m²] 

Abfluss-
beiwert 

incl. Seiten-
flächen 

ψ 

[-] 

Abflusswirk-
same 

Fläche  

AU 

[m²] 

vorh. Versicke-
rungs- 

fläche 

AS 
[m²] 

Einstau-
höhe  

n = 0,2 

t 

[cm] 

V1 149 0,464 69 30 3,2 

V2 339 0,593 201 40,5 8,7 

V3 666 0,339 226 159 1,7 

V4 225 0,535 121 31,5 6,1 

V5 625 0,569 356 91,5 6,3 

V6 217 0,479 104 48 3,0 

 

Die zu den Versickerungsanlagen zugehörigen Berechnungen und 

Pläne sind in der Anlage 2 (wassertechnische Berechnungen), An-

hang A 4 und Anlage 3, Blatt 5 dokumentiert. 

 Dimensionierung Versickerungsmulden auf den Grundstücken 

Die Dimensionierung der Versickerungsmulden auf den Grundstü-

cken erfolgte analog zu der Berechnung der Versickerungsmulden 

an den Verkehrswegen. Die Berechnung wurden für die maximale, 

mittlere und minimale Grundstücksfläche durchgeführt.  

In der nachfolgenden Tabelle sind die Eingangsdaten und die Er-

gebnisse der Berechnungen der Versickerungsmulden auf den 

Grundstücken dargestellt.  

Tabelle 11: Ergebnisse Versickerungsmulden auf den Grundstücken 

Mulde 
Fläche 

[m²] 

Abfluss-
beiwert 

incl. Seiten-
flächen 

ψ 

[-] 

Abflusswirk-
same 

Fläche  

AU 

[m²] 

vorh. Versicke-
rungs- 

fläche 

AS 

[m²] 

Einstau-
höhe  

n = 0,2 

t 

[cm] 

Groß 819 0,38 311 52 11,1 

Mittel 650 0,38 247 42 10,8 

Kleine 546 0,38 207 35 10,9 
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Die zugehörigen Berechnungen sind in der Anlage 2 (wassertech-

nische Berechnungen) in den Anhängen A 4 dokumentiert.  

 Überstaunachweise der Versickerungsmulden 

Zur Sicherstellung der Funktionalität der Versickerungsmulden und 

zum Schutz der angrenzenden Flächen gegen Überflutung wurde 

eine Überflutungsprüfung mit einem Niederschlag, der einmal in 30 

Jahre (n = 0,033 1/a) zu erwarten ist, durchgeführt. In den nachfol-

genden Tabellen sind die Ergebnisse der Berechnungen der Versi-

ckerungsmulden auf den Grundstücken und an den Verkehrswegen 

dokumentiert. 

Tabelle 12: Ergebnisse Überflutungsnachweis der Versickerungsmulden an öffent-
lichen Verkehrswegen: 

Mulde 

Fläche 

A 

[m²] 

Abflussbei-

wert 

ψ 

[-] 

Abfluss-

wirksame 

Fläche  

AU 

[m²] 

vorh.  

Versicke-

rungsfläche 

AS 

[m²] 

Einstauhöhe 

n = 0,033 

t 

[cm] 

V1 149 0,464 69 30 6,0 

V2 339 0,593 201 40,5 15,5 

V3 666 0,339 226 159 3,5 

V4 225 0,535 121 31,5 11,1 

V5 625 0,569 356 91,5 11,3 

V6 217 0,479 104 48 5,6 

 

Die gewählte Tiefe der Versickerungsmulden an den Verkehrswe-

gen von 30 cm ist auch für den Überflutungsnachweis ausreichend 

groß dimensioniert. 
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Tabelle 13: Ergebnisse Überflutungsnachweis der Versickerungsmulden auf den 
privaten Grundstücken  

Mulde 

Fläche 

A 

[m²] 

Abflussbei-

wert 

ψ 

[-] 

Abfluss-

wirksame 

Fläche  

AU 

[m²] 

vorh.  

Versicke-

rungsfläche 

AS 

[m²] 

Einstauhöhe 

n = 0,033 

t 

[cm] 

Groß 819 0,38 311 52 20,0 

Mittel 650 0,38 247 42 20,0 

Kleine 546 0,38 207 35 20,0  

 

Die Tiefe der Versickerungsmulden auf den Grundstücken ist mit 

20 cm für den Überflutungsschutz ausreichend. 

Die zugehörigen Berechnungen sind in der Anlage 2 (wassertech-

nische Berechnungen) in den Anhängen A 5 dokumentiert.  

6.4 Staugräben 

 Allgemeines und Bemessungsgrundlagen 

Es ist vorgesehen, dass aus den südlichen Flächen des Bebau-

ungsplangebietes anfallende Oberflächenwasser in das an der süd-

lichen Grenze verlaufende namenlose Fließgewässer gedrosselt 

abzuleiten. 

Entsprechend der vorgesehenen Bebauung und Verkehrsanlagen 

wird die insgesamt 4,05 ha große Fläche über insgesamt drei (vier) 

Staugräben entwässert. Die Bemessung der Rückhaltegräben er-

folgte für ein 5-jährliches Regenereignis. Es wurde für die Bemes-

sung der Rückhalteeinrichtungen eine einheitliche Drosselabfluss-

spende bezogen auf die abflusswirksame Fläche von 

qdr,u = 2,50 l/(s*ha) angesetzt. Die Drosselung der Abflüsse wird 

über Schachtbauwerke erfolgen. Die Verbindung einzelner Graben-

abschnitte sowie die Einleitungen in das südlich des Bebauungspl-

angebietes verlaufende Gewässer wird mit Rohren DN300 erfolgen. 
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Staug raben  „W es t “  

Der Staugraben „West“ wird durch die ringförmige Erschließungs-

straße in zwei Teilabschnitte, die mit einem Rohrdurchlass DN 300 

miteinander verbunden sind, aufgeteilt. Die Sohlen die beiden Teil-

abschnitte werden die gleichen Höhenlagen haben. Der Wasser-

stand wird in den beiden Grabenabschnitten durch den geplanten 

Rohrdurchlass ausgespiegelt. 

Staug raben  „ Mi t t e “  

Aufgrund der vorgesehenen Bebauung wird der Staugraben „Mitte“ 

durch einen Fußweg getrennt. Die Verbindung der beiden Graben-

abschnitte erfolgt über einen Rohrdurchlass DN 300. Bedingt durch 

die Höhensituation wird die Sohlhöhe des nördlichen Grabenab-

schnittes (Graben „Mitte I“) rund 10 cm über der Sohlhöhe des süd-

lichen Abschnittes (Graben „Mitte II“) liegen. Der Wasserstand in 

den beiden Grabenabschnitten wird durch den geplanten Rohr-

durchlass ausgespiegelt. 

Staug raben  Os t  

Der Staugraben „Ost“ wird bedingt durch die vorgesehene Bebau-

ung und vorhandenen Höhenlagen im diesem Bereich in zwei Ab-

schnitte (Graben „Ost I“ und Graben „Ost II“) getrennt. Aufgrund der 

bestehenden Höhensituation ist es erforderlich, um im Bereich des 

Grabens „Ost I“ tiefe Einschnitte zu vermeiden, bereits im Graben 

„Ost I“ eine zusätzliche Rückhaltung vorzusehen. Durch die kaska-

dierte Anordnung der Gräben „Ost I“ und „Ost II“ erhöht sich der 

Drosselabfluss des Grabens „Ost II“ um den Drosselabfluss des 

Grabens „Ost I“. 

Die angeschlossenen Flächen sind in der nachfolgenden Tabelle 

aufgeführt. 
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Tabelle 14: Einzugsgebietsgrößen der Staugräben 

Staugraben 
Einzugsgebiet 

AE.o 

[m²] 

Abflussbeiwert 
Ψ 
[-] 

abflusswirksame  
Fläche 

AU 

[m²] 

Graben West 8322 0,371 3084 

Graben Mitte 19732 0,373 7359 

Graben Ost I 9422 0,294 2774 

Graben Ost II 3057 0,432 1320 

Summe / Mittelwert 40533 0,359 14538 

 

 Dimensionierung der Staugräben 

Die Dimensionierung der Staugräben erfolgte mit dem Programm 

ATV - A138.xls des Institutes für technisch-wissenschaftliche Hyd-

rologie GmbH auf der Grundlage des DWA Arbeitsblattes A 117. 

Die zugehörigen Berechnungen sind in der Anlage 2 (wassertech-

nische Berechnungen) Anhang A 6 dokumentiert.  

Aus dem Berechnungen ergeben sich folgende Dimensionierungen 

und wasserwirtschaftliche Größen für die einzelnen Staugräben: 

Tabelle 15: Ergebnisse Staugräben n = 0,2 1/a 

Staugraben  Einheit 
Stau-

graben 
„West“ 

Staugra-
ben 

„Mitte“ 

Stau-
graben 
„Ost I“ 

Stau-
graben 
„Ost II“ 

Summe 

Drosselabfluss [l/s] 0,84 2,18 0,89 
0,38 
(1,3) 

4,29 

vorh. Geländehöhe [mNHN] 10,70 
11,20 

(11,00) 
11,20 10,90 - 

Sohlhöhe [mNHN] 10,30 
10,40 

(10,30) 
10,40 10,30 - 

Sohlbreite [m] 3,00 
3,00 

(3,50) 
3,00 1,9 - 

Grabenbreite [m] 4,20 
5,40 

(5,60) 
4,50 3,7 - 

Einschnittstiefe [m] 0,40 
0,80 

(0,70) 
0,50 0,60 - 

Einstautiefe  [m] 0,22 
0,25 

(0,35) 
0,24 0,28 - 

Böschungsneigung [ 1:x ] 1:1,5 1:1,5 1:1,5 1:1,5 1:1,5 

Länge Staugraben [m] 150 
38 

(156) 
118 70 - 

erf. Rückhaltevolumen [m³] 108 253 94 46 501 

vorh. Rückhaltevolu-
men 

[m³] 108 253 94 46 501 
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Die Berechnung der Einstautiefen der Staumulden wurden iterativ 

im Abgleich mit dem erforderlichen Stauvolumen durchgeführt. 

Wie aus der obigen Tabelle 14 deutlich wird, beträgt die Summe der 

Einleitungen QDr;Ges = 4,29 l/s. Für das südliche Entwässerungssys-

tem entspricht das einer Abflussspende von q = 1,06 l/(s*ha) für ein 

fünfjährliches Regenereignis. Eine Abdichtung der Rückhaltegrä-

ben ist nach telefonischer Aussagen der Unteren Wasserbehörde 

des Kreises Pinneberg (Hr. Klümann) trotz der anstehenden sandi-

gen Böden nicht erforderlich, da die geplante Bebauung nicht inner-

halb eines Wasserschutzgebietes liegt und als reines Wohngebiet 

keine erhöhte Belastung des anfallenden Oberflächenwassers zu 

erwarten ist.  

Die zum Entwässerungssystem Süd (Rückhaltung) dazugehörigen 

Pläne und Berechnungen sind in der Anlage 2 (wassertechnische 

Berechnungen), Anhang A 6 und A7 dokumentiert. 

 Überstaunachweise der Staugraben 

Die erforderlichen Überstaunachweise wurden analog zu den ent-

sprechenden Nachweisen für die Versickerungsmulden mit einem 

Niederschlag, der einmal in 30 Jahre (n = 0,033 1/a) zu erwarten ist, 

durchgeführt. In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der 

Berechnungen der Staugräben dokumentiert. 

Tabelle 16: Ergebnisse Staugräben n = 0,033 1/a 

Staugraben  Einheit 
Stau-

graben 
West 

Stau-
graben 
Mitte 

Stau-
graben 
Ost I 

Stau-
graben 
Ost II 

Drosselabfluss [l/s] 0,84 2,18 0,89 
0,38 
(1,3) 

vorh. Geländehöhe [mNHN] 10,70 
11,20 

(11,00) 
11,20 10,90 

Sohlhöhe [mNHN] 10,30 
10,40 

(10,30) 
10,40 10,30 

Einschnittstiefe [m] 0,40 
0,80 

(0,70) 
0,50 0,60 

Einstautiefe  [m] 0,32 
0,41 

(0,51) 
0,35 0,40 

erf. Rückhaltevolumen [m³] 168 393 146 71 

vorh. Rückhaltevolumen [m³] 168 393 146 71 
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7 Zusammenfassung, Fazit und weiteres Vorgehen 

Wie zuvor erläutert wurde, ist eine geordnete und schadfreie Ablei-

tung des anfallenden Oberflächenwassers über Versickerung, 

Rückhaltung und gedrosselte Ableitung aus dem Bebauungsplan-

gebiet Nr. 22 möglich.  

Die im Februar 2018 durchgeführte Baugrunduntersuchung ergab 

hohe Grundwasserflurabstände, die für die Erstellung dieses Grob-

konzeptes zugrunde gelegt wurden. Die hohen Grundwasserstände 

beruhen auf dem niederschlagsreichen 2. Halbjahr des Jahres 

2017. Zur Validierung der Grundwasserstände und zur Herstellung 

der erforderlichen Planungssicherheit wurden im März 2019 in dem 

B-Plangebiet drei Grundwassermessstellen gesetzt. Die Validie-

rung der Grundwasserstände ergab, dass die im Februar 2018 ge-

messenen Grundwasserstände zur Planung der Entwässerungs-

einrichtungen herangezogen werden können.  

Entsprechend der vorhandenen Topografie und Grundwasserver-

hältnisse, wird das anfallende Niederschlagswasser über zwei un-

terschiedliche Entwässerungssysteme erfasst. Es ist vorgesehen 

das anfallende Oberflächenwasser der nördlichen Flächen des Be-

bauungsplangebietes in Versickerungsmulden dem Grundwasser 

zuzuführen. Die Entwässerung der privaten Grundstücke wird hier-

bei getrennt von den öffentlichen Flächen und Verkehrswegen er-

folgen. 

Aufgrund der ungünstigen Grundwasserflurabstände im nördlichen 

Bereich des Plangebietes wird das Regenwasser über drei, zum 

Teil gekoppelte Staugräben gedrosselt an das an der südlichen 

Grenze verlaufenden Gewässer abgegeben. Eine Trennung der pri-

vaten Grundstücke von den öffentlichen Flächen und Verkehrswe-

gen ist nicht vorgesehen. Die privaten Grundstücke werden über 

Abflussrinnen direkt in die Staugräben oder über die beidseitig der 

Verkehrswege verlaufenden Entwässerungsmulden entwässern. 

Die Summen der Einleitungen in das südlich des Bebauungsplans 

TOP 14

220 von 743 der Zusammenstellung



TOP 14

221 von 743 der Zusammenstellung



 
Hinweis: 
Anlage ist im Ordner enthalten 
Anlage ist im Ordner nicht enthalten 

 
 

G:\Projekte\2018\HEI18101\12 Vorplanung & Konzepte d+p\HEI18001_Anhänge.docx 

Bauvorhaben: Gemeinde Heidgraben 

 Erschließung Bebauungsplan Nr. 22 

 Wasserwirtschaftliches Konzept 

 

 

Bauherr: Gemeinde Heidgraben 

 Der Bürgermeister 

 über 

 Amt Geest und Marsch Südholstein 

 Amtsstraße 12 

 

 25436 Moorrege 

 

 

 

A N H A N G S V E R Z E I C H N I S 
 
 
Anhang Bezeichnung 

A1 Niederschlagsauwertung nach KOSTRA 

A2 Abflussbeiwerte gem. ATV A 117 

A3 Flächenanteile 

A4 Dimensionierung Versickerungsmulden 

A5 Überstaunachweis Versickerungsmulden 

A6 Dimensionierung und Volumenermittlung Staugräben 

A7 Nachweise vorh. Volumen der Staugräben 

A8 Überstaunachweis Staugräben Volumenermittlung 

A9 Überstaunachweise vorh. Volumen der Staugräben 

 

TOP 14

222 von 743 der Zusammenstellung



Gemeinde Heidgraben 

Bebauungsplan Nr. 22

- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A 1; KOSTRA Auswertung

Rasterfeld Spalte: 32, Zeile: 20

Ortsname Heidgraben (SH)

Bemerkung

Klassenfaktor DWD-Vorgabe

Tabellenschema Standard 3.2

                      hN          rN          hN          rN          hN          rN          hN          rN          hN          rN 

Dauerstufe           1 a         1 a         2 a         2 a         5 a         5 a        10 a        10 a        30 a        30 a 

5 min        5 4,6 152,2 6,2 208,1 8,5 282,1 10,1 338,1 12,8 426,7

10 min       10 7,3 121,5 9,5 158,7 12,5 207,8 14,7 245 18,2 303,9

15 min       15 9,1 101,1 11,7 130,4 15,2 169,1 17,9 198,3 22 244,7

20 min       20 10,4 86,6 13,4 111,3 17,3 143,9 20,2 168,6 24,9 207,8

30 min       30 12,1 67,3 15,6 86,7 20,2 112,4 23,7 131,8 29,3 162,7

45 min       45 13,6 50,4 17,7 65,7 23,2 85,9 27,3 101,2 33,9 125,5

60 min       60 14,5 40,3 19,2 53,2 25,3 70,3 30 83,2 37,3 103,7

90 min       90 15,9 29,5 20,9 38,7 27,4 50,8 32,4 60 40,2 74,5

2 h          120 17,1 23,7 22,2 30,9 29,1 40,4 34,2 47,5 42,4 58,9

3 h          180 18,8 17,4 24,3 22,5 31,5 29,2 37 34,3 45,7 42,3

4 h          240 20,1 13,9 25,8 17,9 33,4 23,2 39,1 27,2 48,2 33,5

6 h          360 22,1 10,2 28,2 13,1 36,3 16,8 42,4 19,6 52 24,1

9 h          540 24,3 7,5 30,8 9,5 39,4 12,1 45,8 14,2 56,1 17,3

12 h         720 26 6 32,8 7,6 41,7 9,7 48,5 11,2 59,2 13,7

18 h         1080 28,6 4,4 35,8 5,5 45,3 7 52,5 8,1 64 9,9

24 h         1440 30,6 3,5 38,1 4,4 48,1 5,6 55,6 6,4 67,5 7,8

48 h         2880 38,6 2,2 47,9 2,8 60,2 3,5 69,5 4 84,2 4,9

72 h         4320 44,3 1,7 54,6 2,1 68,2 2,6 78,6 3 94,9 3,7
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Anlage 2

Anhang A 2;  Abflussbeiwerte

Abflussbeiwerte nach DWA-A 138

Flächentyp Art der Befestigung

Mittlerer 

Abflussbeiw

ert ψm

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement, 0,9 – 1,0

Ziegel, Dachpappe 0,8 – 1,0

Metall, Glas, Faserzement 0,9 – 1,0

Dachpappe 0,9

Kies 0,7

humusiert < 10 cm Aufbau 0,5

humusiert ≥ 10 cm Aufbau 0,3

Asphalt, fugenloser Beton 0,9

Pflaster mit dichten Fugen 0,75

fester Kiesbelag 0,6

Pflaster mit offenen Fugen 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine 0,25

Rasengittersteine 0,15

toniger Boden 0,5

lehmiger Sandboden 0,4

Kies- und Sandboden 0,3

flaches Gelände 0,0 – 0,1

steiles Gelände 0,1 – 0,3

Gärten, Wiesen und Kulturland mit 

möglichem Regenwasserabfluss in das 

Entwässerungssystem

Schrägdach 

Flachdach

(Neigung bis 3° oder ca. 5 %)

Gründach

(Neigung bis 15° oder ca. 25 %)

Straßen, Wege, Plätze

flach

Böschungen, Bankette und Gräben mit 

Regenabfluss in das 

Entwässerungssystem

HEI18101
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Anlage 2

Anhang A 3; Flächenanteile

Entwässerungs-

art

Entwässerungs-

gebiet
Nutzung

Flächen-

größe

Abfluss-

beiwert

abflusswirksame 

Fläche

[-] [-] [-] [m²] [-] [m²]

Summe/ Mittelwert 19732 0,359 7074

Grün 2918 0,000 0

Straße/Pflaster 1987 0,750 1205

Weg 136 0,250 34

Wohnen (GRZ = 0,30) 12749 0,380 4845

Wohnen (GRZ = 0,40) 1942 0,510 991

Summe/ Mittelwert 9422 0,294 2770

Grün 1827 0,000 0

Schutz 867 0,000 0

Straße/Pflaster 633 0,750 471

Weg 128 0,250 32

Wohnen (GRZ = 0,30) 5967 0,380 2268

Summe/ Mittelwert 3057 0,432 1320

Grün 396 0,000 0

Weg 142 0,250 35

Wohnen (GRZ = 0,40) 2520 0,510 1285

Summe/ Mittelwert 8322 0,350 2911

Grün 1676 0,000 0

Schutz 464 0,000 0

Straße/Asphalt 486 0,900 438

Straße/Pflaster 735 0,750 379

Weg 0 0,250 0

Wohnen (GRZ = 0,30) 3345 0,380 1271

Wohnen (GRZ = 0,40) 1616 0,510 824

40533 0,347 14077

Summe/ Mittelwert 10865 0,296 3213

Grün 800 0,000 0

Schutz 1609 0,000 0

Wohnen (GRZ = 0,30) 8456 0,380 3213

Summe/ Mittelwert 149 0,530 79

Grün 57 0,000 0

Straße/Pflaster 92 0,750 79

Summe/ Mittelwert 339 0,797 270

Grün 71 0,000 0

Straße/Pflaster 268 0,750 270

Summe/ Mittelwert 666 0,339 226

Grün 265 0,000 0

Straße/Pflaster 251 0,750 188

Weg 149 0,250 37

Summe/ Mittelwert 225 0,535 121

Grün 65 0,000 0

Straße/Pflaster 161 0,750 121

Summe/ Mittelwert 625 0,569 356

Grün 151 0,000 0

Straße/Pflaster 474 0,750 356

Summe/ Mittelwert 217 0,479 104

Grün 78 0,000 0

Straße/Pflaster 139 0,750 104

13087 0,334 4369

55510 0,332 18445

Summe/Mittelwert Staugräben Gesamt

R
ü

c
k
h

a
lt
u

n
g

/S
ta

u
g

rä
b

e
n

 Σ Baugrundstücke

V1

V2

Graben Mitte

Graben Ost I

Graben Ost II

Graben West

Gesamtergebnis

V3

V4

V5

V6

V
e

rs
ic

k
e

ru
n

g

Summe/Mittelwert Versickerung Gesamt
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 149

Ψm - 0,53

Au m
2 79

zM m 0,038

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 282,1 21

10 207,8 28

15 169,1 30

20 143,9 30

30 112,4 28

45 85,9 24

60 70,3 20

90 50,8 15

120 40,4 12

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Speichervolumen der Mulde

erforderliche mittlere Versickerungsfläche

12,5

23,8

1,1

15

maßgebende Regenspende

maßgebende Dauer des Bemessungsregens

gewählte mittlere Versickerungsfläche 30

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Bebauungsplan Nr. 22

30,0

gewählte Regenhäufigkeit

27,9

30,0

AS [m
2
]

21,0

Wasserwirtschaftliches Konzept

0,4

20,5

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

27,8

Entleerungszeit der Mulde

undurchlässige Fläche

Versickerungsmulde 1

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

Gemeinde Heidgraben

Entwässerungsgebiet Nord

30,0

Zuschlagsfaktor

169,1

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Mulden-Einstauhöhe

15,4

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH

Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

15 29,99992538

15 0

15 0

15 21,0

15 27,9

15 30,0

15 30,0
15 27,8
15 23,8
15 20,5
15 15,4

15 12,5

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 1

25436 Moorrege

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH

Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 339

Ψm - 0,80

Au m
2 270

zM m 0,127

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 282,1 21

10 207,8 30

15 169,1 35

20 143,9 38

30 112,4 40

45 85,9 40

60 70,3 39

90 50,8 34

120 40,4 30

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 2

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

20,9

29,8

34,9

37,9

40,4

40,5

39,0

34,0

30,1

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 45

maßgebende Regenspende 85,9

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 40,5

gewählte mittlere Versickerungsfläche 40,5

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 5,1

Entleerungszeit der Mulde 1,4

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH

Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

45 40,49992714

45 0

45 0

45 20,9

45 29,8

45 34,9

45 37,9
45 40,4
45 40,5
45 39,0
45 34,0

45 30,1

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 
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Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 2

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 2

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH

Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 666

Ψm - 0,34

Au m
2 226

zM m 0,017

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 282,1 134

10 207,8 159

15 169,1 153

20 143,9 140

30 112,4 114

45 85,9 88

60 70,3 72

90 50,8 50

120 40,4 40

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 3

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

134,5

159,0

153,0

139,7

114,4

88,0

71,5

50,5

39,5

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 10

maßgebende Regenspende 207,8

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 159,0

gewählte mittlere Versickerungsfläche 159

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 2,8

Entleerungszeit der Mulde 0,2

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH

Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

10 159,0000961

10 0

10 0

10 134,5

10 159,0

10 153,0

10 139,7
10 114,4
10 88,0
10 71,5
10 50,5

10 39,5

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 3

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 2
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 225

Ψm - 0,53

Au m
2 120

zM m 0,061

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 282,1 19

10 207,8 27

15 169,1 30

20 143,9 32

30 112,4 31

45 85,9 29

60 70,3 26

90 50,8 21

120 40,4 17

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 4

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

19,5

26,9

30,3

31,5

31,2

28,6

25,8

20,5

17,1

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 20

maßgebende Regenspende 143,9

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 31,5

gewählte mittlere Versickerungsfläche 31,5

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 1,9

Entleerungszeit der Mulde 0,7

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

20 31,50002055

20 0

20 0

20 19,5

20 26,9

20 30,3

20 31,5
20 31,2
20 28,6
20 25,8
20 20,5

20 17,1

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 4
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Seite 2

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH

Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

19,5

26,9

30,3
31,5 31,2

28,6

25,8

20,5

17,1

200

5

10

15

20

25

30

35

0 20 40 60 80 100 120 140

m
it

tl
e

re
 V

e
rs

ic
k

e
ru

n
g

s
fl

ä
c
h

e
 A

S
[m

2
]

Dauer des Bemessungsregens  D [min]

Muldenversickerung

TOP 14

233 von 743 der Zusammenstellung



Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 625

Ψm - 0,57

Au m
2 356

zM m 0,063

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 152

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 282,1 56

10 207,8 78

15 169,1 88

20 143,9 92

30 112,4 91

45 85,9 84

60 70,3 76

90 50,8 60

120 40,4 50

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 6

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

56,3

77,9

87,8

91,5

90,9

83,6

75,6

60,2

50,4

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 20

maßgebende Regenspende 143,9

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 91,5

gewählte mittlere Versickerungsfläche 91,5

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 5,7

Entleerungszeit der Mulde 0,7

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

20 91,50020862

20 0

20 0

20 56,3

20 77,9

20 87,8

20 91,5
20 90,9
20 83,6
20 75,6
20 60,2

20 50,4

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 6

Lizenznummer: ATV-0832-1062
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 217

Ψm - 0,48

Au m
2 104

zM m 0,030

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 282,1 36

10 207,8 46

15 169,1 48

20 143,9 47

30 112,4 42

45 85,9 34

60 70,3 29

90 50,8 21

120 40,4 17

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 7

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

35,6

45,9

48,0

46,7

41,7

34,4

29,1

21,4

17,1

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 15

maßgebende Regenspende 169,1

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 48,0

gewählte mittlere Versickerungsfläche 48

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 1,4

Entleerungszeit der Mulde 0,3

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

15 48,00002791

15 0

15 0

15 35,6

15 45,9

15 48,0

15 46,7
15 41,7
15 34,4
15 29,1
15 21,4

15 17,1

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 7
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 819

Ψm - 0,38

Au m
2 311

zM m 0,11

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 282,1 28

10 207,8 39

15 169,1 46

20 143,9 49

30 112,4 52

45 85,9 51

60 70,3 49

90 50,8 42

120 40,4 37

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Grundstück Groß

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

27,6

39,3

45,7

49,3

52,0

51,3

48,9

41,9

36,6

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 30

maßgebende Regenspende 112,4

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 52,0

gewählte mittlere Versickerungsfläche 52

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 5,8

Entleerungszeit der Mulde 1,2

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

30 51,99999084

30 0

30 0

30 27,6

30 39,3

30 45,7

30 49,3
30 52,0
30 51,3
30 48,9
30 41,9

30 36,6

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Grundstück Groß

Lizenznummer: ATV-0832-1062
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 650

Ψm - 0,38

Au m
2 247

zM m 0,11

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 282,1 22

10 207,8 32

15 169,1 37

20 143,9 40

30 112,4 42

45 85,9 41

60 70,3 39

90 50,8 34

120 40,4 29

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Grundstück Mittel

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

22,4

31,8

37,0

39,9

42,0

41,4

39,3

33,6

29,3

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 30

maßgebende Regenspende 112,4

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 42,0

gewählte mittlere Versickerungsfläche 42

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 4,6

Entleerungszeit der Mulde 1,2

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

30 41,99997974

30 0

30 0

30 22,4

30 31,8

30 37,0

30 39,9
30 42,0
30 41,4
30 39,3
30 33,6

30 29,3

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Grundstück Mittel

Lizenznummer: ATV-0832-1062
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 546

Ψm - 0,38

Au m
2 207

zM m 0,11

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 282,1 19

10 207,8 26

15 169,1 31

20 143,9 33

30 112,4 35

45 85,9 35

60 70,3 33

90 50,8 28

120 40,4 25

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Grundstück Klein

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

18,6

26,5

30,8

33,2

35,0

34,5

32,8

28,1

24,5

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 30

maßgebende Regenspende 112,4

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 35,0

gewählte mittlere Versickerungsfläche 35

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 3,8

Entleerungszeit der Mulde 1,2
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

30 34,99998937

30 0

30 0

30 18,6

30 26,5

30 30,8

30 33,2
30 35,0
30 34,5
30 32,8
30 28,1

30 24,5

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Grundstück Klein
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 149

Ψm - 0,53

Au m
2 79

zM m 0,071

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,033

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 426,7 18

10 303,9 25

15 244,7 28

20 207,8 30

30 162,7 30

45 125,5 28

60 103,7 26

90 74,5 20

120 58,9 17

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Speichervolumen der Mulde

erforderliche mittlere Versickerungsfläche

16,8

28,2

2,1

30

maßgebende Regenspende

maßgebende Dauer des Bemessungsregens

gewählte mittlere Versickerungsfläche 30

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Bebauungsplan Nr. 22

29,6

gewählte Regenhäufigkeit

24,8

28,1

AS [m
2
]

18,0

Wasserwirtschaftliches Konzept

0,8

25,8

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

30,0

Entleerungszeit der Mulde

undurchlässige Fläche

Versickerungsmulde 1

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

Gemeinde Heidgraben

Entwässerungsgebiet Nord

30,0

Zuschlagsfaktor

162,7

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Mulden-Einstauhöhe

20,3

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

30 29,99999285

30 0

30 0

30 18,0

30 24,8

30 28,1

30 29,6
30 30,0
30 28,2
30 25,8
30 20,3

30 16,8

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 1

25436 Moorrege

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

Lizenznummer: ATV-0832-1062
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 339

Ψm - 0,80

Au m
2 270

zM m 0,226

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,033

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 426,7 18

10 303,9 26

15 244,7 30

20 207,8 33

30 162,7 37

45 125,5 40

60 103,7 40

90 74,5 37

120 58,9 34

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 2

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

18,1

25,5

30,2

33,4

37,3

39,8

40,5

37,3

34,3

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 60

maßgebende Regenspende 103,7

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 40,5

gewählte mittlere Versickerungsfläche 40,5

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 9,1

Entleerungszeit der Mulde 2,5

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

60 40,49995971

60 0

60 0

60 18,1

60 25,5

60 30,2

60 33,4
60 37,3
60 39,8
60 40,5
60 37,3

60 34,3

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 2

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 2
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 666

Ψm - 0,34

Au m
2 226

zM m 0,035

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,033

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 426,7 113

10 303,9 149

15 244,7 159

20 207,8 157

30 162,7 142

45 125,5 119

60 103,7 101

90 74,5 72

120 58,9 57

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 3

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

113,4

149,4

159,0

157,0

142,2

118,8

101,0

72,3

56,9

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 15

maßgebende Regenspende 244,7

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 159,0

gewählte mittlere Versickerungsfläche 159

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 5,6

Entleerungszeit der Mulde 0,4
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

15 159,0000894

15 0

15 0

15 113,4

15 149,4

15 159,0

15 157,0
15 142,2
15 118,8
15 101,0
15 72,3

15 56,9

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 3

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 2
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 225

Ψm - 0,53

Au m
2 120

zM m 0,111

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,033

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 426,7 17

10 303,9 24

15 244,7 27

20 207,8 30

30 162,7 32

45 125,5 31

60 103,7 30

90 74,5 25

120 58,9 22

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 4

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

17,0

23,6

27,4

29,6

31,5

31,4

30,2

25,4

21,8

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 30

maßgebende Regenspende 162,7

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 31,5

gewählte mittlere Versickerungsfläche 31,5

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 3,5

Entleerungszeit der Mulde 1,2
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

30 31,50001012

30 0

30 0

30 17,0

30 23,6

30 27,4

30 29,6
30 31,5
30 31,4
30 30,2
30 25,4

30 21,8

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 4

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 2
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 625

Ψm - 0,57

Au m
2 356

zM m 0,113

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,033

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 426,7 49

10 303,9 68

15 244,7 79

20 207,8 86

30 162,7 92

45 125,5 91

60 103,7 88

90 74,5 74

120 58,9 64

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 5

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

49,0

68,3

79,4

85,9

91,5

91,5

88,1

74,2

64,0

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 30

maßgebende Regenspende 162,7

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 91,5

gewählte mittlere Versickerungsfläche 91,5

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 10,3

Entleerungszeit der Mulde 1,3
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

30 91,50014779

30 0

30 0

30 49,0

30 68,3

30 79,4

30 85,9
30 91,5
30 91,5
30 88,1
30 74,2

30 64,0

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 5

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 2
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 217

Ψm - 0,48

Au m
2 104

zM m 0,056

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,033

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 426,7 30

10 303,9 41

15 244,7 46

20 207,8 48

30 162,7 47

45 125,5 43

60 103,7 38

90 74,5 29

120 58,9 24

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 6

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

30,5

41,5

46,3

48,0

47,1

42,7

38,2

29,1

23,6

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 20

maßgebende Regenspende 207,8

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 48,0

gewählte mittlere Versickerungsfläche 48

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 2,7

Entleerungszeit der Mulde 0,6
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

20 48,00000676

20 0

20 0

20 30,5

20 41,5

20 46,3

20 48,0
20 47,1
20 42,7
20 38,2
20 29,1

20 23,6

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 6

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 2

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH

Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

30,5

41,5

46,3
48,0 47,1

42,7

38,2

29,1

23,6

200

10

20

30

40

50

60

0 20 40 60 80 100 120 140

m
it

tl
e

re
 V

e
rs

ic
k

e
ru

n
g

s
fl

ä
c
h

e
 A

S
[m

2
]

Dauer des Bemessungsregens  D [min]

Muldenversickerung

Anhang A5_Muldenversickerung_T30.xls  02.07.2019

TOP 14

255 von 743 der Zusammenstellung



Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 819

Ψm - 0,38

Au m
2 311

zM m 0,20

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,033

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 426,7 24

10 303,9 33

15 244,7 39

20 207,8 43

30 162,7 48

45 125,5 51

60 103,7 51

90 74,5 47

120 58,9 42

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde Grundstück Groß

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

23,6

33,2

39,3

43,3

48,0

50,8

51,3

46,6

42,3

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 60

maßgebende Regenspende 103,7

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 51,3

gewählte mittlere Versickerungsfläche 52

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 10,4

Entleerungszeit der Mulde 2,2
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

60 51,25253165

60 0

60 0

60 23,6

60 33,2

60 39,3

60 43,3
60 48,0
60 50,8
60 51,3
60 46,6

60 42,3

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde Grundstück Groß
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 650

Ψm - 0,38

Au m
2 247

zM m 0,20

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,033

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 426,7 19

10 303,9 26

15 244,7 31

20 207,8 34

30 162,7 38

45 125,5 40

60 103,7 41

90 74,5 37

120 58,9 34

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde Grundstück Mittel

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

18,8

26,4

31,2

34,4

38,1

40,3

40,7

37,0

33,6

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 60

maßgebende Regenspende 103,7

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 40,7

gewählte mittlere Versickerungsfläche 42

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 8,4

Entleerungszeit der Mulde 2,2
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

60 40,69627299

60 0

60 0

60 18,8

60 26,4

60 31,2

60 34,4
60 38,1
60 40,3
60 40,7
60 37,0

60 33,6

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde Grundstück Mittel

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 2

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH

Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

18,8

26,4

31,2

34,4

38,1

40,3 40,7

37,0

33,6

600

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 20 40 60 80 100 120 140

m
it

tl
e

re
 V

e
rs

ic
k

e
ru

n
g

s
fl

ä
c
h

e
 A

S
[m

2
]

Dauer des Bemessungsregens  D [min]

Muldenversickerung

Anhang A5_Muldenversickerung_T30.xls  02.07.2019

TOP 14

259 von 743 der Zusammenstellung



Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 546

Ψm - 0,38

Au m
2 207

zM m 0,20

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,033

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 426,7 16

10 303,9 22

15 244,7 26

20 207,8 29

30 162,7 32

45 125,5 34

60 103,7 34

90 74,5 31

120 58,9 28

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde Grundstück Klein

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

15,8

22,2

26,2

28,9

32,0

33,9

34,2

31,1

28,2

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 60

maßgebende Regenspende 103,7

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 34,2

gewählte mittlere Versickerungsfläche 35

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 7,0

Entleerungszeit der Mulde 2,2
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

60 34,18486931

60 0

60 0

60 15,8

60 22,2

60 26,2

60 28,9
60 32,0
60 33,9
60 34,2
60 31,1

60 28,2

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22
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Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde Grundstück Klein
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Anlage 2

Anhang A6; Dimensionierung und Volumenermittlung der StaugräbenDWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  Vs,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  qdr = (Qdr,RRB + Qdr,RÜB - Qt24) / Au

AE m
2 8.322

Ψm - 0,3498

Au m
2 2.911

VRÜB m
3 0,0 151

Qdr,RÜB l/s 0,0 4

Qt24 l/s 0,0

Qdr l/s 0,84

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 2,9

gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m 150,0

gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m 3,00

gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m 0,20

gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 1,5

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min 1,15

Abminderungsfaktor fA - 1,000

Ergebnisse:

D min

rD,n l/(s*ha)

Verf,s,u m
3
/ha

Verf m
3

V m
3

Lo m

bo m

tE h

Bemerkungen:

Bemessung von Rückhalteräumen 

 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungssystem Süd

Staugraben West

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

vorgelagertes Volumen RÜB

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

Trockenwetterabfluss

Drosselabfluss

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 360

maßgebende Regenspende 16,8

erfordl. spezifisches Speichervolumen 346

erforderliches Speichervolumen 101

vorhandenes Speichervolumen 101

Beckenlänge an Böschungsoberkante 150,6

Beckenbreite an Böschungsoberkante 3,6

Entleerungszeit 33,5
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Anlage 2

Anhang A6; Dimensionierung und Volumenermittlung der Staugräben

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] DRBÜ   [min]

60 70,3 0,0 ###

90 50,8 0,0 ###

120 40,4 0,0 ###

180 29,2 0,0 ###

240 23,2 0,0 ###

360 16,8 0,0 ###

540 12,1 0,0 ###

720 9,7 0,0 ###

1080 7,0 0,0 ###

1440 5,6 0,0 ###

360 345,9

360 0,0

360 279

360 298
360 311
360 327

360 337

360 346

360 344

360 339

360 307

360 271

360 0

Bemessung von Rückhalteräumen 

 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungssystem Süd

Staugraben West

Vs,u [m
3
/ha]

279,1

297,6

310,7

327,0

336,6

345,9

343,8

339,1

307,5

270,9
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Anlage 2

Anhang A6; Dimensionierung und Volumenermittlung der StaugräbenDWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  Vs,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  qdr = (Qdr,RRB + Qdr,RÜB - Qt24) / Au

AE m
2 19.732

Ψm - 0,3585

Au m
2 7.074

VRÜB m
3 0,0 195

Qdr,RÜB l/s 0,0 4

Qt24 l/s 0,0

Qdr l/s 2,18

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 3,1

gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m 194,0

gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m 3,2

gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m 0,3

gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 1,5

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min 1,15

Abminderungsfaktor fA - 1,000

Ergebnisse:

D min

rD,n l/(s*ha)

Verf,s,u m
3
/ha

Verf m
3

V m
3

Lo m

bo m

tE h

Bemerkungen:

Bemessung von Rückhalteräumen 

 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungssystem Süd

Staugraben Mitte

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

vorgelagertes Volumen RÜB

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

Trockenwetterabfluss

Drosselabfluss

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 360

maßgebende Regenspende 16,8

erfordl. spezifisches Speichervolumen 341

erforderliches Speichervolumen 241

vorhandenes Speichervolumen 241

Beckenlänge an Böschungsoberkante 195,0

Beckenbreite an Böschungsoberkante 4,2

Entleerungszeit 30,7

Das erf. Stauvolumen wird mit zwei miteinander verbundenen Staugräben 

Anhang A 7

zur Verfügung gestellt. Der Nachweis des Stauraumvolumens erfolgt in dem 
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Anlage 2

Anhang A6; Dimensionierung und Volumenermittlung der Staugräben

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] DRBÜ   [min]

60 70,3 0,0 ###

90 50,8 0,0 ###

120 40,4 0,0 ###

180 29,2 0,0 ###

240 23,2 0,0 ###

360 16,8 0,0 ###

540 12,1 0,0 ###

720 9,7 0,0 ###

1080 7,0 0,0 ###

1440 5,6 0,0 ###

360 340,7

360 0,0

360 278

360 296
360 309
360 324

360 333

360 341

360 336

360 329

360 292

360 250

360 0

Bemessung von Rückhalteräumen 

 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungssystem Süd

Staugraben Mitte

Vs,u [m
3
/ha]

278,3

296,3

309,0

324,3

333,1

340,7

335,9

328,6

291,7

249,8
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Anlage 2

Anhang A6; Dimensionierung und Volumenermittlung der StaugräbenDWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  Vs,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  qdr = (Qdr,RRB + Qdr,RÜB - Qt24) / Au

AE m
2 9.422

Ψm - 0,2940

Au m
2 2.770

VRÜB m
3 0,0 119

Qdr,RÜB l/s 0,0 4

Qt24 l/s 0,0

Qdr l/s 0,89

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 3,2

gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m 118,0

gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m 3,0

gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m 0,24

gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 1,5

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min 1,15

Abminderungsfaktor fA - 1,000

Ergebnisse:

D min

rD,n l/(s*ha)

Verf,s,u m
3
/ha

Verf m
3

V m
3

Lo m

bo m

tE h

Bemerkungen:

Bemessung von Rückhalteräumen 

 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungssystem Süd

Staugraben Ost I

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

vorgelagertes Volumen RÜB

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

Trockenwetterabfluss

Drosselabfluss

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 360

maßgebende Regenspende 16,8

erfordl. spezifisches Speichervolumen 338

erforderliches Speichervolumen 94

vorhandenes Speichervolumen 94

Beckenlänge an Böschungsoberkante 118,7

Beckenbreite an Böschungsoberkante 3,7

Entleerungszeit 29,5
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Anlage 2

Anhang A6; Dimensionierung und Volumenermittlung der Staugräben

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] DRBÜ   [min]

60 70,3 0,0 ###

90 50,8 0,0 ###

120 40,4 0,0 ###

180 29,2 0,0 ###

240 23,2 0,0 ###

360 16,8 0,0 ###

540 12,1 0,0 ###

720 9,7 0,0 ###

1080 7,0 0,0 ###

1440 5,6 0,0 ###

360 337,8

360 0,0

360 278

360 296
360 308
360 323

360 331

360 338

360 332

360 323

360 283

360 238

360 0

Bemessung von Rückhalteräumen 
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Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungssystem Süd

Staugraben Ost I

Vs,u [m
3
/ha]

277,8

295,6

308,0

322,9

331,2

337,8

331,6

322,9

283,1

238,4
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Anlage 2

Anhang A6; Dimensionierung und Volumenermittlung der StaugräbenDWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  Vs,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  qdr = (Qdr,RRB + Qdr,RÜB - Qt24) / Au

AE m
2 3.057

Ψm - 0,4319

Au m
2 1.321

VRÜB m
3 0,0 71

Qdr,RÜB l/s 0,0 3

Qt24 l/s 0,0

Qdr l/s 0,38

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 2,9

gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m 70,0

gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m 1,9

gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m 0,28

gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 1,5

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min 1,15

Abminderungsfaktor fA - 1,000

Ergebnisse:

D min

rD,n l/(s*ha)

Verf,s,u m
3
/ha

Verf m
3

V m
3

Lo m

bo m

tE h

Bemerkungen:
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Entleerungszeit 33,6

vorhandenes Speichervolumen 46

Beckenlänge an Böschungsoberkante 70,8

Beckenbreite an Böschungsoberkante 2,7

maßgebende Regenspende 16,8

erfordl. spezifisches Speichervolumen 346

erforderliches Speichervolumen 46

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 360

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

Trockenwetterabfluss

Drosselabfluss

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

vorgelagertes Volumen RÜB

Entwässerungssystem Süd

Staugraben Ost II 

Einzugsgebietsfläche

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege
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Anlage 2

Anhang A6; Dimensionierung und Volumenermittlung der Staugräben

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] DRBÜ   [min]

60 70,3 0,0 ###

90 50,8 0,0 ###

120 40,4 0,0 ###

180 29,2 0,0 ###

240 23,2 0,0 ###

360 16,8 0,0 ###

540 12,1 0,0 ###

720 9,7 0,0 ###

1080 7,0 0,0 ###

1440 5,6 0,0 ###

360 345,8

360 0,0

360 279

360 298
360 311
360 327

360 337

360 346

360 344

360 339

360 307

360 271

360 0
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3
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Gemeinde Heidgraben 

Bebauungsplan Nr. 22

- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A7; Nachweis vorh. Strauvolumen der Staugräben

Entwässerungssystem Süd; Stauraum West

Bemessungsabflüsse:

Einzugsgebietsgröße AE - ha

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Sohlbreite: bSo 3,00 m

Sohlhöhe oben hSo; oben 10,38 mNN

Sohlhöhe unten hSo; unten 10,30 mNN

Gewässerbreite B 4,20 m

Böschungsneigung links: mbl 1,50 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,50 [-]

Einschnittstiefe (bordvoll) hbv 0,40 m

Sohlgefälle ISO 0,50 ‰

Rauheit Mannig/Strickler kSt 35,00 m
1/3

/s

Stauraum Länge L 150,00 m

Ergebnisse:

Fließtiefe hF 0,20 m

Durchflussquerschnitt A 0,67 m²

Benetzer Umfang U 3,73 m

Hydraulischer Radius rhyd 0,18 m 

Fließgeschwindigkeit v 0,25 m/s

Wasserspiegelbreite bWSP 3,61 m

Stauvolumen V 101 m³

ungedrosselter Abfluss Q 0,17 m³/s

Froude FR 0,00 [-]

So 10,30 m

GOK 10,70 m

10,00 mNN

10,20 mNN

10,40 mNN

10,60 mNN

10,80 mNN

11,00 mNN

-2,00 m 0,00 m 2,00 m 4,00 m 6,00 m 8,00 m

H
ö

h
e

Station

Grabenprofil

WSP =  10,504 m NHN

HEI18101

Anhang A7_Stauräume_Juni_2019.xlsx
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Gemeinde Heidgraben 

Bebauungsplan Nr. 22

- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A7; Nachweis vorh. Strauvolumen der Staugräben

Entwässerungssystem Süd; Stauraum Mitte I

Bemessungsabflüsse:

Einzugsgebietsgröße AE - ha

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Sohlbreite: bSo 3,00 m

Sohlhöhe oben hSo; oben 10,42 mNN

Sohlhöhe unten hSo; unten 10,40 mNN

Gewässerbreite B 5,40 m

Böschungsneigung links: mbl 1,50 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,50 [-]

Einschnittstiefe (bordvoll) hbv 0,80 m

Sohlgefälle ISO 0,50 ‰

Rauheit Mannig/Strickler kSt 35,00 m
1/3

/s

Stauraum Länge L 38,00 m

Ergebnisse:

Fließtiefe hF 0,24 m

Durchflussquerschnitt A 0,81 m²

Benetzer Umfang U 3,87 m

Hydraulischer Radius rhyd 0,21 m 

Fließgeschwindigkeit v 0,28 m/s

Wasserspiegelbreite bWSP 3,72 m

Stauvolumen V 31 m³

ungedrosselter Abfluss Q 0,22 m³/s

Froude FR 0,00 [-]

So 10,40 m

GOK 11,20 m

10,20 mNN

10,40 mNN

10,60 mNN

10,80 mNN

11,00 mNN

11,20 mNN

11,40 mNN

11,60 mNN

11,80 mNN

12,00 mNN

-2,00 m 0,00 m 2,00 m 4,00 m 6,00 m 8,00 m

H
ö

h
e

Station

Grabenprofil

WSP =  10,640 m
NHN

HEI18101
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Gemeinde Heidgraben 

Bebauungsplan Nr. 22

- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A7; Nachweis vorh. Strauvolumen der Staugräben

Entwässerungssystem Süd; Stauraum Mitte II

Bemessungsabflüsse:

Einzugsgebietsgröße AE - ha

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Sohlbreite: bSo 3,50 m

Sohlhöhe oben hSo; oben 10,38 mNN

Sohlhöhe unten hSo; unten 10,30 mNN

Gewässerbreite B 5,60 m

Böschungsneigung links: mbl 1,50 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,50 [-]

Einschnittstiefe (bordvoll) hbv 0,70 m

Sohlgefälle ISO 0,50 ‰

Rauheit Mannig/Strickler kSt 35,00 m
1/3

/s

Stauraum Länge L 156,00 m

Ergebnisse:

Fließtiefe hF 0,34 m

Durchflussquerschnitt A 1,36 m²

Benetzer Umfang U 4,73 m

Hydraulischer Radius rhyd 0,29 m 

Fließgeschwindigkeit v 0,34 m/s

Wasserspiegelbreite bWSP 4,52 m

Stauvolumen Graben Mitte II V II 213 m³

Stauvolumen Graben Mitte I V I 31 m³

Stauvolumen Graben Mitte Gesamt V Ges 243 m³

ungedrosselter Abfluss Q 0,47 m³/s

Froude FR 0,00 [-]

So 10,30 m

GOK 11,00 m

10,00 mNN

10,20 mNN

10,40 mNN

10,60 mNN

10,80 mNN

11,00 mNN

11,20 mNN

11,40 mNN

-2,00 m 0,00 m 2,00 m 4,00 m 6,00 m 8,00 m 10,00 m

H
ö

h
e

Station

Grabenprofil

WSP =  10,640 m
NHN
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Gemeinde Heidgraben 

Bebauungsplan Nr. 22

- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A7; Nachweis vorh. Strauvolumen der Staugräben

Entwässerungssystem Süd; Stauraum Ost I

Bemessungsabflüsse:

Einzugsgebietsgröße AE - ha

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Sohlbreite Mittelwert: bSo 3,00 m

Sohlhöhe oben hSo; oben 10,76 mNN

Sohlhöhe unten hSo; unten 10,70 mNN

Gewässerbreite Mittelwert B 4,50 m

Böschungsneigung links: mbl 1,50 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,50 [-]

Einschnittstiefe (bordvoll) hbv 0,50 m

Sohlgefälle ISO 0,50 ‰

Rauheit Mannig/Strickler kSt 35,00 m
1/3

/s

Stauraum Länge L 118,00 m

Ergebnisse:

Fließtiefe hF 0,24 m

Durchflussquerschnitt A 0,80 m²

Benetzer Umfang U 3,85 m

Hydraulischer Radius rhyd 0,21 m 

Fließgeschwindigkeit v 0,27 m/s

Wasserspiegelbreite bWSP 3,71 m

Stauvolumen V 94 m³

ungedrosselter Abfluss Q 0,22 m³/s

Froude FR 0,00 [-]

So 10,70 m

GOK 11,20 m

10,00 mNN

10,20 mNN

10,40 mNN

10,60 mNN

10,80 mNN

11,00 mNN

11,20 mNN

11,40 mNN

-2,00 m 0,00 m 2,00 m 4,00 m 6,00 m 8,00 m

H
ö

h
e

Station

Grabenprofil

WSP =  10,937 m NHN

HEI18101

Anhang A7_Stauräume_Juni_2019.xlsx

TOP 14

273 von 743 der Zusammenstellung



Gemeinde Heidgraben 

Bebauungsplan Nr. 22

- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A7; Nachweis vorh. Strauvolumen der Staugräben

Entwässerungssystem Süd; Stauraum Ost II

Bemessungsabflüsse:

Einzugsgebietsgröße AE - ha

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Sohlbreite: bSo 1,90 m

Sohlhöhe oben hSo; oben 10,34 mNN

Sohlhöhe unten hSo; unten 10,30 mNN

Gewässerbreite B 3,70 m

Böschungsneigung links: mbl 1,50 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,50 [-]

Einschnittstiefe (bordvoll) hbv 0,60 m

Sohlgefälle ISO 0,50 ‰

Rauheit Mannig/Strickler kSt 35,00 m
1/3

/s

Stauraum Länge L 70,00 m

Ergebnisse:

Fließtiefe hF 0,28 m

Durchflussquerschnitt A 0,66 m²

Benetzer Umfang U 2,92 m

Hydraulischer Radius rhyd 0,23 m 

Fließgeschwindigkeit v 0,29 m/s

Wasserspiegelbreite bWSP 2,75 m

Stauvolumen Graben Ost II V II 46 m³

Stauvolumen Graben Ost I V I 94 m³

Stauvolumen Graben Ost Gesamt VGes. 140 m³

ungedrosselter Abfluss Q 0,19 m³/s

Froude FR 0,00 [-]

So 10,30 m

GOK 10,90 m

10,00 mNN

10,20 mNN

10,40 mNN

10,60 mNN

10,80 mNN

11,00 mNN

11,20 mNN

11,40 mNN

-2,00 m 0,00 m 2,00 m 4,00 m 6,00 m 8,00 m

H
ö

h
e

Station

Grabenprofil

WSP =  10,583 m NHN
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Anlage 2

Anhang A8; Überstaunachweise, Volumenermittlung der StaugräbenDWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  Vs,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  qdr = (Qdr,RRB + Qdr,RÜB - Qt24) / Au

AE m
2 8.322

Ψm - 0,3498

Au m
2 2.911

VRÜB m
3 0,0 151

Qdr,RÜB l/s 0,0 4

Qt24 l/s 0,0

Qdr l/s 0,84

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 2,9

gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m 150,0

gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m 3,00

gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m 0,30

gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 1,5

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min 1,15

Abminderungsfaktor fA - 1,000

Ergebnisse:

D min

rD,n l/(s*ha)

Verf,s,u m
3
/ha

Verf m
3

V m
3

Lo m

bo m

tE h

Bemerkungen:
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Entleerungszeit 52,1

vorhandenes Speichervolumen 157

Beckenlänge an Böschungsoberkante 150,9

Beckenbreite an Böschungsoberkante 3,9

maßgebende Regenspende 13,7

erfordl. spezifisches Speichervolumen 538

erforderliches Speichervolumen 157

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 720

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

Trockenwetterabfluss

Drosselabfluss

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

vorgelagertes Volumen RÜB

Entwässerungssystem Süd

Staugraben West

Einzugsgebietsfläche

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege
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Gemeinde Heidgraben
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Anlage 2

Anhang A8; Überstaunachweise, Volumenermittlung der Staugräben

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] DRBÜ   [min]

60 103,7 0,0 ###

90 74,5 0,0 ###

120 58,9 0,0 ###

180 42,3 0,0 ###

240 33,5 0,0 ###

360 24,1 0,0 ###

540 17,3 0,0 ###

720 13,7 0,0 ###

1080 9,9 0,0 ###

1440 7,8 0,0 ###

720 537,9

720 0,0

720 417

720 445
720 464
720 490

720 507

720 527

720 538

720 538

720 524

720 489

720 0
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463,9

Entwässerungssystem Süd

Staugraben West

Vs,u [m
3
/ha]

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege
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Anlage 2

Anhang A8; Überstaunachweise, Volumenermittlung der StaugräbenDWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  Vs,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  qdr = (Qdr,RRB + Qdr,RÜB - Qt24) / Au

AE m
2 19.732

Ψm - 0,3585

Au m
2 7.074

VRÜB m
3 0,0 195

Qdr,RÜB l/s 0,0 5

Qt24 l/s 0,0

Qdr l/s 2,2

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 3,1

gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m 194,0

gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m 3,2

gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m 0,491719

gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 1,5

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min 1,15

Abminderungsfaktor fA - 1,000

Ergebnisse:

D min

rD,n l/(s*ha)

Verf,s,u m
3
/ha

Verf m
3

V m
3

Lo m

bo m

tE h

Bemerkungen:
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Entleerungszeit 47,7

vorhandenes Speichervolumen 375

Beckenlänge an Böschungsoberkante 195,5

Beckenbreite an Böschungsoberkante 4,7

maßgebende Regenspende 17,3

erfordl. spezifisches Speichervolumen 530

erforderliches Speichervolumen 375

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 540

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

Trockenwetterabfluss

Drosselabfluss

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

vorgelagertes Volumen RÜB

Entwässerungssystem Süd

Staugraben Mitte

Einzugsgebietsfläche

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Bemessung von Rückhalteräumen 

 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Gemeinde Heidgraben
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Anlage 2

Anhang A8; Überstaunachweise, Volumenermittlung der Staugräben

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] DRBÜ   [min]

60 103,7 0,0 ###

90 74,5 0,0 ###

120 58,9 0,0 ###

180 42,3 0,0 ###

240 33,5 0,0 ###

360 24,1 0,0 ###

540 17,3 0,0 ###

720 13,7 0,0 ###

1080 9,9 0,0 ###

1440 7,8 0,0 ###

540 529,6

540 0,0

540 417

540 443
540 462
540 487

540 504

540 522

540 530

540 527

540 508

540 468

540 0
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Entwässerungssystem Süd

Staugraben Mitte

Vs,u [m
3
/ha]

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege
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Anlage 2

Anhang A8; Überstaunachweise, Volumenermittlung der StaugräbenDWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  Vs,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  qdr = (Qdr,RRB + Qdr,RÜB - Qt24) / Au

AE m
2 9.422

Ψm - 0,2940

Au m
2 2.770

VRÜB m
3 0,0 119

Qdr,RÜB l/s 0,0 4

Qt24 l/s 0,0

Qdr l/s 0,9

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 3,2

gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m 118,0

gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m 3,0

gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m 0,35

gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 1,5

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min 1,15

Abminderungsfaktor fA - 1,000

Ergebnisse:

D min

rD,n l/(s*ha)

Verf,s,u m
3
/ha

Verf m
3

V m
3

Lo m

bo m

tE h

Bemerkungen:
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Entleerungszeit 45,7

vorhandenes Speichervolumen 146

Beckenlänge an Böschungsoberkante 119,1

Beckenbreite an Böschungsoberkante 4,1

maßgebende Regenspende 17,3

erfordl. spezifisches Speichervolumen 525

erforderliches Speichervolumen 146

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 540

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

Trockenwetterabfluss

Drosselabfluss

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

vorgelagertes Volumen RÜB

Entwässerungssystem Süd

Staugraben Ost I

Einzugsgebietsfläche

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Bemessung von Rückhalteräumen 

 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Gemeinde Heidgraben
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Anlage 2

Anhang A8; Überstaunachweise, Volumenermittlung der Staugräben

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] DRBÜ   [min]

60 103,7 0,0 ###

90 74,5 0,0 ###

120 58,9 0,0 ###

180 42,3 0,0 ###

240 33,5 0,0 ###

360 24,1 0,0 ###

540 17,3 0,0 ###

720 13,7 0,0 ###

1080 9,9 0,0 ###

1440 7,8 0,0 ###

540 525,3

540 0,0

540 416

540 443
540 461
540 486

540 502

540 519

540 525

540 522

540 499

540 457

540 0
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3
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Anlage 2

Anhang A8; Überstaunachweise, Volumenermittlung der StaugräbenDWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  Vs,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  qdr = (Qdr,RRB + Qdr,RÜB - Qt24) / Au

AE m
2 3.057

Ψm - 0,4319

Au m
2 1.321

VRÜB m
3 0,0 46

Qdr,RÜB l/s 0,0 5

Qt24 l/s 0,0

Qdr l/s 0,4

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 2,9

gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m 45,0

gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m 3,6

gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m 0,375092

gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 1,5

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min 1,15

Abminderungsfaktor fA - 1,000

Ergebnisse:

D min

rD,n l/(s*ha)

Verf,s,u m
3
/ha

Verf m
3

V m
3

Lo m

bo m

tE h

Bemerkungen:

Bemessung von Rückhalteräumen 

 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungssystem Süd

Staugraben Ost II 

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

vorgelagertes Volumen RÜB

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

Trockenwetterabfluss

Drosselabfluss

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 720

maßgebende Regenspende 13,7

erfordl. spezifisches Speichervolumen 538

erforderliches Speichervolumen 71

vorhandenes Speichervolumen 71

Beckenlänge an Böschungsoberkante 46,1

Beckenbreite an Böschungsoberkante 4,7

Entleerungszeit 51,9
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Anlage 2

Anhang A8; Überstaunachweise, Volumenermittlung der Staugräben

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] DRBÜ   [min]

60 103,7 0,0 ###

90 74,5 0,0 ###

120 58,9 0,0 ###

180 42,3 0,0 ###

240 33,5 0,0 ###

360 24,1 0,0 ###

540 17,3 0,0 ###

720 13,7 0,0 ###

1080 9,9 0,0 ###

1440 7,8 0,0 ###

720 537,7

720 0,0

720 417

720 445
720 464
720 490

720 507

720 527

720 537

720 538

720 523

720 489

720 0

Bemessung von Rückhalteräumen 

 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungssystem Süd

Staugraben Ost II 

Vs,u [m
3
/ha]

417,4

444,8

463,9

489,6

507,1

527,2

537,4

537,7

523,3

489,1
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Gemeinde Heidgraben 

Bebauungsplan Nr. 22

- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A9; Überstaunachweise, Volumenermittlung der Staugräben

Entwässerungssystem Süd; Stauraum West

Bemessungsabflüsse:

Einzugsgebietsgröße AE - ha

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Sohlbreite: bSo 3,00 m

Sohlhöhe oben hSo; oben 10,38 mNN

Sohlhöhe unten hSo; unten 10,30 mNN

Gewässerbreite B 4,20 m

Böschungsneigung links: mbl 1,50 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,50 [-]

Einschnittstiefe (bordvoll) hbv 0,40 m

Sohlgefälle ISO 0,50 ‰

Rauheit Mannig/Strickler kSt 35,00 m
1/3

/s

Stauraum Länge L 150,00 m

Ergebnisse:

Fließtiefe hF 0,30 m

Durchflussquerschnitt A 1,05 m²

Benetzer Umfang U 4,09 m

Hydraulischer Radius rhyd 0,26 m 

Fließgeschwindigkeit v 0,32 m/s

Wasserspiegelbreite bWSP 3,91 m

Stauvolumen V 157 m³

ungedrosselter Abfluss Q 0,33 m³/s

Froude FR 0,00 [-]

Überstaunachweis; Stauraum West

So 10,30 m

GOK 10,70 m

10,20 mNN

10,40 mNN

10,60 mNN

10,80 mNN

11,00 mNN

11,20 mNN

-2,00 m 0,00 m 2,00 m 4,00 m 6,00 m 8,00 m

H
ö

h
e

Station

Überstaunachweis; Stauraum West

Grabenprofil

WSP =  10,603 m NHN

HEI18101
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Gemeinde Heidgraben 

Bebauungsplan Nr. 22

- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A9; Überstaunachweise, Volumenermittlung der Staugräben

Entwässerungssystem Süd; Stauraum Mitte I

Bemessungsabflüsse:

Einzugsgebietsgröße AE - ha

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Sohlbreite: bSo 3,00 m

Sohlhöhe oben hSo; oben 10,42 mNN

Sohlhöhe unten hSo; unten 10,40 mNN

Gewässerbreite B 5,40 m

Böschungsneigung links: mbl 1,50 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,50 [-]

Einschnittstiefe (bordvoll) hbv 0,80 m

Sohlgefälle ISO 0,50 ‰

Rauheit Mannig/Strickler kSt 35,00 m
1/3

/s

Stauraum Länge L 38,00 m

Ergebnisse:

Fließtiefe hF 0,39 m

Durchflussquerschnitt A 1,39 m²

Benetzer Umfang U 4,40 m

Hydraulischer Radius rhyd 0,32 m 

Fließgeschwindigkeit v 0,36 m/s

Wasserspiegelbreite bWSP 4,16 m

Stauvolumen V 53 m³

ungedrosselter Abfluss Q 0,50 m³/s

Froude FR 0,00 [-]

Überstaunachweis; Stauraum Mitte I

So 10,40 m

GOK 11,20 m

10,20 mNN

10,40 mNN

10,60 mNN

10,80 mNN

11,00 mNN

11,20 mNN

11,40 mNN

11,60 mNN

11,80 mNN

12,00 mNN

-2,00 m 0,00 m 2,00 m 4,00 m 6,00 m 8,00 m

H
ö

h
e

Station

Überstaunachweis; Stauraum Mitte I

Grabenprofil

WSP =  10,788 m NHN

HEI18101
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Gemeinde Heidgraben 

Bebauungsplan Nr. 22

- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A9; Überstaunachweise, Volumenermittlung der Staugräben

Entwässerungssystem Süd; Stauraum Mitte II

Überstaunachweis; Stauraum 

Mitte II

Bemessungsabflüsse:

Einzugsgebietsgröße AE - ha

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Sohlbreite: bSo 3,50 m

Sohlhöhe oben hSo; oben 10,38 mNN

Sohlhöhe unten hSo; unten 10,30 mNN

Gewässerbreite B 5,60 m

Böschungsneigung links: mbl 1,50 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,50 [-]

Einschnittstiefe (bordvoll) hbv 0,70 m

Sohlgefälle ISO 0,50 ‰

Rauheit Mannig/Strickler kSt 35,00 m
1/3

/s

Stauraum Länge L 156,00 m

Ergebnisse:

Fließtiefe hF 0,49 m

Durchflussquerschnitt A 2,07 m²

Benetzer Umfang U 5,26 m

Hydraulischer Radius rhyd 0,39 m 

Fließgeschwindigkeit v 0,42 m/s

Wasserspiegelbreite bWSP 4,96 m

Stauvolumen Graben Mitte II V II 322 m³

Stauvolumen Graben Mitte I V I 53 m³

Stauvolumen Graben Mitte Gesamt V Ges 375 m³

ungedrosselter Abfluss Q 0,87 m³/s

Froude FR 0,00 [-]

So 10,30 m

GOK 11,00 m

10,00 mNN

10,20 mNN

10,40 mNN

10,60 mNN

10,80 mNN

11,00 mNN

11,20 mNN

11,40 mNN

11,60 mNN

-2,00 m 0,00 m 2,00 m 4,00 m 6,00 m 8,00 m 10,00 m

H
ö

h
e

Station

Überstaunachweis; Stauraum Mitte II

Grabenprofil

WSP =  10,788 m NHN

HEI18101
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Gemeinde Heidgraben 

Bebauungsplan Nr. 22

- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A9; Überstaunachweise, Volumenermittlung der Staugräben

Entwässerungssystem Süd; Stauraum Ost I

Bemessungsabflüsse:

Einzugsgebietsgröße AE - ha

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Sohlbreite Mittelwert: bSo 3,00 m

Sohlhöhe oben hSo; oben 10,76 mNN

Sohlhöhe unten hSo; unten 10,70 mNN

Gewässerbreite Mittelwert B 4,50 m

Böschungsneigung links: mbl 1,50 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,50 [-]

Einschnittstiefe (bordvoll) hbv 0,50 m

Sohlgefälle ISO 0,50 ‰

Rauheit Mannig/Strickler kSt 35,00 m
1/3

/s

Stauraum Länge L 118,00 m

Ergebnisse:

Fließtiefe hF 0,35 m

Durchflussquerschnitt A 1,24 m²

Benetzer Umfang U 4,27 m

Hydraulischer Radius rhyd 0,29 m 

Fließgeschwindigkeit v 0,34 m/s

Wasserspiegelbreite bWSP 4,05 m

Stauvolumen V 146 m³

ungedrosselter Abfluss Q 0,42 m³/s

Froude FR 0,00 [-]

Überstaunachweis; Stauraum Ost I

So 10,70 m

GOK 11,20 m

10,60 mNN

10,80 mNN

11,00 mNN

11,20 mNN

11,40 mNN

11,60 mNN

11,80 mNN

-2,00 m 0,00 m 2,00 m 4,00 m 6,00 m 8,00 m

H
ö

h
e

Station

Überstaunachweis; Stauraum Ost I

Grabenprofil

WSP =  11,051 m NHN
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Gemeinde Heidgraben 

Bebauungsplan Nr. 22

- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A9; Überstaunachweise, Volumenermittlung der Staugräben

Entwässerungssystem Süd; Stauraum Ost II

Bemessungsabflüsse:

Einzugsgebietsgröße AE - ha

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Sohlbreite: bSo 1,90 m

Sohlhöhe oben hSo; oben 10,34 mNN

Sohlhöhe unten hSo; unten 10,30 mNN

Gewässerbreite B 3,70 m

Böschungsneigung links: mbl 1,50 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,50 [-]

Einschnittstiefe (bordvoll) hbv 0,60 m

Sohlgefälle ISO 0,50 ‰

Rauheit Mannig/Strickler kSt 35,00 m
1/3

/s

Stauraum Länge L 70,00 m

Ergebnisse:

Fließtiefe hF 0,40 m

Durchflussquerschnitt A 1,01 m²

Benetzer Umfang U 3,36 m

Hydraulischer Radius rhyd 0,30 m 

Fließgeschwindigkeit v 0,35 m/s

Wasserspiegelbreite bWSP 3,11 m

Stauvolumen Graben Ost II V II 71 m³

Stauvolumen Graben Ost I V I 146 m³

Stauvolumen Graben Ost Gesamt VGes. 217 m³

ungedrosselter Abfluss Q 0,36 m³/s

Froude FR 0,00 [-]

Überstaunachweis; Stauraum Ost II

So 10,30 m

GOK 10,90 m

10,20 mNN

10,40 mNN

10,60 mNN

10,80 mNN

11,00 mNN

11,20 mNN

11,40 mNN

11,60 mNN

-2,00 m 0,00 m 2,00 m 4,00 m 6,00 m 8,00 m

H
ö

h
e

Station

Überstaunachweis; Stauraum Ost II

Grabenprofil

WSP =  10,705 m NHN
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- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A 1; KOSTRA Auswertung

Rasterfeld Spalte: 32, Zeile: 20

Ortsname Heidgraben (SH)

Bemerkung

Klassenfaktor DWD-Vorgabe

Tabellenschema Standard 3.2

                      hN          rN          hN          rN          hN          rN          hN          rN          hN          rN 

Dauerstufe           1 a         1 a         2 a         2 a         5 a         5 a        10 a        10 a        30 a        30 a 

5 min        5 4,6 152,2 6,2 208,1 8,5 282,1 10,1 338,1 12,8 426,7

10 min       10 7,3 121,5 9,5 158,7 12,5 207,8 14,7 245 18,2 303,9

15 min       15 9,1 101,1 11,7 130,4 15,2 169,1 17,9 198,3 22 244,7

20 min       20 10,4 86,6 13,4 111,3 17,3 143,9 20,2 168,6 24,9 207,8

30 min       30 12,1 67,3 15,6 86,7 20,2 112,4 23,7 131,8 29,3 162,7

45 min       45 13,6 50,4 17,7 65,7 23,2 85,9 27,3 101,2 33,9 125,5

60 min       60 14,5 40,3 19,2 53,2 25,3 70,3 30 83,2 37,3 103,7

90 min       90 15,9 29,5 20,9 38,7 27,4 50,8 32,4 60 40,2 74,5

2 h          120 17,1 23,7 22,2 30,9 29,1 40,4 34,2 47,5 42,4 58,9

3 h          180 18,8 17,4 24,3 22,5 31,5 29,2 37 34,3 45,7 42,3

4 h          240 20,1 13,9 25,8 17,9 33,4 23,2 39,1 27,2 48,2 33,5

6 h          360 22,1 10,2 28,2 13,1 36,3 16,8 42,4 19,6 52 24,1

9 h          540 24,3 7,5 30,8 9,5 39,4 12,1 45,8 14,2 56,1 17,3

12 h         720 26 6 32,8 7,6 41,7 9,7 48,5 11,2 59,2 13,7

18 h         1080 28,6 4,4 35,8 5,5 45,3 7 52,5 8,1 64 9,9

24 h         1440 30,6 3,5 38,1 4,4 48,1 5,6 55,6 6,4 67,5 7,8

48 h         2880 38,6 2,2 47,9 2,8 60,2 3,5 69,5 4 84,2 4,9

72 h         4320 44,3 1,7 54,6 2,1 68,2 2,6 78,6 3 94,9 3,7
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Gemeinde Heidgraben 

Bebauungsplan Nr. 22

- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A 2;  Abflussbeiwerte

Abflussbeiwerte nach DWA-A 138

Flächentyp Art der Befestigung

Mittlerer 

Abflussbeiw

ert ψm

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement, 0,9 – 1,0

Ziegel, Dachpappe 0,8 – 1,0

Metall, Glas, Faserzement 0,9 – 1,0

Dachpappe 0,9

Kies 0,7

humusiert < 10 cm Aufbau 0,5

humusiert ≥ 10 cm Aufbau 0,3

Asphalt, fugenloser Beton 0,9

Pflaster mit dichten Fugen 0,75

fester Kiesbelag 0,6

Pflaster mit offenen Fugen 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine 0,25

Rasengittersteine 0,15

toniger Boden 0,5

lehmiger Sandboden 0,4

Kies- und Sandboden 0,3

flaches Gelände 0,0 – 0,1

steiles Gelände 0,1 – 0,3

Gärten, Wiesen und Kulturland mit 

möglichem Regenwasserabfluss in das 

Entwässerungssystem

Schrägdach 

Flachdach

(Neigung bis 3° oder ca. 5 %)

Gründach

(Neigung bis 15° oder ca. 25 %)

Straßen, Wege, Plätze

flach

Böschungen, Bankette und Gräben mit 

Regenabfluss in das 

Entwässerungssystem

HEI18101

Anhang A1 bis A3.xlsx

TOP 14

289 von 743 der Zusammenstellung
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Bebauungsplan Nr. 22

- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A 3; Flächenanteile

Entwässerungs-

art

Entwässerungs-

gebiet
Nutzung

Flächen-

größe

Abfluss-

beiwert

abflusswirksame 

Fläche

[-] [-] [-] [m²] [-] [m²]

Summe/ Mittelwert 19732 0,373 7359

Grün 2918 0,000 0

Straße/Pflaster 1987 0,750 1490

Weg 136 0,250 34

Wohnen (GRZ = 0,30) 12749 0,380 4845

Wohnen (GRZ = 0,40) 1942 0,510 991

Summe/ Mittelwert 9422 0,294 2774

Grün 1827 0,000 0

Schutz 867 0,000 0

Straße/Pflaster 633 0,750 475

Weg 128 0,250 32

Wohnen (GRZ = 0,30) 5967 0,380 2268

Summe/ Mittelwert 3057 0,432 1320

Grün 396 0,000 0

Weg 142 0,250 35

Wohnen (GRZ = 0,40) 2520 0,510 1285

Summe/ Mittelwert 8322 0,371 3084

Grün 1676 0,000 0

Schutz 464 0,000 0

Straße/Asphalt 486 0,900 438

Straße/Pflaster 735 0,750 551

Weg 0 0,250 0

Wohnen (GRZ = 0,30) 3345 0,380 1271

Wohnen (GRZ = 0,40) 1616 0,510 824

40533 0,359 14538

Summe/ Mittelwert 10865 0,296 3213

Grün 800 0,000 0

Schutz 1609 0,000 0

Wohnen (GRZ = 0,30) 8456 0,380 3213

Summe/ Mittelwert 149 0,464 69

Grün 57 0,000 0

Straße/Pflaster 92 0,750 69

Summe/ Mittelwert 339 0,593 201

Grün 71 0,000 0

Straße/Pflaster 268 0,750 201

Summe/ Mittelwert 666 0,339 226

Grün 265 0,000 0

Straße/Pflaster 251 0,750 188

Weg 149 0,250 37

Summe/ Mittelwert 225 0,535 121

Grün 65 0,000 0

Straße/Pflaster 161 0,750 121

Summe/ Mittelwert 625 0,569 356

Grün 151 0,000 0

Straße/Pflaster 474 0,750 356

Summe/ Mittelwert 217 0,479 104

Grün 78 0,000 0

Straße/Pflaster 139 0,750 104

13087 0,328 4289

55510 0,332 18445Gesamtergebnis

V3

V4

V5

V6

V
e

rs
ic

k
e

ru
n

g

Summe/Mittelwert Versickerung Gesamt

Summe/Mittelwert Staugräben Gesamt

R
ü

c
k
h

a
lt
u

n
g

/S
ta

u
g

rä
b

e
n

 Σ Baugrundstücke

V1

V2

Graben Mitte

Graben Ost I

Graben Ost II

Graben West
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 149

Ψm - 0,464

Au m
2 69

zM m 0,032

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 282,1 22

10 207,8 28

15 169,1 30

20 143,9 29

30 112,4 27

45 85,9 22

60 70,3 19

90 50,8 14

120 40,4 11

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1
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Gemeinde Heidgraben

Entwässerungsgebiet Nord

30,0

Zuschlagsfaktor

169,1

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Mulden-Einstauhöhe

14,0

undurchlässige Fläche

Versickerungsmulde 1

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

0,4

18,9

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

26,6

Entleerungszeit der Mulde

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Bebauungsplan Nr. 22

29,5

gewählte Regenhäufigkeit

28,4

30,0

AS [m
2
]

21,8

Wasserwirtschaftliches Konzept

Speichervolumen der Mulde

erforderliche mittlere Versickerungsfläche

11,3

22,2

1,0

15

maßgebende Regenspende

maßgebende Dauer des Bemessungsregens

gewählte mittlere Versickerungsfläche 30
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

15 29,99996859

15 0

15 0

15 21,8

15 28,4

15 30,0

15 29,5
15 26,6
15 22,2
15 18,9
15 14,0

15 11,3

Lizenznummer: ATV-0832-1062
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Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
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über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 1

25436 Moorrege

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 339

Ψm - 0,593

Au m
2 201

zM m 0,087

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 282,1 23

10 207,8 32

15 169,1 37

20 143,9 39

30 112,4 40

45 85,9 39

60 70,3 36

90 50,8 30

120 40,4 26

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 3,5

Entleerungszeit der Mulde 1,0
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erforderliche mittlere Versickerungsfläche 40,5

gewählte mittlere Versickerungsfläche 40,5

Lizenznummer: ATV-0832-1062

30,1

25,8

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 30

maßgebende Regenspende 112,4

32,1

36,9

39,3

40,5

38,9

36,2

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

22,8

Versickerungsmulde 2

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

30 40,49965327

30 0

30 0

30 22,8

30 32,1

30 36,9

30 39,3
30 40,5
30 38,9
30 36,2
30 30,1

30 25,8
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Versickerungsmulde 2

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 666

Ψm - 0,339

Au m
2 226

zM m 0,017

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 282,1 134

10 207,8 159

15 169,1 153

20 143,9 140

30 112,4 114

45 85,9 88

60 70,3 72

90 50,8 50

120 40,4 40

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 2,8

Entleerungszeit der Mulde 0,2
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erforderliche mittlere Versickerungsfläche 159,0

gewählte mittlere Versickerungsfläche 159

Lizenznummer: ATV-0832-1062

50,5

39,5

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 10

maßgebende Regenspende 207,8

159,0

153,0

139,7

114,4

88,0

71,5

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

134,5

Versickerungsmulde 3

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

10 158,9867959

10 0

10 0

10 134,5

10 159,0

10 153,0

10 139,7
10 114,4
10 88,0
10 71,5
10 50,5

10 39,5
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Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord
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Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 225

Ψm - 0,535

Au m
2 120

zM m 0,061

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 282,1 19

10 207,8 27

15 169,1 30

20 143,9 32

30 112,4 31

45 85,9 29

60 70,3 26

90 50,8 21

120 40,4 17

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 1,9

Entleerungszeit der Mulde 0,7
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erforderliche mittlere Versickerungsfläche 31,5

gewählte mittlere Versickerungsfläche 31,5

Lizenznummer: ATV-0832-1062

20,5

17,1

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 20

maßgebende Regenspende 143,9

26,9

30,3

31,5

31,2

28,6

25,8

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

19,5

Versickerungsmulde 4

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

20 31,50040345

20 0

20 0

20 19,5

20 26,9

20 30,3

20 31,5
20 31,2
20 28,6
20 25,8
20 20,5

20 17,1
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Lizenznummer: ATV-0832-1062

Versickerungsmulde 4

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 625

Ψm - 0,569

Au m
2 356

zM m 0,063

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 152

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 282,1 56

10 207,8 78

15 169,1 88

20 143,9 92

30 112,4 91

45 85,9 84

60 70,3 76

90 50,8 60

120 40,4 50

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 5,7

Entleerungszeit der Mulde 0,7
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erforderliche mittlere Versickerungsfläche 91,5

gewählte mittlere Versickerungsfläche 91,5

Lizenznummer: ATV-0832-1062

60,2

50,4

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 20

maßgebende Regenspende 143,9

77,9

87,8

91,5

90,9

83,6

75,6

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

56,3

Versickerungsmulde 6

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

20 91,50282581

20 0

20 0

20 56,3

20 77,9

20 87,8

20 91,5
20 90,9
20 83,6
20 75,6
20 60,2

20 50,4

Seite 2
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Lizenznummer: ATV-0832-1062

Versickerungsmulde 6

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 217

Ψm - 0,479

Au m
2 104

zM m 0,030

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 282,1 36

10 207,8 46

15 169,1 48

20 143,9 47

30 112,4 42

45 85,9 34

60 70,3 29

90 50,8 21

120 40,4 17

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 1,4

Entleerungszeit der Mulde 0,3
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erforderliche mittlere Versickerungsfläche 48,0

gewählte mittlere Versickerungsfläche 48

Lizenznummer: ATV-0832-1062

21,4

17,1

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 15

maßgebende Regenspende 169,1

45,9

48,0

46,7

41,7

34,4

29,1

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

35,6

Versickerungsmulde 7

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

15 47,99886079

15 0

15 0

15 35,6

15 45,9

15 48,0

15 46,7
15 41,7
15 34,4
15 29,1
15 21,4

15 17,1

Seite 2
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Versickerungsmulde 7

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 819

Ψm - 0,380

Au m
2 311

zM m 0,11

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 282,1 28

10 207,8 39

15 169,1 46

20 143,9 49

30 112,4 52

45 85,9 51

60 70,3 49

90 50,8 42

120 40,4 37

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 5,8

Entleerungszeit der Mulde 1,2
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erforderliche mittlere Versickerungsfläche 52,0

gewählte mittlere Versickerungsfläche 52

Lizenznummer: ATV-0832-1062

41,9

36,6

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 30

maßgebende Regenspende 112,4

39,3

45,7

49,3

52,0

51,3

48,9

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

27,6

Grundstück Groß

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

30 51,99999084

30 0

30 0

30 27,6

30 39,3

30 45,7

30 49,3
30 52,0
30 51,3
30 48,9
30 41,9

30 36,6

Seite 2
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Lizenznummer: ATV-0832-1062

Grundstück Groß

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 650

Ψm - 0,380

Au m
2 247

zM m 0,11

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 282,1 22

10 207,8 32

15 169,1 37

20 143,9 40

30 112,4 42

45 85,9 41

60 70,3 39

90 50,8 34

120 40,4 29

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 4,6

Entleerungszeit der Mulde 1,2
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erforderliche mittlere Versickerungsfläche 42,0

gewählte mittlere Versickerungsfläche 42

Lizenznummer: ATV-0832-1062

33,6

29,3

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 30

maßgebende Regenspende 112,4

31,8

37,0

39,9

42,0

41,4

39,3

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

22,4

Grundstück Mittel

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

30 41,99997974

30 0

30 0

30 22,4

30 31,8

30 37,0

30 39,9
30 42,0
30 41,4
30 39,3
30 33,6

30 29,3

Seite 2
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Lizenznummer: ATV-0832-1062

Grundstück Mittel

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 546

Ψm - 0,380

Au m
2 207

zM m 0,11

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 282,1 19

10 207,8 26

15 169,1 31

20 143,9 33

30 112,4 35

45 85,9 35

60 70,3 33

90 50,8 28

120 40,4 25

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 3,8

Entleerungszeit der Mulde 1,2
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Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 35,0

gewählte mittlere Versickerungsfläche 35

Lizenznummer: ATV-0832-1062

28,1

24,5

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 30

maßgebende Regenspende 112,4

26,5

30,8

33,2

35,0

34,5

32,8

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

18,6

Grundstück Klein

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben
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Anlage 2

Anhang A4; Dimensionierung Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

30 34,99998937

30 0

30 0

30 18,6

30 26,5

30 30,8

30 33,2
30 35,0
30 34,5
30 32,8
30 28,1

30 24,5

Seite 2

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH

Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Grundstück Klein

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungsgebiet Nord

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 149

Ψm - 0,464

Au m
2 69

zM m 0,060

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,033

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 426,7 19

10 303,9 26

15 244,7 29

20 207,8 30

30 162,7 30

45 125,5 27

60 103,7 25

90 74,5 19

120 58,9 15

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Speichervolumen der Mulde

erforderliche mittlere Versickerungsfläche

15,4

27,2

1,8

20

maßgebende Regenspende

maßgebende Dauer des Bemessungsregens

gewählte mittlere Versickerungsfläche 30

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Bebauungsplan Nr. 22

30,0

gewählte Regenhäufigkeit

25,6

28,8

AS [m
2
]

18,8

Wasserwirtschaftliches Konzept

0,7

24,6

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

29,7

Entleerungszeit der Mulde

undurchlässige Fläche

Versickerungsmulde 1

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

Gemeinde Heidgraben

Entwässerungsgebiet Nord

30,0

Zuschlagsfaktor

207,8

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Mulden-Einstauhöhe

18,9

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

20 29,99986918

20 0

20 0

20 18,8

20 25,6

20 28,8

20 30,0
20 29,7
20 27,2
20 24,6
20 18,9

20 15,4

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 1

25436 Moorrege

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

Lizenznummer: ATV-0832-1062
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 339

Ψm - 0,593

Au m
2 201

zM m 0,155

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,033

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 426,7 20

10 303,9 28

15 244,7 33

20 207,8 36

30 162,7 39

45 125,5 40

60 103,7 40

90 74,5 35

120 58,9 31

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 2

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

19,9

27,9

32,8

35,9

39,2

40,5

40,1

35,3

31,3

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 45

maßgebende Regenspende 125,5

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 40,5

gewählte mittlere Versickerungsfläche 40,5

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 6,3

Entleerungszeit der Mulde 1,7
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

45 40,49952326

45 0

45 0

45 19,9

45 27,9

45 32,8

45 35,9
45 39,2
45 40,5
45 40,1
45 35,3

45 31,3

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 2

Lizenznummer: ATV-0832-1062
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 666

Ψm - 0,339

Au m
2 226

zM m 0,035

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,033

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 426,7 113

10 303,9 149

15 244,7 159

20 207,8 157

30 162,7 142

45 125,5 119

60 103,7 101

90 74,5 72

120 58,9 57

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 3

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

113,4

149,4

159,0

157,0

142,2

118,8

101,0

72,3

56,9

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 15

maßgebende Regenspende 244,7

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 159,0

gewählte mittlere Versickerungsfläche 159

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 5,6

Entleerungszeit der Mulde 0,4

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

15 158,9867892

15 0

15 0

15 113,4

15 149,4

15 159,0

15 157,0
15 142,2
15 118,8
15 101,0
15 72,3

15 56,9

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 3

Lizenznummer: ATV-0832-1062
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 225

Ψm - 0,535

Au m
2 120

zM m 0,111

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,033

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 426,7 17

10 303,9 24

15 244,7 27

20 207,8 30

30 162,7 32

45 125,5 31

60 103,7 30

90 74,5 25

120 58,9 22

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 4

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

17,0

23,6

27,4

29,6

31,5

31,4

30,2

25,4

21,8

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 30

maßgebende Regenspende 162,7

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 31,5

gewählte mittlere Versickerungsfläche 31,5

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 3,5

Entleerungszeit der Mulde 1,2

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

30 31,50039301

30 0

30 0

30 17,0

30 23,6

30 27,4

30 29,6
30 31,5
30 31,4
30 30,2
30 25,4

30 21,8

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 4

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 2
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 625

Ψm - 0,569

Au m
2 356

zM m 0,113

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,033

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 426,7 49

10 303,9 68

15 244,7 79

20 207,8 86

30 162,7 92

45 125,5 91

60 103,7 88

90 74,5 74

120 58,9 64

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 5

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

49,1

68,3

79,4

86,0

91,5

91,5

88,1

74,2

64,0

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 30

maßgebende Regenspende 162,7

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 91,5

gewählte mittlere Versickerungsfläche 91,5

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 10,3

Entleerungszeit der Mulde 1,3

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

30 91,50276497

30 0

30 0

30 49,1

30 68,3

30 79,4

30 86,0
30 91,5
30 91,5
30 88,1
30 74,2

30 64,0

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 5

Lizenznummer: ATV-0832-1062
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 217

Ψm - 0,479

Au m
2 104

zM m 0,056

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,033

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 426,7 30

10 303,9 41

15 244,7 46

20 207,8 48

30 162,7 47

45 125,5 43

60 103,7 38

90 74,5 29

120 58,9 24

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 6

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

30,5

41,5

46,3

48,0

47,1

42,7

38,2

29,1

23,6

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 20

maßgebende Regenspende 207,8

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 48,0

gewählte mittlere Versickerungsfläche 48

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 2,7

Entleerungszeit der Mulde 0,6
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

20 47,99883965

20 0

20 0

20 30,5

20 41,5

20 46,3

20 48,0
20 47,1
20 42,7
20 38,2
20 29,1

20 23,6

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde 6

Lizenznummer: ATV-0832-1062
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 819

Ψm - 0,38

Au m
2 311

zM m 0,20

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,033

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 426,7 24

10 303,9 33

15 244,7 39

20 207,8 43

30 162,7 48

45 125,5 51

60 103,7 51

90 74,5 47

120 58,9 42

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde Grundstück Groß

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

23,6

33,2

39,3

43,3

48,0

50,8

51,3

46,6

42,3

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 60

maßgebende Regenspende 103,7

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 51,3

gewählte mittlere Versickerungsfläche 52

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 10,4

Entleerungszeit der Mulde 2,2
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

60 51,25253165

60 0

60 0

60 23,6

60 33,2

60 39,3

60 43,3
60 48,0
60 50,8
60 51,3
60 46,6

60 42,3

Gemeinde Heidgraben

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde Grundstück Groß
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 650

Ψm - 0,38

Au m
2 247

zM m 0,20

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,033

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 426,7 19

10 303,9 26

15 244,7 31

20 207,8 34

30 162,7 38

45 125,5 40

60 103,7 41

90 74,5 37

120 58,9 34

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde Grundstück Mittel

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

18,8

26,4

31,2

34,4

38,1

40,3

40,7

37,0

33,6

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 60

maßgebende Regenspende 103,7

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 40,7

gewählte mittlere Versickerungsfläche 42

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 8,4

Entleerungszeit der Mulde 2,2
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

60 40,69627299

60 0

60 0

60 18,8

60 26,4

60 31,2

60 34,4
60 38,1
60 40,3
60 40,7
60 37,0

60 33,6
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 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 
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über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22
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Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde Grundstück Mittel
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis VersickerungsmuldenMuldenvers. alternativ

Auftraggeber:

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Au * 10
-7 

* rD(n)  ] / [ zM / (D * 60 * fZ) - 10
-7

 * rD(n) + kf / 2 ]

AE m
2 546

Ψm - 0,38

Au m
2 207

zM m 0,20

kf m/s 5,0E-05

n 1/Jahr 0,033

fZ - 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 426,7 16

10 303,9 22

15 244,7 26

20 207,8 29

30 162,7 32

45 125,5 34

60 103,7 34

90 74,5 31

120 58,9 28

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m
2

AS,gew m
2

V m
3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Gemeinde Heidgraben

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde Grundstück Klein

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m
2
]

15,8

22,2

26,2

28,9

32,0

33,9

34,2

31,1

28,2

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 60

maßgebende Regenspende 103,7

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 34,2

gewählte mittlere Versickerungsfläche 35

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 7,0

Entleerungszeit der Mulde 2,2
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Anlage 2

Anhang A5; Überstaunachweis Versickerungsmulden

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

60 34,18486931

60 0

60 0

60 15,8

60 22,2

60 26,2

60 28,9
60 32,0
60 33,9
60 34,2
60 31,1

60 28,2
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Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 
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über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Entwässerungsgebiet Nord

Versickerungsmulde Grundstück Klein
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Anlage 2

Anhang A6; Dimensionierung und Volumenermittlung der StaugräbenDWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  Vs,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  qdr = (Qdr,RRB + Qdr,RÜB - Qt24) / Au

AE m
2 8.322

Ψm - 0,371

Au m
2 3.084

VRÜB m
3 0,0 151

Qdr,RÜB l/s 0,0 4

Qt24 l/s 0,0

Qdr l/s 0,84

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 2,7

gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m 150,0

gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m 3,00

gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m 0,22

gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 1,5

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min 1,15

Abminderungsfaktor fA - 1,000

Ergebnisse:

D min

rD,n l/(s*ha)

Verf,s,u m
3
/ha

Verf m
3

V m
3

Lo m

bo m

tE h

Bemerkungen:
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Entleerungszeit 35,9

vorhandenes Speichervolumen 108

Beckenlänge an Böschungsoberkante 150,6

Beckenbreite an Böschungsoberkante 3,6

maßgebende Regenspende 16,8

erfordl. spezifisches Speichervolumen 350

erforderliches Speichervolumen 108

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 360

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

Trockenwetterabfluss

Drosselabfluss

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

vorgelagertes Volumen RÜB

Entwässerungssystem Süd

Staugraben West

Einzugsgebietsfläche

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Bemessung von Rückhalteräumen 

 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Gemeinde Heidgraben
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Anlage 2

Anhang A6; Dimensionierung und Volumenermittlung der Staugräben

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] DRBÜ   [min]

60 70,3 0,0 ###

90 50,8 0,0 ###

120 40,4 0,0 ###

180 29,2 0,0 ###

240 23,2 0,0 ###

360 16,8 0,0 ###

540 12,1 0,0 ###

720 9,7 0,0 ###

1080 7,0 0,0 ###

1440 5,6 0,0 ###

360 349,9

360 0,0

360 280

360 299
360 312
360 329

360 339

360 350

360 350

360 347

360 320

360 287

360 0
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Anlage 2

Anhang A6; Dimensionierung und Volumenermittlung der StaugräbenDWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  Vs,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  qdr = (Qdr,RRB + Qdr,RÜB - Qt24) / Au

AE m
2 19.732

Ψm - 0,373

Au m
2 7.359

VRÜB m
3 0,0 195

Qdr,RÜB l/s 0,0 4

Qt24 l/s 0,0

Qdr l/s 2,18

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 3,0

gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m 194,0

gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m 3,2

gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m 0,35

gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 1,5

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min 1,15

Abminderungsfaktor fA - 1,000

Ergebnisse:

D min

rD,n l/(s*ha)

Verf,s,u m
3
/ha

Verf m
3

V m
3

Lo m

bo m

tE h

Bemerkungen:
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Entleerungszeit 32,2

Das erf. Stauvolumen wird mit zwei miteinander verbundenen Staugräben 

Anhang A 7

zur Verfügung gestellt. Der Nachweis des Stauraumvolumens erfolgt in dem 

vorhandenes Speichervolumen 253

Beckenlänge an Böschungsoberkante 195,1

Beckenbreite an Böschungsoberkante 4,3

maßgebende Regenspende 16,8

erfordl. spezifisches Speichervolumen 344

erforderliches Speichervolumen 253

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 360

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

Trockenwetterabfluss

Drosselabfluss

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

vorgelagertes Volumen RÜB

Entwässerungssystem Süd

Staugraben Mitte

Einzugsgebietsfläche

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Bemessung von Rückhalteräumen 

 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Gemeinde Heidgraben
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Anlage 2

Anhang A6; Dimensionierung und Volumenermittlung der Staugräben

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] DRBÜ   [min]

60 70,3 0,0 ###

90 50,8 0,0 ###

120 40,4 0,0 ###

180 29,2 0,0 ###

240 23,2 0,0 ###

360 16,8 0,0 ###

540 12,1 0,0 ###

720 9,7 0,0 ###

1080 7,0 0,0 ###

1440 5,6 0,0 ###

360 343,6

360 0,0

360 279

360 297
360 310
360 326

360 335

360 344

360 340

360 335

360 301

360 262

360 0
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Anlage 2

Anhang A6; Dimensionierung und Volumenermittlung der StaugräbenDWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  Vs,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  qdr = (Qdr,RRB + Qdr,RÜB - Qt24) / Au

AE m
2 9.422

Ψm - 0,294

Au m
2 2.774

VRÜB m
3 0,0 119

Qdr,RÜB l/s 0,0 4

Qt24 l/s 0,0

Qdr l/s 0,89

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 3,2

gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m 118,0

gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m 3,0

gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m 0,24

gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 1,5

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min 1,15

Abminderungsfaktor fA - 1,000

Ergebnisse:

D min

rD,n l/(s*ha)

Verf,s,u m
3
/ha

Verf m
3

V m
3

Lo m

bo m

tE h

Bemerkungen:
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Entleerungszeit 29,5

vorhandenes Speichervolumen 94

Beckenlänge an Böschungsoberkante 118,7

Beckenbreite an Böschungsoberkante 3,7

maßgebende Regenspende 16,8

erfordl. spezifisches Speichervolumen 338

erforderliches Speichervolumen 94

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 360

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

Trockenwetterabfluss

Drosselabfluss

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

vorgelagertes Volumen RÜB

Entwässerungssystem Süd

Staugraben Ost I

Einzugsgebietsfläche

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Bemessung von Rückhalteräumen 

 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117
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Anlage 2

Anhang A6; Dimensionierung und Volumenermittlung der Staugräben

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] DRBÜ   [min]

60 70,3 0,0 ###

90 50,8 0,0 ###

120 40,4 0,0 ###

180 29,2 0,0 ###

240 23,2 0,0 ###

360 16,8 0,0 ###

540 12,1 0,0 ###

720 9,7 0,0 ###

1080 7,0 0,0 ###

1440 5,6 0,0 ###

360 337,9

360 0,0

360 278

360 296
360 308
360 323

360 331

360 338

360 332

360 323

360 283

360 239

360 0
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Anlage 2

Anhang A6; Dimensionierung und Volumenermittlung der StaugräbenDWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  Vs,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  qdr = (Qdr,RRB + Qdr,RÜB - Qt24) / Au

AE m
2 3.057

Ψm - 0,432

Au m
2 1.320

VRÜB m
3 0,0 71

Qdr,RÜB l/s 0,0 3

Qt24 l/s 0,0

Qdr l/s 0,38

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 2,9

gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m 70,0

gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m 1,9

gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m 0,28

gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 1,5

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min 1,15

Abminderungsfaktor fA - 1,000

Ergebnisse:

D min

rD,n l/(s*ha)

Verf,s,u m
3
/ha

Verf m
3

V m
3

Lo m

bo m

tE h

Bemerkungen:

Bemessung von Rückhalteräumen 
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Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungssystem Süd

Staugraben Ost II 

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

vorgelagertes Volumen RÜB

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

Trockenwetterabfluss

Drosselabfluss

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 360

maßgebende Regenspende 16,8

erfordl. spezifisches Speichervolumen 346

erforderliches Speichervolumen 46

vorhandenes Speichervolumen 46

Beckenlänge an Böschungsoberkante 70,8

Beckenbreite an Böschungsoberkante 2,7

Entleerungszeit 33,6
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Anlage 2

Anhang A6; Dimensionierung und Volumenermittlung der Staugräben

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] DRBÜ   [min]

60 70,3 0,0 ###

90 50,8 0,0 ###

120 40,4 0,0 ###

180 29,2 0,0 ###

240 23,2 0,0 ###

360 16,8 0,0 ###

540 12,1 0,0 ###

720 9,7 0,0 ###

1080 7,0 0,0 ###

1440 5,6 0,0 ###

360 345,8

360 0,0

360 279

360 298
360 311
360 327

360 337

360 346

360 344

360 339

360 307

360 271

360 0

Bemessung von Rückhalteräumen 
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Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungssystem Süd

Staugraben Ost II 

Vs,u [m
3
/ha]

279,1

297,6

310,7

326,9

336,5

345,8

343,6

339,0

307,2

270,5
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Gemeinde Heidgraben 

Bebauungsplan Nr. 22

- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A7; Nachweis vorh. Strauvolumen der Staugräben

Entwässerungssystem Süd; Stauraum West

Bemessungsabflüsse:

Einzugsgebietsgröße AE - ha

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Sohlbreite: bSo 3,00 m

Sohlhöhe oben hSo; oben 10,38 mNN

Sohlhöhe unten hSo; unten 10,30 mNN

Gewässerbreite B 4,20 m

Böschungsneigung links: mbl 1,50 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,50 [-]

Einschnittstiefe (bordvoll) hbv 0,40 m

Sohlgefälle ISO 0,50 ‰

Rauheit Mannig/Strickler kSt 35,00 m
1/3

/s

Stauraum Länge L 150,00 m

Ergebnisse:

Fließtiefe hF 0,22 m

Durchflussquerschnitt A 0,72 m²

Benetzer Umfang U 3,78 m

Hydraulischer Radius rhyd 0,19 m 

Fließgeschwindigkeit v 0,26 m/s

Wasserspiegelbreite bWSP 3,65 m

Stauvolumen V 108 m³

ungedrosselter Abfluss Q 0,19 m³/s

Froude FR 0,00 [-]

So 10,30 m

GOK 10,70 m

10,00 mNN

10,20 mNN

10,40 mNN

10,60 mNN

10,80 mNN

11,00 mNN

-2,00 m 0,00 m 2,00 m 4,00 m 6,00 m 8,00 m

H
ö

h
e

Station

Grabenprofil

WSP =  10,517 m NHN

HEI18101

Anhang A7_Stauräume_Juli_2019.xlsx

TOP 14

335 von 743 der Zusammenstellung



Gemeinde Heidgraben 

Bebauungsplan Nr. 22

- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A7; Nachweis vorh. Strauvolumen der Staugräben

Entwässerungssystem Süd; Stauraum Mitte I

Bemessungsabflüsse:

Einzugsgebietsgröße AE - ha

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Sohlbreite: bSo 3,00 m

Sohlhöhe oben hSo; oben 10,42 mNN

Sohlhöhe unten hSo; unten 10,40 mNN

Gewässerbreite B 5,40 m

Böschungsneigung links: mbl 1,50 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,50 [-]

Einschnittstiefe (bordvoll) hbv 0,80 m

Sohlgefälle ISO 0,50 ‰

Rauheit Mannig/Strickler kSt 35,00 m
1/3

/s

Stauraum Länge L 38,00 m

Ergebnisse:

Fließtiefe hF 0,25 m

Durchflussquerschnitt A 0,86 m²

Benetzer Umfang U 3,91 m

Hydraulischer Radius rhyd 0,22 m 

Fließgeschwindigkeit v 0,28 m/s

Wasserspiegelbreite bWSP 3,76 m

Stauvolumen V 33 m³

ungedrosselter Abfluss Q 0,24 m³/s

Froude FR 0,00 [-]

So 10,40 m

GOK 11,20 m

10,20 mNN

10,40 mNN

10,60 mNN

10,80 mNN

11,00 mNN

11,20 mNN

11,40 mNN

11,60 mNN

11,80 mNN

12,00 mNN

-2,00 m 0,00 m 2,00 m 4,00 m 6,00 m 8,00 m

H
ö

h
e

Station

Grabenprofil

WSP =  10,654 m
NHN

HEI18101
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Gemeinde Heidgraben 

Bebauungsplan Nr. 22

- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A7; Nachweis vorh. Strauvolumen der Staugräben

Entwässerungssystem Süd; Stauraum Mitte II

Bemessungsabflüsse:

Einzugsgebietsgröße AE - ha

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Sohlbreite: bSo 3,50 m

Sohlhöhe oben hSo; oben 10,38 mNN

Sohlhöhe unten hSo; unten 10,30 mNN

Gewässerbreite B 5,60 m

Böschungsneigung links: mbl 1,50 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,50 [-]

Einschnittstiefe (bordvoll) hbv 0,70 m

Sohlgefälle ISO 0,50 ‰

Rauheit Mannig/Strickler kSt 35,00 m
1/3

/s

Stauraum Länge L 156,00 m

Ergebnisse:

Fließtiefe hF 0,35 m

Durchflussquerschnitt A 1,43 m²

Benetzer Umfang U 4,78 m

Hydraulischer Radius rhyd 0,30 m 

Fließgeschwindigkeit v 0,35 m/s

Wasserspiegelbreite bWSP 4,56 m

Stauvolumen Graben Mitte II V II 222 m³

Stauvolumen Graben Mitte I V I 33 m³

Stauvolumen Graben Mitte Gesamt V Ges 255 m³

ungedrosselter Abfluss Q 0,50 m³/s

Froude FR 0,00 [-]

So 10,30 m

GOK 11,00 m

10,00 mNN

10,20 mNN

10,40 mNN

10,60 mNN

10,80 mNN

11,00 mNN

11,20 mNN

11,40 mNN

-2,00 m 0,00 m 2,00 m 4,00 m 6,00 m 8,00 m 10,00 m

H
ö

h
e

Station

Grabenprofil

WSP =  10,654 m
NHN
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Gemeinde Heidgraben 

Bebauungsplan Nr. 22

- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A7; Nachweis vorh. Strauvolumen der Staugräben

Entwässerungssystem Süd; Stauraum Ost I

Bemessungsabflüsse:

Einzugsgebietsgröße AE - ha

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Sohlbreite Mittelwert: bSo 3,00 m

Sohlhöhe oben hSo; oben 10,76 mNN

Sohlhöhe unten hSo; unten 10,70 mNN

Gewässerbreite Mittelwert B 4,50 m

Böschungsneigung links: mbl 1,50 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,50 [-]

Einschnittstiefe (bordvoll) hbv 0,50 m

Sohlgefälle ISO 0,50 ‰

Rauheit Mannig/Strickler kSt 35,00 m
1/3

/s

Stauraum Länge L 118,00 m

Ergebnisse:

Fließtiefe hF 0,24 m

Durchflussquerschnitt A 0,80 m²

Benetzer Umfang U 3,85 m

Hydraulischer Radius rhyd 0,21 m 

Fließgeschwindigkeit v 0,27 m/s

Wasserspiegelbreite bWSP 3,71 m

Stauvolumen V 94 m³

ungedrosselter Abfluss Q 0,22 m³/s

Froude FR 0,00 [-]

So 10,70 m

GOK 11,20 m

10,00 mNN

10,20 mNN

10,40 mNN

10,60 mNN

10,80 mNN

11,00 mNN

11,20 mNN

11,40 mNN

-2,00 m 0,00 m 2,00 m 4,00 m 6,00 m 8,00 m

H
ö

h
e

Station

Grabenprofil

WSP =  10,937 m NHN

HEI18101
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Gemeinde Heidgraben 

Bebauungsplan Nr. 22

- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A7; Nachweis vorh. Strauvolumen der Staugräben

Entwässerungssystem Süd; Stauraum Ost II

Bemessungsabflüsse:

Einzugsgebietsgröße AE - ha

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Sohlbreite: bSo 1,90 m

Sohlhöhe oben hSo; oben 10,34 mNN

Sohlhöhe unten hSo; unten 10,30 mNN

Gewässerbreite B 3,70 m

Böschungsneigung links: mbl 1,50 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,50 [-]

Einschnittstiefe (bordvoll) hbv 0,60 m

Sohlgefälle ISO 0,50 ‰

Rauheit Mannig/Strickler kSt 35,00 m
1/3

/s

Stauraum Länge L 70,00 m

Ergebnisse:

Fließtiefe hF 0,28 m

Durchflussquerschnitt A 0,66 m²

Benetzer Umfang U 2,92 m

Hydraulischer Radius rhyd 0,23 m 

Fließgeschwindigkeit v 0,29 m/s

Wasserspiegelbreite bWSP 2,75 m

Stauvolumen Graben Ost II V II 46 m³

Stauvolumen Graben Ost I V I 94 m³

Stauvolumen Graben Ost Gesamt VGes. 140 m³

ungedrosselter Abfluss Q 0,19 m³/s

Froude FR 0,00 [-]

So 10,30 m

GOK 10,90 m

10,00 mNN

10,20 mNN

10,40 mNN

10,60 mNN

10,80 mNN

11,00 mNN

11,20 mNN

11,40 mNN

-2,00 m 0,00 m 2,00 m 4,00 m 6,00 m 8,00 m

H
ö

h
e

Station

Grabenprofil

WSP =  10,583 m NHN
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Anlage 2

Anhang A8; Überstaunachweise, Volumenermittlung der StaugräbenDWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  Vs,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  qdr = (Qdr,RRB + Qdr,RÜB - Qt24) / Au

AE m
2 8.322

Ψm - 0,371

Au m
2 3.084

VRÜB m
3 0,0 151

Qdr,RÜB l/s 0,0 4

Qt24 l/s 0,0

Qdr l/s 0,84

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 2,7

gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m 150,0

gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m 3,00

gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m 0,32

gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 1,5

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min 1,15

Abminderungsfaktor fA - 1,000

Ergebnisse:

D min

rD,n l/(s*ha)

Verf,s,u m
3
/ha

Verf m
3

V m
3

Lo m

bo m

tE h

Bemerkungen:

Bemessung von Rückhalteräumen 

 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungssystem Süd

Staugraben West

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

vorgelagertes Volumen RÜB

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

Trockenwetterabfluss

Drosselabfluss

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 720

maßgebende Regenspende 13,7

erfordl. spezifisches Speichervolumen 546

erforderliches Speichervolumen 168

vorhandenes Speichervolumen 168

Beckenlänge an Böschungsoberkante 151,0

Beckenbreite an Böschungsoberkante 4,0

Entleerungszeit 55,8

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
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Anlage 2

Anhang A8; Überstaunachweise, Volumenermittlung der Staugräben

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] DRBÜ   [min]

60 103,7 0,0 ###

90 74,5 0,0 ###

120 58,9 0,0 ###

180 42,3 0,0 ###

240 33,5 0,0 ###

360 24,1 0,0 ###

540 17,3 0,0 ###

720 13,7 0,0 ###

1080 9,9 0,0 ###

1440 7,8 0,0 ###

720 545,9

720 0,0

720 418

720 446
720 465
720 492

720 510

720 531

720 544

720 546

720 536

720 506

720 0

Bemessung von Rückhalteräumen 
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Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungssystem Süd

Staugraben West

Vs,u [m
3
/ha]

418,1

445,8

465,2

491,7

509,8

531,3

543,5

545,9

535,6

505,5

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
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Anlage 2

Anhang A8; Überstaunachweise, Volumenermittlung der StaugräbenDWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  Vs,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  qdr = (Qdr,RRB + Qdr,RÜB - Qt24) / Au

AE m
2 19.732

Ψm - 0,373

Au m
2 7.359

VRÜB m
3 0,0 196

Qdr,RÜB l/s 0,0 5

Qt24 l/s 0,0

Qdr l/s 2,2

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 3,0

gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m 194,0

gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m 3,2

gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m 0,51

gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 1,5

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min 1,15

Abminderungsfaktor fA - 1,000

Ergebnisse:

D min

rD,n l/(s*ha)

Verf,s,u m
3
/ha

Verf m
3

V m
3

Lo m

bo m

tE h

Bemerkungen:

Bemessung von Rückhalteräumen 
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Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungssystem Süd

Staugraben Mitte

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

vorgelagertes Volumen RÜB

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

Trockenwetterabfluss

Drosselabfluss

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 540

maßgebende Regenspende 17,3

erfordl. spezifisches Speichervolumen 534

erforderliches Speichervolumen 393

vorhandenes Speichervolumen 393

Beckenlänge an Böschungsoberkante 195,5

Beckenbreite an Böschungsoberkante 4,7

Entleerungszeit 50,0

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
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Anlage 2

Anhang A8; Überstaunachweise, Volumenermittlung der Staugräben

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] DRBÜ   [min]

60 103,7 0,0 ###

90 74,5 0,0 ###

120 58,9 0,0 ###

180 42,3 0,0 ###

240 33,5 0,0 ###

360 24,1 0,0 ###

540 17,3 0,0 ###

720 13,7 0,0 ###

1080 9,9 0,0 ###

1440 7,8 0,0 ###

540 534,1

540 0,0

540 417

540 444
540 463
540 489

540 506

540 525

540 534

540 533

540 517

540 480

540 0

Bemessung von Rückhalteräumen 
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Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungssystem Süd

Staugraben Mitte

Vs,u [m
3
/ha]

417,0

444,2

463,1

488,5

505,6

525,0

534,1

533,2

516,7

480,3
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Anlage 2

Anhang A8; Überstaunachweise, Volumenermittlung der StaugräbenDWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  Vs,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  qdr = (Qdr,RRB + Qdr,RÜB - Qt24) / Au

AE m
2 9.422

Ψm - 0,294

Au m
2 2.774

VRÜB m
3 0,0 119

Qdr,RÜB l/s 0,0 4

Qt24 l/s 0,0

Qdr l/s 0,9

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 3,2

gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m 118,0

gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m 3,0

gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m 0,35

gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 1,5

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min 1,15

Abminderungsfaktor fA - 1,000

Ergebnisse:

D min

rD,n l/(s*ha)

Verf,s,u m
3
/ha

Verf m
3

V m
3

Lo m

bo m

tE h

Bemerkungen:

Bemessung von Rückhalteräumen 
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Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungssystem Süd

Staugraben Ost I

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

vorgelagertes Volumen RÜB

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

Trockenwetterabfluss

Drosselabfluss

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 540

maßgebende Regenspende 17,3

erfordl. spezifisches Speichervolumen 526

erforderliches Speichervolumen 146

vorhandenes Speichervolumen 146

Beckenlänge an Böschungsoberkante 119,1

Beckenbreite an Böschungsoberkante 4,1

Entleerungszeit 45,7
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Anlage 2

Anhang A8; Überstaunachweise, Volumenermittlung der Staugräben

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] DRBÜ   [min]

60 103,7 0,0 ###

90 74,5 0,0 ###

120 58,9 0,0 ###

180 42,3 0,0 ###

240 33,5 0,0 ###

360 24,1 0,0 ###

540 17,3 0,0 ###

720 13,7 0,0 ###

1080 9,9 0,0 ###

1440 7,8 0,0 ###

540 525,5

540 0,0

540 416

540 443
540 461
540 486

540 502

540 519

540 526

540 522

540 500

540 457

540 0

Bemessung von Rückhalteräumen 

 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Gemeinde Heidgraben

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Entwässerungssystem Süd

Staugraben Ost I

Vs,u [m
3
/ha]

416,1

442,8

461,2

485,7

501,8

519,3

525,5

521,9

499,6

457,5
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Anlage 2

Anhang A8; Überstaunachweise, Volumenermittlung der StaugräbenDWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  Vs,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  qdr = (Qdr,RRB + Qdr,RÜB - Qt24) / Au

AE m
2 3.057

Ψm - 0,432

Au m
2 1.320

VRÜB m
3 0,0 46

Qdr,RÜB l/s 0,0 5

Qt24 l/s 0,0

Qdr l/s 0,4

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 2,9

gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m 45,0

gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m 3,6

gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m 0,38

gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 1,5

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min 1,15

Abminderungsfaktor fA - 1,000

Ergebnisse:

D min

rD,n l/(s*ha)

Verf,s,u m
3
/ha

Verf m
3

V m
3

Lo m

bo m

tE h

Bemerkungen:
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Entleerungszeit 51,9

vorhandenes Speichervolumen 71

Beckenlänge an Böschungsoberkante 46,1

Beckenbreite an Böschungsoberkante 4,7

maßgebende Regenspende 13,7

erfordl. spezifisches Speichervolumen 538

erforderliches Speichervolumen 71

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 720

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

Trockenwetterabfluss

Drosselabfluss

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

vorgelagertes Volumen RÜB

Entwässerungssystem Süd

Staugraben Ost II 

Einzugsgebietsfläche

über Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12

25436 Moorrege

Bebauungsplan Nr. 22

Wasserwirtschaftliches Konzept

Gemeinde Heidgraben

Bemessung von Rückhalteräumen 
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Anlage 2

Anhang A8; Überstaunachweise, Volumenermittlung der Staugräben

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] DRBÜ   [min]

60 103,7 0,0 ###

90 74,5 0,0 ###

120 58,9 0,0 ###

180 42,3 0,0 ###

240 33,5 0,0 ###

360 24,1 0,0 ###

540 17,3 0,0 ###

720 13,7 0,0 ###

1080 9,9 0,0 ###

1440 7,8 0,0 ###

720 537,7

720 0,0

720 417

720 445
720 464
720 490

720 507

720 527

720 537

720 538

720 523

720 489

720 0

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH

Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0832-1062

Seite 2

537,4

537,7

523,3

489,1

489,6

507,1

527,2

417,4

444,8

463,9
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3
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Gemeinde Heidgraben 

Bebauungsplan Nr. 22

- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A9; Überstaunachweise, Volumenermittlung der Staugräben

Entwässerungssystem Süd; Stauraum West

Bemessungsabflüsse:

Einzugsgebietsgröße AE - ha

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Sohlbreite: bSo 3,00 m

Sohlhöhe oben hSo; oben 10,38 mNN

Sohlhöhe unten hSo; unten 10,30 mNN

Gewässerbreite B 4,20 m

Böschungsneigung links: mbl 1,50 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,50 [-]

Einschnittstiefe (bordvoll) hbv 0,40 m

Sohlgefälle ISO 0,50 ‰

Rauheit Mannig/Strickler kSt 35,00 m
1/3

/s

Stauraum Länge L 150,00 m

Ergebnisse:

Fließtiefe hF 0,32 m

Durchflussquerschnitt A 1,12 m²

Benetzer Umfang U 4,16 m

Hydraulischer Radius rhyd 0,27 m 

Fließgeschwindigkeit v 0,33 m/s

Wasserspiegelbreite bWSP 3,96 m

Stauvolumen V 168 m³

ungedrosselter Abfluss Q 0,37 m³/s

Froude FR 0,00 [-]

Überstaunachweis; Stauraum West

So 10,30 m

GOK 10,70 m

10,20 mNN

10,40 mNN

10,60 mNN

10,80 mNN

11,00 mNN

11,20 mNN

-2,00 m 0,00 m 2,00 m 4,00 m 6,00 m 8,00 m

H
ö

h
e

Station

Überstaunachweis; Stauraum West

Grabenprofil

WSP =  10,622 m NHN

HEI18101

Anhang A9_Stauräume_Juli_2019_T30.xlsx
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Gemeinde Heidgraben 

Bebauungsplan Nr. 22

- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A9; Überstaunachweise, Volumenermittlung der Staugräben

Entwässerungssystem Süd; Stauraum Mitte I

Bemessungsabflüsse:

Einzugsgebietsgröße AE - ha

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Sohlbreite: bSo 3,00 m

Sohlhöhe oben hSo; oben 10,42 mNN

Sohlhöhe unten hSo; unten 10,40 mNN

Gewässerbreite B 5,40 m

Böschungsneigung links: mbl 1,50 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,50 [-]

Einschnittstiefe (bordvoll) hbv 0,80 m

Sohlgefälle ISO 0,50 ‰

Rauheit Mannig/Strickler kSt 35,00 m
1/3

/s

Stauraum Länge L 38,00 m

Ergebnisse:

Fließtiefe hF 0,41 m

Durchflussquerschnitt A 1,47 m²

Benetzer Umfang U 4,47 m

Hydraulischer Radius rhyd 0,33 m 

Fließgeschwindigkeit v 0,37 m/s

Wasserspiegelbreite bWSP 4,22 m

Stauvolumen V 56 m³

ungedrosselter Abfluss Q 0,55 m³/s

Froude FR 0,00 [-]

Überstaunachweis; Stauraum Mitte I

So 10,40 m

GOK 11,20 m

10,20 mNN

10,40 mNN

10,60 mNN

10,80 mNN

11,00 mNN

11,20 mNN

11,40 mNN

11,60 mNN

11,80 mNN

12,00 mNN

-2,00 m 0,00 m 2,00 m 4,00 m 6,00 m 8,00 m

H
ö

h
e

Station

Überstaunachweis; Stauraum Mitte I

Grabenprofil

WSP =  10,807 m NHN

HEI18101
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Gemeinde Heidgraben 

Bebauungsplan Nr. 22

- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A9; Überstaunachweise, Volumenermittlung der Staugräben

Entwässerungssystem Süd; Stauraum Mitte II

Überstaunachweis; Stauraum 

Mitte II

Bemessungsabflüsse:

Einzugsgebietsgröße AE - ha

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Sohlbreite: bSo 3,50 m

Sohlhöhe oben hSo; oben 10,38 mNN

Sohlhöhe unten hSo; unten 10,30 mNN

Gewässerbreite B 5,60 m

Böschungsneigung links: mbl 1,50 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,50 [-]

Einschnittstiefe (bordvoll) hbv 0,70 m

Sohlgefälle ISO 0,50 ‰

Rauheit Mannig/Strickler kSt 35,00 m
1/3

/s

Stauraum Länge L 156,00 m

Ergebnisse:

Fließtiefe hF 0,51 m

Durchflussquerschnitt A 2,16 m²

Benetzer Umfang U 5,33 m

Hydraulischer Radius rhyd 0,41 m 

Fließgeschwindigkeit v 0,43 m/s

Wasserspiegelbreite bWSP 5,02 m

Stauvolumen Graben Mitte II V II 337 m³

Stauvolumen Graben Mitte I V I 56 m³

Stauvolumen Graben Mitte Gesamt V Ges 393 m³

ungedrosselter Abfluss Q 0,93 m³/s

Froude FR 0,00 [-]

So 10,30 m

GOK 11,00 m

10,00 mNN

10,20 mNN

10,40 mNN

10,60 mNN

10,80 mNN

11,00 mNN

11,20 mNN

11,40 mNN

11,60 mNN

-2,00 m 0,00 m 2,00 m 4,00 m 6,00 m 8,00 m 10,00 m

H
ö

h
e

Station

Überstaunachweis; Stauraum Mitte II

Grabenprofil

WSP =  10,807 m NHN

HEI18101
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Gemeinde Heidgraben 

Bebauungsplan Nr. 22

- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A9; Überstaunachweise, Volumenermittlung der Staugräben

Entwässerungssystem Süd; Stauraum Ost I

Bemessungsabflüsse:

Einzugsgebietsgröße AE - ha

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Sohlbreite Mittelwert: bSo 3,00 m

Sohlhöhe oben hSo; oben 10,76 mNN

Sohlhöhe unten hSo; unten 10,70 mNN

Gewässerbreite Mittelwert B 4,50 m

Böschungsneigung links: mbl 1,50 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,50 [-]

Einschnittstiefe (bordvoll) hbv 0,50 m

Sohlgefälle ISO 0,50 ‰

Rauheit Mannig/Strickler kSt 35,00 m
1/3

/s

Stauraum Länge L 118,00 m

Ergebnisse:

Fließtiefe hF 0,35 m

Durchflussquerschnitt A 1,24 m²

Benetzer Umfang U 4,27 m

Hydraulischer Radius rhyd 0,29 m 

Fließgeschwindigkeit v 0,34 m/s

Wasserspiegelbreite bWSP 4,05 m

Stauvolumen V 146 m³

ungedrosselter Abfluss Q 0,42 m³/s

Froude FR 0,00 [-]

Überstaunachweis; Stauraum Ost I

So 10,70 m

GOK 11,20 m

10,60 mNN

10,80 mNN

11,00 mNN

11,20 mNN

11,40 mNN

11,60 mNN

11,80 mNN

-2,00 m 0,00 m 2,00 m 4,00 m 6,00 m 8,00 m

H
ö

h
e

Station

Überstaunachweis; Stauraum Ost I

Grabenprofil

WSP =  11,051 m NHN

HEI18101
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Gemeinde Heidgraben 

Bebauungsplan Nr. 22

- wasserwirtschaftliches Konzept -

Anlage 2

Anhang A9; Überstaunachweise, Volumenermittlung der Staugräben

Entwässerungssystem Süd; Stauraum Ost II

Bemessungsabflüsse:

Einzugsgebietsgröße AE - ha

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Sohlbreite: bSo 1,90 m

Sohlhöhe oben hSo; oben 10,34 mNN

Sohlhöhe unten hSo; unten 10,30 mNN

Gewässerbreite B 3,70 m

Böschungsneigung links: mbl 1,50 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,50 [-]

Einschnittstiefe (bordvoll) hbv 0,60 m

Sohlgefälle ISO 0,50 ‰

Rauheit Mannig/Strickler kSt 35,00 m
1/3

/s

Stauraum Länge L 70,00 m

Ergebnisse:

Fließtiefe hF 0,40 m

Durchflussquerschnitt A 1,01 m²

Benetzer Umfang U 3,36 m

Hydraulischer Radius rhyd 0,30 m 

Fließgeschwindigkeit v 0,35 m/s

Wasserspiegelbreite bWSP 3,11 m

Stauvolumen Graben Ost II V II 71 m³

Stauvolumen Graben Ost I V I 146 m³

Stauvolumen Graben Ost Gesamt VGes. 217 m³

ungedrosselter Abfluss Q 0,36 m³/s

Froude FR 0,00 [-]

Überstaunachweis; Stauraum Ost II

So 10,30 m

GOK 10,90 m

10,20 mNN

10,40 mNN

10,60 mNN

10,80 mNN

11,00 mNN

11,20 mNN

11,40 mNN

11,60 mNN

-2,00 m 0,00 m 2,00 m 4,00 m 6,00 m 8,00 m

H
ö

h
e

Station

Überstaunachweis; Stauraum Ost II

Grabenprofil

WSP =  10,705 m NHN

HEI18101
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11.58
11.59

11.57

11.64

13.04

11.43
11.28

12.15

12.43

11.19
10.98

10.93

10.79
11.23

11.05 10.98
10.92 10.88

10.80 10.96 10.8410.1410.27 10.12

11.90

11.97

10.04

12.29

11.92

12.35

12.32

10.6810.6910.7310.82
10.8611.1011.31

11.49

11.51

11.59
11.34 11.40 11.15 11.04 10.78 10.68 10.65 10.72 10.78 10.68 10.56 10.60 10.66 10.54 10.56

10.7510.6810.7010.7010.8210.7410.8010.8410.7210.5110.5710.8411.1011.2811.3111.28
11.2611.39

11.44
11.51

11.59 11.46 11.51 11.38 11.31 11.03 10.88 10.81 10.73 10.82 10.79 10.69 10.86 11.02 11.02 11.00 11.00 11.03 11.23

10.8910.78
10.8110.9110.9010.8310.8110.7710.7010.7310.7810.9211.0111.2911.1711.2811.3811.7011.9912.1312.27

12.59 12.25 12.07 11.84 11.60 11.41 11.23 11.25

11.0310.9811.0110.9910.9710.9811.0311.14

11.07 10.91 10.97 10.95

10.82 10.88 10.96 10.99 10.90 10.83 10.94 11.14

10.9710.8010.8710.9311.0011.0310.9811.02

11.1711.0611.1011.1111.3811.7111.8412.0912.30

12.38 12.21 12.04 11.80 11.57 11.37 11.17 11.10 11.15 11.26 11.18 11.10 11.02 11.11 11.20 11.21 11.17 11.12 11.08 11.01 10.92 10.80 10.69

10.8410.8510.9010.9411.0311.1311.1511.2411.2911.3911.4811.4111.3211.2311.4411.5511.5711.6011.6911.8411.9111.9512.1612.19

11.3311.25

11.61
11.67

11.48

12.15

12.38

12.24

12.21

12.15

12.37

12.41

12.46

12.40

12.26 11.95 12.00 11.92
11.64 11.59 11.68

11.61
11.42

11.65 11.57

11.51 11.53

11.33

11.42 11.22 11.21

11.32 11.30 11.23

11.17 11.01

11.07
11.00

10.96 10.89 10.87 11.15

11.43

11.21

12.616

11.606

11.239

Maßstab: 1:1.000

°

Zeichenerklärung
vorh. Geländehöhen
digitales Höhenmodell (DGM)

Hoch : 13,35 mNHN

Niedrig : 10,08 mNHN Bestand / Höhen
3 1

1 : 1000
03.07.2019

Vermessung erstellt im Juni 2018 durch:
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RKS 4
RKS 3

RKS 2

RKS 1

RKS 7

RKS 5 RKS 6

RKS 8

RKS 9

RKS 10

RKS 14
RKS 13

RKS 12
RKS 11

RKS16/GWM2

RKS17/GWM3

RKS15/GWM1

Grundwasserspiegel Feb. 2018
3 2

1 : 1000
03.07.2019Maßstab: 1:1.000

°

Zeichenerklärung
Grundwasserstand 
Februar 2018

Hoch :    11,10 mNHN

Niedrig : 10,00 mNHN

Untersuchungspunkte
!.

Baugrunduntersuchung 
Feb. 2018

#V

GW-Pegel
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    GW- Flurabstand 1,10 m
Versickerung ohne 
Bodenauftrag möglich 
(Ausnahmefall)

niedrige Flächen 
GW-Flurabstand < 0,60 m
Bodenauftrag für 
frostsichere Gründung 
erforderlich.
Auffüllungfläche: 17253 m²
Auffüllungsvolumen: 1.902 m³

GW- Flurabstand 1,30 m
Versickerung ohne 
Bodenauftrag möglich 

RKS 4
RKS 3

RKS 2

RKS 1

RKS 7

RKS 5 RKS 6

RKS 8

RKS 9

RKS 10

RKS 14
RKS 13

RKS 12
RKS 11

RKS16/GWM2

RKS17/GWM3

RKS15/GWM1

0,385

0,023

0,369

0,606

0,620
0,585

0,429

1,039

1,224

1,383

1,182

0,910

0,998

0,483

0,565

0,590

0,579

0,621

0,822

0,727

0,780

0,515
0,4410,384

0,531

0,559

0,488

0,699

0,780

0,876

0,921

0,914

0,788

0,685

0,769

0,8170,557

0,526

0,728

0,758

1,194

0,635

Grundwasserflurabstände
3 3

1 : 1000
03.07.2019Maßstab: 1:1.000

°

Zeichenerklärung

Untersuchungspunkte
!.

Baugrunduntersuchung 
Feb. 2018

#V

GW-Pegel

Grundwasserflurabstände
(Höhengleichen)

Grundwasserflurabstand
Einzelwerte in m

0,60 m
1,10 m
1,30 m

Grundwasserflurabstände
Februar 2018
Grundwasserflurabstände (DGM)

Hoch : 2,26 m

Niedrig : -0,13 m
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Nr
. 8

3

vorh. Entwässerungsgraben

UV17

UV31

UV58

UV16

UV59

UV32

UV6

UV5

UV35

UV18

UV15

UV7

UV37

UV20

UV19

UV40

UV8

UV41
UV39

UV45

UV3

UV43UV42

UV28

UV56

UV33
UV44

UV30

UV4

UV2

UV14UV13

UV34

UV38
UV36

UV12

UV50
UV54

UV51

UV57

UV1

UV25
UV26

UV26

UV48 UV47

UV9

UV53

UV52

UV29
UV27 UV22

UV21

UV46UV49

UV55

UV24
UV23

UV11UV10

geplante Nutzung
3 4

1 : 1000
03.07.2019Maßstab: 1:1.000

°Zeichenerklärung
geplante Nutzung
B-Plan 22

Grünflächen u. 
Wasserwirtschaft
geschützte Flächen
(Baumbestand)
Straße/Asphalt
Straße/Pflaster
Fußweg
Wohnen (GRZ = 0,30)
Wohnen (GRZ = 0,40)

10 Grundstücksnumer
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! >
! >

! >

! >

En

Staugraben 
West

Staugraben 
Ost I

Versickerungs
mulde 4

Staugraben Ost I
QDr;II =  0,89 l/s
QDr;ges. = 1,30 l/s
V = 46 m³

Staugraben Mitte 
oben

Entwässerungs-
mulde

Versickerungs-
mulde 1

Versickerungs-
mulde 2

Versickerungs-
mulde 3

Versickerungs
mulde 5

Versickerungs
mulde 6

Staugraben Mitte 
unten

na
me

nlo
se

s G
ew

äs
se

r

Ge
w.

Nr
. 8

3

Staugraben Ost I
QDr =  0,89 l/s
V = 94 m³

Staugraben Mitte
QDr =  2,81 l/s
V = 253 m³

Staugraben West
QDr =  0,84 l/s
V = 108 m³

UV17

UV31

UV58

UV16

UV59

UV32

UV6

UV5

UV35

UV18

UV15

UV7

UV37

UV20

UV19

UV40

UV8

UV41
UV39

UV45

UV3

UV43UV42

UV28

UV56

UV33 UV44

UV4

UV2

UV14UV13

UV34

UV38
UV36

UV12

UV50
UV54

UV51

UV57

UV1

UV25
UV26

UV48 UV47

UV9

UV53

UV52

UV29
UV27 UV22

UV21

UV46UV49

UV55

UV24
UV23

UV10

UV30

UV26

UV11

geplante Nutzung
3 5

1 : 1000
03.07.2019

Maßstab: 1:1.000°Zeichenerklärung

10 Grundstücksnumer

Versickerungsmulde

An die Versickerungsmulden 
angeschlosse Teilflächen

Grundstücksversickerung
Versickerungsmulde V1
Versickerungsmulde V2
Versickerungsmulde V3
Versickerungsmulde V4
Versickerungsmulde V5
Versickerungsmulde V6

An die Staumulden/-gräben 
angschlossene Teilflächen

Drosselschacht
Leitung DN 300
Staumulde/ -graben

!>

Rückhaltung, Graben Mitte
Rückhaltung, Graben Ost I
Rückhaltung, Graben Ost II

Rückhaltung, Graben West
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Geologisches Büro Thomas Voß 

 
(Dipl. Geologe) Tel.: 04121 / 4751721 Baugrunderkundungen 

Blücherstraße 16 Mobil: 0171 / 2814955 Gründungsgutachten 

25336 Elmshorn www.baugrund-voss.de Versickerungsanlagen 

 voss-thomas@t-online.de Sedimentlabor 

 

 

 

 

Bericht zur Baugrundvorerkundung und allgemeine 

Beurteilung der Baugrundverhältnisse und 

Versickerungsfähigkeit 

 
(16.02.2018) 

 

 

 

 

Projektbezeichnung: „Neubaugebiet Flurstück 965 / Heidgraben“ 
 

 

 

Projektnummer:  18 /031 

 

 

 

Auftraggeber:  Gemeinde Heidgraben 

    Uetersener Straße 8 

    25436 Heidgraben 

 

 

 

Ort:  Flurstück Nr. 965 

  Flur 2 

  25436 Heidgraben 
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1 Vorgang 
 

Der Unterzeichner wurde beauftragt, eine Baugrundvorerkundung für ein geplantes Baugebiet 

durchzuführen und die allgemeinen Baugrundverhältnisse und die Versickerungsfähigkeit zu 

beurteilen. 

 

 

 

2 Durchgeführte Untersuchungen 

 

Am 13. und 14.02.18 wurden auf dem Grundstück 14 Rammkernsondierungen nach DIN EN 

ISO 22475-1 bis in eine Tiefe von 4,00 m u. GOK (Geländeoberkante) abgeteuft. Das 

Probenmaterial wurde gemäß DIN 4022 angesprochen. 

 

Für 1 Bodenprobe wurde die Kornverteilungen mittels Naßsiebung nach DIN 18123 bestimmt 

und die Durchlässigkeitsbeiwerte rechnerisch ermittelt. 

 

Die Bohransatzpunkte wurden nach Lage eingemessen. 

 

 

 

3 Beschreibung der Bodenschichten 

 

Die untersuchte Fläche wurde zum Zeitpunkt der Sondierungen als Baumschule genutzt.  

Es handelt sich morphologisch um ein überwiegend ebenes Gelände mit einer leichten 

Geländeerhöhung im Norden. 

 

Die Bohrergebnisse sind im Anhang in Form von Bohrprofilen und Schichtenverzeichnissen 

dargestellt. 

 

Die Bodenproben waren organoleptisch (Aussehen und Geruch) unauffällig. 
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Mutterboden wurde überwiegen in einer Mächtigkeit von 0,30/0,40 m angetroffen. 

 

Unter dem Mutterboden folgt bis zu den Endteufen ein stark feinsandiger Mittelsand, der 

tendenziell nach unten in einen stark mittelsandigen Feinsand übergeht. Der Bohrfortschritt 

lässt auf eine überwiegend mitteldichte und nach unten zunehmend dichte Lagerung 

schließen. Bei dem Sand handelt es sich vermutlich um einen spät- bis nacheiszeitlichen 

Flugdecksand (Dünensand). 

 

Laborergebnisse 

 

Die Ergebnisse der Nasssiebungen und die nach Beyer berechneten Durchlässigkeitsbeiwerte 

sind der Tabelle zu entnehmen: 

 

Bohrung Probe Petrologie (Mischprobe) Durchlässigkeits-

beiwert (kf-Wert) 

[m/s] nach Beyer 

RKS 2 02/1 Mittelsand, stark feinsandig 1,0 * 10
-4

 

 

 

 

4 Beschreibung der Grundwasserverhältnisse 

 

In den Sondierungen wurden Wasserstände zwischen 0,40 und 1,90 m u. GOK festgestellt. 

Mit Ausnahme der Sondierungen RKS 09 und RKS 10, die im höher liegenden Bereich 

abgeteuft wurden und Grundwasserspiegelstände von 1,90 m u. GOK aufweisen, liegen die 

übrigen Grundwasserspiegelstände in einem Bereich zwischen 0,40 und 1,20 m u. GOK. 

 

Der Flugdecksand stellt einen oberen, offenen Grundwasserleiter mit gut leitenden 

Eigenschaften dar. 

 

Die Baugrunderkundung fand in einer Zeit statt, als die Grundwasserspiegelstände 

überregional infolge niederschlagsreicher Vormonate allgemein relativ hoch waren. Es darf 

vermutet werden, dass die festgestellten Grundwasserspiegelstände im oberen Bereich der 

natürlichen Schwankungen liegen. 
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5 Beurteilung der allgemeinen Baugrundverhältnisse 

 

Die Baugrundvorerkundung dient dem Zweck, notwendige Gründungsmaßnahmen 

abzuschätzen. Sie ersetzt nicht die Prüfung der Baugrundverhältnisse für die konkreten 

Bauvorhaben. Es wird empfohlen, die Baugrundverhältnisse unmittelbar unter den 

geplanten Gebäuden mittels weiterer Rammkernsondierungen zu erkunden und die 

Tragfähigkeit unter Berücksichtigung der Gebäudestatik zu beurteilen. 

 

Die allgemeinen Baugrundverhältnisse können als "gut" und ortsüblich eingestuft werden. Der 

überwiegend relativ hohe Grundwasserspiegel ist bei der weiteren Planung zu 

berücksichtigen. 

 

Der humose Oberboden ist als Baugrund ungeeignet. 

Der Flugdecksand stellt eine allgemein gut tragfähige Bodenschicht dar. 

Im Flugdecksand lokal eingeschaltete, setzungsempfindliche Torfschichten können nicht 

ausgeschlossen werden. 

 

Nichtunterkellerte Gebäude 

 

Die Gründung nichtunterkellerter Gebäude kann im Regelfall als Streifen- oder 

Plattengründung ausgeführt werden. 

Der humose Oberboden ist zu entnehmen. Zusätzliche Bodenaustauschmaßnahmen im 

größeren Umfang sind auf Grundlage der vorliegenden Sondierergebnisse im Regelfall nicht 

zu erwarten. Bezüglich der Abdichtung gegen Feuchtigkeit ist eine Beurteilung nur im 

Einzelfall, unter Berücksichtigung der Gebäudehöhe und der Grundwasserspiegelhöhe, 

möglich. 

 

 

Unterkellerte Gebäude 

 

Im Regelfall kann die Gründung auf einer mittragenden Bodenplatte erfolgen. Zusätzliche 

Bodenaustauschmaßnahmen im größeren Umfang sind nicht zu erwarten. 

Die Keller sind gegen drückendes Wasser gem. DIN 18533 abzudichten. Zur Herstellung der 

Baugrube ist eine genehmigungspflichtige Grundwasserabsenkung notwendig. 
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Hinweise zum Straßenbau 

 

Der humose Oberboden und die Auffüllungen sind als Untergrund ungeeignet und vollständig 

zu entnehmen. 

Der unter dem Oberboden angetroffene stark feinsandige Mittelsand gehört gem. DIN 18196 

zur Bodengruppe SE und ist nicht frostempfindlich. 

Er kann allgemein als gut tragfähig eingestuft werden. Auf einer Testfläche sollte geprüft 

werden, ob ein notwendiges Verformungsmodul von Ev2 = 45 MN/m² erreicht wird. 

Anderenfalls ist eine Verbesserung des Untergrundes bzw. ein Austausch notwendig. 

 

Bei der weiteren Planung des Straßenbaus ist der relativ hohe Grundwasserspiegel zu 

berücksichtigen. 

 

 

6 Beurteilung der Versickerungsfähigkeit 

 

Der bis zu den Endteufen angetroffene Flugdecksand hat einen Durchlässigkeitsbeiwert von 

kf> 1*10
-6

 m/s und ist somit nach DWA-A 138 zur Versickerung von Niederschlagswasser 

ausreichend durchlässig. 

 

Aufgrund des relativ hohen Grundwasserspiegels sind nur Versickerungsmulden möglich. 

 

Im Regelfall soll ein Abstand von mindestens 1,00 m zwischen UK Versickerungsmulde und 

dem Grundwasserspiegel eingehalten werden. Dies ist ohne Geländeauffüllungen nur im 

nördlichen Bereich bei RKS 09 und RKS 10 möglich. 

 

Es kann bei den zuständigen Behörden geprüft werden, ob eine Unterschreitung des 

Mindestabstandes möglich ist, wenn die Muldentiefe begrenzt wird. 
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7 Sonstige Hinweise 

 

Die sachgemäße Anlage und Ausbildung von Baugruben und Böschungen unterliegt den 

Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen für Böschungen, Arbeitsraumarbeiten und 

Verbau gem. DIN 4124 und für den Aushub im Bereich benachbarter baulicher Anlagen gem. 

DIN 4223. 

 

Lotrechter Aushub darf nur bis 1,25 m Tiefe und bei lastfreiem Randstreifen von mind. 0,60 

m erfolgen. Bei Tiefen zwischen 1,25 und 1,75 m müssen Gräben mit Saumbohlen oder 

abgeböschter Kante oder Teilverbau gesichert werden. Mutterboden und nichtbindiger Boden 

können mit einem Winkel von α = 45° geböscht hergestellt werden.  

 

Aufgrund des hohen Grundwasserspiegels sind Erdarbeiten in bereits geringen Tiefen im 

größten Teil des Gebietes nur mittels Grundwasserabsenkung möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ______________________ 

        Dipl. Geologe Thomas Voß 
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Anhang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lageplan 

 

- Bohrprofile 

 

- Schichtenverzeichnisse 

 

- Kornverteilungskurve 
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Geologisches Büro Thomas Voß    Blücherstr. 16; 25336 Elmshorn; Tel.: 04121 / 4751721

Projekt:  Neubaugebiet Flurstück 965 / Heidgraben
Ort:        Flurstück 965; Flur 2
               25436 Heidgraben

Lageplan

14 Rammkernsondierungen (RKS)

Maßstab:   ca. 1 : 2000

RKS 01

RKS 02

RKS 04

RKS 03

RKS 05

RKS 13

RKS 06

RKS 14

RKS 12

RKS 07

RKS 11

RKS 08

RKS 09 RKS 10
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Projekt:

Bohrung:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden : Sand, schluffig, humos /
dunkelbraun bis schwarz  / leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren / 

0,00

0,30

Flugdecksand : Mittelsand, stark feinsandig,
nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig / hellbraun bis braungrau,
oben rostfarben  / mäßig schwer zu bohren
/ nach unten zunehnemd schwer zu bohren

4,004,00

RKS 01

Dipl. Geol. T. Voß

13.02.2018

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

RKS 01

Blatt 1 von 1

m unter Geländeoberkante

18 / 031

1,20

Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben

Projektnr.:
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Projekt:

Bohrung:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden : Sand, schluffig, humos /
dunkelbraun bis schwarz  / leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren / 

0,00

0,30

Flugdecksand : Mittelsand, stark feinsandig,
nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig / hellbraun bis braungrau,
oben rostfarben  / mäßig schwer zu bohren
/ nach unten zunehnemd schwer zu bohren

4,004,00

RKS 02

Dipl. Geol. T. Voß

13.02.2018

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

RKS 02

Blatt 1 von 1

m unter Geländeoberkante

18 / 031

1,1002/1; 0,30-1,10

Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben

Projektnr.:
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Projekt:

Bohrung:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden : Sand, schluffig, humos /
dunkelbraun bis schwarz  / leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren / 

0,00

0,40

Flugdecksand : Mittelsand, stark feinsandig,
nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig / hellbraun bis braungrau,
oben rostfarben  / mäßig schwer zu bohren
/ nach unten zunehnemd schwer zu bohren

4,004,00

RKS 03

Dipl. Geol. T. Voß

13.02.2018

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

RKS 03

Blatt 1 von 1

m unter Geländeoberkante

18 / 031

0,40

Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben

Projektnr.:
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Projekt:

Bohrung:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden : Sand, schluffig, humos /
dunkelbraun bis schwarz  / leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren / 

0,00

0,30

Flugdecksand : Mittelsand, stark feinsandig,
nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig / hellbraun bis braungrau,
oben rostfarben  / mäßig schwer zu bohren
/ nach unten zunehnemd schwer zu bohren

4,004,00

RKS 04

Dipl. Geol. T. Voß

13.02.2018

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

RKS 04

Blatt 1 von 1

m unter Geländeoberkante

18 / 031

0,70

Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben

Projektnr.:
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Projekt:

Bohrung:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden : Sand, schluffig, humos /
dunkelbraun bis schwarz  / leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren / 

0,00

0,30

Flugdecksand : Mittelsand, stark feinsandig,
nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig / hellbraun bis braungrau,
oben rostfarben  / mäßig schwer zu bohren
/ nach unten zunehnemd schwer zu bohren

4,004,00

RKS 05

Dipl. Geol. T. Voß

13.02.2018

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

RKS 05

Blatt 1 von 1

m unter Geländeoberkante

18 / 031

0,50

Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben

Projektnr.:
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Projekt:

Bohrung:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden : Sand, schluffig, humos /
dunkelbraun bis schwarz  / leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren / 

0,00

0,30

Flugdecksand : Mittelsand, stark feinsandig,
nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig / hellbraun bis braungrau,
oben rostfarben  / mäßig schwer zu bohren
/ nach unten zunehnemd schwer zu bohren

4,004,00

RKS 06

Dipl. Geol. T. Voß

13.02.2018

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

RKS 06

Blatt 1 von 1

m unter Geländeoberkante

18 / 031

0,60

Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben

Projektnr.:

TOP 14

372 von 743 der Zusammenstellung



Projekt:

Bohrung:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden : Sand, schluffig, humos /
dunkelbraun bis schwarz  / leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren / 

0,00

0,40

Flugdecksand : Mittelsand, stark feinsandig,
nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig / hellbraun bis braungrau,
oben rostfarben  / mäßig schwer zu bohren
/ nach unten zunehnemd schwer zu bohren

4,004,00

RKS 07

Dipl. Geol. T. Voß

13.02.2018

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

RKS 07

Blatt 1 von 1

m unter Geländeoberkante

18 / 031

0,60

Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben

Projektnr.:

TOP 14

373 von 743 der Zusammenstellung



Projekt:

Bohrung:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden : Sand, schluffig, humos /
dunkelbraun bis schwarz  / leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren / 

0,00

0,50

Flugdecksand : Mittelsand, stark feinsandig,
nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig / hellbraun bis braungrau,
oben rostfarben  / mäßig schwer zu bohren
/ nach unten zunehnemd schwer zu bohren

4,004,00

RKS 08

Dipl. Geol. T. Voß

13.02.2018

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

RKS 08

Blatt 1 von 1

m unter Geländeoberkante

18 / 031

1,10

Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben

Projektnr.:

TOP 14

374 von 743 der Zusammenstellung



Projekt:

Bohrung:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden : Sand, schluffig, humos /
dunkelbraun bis schwarz  / leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren / 

0,00

0,30

Flugdecksand : Mittelsand, stark feinsandig,
nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig / hellbraun bis braungrau,
oben rostfarben  / mäßig schwer zu bohren
bis schwer zu bohren / 

4,004,00

RKS 09

Dipl. Geol. T. Voß

14.02.2018

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

RKS 09

Blatt 1 von 1

m unter Geländeoberkante

18 / 031

1,90

Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben

Projektnr.:

TOP 14

375 von 743 der Zusammenstellung



Projekt:

Bohrung:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden : Sand, schluffig, humos /
dunkelbraun bis schwarz  / leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren / 

0,00

0,50

Flugdecksand : Mittelsand, stark feinsandig,
nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig / hellbraun bis braungrau,
oben rostfarben  / mäßig schwer zu bohren
bis schwer zu bohren / 

4,004,00

RKS 10

Dipl. Geol. T. Voß

14.02.2018

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

RKS 10

Blatt 1 von 1

m unter Geländeoberkante

18 / 031

1,90

Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben

Projektnr.:

TOP 14

376 von 743 der Zusammenstellung



Projekt:

Bohrung:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden : Sand, schluffig, humos /
dunkelbraun bis schwarz  / leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren / 

0,00

0,40

Flugdecksand : Mittelsand, stark feinsandig,
nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig / hellbraun bis braungrau,
oben rostfarben  / mäßig schwer zu bohren
/ nach unten zunehmen schwer zu bohren

4,004,00

RKS 11

Dipl. Geol. T. Voß

14.02.2018

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

RKS 11

Blatt 1 von 1

m unter Geländeoberkante

18 / 031

0,50

Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben

Projektnr.:

TOP 14

377 von 743 der Zusammenstellung



Projekt:

Bohrung:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden : Sand, schluffig, humos /
dunkelbraun bis schwarz  / leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren / 

0,00

0,30

Flugdecksand : Mittelsand, stark feinsandig,
nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig / hellbraun bis braungrau,
oben rostfarben  / mäßig schwer zu bohren
/ nach unten zunehmen schwer zu bohren

4,004,00

RKS 12

Dipl. Geol. T. Voß

14.02.2018

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

RKS 12

Blatt 1 von 1

m unter Geländeoberkante

18 / 031

0,90

Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben

Projektnr.:

TOP 14

378 von 743 der Zusammenstellung



Projekt:

Bohrung:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden : Sand, schluffig, humos /
dunkelbraun bis schwarz  / leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren / 

0,00

0,80

Flugdecksand : Mittelsand, stark feinsandig,
nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig / hellbraun bis braungrau,
oben rostfarben  / mäßig schwer zu bohren
/ nach unten zunehmen schwer zu bohren

4,004,00

RKS 13

Dipl. Geol. T. Voß

14.02.2018

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

RKS 13

Blatt 1 von 1

m unter Geländeoberkante

18 / 031

1,00

Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben

Projektnr.:

TOP 14

379 von 743 der Zusammenstellung



Projekt:

Bohrung:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden : Sand, schluffig, humos /
dunkelbraun bis schwarz  / leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren / 

0,00

0,30

Flugdecksand : Mittelsand, stark feinsandig,
nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig / hellbraun bis braungrau,
oben rostfarben  / mäßig schwer zu bohren
/ nach unten zunehmen schwer zu bohren

4,004,00

RKS 14

Dipl. Geol. T. Voß

14.02.2018

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

RKS 14

Blatt 1 von 1

m unter Geländeoberkante

18 / 031

0,70

Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben

Projektnr.:

TOP 14

380 von 743 der Zusammenstellung



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben Datum: 13.02.2018

Bohrung: RKS 01

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Sand, schluffig, humos

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun bis
schwarz

Mutterboden

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, stark feinsandig, nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig

nach unten zunehnemd schwer zu bohren

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
braungrau, oben

Flugdecksand

Grundwasserspiegel
1.20m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

TOP 14

381 von 743 der Zusammenstellung



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben Datum: 13.02.2018

Bohrung: RKS 02

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Sand, schluffig, humos

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun bis
schwarz

Mutterboden

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, stark feinsandig, nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig

nach unten zunehnemd schwer zu bohren

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
braungrau, oben

Flugdecksand

Grundwasserspiegel
1.10m

mip 02/1 1,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

TOP 14

382 von 743 der Zusammenstellung



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben Datum: 13.02.2018

Bohrung: RKS 03

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Sand, schluffig, humos

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun bis
schwarz

Mutterboden

Grundwasserspiegel
0.40m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, stark feinsandig, nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig

nach unten zunehnemd schwer zu bohren

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
braungrau, oben

Flugdecksand

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

TOP 14

383 von 743 der Zusammenstellung



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben Datum: 13.02.2018

Bohrung: RKS 04

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Sand, schluffig, humos

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun bis
schwarz

Mutterboden

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, stark feinsandig, nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig

nach unten zunehnemd schwer zu bohren

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
braungrau, oben

Flugdecksand

Grundwasserspiegel
0.70m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

TOP 14

384 von 743 der Zusammenstellung



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben Datum: 13.02.2018

Bohrung: RKS 05

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Sand, schluffig, humos

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun bis
schwarz

Mutterboden

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, stark feinsandig, nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig

nach unten zunehnemd schwer zu bohren

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
braungrau, oben

Flugdecksand

Grundwasserspiegel
0.50m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

TOP 14

385 von 743 der Zusammenstellung



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben Datum: 13.02.2018

Bohrung: RKS 06

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Sand, schluffig, humos

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun bis
schwarz

Mutterboden

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, stark feinsandig, nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig

nach unten zunehnemd schwer zu bohren

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
braungrau, oben

Flugdecksand

Grundwasserspiegel
0.60m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

TOP 14

386 von 743 der Zusammenstellung



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben Datum: 13.02.2018

Bohrung: RKS 07

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Sand, schluffig, humos

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun bis
schwarz

Mutterboden

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, stark feinsandig, nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig

nach unten zunehnemd schwer zu bohren

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
braungrau, oben

Flugdecksand

Grundwasserspiegel
0.60m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

TOP 14

387 von 743 der Zusammenstellung



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben Datum: 13.02.2018

Bohrung: RKS 08

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Sand, schluffig, humos

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun bis
schwarz

Mutterboden

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, stark feinsandig, nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig

nach unten zunehnemd schwer zu bohren

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
braungrau, oben

Flugdecksand

Grundwasserspiegel
1.10m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

TOP 14

388 von 743 der Zusammenstellung



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben Datum: 14.02.2018

Bohrung: RKS 09

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Sand, schluffig, humos

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun bis
schwarz

Mutterboden

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, stark feinsandig, nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

hellbraun bis
braungrau, oben

Flugdecksand

Grundwasserspiegel
1.90m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

TOP 14

389 von 743 der Zusammenstellung



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben Datum: 14.02.2018

Bohrung: RKS 10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Sand, schluffig, humos

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun bis
schwarz

Mutterboden

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, stark feinsandig, nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

hellbraun bis
braungrau, oben

Flugdecksand

Grundwasserspiegel
1.90m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)
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Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben Datum: 14.02.2018

Bohrung: RKS 11

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Sand, schluffig, humos

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun bis
schwarz

Mutterboden

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, stark feinsandig, nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig

nach unten zunehmen schwer zu bohren

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
braungrau, oben

Flugdecksand

Grundwasserspiegel
0.50m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)
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Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben Datum: 14.02.2018

Bohrung: RKS 12

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Sand, schluffig, humos

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun bis
schwarz

Mutterboden

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, stark feinsandig, nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig

nach unten zunehmen schwer zu bohren

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
braungrau, oben

Flugdecksand

Grundwasserspiegel
0.90m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)
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Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben Datum: 14.02.2018

Bohrung: RKS 13

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Sand, schluffig, humos

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun bis
schwarz

Mutterboden

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, stark feinsandig, nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig

nach unten zunehmen schwer zu bohren

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
braungrau, oben

Flugdecksand

Grundwasserspiegel
1.00m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)
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Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: Neubaugebiet Flurst. 965 / Heidgraben Datum: 14.02.2018

Bohrung: RKS 14

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Sand, schluffig, humos

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun bis
schwarz

Mutterboden

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, stark feinsandig, nach unten zunehmend Feinsand, stark
mittelsandig

nach unten zunehmen schwer zu bohren

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
braungrau, oben

Flugdecksand

Grundwasserspiegel
0.70m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)
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Geologisches Büro Thomas Voß
Sedimentlabor
(Dipl.-Geol.)
Blücherstraße 16
25336 Elmshorn
Tel.: 04121 / 4751721

Körnungslinie
DIN 18123

Projektnummer: 18 / 031

Projektbez.: Neubaug. Flurst. 965/Heidgraben

Entnahmedatum: 13.02.2018

Probenbezeichnung:  02/1

Untersuchungsdatum: 14.02.18

Bearbeiter: T. Voß

Arbeitsweise: Naßsiebung

 Ungleichförmigkeitszahl U =        = 2,3  

d60

d10

0,063 0,125 0,25 16 31,5

Bodenart: Mittelsand, stark feinsandig
-4

 Durchlässigkeitsbeiwert (nach Beyer) k  = 1 * 10  m/s f  
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Geologisches Büro Thomas Voß    Blücherstr. 16; 25336 Elmshorn; Tel.: 04121 / 4751721

Projekt:  Neubaugebiet Flurstück 965 / Heidgraben
Ort:        Flurstück 965; Flur 2
               25436 Heidgraben

Lageplan

14 Rammkernsondierungen (RKS)
3   Grundwassermessstellen (GWM)

Maßstab:   ca. 1 : 2000

RKS 01

RKS 02

RKS 15/GWM 1

RKS 16/GWM 2

RKS 17/GWM 3

RKS 04

RKS 03

RKS 05

RKS 13

RKS 06

RKS 14

RKS 12

RKS 07

RKS 11

RKS 08

RKS 09 RKS 10
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Projekt:

Bohrung:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden : Sand, schluffig, humos

/ dunkelbraun bis schwarz  / leicht zu

bohren bis mäßig schwer zu bohren / 

0,00

Flugdecksand : Mittelsand, stark

feinsandig / hellbraun bis braungrau,

oben rostfarben  / mäßig schwer zu

bohren / 

-0,40

-2,00

RKS 15 / GMW 1

Dipl. Geol. T. Voß

07.03.2019

0,0

1,0

2,0

RKS 15 / GMW 1

Blatt 1 von 1

19 / 049

-1,34

Pegel B.-Plan Nr. 22 / Heidgraben

0,40

-0,60

-1,60

-1,70

Abschlußkappe

Vollrohr

Filterrohr,

geschlitzt

Spitze

Projektnummer
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Projekt:

Bohrung:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden : Sand, schluffig, humos

/ dunkelbraun bis schwarz  / leicht zu

bohren bis mäßig schwer zu bohren / 

0,00

Flugdecksand : Mittelsand, stark

feinsandig / hellbraun bis braungrau,

oben rostfarben  / mäßig schwer zu

bohren / 

-0,40

-2,00

RKS 16 / GMW 2

Dipl. Geol. T. Voß

07.03.2019

0,0

1,0

2,0

RKS 16 / GMW 2

Blatt 1 von 1

19 / 049

-1,62

Pegel B.-Plan Nr. 22 / Heidgraben

0,10

-0,90

-1,90

-2,00

Abschlußkappe

Vollrohr

Filterrohr,

geschlitzt

Spitze

Projektnummer
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Projekt:

Bohrung:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden : Sand, schluffig, humos

/ dunkelbraun bis schwarz  / leicht zu

bohren bis mäßig schwer zu bohren / 

0,00

Flugdecksand : Mittelsand, stark

feinsandig / hellbraun bis braungrau,

oben rostfarben  / mäßig schwer zu

bohren / 

-0,50

-2,00

RKS 17 / GMW 3

Dipl. Geol. T. Voß

07.03.2019

0,0

1,0

2,0

RKS 17 / GMW 3

Blatt 1 von 1

19 / 049

-1,13

Pegel B.-Plan Nr. 22 / Heidgraben

0,25

-0,75

-1,75

-1,85

Abschlußkappe

Vollrohr

Filterrohr,

geschlitzt

Spitze

Projektnummer

TOP 14

399 von 743 der Zusammenstellung



POK GWM 1 [m NHN] POK GWM 2 [m NHN] POK GWM 3 [m NHN]

11,2 11,34 12,06

Pegelmessungen: GWM 1 GWM 2 GWM 3 GWM 1 GWM 2 GWM 3

Datum [m u. POK] [m u. POK] [m u. POK] [m NHN] [m NHN] [m NHN]

07.03.2019 1,34 1,62 1,13 9,86 9,72 10,93

18.04.2019 1,68 1,68 1,46 9,52 9,66 10,6

19.06.2019 1,9 1,89 1,75 9,3 9,45 10,31

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

24.02.2019 16.03.2019 05.04.2019 25.04.2019 15.05.2019 04.06.2019 24.06.2019 14.07.2019

GWM 1

GWM 2

GWM 3
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Vorlage VO/19/022 der Stadt Tornesch                                                            Seite: 1/3

Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bauen, Planung und Umwelt
FD Stadtplanung und Umwelt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/19/022

öffentlich
19.12.2019

Oliver Kath

Oliver Kath

41. F-Planänderung "Businesspark Tornesch - Erweiterung nördlich 
Asperhorner Weg" - Erneuter Auslegungsbeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.01.2020 Bau- und Planungsausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Zuletzt wurde über die 41. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bau- und Planungsaus-
schuss am 07.10.2015 beraten und der Feststellungsbeschluss gefasst.
  
Aufgrund der Aufgabe des Geflügelhofes haben sich die Rahmenbedingungen deutlich ge-
ändert und das Planverfahren konnte wieder aufgenommen werden. Anstatt der Sonderbau-
fläche „Geflügelhof“ wird durch diese erneute Änderung eine Sonderbaufläche „Umwelttech-
nik und Sonderbetriebe“ dargestellt. Hierdurch wird eine erneute öffentliche Auslegung not-
wendig. Genauere Informationen zu dem Planverfahren enthält die Vorlage VO/19/002 zu 
der im Parallelverfahren aufgestellten 3. Änderung des B-Planes 47.
 
Der bisherige Beschluss über die Feststellung der 41. FNP-Änderung muss dann nach er-
folgter öffentlicher Auslegung aufgehoben werden bevor ein aktualisierter Beschluss gefasst 
werden kann.

Aufgrund der Vereinbarung zum gemeinsamen Flächennutzugsplanes der Städte Uetersen 
und Tornesch sowie der Gemeinden Heidgraben und Moorrege muss für die Aufhebung des 
Feststellungsbeschlusses auch in den anderen Gemeinden ein gleichlautender Beschluss 
gefasst werden. Für die Neuaufnahme des Verfahrens kann die gleichlautende Beschluss-
fassung entfallen, da die Gesamtfläche der dargestellten Sonderbauflächen zugunsten der 
Grünflächen nun geringer als 5 ha ist.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
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Vorlage VO/19/022 der Stadt Tornesch                                                            Seite: 2/3

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja X nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:
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Vorlage VO/19/022 der Stadt Tornesch                                                            Seite: 3/3

Beschluss(empfehlung)  

1. Der Entwurf des F-Planes für das Gebiet südwestlich der Kreis-straße K 21 Oha in ei-
ner Tiefe von 220 bis 270 m und nordwestlich des Asperhorner Wegs in einer Tiefe 
von 350 m und die Begründung werden in den vorliegenden Fassungen gebilligt.

2. Der Entwurf des Planes und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen und die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
über die Auslegung zu benachrichtigen sowie parallel nach § 4 Abs. 2 BauGB zu be-
teiligen. Zusätzlich sind der Inhalt der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung 
und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins Internet einzu-
stellen und über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich 
zu machen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 

Planzeichnung und Legende
Begründung
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1. Art der baulichen Nutzung
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB)

S Sonderbauflächen

2. Grünflächen
 (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4  BauGB)

Öffentliche Grünfläche
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4  BauGB)

3. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
der Änderung des Flächennutzungsplanes

SO
U

Umwelttechnik und Sondergebiete

Stadt Tornesch
Entwurf der 41. Änderung des Flächennutzungsplanes
Planzeichnung
Maßstab 1:5.000

Stadt Tornesch
Entwurf der 45. Änderung

des Flächennutzungs-

planes

Planzeichnung
Maßstab 1:5.000

STADT

TORNESCH
Amt für Bauen, Planung und Umwelt

FD Stadtplanung und Umwelt

Wittstocker Str.7

25436 Tornesch

Telefon: (04122) 95 72 0

Telefax: (04122) 95 72 333

Email: info@tornesch.de

Internet: www.tornesch.de

Zeichenerklärung
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1  41. Änderung und Erweiterung des Flächennutzungsplanes | Begründung 

 
Stadt Tornesch  
 
41. Änderung des Flächennutzungsplanes  
„Businesspark Tornesch – Erweiterung nördlich 
Asperhorner Weg“ 
 

 
 

Begründung 
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2  41. Änderung und Erweiterung des Flächennutzungsplanes | Begründung 

Stadt Tornesch - 41. Änderung des Flächennutzungsplanes  
für das Gebiet südwestlich der Kreisstraße K 21 Oha in einer Tiefe von 220 bis 270 m und 
nordwestlich des Asperhorner Wegs in einer Tiefe von 350 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Tornesch 
- Die Bürgermeisterin - 
Wittstocker Straße 7 
25436 Tornesch 
 
 
Bearbeiter: 
 
M.Sc. Oliver Kath (Stadt Tornesch; Amt für Bau, Planung und Umwelt) 
 
 
 
 
 
Verfahrensstand: Erneute öffentliche Auslegung 
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3  41. Änderung und Erweiterung des Flächennutzungsplanes | Begründung 
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4  41. Änderung und Erweiterung des Flächennutzungsplanes | Begründung 

1 Lage des Plangebietes 

Das ca. 9,2 ha große Plangebiet der 41. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt am öst-
lichen Rand des Stadtgebietes der Stadt Tornesch an der Grenze zur Gemeinde Ellerhoop. 
Das Gebiet der Bebauungsplanänderung wird begrenzt im Südwesten von der Lise-Meitner-
Allee, im Nordosten von der Kreisstraße K 21 (Oha) bzw. der hier verlaufenden Gemeinde-
grenze mit Ellerhoop, im Südosten durch den Asperhorner Weg und im Nordwesten durch 
den Försterkamp, einen als Fuß- und Radweg genutzten Redder. 
 

 
 
Abbildung 1 - Luftbild mit Geltungsbereich (ohne Maßstab) 

 
Die Flächen im Geltungsbereich sind bisher zu etwa einem Drittel bereits als Sondergebiet 
„Umwelttechnik und Sonderbetriebe“ sowie öffentliche Grünfläche ausgewiesen. Die restli-
che, neu überplante Fläche ist im Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft 
ausgewiesen. Hier befand sich ein Geflügelhof mit zugehörigem Grünlandflächen.   
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5  41. Änderung und Erweiterung des Flächennutzungsplanes | Begründung 

 
Abbildung 2 – Schrägluftbildaufnahme Blickrichtung Süden (2009) 
 

2 Planungsanlass und Planungsziele 
Die gewerblichen Flächen des Businesspark Tornesch sind nahezu erschöpft. Noch vorhan-
dene unbebaute Flächen wurden größtenteils bereits an Unternehmen mit dem Zweck der 
Bebauung veräußert. Im unmittelbaren Umfeld des Businessparks und dreiseitig von diesem 
umschlossen befindet sich eine landwirtschaftlich genutzte Fläche, die dem angrenzenden 
Geflügelhof zugeordnet war und die ursprünglich für die Geflügel-Freilandhaltung genutzt 
wurde. Diese Nutzung wurde aufgegeben, die Fläche wird seit einigen Jahren ausschließlich 
als Intensivgrünland genutzt.  
 
Planungsziel der Flächennutzungsplanänderung ist das Schaffen der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine landschaftsverträgliche Erweiterung des bestehenden Sonderge-
biets „Umwelttechnik und Sonderbetriebe“ zur Bereitstellung gewerblicher Bauflächen. 
 
Neben der 41. Flächennutzungsplanänderung erfolgt die 3. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 47 im Parallelverfahren. 
 

3 Rechtlicher Planungsrahmen 

3.1 Landesentwicklungsplan und Regionalplan 

 
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen und Grundsätzen der Landespla-
nung und Raumordnung anzupassen. Diese ergeben sich aus dem Landesentwicklungspla-
nes Schleswig-Holstein (LEP 2010) und dem Regionalplan für den Planungsraum I (alt) 
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6  41. Änderung und Erweiterung des Flächennutzungsplanes | Begründung 

(Fortschreibung des Regionalplanes für den Planungsraum I, 1998). Die Stadt Tornesch wird 
im Regionalplan als Stadtrandkern 1. Ordnung im Ordnungsraum Hamburg dargestellt. Das 
Plangebiet liegt östlich der durch den Regionalplan dargestellten Siedlungsachse, ist aber 
Teil der im LEP 2010 dargestellten Entwicklungsachse. Die Ziele der Raumordnung stehen 
den verfolgten Planungsabsichten der 41.FNP-Änderung damit nicht entgegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3 – Auszug aus dem Landesentwicklungsplan 2010 mit Markierung des Plangebietes (ohne 
Maßstab) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4 – Auszug aus dem Regionalplan für den Planungsraum I, 1998  mit Markierung des Plan-
gebietes (ohne Maßstab) 
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7  41. Änderung und Erweiterung des Flächennutzungsplanes | Begründung 

3.2 Flächennutzungsplan 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als sonstiges Sondergebiet „Umwelt-
technik und Sonderbetriebe“ sowie als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt. Die Flä-
chen entlang der bestehenden Sondergebietsfläche und entlang des Försterkamps werden 
Grünflächen dargestellt. 
 
Ein (unmaßstäblicher) Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan lässt das zurzeit 
geltende Planungsrecht erkennen. 
 
 

 
 
Abbildung 5 - Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan (ohne Maßstab) 
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8  41. Änderung und Erweiterung des Flächennutzungsplanes | Begründung 

4 Städtebauliche Maßnahmen und Darstellungen 

4.1 Sonderbaufläche Umwelttechnik und Sonderbetriebe 
Die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung werden durch die 41. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes auf die östlich an die bestehende Flächenausweisung angrenzende 
Fläche ausgedehnt. Die Bauflächen werden, wie bisher, als Sondergebiet "Umwelttechnik 
und Sonderbetriebe" ausgewiesen. 
 
Das Sondergebiet "Umwelttechnik und Sonderbetriebe" dient - unverändert - vorwiegend der 
Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Betrieben, Anlagen und Einrichtungen der 
Bereiche Umwelttechnik und Abfallwirtschaft sowie von Betrieben und Einrichtungen, die 
wegen der Art ihrer Nutzung und/oder Ihres (autobahnbezogenen) Verkehrsaufkommens 
nicht siedlungsnah im Achsenraum untergebracht werden können oder sollen. 
 

5 Verkehrliche Erschließung 
Die Zufahrt zu den Sondergebieten im Geltungsbereich der 41. Änderung des Flächennut-
zungsplanes erfolgt unverändert über die an die K 21 angebundene Lise-Meitner Allee und 
den  K 21 und Lise-Meitner-Allee verbindenden Asperhorner Weg. Grundstückszufahrten zur 
K 21 sind unverändert nicht zugelassen.  
 
Das Plangebiet ist durch die im Rahmen des HVV Hamburger Verkehrsverbundes betriebe-
nen Buslinie 185 Elmshorn - Ellerhoop - Kummerfeld - Pinneberg - Halstenbek und durch die 
Buslinie 6668 Bf.-Tornesch - Gewerbegebiet Oha an das ÖPNV-Netz der Metropolregion 
Hamburg angeschlossen. Die nächstgelegenen Haltestellen sind Tornesch, Asperhorner 
Weg und Ellerhoop, Arboretum und befinden sich am südwestlichen bzw. südöstlichen Rand 
des Plangebietes am Asperhorner Weg bzw. der K21 „Oha“. Die werktags im 60-Min-Takt 
verkehrenden Buslinien 185 bzw. 6668 knüpfen an den Bahnhöfen Elmshorn und Pinneberg 
bzw. am Bahnhof Tornesch u.a. an die Regionalbahnlinien 61 und 71 an. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass es durch die Ergänzung der Sonderbaufläche die zusätz-
liche Verkehrsbelastungen auch an den Spitzentagen des Verkehrs vergleichsweise gering 
sind und von den vorhandenen Verkehrsanlagen ohne Weiteres aufgenommen werden kön-
nen. 
 

6 Ver- und Entsorgung 
Die Entwässerung des PIangebietes erfolgt im Trennsystem über die Lise-Meitner-Allee und 
den Asperhorner Weg. Im Bereich der Flächennutzungsplanänderung sind die für die Re-
genwasserbehandlung benötigten Flächen als Grünflächen festgesetzt. Die festgesetzten 
Flächen reichen aus, um naturnah gestaltete Regenwasserbehandlungsanlagen (Graben, 
Mulden) zu erstellen. 
 
Das Gebiet wird außerdem an die bestehenden Ver- und Entsorgungsnetze für Strom, Gas 
und Trinkwasser sowie Einrichtungen der Telekommunikation angeschlossen. Die Müllabfuhr 
erfolgt nach der Satzung des Kreises Pinneberg über die Abfallbeseitigung.  
 

7 Eingriffsregelung 
Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Belange des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege im Bauleitplanverfahren zu entscheiden. Dazu gehört auch, dass die 
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9  41. Änderung und Erweiterung des Flächennutzungsplanes | Begründung 

zu erwartenden Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des 
Landschaftsbildes soweit als möglich im Plangebiet selbst gemindert, ausgeglichen oder 
ersetzt werden. Zu der Entscheidung über die Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege bei der Abwägung gehören auch Entscheidungen über Festsetzungen, die 
dazu dienen, die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes oder des Landschaftsbildes auf den Grundstücksflächen, auf denen Eingriffe zu er-
warten sind, oder im sonstigen Geltungsbereich des Bauleitplans auszugleichen, zu ersetzen 
oder zu mindern. Die Auswirkungen des Bebauungsplanes sind deshalb durch den Umwelt-
bericht ermittelt und bewertet worden. Der Umweltbericht enthält auch Vorschläge, wie die 
zu erwartenden Beeinträchtigungen gemindert, ausgeglichen oder ersetzt werden können. 
 
Zum Ausgleich der (zusätzlichen) Eingriffe in den Naturhaushalt werden in der verbindlichen 
Bauleitplanung geeignete Ausgleichsmaßnahmen in ausreichendem Umfang festgesetzt. Zur 
Kompensation von Eingriffen stehen, über Flächen innerhalb des geplanten Baugebietes 
hinaus, externe Ausgleichsflächen auf dem Gebiet der Stadt Tornesch zur Verfügung. 
Zu den Einzelheiten wird auf den Umweltbericht zur parallel aufgestellten 3.Änderung des B-
Planes 47 verwiesen. 
 

8 Altablagerungen 
Anhaltspunkte für Bodenbelastungen jeder Art sind der Stadt auch aus den früheren Bauleit-
planverfahren oder bereits durchgeführten Baumaßnahmen nicht bekannt. Sollten im Zuge 
der Umsetzung des Bebauungsplanes jedoch Auffälligkeiten im Untergrund festgestellt wer-
den, die auf eine Altablagerung und/oder eine Belastung oder Kontamination des Bodens mit 
Schadstoffen hindeuten, so ist die untere Bodenschutzbehörde des Kreises Pinneberg um-
gehend davon in Kenntnis zu setzen. 
 
Auffälliger bzw. verunreinigter Bodenaushub ist bis zum Entscheid über die fachgerechte 
Entsorgung oder die Möglichkeit zur Verwendung auf dem Grundstück separat zu lagern. 
Dieser Bodenaushub ist vor Einträgen durch Niederschlag und gegen Austräge in den Un-
tergrund zu schützen (z. B durch Folien oder Container). Ergeben sich bei Erdarbeiten Hin-
weise auf Bodenverunreinigungen, schädliche Bodenveränderungen und/oder eine Altlast, 
so ist dieses der unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Pinneberg unverzüglich nach § 2 
des Landes-Bodenschutzgesetzes mitzuteilen, so dass Maßnahmen zur Gefahrermittlung 
und/ oder Gefahrenabwehr nach dem Bodenschutzrecht eingeleitet werden können. 
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10  41. Änderung und Erweiterung des Flächennutzungsplanes | Begründung 

9 Flächenbilanz 
Die Flächenfestsetzungen innerhalb des Geltungsbereichs der 41. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes stellen sich wie folgt dar: 
 

Sonderbauflächen  
 

69.588 m² 

Grünflächen   
 

22.670 m² 

Geltungsbereich insgesamt   
 

92.258 m² 

 
 
 
 
 

Diese Begründung wurde von der Ratsversammlung der Stadt Tornesch in ihrer Sitzung am 
……………….. gebilligt. 
Tornesch, den ……………….. 
 
............................................... 
Bürgermeisterin 
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Vorlage VO/19/002 der Stadt Tornesch                                                            Seite: 1/3

Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bauen, Planung und Umwelt
FD Stadtplanung und Umwelt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/19/002

öffentlich
19.12.2019

Oliver Kath

Oliver Kath

B-Plan 47, 3. Änderung und Erweiterung "Business-Park Tornesch - 
Erweiterung nördlich Asperhorner Weg" Abwägung zur öffentlichen 
Auslegung, erneuter Auslegungsbeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.01.2020 Bau- und Planungsausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Zuletzt wurde über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 47 am 03.11.2014 beraten 
und der Auslegungsbeschluss gefasst.
  
Die öffentliche Auslegung  gem. § 3 Abs.2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB fanden in der Zwischenzeit 
statt. Die eingegangenen Stellungnahmen sowie die Abwägungsvorschläge sind in der Ab-
wägungstabelle vom 18.12.2019 zusammengefasst.

Aufgrund der Aufgabe des Geflügelhofes haben sich die Rahmenbedingungen deutlich ge-
ändert und das Planverfahren konnte wieder aufgenommen werden. Die Planunterlagen wur-
den dementsprechend dahingehend geändert, dass die Flächen des ehemaligen Geflügelho-
fes nun auch als Sondergebiet „Umwelttechnik und Sonderbetriebe“ entsprechend der vor-
herrschenden Art der Nutzung des B-Planes 47 festgesetzt. Hierdurch wird eine erneute öf-
fentliche Auslegung notwendig.

Im Vergleich zum Planentwurf von 2014 haben sich vor allem die Grünflächen aufgrund des 
wasserwirtschaftlichen Konzeptes ausgeweitet. Die geplanten Gebäudehöhen bleiben so 
bestehen, dass im Kernbereich eine Traufhöhe von 29 m und  in den Randbereichen zur K 
21 und zur Lise-Meitner-Allee geringere Höhen zulässig sind. Die Erschließung der nordöstli-
chen Fläche wird über die Lise-Meitner-Allee erfolgen. Als grünordnerische Maßnahmen 
werden u.a. der Erhalt von Bäumen sowie ein Anpflanzgebot von Hecken am östlichen Gel-
tungsbereich zur K 21 festgesetzt.

Im Parallelverfahren wird die 41. Änderung des Flächennutzungsplanes durchgeführt. Mehr 
dazu ist der Vorlage VO/19/022 zu entnehmen.
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Vorlage VO/19/002 der Stadt Tornesch                                                            Seite: 2/3

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja X nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
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Vorlage VO/19/002 der Stadt Tornesch                                                            Seite: 3/3

Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung) 

 
1. Die während der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-

cher Belange sowie der Öffentlichkeit abgegebenen Stellungnahmen werden gemäß 
der Zusammenstellung vom 18.12.2019 geprüft. Die Zusammenstellung vom 
18.12.2019 ist Bestandteil dieses Beschlusses. Die Bürgermeisterin wird beauftragt, 
diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit An-
gabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

2. Der Entwurf der 3. Änderung des B-Planes 47 für das Gebiet südwestlich der Kreis-
straße K 21 Oha in einer Tiefe von 220 bis 270 m und nordwestlich des Asperhorner 
Wegs in einer Tiefe von 350 m und die Begründung werden in den vorliegenden Fas-
sungen gebilligt.

3. Der Entwurf des Planes und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen und die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
über die Auslegung zu benachrichtigen sowie parallel nach § 4 Abs. 2 BauGB zu be-
teiligen. Zusätzlich sind der Inhalt der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung 
und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins Internet einzu-
stellen und über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich 
zu machen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 

Planzeichnung und Legende
Textliche Festsetzungen
Begründung
Umweltbericht
Artenschutzuntersuchung
Bodenuntersuchung
Schalltechnische Untersuchung
Wasserwirtschaftliches Konzept
Geruchs- und Staubimmissionsgutachten
Abwägung zur öffentlichen Auslegung
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Stadt Tornesch
3. Änderung und Erweiterung des

Bebauungsplanes Nr. 47

- Businesspark Tornesch -

Erweiterung nördlich

Asperhorner Weg -

STADT

TORNESCH
Amt für Bauen, Planung und Umwelt

FD Stadtplanung und Umwelt

Wittstocker Str.7

25436 Tornesch

Telefon: (04122) 95 72 0

Telefax: (04122) 95 72 333

Email: info@tornesch.de

Internet: www.tornesch.de

- Erneute Öffentliche Auslegung -
Maßstab 1: 1500
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Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 und BauGB)

Bäume erhalten

7. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder
Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets
(z.B. § 16 Abs. 5 BauNVO)

1 Kennzeichnungen der Maßnahmen

II. Darstellungen ohne Normcharakter

Gebäude, vorhanden

Flurstücksgrenze, vorhanden

63/9 Flurstücksnummer

Baum, vorhanden

Graben, vorhanden

III. Kennzeichnungen und nachrichtliche
Übernahme

Anbauverbotszone, Kreisstraße
(§ 29 StrWG Schleswig Holstein)1

5
,0

0

Richtfunktrasse

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

1. Art der baulichen Nutzung
 (§ 9 Ab. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

SO

Sonstiges Sondergebiet
"Umwelttechnik und Sonderbetriebe"
(§ 11 BauNVO)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

5. Grünflächen
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche Grünfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 4  BauGB)

Private Grünfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB. 4 BauGB)

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

SO - U/2 Bezeichnung der Teilbaugebiete

2. Maß der baulichen Nutzung
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

GRZ 0,8 Grundflächenzahl, z.B. GRZ 0,8

TH 15,0 m Traufhöhe als Höchstmaß, z.B. 15,00 m

a Abweichende Bauweise (Text III.5)

4. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

unterirdische Gasleitung mit Schutzabstand

Ökologische Funktion

I. Festsetzungen gemäß § 9 BauGB
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Stadt Tornesch – 3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 47 1 

Teil B - Text/ Stand:  18.12.2019 
 
 
 

 

I.  Festsetzungen zur Grünordnung    
  
 
1. Erhaltung von Bäumen und Sträuchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 
 
Die in Teil – A – Planzeichnung – mit einem Erhaltungsgebot festgesetzten Bäume und Ge-
hölzbestände sind auf Dauer zu erhalten. Bei Abgang der Gehölze ist gleichwertiger Ersatz 
zu schaffen. Die DIN 18920 und die Richtlinien für die Anlage von Straßen, RAS-LG 4 sind 
zu beachten.  
 
2. Anpflanzung von Bäumen und sonstigen Bepflanzungen  
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)  
  
2.1 Trifft für den Änderungsbereich nicht zu.  
 
 
2.2 Baumpflanzungen auf den Baugrundstücken:  
   
Auf jedem Baugrundstück sind je angefangener 1000 qm Grundstückfläche zwei großkroni-
ge Laubbäume, Stammumfang mindestens 18 – 20 cm, auf einer jeweils mindestens 12 qm 
großen, offenen Vegetationsfläche zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang der 
Gehölze ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen. Anstelle von je zwei großkronigen Laubbäu-
men können drei kleinkronige Laubbäume, Stammumfang mindestens 14 – 16 cm, ge-
pflanzt werden.  
  
Artenvorschläge:  
  
Großkronige Bäume:  
  
Linde (Tilia in Sorten)  
Spitzahorn (Acer platanoides)  
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)  
Stieleiche (Quercus robur)  
Hainbuche (Carpinus betulus)  
Walnuß (Juglans regia)  
Roßkastanie (Aesculus hippocastanum)  
  
Kleinkronige Bäume:  
  
Feldahorn (Acer campestre)  
Vogelbeere (Sorbus aucuparia)  
Weißdorn / Rotdorn (Crataegus in Sorten)  
Vogelkirsche (Prunus avium)  
Schwarzerle (Alnus glutinosa)  
Obstbaum - Hochstämme  
  
2.3 Stell- und Parkplatzbegrünung:   
   
PKW-Stellplätze auf den Baugrundstücken sind mit einem großkronigen Laubbaum je ange-
fangene 4 Stellplätze zu begrünen. Der Stammumfang der Bäume muss mindestens 18 – 
20 cm betragen. Pro Baum ist eine offene Vegetationsfläche von mindestens 12 qm freizu-
halten. Die Bäume sind gegen Überfahren mit geeigneten Maßnahmen zu schützen.    
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 Artenvorschläge:  
  
Spitzahorn (Acer platanoides)  
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)  
Stieleiche (Quercus robur)  
Hainbuche (Carpinus betulus)  
   
2.4 Trifft für den Änderungsbereich nicht zu.  
 
2.5 Auf den in der Planzeichnung festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind landschaftsgerechte Laubgehölzhecken mit 
einer Mindesthöhe von 1,00 m auf einem mindestens 1,50 m breiten offenen Vegetations-
streifen zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind durch entsprechen-
de Neupflanzungen zu ersetzen. Gehölzpflanzungen sind im Abstand von 1,00 m zueinan-
der und mit 2x verpflanzter Ware vorzunehmen. 
 
Artenvorschläge: 
 
Hainbuche (Carpinus betulus)  
Liguster (Ligustrum vulgare)  
Weißdorn (Crataegus monogyna) 
Feldahorn (Acer campestre)  
Rotbuche (Fagus sylvatica) 
 
 
 
3. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und  
    Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  
  
Maßnahme 1:  
  
Die in Teil - A - Planzeichnung - festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft mit der Kennzeichnung "1" dienen 
dem Erhalt bestehender Knicks und Redder sowie der Anlage von Rückhaltegräben für 
Niederschlagswasser.  
  
Maßnahme 2:  
  
Trifft für den Änderungsbereich nicht zu. 
 
Maßnahme 3:  
  
Die in Teil - A - Planzeichnung - festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft mit der Kennzeichnung "3" dienen 
der Neuanlage von Knicks und Redder und der Anlage von Rückhaltegräben für Nieder-
schlagswasser.  
  
Maßnahme 4:  
  
Die innerhalb von in Teil - A - Planzeichnung – festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft mit der Kennzeichnung 
"4" dienen der Anlage von naturnah gestalteten Rückhaltegräben für Niederschlagswasser 
und der Entwicklung von Ruderalvegetation.  
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Maßnahme 5-8: 
 
Treffen für den Änderungsbereich nicht zu. 
 
3.1 Dachbegrünung:  
   
Im Sondergebiet Umwelttechnik sind die Dächer neuer Gebäude mit einer Gebäudehöhe 
von mindestens 5 Metern über Gelände mit Flach- oder flachgeneigten Dächern mit einer 
Dachneigung bis maximal 20 Grad auf mindestens 70 % der Dachfläche mit einem mindes-
tens 8 cm straken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und extensiv zu begrü-
nen. Von einer Dachbegrünung kann in den Bereichen abgesehen werden, die der Belich-
tung, Be- und Entlüftung, als Dachterrasse oder der Aufnahme technischer Anlagen dienen 
(auch Photovoltaik und Solarthermie). Diese sind auf höchstens 50 % der Dachflächen von 
Gebäuden zulässig. 
 
Von einer Dachbegrünung kann abgesehen werden, wenn die Errichtung von Anlagen zur 
Nutzung solarer Energie umgesetzt wird. Die Kombination von der Nutzung solarer Energie 
und Dachbegrünung ist möglich. 
 
3.2 Fassadenbegrünung 
 
Im Sondergebiet Umwelttechnik sind Fassadenteile mit mehr als 100 m² Fläche zu begrü-
nen. Je 100 m² Fläche ist eine Pflanze mit je mind. 1 m² Pflanzfläche zu setzen. Für nicht 
selbstklimmende Pflanzen sind Rankgerüste anzubringen. 
 
Ausnahmsweise kann auf eine Fassadenbegrünung verzichtet werden, wenn dies für die 
Nutzung erneuerbarer Ressourcen erforderlich ist. 
 
 
 
4. Grünflächen Regenrückhaltung ( § 9 Abs. 1 Nr. 15 / 20 / 25a BauGB) 
 
Die öffentlichen Grünflächen “Regenrückhaltung“ dienen der Oberflächenwasserrückhaltung 
in naturnah gestalteten Rückhaltebecken.  
 
 
5. Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder 
Kälte aus erneuerbaren Energien (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB) 
 
5.1 Nutzung solarer Energien 

 
Im Sondergebiet Umwelttechnik müssen bei der Errichtung der Gebäude auf mind. 50 % der 
Dachfläche und mind. 25 % der Fassadenfläche Anlagen für die Nutzung der Solarenergie 
(z.B. Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen) errichtet werden.  
 
Von dieser Festsetzung kann abgesehen werden, wenn eine extensive Dachbegrünung um-
gesetzt wird. Die Kombination von der Nutzung solarer Energie und Dachbegrünung ist 
möglich. 
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II.   Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 84 LBO)  
  
 
1. Einfriedungen 
  
Als Einfriedung zur öffentlichen Verkehrsfläche sind nur Laubgehölzhecken zulässig, die 
dauerhaft zu erhalten sind. Grundstücksseitig sind dahinter Draht- oder Metallgitterzäune 
zulässig. Die Heckenhöhe hat mindestens der Zaunhöhe zu entsprechen. Alternativ ist eine 
dichte Berankung der Zäune mit mindestens 3 Kletter- oder Schlingpflanzen / m möglich.  
  
  
2. Werbeanlagen 
  
Werbeanlagen dürfen nur auf der Außenwand der Gebäude angebracht werden. Eine frei-
stehende Werbeanlage (auch als Gemeinschaftswerbeanlage) ist nur zulässig, wenn aus-
schließlich auf die eigene Leistung hingewiesen wird. Die Oberkante von freistehenden 
Werbeanlagen auf den Baugrundstücken darf eine Höhe von 27,0 m (gemessen ab Fahr-
bahnoberkante der Planstraße vor dem Baugrundstück) nicht überschreiten. 
  
Beleuchtete Werbeanlagen sind in mattweißem Licht und blendfrei auszuführen.  
  
  

III. Planungsrechtliche Festsetzungen  
  
 
1. Nebenanlagen (§ 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO)  
  
Nebenanlagen mit Ausnahme von Einfriedungen und Nebenanlagen nach 
§ 14 Abs. 2 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  
 
 
2. Garagen und Stellplätze (§ 12 Abs. 6 BauNVO)  
  
Garagen und Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  
 
 
3. Trifft für den Änderungsbereich nicht zu.   
 
 
4. Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)  
  
4.1 Schutz vor Verkehrslärm  
   
Zum Schutz der Wohn- und Büronutzungen werden die maßgeblichen Außenlärmpegel 
gemäß DIN 4109 (Januar 2018) entsprechend der Abbildung 1 festgesetzt. Die Abbildung 2 
gilt ausschließlich für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden. 
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Abb.1: Maßgeblicher Außenlärmpegel für schutzbedürftige Räume (Lairm Consult GmbH, Oktober 
2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.2: Maßgeblicher Außenlärmpegel für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden 
(Lairm Consult GmbH, Oktober 2019) 
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Zur Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung des Gebäudes in den nicht nur vorüber-
gehend zum Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Räumen sind die Anforderungen an 
das resultierende Schalldämm-Maß gemäß DIN 4109 (Januar 2018) zu ermitteln. 
 
Im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren ist die Eignung der für die Außen-
bauteile der Gebäude gewählten Konstruktionen nach den Kriterien der DIN 4109 (Januar 
2018) nachzuweisen. 
 
Zum Schutz der Nachtruhe sind im gesamten Plangeltungsbereich bei Neu-, Um- und Aus-
bauten für Schlaf- und Kinderzimmer schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, falls der not-
wendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere geeignete, dem Stand der Technik ent-
sprechende Weise sichergestellt werden kann und die Anforderungen an das resultierende 
Schalldämmmaß gemäß den ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegeln nach DIN 4109 
erfüllt werden. 
 
Von den Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachwei-
ses ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere Anforderungen an 
den Schallschutz resultieren. 
 
4.2 Schutz vor Gewerbelärm  
   
Zum Schutz der angrenzenden Wohnbebauung sind im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes Nr. 47, 3. Änderung der Stadt Tornesch nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren  
Geräuscheimissionen die folgenden Emissionskontingente von LEK,i (bezogen auf 1 m²) 
nachts nicht überschreiten. 
 

Gebiet k Emissionskontingente LEK,i 

nachts 

Teilfläche i dB(A) 

Sondergebiet Umwelt 2 55 

Sondergebiet Umwelt 2a 60 

Sondergebiet Umwelt 2b 55 

Sondergebiet Umwelt 2c 50 
1) Keine Emissionsbeschränkungen erforderlich 

 
Grundlage der Festsetzungen ist § 11, Abs. 2, Satz 1 BauNVO 
 
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt in Anlehnung an DIN 45691:2006-12 Abschnitt 5. Die 
Immissionsprognosen sind abweichend von der DIN 45691:2006-12 wie folgt durchzufüh-
ren: 
 
1. Ableitung der maximal zulässigen Beurteilungsanteile für den jeweiligen Betrieb aus den 

festgesetzten maximal zulässigen Emissionskontingenten mit Hilfe einer Ausbreitungs-
rechnung nach DIN ISO 9613-2 (Berechnung in A-Pegeln, ohne Berücksichtigung der 
Geländehöhen, der Meteorologiekorrektur, des Ruhezeitenzuschlags, Abschirmungen 
sowie Reflexionen im Plangeltungsbereich, Lärmquellenhöhe 1 m über Gelände); 
 

2. Durchführung einer betriebsbezogenen Lärmimmissionsprognose auf Grundlage der TA 
Lärm mit dem Ziel, die unter 1. ermittelten maximal zulässigen Beurteilungspegelanteile 
für den betrachteten Betrieb zu unterschreiten. 
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Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, 
wenn der Beurteilungspegel den Immissionswert an den maßgeblichen Immissionsorten um 
mindestens 15 dB(A) unterschreitet (Relevanzgrenze). 
  
 
5. Abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)  
  
a = Offene Bauweise (Einzel- , Doppelhäuser und Hausgruppen), jedoch ohne Beschrän-
kung der Gebäudelänge.  
 
6. Abweichende Traufhöhen 
  
6.1 Trifft für den Änderungsbereich nicht zu. 
  
6.2 Ausnahmsweise Überschreitung der Traufhöhe (§ 31 Abs. 1 BauGB) 
  
Im Sondergebiet „Umwelttechnik und Sonderbetriebe“ sind ausnahmsweise Überschreitun-
gen der festgesetzten Traufhöhe um max. 25 m, jedoch nur bis zu einer Gesamthöhe von 
46,5 m (gemessen ab Fahrbahnoberkante vor dem Baugrundstück) zulässig bei unterge-
ordneten baulichen Anlagen oder Bauteilen wie z. B. Schlauchtrockentürmen, Silos und Lüf-
tungs- oder Abgasschornsteinen. Die Grundfläche dieser Bauteile darf max. 10% der tat-
sächlich bebauten Grundstücksfläche auf dem Baugrundstück betragen. 
  
 
7. Trifft für den Änderungsbereich nicht zu.  
 
 
8. Sonstiges Sondergebiet "Umwelttechnik und Sonderbetriebe" – (SO-U) - 
(§ 11 BauNVO)  
  
 
 (1) Das Sondergebiet dient vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigen-
den Betrieben, Anlagen und Einrichtungen der Bereiche Umwelttechnik und Abfallwirtschaft 
sowie von Betrieben und Einrichtungen, die wegen der Art ihrer Nutzung und/oder ihres 
Verkehrsaufkommens nicht siedlungsnah im Achsenraum untergebracht werden können 
oder sollen.  
  
(2) Zulässig sind  
  
(a) Betriebe, die in produzierender, verwertender, forschender, planender oder entwickeln-
der Tätigkeit den Bereichen Umweltschutz, Umwelttechnik, Abfallwirtschaft oder Abfallver-
meidung zuzuordnen sind,  
  
(b) Speditions- und Logistikbetriebe sowie Tankstellen, 
  
(c) Lagerhäuser und -plätze, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude im Zusammen-
hang mit den unter Abs. 2 (a) und (b) genannten Betrieben,  
  
(d) Stellplätze und Garagen. 
  
(e) Trifft für den Änderungsbereich nicht zu. 
 
(f) Trifft für den Änderungsbereich nicht zu. 
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(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden  
  
(a) Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind. 
  
(b) Anlagen für soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, die einzelnen Betrieben o-
der dem gesamten Sondergebiet dienen.  
 
9. Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)   
  
Die Lage der mit Geh-. Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flächen kann innerhalb 
der festgesetzten Grünfläche um maximal 20,0 m verschoben werden. 
 
 

IV. Kennzeichnungen, Nachrichtliche Übernahmen 
(§ 9 Abs. 6 BauNVO)  
  
  
1. Trifft für den Änderungsbereich nicht zu.  
 
2. Anbauverbotszone an der Kreisstraße 21 (§§ 29 und 30 StrWG)  
  
Außerhalb der Ortsdurchfahrt dürfen an der Kreisstraße 21 in einer Entfernung bis 15 m 
(jeweils gemessen vom äußeren Rand der befestigten, für den Kraftfahrzeugverkehr be-
stimmten Fahrbahn) Hochbauten jeder Art nicht errichtet werden. Ferner bedürfen in einer 
Entfernung von bis zu 30 m an der Kreisstraße 21 (jeweils gemessen vom äußeren Rand 
der befestigten, für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn) Baugenehmigungen 
oder nach anderen Vorschriften notwendige Genehmigungen der Zustimmung des jeweili-
gen Trägers der Straßenbaulast.  
  
3. Trifft für den Änderungsbereich nicht zu.  
 
4. Trifft für den Änderungsbereich nicht zu 
 
5. Richtfunktrassen 
 
Für die das Plangebiet kreuzenden Richtfunkverbindungen gelten folgende horizontal und 
vertikal verlaufenden Schutzbereiche: 
 
Link 101554448 (Telefónica) 

- max. Bauhöhe 31 m 
- Schutzstreifen um die Mittellinie des Links +/- 30 m (Trassenbreite) 

 
Link 101553135 (Telefónica) 

- max. Bauhöhe 24 m 
- Schutzstreifen um die Mittellinie des Links +/- 30 m (Trassenbreite) 

 
Sämtliche geplanten Konstruktionen und notwendigen Baukräne dürfen nicht in die Richt-
funktrasse ragen. 
 
 
Aufgestellt:  Tornesch,  18.12.2019 
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Stadt Tornesch - 3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 47  
für das Gebiet südwestlich der Kreisstraße K 21 Oha in einer Tiefe von 220 bis 270 m und 
nordwestlich des Asperhorner Wegs in einer Tiefe von 350 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Tornesch 
- Die Bürgermeisterin - 
Wittstocker Straße 7 
25436 Tornesch 
 
 
Bearbeiter: 
 
M.Sc. Oliver Kath (Stadt Tornesch; Amt für Bau, Planung und Umwelt) 
 
 
 
 
Verfahrensstand: Erneute öffentliche Auslegung 
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1 Lage des Plangebietes 

Das ca. 9,2 ha große Plangebiet der 3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 
47 liegt am östlichen Rand des Stadtgebietes der Stadt Tornesch an der Grenze zur Ge-
meinde Ellerhoop. 
Das Gebiet der Bebauungsplanänderung wird begrenzt im Südwesten von der Lise-Meitner-
Allee, im Nordosten von der Kreisstraße K 21 (Oha) bzw. der hier verlaufenden Gemeinde-
grenze mit Ellerhoop, im Südosten durch den Asperhorner Weg und im Nordwesten durch 
den Försterkamp, einen als Fuß- und Radweg genutzten Redder. 
 

 
 
Abbildung 1 - Luftbild mit Geltungsbereich (ohne Maßstab) 

 
Die Flächen im Geltungsbereich sind bisher zu etwa einem Drittel bereits Teil des Geltungs-
bereiches des bestehenden Bebauungsplanes 47 und als Sondergebiet „Umwelttechnik und 
Sonderbetriebe“ sowie öffentliche Grünfläche ausgewiesen. Die ausgewiesenen Bauflächen 
sind zu einem untergeordneten Teil bereits mit zwei Gewerbebetrieben belegt und bebaut, in 
den übrigen Bereichen innerhalb des bestehenden Bebauungsplanes ist die plangemäße 
Nutzung noch nicht realisiert. Die restliche, neu überplante Fläche ist bisher nicht Teil eines 
Bebauungsplanes und ist im Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft ausge-
wiesen. Hier befand sich bis 2017 ein Geflügelhof mit zugehörigen Grünlandflächen.   
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Abbildung 2 – Schrägluftbildaufnahme Blickrichtung Süden (2009) 

2 Planungsanlass und Planungsziele 
Die gewerblichen Flächen des Businesspark Tornesch sind nahezu erschöpft. Noch vorhan-
dene unbebaute Flächen wurden größtenteils bereits an Unternehmen mit dem Zweck der 
Bebauung veräußert. Im unmittelbaren Umfeld des Businessparks und dreiseitig von diesem 
umschlossen befindet sich eine landwirtschaftlich genutzte Fläche, die dem angrenzenden 
Geflügelhof zugeordnet war und die ursprünglich für die Geflügel-Freilandhaltung genutzt 
wurde. Diese Nutzung wurde aufgegeben, die Fläche wird seit einigen Jahren ausschließlich 
als Intensivgrünland genutzt.  
 
Eine Erweiterung der Siedlungsfläche bietet sich an dieser Stelle auf Grund des verhältnis-
mäßig geringfügigen Eingriff in das Landschaftsbild und der bereits vorhandenen Erschlie-
ßung an. Die Fläche des ehemaligen Geflügelhofes wird mit in den Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes integriert.  
 
Planungsziel der Bebauungsplanänderung und -erweiterung ist die landschaftsverträgliche 
Erweiterung des bestehenden Sondergebiets „Umwelttechnik und Sonderbetriebe“ zur Be-
reitstellung gewerblicher Bauflächen. 
 

3 Rechtlicher Planungsrahmen 

3.1 Vorbereitende Bauleitplanung 
Im wirksamen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als sonstiges Sondergebiet „Umwelt-
technik und Sonderbetriebe“ sowie als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt. Die Flä-
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chen entlang der bestehenden Sondergebietsfläche und entlang des Försterkamps werden 
als Grünflächen dargestellt. 
 
Ein (unmaßstäblicher) Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan lässt das zurzeit 
geltende Planungsrecht erkennen. 
 
 

 
 
Abbildung 3 - Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan (ohne Maßstab) 

 

3.2 Verbindliche Bauleitplanung 
Für den überplanten Bereich gilt der Bebauungsplan Nr. 47 der Stadt Tornesch in der Fas-
sung der am 07.05.2004 rechtskräftig gewordenen Neuaufstellung. Der Geltungsbereich der 
3. Änderung ist von den rechtskräftigen Änderungen (1., 2., 4., 5., 7. und 8.) sowie den im 
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Verfahren befindlichen Änderungen (6. und 9. Änderung) des Bebauungsplanes Nr. 47 nicht 
betroffen.  
 
Ein (unmaßstäblicher) Ausschnitt aus dem geltenden Bebauungsplan lässt das zurzeit gel-
tende Planungsrecht erkennen. 

 

 
 
Abbildung 4 – geltendes Planrecht (Auszug aus dem Bebauungsplan 47) - ohne Maßstab 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches der 3. Änderung setzt der Bebauungsplan 47 bereits heute 
folgende Inhalte fest: 
 

 Art der baulichen Nutzung 
o Sonstige Sonderbaufläche Umwelttechnik und Sonderbetriebe (§ 11 BauNVO) 
o Flächen, auf denen betriebsgebundenes Wohnen nicht zulässig ist (dies gilt für 

einen Umkreis von 150 m um das Zentrum des Betriebsgeländes des Geflügelho-
fes sowie innerhalb eines Abstandes von 40 m von der Grundstücksgrenze im 
Bereich der Dungplatte des Geflügelhofes.) 
 

 Maß der baulichen Nutzung 
o Grundflächenzahl (GRZ): 0,8 (§ 16 BauNVO) 
o Traufhöhe (TH): 12 m (§ 16 BauNVO) 

 

 Bauweise und Baugrenzen 
o Abweichende Bauweise (§ 22 BauNVO) 
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o Baugrenze (§ 23 BauNVO) 
 

 Öffentliche Grünflächen mit ökologischer Funktion und Festsetzung von Maßnahmen 
zum Schutz, der Pflege und der Entwicklung von Natur und Landschaft: 

o Erhalt bestehender Knicks und Redder sowie Anlage von Rückhaltegräben für 
Niederschlagswasser 

o Neuanlage von Knicks und Redder sowie Anlage von Rückhaltegräben für Nie-
derschlagswasser 

o Anlage von naturnah gestalteten Rückhaltegräben für Niederschlagswasser und 
Entwicklung von Ruderalvegetation 

 

4 Städtebauliche Maßnahmen und Festsetzungen 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

4.1.1 Sonderbaufläche Umwelttechnik und Sonderbetriebe 
Die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung werden durch die 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 47 auf die nordöstlich an die rechtskräftige Flächenausweisung angrenzende 
Fläche ausgedehnt. Die Bauflächen werden, wie bisher, als Sondergebiet "Umwelttechnik 
und Sonderbetriebe" festgesetzt. 
 
Die Zweckbestimmung des Sondergebietes und die dort zulässigen Nutzungen werden 
durch eine textliche Festsetzung konkretisiert. Diese Festsetzung wird unverändert aus dem 
rechtskräftigen Bebauungsplan übernommen.  
 
Das durch textliche Festsetzung näher bestimmte Sondergebiet "Umwelttechnik und Son-
derbetriebe" dient - unverändert - vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästi-
genden Betrieben, Anlagen und Einrichtungen der Bereiche Umwelttechnik und Abfallwirt-
schaft sowie von Betrieben und Einrichtungen, die wegen der Art ihrer Nutzung und/oder 
Ihres (autobahnbezogenen) Verkehrsaufkommens nicht siedlungsnah im Achsenraum unter-
gebracht werden können oder sollen. 
 
Zugelassen sind somit: 
 
 Betriebe, die in produzierender, verwertender, forschender, planender oder entwickelnder 

Tätigkeit den Bereichen Umweltschutz, Umwelttechnik, Abfallwirtschaft oder Abfallver-
meidung zuzuordnen sind, 

 Logistik- und Speditionsbetriebe sowie Tankstellen, 
 Lagerhäuser und -plätze, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude im Zusammen-

hang mit den oben genannten Betrieben 
 
Ausnahmsweise können zugelassen werden 
 
 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für die Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche 
und Baumasse untergeordnet sind 

 Anlagen für soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, die einzelnen Betrieben oder 
dem gesamten Sondergebiet dienen 

 
Die Ausnahmen entsprechen den Festlegungen der Benutzungsverordnung für Gewerbege-
biete. Als "Zubehör" zum Gebiet bzw. einzelnen Betrieben sind die dort ausnahmsweise zu-
lässigen Nutzungen auch im Sondergebiet sinnvoll. 
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Die Beschränkung auf Betriebe, die das Wohnen nicht erheblich stören können, dient vor 
allem dem Schutz der Nachbarschaft vor unzumutbaren Beeinträchtigungen. Damit ent-
spricht der zulässige Störgrad wie bisher dem eines Gewerbegebietes nach § 8 der BauN-
VO. 
 

4.2 Maß der baulichen Nutzung 

4.2.1 Grundflächenzahl 
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ) bestimmt. Die 
Grundflächenzahl gibt an, wie viele Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grund-
stücksfläche zulässig sind. 
 
§ 17 der Baunutzungsverordnung gibt als Obergrenze für die Grundflächenzahl in Gewerbe-
gebieten und sonstigen Sondergebieten den Wert 0,8 vor. Dies bedeutet, dass 80% des je-
weiligen Baugrundstücks bebaut werden dürfen. Angesichts der anzustrebenden effektiven 
Nutzung der Gewerbeflächen wird im Bereich des Sondergebiets Umwelttechnik und 
Sonderbetriebe diese Obergrenze unverändert ausgeschöpft. 
 
Auch im Bereich des ehemaligen Geflügelhofes wird die in § 17 BauNVO definierte Ober-
grenze der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 voll ausgeschöpft. Da die vorhandenen struktur-
reichen Grünflächen mit vorhandenem erhaltenswertem Bestand an Gehölzen und Gewäs-
sern des Grundstückes außerhalb der Sonderbaufläche als private Grünflächen festgesetzt 
sind, ist eine intensive Nutzung der Sonderbaufläche städtebaulich vertretbar und entspricht 
auch der Ausnutzung der angrenzenden Sonderbauflächen. 
 
Garagen und Stellplätze (einschließlich Ihrer Zufahrten) sowie Nebenanlagen werden auf die 
zulässige Grundflächenzahl angerechnet. Eine Überschreitung ist in diesem Fall nicht zuläs-
sig, weil der Verordnungsgeber diese Möglichkeit nur bis zu einer GRZ von 0,8 zugelassen 
hat. 
 

4.2.2 Gebäudehöhe 
Als weiterer Bestimmungsfaktor für das Maß der baulichen Nutzung wird im Sondergebiet 
„Umwelttechnik und Sonderbetriebe“ die zulässige Traufhöhe auf max. 29,0 im Kernbereich, 
auf 15,0 m in den Randbereichen und 12 m im südlichen Baufeld festgesetzt. Als Traufhöhe 
gilt der senkrechte Abstand zwischen der Erschließungsfläche auf dem Baugrundstück und 
dem Schnittpunkt zwischen der Außenkante der Außenwand und der Oberkante der Dach-
haut, gemessen in Fassadenmitte. 
 
Die im übrigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes 47 geltende Regelung zur Traufhöhe 
bei Lagergebäuden beinhaltet, dass bei Lagergebäuden die zulässige Traufhöhe 21,5 m 
betragen darf. Auf Grund der Nähe zu Wohnbebauung und der angrenzenden Baumbestan-
des sowie zum Schutz des Landschaftsbildes wird auf diese Ausnahmen im Randbereich 
des Sondergebiets Umwelttechnik verzichtet.  
 
Die im übrigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes 47 geltende Regelung zur aus-
nahmsweisen Überschreitung der Traufhöhe gilt auch hier im Sondergebiet „Umwelttechnik 
und Sonderbetriebe“. Die Regelung beinhaltet, dass ausnahmsweise Überschreitungen der 
festgesetzten Traufhöhe um max. 25 m, jedoch nur bis zu einer Gesamthöhe von 46,5 m 
(gemessen ab Fahrbahnoberkante vor dem Baugrundstück) bei untergeordneten baulichen 
Anlagen oder Bauteilen wie z. B. Schlauchtrockentürmen, Silos und Lüftungs- oder Ab-
gasschornsteinen zulässig sind. Die Grundfläche dieser Bauteile darf max. 10% der tatsäch-
lich bebauten Grundstücksfläche auf dem Baugrundstück betragen. 
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Entlang der Lise-Meitner-Allee wird zwischen drei Bereichen mit unterschiedlichen Bauhöhen 
unterschieden: 
 

 Südöstlicher Abschnitt (SO U/2): Hier wird die zulässige Traufhöhe unverändert mit 12,0 
m festgesetzt, davon abweichende Traufhöhen sind nicht zulässig. 

 Nordwestlicher Abschnitt (SO U/2a): Durch die Vergrößerung der Baufläche nach Nord-
osten entsteht eine großflächige Baufläche, welche eine Traufhöhe von 15 m vorsieht. 

 Zentraler Bereich im nordwestlichen Abschnitt (SO U/2b): Hier ist eine Traufhöhe von 
29,0 m im Kernbereich bzw. 15,0 m in den Randbereichen vorgesehen, darüber hinaus 
gilt – wie im übrigen B-Plangebiet auch – eine abweichende Traufhöhe von 46,5 m für 
untergeordnete Bauteile.   

 
Die weitere Erhöhung der zulässigen Traufhöhe auf 29 m, wie sie auch in anderen Bereichen 
des Bebauungsplanes (rechtskräftig mit der 2., 5., 7. und 8. Änderung) beabsichtigt ist, wird 
nur im zentralen Kernbereich der Sondergebietsfläche Umwelttechnik umgesetzt, um den 
nördlich angrenzenden Redder sowie das Landschaftsbild insbesondere im nord- und süd-
östlichen Bereich nicht zu beeinträchtigen. 
 
Begründet wird die Traufhöhe von 29 m wie folgt: 
 
 Vor dem Hintergrund eines erhöhten Entwicklungsdrucks auf die gewerblichen Flächen 

im Businesspark Tornesch trägt eine zulässige Traufhöhe von 29 m zur flächensparen-
den Ausnutzung der Bauflächen bei; 

 Der Businesspark Tornesch wird seit einigen Jahren von einem Wandel des Gebietscha-
rakters geprägt, so treten bei der gewerblichen Entwicklung die ursprünglich dominanten  
Betriebe der Recyclingwirtschaft immer mehr hinter Nutzungen aus dem Bereich z.T. 
hochspezialisierter Logistik- und Produktionsbetriebe mit höherem Büroflächenbedarf zu-
rück; 
 

Eine negative Beeinflussung des Landschaftsbildes durch die Möglichkeit höhere Baukörper 
zu errichten, sieht die Stadt nicht, da die zulässige Traufhöhe nicht im Randbereich zur offe-
nen Landschaft, sondern lediglich im Kernbereich 29 m betragen wird. Zudem ist die Ab-
schirmung zum Landschaftsraum durch vorhandene und festgesetzte Grünflächen mit 
Knicks gewährleistet. 
 
In dem zur offenen Landschaft gelegenem Randbereich ist eine Traufhöhe von max. 15 m 
vorgesehen. Dies stellt sicher, dass sich die neuen Gebäude in die Nachbarschaft einfügen.  
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Abbildung 5 – Darstellung der zulässigen Traufhöhen im Kernbereich des Sondergebietes Umwelt-
technik. 
 

4.3 Überbaubare Grundstücksflächen 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgelegt. Im Bereich der 
Sonderbaufläche Umwelttechnik umfasst das durch die Baugrenzen definierte Baufenster 
nahezu das gesamte Baufeld. Der Abstand zwischen Baufeldgrenze und Baugrenze beträgt 
überwiegend 1 m, lediglich zur Lise-Meitner-Alle mit ihrer begleitenden Baumreihe beträgt 
der Abstand zwischen Baugrenze und Baufeld 5 m. Die Baugrenzen sind somit so großzügig 
geschnitten, dass das Plangebiet gut bebaubar ist und die zulässige Grundfläche auch in-
nerhalb des Baufensters realisiert werden kann. 
 

4.4 Bauweise 
Die Bauweise wird in allen Gebietstypen unverändert als abweichende Bauweise festgesetzt. 
Die Gebäude sollen in der sogenannten „offenen“ Bauweise – also mit Gebäude- und 
Grenzabständen nach Maßgabe der Landesbauordnung – errichtet werden. Die in Definition 
der offenen Bauweise (§ 22 Baunutzungsverordnung) erhaltene Beschränkungen der Ge-
bäudelänge auf 50 m ist angesichts der gewerblichen und sonstigen Nutzung und der sich 
hieraus möglicherweise zwingend ergebenden Baukörper nicht sinnvoll. Diese Beschrän-
kung entfällt deshalb weiterhin. 
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4.5 Stellplätze und Nebenanlagen 
Nebenanlagen (mit Ausnahme von Versorgungseinrichtungen und Einfriedungen) und Gara-
gen werden im Sondergebiet Umwelttechnik auf die überbaubaren Grundstücksflächen be-
schränkt. Diese Einrichtungen können (und sollen) hier ebenso wie die Hauptgebäude unter-
gebracht werden. Gleiches gilt für Stellplätze. 
 
Aufgrund des großzügigen Zuschnittes der überbaubaren Grundstückflächen betrifft der 
Ausschuss der genannten Anlagen und Einrichtungen praktisch nur die Übergangsbereiche 
zum öffentlichen Straßenraum. Damit wird dieser Übergangsbereich für die Durchgrünung 
des Straßenraumes sichergestellt. 
 

4.6 Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
Die Lage der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flächen kann innerhalb 
der festgesetzten Grünfläche um maximal 20,0 m verschoben werden. Dies gewährleistet 
eine gewisse Flexibilität bei der Entwurfsplanung. 
 

4.7 Äußere Gestaltung 
Die gestalterischen Festsetzungen werden unverändert aus dem rechtskräftigen Bebau-
ungsplan übernommen. 
 

5 Verkehrliche Erschließung 
Die Zufahrt zu den Sondergebieten im Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 47 erfolgt unverändert über die an die K 21 angebundene Lise-Meitner Allee sowie  
den  K 21 und Lise-Meitner-Allee verbindenden Asperhorner Weg. Grundstückszufahrten zur 
K 21 sind unverändert nicht zugelassen. Eine zusätzliche öffentliche Erschließungsstraße ist 
zurzeit nicht vorgesehen. 
 
Das Plangebiet ist durch die im Rahmen des HVV Hamburger Verkehrsverbundes betriebe-
nen Buslinie 185 Elmshorn - Ellerhoop - Kummerfeld - Pinneberg - Halstenbek und durch die 
Buslinie 6668 Bf.-Tornesch - Gewerbegebiet Oha an das ÖPNV-Netz der Metropolregion 
Hamburg angeschlossen. Die nächstgelegenen Haltestellen sind Tornesch, Asperhorner 
Weg und Ellerhoop, Arboretum und befinden sich am südwestlichen bzw. südöstlichen Rand 
des Plangebietes am Asperhorner Weg bzw. der K21 „Oha“. Die werktags im 60-Min-Takt 
verkehrenden Buslinien 185 bzw. 6668 knüpfen an den Bahnhöfen Elmshorn und Pinneberg 
bzw. am Bahnhof Tornesch u.a. an die Regionalbahnlinien 61 und 71 an. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass es durch die Ergänzung der Sonderbaufläche die zusätz-
liche Verkehrsbelastungen auch an den Spitzentagen des Verkehrs vergleichsweise gering 
sind und von den vorhandenen Verkehrsanlagen ohne Weiteres aufgenommen werden kön-
nen. 

6 Ver- und Entsorgung 
Die Baukörper werden bzw. sind außerdem an die bestehenden Ver- und Entsorgungsnetze 
für Strom, Gas und Trinkwasser (Versorgungsträger: Stadtwerke Tornesch bzw. Schleswig- 
Holstein Netz AG) sowie Einrichtungen der Telekommunikation angeschlossen. Für den 
rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Stra-
ßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn 
und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen der Deutschen Telekom Technik GmbH (Krons-
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hagener Weg 105, 24116 Kiel) mindestens 2 Monate vor Baubeginn schriftlich angezeigt 
werden. 
 
Die Ver- und Entsorgung des Plangebiets fügt sich in die vorhandenen Systeme im B-Plan 
47 ein. Die Entwässerung des PIangebietes erfolgt im Trennsystem über die Lise-Meitner-
Allee und den Asperhorner Weg. Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser wird durch 
eine Druckrohrleitung zunächst dem Kanalnetz der Gemeinde und schließlich dem Klärwerk 
Hetlingen des Abwasserzweckverbandes Pinneberg zugeleitet. 
 
Bei der Ableitung des anfallenden Regenwassers erfolgt - wie im übrigen B-Planbereich 
auch - eine Differenzierung zwischen normal- und geringverschmutzten Regenwasser, das 
über unterschiedliche Graben- und Rohrsysteme abgeleitet und unterschiedlich behandelt 
wird. Regenwasser, das von Dachflächen eingeleitet wird, gilt als geringverschmutzt. Re-
genwasser , das von Verkehrs- und sonstigen Flächen, gilt als normalverschmutzt.      
 
Im Bereich der Bebauungsplanänderung und -erweiterung sind die für die Regenwasserbe-
handlung benötigten Flächen als öffentliche Grünflächen festgesetzt. Die festgesetzten Flä-
chen reichen aus, um naturnah gestaltete Regenwasserbehandlungsanlagen (Graben, Mul-
den) zu erstellen. Die Rückhaltung im südlichen Bereich des Sondergebietes SO U/2b (ehe-
maliger Geflügelhof) hat auf der Grundstücksfläche stattzufinden. 
 
Die Dimensionierung der für die Regenrückhaltung vorgesehenen Gräben erfolgte auf 
Grundlage eines wasserwirtschaftlichen Konzepts (d+p, dänekamp und partner, Beratende 
Ingenieure VBI, Pinneberg, Februar 2019). Für eine in diesem Zusammenhang erforderliche 
Verlegung vorhandener Gräben ist eine wasserrechtliche Genehmigung bei der unteren 
Wasserbehörde (Kreis Pinneberg) einzuholen. 
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Abbildung 6 – Auszug aus dem wasserwirtschaftlichem Konzept zur 3. Änderung und Erweiterung des 
B-Plan 47 (dänekamp und partner, Februar 2019)  
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Die Müllabfuhr erfolgt nach der Satzung des Kreises Pinneberg über die Abfallbeseitigung. 
Die Standplätze für Abfallbehälter sind an geeigneter Stelle auf den Baugrundstücken vorzu-
sehen. Diese sollten so gestaltet werden, dass die Müllgefäße von der öffentlichen Verkehrs-
fläche nicht direkt sichtbar sind. Alle öffentlichen Verkehrsflächen im Plangebiet können auch 
von der Müllabfuhr uneingeschränkt befahren werden. 
 

7 Regenerative Energien 
Im Songerbiet Umwelttechnik sollen bei der Errichtung der Gebäude auf mind. 50 % der 
Dachfläche und 25 % der Fassadenfläche Anlagen für die Nutzung der Solarenergie (z.B. 
Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen) errichtet werden.  
 
Von dieser Festsetzung kann abgesehen werden, wenn eine extensive Dachbegrünung um-
gesetzt wird. Die Kombination von der Nutzung solarer Energie und Dachbegrünung ist mög-
lich. 
 

8 Grünordnung 
Im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 47 sind öffentliche Grünflächen mit unterschiedlichen 
bzw. sich überlagernden Funktionen festgesetzt (insbesondere Knickschutz, Neuanlage von 
Knicks oder Regenwasserrückhaltung und -ableitung).  
 
Im Sondergebiet Umwelttechnik sind die Dächer neuer Gebäude mit einer Gebäudehöhe von 
mindestens 5 Metern über Gelände mit Flach- oder flachgeneigten Dächern mit einer Dach-
neigung bis maximal 20 Grad auf mindestens 70 % der Dachfläche mit einem mindes-tens 8 
cm straken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und extensiv zu begrünen. Von 
einer Dachbegrünung kann in den Bereichen abgesehen werden, die der Belichtung, Be- 
und Entlüftung, als Dachterrasse oder der Aufnahme technischer Anlagen dienen (auch Pho-
tovoltaik und Solarthermie). Fassadenteile mit einer Fläche von mehr als 100 m² sind zu be-
grünen. Je 100 m² ist eine Pflanze mit je mindestens 1 m² Pflanzfläche zu setzen. Diese 
Festsetzungen soll auch einen Beitrag zur Minimierung des Eingriffes leisten bzw. dient dem 
Klimaschutz und verbessert die optische Wirkung der Baukörper. 
 
Sofern die Errichtung von Anlagen zur Nutzung solarer Energie vorgesehen ist, kann von der 
Dachbegrünung abgesehen werden. Die Kombination beider Möglichkeiten ist ebenso mög-
lich.   
 

9 Eingriffsregelung 
Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Belange des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege im Bauleitplanverfahren zu entscheiden. Dazu gehört auch, dass die 
zu erwartenden Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des 
Landschaftsbildes soweit als möglich im Plangebiet selbst gemindert, ausgeglichen oder 
ersetzt werden. Zu der Entscheidung über die Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege bei der Abwägung gehören auch Entscheidungen über Festsetzungen, die 
dazu dienen, die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes oder des Landschaftsbildes auf den Grundstücksflächen, auf denen Eingriffe zu er-
warten sind, oder im sonstigen Geltungsbereich des Bauleitplans auszugleichen, zu ersetzen 
oder zu mindern. Die Auswirkungen des Bebauungsplanes sind deshalb durch den Umwelt-
bericht ermittelt und bewertet worden. Der Umweltbericht enthält auch Vorschläge, wie die 
zu erwartenden Beeinträchtigungen gemindert, ausgeglichen oder ersetzt werden können. 
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Ausgangspunkt für die Bilanzierung ist in diesem Fall der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 
47 einschl. seiner 1. und 2. Änderung. Nur darüber hinaus ermöglichte Eingriffe sind in die-
sem Zusammenhang ausgleichspflichtig. 
 
Die Auswirkungen der Bebauungsplanänderung sind im Rahmen der Umweltprüfung ermit-
telt und bewertet worden. Wegen der Einzelheiten wird deshalb auf Abschnitt 16 (Umweltbe-
richt) dieser Begründung verwiesen. 
 

10 Altablagerungen, Bodenbelastungen und Bodenschutz 
Anhaltspunkte für Altablagerungen sind der Stadt auch aus den früheren Bauleitplanverfah-
ren oder bereits durchgeführten Baumaßnahmen nicht bekannt. Sollten im Zuge der Umset-
zung des Bebauungsplanes jedoch Auffälligkeiten im Untergrund festgestellt werden, die auf 
eine Altablagerung und/oder eine Belastung oder Kontamination des Bodens mit Schadstof-
fen hindeuten, so ist die untere Bodenschutzbehörde des Kreises Pinneberg umgehend da-
von in Kenntnis zu setzen. 
 
Auffälliger bzw. verunreinigter Bodenaushub ist bis zum Entscheid über die fachgerechte 
Entsorgung oder die Möglichkeit zur Verwendung auf dem Grundstück separat zu lagern. 
Dieser Bodenaushub ist vor Einträgen durch Niederschlag und gegen Austräge in den Un-
tergrund zu schützen (z. B durch Folien oder Container). Bei Funden oder auffälligen Erdar-
beiten ist die Arbeit zu unterbrechen; die Bodenschutzbehörde ist unverzüglich zu benach-
richtigen. 
 
Da sich die Fläche im unmittelbaren Umfeld des ehemaligen Geflügelhofes befindet und 
landwirtschaftlich intensiv genutzt wurde, werden bei Verlagerungen des Oberbodens in Fol-
ge von Baumaßnahmen negative Umweltfolgen befürchtet. Es wurde eine Oberbodenunter-
suchung beauftragt (Ziegenmeyer Umweltgeotechnik: 3. Änderung B-Plan 47, 25436 Torne-
sch Oberbodenuntersuchungen, 21.09.2015): „Auf der Basis der Befunde der aktuellen Bo-
denuntersuchungen sind Beeinträchtigungen des Pfades Boden Grundwasser nicht anzu-
nehmen. Beeinträchtigungen von Oberflächengewässern sind aufgrund der Phosphatgehalte 
im Eluat nicht auszuschließen. Aus den Befunden der aktuellen Untersuchungen ergeben 
sich folgende Sachverhalte und Empfehlungen: 
 

 Gefährdungen oder Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen ergeben sich aus den 
Befunden der chemischen Untersuchung der Bodenmischproben nicht. Verlagerungen 
von düngertypischen Stoffen (Ammonium, Nitrat) sind nur in geringen, nicht relevanten 
Größenordnungen zu erwarten. 

 

 Beeinträchtigungen des Wasserpfades Oberflächengewässer bei Umlagerung des Bo-
denmaterials sind für den Parameter Phosphat durch Eutrophierung nicht auszuschlie-
ßen. Bei dem Aufbringen von Oberbodenaushub auf anderen Flächen ist sicherzustellen, 
dass direkte Auswaschungen von Phosphat in Oberflächengewässer vermieden werden. 

 

 Aufgrund der Befunde der chemischen Untersuchung sind Teile des Bodenaushubs ent-
sprechend den Vorgaben der LAGA nach LAGA Zuordnungswert Z2 zur Verwertung zu 
entsorgen, falls Ausnahmeregelungen in Abstimmung mit den Fachbehörden nicht mög-
lich sind. Der Boden aus den übrigen Bereichen kann unter Beachtung der Vorgaben der 
Vollzugshilfe zu § 12 der BBodSchV der LABO [9] in einer durchwurzelbaren Schicht 
verwertet werden. 

 

 Die entsorgungsrelevanten Belastungen sind bei Erdarbeiten zu beachten.“ 
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11 Immissionsschutz: Belastung durch Lärm und Festset-
zung von Emissionskontingenten 

11.1 Allgemeines 
Mit der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 47 will die Stadt Tornesch die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für die Erweiterung des Businessparks schaffen. Im Rahmen der 
Bauleitplanung ist die schalltechnische Betrachtung zur 3. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 47 zu erarbeiten. Für den Plangeltungsbereich ist die Ausweisung als Sondergebiet 
„Umwelt und Sonderbetriebe“ vorgesehen. Gemäß der geplanten Nutzung wird von einem 
Schutzanspruch ausgegangen, der mit einem Gewerbebetrieb vergleichbar ist.  

11.2 Verkehrslärm 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrslärm 
berechnet. Dabei wurde der Straßenverkehrslärm der maßgeblichen Straßenabschnitte be-
rücksichtigt. Die Straßenverkehrsbelastungen (DTV – durchschnittliche tägliche Verkehrs-
stärke an allen Tagen des Jahres) und die maßgeblichen Lkw-Anteile p (Kfz mit mehr als 2,8 
t zulässigem Gesamtgewicht) für die Bundesautobahn A 23 wurden die Straßenverkehrszäh-
lung 2015 für Schleswig-Holstein entnommen. Für die Kreisstraße K 21 (Oha) wurden die 
Straßenverkehrsbelastungen aus einer vorliegenden verkehrstechnischen Stellungnahme 
übernommen. 
 
Die Zahlen wurden auf den Prognosehorizont 2035/40 hochgerechnet, wobei eine jährliche 
Verkehrssteigerung von etwa 0,5 % pro Jahr einberechnet wurde. 
 
Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte auf Grundlage der Rechenregeln der RLS-
90. 
 
Im vorliegenden Fall ergeben sich aus dem B-Plan-induzierten Zusatzverkehr im Umfeld kei-
ne beurteilungsrelevanten Veränderungen, somit ist der B-Plan-induzierte Zusatzverkehr 
nicht weiter beurteilungsrelevant. 
 
Zusammenfassend ergeben sich für den Plangeltungsbereich Beurteilungspegel von bis zu 
73 dB(A) tags und 63 dB(A) nachts. Im Osten wird der Orientierungswert für Gewerbegebiete 
von 65 dB(A) tags überschritten. Im Nachtzeitraum ergeben sich im Osten, Süden und Wes-
ten Überschreitungen des Orientierungswerts für Gewerbegebiete von 55 dB(A) nachts. Zu-
sätzlich wird im Osten des Plangeltungsbereiches sowohl der Immissionsgrenzwert für Ge-
werbebetriebe von 69 dB(A) tags bis zu einem Abstand von etwa 28 m ausgehend von der 
Mitte der K 21 überschritten als auch der Immissionsgrenzwert für Gewerbegebiete von 59 
dB(A) nachts bis zu einem Abstand von etwa 27 m ausgehend von der Mitte der K 21. Im 
restlichen Teil des Plangeltungsbereiches werden die Immissionsgrenzwerte für Gewerbe-
gebiete eingehalten. 
 
Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb des Plangeltungsbereiches können auf-
grund der Bauweise durch Grundrissgestaltung (Verlegung der schützenswerten Nutzungen 
auf die lärmabgewandte Seite), Abrücken der Baugrenzen oder passiven Schallschutz ge-
schaffen werden. 
 
Die Dimensionierung des passiven Schallschutzes erfolgt über die maßgeblichen Außen-
lärmpegel gemäß DIN 4109 (Januar 2018). Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind in der 
Abbildung 7 für schutzbedürftige Räume und in Abbildung 8 für Räume, die überwiegend 
zum Schlafen genutzt werden, dargestellt. 
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Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass bei einem maßgeblichen Außenlärmpegel von > 70 
dB(A) auch bei Büronutzung mit hohem passiven Schallschutz und damit zusätzlichen Bau-
kosten zu rechnen ist. 
 
Für Neu-, Um- und Ausbauten sind aufgrund der Überschreitung von 45 dB(A) nachts zum 
Schutz der Nachtruhe für Schlaf- und Kinderzimmer schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, 
falls der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere, nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik geeigneten Weise sichergestellt werden kann. 
 
Für Neu-, Um- und Ausbauten ist bezüglich der Außenwohnbereiche (Terrassen / Balkone / 
Loggien) festzustellen, dass der Orientierungswert für Gewerbegebiete von 65 dB(A) über-
wiegend nicht um mehr als 3 dB(A) überschritten wird. Somit sind Außenwohnbereiche in 
offener Gebäudeform zulässig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 7 – Maßgeblicher Außenlärmpegel für schutzbedürftige Räume (Lairm Consult GmbH, Ok-
tober 2019) 
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Abbildung 8 – Maßgeblicher Außenlärmpegel für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt wer-
den (Lairm Consult GmbH, Oktober 2019) 
 

11.2 Gewerbelärm 
In der DIN 18005, Teil 1 wird für die Beurteilung von gewerblichen Anlagen auf die TA Lärm 
verwiesen. Dementsprechend werden die Immissionen aus Gewerbelärm auf Grundlage der 
TA Lärm beurteilt. 
 
Zum Schutz der nächstgelegenen, maßgeblichen schützenswerten Nutzung vor Gewerbe-
lärmimmissionen aus dem Plangeltungsbereich erfolgte eine Kontingentierung der Sonder-
gebietsflächen SO 2 und SO 2a-c. Für die geplanten Betriebe erfolgte ergänzend eine vor-
weggenommene Verträglichkeitsuntersuchung. 
 
Im Prognose-Nullfall werden die Flächen des Bebauungsplans Nr. 7 der Gemeinde Ellerhoop 
und die festgesetzten Sondergebietsflächen des Bebauungsplans Nr. 47 berücksichtigt. 
 
Zum Schutz der Nachbarschaft vor Gewerbelärm aus dem Plangebiet wurden für die ge-
werblich genutzten Flächen im Plangebiet geprüft, ob der Planungsansatz für uneinge-

schränkte Gewerbegebiete gemäß DIN 18005 von Lw“ = 60/60 dB(A) (tags/nachts) zulässig 

ist. Dadurch ergeben sich für den Nachtabschnitt Überschreitungen der Immissionsrichtwer-
te, so dass zur Erzielung einer Verträglichkeit in der Bauleitplanung Emissionsbeschränkun-
gen für den Nachtzeitraum erforderlich sind. Für den Tageszeitraum sind keine Einschrän-
kungen notwendig. 
 
Für den Nachweis der Verträglichkeit vorhandener betriebe innerhalb des Plangeltungsbe-
reiches wurden die jeweiligen Beurteilungspegel der einzelnen Betriebe an den maßgeben-
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den Immissionsorten außerhalb des Plangeltungsbereichs bestimmt. Da für den Tagesab-
schnitt keine Emissionsbeschränkungen erforderlich sind, ist die Einhaltung der Immissions-
richtwerte der TA Lärm nachzuweisen. Für den Nachtabschnitt ist keine Überprüfung der 
Verträglichkeit erforderlich, da in den vorhandenen Gewerbebetrieben kein Nachtbetrieb 
stattfindet. 
 
Insgesamt ist festzustellen, dass die Beurteilungspegel der untersuchten Betriebe für jeden 
Betrieb mehr als 15 dB(A) unterhalb des Immissionsrichtwertes für Mischgebiete tags liegen. 
Somit sind die Geräuschemissionen der Betriebe für die Immissionsorte nicht beurteilungsre-
levant. Die Verträglichkeit der vorhandenen Betriebe ist somit festgestellt. 
 
Hinsichtlich der kurzzeitig auftretenden Spitzenpegel wird den Anforderungen der TA Lärm 
entsprochen. 
  

12 Immissionsschutz: Belastung durch Geruch und Keime 
Zu Beginn des Bauleitplanverfahrens mit dem Aufstellungsbeschluss im Februar 2013 be-
fand sich im südlichen Teil des Plangebietes der Geflügelhof Neumann, der auch einen 
Schlachtbereich und einen Räucherofen betrieb. Im näheren und weiteren Umfeld (Eller-
hoop) befinden sich drei Höfe mit Pferdehaltung in relevantem Umfang und ein Betrieb mit 
Rinderhaltung. In Entfernungen ab 650 m befindet sich eine Abfallbehandlungsanlage und 
ab 1.300 m entfernt liegt ein Müllheizkraftwerk. 
 
Um Auswirkungen auf die durch den Bebauungsplan festgesetzten Bauflächen abzuschät-
zen, wurde ein Geruchs- und Keimgutachten beauftragt (TÜV Nord) beauftragt. Darin wer-
den die Geruchsbelastung, die Schwebstaubkonzentration, der Staubniederschlag sowie die 
Bioaerosolimmissionen der Putenhaltung des Geflügelhofes Neumann berechnet und darge-
stellt. Die Auswirkungen der Abfallbehandlungsanlage und des Müllheizkraftwerkes wurden 
qualitativ abgehandelt. Diese wurden aufgrund der Aufgabe des Geflügelhofes 2017 aktuali-
siert. Dementsprechend wurde auf die Darstellung der Berechnung durch Schwebstaub und 
Bioaerosale verzichtet. 
 
Geruch 
Im Plangebiet sollen Sondergebiete „Umwelttechnik und Sonderbetriebe“ ausgewiesen wer-
den. Für Gewerbe- und Industriegebiete sowie Dorfgebiete mit überwiegend landwirtschaftli-
cher Nutzung kann nach GIRL ein Immissions(grenz)wert von 15 % der Jahresstunden her-
angezogen werden.  
 
Auf Flächen mit Kenngrößen über 15% der Jahresstunden dürfen keine Orte errichtet wer-
den, an denen sich Personen nicht nur vorübergehend aufhalten. Hallen ohne ständige Ar-
beitsplätze, Parkplätze und Zuwegungen sind dort zulässig. 
 
Nach Aufgabe der Geflügelhaltung und Schlachtung des Betriebes Neumann und Pferdehal-
tung des Betriebes Oppermann liegen die belästigungsrelevanten Kenngrößen in Plangebiet 
unter 2 % der Jahresstunden. 
 
Abfallbehandlungsanlage und Müllheizkraftwerk 
Zu den Einwirkungen aus einer benachbarten Abfallbehandlungsanlage und eines Müllheiz-
kraftwerkes wurde auf der Basis bestehender Unterlagen Stellung genommen. Beide Anla-
gen befinden sich nicht in Hauptwindrichtung zum Plangebiet. Bei den Emissionen handelt 
sich entweder um Quellen mit geringen Quellstärken oder um Quellen mit hohen Ableitun-
gen. Daher kann als Ergebnis einer groben Abschätzung davon ausgegangen werden, dass 
die Auswirkungen auf das Plangebiet gering sein werden. Für eine quantitative Aussage sind 
Ausbreitungsberechnungen erforderlich, die nicht durchgeführt wurden. 
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13 Denkmalpflege 
Das nächstgelegene archäologische Interessensgebiet befindet sich mehr als 1,4 km südöst-
lich des Plangebietes im Bereich der Bilsbekniederung. Es können keine Auswirkungen auf 
archäologische Kulturdenkmäler durch die Umsetzung der vorliegenden Planung festgestellt 
werden. Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt 
werden, ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fundstelle 
bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich hier sind gem. §14 DSchG (in 
der Neufassung vom 12.Januar 2012) der Grundstückseigentümer und der Leiter der Arbei-
ten. 

 

14 Flächenbilanz 
Die Flächenfestsetzungen innerhalb des Geltungsbereichs der 3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 47 stellen sich wie folgt dar: 
 

Sondergebiet Umwelttechnik   
 

69.588 m² 

Private Grünflächen    
 

6.290 m² 

Öffentliche Grünflächen   
 

16.380 m² 

Geltungsbereich insgesamt   
 

92.258 m² 

 

15 Umweltprüfung 
Seit der Neufassung des Baugesetzbuches vom 23. September 2004 besteht für die Ge-
meinden bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen ge-
mäß § 2 Abs. 4 die Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung, in der die voraussichtli-
chen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet werden. Das 
Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. 
 
Die im Rahmen der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 ermittelten und bewerteten Belange des 
Umweltschutzes sind gemäß § 2a BauGB in einem Umweltbericht darzulegen. Dieser ist 
gesonderter Teil der Planbegründung. Die Inhalte des Umweltberichtes sind in der Anlage zu 
§ 2 Abs. 4 und § 2a BauGB festgelegt. 

16 Umweltbericht 
Siehe separates Dokument – In der Endfassung der Begründung wird der Umweltbericht in 
das Dokument der Begründung integriert! 
 
 
 

Diese Begründung wurde von der Ratsversammlung der Stadt Tornesch in ihrer Sitzung am 
……………….. gebilligt. 
Tornesch, den ……………….. 
 
............................................... 
Bürgermeisterin 
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1.  E INLEITUNG 

1.1 KURZDARSTELLUNG DES INHALTS UND DER WICHTIGSTEN ZIELE 
DER F-PLANÄNDERUNG  

1.1.1 Abgrenzung des Geltungsbereiches 

Der Plangeltungsbereich der 3. B-Planänderung umfasst ein ca. 9,2 ha großes Gelän-
de, das sich am äußersten östlichen Rand des Stadtgebietes. Das Gebiet liegt zwi-
schen der Kreisstraße 21 (Straße „Oha“) und der Lise-Meitner-Allee. Die Nordwestseite 
wird vom „Försterkamp“ begrenzt, einem als Fuß- und Radweg genutzten Redder. Im 
Südosten reicht das Gebiet bis an den Asperhorner Weg heran. Die Nordostgrenze 
des Geltungsbereiches an der K 21 stellt zugleich die Grenze zur Nachbargemeinde 
Ellerhoop dar. 

1.1.2 Ziele und Inhalte der B- und F-Planänderung 

Ausgangssituation und aktuelle Nutzung 

Die gewerblichen Flächen des Businesspark Tornesch sind nahezu erschöpft. Noch 
vorhandene unbebaute Flächen wurden größtenteils bereits an Unternehmen mit dem 
Zweck der Bebauung veräußert.  

Die bisher ausgewiesenen Bauflächen des SO-Gebietes innerhalb des rechtskräftigen 
B-Plans aus 2004 sind überwiegend mit Gewerbebetrieben belegt und bebaut. Die jetzt 
neu überplante östlich angrenzende Fläche ist bisher nicht Teil eines Bebauungspla-
nes gewesen. Sie ist im Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft ausge-
wiesen. Hier befand sich bis 2017 ein Geflügelhof mit den zugehörigen Grünlandflä-
chen, der aufgegeben wurde.  

Die Hofanlage dient aktuell (Dezember 2019) zwar nicht mehr als Großstallung. Der 
Betrieb arbeitet momentan jedoch noch als Geflügelverarbeitungs- und Verpackungs-
betrieb, von hier werden noch Geflügelprodukte versendet. Alle Häuser im Untersu-
chungsgebiet werden noch vollständig genutzt und weisen keine Verfallserscheinun-
gen auf. Das gilt vor allem für das bewohnte, zentral gelegene Wohnhaus sowie auch 
für das Haupthaus des Geflügelhofs, das z.T. noch zum Wohnen genutzt wird (Stand 
Dezember 2019). 

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche war dem angrenzenden ehemaligen Geflügelhof 
zugeordnet und ist ursprünglich für die Geflügel-Freilandhaltung genutzt worden. Diese 
Nutzung wurde aufgegeben, die Fläche wird seit einigen Jahren ausschließlich als In-
tensivgrünland genutzt. 

Geplante Nutzung 

Die Flächen im Geltungsbereich der Planänderung sind zu etwa einem Drittel bereits 
innerhalb des bestehenden Bebauungsplanes 47 und als Sondergebiet „Umwelttechnik 
und Sonderbetriebe“ sowie als öffentliche Grünfläche ausgewiesen. Etwa zwei Drittel 
des Geltungsbereiches liegen außerhalb der Grenzen des ursprünglichen B-Plans aus 
2004. Sie umfassen im Wesentlichen den ehemaligen Geflügelhof sowie die angren-
zenden Gründlandflächen entlang der Kreisstraße 21. 

Planungsziel der B-Planänderung ist die landschaftsverträgliche Erweiterung des be-
stehenden Sondergebiets „Umwelttechnik und Sonderbetriebe“ zur Bereitstellung ge-
werblicher Bauflächen bis an die Straße „Oha“ (K 21) heran. 
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Eine Erweiterung der Siedlungsfläche bietet sich an dieser Stelle an. Dies ist mit der 
bereits vorhandenen Erschließung sowie der jetzt möglichen Arrondierung des städte-
baulichen Gefüges zu begründen. Damit verbunden ist der Vorteil, dass es vergleichs-
weise leicht gelingen kann, das erweiterte Gebiet in den landschaftlichen Kontext am 
Siedlungsrand einzufügen. 

Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Die Grundflächenzahlen betragen in allen SO-Flächen 0,8, d.h. 80 % der Grundstücks-
fläche darf durch bauliche Anlagen überdeckt werden. Aufgrund der auf 0,8 festgesetz-
ten Kappungsgrenze darf die GRZ hier für Nebenanlagen, u.a. Hof- und Stellplatzflä-
chen, nicht überschritten werden. 

Traufhöhen 

 Traufhöhen (TH) der 3. Änderung des B-Plans 47 in m 

Teilgebiet Verwaltungsgebäude Lagergebäude 

SO  U/2  TH 12 TH 12 

SO  U/2a TH 15 TH 15  

SO  U/2b TH 29 TH 29 

SO  U/2c TH 15  TH 15  

 

In den vier Teilgebieten werden unterschiedliche Traufhöhe mit 12,0 m, 15,0 m bzw. 
29,0 m festgesetzt. Eine TH von 29,0 m ist nur im Kernbereich der nördlich gelegenen 
SO-U/2b Fläche zulässig. Dabei beträgt der Abstand dieser Fläche im Norden zum 
Redder bzw. im Osten zur K 21 mindestens 50 m.  

In allen vier SO-U-Gebieten ist für untergeordnete Bauteile (wie z.B. Schornsteine) ei-
ne Höhe von bis zu 46,5 m zulässig. Die Fläche für diese untergeordneten Bauteile 
darf einen Anteil von 10 % der tatsächlich bebauten Grundstücksfläche auf dem Bau-
grundstück nicht übersteigen. 

Vor dem Hintergrund eines erhöhten Entwicklungsdrucks auf die gewerblichen Flächen 
im Businesspark Tornesch ist beabsichtigt, mit einer zulässigen Traufhöhe von 29 m 
auf einer Teilfläche des SO-U einen Beitrag zur flächensparenden Ausnutzung der 
Bauflächen zu leisten. Zugleich ist mit der Höhenstaffelung an den Außenrändern be-
absichtigt, harmonische Übergängen zu der umgebenden, weitgehend unbebauten 
Landschaft zu schaffen und dabei die die Abschirmung zum Landschaftsraum durch 
vorhandene und festgesetzte Grünflächen mit Knicks zu erreichen. 

Stellplätze, Nebenanlagen und Erschließung 

Nebenanlagen und Garagen werden im SO-U auf die überbaubaren Grundstücksflä-
chen beschränkt. Diese Einrichtungen können (und sollen) hier ebenso wie die Haupt-
gebäude untergebracht werden. Gleiches gilt für Stellplätze. 

Die Zufahrt zu den Sondergebieten im Geltungsbereich der 3. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 47 erfolgt unverändert über die Lise-Meitner Allee bzw. den Asper-
horner Weg, der wiederum an die K 21 angebundenen ist. Grundstückszufahrten zur  
K 21 sind unverändert nicht zugelassen. 
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Regenwasserableitung 

Es ist vorgesehen, das Niederschlagswasser von den Dach- und Hofflächen in offenen 
Gräben zurückzuhalten bzw. abzuleiten. Die Gräben liegen überwiegend innerhalb öf-
fentlicher Grünflächen. Dazu werden vorhandene Gräben genutzt und mehr als 700 m 
Gräben neu angelegt. 

Die Dimensionierung der für die Regenrückhaltung vorgesehenen Gräben erfolgte auf 
Grundlage eines wasserwirtschaftlichen Konzepts (d+p, dänekamp und partner, Bera-
tende Ingenieure VBI, Pinneberg, Februar 2019). 

Grünordnung 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 47 sind öffentliche Grünflächen mit unterschied-
lichen bzw. sich überlagernden Funktionen festgesetzt (insbesondere Knickschutz, 
Neuanlage von Knicks oder Regenwasserrückhaltung und -ableitung).  

Im Rahmen der 3. Änderung des B-Planes Nr. 47 werden einzelne markante Groß-
bäume im Inneren des Geltungsbereiches als zu erhalten festgesetzt. Außerdem fin-
den sich im B-Plan Festsetzungen zur Anlage eines flächigen Gehölzstreifens bzw. 
mehrere sog. T-Linien-Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft. Die vorhandenen Knicks liegen innerhalb dieser 
„T-Linien“-Flächen. 

Im Sondergebiet Umwelttechnik sind die Dächer neuer Gebäude mit einer Gebäude-
höhe von mindestens 5 Metern über Gelände mit Flach- oder flachgeneigten Dächern 
mit einer Dachneigung bis maximal 20 Grad auf mindestens 70 % der Dachfläche mit 
einem mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und 
extensiv zu begrünen. Von einer Dachbegrünung kann in den Bereichen abgesehen 
werden, die der Belichtung, Be- und Entlüftung, als Dachterrasse oder der Aufnahme 
technischer Anlagen dienen (auch Photovoltaik und Solarthermie).  

Fassadenteile mit einer Fläche von mehr als 100 m² sind zu begrünen. Je 100 m² ist 
eine Pflanze mit je mindestens 1 m² Pflanzfläche zu setzen. Diese Festsetzungen sol-
len einen Beitrag zur Minimierung des Eingriffes leisten bzw. dienen dem Klimaschutz 
und verbessert die optische Wirkung der Baukörper. 

Sofern die Errichtung von Anlagen zur Nutzung solarer Energie vorgesehen ist, kann 
von der Dachbegrünung abgesehen werden. Die Kombination beider Möglichkeiten ist 
ebenso möglich. 

 

1.2 UMWELTSCHUTZZIELE AUS FACHGESETZEN UND FACHPLÄNEN 
UND IHRE BERÜCKSICHTIGUNG 

1.2.1 Umweltschutzziele aus Fachgesetzen 

Im Folgenden werden die wesentlichen Umweltschutzziele aus den einschlägigen 
Fachgesetzen aufgeführt, die für den Bebauungsplan von Bedeutung sind. 

§ 1 (5) BauGB - menschenwürdige Umwelt 

„Die Bauleitpläne [...] sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern 
und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in Verant-
wortung für den allgemeinen Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestalt und das 
Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln“. 
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§ 1 (6) Nr. 7 BauGB - Umweltschutz 

„Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen:  
[...] die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege [...] “. 

§1a (2) BauGB - Sparsamer Umgang mit Boden 

 (2) „Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden. Dabei 
sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen  [...] die Mög-
lichkeiten der Entwicklung  [...] durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachver-
dichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversie-
gelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. [...] “ 

§1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) - Sicherung / Wiederherstellung der 
Bodenfunktionen 

„Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder 
wiederherzustellen. [...] Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen 
seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktionen als Archiv der Natur- und Kul-
turgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.“ 

§ 1a (3) BauGB - Eingriffsvermeidung; Ausgleich 

„Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
[...] sind in der Abwägung [...] zu berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt durch geeigne-
te Darstellungen und Festsetzungen [...] als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich. 
[...] Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren.“ 

§ 15 / 18 BNatSchG - Eingriffsvermeidung; Ausgleich 

Der Verursacher ist nach § 15 (2) BNatSchG verpflichtet, verbleibende, unvermeidbare 
„Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen)“. Aus-
geglichen sind Eingriffe, "wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Natur-
haushaltes in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild land-
schaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist.“ (a.a.O.) 

§ 18 (1) „Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von 
Bauleitplänen [...] Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Vermei-
dung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu 
entscheiden.“ 

§ 44 BNatSchG - Artenschutz 

Die Verbote in Bezug auf besonders und / oder streng geschützte wild lebende Pflan-
zen- und Tierarten sind zu beachten. 

Anlage 1 zum BauGB – Vorgaben für den Umweltbericht 

In Anlage 1 zu § 2 Absatz 4 und den §§ 2a und 4c des Baugesetzbuches sind die In-
halte des Umweltberichtes festgelegt. Darauf basierend erstreckt sich Beschreibung 
und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen auf die „direkten und die etwai-
gen indirekten, sekundären, kumulativen, grenzüberschreitenden, kurzfristigen, mittel-
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fristigen und langfristigen, ständigen und vorübergehenden sowie positiven und negati-
ven Auswirkungen der geplanten Vorhaben“. 

Runderlass „Verhältnis der (…) Eingriffsregelung zum Baurecht“ 

Dem Umweltbericht liegt der Runderlass „Verhältnis der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung zum Baurecht“ aus 2013 zugrunde (09. 12. 2013). Darin heißt es 
unter Ziffer 2.4: „Verbleibende Beeinträchtigungen sind so auszugleichen oder zu 
ersetzen, dass nach dem Eingriff keine erhebliche Beeinträchtigung des 
Naturhaushalts zurückbleibt und das Landschaftsbild landschaftsgerecht 
wiederhergestellt oder neu gestaltet wird (§ 15 Abs. 2 Satz 2 und 3 BNatSchG).“ 

Und weiter: „Wirkt sich ein Eingriff nur auf eines der beiden Schutzgüter (Naturhaushalt 
oder Landschaftsbild) aus, muss der Ausgleich die jeweilige Eingriffsfolge 
kompensieren. Es wäre unzulässig, die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes infolge 
des Baues von höhergeschossigen Gebäuden durch die Aufwertung einer Fläche 
auszugleichen oder ersetzen zu wollen.“ 

Ergänzend zum Runderlass liegt folgendes Schriftstück vor: „Hinweise zur Anwendung 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung – AN-
HANG“, ebenfalls vom 09. 12. 2013. 

Im Anhang zum Runderlass wird u.a. die erforderliche Erfassung und Bewertung von 
Natur und Landschaft genau beschrieben. Unter Ziffer 2.4 heißt es zur Ermittlung der 
Ausgleichbarkeit von Beeinträchtigungen: „Es ist zu prüfen, ob und wieweit mit Aus-
gleichsmaßnahmen Störungen der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes behoben 
werden können und das Landschaftsbild wiederhergestellt oder neu gestaltet werden 
kann. Soweit Ausgleichsmaßnahmen nicht möglich sind, ist anschließend zu prüfen, ob 
Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden können.“ 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (Verkehrslärmschutzverordnung BImSchV) 
und TA Lärm 

Durch die Planung ist die Ausdehnung bzw. Verlagerung einer vorhandenen, sich ggf. 
ändernden Schallquelle zu beachten. Ein ausreichender Schallschutz, als Vorausset-
zung für gesunde Lebensverhältnisse, erfordert eine sachgerechte Konkretisierung 
dieses Ziels in der Bauleitplanung auf der Grundlage immissionsschutzrechtlicher Vor-
gaben (insbesondere DIN 18005 [1; 2]; 18. BImSchV, TA Lärm). 

1.2.2 Umweltschutzziele aus Fachplänen und Gutachten 

Folgende Fachpläne und Gutachten liegen dem Umweltbericht zugrunde: 

Landschaftsplan / Flächennutzungsplan 

Der Landschaftsplan der Stadt Tornesch aus 1992 stellt auf den Flächen nordwestlich 
des ehemaligen Geflügelhofes / südwestlich der der K 21 Ackerflächen dar. Im wirk-
samen Flächennutzungsplan ist dieser Bereich als „Fläche für die Landwirtschaft“ dar-
gestellt. Der übrige Geltungsbereich der jetzigen B-Planänderung ist im F-Plan als 
sonstiges Sondergebiet „Umwelttechnik und Sonderbetriebe“ gekennzeichnet. 

Der mehr als 25 Jahre alte Landschaftsplan müsste prinzipiell im Geltungsbereich der 
jetzigen 41. F-Planänderung, insbesondere im Bereich der landwirtschaftlichen Flä-
chen bis zur K 21, angepasst werden. Dies soll hier jedoch nicht geschehen, da in dem 
zu ändernden F-Plan diese landschaftsplanerischen Inhalte mit dargestellt werden. 
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Gutachten und weitere Fachplanungen 

 Faunistische Potenzialabschätzung Bestandsdarstellung für eine Artenschutzunter-
suchung zum B-Plan 47, 4. Änderung, Dilpom-Biologe Karten Lutz, HH, 12 / 2019 

 Schalltechnischen Untersuchung zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 47 der 
Stadt Tornesch, Lairm Consult, Bargteheide, Oktober 2019 

 Wasserwirtschaftliches Konzept zum B-Plan Nr. 47 – 3. Änderung 
d + p, dänekamp und partner Beratende Ingenieure VBI, Pinneberg, Februar 2019 

 Gutachten im Rahmen der Bauleitplanung für den B-Plan 47 (3. Änderung) zu Ge-
ruchs- ,Staub- und Bioaerosolimmissionen durch fünf landwirtschaftliche Betriebe 
incl. Schlachtung und Räucherei in Tornesch, TÜV NORD Umweltschutz GmbH & 
Co. KG, Hamburg, Mai 2015 

 Untersuchung von Oberbodenmischproben 0937/2015 – 3. Änderung B-Plan Nr. 47, 
Änderung F-Plan Tornesch, Gelände Geflügelhof Neumann, Dipl. – Geol. H. Zie-
genmeyer Umweltgeotechnik, Elmshorn, Oktober 2015 
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2.  BESCHREIBUNG DES DERZEITIGEN UMWE LTZUSTANDES 
UND BEWE RTUNG DER GEPLANTEN UMWELTAUSWIRKU N-
GEN 

2.1 SCHUTZGUT MENSCH 

2.1.1 Lärm – Ausgangssituation 

Lärmbelastungen werden derzeit von folgenden Quellen verursacht: 

 öffentlicher Verkehr auf der K 21 (am Ostrand des Plangebietes) 

 Lärm im Zusammenhang mit den Gewerbebetrieben innerhalb des SO-U 

Die Lärmquelle im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr auf der K 21 wird vermut-
lich weitgehend unverändert bleiben. Im Hinblick auf das SO-U-Gebiet rückt dessen 
Ostgrenze nun weiter an die K 21 heran. Dies verringert den Abstand zu dem nächst 
gelegenem Wohnhaus in der Splittersiedlung Thiensen auf rund 100 m (Wohnnutzung 
im Außenbereich). 

Das Sondergebiet "Umwelttechnik und Sonderbetriebe" dient - unverändert - vorwie-
gend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Betrieben, Anlagen und Ein-
richtungen der Bereiche Umwelttechnik und Abfallwirtschaft sowie von Betrieben und 
Einrichtungen, die wegen der Art ihrer Nutzung und/oder Ihres (autobahnbezogenen) 
Verkehrsaufkommens nicht siedlungsnah im Achsenraum untergebracht werden kön-
nen oder sollen. 

2.1.2 Lärm – Bewertung der zu erwartenden qualitative Veränderungen 

Bei der Bewertung der ggf. zu erwartenden Belastungen sind zwei Lärmarten zu unter-
schieden: 

 Verkehrslärm 

 Gewerbelärm 

Das Ing.-Büro Lairm-Consult hat im Oktober 2019 zu beiden Themenkomplexen eine 
Untersuchung mit entsprechenden Prognosen vorgelegt. Darauf beziehen sich die un-
ten stehenden Ausführungen. 

Verkehrslärm 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Ver-
kehrslärm berechnet für die maßgeblichen Straßenabschnitte berücksichtigt. Die Stra-
ßenverkehrsbelastungen und die maßgeblichen Lkw-Anteile für die Bundesautobahn  
A 23 wurden der Straßenverkehrszählung 2015 für Schleswig-Holstein entnommen. 
Für die Kreisstraße K 21 (Oha) konnte für die Darstellung der Straßenverkehrsbelas-
tungen auf eine vorliegende verkehrstechnische Stellungnahme zurückgegriffen wer-
den. 

Die Zahlen wurden auf den Prognosehorizont 2035/40 hochgerechnet, wobei eine jähr-
liche Verkehrssteigerung von etwa 0,5 % pro Jahr einberechnet wurde. 

Für den Geltungsbereich der 3. B-Planänderung ergeben sich aus dem B-Plan-
induzierten Zusatzverkehr im Umfeld keine beurteilungsrelevanten Veränderungen, 
somit ist der B-Plan-induzierte Zusatzverkehr nicht weiter beurteilungsrelevant. 

TOP 16

458 von 743 der Zusammenstellung



Stadt Tornesch 11 Umweltbericht 

im Kreis Pinneberg  zum B-Plan 47, 3. Änderung und zur 41. F-Planänderung 

Zusammenfassend ergeben sich für den Plangeltungsbereich Beurteilungspegel von 
bis zu 73 dB(A) tags und 63 dB(A) nachts. Im Osten wird der Orientierungswert für 
Gewerbegebiete von 65 dB(A) tags überschritten. Im Nachtzeitraum ergeben sich im 
Osten, Süden und Westen Überschreitungen des Orientierungswerts für Gewerbege-
biete von 55 dB(A) nachts.  

Zusätzlich wird im Osten des Plangeltungsbereiches sowohl der Immissionsgrenzwert 
für Gewerbebetriebe von 69 dB(A) tags bis zu einem Abstand von etwa 28 m ausge-
hend von der Mitte der K 21 überschritten als auch der Immissionsgrenzwert für Ge-
werbegebiete von 59 dB(A) nachts bis zu einem Abstand von etwa 27 m ausgehend 
von der Mitte der K 21. Im restlichen Teil des Plangeltungsbereiches werden die Im-
missionsgrenzwerte für Gewerbegebiete eingehalten. 

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb des Plangeltungsbereiches können 
aufgrund der Bauweise durch eine angepasste Grundrissgestaltung (Verlegung der 
schützenswerten Nutzungen auf die lärmabgewandte Seite), Abrücken der Baugrenzen 
oder passiven Schallschutz geschaffen werden. 

Potentielle Belastungen durch Verkehrslärm ergeben sich insbesondere auf der Ostsei-
te entlang der K 21. Dies beträfe vor allem schutzbedürftige Räume und Räume, die 
überwiegend zum Schlafen genutzt werden, soweit sie zur K 21 orientiert sind (vgl. 
Karte in der Begründung zum B-Plan, S. 18). 

Der Schallgutachter weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei einem maß-
geblichen Außenlärmpegel von > 70 dB(A) auch bei Büronutzung mit hohem passiven 
Schallschutz und damit zusätzlichen Baukosten zu rechnen ist. 

Weiter heißt es in dem Gutachten: „Für Neu-, Um- und Ausbauten sind aufgrund der 
Überschreitung von 45 dB(A) nachts zum Schutz der Nachtruhe für Schlaf- und Kin-
derzimmer schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, falls der notwendige hygienische 
Luftwechsel nicht auf andere, nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
geeigneten Weise sichergestellt werden kann.“ 

„Für Neu-, Um- und Ausbauten ist bezüglich der Außenwohnbereiche (Terrassen / Bal-
kone / Loggien) festzustellen, dass der Orientierungswert für Gewerbegebiete von 65 
dB(A) überwiegend nicht um mehr als 3 dB(A) überschritten wird. Somit sind Außen-
wohnbereiche in offener Gebäudeform zulässig.“ 

Betroffenheiten für das Schutzgut Mensch ergeben sich insgesamt nur in relativ gering-
fügigem Umfang. Zum einen sind in den SO-Gebieten keine Schlaf- und Kinderzimmer 
zu erwarten. Zum anderen kann es durch eine geschickte Grundrissgestaltung gelin-
gen, lärmempfindliche Nutzungen bzw. Räume auf die straßenabgewandte Seite zu 
verlagern und damit Belastungen durch Verkehrslärm weitestgehend zu vermeiden. 

Gewerbelärm 

Als gewerbliche Vorbelastungen werden die in den Bebauungsplänen Nr. 7 der Ge-
meinde Ellerhoop und Nr. 47 der Stadt Tornesch festgesetzten Sondergebietsflächen 
berücksichtigt. Der Bereich südöstlich des Plangeltungsbereiches ist gemäß Be-
bauungsplan Nr. 7 der Gemeinde Ellerhoop als Sonstiges Sondergebiet „Informations- 
und Bildungszentrum für den Gartenbau“ ausgewiesen. „Dabei wird davon ausgegan-
gen, dass eine Verträglichkeit mit der nördlich des Bereichs gelegenen Wohnbebauung 
besteht.“ 

Zum Schutz der Nachbarschaft vor Gewerbelärm aus dem Plangebiet wurden für die 
gewerblich genutzten Flächen im Plangebiet geprüft, ob der Planungsansatz für unein-
geschränkte Gewerbegebiete gemäß DIN 18005 von Lw“ = 60/60 dB(A) (tags/nachts) 
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zulässig ist. Dabei ergeben sich für den Nachtabschnitt Überschreitungen der Immissi-
onsrichtwerte, so dass zur Erzielung einer Verträglichkeit in der Bauleitplanung Emissi-
onsbeschränkungen für den Nachtzeitraum erforderlich sind. Für den Tageszeitraum 
sind keine Einschränkungen notwendig. 

Für den Nachweis der Verträglichkeit vorhandener Betriebe innerhalb des Plangel-
tungsbereiches wurden im Lärmgutachten die jeweiligen Beurteilungspegel der einzel-
nen Betriebe an den maßgebenden Immissionsorten außerhalb des Plangeltungsbe-
reichs bestimmt. Da für den Tagesabschnitt keine Emissionsbeschränkungen erforder-
lich sind, ist die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm nachzuweisen. Er-
gebnis: Für den Nachtabschnitt ist keine Überprüfung der Verträglichkeit erforderlich, 
da in den vorhandenen Gewerbebetrieben kein Nachtbetrieb stattfindet. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Beurteilungspegel der untersuchten Betriebe für 
jeden Betrieb mehr als 15 dB(A) unterhalb des Immissionsrichtwertes für Mischgebiete 
tags liegen. Somit sind die Geräuschemissionen der Betriebe für die Immissionsorte 
nicht beurteilungsrelevant. Die Verträglichkeit der vorhandenen Betriebe ist somit fest-
gestellt. 

Hinsichtlich der kurzzeitig auftretenden Spitzenpegel wird den Anforderungen der TA 
Lärm entsprochen. 

Unter Berücksichtigung der o.a. Emissionsbeschränkungen für den Nachtzeitraum sind 
erhebliche negative Effekte für das Schutzgut Mensch im Zusammenhang mit potenti-
ellen Lärmbelastungen aus der Gewerbenutzung nicht zu erwarten. 

2.1.3 Erholung – Ausgangssituation und Bewertung der Veränderungen 

Für das Schutzgut Mensch – Wohnen und Erholen – ist das Plangebiet nahezu unbe-
deutend, da es von anderen SO-Gebieten bzw. überwiegend von landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen umgeben ist oder als solches genutzt wird.  

Für die Feierabenderholung bzw. die Erholung in der freien, unbebauten Landschaft; 
beispielweise auch in Pausenzeiten für Beschäftigte, kommt dem Redder im Nordosten 
des Plangebietes eine gewisse Bedeutung zu. Dies gilt auch deshalb, da er eine Ver-
bindung zwischen der Lise-Meitner-Allee und der Straße Oha (K 21) darstellt und hin 
und wieder als Fuß- und Radweg genutzt wird (aktuell relativ zugewachsen). 

Darüber hinaus ist das Schutzgut Mensch – Wohnen und Erholen – vor allem im Zu-
sammenhang mit dem Schutzgut Landschaftsbild / Landschaftserleben sowie dem 
Schutzgut Klima / Lufthygiene von Belang. 

2.1.4 Schutzgut Pflanzen und Tiere – Ausganssituation 

Ackerflächen und Grünland 

Im Planungsgebiet ist eine ehemals als Grünland genutzte Fläche vorhanden, die an-
schließend als Ackergras (Saatgras-)fläche diente. Sie wird aktuell extensiv mit Rin-
dern beweidet. Mit rund 4,1 ha nimmt diese Fläche fast die Hälfte des Plangeltungsbe-
reiches ein. 

Gras- und Staudenflur 

Im Zusammenhang mit den Gehölzflächen auf dem ehemaligen Geflügelhof, künftig 
private Grünflächen, sind Gras- und Staudenfluren im Unterholz und an den Säumen 
zu erwähnen. 
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Gehölzstrukturen, Bäume 

Hervorzuheben ist der Redder im Nordosten, dessen südliche Hälfte im Plangebiet 
liegt (Försterkamp). Hier finden sich markante, großkronige Bäume, vor allem Eichen, 
die den Raum weithin sichtbar prägen und ein weitgehend naturbelassenes Refugium 
für die Tier- und Pflanzenwelt in der intensiv genutzten und stark überbauten Umge-
bung darstellen. 

Auf dem Gelände des ehemaligen Geflügelhofes ist ein ausgeprägter Gehölz- und 
Baumbestand zu finden, u.a. mit zahlreichen Kastanien im Inneren des Grundstücks 
und an dessen Nordrand sowie u.a. Erlen, Weiden, Birken, Eichen, Pappeln und Bu-
chen, die den naturnahen Charakter der Grünanlage rund um das Wohnhaus des 
Gutsbetreibers unterstreichen. Entlang der K 21 in der Nordostecke des Plangebietes 
sind außerdem Eichen und Hainbuchen nahe des Straßenrandes vorhanden. 

 

 
 

Übersichtsplan ohne M. – Knicks, Gräben und Gehölze  
(Grundlage: B-Plan und Wasserwirtschaftskonzept, dänekamp und partner Beratende Ingenieure VBI, 
02/ 2019)  
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Knicks K 1 bis K 3 und Gehölzfläche G 1 

Im Plangebiet bzw. an dessen Rändern befinden sich 3 Knicks, die sich, als Ergebnis 
der der Bestandsaufnahme im Juli 2013, kurz charakterisieren lassen: 

K1 –  Doppelknick (Redder) am Nordwestrand 
Großkronige Überhälter (Eichen) prägen den alleeartigen Charakter des Redders 
Wertvoller bunter Knick u.a. mit Haselnuss, Kornelkirsche, Weißdorn, Schlehe, 
Heckenkirsche, Holunder, Feldahorn, Hainbuche, Vogelbeere, Traubenkirsche, 
Zitterpappel sowie Berg- und Spitzahorn. 
Wall vorhanden, teilweise mit Krautschicht 
Graben an der Innenseite (Nordseite) des Redders 

K2 –  Knick am Nordostrand / an der K 21 
Wenige Überhälter (Eichen), sonst Hainbuche und strauchartige Eichen. 
Wall teilweise vorhanden, degeneriert und von Gräsern überwachsen, z.T. mit 
Brombeergestrüpp, Brennnesseln (nitrophil). 

K4 –  Knick am Südwestrand des parkartigen Grundstücks des Geflügelhofes 
Überhälter, vielfach großkronige Eichen, prägen Eindruck des Knicks. 
Wall vorhanden, teilweise mit Strauch- und Krautschicht. 

G1 – Gehölz am Nordwestrand des ehemaligen Geflügelhofes 
Zweireihige Strauchpflanzung ohne Wall, teilweise mit nitrophiler Krautschicht. 
Gehölze u.a. Weißdorn, Weide, Holunder, Feldahorn, Rose. 

Anmerkung: Nach einer Begutachtung vor Ort Anfang 2019 durch das Grünflä-
chenamt der Stadt Tornesch ist diese Fläche nicht als Knick eingestuft worden. 
Im GIS des Kreises Pinneberg ist an dieser Stelle kein Knick eingetragen. Inso-
fern bestätigt dies die o.a. Einstufung als einfaches Gehölz. 

Gewässer 

Auf dem parkartig angelegten Gartengrundstück des Geflügelhofes befindet sich ein 
naturnah angelegter, nahezu rechteckiger Teich, der etwa 40 m x 15 m misst (rund  
600 m²). Zudem gibt es einen kleinen Folienteich etwa 50 m südlich des großen Tei-
ches (Stand 2013).  

Inzwischen haben sich die beiden Teiche positiv im Sinne eines attraktiven Tier- und 
Pflanzenlebensraumes weiter entwickelt (Stand Dezember 2019). Auch aufgrund der 
sonnenexponierte Lage ist dort eine gut entwickelte Ufer- und Unterwasservegetation 
zu finden. Es handelt sich um strukturreiche Gewässer mit Versteckmöglichkeiten, ei-
nem reichen Nahrungsangebot und ohne Raubfische die als Lebensraum u.a. für den 
Lammmolch besonders geeignet sind (Diplombiologe K. Lutz, Dezember 2019). 

Zwischen dem nördlichsten und dem südlich angrenzenden Gewerbegrundstück inner-
halb der bestehenden SO-U/2a-Fläche befindet sich ein Graben, der an seinem Wes-
tende zu einem Teich erweitert ist. Diese Struktur ist im aktuellen Luftbild bei Google-
Earth (März 2018) noch nicht vorhanden. Sie ist nördlich der im Bild erkennbaren Bau-
stelle zur Entwässerung des neuen Betriebsgeländes angelegt. Dieser Teich ist noch 
sehr jung und daher ohne Unterwasserpflanzen und ohne charakteristische Sumpf-
pflanzen oder Röhrichte am Ufer. 
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Vegetationsfreie und vegetationsarme Flächen 

Flächen ohne Vegetation sind vor allem auf dem ehemaligen Geflügelhof zu finden, 
meist asphaltiert und vorwiegend der Anlieferung und dem Abtransport von Waren die-
nend. Im Nordwesten des Geflügelhofgeländes befindet sich die damalige Dungplatte. 

Besondere faunistisch - floristische Lebensräume 

Insbesondere die Baum- und Gehölzstrukturen im Zuge des Redders stellen als lineare 
faunistisch - floristische Lebensräume eine wertvolle Struktur dar, die sich, unterbro-
chen durch die Lise-Meitner-Allee, nach Südwesten fortsetzt. Eingeschränkt wird diese 
potentiell noch höhere Qualität durch die isolierte Lage innerhalb bestehender Gewer-
be- bzw. So-Flächen mit entsprechend dichter Bebauung bzw. hohem Versiegelungs-
grad. Positiv hervorzuheben ist der direkte Anschluss des Redders an die Gehölzfläche 
im Nordosten außerhalb des Plangebietes, die den Lebensraum für die Tier- und 
Pflanzenwelt aufwertet. 

Geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG / § 21 LNatschG) 

Die vorhandenen Knicks sind nach dem Landesnaturschutzgesetz besonders ge-
schützt. 

2.1.5 Schutzgut Pflanzen und Tiere – Bewertung der zu erwartenden Veränderungen 

Ackerflächen und Grünland 

Die Inanspruchnahme der bisher unbebauten Feldflur in einer Größenordnung von 
mehr als 4 ha bedingt generell Lebensraumverluste für die Tier- und Pflanzenwelt. Die 
Grünländereien besitzen trotz der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung eine gewis-
se, potenziell höherwertige Biotopfunktion für die Flora und Fauna, die verloren geht. 

Gehölzstrukturen, Bäume und Knicks 

Am Nordrand des Gebäudekomplexes des vormaligen Geflügelhofes sowie zwischen 
der Gebäudegruppe und der privaten Grünfläche werden die dortigen Gehölze besei-
tigt bzw. nicht als zu erhalten festgesetzt. Insgesamt sind es ca. 30 Sträucher bzw. 
kleinkronige Bäume, u.a. Weißdorn, Weide, Holunder, Rosen und Feldahorn, die als 
Verlust zu bilanzieren sind und damit u. a. als Vogelnähr- und Brutgehölz entfallen. 

Die übrigen Gehölzbestände bleiben erhalten und werden entsprechend im B-Plan 
verankert. D.h. einzelne besonders markante Bäume wie vor allem der alleeartige Kas-
tanienbestand auf dem Gelände des ehemaligen Geflügelhofes werden innerhalb der 
festgesetzten privaten Grünfläche auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung im 
B-Plan zum Erhalt festgesetzt. 

Die zwei einfachen Knicks und der Doppelknick (Redder) am Försterkamp bleiben voll-
ständig erhalten und werden von den Planänderungen und den darauf fußenden Bau-
maßnahmen weder direkt noch indirekt beeinträchtigt. 

Erhebliche negative Effekte infolge von Verschattungen des Redders durch die an-
grenzende Neubebauung sind nicht zu erwarten. Dies lässt sich aus der festgesetzten 
Höhenentwicklung auf der Sonderbaufläche begründen. Innerhalb eines Abstandes 
von 50 m vom südlichen Knickwall des Redders sind Gebäude mit einer Traufhöhe von 
max. 15 m zulässig sind. Hierdurch wird eine ausreichende Belichtung des Knicks si-
chergestellt.  
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Darüber hinaus wird durch einen angemessenen Abstand zu den geplanten Gräben für 
die Regenentwässerung dafür gesorgt, dass die Bäume von direkten Auswirkungen 
unbeeinträchtigt bleiben, da das Grabenprofil vollständig außerhalb der Kronentraufe 
des Baumbestandes angelegt wird. 

Gewässer 

Die beiden Teiche auf dem parkartig angelegten Gartengrundstück inmitten des  
B-Plangebietes bleiben erhalten bzw. sind von der Planänderung unberührt. 

Ein bereits angelegter Entwässerungsgraben, der am rückwärtigen Rand der bisheri-
gen SO-U-Fläche verläuft, wird auf einer Länge von 160 m verfüllt. Es handelt sich um 
einen technisch ausgebauten Graben mit Trapezprofil und nitrophilen Säumen, der 
vermutlich nach Inkrafttreten des B-Plan 47, d.h. nach 2004 angelegt wurde und etwa 
10 Jahre alt sein dürfte. 

Durch die aktuelle Neukonzeption der Flächenentwässerung werden mehr als 700 m 
Gräben für die Ableitung des Regenwassers neu angelegt, die das Gebiet in der Mitte 
durchziehen bzw. an den Außenrändern liegen.  

2.1.6 Artenschutz (§ 44 ff BNatSchG) 

Das Kapitel Artenschutz fasst die Ergebnisse des mehr als 30-seitigen Fachgutachtens 
des Diplom-Biologen Karsten Lutz, Hamburg, vom Dezember 2019 kurz zusammen. 

Untersuchungsrahmen und Methodik 

Von der der 3. B-Planänderung und den daraus resultierenden Baumaßnahmen kön-
nen Arten betroffen sein, die nach den einschlägigen Regelungen des Bundesnatur-
schutzgesetztes besonders oder streng geschützt sind. Daher wurde eine faunistische 
Potenzialanalyse für geeignete Artengruppen unter besonderer Berücksichtigung ge-
fährdeter und streng geschützter Arten gefertigt. 

Es galt zu untersuchen, ob gefährdete Arten oder artenschutzrechtlich bedeutende 
Gruppen im Eingriffsbereich vorkommen und ob sich daraus ggf. Betroffenheiten erge-
ben könnten, die dem Bauvorhaben bzw. der Umsetzung des B-Plans entgegen stehen 
könnten. 

Dazu wurde in einem ersten Schritt eine Relevanzprüfung durchgeführt, um zu ermit-
teln, welche Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und welche Vogelarten potentiell 
vorkommen könnten. Die Auswahl der potenziellen Arten erfolgt einerseits nach ihren 
Lebensraumansprüchen (ob die Habitate geeignet erscheinen) und andererseits nach 
ihrer allgemeinen Verbreitung im Raum Tornesch. In einem zweiten Schritt wurde die 
erforderliche artenschutzfachliche Bewertung des geplanten Vorhabens durchgeführt. 

Grundlage dafür ist die Begehung des Gebietes am 05. 12. 2019. Dabei wurde insbe-
sondere auf Strukturen geachtet, die für Anhang IV-Arten und Vögel von Bedeutung 
sind. Die Bäume wurden vom Boden aus einzeln mit dem Fernglas besichtigt und auf 
potenzielle Fledermaushöhlen untersucht. Die Knicks wurden auf Nester (Kobel) der 
Haselmaus und auf charakteristische Fraßreste (Haselnussschalen) untersucht. 
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Ergebnisse - Brutvögel 

Der Gutachter fasst die Charakteristik des Untersuchungsgebietes im Wesentlichen 
folgendermaßen zusammen: 

 im Nordosten: bisher intensiv genutzte Acker-Saatgrasland, aktuell extensiv als  
Rinderweide genutzt 

 Nordrand: Redder mit viele größeren Bäume (Überhälter) meist Eichen 

 Ein Teil im Süden: Wohn und Hausgartenbereich des Geflügelhofes mit Zierpflan-
zungen, Rasenflächen und zwei Teichen 

 im Südwesten: Knick auf hohem Wall 

 Gewerbeflächen im Westen: weitgehend versiegelt mit kleinen Scherrasenflächen 
sowie ein Graben, der sich an seinem Westende zu einem Teich erweitert 

 Im Südosten: ehemaliger Geflügelhof, größtenteils versiegelt (aktuell arbeitet der 
Betrieb noch vollständig als Geflügelverarbeitungs- und Verpackungs- und Ver-
sandbetrieb  

Basierend auf der Gebietscharakteristik standen insbesondere folgende Brutvogelarten 
im Focus: 

 Arten der Grünlandfläche :Feldlerche, Schafstelze, Star  

 Arten der Ackersäume: Dorngrasmücke, Goldammer, Fasan 

 Mäusejäger: Mäusebussard, Turmfalke, Waldkauz, Waldohreule  

Von den im Untersuchungsgebiet potentiell vorkommenden Brutvogelarten könnte vor 
allem die Feldlerche von einer Beschädigung ihrer Fortpflanzungsstätte im Sinne des  
§ 44 BNatSchG betroffen sein. Durch die Inanspruchnahme der rund 4 ha großen 
Ackergrasfläche bleiben die ökologischen Funktionen im Sinne des § 44 (5) Satz 2 
BNatSchG bleiben für die Arten der Agrarlandschaft nicht erhalten. Sie verlieren ihre 
Reviere, deren Funktionen durch Kompensationsmaßnahmen im Sinne von Aus-
gleichsmaßnahmen (CFS-Maßnahme) ersetzt werden müssten. 

Insofern steht hier die Frage im Vordergrund, inwieweit insbesondere die Feldlerche 
tatsächlich im Geltungsbereich der B-Planänderung vorkommt. Um dies zu klären, wä-
ren ergänzende Kartierungen im Frühjahr 2020 erforderlich. 

Für die Beseitigung der Gehölze, die nicht zum Erhalt festgesetzt werden, ist eine ent-
sprechende Regelung im Hinblick auf die Brutzeiten erforderlich, um das gesetzlich ge-
regelte Tötungs- bzw. Zugriffsverbot (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) nicht zu verletzen. Daher 
darf die Fällung von Gehölzen nur außerhalb der Brutzeit der Vögel stattfinden, d.h. nur 
in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28. Februar. 

Ergebnisse - Fledermäuse 

Alle Fledermausarten gehören zu den streng geschützten Arten, die nach § 44 
BNatSchG besonders zu beachten sind. Im Hinblick auf die Fledermäuse ist zu prüfen, 
ob Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Jagdhabitate oder Flugstraßen dieser Arten durch 
das Vorhaben beeinträchtigt werden könnten. Dabei sind jahreszeitliche Differenzie-
rungen erforderlich, um sowohl Sommerquartiere (verschiedene Ausprägungen) als 
auch Winterquartiere (als Fortpflanzungs- und Ruhestätten) sowie Jagdreviere (Nah-
rungsräume) zu betrachten.  

Aufgrund der Übersichten zur Verbreitung von Fledermausarten, die in dem Arten-
schutzgutachten zitiert werden (a. a. O., S. 5), kommen im Raum Tornesch potentiell 
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alle der in Schleswig-Holstein vorhandenen Arten vor. Lediglich einige der hochspezia-
lisierten Waldarten, die nur in den östlichen Landesteilen vorkommen, sind hier nicht zu 
erwarten.  

Im B-Plangebiet wurden keine Bäume gefunden, die erkennbare Höhlungen aufwiesen, 
die für Fledermäuse als Quartier in Frage kommen. Einzelne große Bäume (Eichen vor 
dem Haupthaus des Geflügelhofs) und Überhälter in den Knicks haben allerdings so 
große Kronen, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass unsichtbare Höhlungen 
in größerer Höhe vorhanden sind. Hier sind kleine Fledermaus-Sommerquartiere im 
Kronenbereich möglich. Größere Höhlen wurden jedoch nicht entdeckt. Winterquartiere 
in den Baumkronen können ausgeschlossen werden, da die Bäume in den entspre-
chenden Höhen zu geringe Stammdurchmesser aufweisen. 

Alle Häuser im Untersuchungsgebiet werden noch vollständig genutzt und weisen kei-
ne Verfallserscheinungen auf. Das bewohnte und unterhaltene Wohnhaus auf dem 
Gartengrundstück neben dem Geflügelhof besitzt mit seinem traditionellen Dachstuhl 
ein mittleres Potenzial für Fledermaus-Sommerquartiere. Das gilt auch für das Haupt-
haus des Geflügelhofs, das z.T.  noch als Wohnhaus genutzt wird. 

Alle übrigen Gebäude des Geflügelhofes besitzen einschichtige Wänden ohne Nischen 
oder Verstecke für Fledermäuse oder sie sind als Teil der Fleischverarbeitung so „ste-
ril“ und nischenfrei gehalten, dass dort keine Fledermausquartiere zu erwarten sind. 
Dies gilt, im Hinblick auf die Charakteristik der Gebäude, auch für die neueren Gewer-
bebauten in den vorhandenen SO-Gebieten im Geltungsbereich der B-Planänderung. 

Sollten die bestehenden Wohngebäude und das alte Haupthaus abgerissen werden, 
müsste konkret überprüft werden, ob sie tatsächlich Fledermausquartiere aufweisen. 
Sollte das der Fall sein, könnten mit Ausweichquartieren Kompensationsmöglichkeiten 
(z.B. durch künstliche Fledermauskästen) geschaffen werden. Zur Vermeidung von Tö-
tung von Individuen müsste der Abriss des Gebäudes zu einem Zeitpunkt erfolgen, an 
dem die Fledermäuse ihre Sommerquartiere verlassen und ihre Winterquartiere aufge-
sucht haben (Dezember und Januar). D.h. falls Winterquartiere in Gebäuden zu vermu-
ten sind, müssten diese bereits vor dem Einzug der Fledermäuse in’s Quartier ver-
schlossen werden, um eine solche Nutzung z verhindern. Parallel dazu müssten recht-
zeitig vorher Ersatzquartiere geschaffen werden. Der Gebäudeabriss wäre nicht zuläs-
sig, falls darin Winterquartiere vorhanden sind. 

Betriebsbedingte Störungen können durch eine intensive Beleuchtung der Gehölze, 
deren Ränder sowie angrenzender Wege und Stellplätze entstehen. Wenn die Gehölze 
in den Dunkelstunden von März bis Oktober beleuchtet werden, können die Knicks 
bzw. der Redder als Jagdrevier und Lebensraum in seinem Wert stark gemindert wer-
den und seine Funktion verlieren. 

Die Auswirkungen durch Lichtemissionen auf Fledermäuse sowie insbesondere auch 
auf Vögel und Insekten können durch mehrere Maßnahmen verhindert oder erheblich 
minimiert werden: 

 Verwendung von Natriumdampf-Hochdrucklampen und Beleuchtungsanlagen mit 
einem für diese Tierarten verträglichem Spektrum mit „wärmeren“ Farbton bei ca. 
3.000 Kelvin, d.h. ins rot verschoben, Meidung der kurzwelligen Frequenzen 

 Vermeiden von diffusem „Rundumlicht“, d.h. das gezielte Einsetzen von Licht nur 
dort, wo es gebraucht  

 Verzicht auf nach Außen strahlender Beleuchtung am Rand des befestigten, be-
fahrbaren Bereichs 
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 Abschaltung in Bereichen, die nur bei Bedarf beleuchtet werden müssten, Verwen-
dung von Bewegungsmeldern 

Der Gutachter subsummiert, dass Fledermäuse durch die Realisierung des B-Planes 
eventuell Fortpflanzungs- und Ruhestätten in Wohngebäuden verlieren. Die ökologi-
schen Funktionen können durch Ausgleichsmaßnahmen, nämlich die Bereitstellung 
künstlicher Fledermausquartiere, erhalten bleiben. 

Ergebnisse – Amphibien 

Bei der Betrachtung der Amphibien standen insbesondere im Focus: 

 Kammmolch und Teichmolch  

 Erdkröte 

 Teichfrosch 

 Grasfrosch 

Die potenziellen Laichgewässer von Amphibien werden nicht vom Vorhaben verändert. 
Die bedeutenden Landlebensräume, die Gehölzstreifen, insbesondere der Knick in 
Nord-Süd-Richtung und der Redder am Nordrand, werden nicht verändert.  

Das Grünland ist Teil des Landlebensraumes der potentiell vorkommenden Amphi-
bienarten, vor Allem des Grasfrosches. Für die beiden Molcharten und die Erdkröte 
und den Teichfrosch sind die Grünlandflächen weniger bedeutend.  

Da die Landlebensräume sind selten limitierend für die Amphibienpopulationen sind, ist 
nicht zu erwarten, dass deren Verlust zu einer so starken Beschädigung der Fortpflan-
zungsstätten führen, dass sie in ihrer Funktion eingeschränkt wäre. Für die anderen 
Amphibienarten gilt das in noch stärkerem Maße, denn für sie sind die erhalten blei-
benden Gehölzsäume der wesentlich bedeutendere Lebensraum als das Grasland. In 
ganz besonderem Maße gilt das für den Kammmolch, der eher eine Wald- und Gehöl-
zart ist und sich im Grünland nicht lange aufhält. 

Insgesamt kommt der Gutachter zu dem Ergebnis, dass Kammmolche und andere 
Amphibien im Untersuchungsgebiet Laichgewässer in Gartenteichen besitzen, die 
durch die Planung nicht verloren gehen. Die ökologischen Funktionen dieser Fortpflan-
zungsstätten bleiben voraussichtlich erhalten. 

2.1.7 Schutzgut Boden – Ausgangssituation und Beeinträchtigungen 

Boden und Hydrogeologie 

Unterhalb der Deckschicht aus Oberboden sind vermutlich, analog zu den benachbar-
ten Flächen, Geschiebelehme und –mergel vorherrschend, vereinzelt sind auch Sande 
anzutreffen. Darin kann Stau- und Schichtenwasser angetroffen werden. Infolge der 
sehr geringen Wasserdurchlässigkeit des bindigen Bodens kann das Wasser zu Zeiten 
stärkerer Niederschläge örtlich und zeitweilig bis in Höhe des Geländes, u.U. sogar 
noch darüber, anstauen. 

Geomorphologie 

Aufgrund der geringen Geländebewegung ist die Topographie für die Bewertung der 
Bestandssituation innerhalb des Planungsgebietes als nachrangig zu werten. 
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Eingriffe und Beeinträchtigungen 

Das Schutzgut Boden ist betroffen durch folgende unvermeidbare Eingriffe: 

 Verlust des Bodens und seiner ökologischen Funktionen durch Überbauung 

 Veränderung des Bodengefüges 

 Potentiell: Weitergabe vorhandener Belastungen aus landwirtschaftlicher Nutzung 
im Oberboden 

Dauerhafte Eingriffe durch Überbauung werden vornehmlich durch den Neubau von 
Gebäuden, Straßenverkehrsflächen sowie Flächen für den ruhenden Verkehr auf vor-
her unversiegelten Flächen, meist Grünlandflächen (Ackergras), verursacht. Die Über-
bauung hat den Verlust belebten Bodens mit seinen Regelungs-, Lebensraum- und 
Pufferfunktionen zur Folge.  

Hinzu kommen temporäre Verdichtungen und Aushubmaßnahmen während der Bau-
zeit, u.a. für Leitungsverlegungen und Grabenbau, sowie die Zerstörung gewachsener 
Bodenschichten und die damit verbundenen Veränderungen des Porenvolumens und 
Korngefüges. 

Oberbodenmischproben – Veranlassung der gesonderten Untersuchung 

Um die die Umweltfolgen im Hinblick auf das Schutzgut Boden, vor allem den Oberbo-
den betreffend, genauer abschätzen zu können, wurde ein Bodengutachten in Auftrag 
gegeben. Dabei steht der überschüssige, abzufahrende Oberboden, der voraussicht-
lich nicht im Plangebiet verbleiben kann, im Vordergrund. Die Untersuchung ist veran-
lasst worden vor dem Hintergrund der derzeitigen landwirtschaftlichen Nutzung mit 
dem Geflügelhof. 

Es sollte untersucht werden, inwieweit es möglicherweise einen Eintrag von dünger-
spezifischen Stoffen bei der Entsorgung/Verwertung des Oberbodens im Rahmen spä-
teren Baumaßnahmen im Ablagerungsgebiet geben könnte. Dafür wurden Oberbo-
denmischproben entnommen und auf die Vorsorgewerte der Bundesbodenschutz- und 
Altlastenverordnung sowie Stickstoff- und Phosphatparameter als Bestandteile von or-
ganischem Dünger untersucht. (Untersuchung von Oberbodenmischproben………….., 
Dipl. – Geol. H. Ziegenmeyer Umweltgeotechnik, Elmshorn, Oktober 2015). 

Oberbodenmischproben – Ergebnisse der Bewertung  

Es wurden 13 Proben auf einer ca. 4 ha großen Fläche genommen. Das Untersu-
chungsgebiet umfasst den Geltungsbereich der 3. B-Planänderung (9 ha) abzüglich 
der bereits bebauten Flächen, d.h. abzüglich des Geflügelhofes und zweier Gewerbe-
flächen an der Lise-Meitner-Allee. Die verbleibenden unbebauten Flächen werden, im 
Rahmen der derzeitigen Interimsnutzung, als Grünland genutzt. 

In 7 von 13 Proben wurden die Vorsorgewerte der BBodSchV überschritten (MP 1,  
MP 2, MP 3, MP 6, MP 7, MP 8 und MP 9). Eine Verwertung des Materials in einer 
durchwurzelbaren Schicht ist nur mit Einschränkungen und unter bestimmten Bedin-
gungen möglich (a.a.O., S. 12 /13).  

Für zwei Untersuchungspunkte (Mischprobe MP 6 und MP 9) „ist bei der Verbringung 
des Materials von dem Grundstück der Boden […]nach LAGA Zuordnungswert Z2 zur 
Verwertung zu entsorgen.“  
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Abb. 3 aus dem Bodengutachten: Lage der Mischprobenbereiche (Dipl. – Geol. H. Ziegenmeyer Umweltgeotechnik, 

Elmshorn, Oktober 2015) 

 

„Die Befunde der Mischproben MP 4, MP 5, MP 10, MP 11, MP 12 und MP 13 halten 
insgesamt die Vorsorgewerte der BBodSchV ein. Somit ist das Oberbodenmaterial in 
einer durchwurzelbaren Schicht unter Einhaltung der Vorgaben der Vollzugshilfe zu  
§ 12 der BBodSchV der LABO [9] einsetzbar.“ (a.a.O., S. 13). Dabei ist anzumerken, 
dass die räumliche Verteilung der Probenahmepunkte mit unbedenklichen Mischpro-
ben und solchen, bei denen die Vorsorgewerte überschritten werden, keine signifikante 
Regelmäßigkeit erkennen lässt. Ein direkter räumlicher Zusammenhang zum Geflügel-
hof ist daraus nicht abzuleiten. 

Zu möglichen Beeinträchtigungen des Bodens bzw. des Bodenwasserhaushaltes heißt 
es im Gutachten zusammenfassend: 

„Auf der Basis der Befunde der aktuellen Bodenuntersuchungen sind Beeinträchtigun-
gen des Pfades Boden Grundwasser nicht anzunehmen. Beeinträchtigungen von 
Oberflächengewässern sind aufgrund der Phosphatgehalte im Eluat nicht auszuschlie-
ßen.  
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Aus den Befunden der aktuellen Untersuchungen ergeben sich folgende Sachverhalte 
und Empfehlungen:  

 Gefährdungen oder Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen ergeben sich 
aus den Befunden der chemischen Untersuchung der Bodenmischproben nicht.  

 Verlagerungen von düngertypischen Stoffen (Ammonium, Nitrat) sind nur in gerin-
gen, nicht relevanten Größenordnungen zu erwarten. 

 Beeinträchtigungen des Wasserpfades Oberflächengewässer bei Umlagerung des 
Bodenmaterials sind für den Parameter Phosphat durch Eutrophierung nicht auszu-
schließen.“ (a.a.O., S. 13/14) 

„Bei dem Aufbringen von Oberbodenaushub auf anderen Flächen ist sicherzustellen, 
dass direkte Auswaschungen von Phosphat in Oberflächengewässer vermieden wer-
den. Aufgrund der Befunde der chemischen Untersuchung sind Teile des Bodenaus-
hubs entsprechend den Vorgaben der LAGA nach LAGA Zuordnungswert Z2 zur Ver-
wertung zu entsorgen, falls Ausnahmeregelungen in Abstimmung mit den Fachbehör-
den nicht möglich sind. Der Boden aus den übrigen Bereichen kann unter Beachtung 
der Vorgaben der Vollzugshilfe zu § 12 der BBodSchV der LABO [9] in einer durchwur-
zelbaren Schicht verwertet werden. Die entsorgungsrelevanten Belastungen (s. Ab-
schnitt 9.2) sind bei Erdarbeiten zu beachten.“ (a.a.O., S. 13/14) 

Bei Beachtung der o.a. Einschränkungen und Hinweise, einschließlich einer sachge-
rechten Entsorgung bestimmter Teilmengen, sind keine signifikanten negativen Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten. 

Der Gutachter empfiehlt darüber hinaus: 

„Aufgrund der bei Aushubmaßnahmen zu erwartenden Oberbodenmenge bei Schicht-
dicken im Bereich von 0,3 m ≤ d ≤ 1,0 m sollten Abstimmungen mit den zuständigen 
Fachbehörden im Hinblick auf das eventuelle Aufbringen von Boden auf landwirtschaft-
lichen Flächen frühzeitig erfolgen. Weiterhin sollte vor Beginn der Bauphase sicherge-
stellt werden, dass ausreichende Flächen für das Aufbringen zur Verfügung stehen. 
Für die Planung der Bauphase ist zu beachten, dass die Aufbringung des Oberbodens 
auf landwirtschaftlichen Flächen in Abhängigkeit von Pflanz- und Erntezyklen nicht je-
derzeit möglich ist.“ 

Hinweis des Fachdienstes Umwelt des Kreises Pinneberg 

Ergeben sich bei Erdarbeiten Hinweise auf Bodenverunreinigungen, schädliche Bo-
denveränderungen und/oder eine Altlast, so ist dieses der unteren Bodenschutzbehör-
de des Kreises Pinneberg unverzüglich nach § 2 des Landes-Bodenschutzgesetzes 
mitzuteilen, so dass Maßnahmen zur Gefahrermittlung und/ oder Gefahrenabwehr 
nach dem Bodenschutzrecht eingeleitet werden können. 

2.1.8 Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer 

Der Teich auf dem Gartengrundstück des Geflügelhofes (rund 600 m²) sowie der klei-
nere Folienteich etwa 50 m südlich davon bleiben erhalten. 

Ein bereits angelegter Entwässerungsgraben, der am rückwärtigen Rand der bisheri-
gen SO-U-Fläche verläuft, wird auf einer Länge von 160 m verfüllt. Zugleich werden 
mehr als 700 m Gräben für die Ableitung des Regenwassers neu angelegt, die das 
Gebiet in der Mitte durchziehen bzw. an den Außenrändern liegen. Dabei ist nach ge-
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ring verschmutztem Wasser von Dachflächen (Graben I und I.1) sowie normal ver-
schmutztem Regenwasser von den Hof- und Verkehrsflächen (Graben D, D 1 und D 2) 
zu unterscheiden (vgl. Abbildung auf Seite 8 sowie Wasserwirtschaftliches Konzept 
zum B-Plan Nr. 47 – 3. Änderung d + p, dänekamp und partner Beratende Ingenieure 
VBI, Pinneberg, Februar 2019). 

Mit diesen Gräben ist es möglich, das Niederschlagswasser zu sammeln und vor Ort 
zurückzuhalten bzw., soweit möglich, versickern zu lassen.  

Eingriffe und Beeinträchtigungen 

Das Schutzgut Wasser ist betroffen durch folgende unvermeidbare Eingriffe: 

 Verminderung der Grundwasserneubildungsrate 

 Beeinträchtigung des Bodenwasserhaushaltes 

 

Die unbebauten Flächen hatten bisher, trotz des hohen Grundwasserstandes, eine 
gewisse Funktion für die Grundwasserneubildung und besonders als Retentionsfläche 
übernommen. Künftig können die bebauten und vollversiegelten Flächen nicht mehr 
der natürlichen Versickerung dienen. Infolgedessen kommt es zu einer Beeinträchti-
gung des Bodenwasserhaushaltes und zu einer Verringerung der Grundwasserneubil-
dung. 

Durch ortsnahe Rückhaltung der Niederschläge in in zahlreichen Gräben und die ver-
zögerte Abgabe des Wassers an den Vorfluter wird jedoch eine Verdunstung ermög-
licht und damit der Eingriffsumfang minimiert. Zudem soll das anfallende unbelastete 
Oberflächenwasser, soweit möglich, zur Versickerung gebracht werden, um Beein-
trächtigungen zusätzlich deutlich zu reduzieren. 

Zu potentiellen Beeinträchtigungen des Bodenwasserhaushaltes wird auf die Ausfüh-
rungen im vorangegangenen Abschnitt 2.1.7 im Zusammenhang mit den untersuchten 
Oberbodenmischproben verweisen. 

2.1.9 Schutzgut Luft und Klima 

Allgemeine lufthygienische Situation 

Tagsüber sind die Flächen des Redders eher als Kaltluftentstehungsgebiete (bzw. 
Frischluftentstehungsgebiete) wirksam, nachts gilt dies vorrangig für die Grünlandflä-
chen. Vor dem Hintergrund des bereits existierenden Planungsrechtes hat das bisher 
noch als landwirtschaftliche Fläche genutzte Teilgebiet der F-Planänderung eine Be-
deutung als Kaltluftentstehungsgebiet, die verloren geht. 

Die angrenzenden Flächen des Redders und der damit verbundenen kleinen Gehölz- 
bzw. Waldfläche (außerhalb des Plangebietes) wirken in das Plangebiet hinein und 
sind ebenso für die bioklimatische Ausgangssituation bedeutsam. Diese Funktion bleibt 
erhalten, da auch der Redder in seinem Bestand gesichert ist. Ebenso bleiben auch die 
Gehölz- und Baumbestände im südwestlichen Teil des Geflügelhofes erhalten, die 
auch einen spürbaren Beitrag zur Verbesserung der bioklimatischen Ausgangssituation 
leisten. 

Als vorhandene Belastung der lufthygienischen und kleinklimatischen Situation sind die 
bestehenden versiegelten Flächen sowie die Emissionen im Zuge des Straßenverkehrs 
auf der K 21 zu nennen. Vorbelastungen aus dem ehemaligen Geflügelbetrieb inner-

TOP 16

471 von 743 der Zusammenstellung



Stadt Tornesch 24 Umweltbericht 

im Kreis Pinneberg  zum B-Plan 47, 3. Änderung und zur 41. F-Planänderung 

halb des B-Plangeltungsbereiches entfallen, da Schlachtungen hier nicht mehr stattfin-
den. 

Die neuen zu überbauenden Flächen können ihre klimatische Schutz- und Regenerati-
onsfunktion für die Luftreinhaltung und den Temperaturausgleich nicht mehr wahrneh-
men. Bei versiegelten Flächen kommt es zu stärkeren Aufheizungen und größerer 
Wärmeabstrahlung als bei begrünten Flächen, so dass sich die nächtliche Abkühlung 
verringert, woraus wiederum größere Temperaturmaxima resultieren. 

Außerdem vergrößern sich der Schadstoffausstoß und damit die Belastung der lufthy-
gienischen Situation. Dies betrifft generell die bisher unbebauten Flächen, die teilweise 
zu Verkehrsflächen umgewandelt werden. 

Die zu erwartenden Mehrbelastungen werden durch den angrenzenden Redder mit 
seiner Funktion als kleinräumiges Kaltluft- bzw. Frischluftentstehungsgebiet zumindest 
randlich abgemildert. Zudem ist anzunehmen, dass Ausstrahlungen vom Baugebiet in 
die naturnahen Umgebungsflächen kleinräumig begrenzt bleiben und sich allenfalls 
mikroklimatisch auswirken. Darüber hinaus sollen mit einer Durchgrünung des Bauge-
bietes positive Effekte generiert werden. 

Für eine weitergehende Betrachtung zur Geruchs-, Staub- und Bioaerosolbelastung im 
Zusammenhang mit dem Geflügelhof liegt ein gesondertes Gutachten vor. 

TÜV-Gutachten - Aufgabenstellung 

Das Gutachten des TÜV Nord (Juni 2014 / Mai 2015) hatte vor allem zur Aufgabe, die 
Geruchs- und Staubbelastung, die von dem Geflügelhof, einschließlich Schlachtung 
und Räucherei, ausgeht, zu untersuchen. Außerdem sollte die Bioaerosolbelastung der 
Putenhaltung des Geflügelhofes berechnet und dargestellt werden. Der Betrieb wurde 
inzwischen eingestellt. Schlachtung, Räucherei und Putenhaltung finden nicht mehr 
statt, so dass dieser Aspekt entfällt. 

Darüber hinaus wurden landwirtschaftliche Betriebe im näheren und weiteren Umfeld 
mit in die Betrachtung einbezogen: drei Höfe mit Pferdehaltung (Ellerhoop) und ein Be-
treib mit Rinderhaltung. Außerdem wurden zwei weitere emissionsrelevante Betriebe 
betrachtet: In Entfernungen ab 650 m befindet sich eine Abfallbehandlungsanlage und 
ab 1.300 m entfernt liegt ein Müllheizkraftwerk. Die Auswirkungen der Abfallbehand-
lungsanlage und des Müllheizkraftwerkes wurden qualitativ abgehandelt. (Gutachten…. 
zu Geruchs-, Staub- und Bioaerosolimmissionen durch fünf landwirtschaftliche Betriebe 
incl. Schlachtung und Räucherei in Tornesch, TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. 
KG, Hamburg, Mai 2015). 

TÜV-Gutachten – Ergebnisse  

Kumulative Effekte im Zusammenhang mit benachbarten landwirtschaftlichen Betrie-
ben sowie einer Abfallbehandlungsanlage und einem Müllheizkraftwerk: Es „kann als 
Ergebnis einer groben Abschätzung davon ausgegangen werden, dass die Auswirkun-
gen auf das Plangebiet eher gering sein werden.“ (a.a.O. S. 29). 

Nach Aufgabe der Geflügelhaltung ist im Plangebiet mit nicht mehr mit erheblichen Ge-
ruchsimmissionen gemäß der Geruchsimmissionsrichtlinie zu rechnen. 

Daher sind erhebliche negative Effekte für die lufthygienische Situation und für das 
Schutzgut Mensch nicht zu erwarten. 
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2.1.10 Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild 

Vorhandene Situation 

Bewertungen hinsichtlich potenzieller Auswirkungen auf das Landschaftsbild erfordern 
eine Flächenbetrachtung, die das Plangebiet umfasst und darüber hinaus reichen.  

Prägend für das Landschafts- und Ortsbild sind besonders folgende Elemente: 

 Grünland als offene, unbebaute Fläche 

 Einzelbäume, Baum- und Gehölzgruppen 

 Redder als grüne Kulisse am Rand des Geltungsbereiches der 3. Änderung 

 Vorhandene, meist 1 geschossige Gebäude auf dem Gelände des Geflügelhofes 

 Gewerbe- und Streusiedlungsflächen in der Umgebung. 

 einzelne hoch aufragende bauliche Anlagen wie Werbepylone und Funkmasten, 
die in das Plangebiet hineinwirken. 

 

Charakteristisch für das Landschafts- und Ortsbild ist die vergleichsweise inhomogene 
Situation, wobei mehrere Elemente unterschiedlicher Charakteristik relativ dicht beiei-
nander liegen. Dazu zählt z.B. der Gebäudekomplex des Geflügelhofes im Südostteil 
des Plangebietes ebenso wie der markante Redder im Nordwesten und die offene, 
kaum untergliederte Grünlandfläche.  

Der Geflügelhof zeichnet sich einerseits durch markante Gehölz- und Baumbestände in 
den Binnenflächen und besonders am südwestlichen Rand aus. Zum anderen sind die 
Ost- und Südostseite weitgehend offen und ohne Eingrünung, so dass eine harmoni-
sche Einbindung zur unbebauten Landschaft fehlt. 

Am Rand des Geltungsbereiches überragen technische Bauwerke die maßstabgeben-
de Höhe der markanten Baumkronen des Redders: ein Funkmast und Werbepylone. 
Sie sind als punktuelle Störung des Landschaftsbildes zu betrachten die weit in das 
Gebiet hineinwirken. Dies gilt, soweit sie beleuchtet sind, auch nachts. 

Eingriffe und Beeinträchtigungen 

Veränderungen des Landschaftsbildes konzentrieren sich vor allem auf die östlichen 
Gebiete am Rand des „Business-Park Tornesch“, d.h. auf die Flächen SO-U/2b und 
SO-U/2c am Ortsrand von Tornesch. Im Abstand von ca. 20 m, teilweise auch gerin-
ger, sind in diesen Gebieten Gebäude mit einer Traufhöhe von 15 m zulässig. Eine 
Traufhöhe von 29,0 m ist nur im Kernbereich der nördlich gelegenen SO-U/2b Fläche 
zulässig. Dort beträgt der Abstand im Osten zur K 21 bzw. im Norden zum Redder 
mindestens 50 m. 

Aufgrund der Bebauung der bisherigen Grünlandfläche ändert sich das Erscheinungs-
bild der Landschaft und somit das Landschaftserleben. Statt des Blickes über die noch 
verbliebene offene und unbebaute Feldflur wird der Raum künftig durch Gebäude und 
Nebenanlagen der Sondergebiete bestimmt. Diese qualitative Änderung des Orts- und 
Landschaftsbildes ist insbesondere für Anwohner einzelner Wohnhäuser sowie das 
Gartenbauzentrum Ellerhoop östlich der K 21 relevant.  

Die Höhe von 15 m entspricht etwa einem 5-geschossigen Wohnhaus und stellt damit 
einen Maßstabssprung in Relation zur vorhandenen Bebauung östlich der K 21 dar. 

Mit dem geplanten Knick parallel zur K 21 wird eine Abschirmung des Baugebietes er-
zielt, die insbesondere im südlichen Teil eine deutliche Verbesserung der derzeitigen 
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Situation mit sich bringen wird. Für den nordöstlichen Teil kann eine gewisse abschir-
mende Wirkung durch den neuen Knick nach einigen Jahren erzielt werden. Dabei soll-
te der Abstand der künftigen Überhälter möglichst eng gewählt werden, da gerade die-
se Bäume die relativ größte Höhe innerhalb des Knicks erreichen und damit die beab-
sichtigte Eingrünung schaffen können.  

Im Sinne einer Perspektivverkürzung und einer guten Randeinfassung des Gebietes ist 
außerdem schon heute der in Teilen vorhandene Knick im Nordosten des Plangel-
tungsbereichs wirksam. Als Element mit einer deutlich wahrnehmbaren Raumwirkung 
schirmt der Redder das Gelände am Nordrand des Plangebietes, auch in der vegetati-
onsfreien Zeit, wirksam ab. Unabhängig davon sieht der B-Plan eine Höhenstaffelung 
vor, so dass die Gebäudehöhe zur freien Landschaft abnimmt und dort im Normalfall 
auf 15 m beschränkt bleibt. All dies trägt dazu bei, dass mittel- bis langfristig negative 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild und das Landschaftserleben verringert werden 
können. 

2.1.11 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Es sind keine Kultur- und Sachgüter, wie z.B. wertvolle Bauten oder archäologische 
Fundstätten, im Planungsgebiet oder seiner Umgebung bekannt. Wenn während der 
Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist die Denk-
malschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum Eintref-
fen der Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich hier sind gem. § 14 DSchG (in der 
Neufassung vom 12. Januar 2012) der Grundstückseigentümer und der Leiter der Ar-
beiten (aus: Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes vom 17. 09. 2013). 

2.1.12 Wechselwirkungen 

Die zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens wer-
den einschließlich der Wechselwirkungen und Sekundäreffekte sowie der kumulativen 
Wirkungen und Entlastungseffekte betrachtet.  

Es lassen sich folgende Wechselwirkungen und Wirkketten aufzeigen: 

 Überbauung / Versiegelung / Abgrabungen 

 Verlust belebten Bodens mit seinen Regelungs-, Lebensraum- und Puffer- 
 funktionen 

 Überbauung / Versiegelung  

 Vernichtung offener Bodenstrukturen  

 Erhöhung des Oberflächenwasserabflusses und Verringerung der Grundwasser-
 neubildungsrate 

 Temporäre Verdichtungen während der Bauzeit  

 Veränderung des Porenvolumen und des Korngefüges  

 Erhöhung des Oberflächenwasserabflusses und Verringerung der Grundwasser-
 neubildungsrate 

 Beeinträchtigung des Bodenwasserhaushaltes  

 Überbauung / Versiegelung 

 Erhöhung der Wärmeabstrahlung 

 Veränderung des lokalen Kleinklimas 

 Überbauung / Versiegelung  

 Vernichtung von Lebensräumen der Flora und Fauna 
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 Überbauung / Versiegelung 

 Verlust des Bodens für die Nahrungsmittelproduktion 

 Inanspruchnahme einer bisher unbebauten Fläche 

 Veränderung des Erscheinungsbildes im Landschaftsraum 

 Bau von Stellplätzen 

 Erhöhung der Lärmbelastung 

 Erhöhung der Verschmutzungsgefahr durch Schadstoffeinträge in Boden und 
  Grundwasser. 
 

2.2 PROGNOSE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI 
NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

Bei Nichtdurchführung der Planung bestünde für die Erweiterung der SO-U-Gebiete 
kein Baurecht. Die Entwicklung des Gebietes, bezogen auf die Schutzgüter, würde sich 
nach der heutigen Nutzung der Fläche richten. Dadurch bliebe der „Status quo“ für die 
Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft 
sowie Kultur- und Sachgüter bestehen. 

Aufgabe jeglicher Nutzung 

Im Falle einer Aufgabe jeglicher anthropogener Nutzung würden sich auf den dann 
brach liegenden Flächen nach und nach eine Krautschicht und später eine Strauch-
schicht etablieren. Nach 20 bis 30 Jahren wäre ein Pionierwald zu erwarten, der sich 
über weitere Jahrzehnte zu einem stabilen Waldökosystem entwickeln würde. 

2.3 GRÜNORDNUNGSMASSNAHMEN 

Im Kapitel 1.1 wurden die geplanten grünordnerischen Maßnahmen bereits näher be-
schrieben. An dieser Stelle werden die Maßnahmen stichwortartig zusammengefasst: 

 Neuanlage eines ca. 215 m langen Knicks am Ostrand innerhalb eines 7 m breiten 
Streifens (Fläche innerhalb des 7-m-Streifens: 1.500 m²) 

 Anpflanzung von Gehölzen innerhalb eines 3m-Streifens am Südrand am Asper-
horner Weg 

 Baumpflanzungen: Auf jedem Baugrundstück sind je angefangener 1.000 qm 
Grundstückfläche zwei großkronige Laubbäume, Stammumfang mindestens  
18 – 20 cm, auf einer jeweils mindestens 12 qm großen, offenen Vegetationsfläche 
zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

 PKW-Stellplätze auf den Baugrundstücken sind mit einem großkronigen Laub-
baum je angefangene 4 Stellplätze zu begrünen. Der Stammumfang der Bäume 
muss mindestens 18 – 20 cm betragen. Pro Baum ist eine offene Vegetationsflä-
che von mindestens 12 qm freizuhalten. 

 Dachbegrünung: Die Dächer neuer Gebäude mit einer Gebäudehöhe von mindes-
tens 5 Metern über Gelände und mit Flach- oder flachgeneigten Dächern mit einer 
Dachneigung bis maximal 20 Grad auf mindestens 70 % der Dachfläche sind mit 
einem mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen 
und extensiv zu begrünen. 

 Fassadenbegrünung: Fassadenteile mit einer Fläche von mehr als 100 m² sind zu 
begrünen. Je 100 m² ist eine Pflanze mit je mindestens 1 m² Pflanzfläche zu set-
zen. Sofern die Errichtung von Anlagen zur Nutzung solarer Energie vorgesehen 
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ist, kann von der Dachbegrünung abgesehen werden. Die Kombination beider 
Möglichkeiten ist ebenso möglich. 

 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft zur internen Untergliederung der Baugebiete und zur Aufnahme 
bzw. Ableitung des Regenwassers in Gräben („T-Linien-Flächen“) sowie zum Er-
halt vorhandener Knicks , zur Anlage von naturnah gestalteten Rückhaltegräben 
für Niederschlagswasser und (partiell) der Entwicklung von Ruderalvegetation. 

 

2.4 MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRINGERUNG UND ZUM AUS-
GLEICH DER NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN 

2.4.1 Eingriffsminimierung und -vermeidung 

Schutzgut Boden 

 Teilversiegelung auf untergeordneten Verkehrsflächen 

 Minimierung zusätzlicher Bodenversiegelung im Baubetrieb 

 

Schutzgut Wasser 

 Rückhaltung des anfallenden Niederschlagswassers in offenen Gräben 
 

Schutzgut Pflanzen und Tiere 

 Schutz und Erhalt des zum Erhalt festgesetzten Gehölz- und Baumbestandes 

 Kein Bodenaushub, Bodenverdichtung und Materialablagerung im Bereich der 
Kronentraufe von Großbäumen. 

 Vermeidungsmaßnahmen für Fledermäuse durch Vermeidung von Lichtemissio-
nen (vgl. S. 18/19 in Kapitel 2.1.6) 

Schutzgut Landschaftsbild 

 Anlage eines neuen Knicks an der Ostseite zur Kreisstraße 21 

 Eingrünung der Bauflächen zu einem frühest möglichen Zeitpunkt 

 Modellierung der Mulde zur Regenwasserrückhaltung und der Gräben möglichst 
naturnah mit flachen und / oder wechselnden Böschungsneigungen. 

2.4.2 Eingriffsumfang und erforderlicher Ausgleich 

Durch die Festsetzungen des B-Plans werden mehrere unvermeidbare Eingriffe ausge-
löst. Sie betreffen insbesondere folgende Schutzgüter: 

 Boden und Bodenwasserhaushalt 

 Pflanzen und Tiere 

 Landschaftsbild und Landschaftserleben, inclusive Schutzgut Mensch. 
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In der Summe ergibt sich für die quantifizierbaren Eingriffe ein Ausgleichserfordernis in 
einer Größenordnung von 26.650 m². Die Eingriffe sind im Einzelnen in der Bilanzie-
rung im Anhang nachzulesen. 

2.4.3 Maßnahmen zum Ausgleich  

Zur Eingriffskompensation sind adäquater Ausgleichsmaßnahmen bzw. -flächen erfor-
derlich. Der Ausgleich wird über eine entsprechende Fläche aus dem Ökokonto der 
Stadt Tornesch realisiert. 

Fazit 

Die Ausgleichsmaßnahmen sind in ihrem Umfang und ihrer Qualität geeignet, eine 
ausreichende Kompensation für die mit dem Bauvorhaben verbundenen qualitativen 
und quantitativen Eingriffe zu erbringen. 

2.5 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN  

Für die Erweiterung des SO-Umwelttechnik kämen kaum vergleichbare, ebenso geeig-
nete Flächen in Frage. Der geplante Standort ist aus folgenden Gründen prädestiniert: 

 Die Fläche der 3. B-Planänderung schließt sich unmittelbar an das vorhandene  
SO-U-Gebiet an. 

 Der Standort verfügt über optimale Anschlüsse an das örtliche, regionale und über-
regionale Straßenverkehrsnetz 

 Das Umfeld des Plangebietes ist bereits durch gewerbliche Nutzungen bzw. ausge-
wiesene Sondergebiete geprägt. 

 

Daher wird ausschließlich der geplante Standort zur Realisierung des Vorhabens be-
vorzugt. In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, mit denen die 
Zielsetzungen der 3. B-Planänderung erfüllt werden könnten, bestehen nicht. 
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3.  ZUSÄTZLICHE AN G ABEN 

3.1 VERWENDETE TECHNISCHE VERFAHREN UND HINWEISE AUF 
SCHWIERIGKEITEN 

Um die Art und den Umfang der Umweltauswirkungen bestimmen und umweltfachlich 
prüfen zu können, wurden zunächst Bestandsaufnahmen für die Schutzgüter durchge-
führt. Zudem wurde eine Auswertung relevanter Fachplanungen, -gutachten und  
-gesetze vorgenommen. 

Die Graslandfläche im Ostteil des Plangebietes ist als potentieller Lebensraum für 
Feldlerchen und die Schafstelze einzustufen. Um hier zu belastbaren Ergebnissen zu 
kommen, ist es erforderlich, zusätzliche Begehungen zur Kartierung der Vogelwelt in 
der Erfassungsperiode der Feldlerche und Schafstelze von April bis Juni 2020 durchzu-
führen. Falls diese Arten hier nachgewiesen werden sollte, wären geeignete Maßnah-
men zum Ausgleich erforderlich. Um die verloren gehenden ökologischen Funktionen 
der Brutreviere zu kompensieren, müssten dann geeignete Flächen für Feldlerchen an 
anderer Stelle neu geschaffen werden. 

Nennenswerte weitere Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben des 
Umweltberichtes ergaben sich darüber hinaus nicht. 

3.2 MASSNAHMEN ZUR ÜBERWACHUNG 

Nach Realisierung der Kompensationsmaßnahmen ist eine Erfolgskontrolle (Monito-
ring) gemäß § 4c BauGB vorgesehen. Im Rahmen des Monitoring überwacht die Stadt 
Tornesch die realisierten Maßnahmen. Dabei ist nach 3 bis 5 Jahren insbesondere 
festzustellen, ob die Maßnahmen dem Plan entsprechend umgesetzt wurden und die 
Pflanzungen angewachsen sind. 

Es ist erforderlich, die Flächen für „Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft“ auf Dauer für diese Zweckbindung zu sichern. 

3.3 ZUSAMMENFASSUNG 

3.3.1 Inhalt und Ziele der B-Planänderung 

 Schaffung der baurechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des SO-
Umwelttechnik im Rahmen der Arrondierung des Gebietes am Ostrand von  
Tornesch 

 Integration des Wohnhauses und der Gartenanlage des ehemaligen Geflügelhofs in 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

 Erhalt der Knicks und vor allem der markanten Großbäume als wirksame Eingrü-
nung und innere Untergliederung des Plangebiets 

 Eingrünung des Gebiets mit zusätzlichen Bepflanzungen insbesondere am Ostrand. 
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3.3.2 Bestehende Situation 

Lage im Raum 

Das Gebiet der 3. B-Planänderung umfasst rund 9 ha und liegt am äußersten östlichen 
Rand des Stadtgebietes von Tornesch in direkter Nachbarschaft zur Gemeinde 
Ellerhoop. 

Landschaftsbild 

Im Westen bestimmen die vorhandenen, inzwischen weitgehend bebauten Flächen 
des SO-Umwelttechnik das Plangebiet. Das östliche Gebiet ist Teil einer weitgehend 
unbebauten Zäsur im Siedlungsgefüge, die bisher vor allem als Grünland und Geflü-
gelhof genutzt wurden. Im Norden grenzt ein Redder mit vielen Großbäumen an, der 
prägend ist für den Raum. Zu erwähnen ist auch der markante Baumbestand im West-
teil des Geflügelhofes. 

Pflanzen- und Tierlebensräume 

Unbebaute Grünlandflächen, beanspruchen den überwiegenden Anteil der Flächen der 
B- und F-Planänderung sowie das Gelände des Geflügelhofes mit teilweise sehr dich-
tem, alt eingewachsenem Baum- und Gehölzbestand. Als wichtiger Tier- und Pflanzen-
lebensraum ist der Redder am Nordwestrand des Gebietes besonders zu erwähnen. 

Es sind nach § 21 LNatSchG geschützte Knicks bzw. ein Redder vorhanden. 

Betroffenheiten besonders und / oder streng geschützte Arten im Sinne des § 44 
BNatSchG sind im Bereich der künftigen Bauflächen nicht zu erwarten, soweit nach-
gewiesen werden kann, dass die potentiell zu erwartenden Offenlandarten (Feldlerche 
und Schafstelze) hier nicht vorkommen. 

Natürliche Grundlagen (Boden, Wasser, Klima) 

Der anzutreffende Boden ist relativ gering wasserdurchlässig. Daraus resultiert eine 
überwiegend geringe Eignung der Flächen zur Versickerung des Oberflächenwassers. 

Das Gebiet ist klimatisch, kleinräumig betrachtet, einem wirksamen Kaltluftentste-
hungsgebiet benachbart. 

3.3.3 Entwicklung des Umweltzustandes 

Eingriffe in Natur und Landschaft werden vor allem durch die Versiegelung von Boden 
verursacht. Hinzu kommen die zu kompensierenden Eingriffe in Vegetationsbestände, 
in das Landschaftsbild sowie den Bodenwasserhaushalt. 

3.3.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

Vermeidung und Verringerung 

Es sind folgende Minimierungsmaßnahmen vorgesehen: 

 Minimierung der Bodenversiegelungen (Teilversiegelung im Bereich der Stellplätze) 

 Rückhaltung des Regenwassers und, soweit möglich, Versickerung vor Ort 

 Eingrünung der Bauflächen an deren Außenrand 

 Dach- und Fassadenbegrünung 

 Gliederung der Stellplatzbereiche der KFZ durch Baumpflanzungen  
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 Schutz und Erhalt des Gehölz- und Baumbestandes 

 Maßnahmen zur Vermeidung von Lichtemissionen für Fledermäuse 

 

Ausgleich der Eingriffe 

Zum Ausgleich der Eingriffe in den Naturhaushalt werden Ausgleichsmaßnahmen au-
ßerhalb des Geltungsbereiches der 3. B-Planänderung im Rahmen des Ökokontos der 
Stadt Tornesch festgelegt. 
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4.  ANH ANG –  E INGRIFFS -  /  AUSGLEICHSBILANZIE RUNG 
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Anlage: E- und A-Bilanzierung Landschaftsarchitektur

BILANZIERUNG:  E I N G R I F F E  /  A U S G L E I C H S B E D A R F Stand: 06. 01. 2020

GESAMTFLÄCHE Plangebiet ca. 9,2 ha

x Aus-

gleichs-

faktor

=

1. Sondergebiete

1.1 SO U  -  "Sondergebiete Umweltechnik und Sonderbetriebe" mit GRZ 0,8

Die Gebiete SO U/2 + 2a bleiben hier unbeachtet, da beide Gebiete bereits

im rechtsgültigen B-Plan 47 bilanziert und ausgeglichen wurden.

18.800,00 m²  0,80 15.040,00 m² 0,5 7.520,00 m²

30.100,00 m²  0,80 24.080,00 m² 0,5 12.040,00 m²

Zwischensumme 39.120,00 m² 19.560,00 m² 19.560,00 m²

1.2 Nebenanlagen in den SO-Gebieten (50 % der zulässigen Bauflächen)

Die sonst zulässige Überschreitung der Grundfläche für Nebenanlagen (z.B. Parken, Zuwegung) nach BauNVO §19(4)

entfällt hier und beträgt Null %.

Bauflächen …

….in SO U/2b und 2 c 39.120,00 m²

Summe 39.120,00 m² 0 % 0,00 m² 0 0,00 m²

1.3 Erschließung - entfällt weil vorhanden

Zwischensumme 19.560,00 m²

Abzüglich vorhandene Versiegelung (Voll- und Teilversiegelung)

Hofflächen, Asphalt+Pflaster 6.300,00 m²    x 0,80 5.040,00 m² 0,5 2.520,00 m²

Gebäudefläche in SO U/2c 7.450,00 m²    x 1,00 7.450,00 m² 0,5 3.725,00 m²

(Flächen grob geschätzt) 12.490,00 m² 6.245,00 m²

Vorhandene Versiegelung wird als Bonus abgezogen: ./. 6.245,00 m²

Summe Ausgleichsbedarf für Versiegelung 13.315,00 m²

1.4 Gehölz- / Baumbeseitigungen

Die nicht zum Erhalt festgesetzten Gehölze umfassen eine Trauffläche von rund 50 m²

Gehölzverlust 31,00 x 50,00 1.550,00 m² 0,5 775,00 m²

Ausgleichsbedarf für Gehölzverlust 775,00 m² 775,00 m²

SUMME - Ausgleichsbedarf für Flächen mit allegmeiner Bedeutung für den Naturschutz 14.090,00 m²

SO U/2

Eingriffsfläche 
(Grundfläche nach 

B-Plan)

erforderliche

Ausgleichs-

fläche

SO U/2a

SO U/2b

SO U 2c

B47 Tornesch/ Text / 2020_E und A_B47-Ä3_Tor_tB-LA.xlsx  3
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2. ZUSAMMENFASSUNG - AUSGLEICHSBEDARF

2.1 Ausgleichsbedarf für Flächen mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz 14.090,00 m²

2.2 Ausgleichsbedarf für Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz 0,00 m²

2.3 Ausgleichsbedarf für "Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz" 0,00 m²

hier: Artenschutz

nach bisheriger Kenntnis nicht erforderlich

Zwischensumme 14.090,00 m² 14.090,00 m²

2.4 Ausgleichsbedarf für qualitative Beeinträchtigung

Schutzgut Wasser (Bezugsflächen: Neuversiegelung s. unten) 26.630,00 m² 0,1 2.663,00 m²

Landschaftsbild (Bezug: Fläche SO-Gebiete ohne Str. ) 48.900,00 m² 0,1 4.890,00 m²

Ausgleichsbedarf - Qualitative Beeinträchtigungen 75.530,00 m² 7.553,00 m² 7.553,00 m²

Berechnungsgrundlagen:

Neuversiegelung SO U/2b und c 39.120,00 m²

für Nebenanlagen 0,00 m²

Erschließung 0,00 m²

Zwischensumme 39.120,00 m²

abzüglich vorh. Versiegelung 12.490,00 m²

Summe Neuversiegelung 26.630,00 m²

eingriffsrelevante Gebietsflächen

SO U/2b 18.800,00 m²

SO U/2c 30.100,00 m²

Summe 48.900,00 m²

SUMME 21.643,00 m²

AUSGLEICHSVERPFLICHTUNG  für Eingriffe gerundet 26.650,00 m²

Die Eingriffe werden im Rahmen des Ökokontos der Stadt Tornesch vollständig kompensiert.

B47 Tornesch/ Text / 2020_E und A_B47-Ä3_Tor_tB-LA.xlsx  3
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21. Dezember 2019 

Faunistische Potenzialabschätzung Bestandsdarstellung für eine 

Artenschutzuntersuchung zum Bebauungsplan 47, 3. Änderung 

Im Auftrag der Stadt Tornesch 

 

 
Abbildung 1 (Luftbild aus Google-Earth™) 
Untersuchungsgebiet (rote Linie) und 1 – km – Umfeld  
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1 Anlass und Aufgabenstellung 

 
Abbildung 2  (Luftbild aus Google - Earth™). 
Untersuchungsgebiet mit den Teilgebieten Acker/Grasland (A), Knick/Redder (B) und 
bestehendem Ferienhof (C) sowie dem Kleingewässer (D)  

 

In Tornesch soll auf dem Gelände einer ehemaligen Geflügel-Großstallung mit an-

grenzenden Ackerflächen neue Gewerbebebauung entwickelt werden. Dazu wird 

ein Bebauungsplan aufgestellt. Das Gelände wird überbaut bzw. umgestaltet. Da-

von können Arten, die nach § 7 (2) Nr. 13 u. 14 BNatSchG besonders oder streng 

geschützt sind, betroffen sein. Daher wird eine faunistische Potenzialanalyse für 

geeignete Artengruppen unter besonderer Berücksichtigung gefährdeter und 

streng geschützter Arten angefertigt. Zu untersuchen ist, ob gefährdete Arten oder 

artenschutzrechtlich bedeutende Gruppen im Eingriffsbereich vorkommen. 

Zunächst ist eine Relevanzprüfung vorzunehmen, d.h. es wird ermittelt, welche Ar-

ten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und welche Vogelarten überhaupt vor-

kommen. Mit Hilfe von Potenzialabschätzungen wird das Vorkommen von Vögeln 

und Fledermäusen sowie anderen Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ermit-
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telt (Kap. 2). Danach wird eine artenschutzfachliche Betrachtung des geplanten 

Vorhabens durchgeführt (Kap. 4).  

 

 

2 Potenzialanalyse zu Brutvögeln und Arten des Anhangs IV 

Das Gebiet wurde am 05.12.2019 begangen. Dabei wurde insbesondere auf Struk-

turen geachtet, die für Anhang IV-Arten und Vögel von Bedeutung sind. Die Bäu-

me wurden vom Boden aus einzeln mit dem Fernglas besichtigt und auf potenzielle 

Fledermaushöhlen untersucht. Die Knicks wurden auf Nester (Kobel) der Hasel-

maus und auf charakteristische Fraßreste (Haselnussschalen) untersucht. 

Die Auswahl der potenziellen Arten erfolgt einerseits nach ihren Lebensrauman-

sprüchen (ob die Habitate geeignet erscheinen) und andererseits nach ihrer allge-

meinen Verbreitung im Raum Tornesch. Maßgeblich ist dabei für die Brutvögel die 

aktuelle Avifauna Schleswig-Holsteins (KOOP & BERNDT 2014). Verwendet werden 

für Fledermäuse die Angaben in BORKENHAGEN (2011). Für die Amphibien bieten 

der Atlas von KLINGE & WINKLER (2005) sowie die Ergebnisse des FFH-

Monitorings FÖAG (2013) eine gute Grundlage. Ergänzend wird der unveröffent-

lichte Arbeitsatlas der Amphibien und Reptilien (FÖAG 2016) herangezogen. 

 

2.1 Gebietsbeschreibung 

Das Untersuchungsgebiet umfasst ca. 10,2 ha (Abbildung 2). Es besteht aus vier 

faunistisch sinnvoll abgrenzbaren Teilgebieten: 

A. im Nordosten aus einem bisher intensiv genutzten Acker-

Saatgraslandgelände, das aktuell jedoch extensiv als Rinderweide genutzt 

wird (Teilgebiet A in Abbildung 2, 4,1 ha).  

B. Den Nordrand bildet ein Redder, der als Fußweg relativ zugewachsen ist 

und viele größere Bäume (Überhälter, meist Eichen) aufweist (Teilgebiet B 

in Abbildung 2, 0,7 ha). 

C. Ein Teil im Süden umfasst den Wohn und Hausgartenbereich des Geflügel-

hofes mit Zierpflanzungen, Rasenflächen und zwei Teichen. Den Westrand 

bildet ein stark zugewachsener Knick auf hohem Wall (Teilgebiet C in Ab-

bildung 2, 1 ha). 

D. Gewerbeflächen 

1. Der westliche Bereich ist bereits zum größten Teil mit Gewerbetrie-

ben bestückt und weitgehend versiegelt. Der Bereich der Baustelle im 

Luftbild ist inzwischen ein fertiggestellter Betrieb. Es existieren klei-

ne Scherrasenflächen (2,2 ha). Zwischen dem nördlichsten und dem 
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südlich angrenzenden Grundstück befindet sich ein Graben, der an 

seinem Westende zu einem Teich erweitert ist. Diese Struktur ist im 

Luftbild vom März 2018 (Abbildung 2) noch nicht vorhanden. Sie ist 

nördlich der im Bild erkennbaren Baustelle zur Entwässerung des 

neuen Betriebsgeländes angelegt. 

2. In der südöstlichen Ecke befindet sich ein ehemaliger Geflügelhof, 

der zwar nicht mehr als Großstallung dient, jedoch noch vollständig 

als Geflügelverarbeitungs- und Verpackungsbetrieb arbeitet. Von 

hier werden noch Geflügelprodukte versendet. Auch dieser Bereich 

ist größtenteils versiegelt (1,7 ha). 

 

2.2 Potenzielle Fledermauslebensräume 

Alle Fledermausarten gehören zu den streng geschützten Arten, die nach § 44 

BNatSchG besonders zu beachten sind. Zu überprüfen wäre, ob für diese Arten 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Jagdhabitate oder Flugstraßen durch das Vor-

haben beeinträchtigt werden. Der Bestand der Fledermäuse wird mit einer Poten-

zialanalyse ermittelt. 

2.2.1 Potenziell vorkommende Fledermausarten 

Alle potenziell vorkommenden Fledermausarten sind im Anhang IV (streng zu 

schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse) der FFH-

Richtlinie aufgeführt und damit auch nach § 7 BNatSchG streng geschützt. Da-

durch sind alle Fledermausarten artenschutzrechtlich zunächst gleich zu behan-

deln 

Aufgrund der Verbreitungsübersichten in BORKENHAGEN (2011) kommen im Raum 

Tornesch praktisch alle der in Schleswig-Holstein vorhandenen Arten vor. Ledig-

lich einige der hochspezialisierten Waldarten, die praktisch nur in den östlichen 

Landesteilen vorkommen, sind hier nicht zu erwarten. Eine spezielle Auflistung ist 

daher zunächst nicht erforderlich. Die folgenden Kapitel berücksichtigen die An-

forderungen aller Arten. 

2.2.2 Kriterien für potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten von 

Fledermäusen 

Fledermäuse benötigen drei verschiedene wichtige Biotopkategorien, die als Le-

bensstätten im Sinne des § 44 BNatSchG gelten können: Sommerquartiere (ver-

schiedene Ausprägungen) und Winterquartiere als Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten sowie Jagdreviere (Nahrungsräume). Zu jeder dieser Kategorien wird ein drei-

stufiges Bewertungsschema mit geringer, mittlerer und hoher Bedeutung aufge-

stellt. 
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 geringe Bedeutung: Biotop trägt kaum zum Vorkommen von Fledermäusen 

bei. In der norddeutschen Normallandschaft im Überschuss vorhanden. 

Diese Biotope werden hier nicht dargestellt. 

 mittlere Bedeutung: Biotop kann von Fledermäusen genutzt werden, ist je-

doch allein nicht ausreichend um Vorkommen zu unterhalten (erst im Zu-

sammenhang mit Biotopen hoher Bedeutung). In der norddeutschen Nor-

mallandschaft im Überschuss vorhanden, daher kein limitierender Faktor 

für Fledermausvorkommen . 

 hohe Bedeutung: Biotop hat besondere Qualitäten für Fledermäuse. Für das 

Vorkommen im Raum möglicherweise limitierende Ressource. 

2.2.2.1 Winterquartiere 

Winterquartiere müssen frostsicher sein. Dazu gehören Keller, Dachstühle in gro-

ßen Gebäuden, alte, große Baumhöhlen, Bergwerksstollen. 

 mittlere Bedeutung: Altholzbestände (mind. 50 cm Stammdurchmesser im 

Bereich der Höhle) mit Baumhöhlen; alte, nischenreiche Häuser mit großen 

Dachstühlen. 

 hohe Bedeutung: alte Keller oder Stollen; alte Kirchen oder vergleichbare 

Gebäude; bekannte Massenquartiere 

2.2.2.2 Sommerquartiere 

Sommerquartiere können sich in Gebäuden oder in Baumhöhlen befinden. 

 mittlere Bedeutung: ältere, nischenreiche Wohnhäuser oder Wirtschaftsge-

bäude; alte oder strukturreiche Einzelbäume oder Waldstücke. 

 hohe Bedeutung: ältere, nischenreiche und große Gebäude (z.B. Kirchen, al-

te Stallanlagen); Waldstücke mit höhlenreichen, alten Bäumen; bekannte 

Wochenstuben. 

2.2.2.3 Jagdreviere 

Fledermäuse nutzen als Nahrungsräume überdurchschnittlich insektenreiche Bio-

tope, weil sie einen vergleichsweise hohen Energiebedarf haben. Als mobile Tiere 

können sie je nach aktuellem Angebot Biotope mit Massenvermehrungen aufsu-

chen und dort Beute machen. Solche Biotope sind i.d.R. Biotope mit hoher Pro-

duktivität, d.h. nährstoffreich und feucht (eutrophe Gewässer, Sümpfe). Alte, 

strukturreiche Wälder bieten dagegen ein stetigeres Nahrungsangebot auf hohem 

Niveau. Diese beiden Biotoptypen sind entscheidend für das Vorkommen von Fle-

dermäusen in einer Region. 
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 mittlere Bedeutung: Laubwaldparzellen, alte, strukturreiche Hecken; 

Gebüschsäume / Waldränder; Kleingewässer über 100 m2, kleine Fließge-

wässer, altes strukturreiches Weideland, große Brachen mit Staudenfluren. 

 hohe Bedeutung: Waldstücke mit strukturreichen, alten Bäumen; eutrophe 

Gewässer über 1000 m2; größere Fließgewässer. 

2.2.3 Charakterisierung des Gebietes im Hinblick auf ihre Funktion 

für Fledermäuse 

Bei der Begehung des Untersuchungsgebietes wurde nach den oben aufgeführten 

Lebensraumstrukturen gesucht. Daraus wird die Bewertung der Lebensraumeig-

nung des Untersuchungsgebietes für Fledermäuse abgeleitet. 

2.2.3.1 Quartiere 

Im B-Plangebiet wurden keine Bäume gefunden, die erkennbare Höhlungen auf-

wiesen, die für Fledermäuse als Quartier in Frage kommen. Einzelne große Bäume 

(Eichen vor dem Haupthaus des Geflügelhofs) und Überhälter in den Knicks im 

Teilgebiet B und C haben allerdings so große Kronen, dass nicht ausgeschlossen 

werden kann, dass unsichtbare Höhlungen in größerer Höhe vorhanden sind. Hier 

sind kleine Fledermaus-Sommerquartiere im Kronenbereich möglich. Größere 

Höhlen wurden jedoch nicht entdeckt. Winterquartiere sind in den dort in der 

Höhe zu geringen Stammdurchmessern nicht möglich. 

Alle Häuser im Untersuchungsgebiet werden noch vollständig genutzt und weisen 

keine Verfallserscheinungen auf. Das bewohnte und unterhaltene Wohnhaus im 

Teilgebiet C besitzt mit seinem traditionellen Dachstuhl ein mittleres Potenzial für 

Fledermaus-Sommerquartiere. Das gilt auch für das Haupthaus des Geflügelhofs, 

das z.T.  noch als Wohnhaus genutzt wird. Solch ein Potenzial ist praktisch in je-

dem Gebäude Schleswig-Holsteins mit traditionellem, hölzernem Dachstuhl vor-

handen. Ein besonderes, hervorzuhebendes Potenzial besteht hier nicht. 

Alle übrigen Gebäude des Geflügelhofes (Teilgebiet D2) sind entweder ehemalige 

Geflügelstallungen mit einschichtigen Wänden ohne Nischen oder Verstecke für 

Fledermäuse, derzeit als Lagerräume genutzt, oder als Teil der Fleischverarbeitung 

so „steril“ und nischenfrei gehalten, dass dort keine Fledermäuse Quartiere haben 

können. Die Suche nach Fledermausspuren erbrachte keine Hinweise auf beste-

hende oder ehemalige Vorkommen 

Die neueren Gewerbebauten in Teilgebiet D1 sind fast völlig aus glatten Materia-

lien ohne Nischen und Winkel, die für Fledermäuse geeignet wären.  
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Abbildung 3 (Luftbild aus Google-Earth™) 
Lage der Bäume, die potenzielle Fledermausquartiere haben könnten (Quadrate 1-4) 
und die in Tabelle 1 behandelten Gebäude mit (Quadrate A) und ohne Potenzial (Kreise 
B-D).  
Violett umrandet sind die Flächen mit mittlerer potenzieller Bedeutung als Jagdhabitat. 
Die blauen Kreise 1-3 markieren die Teiche im Untersuchungsgebiet. 
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Tabelle 1: Beschreibung der in Abbildung 3 markierten Bäume und Ge-
bäude 

Nr. Beschreibung Potenzial 

1 Alte Eiche. Kronenbereich nicht völlig einsehbar, daher 

Höhlen mit Eignung für Fledermäuse nicht auszuschlie-

ßen. Stammdurchmesser in der Höhe für Winterquartier 

zu gering. 

Sommerquartier 

möglich 

2 Alte Eiche. Kronenbereich nicht völlig einsehbar, daher 

Höhlen mit Eignung für Fledermäuse nicht auszuschlie-

ßen. Stammdurchmesser in der Höhe für Winterquartier 

zu gering. 

Sommerquartier 

möglich 

3 Überhälter im Knick. Keine Höhlen erkennbar. Im nicht 

einsehbaren Kronenbereich in der Höhe Spalten möglich 

Kleine Sommer-

quartiere mög-

lich 

4 Überhälter im Redder. Kronenbereich nicht völlig ein-

sehbar, daher Höhlen mit Eignung für Fledermäuse nicht 

auszuschließen. Stammdurchmesser in der Höhe für 

Winterquartier zu gering. 

Sommerquartier 

möglich 

A1 Altes, strukturreiches Hauptgebäude mit traditionellem 

Dachstuhl 

Sommerquartier 

möglich 

A2-

A3 

Relativ moderne Wohnhäuser mit traditionellem Dach-

stuhl.  

Sommerquartier 

möglich 

B Modernisiertes Stallgebäude mit Räumen für Fleischver-

arbeitung. Keine Öffnungen und Nischen vorhanden 

kein Potenzial 

C Ehemalige Moderne Geflügel-Großställe, heute Lagerge-

bäude und relativ offener Geräteschuppen. Keine für Fle-

dermausquartiere geeignete Nischen vorhanden 

kein Potenzial 

D Moderne, neue Gewerbebauten. Keine Öffnungen und 

Nischen vorhanden 

kein Potenzial 

 

2.2.3.2 Jagdgebiete (Nahrungsräume) 

Die in Abbildung 3 violett umrandeten Flächen haben das Potenzial für Nahrungs-

flächen für Fledermäuse. Sie entsprechen den Kriterien für mittlere potenzielle 

Bedeutung) (Kap. 2.2.3.2). 

Der Knick/Redder (Teilgebiet B) ist aufgrund seiner Strukturvielfalt potenziell als 

Jagdgebiet mittlerer Bedeutung einzustufen. Die Gehölze des Knicks im Teilgebiet 
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C sind ebenfalls mit mittlerer Bedeutung einzustufen. Die übrigen Flächen (Teilge-

biete A und D) haben nur geringe potenzielle Bedeutung.  

 

2.3 Potenziell vorhandene Amphibien 

Aufgrund der Verbreitungsübersichten nach KLINGE & WINKLER (2005) und FÖAG 

(2013 u. 2016) sowie den allgemeinen Lebensraumansprüchen kommen folgende, 

in Tabelle 2 aufgeführte, Amphibienarten im Umfeld des Vorhabens vor. Im 

Untersuchungsgebiet gibt es drei potenziell geeignete Laichgewässer, zwei ältere 

und relativ naturnah gestaltete im Garten des Haupthauses (Teilgebiet C) und ei-

nen als Grabenaufweitung gestalteten Grabenabschnitt im Teilgebiet D. Dieser 

Teich ist noch sehr jung und ohne Unterwasserpflanzen und ohne charakteristi-

sche Sumpfpflanzen oder Röhrichte am Ufer. 

Landlebensräume sind im Untersuchungsgebiet in den Gehölzstreifen der Knicks 

und Redder sowie im Gartenteil (Teilgebiet B und C) und im Grünland (Teilgebiet 

A) zu erwarten. 
 
Tabelle 2: Artenliste der potenziell vorkommenden Amphibienarten 

(IV) = Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie  
RL D = Status nach Rote Liste Deutschlands (KÜHNEL et al. 2009), regionalisiert für Tiefland; RL 
SH = Status nach Rote Liste Schleswig-Holsteins (KLINGE 2004), ), regionalisiert für Geest (in 
Klammern ganz Schleswig-Holstein). 3 = gefährdet; V = Vorwarnliste, d.h. aktuell nicht gefährdet, 
aber Gefährdung zu befürchten, wenn bestimmte Faktoren weiter wirken, D = Daten mangelhaft, - 
= ungefährdet 

Art RL D RL SH 

Kammmolch, Triturus cristatus (IV) - V (V) 

Teichmolch Triturus (Lissotriton) vulgaris - - 

Erdkröte, Bufo bufo - - 

Teichfrosch, Rana (Pelophylax) kl. esculenta - D (D) 

Grasfrosch, Rana temporaria - V (V) 

 

Kammmolche besiedeln eine Vielzahl verschiedener Stillgewässertypen (Seen, 

Teiche, Kleingewässer im Offenland und in Waldgebieten). Wesentlich sind eine 

sonnenexponierte Lage und eine gut entwickelte Ufer- und Unterwasservegetation. 

Da sich die Kammmolche sehr lange in den Gewässern aufhalten, sind strukturrei-

che Gewässer mit Versteckmöglichkeiten, einem reichen Nahrungsangebot und 

ohne Raubfische als Lebensraum besonders geeignet (MEYER 2004). Diese Gewäs-

serqualitäten sind hier in den beiden Gartenteichen A1 und A2 (Abbildung 3) vor-

handen, so dass sein Vorkommen hier vorsorglich vermutet wird. Das Kleingewäs-

ser A3 im neuen Gewerbegebiet ist noch zu jung. Als Landlebensraum nutzt der 

Kammmolch die direkte Gewässerumgebung und bevorzugt Wälder. Sein potenzi-

TOP 16

493 von 743 der Zusammenstellung



Dipl.-Biol. Karsten Lutz – Artenschutzfachliche Untersuchung Tornesch 47 - Bestand 

 

Dipl.-Biol. Karsten Lutz, Bebelallee 55d, 22297 Hamburg, Tel.: 040/540 76 11 11 

eller Haupt-Landlebensraum befindet sich daher im Garten und dem angrenzen-

den Knick (Teilgebiet C in Abbildung 2). 

Der Teichmolch ist nicht gefährdet. Weil er wenig spezifische Ansprüche sowohl 

an den Landlebensraum als auch an das Laichgewässer stellt, ist er in nahezu allen 

Stillgewässertypen zu finden. Selbst kleine Habitatinseln können wegen der gerin-

gen Größe des Jahreslebensraumes erfolgreich besiedelt werden. Sein Landlebens-

raum befindet sich ebenfalls in Gehölzen im Umfeld des Laichgewässers. Für ihn 

kommt daher wie beim Kammmolch der Garten und Knick des Teilgebietes C in 

Frage. 

Die Erdkröte ist die am weitesten verbreitete Amphibienart in Schleswig-

Holstein. Sie kommt auch in größeren Gewässern vor und kann Fischbesatz gut 

tolerieren. Das Hauptvorkommen laicht in den größeren Teichen. Für sie kommen 

als Landlebensraum insbesondere die Gehölzflächen, das Teilgebiet B und die Gar-

tenfläche mit Knick, Teilgebiet C (Nr. A1 und A2 in Abbildung 3) in Frage.  

Der Grasfrosch ist zwar nicht als gefährdet eingestuft, jedoch in Schleswig-

Holstein auf der Vorwarnliste geführt. Bei dieser ehemals sehr weit verbreiteten 

Art sind große Bestandsrückgänge in der Agrarlandschaft zu verzeichnen. Nur we-

gen seiner weiten Verbreitung in einer Vielzahl von Lebensräumen und seiner gro-

ßen Anpassungsfähigkeit ist der Bestand des Grasfrosches noch nicht so weit ge-

sunken, dass er als gefährdet einzustufen wäre. Wegen des allgemeinen Trends zur 

Bestandsabnahme wird er in Schleswig-Holstein auf der „Vorwarnliste“ geführt. Er 

kann auch in vegetationslosen Waldgewässern aufwachsen und nutzt dort die Zeit 

vor dem Laubaustrieb zum Aufwachsen. Das Kleingewässer A2 im Untersuchungs-

gebiet ist wegen seiner Tiefe kein typischer Laichhabitat für ihn, trotzdem kann ein 

Vorkommen nicht ausgeschlossen werden. Die kleineren Gewässer A1 und A3 sind 

für ihn geeignete Laichgewässer. Als Landlebensraum kommen für ihn die glei-

chen Flächen wie für die Erdkröte und das Grünland (Teilgebiet A) in Frage. 

Der Teichfrosch Rana kl. esculenta (Hybridform der Arten R. lessonae u. R. 

ridibunda1) gehört zu den weit und nahezu lückenlos in Deutschland verbreiteten 

Arten. Der Teichfrosch ist derzeit nicht gefährdet. Seine Einstufung mit „D“ „Daten 

defizitär“ beruht auf dem unklaren Status der Mutterarten. Er lebt und laicht in 

größeren Gewässern und hält sich dort während des ganzen Lebenszyklus auf. 

Jungtiere wandern vom Gewässer etwas ab, um den größeren, kannibalistischen 

Artgenossen am Ufer zu entgehen und verbringen das erste Lebensjahr etwas ab-

seits. Die Kleingewässer im Untersuchungsgebiet bieten ihnen einen zwar subop-

                                                   
1 Der Wasserfrosch ist ein Hybrid der beiden Arten Seefrosch Rana ridibunda und Kleiner Teichfrosch Rana 

lessonae, der sich jedoch wie eine eigenständige Art fortpflanzt und sogar häufiger als die „Elternarten“ ist. 

Für diesen Status hat sich der Begriff „Klepton“ eingeführt, der durch das Kürzel kl. zwischen Gattungs- und 

Artnamen dargestellt wird. Neue Nomenklatur: Pelophylax kl. esculenta 
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timalen, aber nicht ungeeigneten Lebensraum. Ein kleines Vorkommen kann da-

her nicht ausgeschlossen werden. 

 

2.4 Weitere potenzielle Arten des Anhangs IV  

Tornesch liegt nach BORKENHAGEN (2011) nicht im Verbreitungsgebiet der Hasel-

maus (Muscardinus avellanarius). 

Die Käferart Eremit (Osmoderma eremita) kann in mächtigen, alten Laubbäumen 

vorkommen. Die bis zu 7,5 cm großen Larven des Eremiten leben 3-4 Jahre im 

Mulm von Baumhöhlen, die z.B. von Spechten angelegt worden sind. Eine Larve 

benötigt zu ihrer Entwicklung mindestens 1 l Mulm. Brutstätte des Eremiten kann 

fast jeder Laubbaum sein, der einen Mindestdurchmesser von ca. 80 Zentimetern 

hat und große Höhlungen im Stamm oder an Ästen aufweist. Bevorzugt werden 

aber die ganz alten Bäume. Solch große Bäume mit großen Höhlungen bzw. Tot-

holzbereichen sind hier nicht vorhanden. 

Andere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind nicht zu erwarten, da die 

übrigen Arten des Anhangs IV sehr spezielle Lebensraumansprüche haben (Tro-

ckenrasen, Heiden, Moore, alte Wälder, spezielle Gewässer, marine Lebensräume), 

die hier nicht erfüllt werden. 

In Schleswig-Holstein kommen nur 4 sehr seltene Pflanzenarten des Anhangs IV 

vor (PETERSEN et al. 2003): 

 Apium repens (Kriechender Scheiberich) (Feuchtwiesen, Ufer) 

 Luronium natans (Froschzunge) (Gewässerpflanze) 

 Oenanthe conioides (Schierlings-Wasserfenchel) (Süßwasserwatten) 

 Hamatocaulis vernicosus (Firnisglänzendes Sichelmoos) (Moore, Nasswiesen, 

Gewässerufer) 

Diese Pflanzenarten des Anhangs IV benötigen ebenfalls sehr spezielle Standorte 

und können hier nicht vorkommen. 

 

2.5 Potenziell vorhandene Brutvögel 

Die potenziell vorhandenen Brutvogelarten sind in Tabelle 3 dargestellt. Es wird 

dargestellt, ob die Art im jeweiligen Teilgebiet (A: Grünland, B: Redder, C: Garten 

mit Knick) Brutvogel (●) sein kann oder diesen Bereich nur als Nahrungsgast (○ ) 

nutzen kann. Für die „Arten mit großen Revieren“ wird angenommen, dass die Art 

zwar im Untersuchungsgebiet brüten kann, das Untersuchungsgebiet aber zu klein 

für ein ganzes Revier ist. Die Art muss weitere Gebiete in der Umgebung mit nut-

zen. Im Teilgebiet D1 gibt es keine eigene Vogelwelt. Das gilt auch für das Teilge-

biet D2, den ehemaligen Geflügelhof. Dort brüten allerdings als Gebäudebrüter bis 
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zu 10 Mehlschwalben. Es wurden dort 8 Reste von Mehlschwalbennestern an den 

Gebäuden A1 und B der Abbildung 3 gefunden. 
 
Tabelle 3: Artenliste der potenziellen Vogelarten  
Potenzielles Vorkommen in den Teilgebieten Acker/Grasland (Teilgebiet A in Kap. 2.1); 
Knick/Redder (Teilgebiet B; Ferienhof (Teilgebiet C): ● = potenzielles Brutvorkommen, ○  = nur 
potenzielles Nahrungsgebiet,  SH: Rote-Liste-Status nach KNIEF et al. (2010) und DE: nach GRÜNE-

BERG et al. (2015). - = ungefährdet, V = Vorwarnliste; Trend = kurzfristige Bestandsentwicklung 
nach KNIEF et al. (2010): - = Rückgang, / = stabil, + = Zunahme 

 SH DE (A) (B) (C) Trend 

Arten mit großen Revieren / Koloniebrüter 
Buntspecht Dendrocopos major - -  ● ○  + 
Eichelhäher Garrulus glandarius - -  ● ● + 
Elster Pica pica - - ○  ● ● / 
Feldsperling Passer montanus - V ○  ● ● + 
Grünspecht Picus viridis V - ○  ● ○  + 
Habicht Accipiter gentilis - -  ○   / 
Mäusebussard Buteo buteo - - ○  ○   + 
Rabenkrähe Corvus corone - - ○  ● ● / 
Ringeltaube Columba palumbus - - ○  ● ● / 
Sperber Accipiter nisus - -  ○  ○  + 
Turmfalke Falco tinnunculus - - ○    + 
Waldkauz Strix aluco - - ○  ○  ○  / 

Waldohreule Asio otus - - ○  ○  ○  + 

Verbreitete Gehölzvögel       
Amsel Turdus merula - -  ● ● / 
Blaumeise Parus caeruleus - -  ● ● + 
Buchfink Fringilla coelebs - -  ● ● / 
Girlitz Serinus serinus - -  ● ● + 
Grünfink Carduelis chloris - -  ● ● / 
Heckenbraunelle Prunella modularis - -  ● ● + 
Klappergrasmücke Sylvia curruca - -  ● ● + 
Kohlmeise Parus major - -  ● ● + 
Misteldrossel Turdus viscivorus - -  ● ● / 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla - -  ● ● + 
Rotkehlchen Erithacus rubecula - -  ● ● / 
Singdrossel Turdus philomelos - -  ● ● / 
Zaunkönig Troglodytes t. - -  ● ● + 
Zilpzalp Phylloscopus collybita - -  ● ● + 
Anspruchsvollere Gehölzvogelarten 
Gartenrotschwanz Phoenicurus p. - V  ● ● + 
Grauschnäpper Muscicapa striata  - V  ● ● / 
Arten der Agrarlandschaft       
Dorngrasmücke Sylvia communis - - ● ●  + 
Fasan Phasianus colchicus - - ○  ●  / 
Feldlerche Alauda arvensis 3 3 ●   - 
Goldammer Emberiza citrinella - V ○  ●  / 
Schafstelze Motacilla flava - - ●   + 
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 SH DE (A) (B) (C) Trend 

Star Sturnus vulgaris - 3 ○  ○  ○  / 
Siedlungsvögel       
Bachstelze Motacilla alba - - ○   ● / 
Mehlschwalbe Delichon urbicum - 3 Gebäude A1 u. B / 

 

 

Die Kleingewässer ist zu klein, um eine eigene Wasservogelwelt aufweisen zu kön-

nen. 

Alle Vogelarten sind nach § 7 BNatSchG als „europäische Vogelarten“ besonders 

geschützt. Es kommt keine Art potenziell vor, die nach Roter Liste Schleswig-

Holsteins (KNIEF et al 2010) gefährdet ist. 

 

2.5.1 Anmerkung zu gefährdeten Arten oder Arten der Vorwarnliste 

Der Gartenrotschwanz gehört zu den Arten, die durch die Umgestaltung der 

Gärten und der Siedlungsverdichtung im Gartenstadtbereich im Bestand zurück-

gehen, ohne bereits gefährdet zu sein (MITSCHKE 2012). In Schleswig-Holstein hat 

der Gartenrotschwanz in den letzten Jahrzehnten wieder zugenommen. Er profi-

tiert von der Vielzahl kleiner Gehölze mit langer Grenzlinie und hoher Lichtein-

strahlung (KOOP & BERNDT 2014). Der Gartenrotschwanz ist eine Art der struktur-

reichen Waldränder, Säume und alten Gärten mit reichem Nischenangebot, der 

vielgestaltigen, reich strukturierten Kulturlandschaft mit einem hohen Anteil an 

älteren Gebüschen und älteren, nischenreichen Bäumen. Er kommt hier potenziell 

in den Knicks und Reddern vor. 

Der Grauschnäpper gehört zu den Arten, die durch die Umgestaltung der Gär-

ten und der Siedlungsverdichtung im Gartenstadtbereich im Bestand zurückgehen, 

ohne bereits gefährdet zu sein (MITSCHKE 2012). Der Bestand des Grauschnäppers 

ist in Schleswig-Holstein ungefähr stabil (KOOP & BERNDT 2014). Der Grauschnäp-

per ist eine Art der strukturreichen Waldränder, Säume und alten Gärten mit rei-

chem Nischenangebot, der vielgestaltigen, reich strukturierten Kulturlandschaft 

mit einem hohen Anteil an älteren Gebüschen und älteren, nischenreichen Bäu-

men. Er benötigt einerseits nischenreiche Großgehölze, da er Höhlenbrüter ist, 

und andererseits lückige Wälder (oder Parklandschaften), so dass sonnige Kro-

nenbereiche vorhanden sind. Insgesamt muss der Lebensraum stark horizontal 

und vertikal gegliedert sein. Diese Lebensraumansprüche erfüllt der Redder (Teil-

gebiete B) und der Garten mit Knick (Teilgebiet C) mit den Bäumen und 

Gehölzsäumen. Eine Rückgangsursache ist der Verlust von Brutnischen (MITSCHKE 

2012, KOOP & BERNDT 2014). Er leidet unter der zunehmenden „Aufgeräumtheit“ 

der Siedlungen, da dort ein Großteil der Brutnischen an Gebäuden (Schuppen, 
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Hühnerställen usw.) war. Mit der Bereitstellung von Bruthöhlen kann diese Art 

gefördert werden.  

Der Grünspecht nutzt potenziell vor allem die Ränder der Gehölze. Er ist im 

Hinblick auf seine Lebensraumansprüche eine typische Art von parkartigen, reich 

gegliederten Landschaften. Die Brutvorkommen sind an starkstämmiges Laubholz 

gebunden. Er besiedelt in Laub- und Mischwäldern die Randzonen zur freien Flur 

oder zu Ortslagen, zusammenhängende Gehölzlandschaften mit hohem innerem 

Grenzlinienanteil, Baumbestände an Bach- und Flussläufen, Parks, Friedhöfe, 

Obstgärten und ortsnahe Laubholzalleen. Der Grünspecht ist ein ausgeprägter Bo-

denspecht und benötigt als wichtigste Nahrung Ameisen. Kleinklimatisch günstige, 

warme Gehölzränder mit kurzrasig bewachsenem Sandboden sind seine optimalen 

Nahrungsbiotope. Im Untersuchungsgebiet sind die Ränder der Knicks und Red-

der für ihn potenzielle Nahrungsräume. Diese Art hat ein sehr großes Revier (2-5 

km2, BAUER et al. 2005). 

Feldlerchen haben in den letzten Jahrzehnten in Mitteleuropa einen drastischen 

Bestandsrückgang erfahren. Während früher Äcker und Grünland besiedelt wur-

den, sind inzwischen beweidete Grünländer dichter als Äcker besiedelt. Intensiv-

ackerstandorte, werden heute nicht mehr flächig besiedelt, außer im sog. „Bio-

Anbau“. Einzelne Paare können auftreten, wenn Fehlstellen in der Ackerkultur 

auftreten (Ausfall der Sämaschine, Staunässe durch verstopfte Drainage), die nicht 

nachträglich noch behoben werden. Das hier vorhandene, noch junge 

Extensivgrünland stellt zwar keinen optimalen Lebensraum dar, jedoch können 

Vorkommen nicht ausgeschlossen werden. Durch die Extensivierung nach Aufgabe 

der Geflügelnutzung ist die Fläche für Feldlerchen attraktiv geworden. 

Feldsperlinge brüten in Höhlen und sind daher einerseits auf Gehölze mit ent-

sprechendem Nischenangebot (oft an den Siedlungsrandlagen) angewiesen. Ande-

rerseits benötigen sie die reich strukturierte Kulturlandschaft, in der auf 

Brachestreifen insbesondere im Winter noch Nahrung gefunden werden kann. 

Feldsperlinge kommen in Ortschaften mit vielfältigen Strukturen und gutem Be-

stand an alten Obst- und Zierbäumen vor. In Hamburg gilt er inzwischen als typi-

sche Art der Kleingärten (MITSCHKE 2012). Außerhalb von Ortschaften, in der 

Knicklandschaft und Feldgehölzen ist der Feldsperling heute spärlich verbreitet. 

Er benötigt zumindest kleine Brachestrukturen, überwinternde Krautvegetation 

(z.B. Stoppelfelder, Brachen) zur Nahrungssuche, die in der intensiv genutzten Ag-

rarlandschaft kaum noch vorhanden sind. Hier ist es vor Allem der Bereich der 

Gehölzränder, der für diese Art Bedeutung hat. 

Mehlschwalben sind verbreitete und lokal häufige Brutvögel in Schleswig-

Holstein. Mehlschwalben kommen vor Allem in Städten und Siedlungen vor. Als 

Nahrungsgebiete kommen grundsätzlich alle Lebensräume in Frage, jedoch wer-

den Grünland und Gewässer bevorzugt und sind wohl auch Voraussetzung für ein 
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kopfstarkes Vorkommen. Die Nahrungsflüge können sich über viele Kilometer 

vom Brutplatz entfernen. Gefährdungsfaktoren für diese Arten sind der Verlust 

von offenen Bodenstellen mit Lehm in Städten und Dörfern (Verlust von Nistma-

terial) und allgemein Nahrungsverluste durch Pestizideinsatz und Grünlandver-

lust.  

Am Haus Nr. A1 und B wurden Reste von 8 Mehlschwalbennestern gefunden. 

Die Goldammer ist eine Art der offenen Agrarlandschaft mit Knicks oder Feld-

gehölzen. Sie nutzt den Übergangsbereich von offenen Grasland- und Brachflächen 

zu Gehölzen sowie die Ränder von Wegen. Sie leidet wie die meisten Arten der Ag-

rarlandschaft unter den gleichen Mangelsituationen in der Agrarlandschaft wie 

auch Dorngrasmücke und Feldsperling. Goldammern haben potenzielle Reviere an 

den Knickrändern. 

Der Star ist wegen aktuell starker Bestandsrückgänge als gefährdet in die neue 

deutsche Rote Liste aufgenommen worden. Der Star benötigt etwas größere Brut-

höhlen und ausreichende Mengen kurzrasigen, nahrungsreichen Grünlandes 

(Viehweiden) in der Umgebung zur Nahrungssuche. Er leidet unter dem Verlust 

von Bruthöhlen durch die zunehmende „Aufgeräumtheit“ der Siedlungen und Ge-

bäudesanierungen und durch den Verlust von nahrungsreichem Weideland. Wäh-

rend der Bestand in Schleswig-Holstein auf der Geest zugenommen hat, sind die 

Bestände im Osten Schleswig-Holsteins stark zurückgegangen, was insgesamt zu 

einem gleichbleibenden Bestand in Schleswig-Holstein geführt hat. Die Grünland-

flächen sind für Stare geeignete Nahrungsgebiete. 

 

2.5.1 Anmerkungen zu ungefährdeten, streng geschützten Arten 

Sperber jagen an Säumen und in Gehölzen (auch Gärten) vorzugsweise andere 

Vögel. Der Sperberbestand in Schleswig-Holstein beträgt ca. 1000. Er hat in der 

ferneren Vergangenheit insbesondere im Siedlungs- und Stadtbereich zugenom-

men. Sein Bestand nimmt noch zu (KOOP & BERNDT 2014). Er brütet hier vor allem 

in dichten Nadelholzforsten. Der Gehölzbestand des Untersuchungsgebietes kann 

ein sehr kleiner Teil seines großen Jagdgebietes sein. 

Der Habichtbestand beträgt in Schleswig-Holstein ca. 550 Paare. Der Bestand ist 

stabil. Er brütet in Schleswig-Holstein hauptsächlich im Innern von größeren 

Waldstücken, dringt aber langsam in Siedlungen vor (KOOP & BERNDT et al. 2014). 

Der Gehölzbestand des Untersuchungsgebietes kann ein sehr kleiner Teil seines 

großen Jagdgebietes sein. 

Der Waldkauz jagt sowohl im Wald, Knick als auch im Offenland. Im Untersu-

chungsgebiet könnte er vor allem in großen Gärten und in den Gehölzen Nahrung 

finden. Diese Flächen bilden aber nur einen kleinen Ausschnitt seines Lebensrau-

mes, der sich vor allem auf weitere benachbarte Grünländer, Parks und Gehölze 
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erstrecken dürfte. Seine Bruten tätigt er in großen Höhlen oder in Nischen von Dä-

chern in Gehöften. Der Gehölzbestand des Untersuchungsgebietes kann ein sehr 

kleiner Teil seines großen Jagdgebietes sein 

Die Waldohreule brütet in Waldstücken oder in dichten Knicks in verlassenen 

Krähennestern und jagt sowohl im Wald als auch in der angrenzenden strukturrei-

chen Offenlandschaft (Grünland, Brachen, Säume). Auch Parks und Friedhöfe, in 

denen lockerer Baumbestand mit offenen Flächen abwechselt, gehören zu ihren 

Lebensräumen. Die Waldohreule jagt im Wald oder Offenland. Der Gehölzbestand 

und die Grasfluren des Untersuchungsgebietes können ein sehr kleiner Teil ihres 

großen Jagdgebietes sein. 
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3 Beschreibung des Vorhabens und seiner Wirkungen 

3.1 Technische Beschreibung 

Das Gewerbegebiet wird nach Osten erweitert werden. Dafür wird der verbliebene 

Teil der Acker- und Graslandflächen und der ehemalige Geflügelhof in Anspruch 

genommen. Kleinflächig werden Ziergrünflächen neu geschaffen. Eine genaue Pla-

nung liegt noch nicht vor. Vorsorglich wird angenommen, dass die Fläche des Ge-

werbegebietes völlig versiegelt wird. 

 
Abbildung 4 
Bebauungsplan-Umfang (Stand November 2019) 

 

Der Garten mit Knick, das Teilgebiet C, bleibt erhalten. Das gilt auch für die dort 

vorhandenen Kleingewässer. 

Der Knick und Redder (Teilgebiet B) und das Kleingewässer im Teilgebiet D im be-

stehenden Gewerbegebiet bleiben erhalten. 
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Insgesamt wird das Grasland beseitigt (ca. 4 ha Verlust), während die Gehölzfläche 

und der Bestand an Grünflächen in Gärten konstant bleiben. Der Verlust eines Ge-

hölzstreifens nördlich des Geflügelhofes wird mit der Neuschaffung von Gehölzen 

am Ostrand kompensiert. 

Die Wirkungen des Baubetriebes werden im Rahmen des im Hochbau üblichen 

liegen. Spezielle Arbeiten, die besonderen Lärm oder Schadstoffemissionen verur-

sachen, sind nicht vorgesehen. 

Zum Brutvogelschutz wird eventuell im Einzelfall zu entnehmender Gehölzbestand 

gemäß der allgemein gültigen Regelung des § 30 BNatSchG in der Zeit nach dem 

30. September und vor dem 01. März beseitigt. 

 

 
Abbildung 5 
Lage der geplanten Baufelder (gelb umrandet und schraffiert) im Luftbild (aus Google-
Earth™). Dargestellt sind auch die potenziellen Fledermaus-Nahrungsgebiete (violett um-
randet) und Gebärde- sowie Baumstandorte mit Potenzial für Fledermausquartiere (vio-
lette Quadrate) der Abbildung 3. Die weißen Punkte markieren Gebäude ohne Quartierpo-
tenzial. 
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3.2 Wirkungen auf Brutvögel 

Mit dem Verlust des Grünlandes verlieren die typischen Offenlandarten Feldler-

che und Schafstelze ihren Lebensraum und können hier nicht mehr weiter exis-

tieren. Da die Feldlerche durch großflächige Habitatverluste bereits im Bestand 

gefährdet ist, geeigneter Lebensraum somit als limitierender Faktor gelten muss, 

kann nicht angenommen werden, dass Ausweichmöglichkeiten bestehen. Für sie 

muss durch geeignete Maßnahmen Ausgleich geschaffen werden. Um die ökologi-

schen Funktionen der Brutreviere zu erhalten, müssten geeignete Flächen für 

Feldlerchen neu geschaffen werden. Für die Feldlerche können das Flächen in 

Form von Magerrasen, Extensivgrünland, „Naturschutzäckern“ oder jungen Bra-

chen sein. Mit der natürlichen Sukzession werden junge Brachen jedoch für Feld-

lerchen schnell ungeeignet, so dass dann weiterer Ausgleich vorhanden sein muss. 

Sinnvoll sind insbesondere zusammenhängende Grünlandbereiche von 4 ha Größe 

(abhängig von der tatsächlichen Besiedlung durch Feldlerchen) ohne störende 

Randeffekte (mind. 30 m Abstand zu Gehölzen) sowie das Fehlen von vertikalen 

Strukturen bzw. baum- und gehölzfreie Flächen. Wichtig sind ein kurzrasiger Be-

stand im Frühjahr und ein nicht zu schneller Aufwuchs der Vegetation. In solchen 

Flächen können auch Schafstelzen vorkommen. 

Auch Brachestreifen („Blühstreifen“) nach dem Vertragsnaturschutz-Programm 

„Ackerlebensräume“ sind geeignet. Die Streifen dürfen dann allerdings nicht an 

Gehölzstreifen (Knicks) liegen, denn solche Flächen meiden Feldlerchen. Insge-

samt müsste durch solche Streifen 2 ha Fläche zusammenkommen. 

Ebenfalls betroffen sind die Goldammer, Dorngrasmücke, der Bluthänfling 

und der Fasan. Sie verlieren mit dem Vorhaben einen Teil ihres Lebensraumes, 

nämlich den breiten Saum zum Offenland. Obwohl die Arten in gewissem Maße 

anpassungsfähig sind, kommen sie in Gärten bzw. kleinflächigen Ziergrünstreifen 

in Gewerbegebieten nicht mehr vor. Mit dem Verlust des Grünlandes gehen die 

Brutreviere verloren. Mögliche Gegenmaßnahmen bzw. Kompensation wären alle 

Maßnahmen zur Erhöhung der Strukturvielfalt in der Agrarlandschaft, z.B. 

Brachestreifen, Blühstreifen, neue Knicks oder Schaffung von Extensivgrünland 

oder Naturschutzäckern. Die Maßnahmen zur Förderung der Feldlerche kämen 

auch diesen Arten zugute. 

Möglich wäre für diese Arten auch die Schaffung neuer Knicks mit Brachesäumen 

am Rande. 

Für die Arten, deren Hauptnahrungsquelle die Mäusejagd ist (Mäusebussard, 

Turmfalke, Waldkauz, Waldohreule) geht mit dem Grasland eine nicht un-

bedeutende potenzielle Nahrungsquelle verloren. Bei diesen Arten ist bekannt, 

dass der Bruterfolg und die Siedlungsdichte vom Nahrungsangebot in der Umge-

bung abhängen. Die Nahrungsfläche ist somit Teil der Fortpflanzungsstätte. Eine 

Verkleinerung der potenziellen Nahrungsfläche führt damit zu einer Beschädigung 
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der Fortpflanzungsstätte, da die Funktion der Aufzucht von Jungtieren vermindert 

wird. 

Da die Gehölzmenge kurzfristig nur gering verringert wird und langfristig erhalten 

bleibt, verlieren die in Tabelle 3 aufgeführten potenziellen Brutvogelarten der 

Gehölze nicht ihren potenziellen Lebensraum. In Tabelle 4 sind in einer tabellari-

schen Übersicht die Wirkungen auf die Arten dargestellt.  

Die Arten mit großen Revieren der Tabelle 3 können in die Umgebung ausweichen. 

Diese Arten gehören zu den Arten deren Bestand in Schleswig-Holstein zunimmt 

oder auf relativ hohem Niveau stabil ist (KOOP & BERNDT 2014 KNIEF et al. 2010).  

Der Grünspecht und Feldsperlinge können derzeit die Randflächen zur Nahrungs-

suche nutzen. Das ist im Gewerbegebiet ebenfalls möglich. Insbesondere die Sper-

lingsarten profitieren von der Ausweitung des Siedlungsbereichs. 

Auch die übrigen Arten können hier weiterhin ihre Reviere haben. Da die 

Gehölzmenge langfristig erhalten bleibt, bleiben auch die Funktionen der Flächen 

erhalten. Zudem zeigen alle Arten weiterhin anwachsende oder auf sehr hohem 

Niveau stabile Populationen in Schleswig-Holstein (KNIEF et al. 2010, KOOP & 

BERNDT 2014). Gerade im Siedlungsraum nehmen diese Arten wegen der allge-

mein anhaltenden Gehölzzunahme seit dem 2. Weltkrieg im Bestand zu. Es kommt 

daher bei diesen Arten nicht zu einer Verminderung der Populationen. Offenbar 

entstehen aktuell ständig neue Lebensräume für diese Arten. Die Arten sind so 

zahlreich und gehören so anpassungsfähigen und deshalb weit verbreiteten unge-

fährdeten Arten an, so dass sie langfristig in die räumliche Umgebung ausweichen 

können. 

 
Tabelle 4: Wirkung auf Brutvögel. Begründung der Folgen der 
Vorhabenswirkungen im Text (siehe I - V). 

Art (Anzahl) 
Wirkung des Vor-
habens 

Folgen der 
Vorhabenswirkungen 

Arten der Grünland-
fläche (Feldlerche, 
Schafstelze, Star) 

Verlust des Brut- und 
Nahrungsraumes 

Verlust der potenziellen Reviere 
(I) 

Arten der Ackersäu-
me Tabelle 3 (Dorn-
grasmücke, Gold-
ammer, Fasan) 

Verlust des Saumes 
zum Grünland 

Verlust von Revieren möglich (I) 

Mäusejäger: Mäuse-
bussard, Turmfalke, 
Waldkauz, Waldoh-
reule 

Verlust eines Teiles des 
Nahrungsraumes 

Beschädigung von Revieren (II) 

Grünspecht, Feld-
sperling 

Kein Verlust des Nah-
rungshabitats. 

Ausweichen möglich (III) 

Sperber, Habicht Kein Verlust des Brut- 
und Nahrungshabitats. 

Keine (IV) 
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Art (Anzahl) 
Wirkung des Vor-
habens 

Folgen der 
Vorhabenswirkungen 

Übrige Gehölzvögel 
der Tabelle 3  

Kein Verlust von kom-
pletten Revieren.  

Ausweichen möglich (V) 

 

I. Arten der Agrarlandschaft, Feldlerche und Schafstelze verlieren mit 

dem Grünland ihren Lebensraum. Ausgleichsmaßnahmen nötig. 

Auch Bluthänfling, Goldammer, Dorngrasmücke und Fasan verlieren 

große Strecken der für sie nötigen Säume im Ackerland. Der Verlust von Re-

vieren ist daher plausibel und kann durch Ausgleichsmaßnahmen kompen-

siert werden.  

II. Mäusejagende Arten verlieren einen nennenswerten Teil ihrer Nahrungs-

basis, so dass es zu Einschränkungen der Funktion der Fortpflanzungsstätten, 

nämlich geringerem Bruterfolg, kommen kann. 

III. Der Grünspecht sowie Haus- und Feldsperling verlieren hier nur einen 

kleinen Teil ihres Nahrungsraumes. Die für sie wesentlichen Gehölzsäume 

bleiben erhalten. Dass damit Brutreviere so verkleinert werden, dass sie ihre 

Funktion verlieren, ist nicht zu erwarten. 

IV. Habicht und Sperber jagen im und am Rande von Gehölzen. Durch den 

Verlust der Grünlandflächen erfahren sie keine so große Beeinträchtigung, 

dass dadurch die Funktionen potenzieller Reviere in der Umgebung verloren 

gehen. 

V. Übrige Gehölzvögel. Die übrigen hier betroffenen Arten sind Baum- oder 

Gebüschbrüter, die auch ihre Nahrungsreviere in oder in der Nähe der Gehöl-

ze haben. Der mögliche kurzfristige Verlust von relativ wenigen Gehölzen 

führt nicht zur Verminderung der Anzahl von Revieren. Die Veränderungen 

können von den hier vorkommenden, anpassungsfähigen Arten, die noch 

überwiegend im Bestand zunehmen oder auf sehr hohem Niveau stabil sind, 

aufgefangen werden. Die Bestandsentwicklung der meisten Gehölzvögel ist 

positiv, was darauf hinweist, dass dieser Lebensraumtyp weiterhin zunimmt. 

Die ökologischen Funktionen im Sinne des § 44 (5) BNatSchG bleiben damit 

im räumlichen Zusammenhang erhalten. Ihr potenzieller Bestand wird sich 

nicht verkleinern. 

 

Die hier vorkommenden Vögel gehören sämtlich zu den störungsun-

empfindlichen Arten des Siedlungsbereichs. Störwirkungen der Bau-

maßnahmen im Untersuchungsgebiet werden kaum weiter reichen als 

der Umfang der Baustelle. Es kommt also nicht zu weitreichenden Stö-

rungen. 
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3.3 Wirkungen auf Fledermäuse 

Die potenziellen Quartierbäume, die in Abbildung 3 und Abbildung 5 markierten 

Bäume bzw. Baumgruppen, bleiben erhalten.  

Sollten die bestehenden Wohngebäude und das alte Haupthaus (Nr. A1 – A3 in 

Abbildung 3 und Abbildung 5) abgerissen werden, müsste konkret überprüft wer-

den, ob sie tatsächlich Fledermausquartiere aufweisen. Sollte das der Fall sein, 

könnten mit Ausweichquartieren Kompensationsmöglichkeiten (z.B. durch künst-

liche Fledermauskästen) geschaffen werden. Diese Maßnahme ist technisch er-

probt und bewährt, so dass damit die ökologischen Funktionen der Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten erhalten bleiben können. 

Die potenziellen Nahrungsflächen mittlerer Bedeutung, die Gehölze, werden nicht 

verkleinert.  

Betriebsbedingte Störungen können durch eine übertriebene Beleuchtung der Ge-

hölze, deren Ränder, Wege und Stellplätze entstehen. Wenn die Gehölze in den 

Dunkelstunden von März bis Oktober beleuchtet werden, können die Knicks bzw. 

der Redder als Lebensraum in seinem Wert stark gemindert werden und seine 

Funktion verlieren. Dieses Thema wird in Kap. 3.4 eingehender diskutiert. 

Erhebliche Störungen durch baubedingte Wirkfaktoren sind nicht anzunehmen, 

wenn diese im üblichen Rahmen erfolgen. 

Beim Gebäudeabriss kann es zu Verletzungen oder Tötungen von Individuen 

kommen. Zur Vermeidung von Tötung von Individuen muss der Abriss des Ge-

bäudes zu einem Zeitpunkt erfolgen, an dem die Fledermäuse ihre Sommerquar-

tiere verlassen und ihre Winterquartiere aufgesucht haben (Dezember und Januar, 

siehe auch Abbildung 6), da dann nicht mit einem aktuellen Besatz durch Fleder-

mäuse zu rechnen ist. Möglich ist auch eine Überprüfung des Gebäudes auf vor-

handene Quartiere vor der baulichen Maßnahme. Der in Abbildung 6 dargestellte 

Zeitraum kann dann erweitert bzw. ganz aufgehoben werden. 

Im Falle von Baumfällungen potenzieller Höhlenbäume (Abbildung 3, bisher nicht 

vorgesehen) außerhalb der Winterquartierzeit (01.12. bis 31.01., vgl. Abbildung 6) 

müssten diese vor Fällung auf einen aktuellen Fledermausbesatz hin kontrolliert 

werden.  
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Abbildung 6 
Übersicht über die Besiedlung der Fledermausarten im Jahresverlauf. Aus: LANDESBE-

TRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR SH (2011) 

 

3.4 Hinweise zu Lichtemissionen 

Bei Insekten ist die anlockende Wirkung des Lichts für einige Arten bekannt. Die 

Insekten werden durch künstliche Lichtquellen aus ihrer natürlichen Umgebung 

angelockt und können dort ihre ökologische Funktion nicht mehr oder nur noch 

eingeschränkt erfüllen. Sie fehlen in der Nahrungskette sowie als Fortpflanzungs-

partner. Viele Individuen verenden direkt in oder an der Lichtquelle oder sind so 

geschwächt, dass sie leichte Beute für Vögel oder Fledermäuse darstellen. 

Gefährdungen von Populationen durch künstliche Lichtemissionen sind wissen-

schaftlich allerdings bislang nicht belegt, es gibt jedoch Hinweise (EISENBEIS 2013). 

KOLLIGS (2000) führte zur Anlockentfernung intensive Versuche an einem dauer-

haft beleuchteten Großgewächshaus durch. Bei den untersuchten Insekten betrug 

die maximale Anlockentfernung 110 bis 130 m. Für die meisten Arten ist die An-

lockdistanz wesentlich geringer (< 50 m). In solchen Gewächshäusern wird i.d.R. 

weißeres, tageslichtähnlicheres Licht verwendet. Bei Beleuchtung mit warmwei-

ßem Farbton sind geringere Wirkungen zu erwarten. 

Einige Tierarten, z.B. Fledermäuse, benötigen in ihrer Ernährung massenweise 

vorkommende Insektenarten. Durch starke Lichtemissionen ändert sich in Folge 

des „Staubsaugereffekts“ die Dichte an nächtlich fliegenden Insekten generell. 

Bei Vögeln werden Beeinträchtigungen während der Brutzeit von solchen während 

der Zugzeit unterschieden. Kunstlicht kann hier zu Änderungen der zeitlichen Ak-

tivitätsmuster führen, z.B. Gesang während ungewöhnlicher Tages- oder Jahres-

zeiten (ABT 1997) oder verfrühter Brutbeginn. Damit ist jedoch nicht zwangsläufig 
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eine Beeinträchtigung verbunden, sondern die Vögel nutzen im Gegenteil eine 

Möglichkeit zur Erweiterung ihres Lebensraumes (ABT & SCHULTZ 1995). Nachtzie-

hende Vogelarten können in Abhängigkeit von der Witterung durch Kunstlicht in 

ihrer Orientierung gestört werden, im schlimmsten Fall durch einen Direktanflug 

der Lichtquelle (SCHMIEDEL 2001). Das tritt jedoch nur bei blendenden Lichtquel-

len (Bsp. Leuchttürme) bei bestimmten Wetterlagen auf (BALLASUS et al. 2009). 

Starke Scheinwerfer, die nach oben abstrahlen, oder nächtliche „Lasershows“ sind 

im Plangebiet nicht vorgesehen. 

Licht wirkt auf Fledermäuse 

1. indirekt anlockend, wenn Insektenkonzentrationen an Außenlampen bejagt und 

abgesammelt werden, 

2. abschreckend, weil Fledermäuse in beleuchteten Arealen Fressfeinden stärker 

ausgeliefert sind. 

a. beleuchtete Höhleneingänge können dadurch unbrauchbar werden, 

b. beleuchtete Areale werden gemieden, was zur Verkleinerung der 

Jagdgebiete führen und Flugverbindungsstrecken unterbrechen 

kann. 

Lichtemissionen können durch sinnvolle Gestaltung und Betriebsführung stark 

minimiert werden. Die Auswirkungen durch Lichtemissionen insbesondere auf 

Vögel und Insekten können durch den Einsatz von Beleuchtungsanlagen mit ei-

nem für diese Tierarten wirkungsarmes Spektrum und einer möglichst weitgehen-

den Vermeidung von Lichtemissionen minimiert werden (EISENBEIS & EICK 2011, 

HELD et al. 2013).  

Die Auswirkungen durch Lichtemissionen insbesondere auf Vögel und Insekten 

können durch den Einsatz von Natriumdampf-Hochdrucklampen und Beleuch-

tungsanlagen mit einem für diese Tierarten wirkungsarmes Spektrum (möglichst 

„warm“, d.h. ins rot verschoben, Meidung der kurzwelligen Frequenzen) und einer 

möglichst weitgehenden Vermeidung von Lichtemissionen minimiert werden. Die 

Beleuchtung sollte im wärmeren Farbton warmweiß bei ca. 3.000 Kelvin liegen. 

Warm-weiße LEDs mit dieser Farbtemperatur sind nach EISENBEIS (2013) die in-

sektenfreundlichste Wahl. 

Wichtigster Minimierungsfaktor ist jedoch das gezielte Einsetzen von Licht nur 

dort, wo es gebraucht wird und das Vermeiden von diffusem „Rundumlicht“ 

(HELDT et al. 2013). Wichtigste Vermeidungsmaßnahme im hier betrachteten Vor-

haben ist der Verzicht auf nach Außen strahlende Beleuchtung am Rand des befes-

tigten, befahrbaren Bereichs. Auch mit der gezielten Abschaltung in Bereichen, die 

nur bei Bedarf beleuchtet werden müssten, kann eine starke Minderung der Wir-

kung erzielt werden (Verwendung von Bewegungsmeldern, Abschaltzeiten). 
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3.5 Wirkungen auf Amphibien 

Die potenziellen Laichgewässer von Amphibien (Kap. 2.3) werden nicht vom Vor-

haben verändert. Die bedeutenden Landlebensräume, die Gehölzstreifen, insbe-

sondere der Knick in Nord-Süd-Richtung und der Redder am Nordrand, werden 

nicht verändert.  

Das Grünland ist Teil des Landlebensraumes der vorkommenden Amphibienarten, 

vor Allem des Grasfrosches (Kap. 2.3). Für die beiden Molcharten und die Erdkrö-

te und den Teichfrosch sind die Grünlandflächen weniger bedeutend.  

Landlebensräume sind zudem selten limitierend für die Amphibienpopulationen. 

Der Verlust wird nicht zu einer so starken Beschädigung der Fortpflanzungsstätten 

führen, dass sie in ihrer Funktion eingeschränkt wäre. Für die anderen Amphi-

bienarten gilt das in noch stärkerem Maße, denn für sie sind die erhalten bleiben-

den Gehölzsäume der wesentlich bedeutendere Lebensraum als das Grasland. In 

ganz besonderem Maße gilt das für den Kammmolch, der eher eine Wald- und 

Gehölzart ist und sich im Grünland nicht lange aufhält. 
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4 Artenschutzprüfung  

Im Abschnitt 5 des Bundesnaturschutzgesetzes sind die Bestimmungen zum 

Schutz und zur Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten festgelegt. Neben 

dem allgemeinen Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen (§ 41) sind im § 44 

strengere Regeln zum Schutz besonders und streng geschützter Arten festgelegt.  

In diesem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden die Bestimmungen des be-

sonderen Artenschutzes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG behandelt. 

Ein Bebauungsplan kann selbst nicht gegen die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG 

verstoßen, sondern nur dessen Vollzug. Er verstößt jedoch gegen § 1 Abs. 3 BauGB, 

wenn bei der Beschlussfassung absehbar die Zugriffsverbote des § 44 unüberwind-

liche Hindernisse für die Verwirklichung darstellen. Es ist also festzustellen, ob 

eventuelle Verletzungen der Zugriffsverbote überwunden werden können.  

 

4.1 Zu berücksichtigende Arten 

Bei der Feststellung der vorkommenden und zu betrachtenden betroffenen Arten 

wird unterschieden, ob sie nach europäischem (FFH-RL, VSchRL) oder nur deut-

schem Recht geschützt sind. Nach der neuen Fassung des BNatSchG ist klarge-

stellt, dass für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe sowie für Vorhaben in Ge-

bieten mit Bebauungsplänen nach § 30 BauGB, während der Planaufstellung nach 

§ 33 BauGB und im Innenbereich nach § 34 BauGB die artenschutzrechtlichen 

Verbote nur noch bezogen auf die europäisch geschützten Arten, also die Arten des 

Anhang IV der FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten, gelten. Für Arten, 

die nur nach nationalem Recht (z.B. Bundesartenschutzverordnung) besonders ge-

schützt sind, gilt der Schutz des § 44 (1) BNatSchG nur für Handlungen außerhalb 

von nach § 15 BNatSchG zugelassenen Eingriffen. Eine Verordnung nach § 54 (1) 

Nr. 2 BNatSchG, die weitere Arten benennen könnte, wurde bisher nicht erlassen. 

Im hier vorliegenden Fall betrifft das Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

(Fledermäuse, Kammmolch) und alle Vogelarten. 

4.1.1 Zu berücksichtigende Lebensstätten von europäischen Vogelar-

ten  

Nach § 44 BNatSchG ist es verboten, europäischen Vogelarten nachzustellen, sie 

zu fangen, zu verletzen, zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Entwicklungs-

formen, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Natur zu entnehmen, zu beschädi-

gen oder zu zerstören. Der Tatbestand des Tötens, Verletzens oder der Entnahme 

von Individuen sowie des Störens wird durch die Wahl des Rodungszeitpunktes 

von Gehölzen und der Baufeldfreimachung im Winterhalbjahr vermieden. Es ver-
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bleibt in dieser Untersuchung die Frage nach der Beschädigung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten.  

Fortpflanzungsstätten sind die Nester der Vögel incl. eventueller dauerhafter Bau-

ten, z.B. Spechthöhlen. Für Brutvögel, die sich jedes Jahr einen neuen Nistplatz 

suchen, ist das Nest nach dem Ausfliegen der letzten Jungvögel funktionslos ge-

worden und eine Zerstörung des alten Nestes somit kein Verbotstatbestand. In 

diesen Fällen ist das gesamte Brutrevier als relevante Lebensstätte heranzuziehen: 

Trotz eventueller Inanspruchnahme eines Brutplatzes (z.B. altes Nest) kann von 

der Erhaltung der Brutplatzfunktion im Brutrevier ausgegangen werden, wenn 

sich innerhalb des Reviers weitere vergleichbare Brutmöglichkeiten finden, an de-

nen die Brutvögel ihr neues Nest bauen können. In diesem Fall ist die Gesamtheit 

der geeigneten Strukturen des Brutreviers, in dem ein Brutpaar regelmäßig seinen 

Brutplatz sucht, als relevante Lebensstätte (Fortpflanzungs- und Ruhestätte) anzu-

sehen. Soweit diese Strukturen ihre Funktionen für das Brutgeschäft trotz einer 

teilweisen Inanspruchnahme weiter erfüllen, liegt keine nach § 44 relevante Be-

schädigung vor. Vogelfortpflanzungs- und Ruhestätten sind also dann betroffen, 

wenn ein ganzes Brutrevier, indem sich regelmäßig genutzte Brutplätze befinden, 

seine Funktion als Brutrevier verliert oder zumindest stark eingeschränkt wird.  

Zu betrachten ist also, ob Brutreviere von europäischen Vogelarten beseitigt wer-

den. Diese Frage wird in Kap. 3.2 (S. 20) beantwortet: Es werden möglicherweise 

Brutreviere von mit Fortpflanzungsstätten vorkommenden Arten so beschädigt, 

dass sie ihre Funktion verlieren. Die gehölzbewohnenden Arten können zwar zum 

großen Teil voraussichtlich ausweichen, so dass die Funktionen der Fortpflan-

zungsstätten langfristig im räumlichen Zusammenhang erhalten bleiben, jedoch 

müssen für die Arten der Agrarlandschaft (u.a. Feldlerche, Dorngrasmücke, Gold-

ammer) Kompensationsmaßnahmen ergriffen werden.  

4.1.2 Zu berücksichtigende Lebensstätten von Fledermäusen  

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen sind ihre Quartiere. Die po-

tenziellen Tagesquartiere von Spalten bewohnenden Arten gelten nach der derzei-

tigen Diskussion nicht als zentrale Lebensstätten und damit nicht als Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44 BNatSchG ,denn sie sind i.d.R. so weit 

verbreitet, dass praktisch immer ausgewichen werden kann. Jagdgebiete gehören 

nicht zu den in § 44 aufgeführten Lebensstätten, jedoch können sie für die Erhal-

tung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungsstätten Bedeutung erlangen. 

Das trifft dann zu, wenn es sich um besonders herausragende und für das Vor-

kommen wichtige limitierende Nahrungsräume handelt.  

Durch das Vorhaben gehen potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätte von Fle-

dermäusen verloren, wenn die Gebäude mit Dachstühlen abgerissen werden (Kap. 
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3.3). Die ökologischen Funktionen dieser Quartiere können jedoch mit der Instal-

lation künstlicher Fledermaushöhlen erhalten bleiben.  

Es gehen keine Nahrungsräume in so bedeutendem Umfang verloren, dass es zum 

Funktionsverlust eventuell vorhandener benachbarter Fortpflanzungsstätten 

kommt. 

 

4.1.3 Zu berücksichtigende Lebensstätten des Kammmolches  

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Amphibien sind die Laichgewässer mit dem 

für das Aufwachsen erforderlichen Umfeld (Landlebensraum). Wenn das Laichge-

wässer nicht mehr nutzbar ist oder ein Vorkommensbereich so stark verkleinert 

wird, dass die Population nicht mehr genügend Lebensraum hat, kommt es wie bei 

der Inanspruchnahme von Vogelrevieren zur Beschädigung oder gar Zerstörung 

der Fortpflanzungsstätte. Solche flächenhaften Beschädigungen der Lebensstätten 

des Kammmolches, nämlich die Umgebung der Laichgewässer, sind nicht vorge-

sehen (Kap. 3.5). Die für ihn wichtigen Gehölzstreifen bleiben erhalten. 

 

 

4.2 Prüfung des Eintretens der Verbote nach § 44 

Die zutreffenden Sachverhalte werden dem Wortlaut des § 44 (1) BNatSchG stich-
wortartig gegenübergestellt. 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten (Zugriffsverbote) 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

a. Dieses Verbot wird im Hinblick auf Vögel nicht verletzt, wenn die 
Fällung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit der Vögel stattfindet 
(01.März – 30. September; allgemein gültige Regelung § 39 
BNatSchG).  
Um hinsichtlich der Fledermäuse sicher zu gehen, müsste der Abriss 
der Gebäude mit Dachstuhl auf die kältesten Monate November – 
Februar beschränkt werden oder ggf. das Vorkommen vor dem Ab-
riss überprüft werden. Das Verbot wird dann nicht verletzt.  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vo-
gelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung 
liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert, 

b. Dieser Tatbestand wird nicht erfüllt, da die Arbeiten zur Baufeld-
räumung (z.B. Rodung von Gehölzen, Abschieben des Oberbodens) 
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keine Störungen verursacht, die nicht schon unter Nr. 1 (oben) oder 
Nr. 3 (unten) behandelt wird. Der Baubetrieb führt nicht zu erhebli-
chen Störungen der umgebenden Tierwelt. Störungstatbestände nach 
§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG treten durch das Bauvorhaben für die Fle-
dermausfauna nicht ein. 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören, 

c. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Vogelarten werden beschä-
digt, weil zumindest Anteile beschädigt werden. (Kap. 3.2). 
Fortpflanzungsstätten von Feldlerchen und anderen Arten (Tabelle 4, 
Nr. I u. II) werden mit dem Verlust der Grasfluren bzw. deren Säume 
zerstört oder zumindest beschädigt.  
Potenzielle Lebensstätten von Fledermäusen werden zerstört, wenn 
die Gebäude mit Dachstuhl abgerissen werden. Sollte der 
Gehölzsaum östlich der K 30 beseitigt oder beleuchtet werden, kann 
es ebenfalls zur Beschädigung von Fortpflanzungsstätten kommen 
(Kap. 3.3). Der Kammmolch behält seinen potenziellen Lebensraum 
(Kap. 3.5).  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu be-
schädigen oder zu zerstören. 

d. keine Pflanzenarten des Anhangs IV vorhanden.  

Bei einer Verwirklichung des Vorhabens kommt es demnach zum 

Eintreten eines Verbotes nach § 44 (1) BNatSchG (Beschädigung 

oder Zerstörung von Fortpflanzungsstätten von Feldlerchen und 

anderen Arten). Damit würde zur Verwirklichung des Vorhabens 

voraussichtlich eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforder-

lich. 

Eine Ausnahme gemäß § 45 (7) BNatSchG von den Verbotstatbeständen des  

§ 44 (1) BNatSchG wird nicht erforderlich, wenn durch Ausgleichsmaßnahmen 

sichergestellt werden kann, dass die ökologische Funktion der betroffenen 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten kontinuierlich erhalten bleiben. Entspre-

chend ihrer Zielsetzung werden diese Maßnahmen als CEF-Maßnahmen2 

(Continuous Ecological Functionality) bezeichnet. Sie sind ggf. zeitlich vorge-

zogen zu realisieren, um zum Zeitpunkt der Beeinträchtigung wirksam sein zu 

können.  

                                                   
2 CEF = vor Beginn des Verlustes wirksame Ausgleichsmaßnahme (continuous ecological 

functionality: Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme oder FCS = Maßnahmen zur Sicherung 
des Erhaltungszustandes (favourable conservation status), die erst nach dem Verlust wirksam wer-
den. 
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Das gilt besonders bei gefährdeten Arten (hier Feldlerche), denn auch ein zeit-

lich vorübergehender Verlust der Funktionen der betroffenen Lebensstätte 

kann nicht hingenommen werden, da eine Verschlechterung der Gesamtsitua-

tion im räumlichen Zusammenhang zu befürchten ist.  

Mit der Schaffung von neuen extensiv gepflegten Grünlandflächen oder Acker-

brachen für Feldlerchen und Schafstelzen und Gehölzstreifen für Dorngrasmü-

cke und Goldammer sowie Schwarzkehlchen wären die ökologischen Funktio-

nen für diese Arten zu erhalten. 

 

4.3 Vermeidungsmaßnahme und Kompensationsmaßnahmen 

Es ergeben sich somit aufgrund der Prüfung des Eintretens der Verbote nach § 44 

BNatSchG folgende notwendige Maßnahmen: 

 Keine Rodung von Gehölzen und Beginn der Bauarbeiten in der Brutzeit der 

Vögel (01. März bis 30. September, allgemein gültige Regelung § 39 

BNatSchG). 

 Schaffung neuer Ackerbrachen oder Extensivgrünlandflächen für Feldlerchen 

(gleichzeitig Kompensation für Fasan, Schafstelze, Mäusejäger und Star). Es 

müssten ungefähr 3 ha solcher Flächen als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme, 

d.h. vor Baubeginn geschaffen werden. 

 Schaffung neuer Gehölzsäume an Offenland für die Dorngrasmücke und Gold-

ammer. Sinnvoll wären z.B. 500 m neue Gehölzstreifen in ansonsten ausge-

räumter Agrarlandschaft. 

 Vermeidung der Beleuchtung der Gehölzstreifen in der Mitte (Knick) und am 

Nordrand (Redder). 

 

 

5 Zusammenfassung  

Im Zuge einer Bebauungsplanaufstellung soll ein ackerbaulich genutztes Gelände 

in Tornesch teilweise überbaut werden. Eine Potenzialanalyse ergibt das potenziel-

le Vorkommen von Brutvogelarten in den Gehölzen und weiteren Arten, die hier 

ein Nahrungsgebiet haben können (Tabelle 3). Fledermäuse haben potenziell 

Quartiere in den Wohnhäusern und einigen Bäumen in den Knicks und Reddern 

und auf dem Gelände des Geflügelhofes (Kap. 2.2.3.1). Möglich sind auch Amphi-

bienvorkommen, u.a. des Kammmolches in Gartenteichen (Kap. 2.3). 

Für die Arten, die nach den europäischen Richtlinien (FFH-RL, Anh. IV [Fleder-

mäuse, Haselmaus, Kammmolch] und europ. Vogelarten) geschützt sind, wird eine 

artenschutzrechtliche Betrachtung vorgenommen. 
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Von den im Untersuchungsgebiet vorkommenden Brutvogelarten können einige 

(u.a. Feldlerche) von einer Beschädigung ihrer Fortpflanzungsstätte im Sinne des § 

44 BNatSchG durch das Vorhaben betroffen sein. Die ökologischen Funktionen im 

Sinne des § 44 (5) Satz 2 BNatSchG bleiben für die Arten der Agrarlandschaft nicht 

erhalten (Kap. 3.2). Sie verlieren ihre Reviere, deren Funktionen durch Kompensa-

tionsmaßnahmen im Sinne von Ausgleichsmaßnahmen (FCS-Maßnahme) ersetzt 

werden müssten (Kap. 4.3). 

Auch Fledermäuse verlieren durch die Vorgaben des B-Planes eventuell Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten (Kap. 3.3) in Wohngebäuden. Die ökologischen Funktio-

nen können durch Ausgleichsmaßnahmen, nämlich die Bereitstellung künstlicher 

Fledermausquartiere, erhalten bleiben.  

Kammmolche und andere Amphibien haben im Untersuchungsgebiet Laichgewäs-

ser in Gartenteichen, die durch die Planung nicht verloren gehen. Die ökologischen 

Funktionen dieser Fortpflanzungsstätten bleiben voraussichtlich erhalten (Kap. 

3.5). 
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1. Vorgang

Mit der dritten Änderung des B-Plans Nr. 47 / 41. Änderung des Flächennutzungsplan der

Stadt Tornesch ist die Umwandlung einer Fläche für die Landwirtschaft in die Sondergebiete

„Geflügelhof“ und „Umwelttechnik“ vorgesehen.

Ich wurde beauftragt, im Hinblick auf den möglichen Eintrag von düngerspezifischen Stoffen

bei der Entsorgung/Verwertung des Oberbodens bei späteren Baumaßnahmen im Ablage-

rungsgebiet zu prüfen.

Daher wurden Oberbodenmischproben entnommen und auf die Vorsorgewerte der Bundes-

bodenschutz- und Altlastenverordnung sowie Stickstoff- und Phosphatparameter als Bestand-

teile von organischem Dünger untersucht.

Mit diesem Bericht werden die Untersuchungsergebnisse dokumentiert.

2. Unterlagen

Für die Bearbeitung standen mir folgende Unterlagen zur Verfügung.

2.1 Vom Auftraggeber

Luftbild (2009) mit 41. Änderung des F-Plans

iegenmeyer mwelt eotechnik

Projekt-Nr.: 0937/2015
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Wittstocker STraße 7

25436 Tornesch

Dipl. - Geol. Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77 - 85, 25337 Elmshorn

Projekt: 3. Änderung B-Plan 47, 25436 Tornesch

Oberbodenuntersuchungen

Anlagen: 0937/2015-1 bis 0937/2015-3
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Sachkundiger für Arbeiten nach BGR 128
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Schrägluftbildaufnahme (2009) – Blickrichtung Süden

Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan

Darstellung der mit der 41. Änderung beabsichtigten Flächennutzung

2.2 Vom Ingenieurbüro Schnoor + Brauer, GSB GmbH

13 Bodenmischproben entnommen im Zeitraum vom 06.10. bis 12.10.2015

2.3 Vom Labor GBA

Prüfbericht Nr. 2015P515944/2 vom 21.10.2015 über die Untersuchung von 13 Bodenmisch-

proben

2.4 Literatur

[1] Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA, 1994) Empfehlungen für die Erkundung,

Bewertung und Behandlung von Grundwasserschäden

[2] Bund/Länderarbeitsgemeinschaft (LABO) Altlastenausschuss (ALA, 2003): Arbeitshilfe

Sickerwasserprognose bei orientierenden Untersuchungen

[3] Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999 (BGBl.

I S. 1554) zuletzt geändert am 23.12.2004 (BGBl. I S. 3807)

[4] Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA, 2004) Ableitung von Geringfügigkeits-

schwellenwerten für das Grundwasser

[5] Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig – Holstein (10.10.2007): Hin-

weis zur Anwendung der Arbeitshilfe „Sickerwasserprognose bei orientierenden Unter-

suchungen“

[6] Bund/Länderarbeitsgemeinschaft (LABO, 2008): Bewertungsgrundlagen für Schad-

stoffe in Altlasten, Informationsblatt für den Vollzug

[7] Landesdirektion Leipzig, Arbeitsblätter zum Umweltschutz – Altlasten (Januar 2005):

Ermittlung von Schadstofffrachten aus Emissionsquellen in der ungesättigten Boden-

zone über den Wirkungspfad Boden-Grundwasser im Rahmen der Altlastenuntersu-

chung

[8] Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA 2003/2004) Mitteilung M20: Anforderungen

an die stoffliche Verwertung von Abfällen, Technische Regeln Teile I bis III
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TOP 16

520 von 743 der Zusammenstellung



iegenmeyer mwelt eotechnik Dipl. – Geol. Harro Ziegenmeyer - Ramskamp 77 – 85, 25337 Elmshorn

BV B-Plan Nr. 47, Tornesch, 3. Änderung – Oberbodenuntersuchung - Abschlussbericht Projekt: 0937/2015

Seite: 3

[10] Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten,

in der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren (Altlastenerlass), 6. Dezem-

ber 2010 (Amtsblatt für Schleswig Holstein Nr. 51 vom 20.12.2010 S. 1130) Gl.-Nr.:

6615.6

3. Lage des Untersuchungsbereich

Der Untersuchungsbereich befindet sich am östlichen Rand eines Gewerbegebiets der Stadt

Tornesch und wird von den Straßen „Lise-Meitner-Allee“, „Asperhorner Weg“ und K21 „Oha“

begrenzt. Die nördliche Grenze wird durch eine Baumreihe und die angrenzende Bebauung

gebildet.

Abb. 1: Lage des Untersuchungsbereichs aus Topografischer Karte 1:100.000, Landesver-

messungsamt Schleswig-Holstein 2009, Ausschnitt M 1:20.000
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Abb. 2: Lage des Untersuchungsbereichs (gelb hinterlegt), M 1:3.000

4. Kenntnisse zum Grundstück und Untersuchungskonzept

Nach den uns vorliegenden Informationen handelt es sich um eine Fläche von ca. 4 ha, die

zu untersuchen war. Nach telefonisch übermittelten Informationen vom Fachdienst Umwelt

des Kreises Pinneberg besteht aufgrund der bisherigen Nutzung durch den angrenzenden

landwirtschaftlichen Betrieb die Befürchtung einer Überdüngung des Oberbodenmaterials. Um

beim Aushub und der Abfuhr des Ober-/Mutterbodenmaterials Verlagerungen von hohen Dün-

gerkonzentrationen zu vermeiden, waren Untersuchungen des Düngemittelinventars (Ammo-

nium, Nitrat und Phosphat) durchzuführen. Zur Klärung eventueller Gefährdungen des Pfades

Boden – Grundwasser wurden Eluatuntersuchungen vorgesehen. Um den Anforderungen an

das Aufbringen und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden (§12 Bundes- Boden-

schutz- und Altlastenverordnung) zu entsprechen, wurden zusätzlich die Parameter der Vor-

sorgewerte der BBodSchV untersucht
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5. Probenahme

Durch das Ingenieurbüro Schnoor + Brauer erfolgte im Zeitraum vom 06.10.2015 bis zum

12.10.2015 die Entnahme von 13 Bodenmischproben. Beprobt wurde das oberflächig anste-

hende Ober-/Mutterbodenmaterial. Die Proben wurden über die gesamte Mächtigkeit des Ho-

rizonts entnommen, um Aussagen für das bei eventuellen Erdarbeiten anfallende Aushubma-

terial treffen zu können. In der nachstehenden Abbildung und den Anlagen 0937/2015-1.1

und 0937/2015-1.2 sind die Mischprobenbereiche dokumentiert.

Abb. 3: Lage der Mischprobenbereiche, M 1:3.000

In den Bohrungen wurden Sande unterschiedlicher Kornzusammensetzung mit humosen An-

teilen, wenig schluffigen Anteilen und in Teilbereichen mit kiesigen und steinigen Anteilen

angetroffen. Als anthropogene Beimengungen wurden vereinzelte Ziegelreste angetroffen.

Die Probenahme erfolgte bis zum Schichtwechsel zu den unterlagernden sandigen, teils
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schluffigen Bodenschichten ohne oder mit geringen humosen Anteilen bis zu einer maximalen

Tiefe von t = 1 m im Mischprobenbereich MP 5.

Die Mischproben wurden aus ca. 200 g je Einstichpunkt, die in einem Probengefäß gesammelt

wurden, zusammengestellt. Die visuelle Bewertung der Proben und das Mischen erfolgte

durch den Unterzeichner im Baugrundlabor. Die Probenahmeprotokolle der Mischproben sind

als Anlage 0937/2015-2 beigefügt.

6. Chemische Untersuchungen

6.1 Organoleptische Bewertung

Organoleptische Auffälligkeiten wurden in den Bodenmischproben und bei der Entnahme der

Proben an den Einstichpunkten nicht festgestellt.

6.2 Untersuchungsparameter

Die Mischproben wurden dem Labor GBA zur Untersuchung folgender Parameter nach

BBodSchV [3] übergeben:

Organischer Anteil bestimmt als TOC

Schwermetalle: Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

zusätzlich wurden untersucht:

Ammonium im Eluat

Nitrat im Eluat

Phosphat im Eluat

7. Analysenbefunde

In der nachstehenden Tabbelle sind die Befunde der Bodenproben den Vorsorgewerten der

BBodSchV [3] gegenübergestellt.
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BBodSchV Befunde

Feststoff
Vorsorge-

werte Sand

Parameter Einheit MP 1 MP 2 MP 3 MP 4 MP 5

TOC Masse % - 1,8 2,5 2,2 1,9 1,7

Summe PAK n. EPA mg/kg TS 10/3 0,658 0,235 0,184 n. n. n. n.

Benzo-(a)-pyren mg/kg TS 1/0,3 0,057 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Summe PCB mg/kg TS 0,1/0,05 0,0428 0,0216 0,0258 n. n. n. n.

Blei mg/kg TS 40 44 51 47 23 21

Cadmium mg/kg TS 0,4 0,42 0,48 0,38 0,24 0,25

Chrom ges. mg/kg TS 30 13 15 14 11 11

Kupfer mg/kg TS 20 24 29 22 14 14

Nickel mg/kg TS 15 6,3 6 4,6 4,7 4,9

Quecksilber mg/kg TS 0,1 0,15 0,19 0,13 < 0,1 < 0,1

Zink mg/kg TS 60 81 97 76 54 59

Ammonium NH 4 mg/L - 0,15 < 0,025 0,027 0,1 0,094

Nitrat mg/L - 2,9 4,2 3,8 3,4 3,2

Phosphat mg/L - 2,2 2,3 2,9 2 1,1

BBodSchV Befunde

Feststoff
Vorsorge-

werte Sand

Parameter Einheit MP 6 MP 7 MP 8 MP 9 MP 10

TOC Masse % - 2,3 2,3 2,2 2,1 1,9

Summe PAK n. EPA mg/kg TS 10/3 0,164 0,539 0,178 3,26 0,056

Benzo-(a)-pyren mg/kg TS 1/0,3 < 0,05 0,052 < 0,05 0,17 < 0,05

Summe PCB mg/kg TS 0,1/0,05 0,118 0,0157 0,0372 n. n. n. n.

Blei mg/kg TS 40 36 32 44 16 17

Cadmium mg/kg TS 0,4 0,34 0,3 0,38 0,23 0,25

Chrom ges. mg/kg TS 30 11 11 12 12 11

Kupfer mg/kg TS 20 23 25 28 16 18

Nickel mg/kg TS 15 4 3,9 4,8 4,1 3,8

Quecksilber mg/kg TS 0,1 0,11 < 0,1 0,13 < 0,1 < 0,1

Zink mg/kg TS 60 64 63 74 44 49

Ammonium NH 4 mg/L - < 0,025 < 0,025 < 0,025 2,3 2,4

Nitrat mg/L - 5,4 4,6 4,4 5,9 7,2

Phosphat mg/L - 1,7 2,1 1,7 2,3 2,4

BBodSchV Befunde

Feststoff
Vorsorge-

werte Sand

Parameter Einheit MP 11 MP 12 MP 13

TOC Masse % - 1,6 2 1,8

Summe PAK n. EPA mg/kg TS 10/3 0,8 0,059 0,053

Benzo-(a)-pyren mg/kg TS 1/0,3 0,077 < 0,05 < 0,05

Summe PCB mg/kg TS 0,1/0,05 n. n. n. n. n. n.

Blei mg/kg TS 40 18 15 16

Cadmium mg/kg TS 0,4 0,23 0,2 0,2

Chrom ges. mg/kg TS 30 12 8,5 7,8

Kupfer mg/kg TS 20 15 10 13

Nickel mg/kg TS 15 5 3,2 2,7

Quecksilber mg/kg TS 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Zink mg/kg TS 60 43 34 30

Ammonium NH 4 mg/L - 1,8 1,8 2

Nitrat mg/L - 6,9 6,3 7,9

Phosphat mg/L - 1,8 1,8 2

Tabelle 1: Befunde der Bodenmischproben und Vorsorgewerte der BBodSchV [3]
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Der Prüfbericht des Labors GBA ist als Anlage 0937/2015-3 beigefügt.

8. Bewertungsgrundlagen

8.1 Bewertungsgrundlagen Boden

8.1.1 Schutzgut menschliche Gesundheit

Zur Einschätzung der vorgefundenen Stoffkonzentrationen im Boden werden wegen der

geplanten Nutzung Gewerbegebiet die Prüfwerte für die direkte Aufnahme von Schadstof-

fen auf Gewerbe-/Industrieflächen der Ausführungsverordnung zum Bundes-Boden-

schutzgesetz (BBodSchV, verabschiedet am 17.07.1999).

Die BBodSchV [3] legt für den Wirkungspfad Boden-Mensch nutzungsabhängig die folgen-

den relevanten Beprobungstiefen fest:

Nutzung Kinderspielfläche/Wohngebiet: 0 – 10 cm 1), 10 – 35 cm 2), bei inhalativer Auf-

nahme (Stäube) zusätzlich 0 - 2 cm

Nutzung Park und Freizeitanlage 0 – 10 cm 1)

Nutzung Industrie und Gewerbegrundstück: 0 – 2 cm 3) oder 0 – 10 cm 3)

1) Kontaktbereich für orale und dermale Schadstoffaufnahme

2) 0-35 cm: durchschnittliche Mächtigkeit aufgebrachter Bodenschichten; zugleich max. von Kindern erreichbare Tiefe

3) 0-2 cm bei inhalativbedeutsamen Schadstoffen und Möglichkeit der Staubbildung; 0-10 cmauf befahrenen, unbefestigten Flächen

Entsprechend der aktuellen Fragstellung wurden Oberbodenmischproben zur Prüfung von Ver-

wertungsmöglichkeiten untersucht

Bei Überschreitung eines Prüfwertes ist unter Berücksichtigung der Nutzung eine auf den Ein-

zelfall bezogene Prüfung durchzuführen und ggf. durch weitergehende Untersuchungen fest-

zustellen, ob eine relevante Bodenbelastung vorliegt.

Unter Berücksichtigung der bestehenden oder rechtlich möglichen Nutzung kann bei Unter-

schreitung der zugehörigen Prüfwerte der Gefahrenverdacht i. d. R. als ausgeräumt gelten.

Jedoch müssen auch bei Unterschreitung eines Prüfwertes immer alle Umstände des Ein-

zelfalles beachtet werden.

Zu beachten ist bei der Bauleitplanung ebenfalls der im Altlastenerlass des Landes Schleswig

Holstein [10] angegebene Prüfwertvorschlag von 1 mg/kg TS für Benzo(a)pyren als Leitparame-

ter für kanzerogene PAK für die Nutzungen Wohngebiete, Kinderspielflächen und Park- und Frei-

zeitanlagen.
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8.1.2 Abfallrechtliche Bewertungen Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA): Zuordnungs-

werte gemäß TR Boden [8]

Falls Teile der entsorgungsrelevanten Parameter gemäß LAGA für die Einzelproben untersucht

wurden, ist für die Befunde die Einstufung nach LAGA in der Bewertung angegeben.

Bei der entsorgungsrelevanten Bewertung gemäß LAGA – TR Boden: „Mitteilung Nr. 20 LAGA

– Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen: Teil II: Technische

Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)“, Stand 2004 wird in Abhängigkeit

von den festgestellten Schadstoffgehalten der zu verwertende Boden Einbauklassen zugeord-

net. Die Zuordnungswerte Z0 bis Z2 stellen die Obergrenze der jeweiligen Einbauklassen bei

der Verwendung von Boden im Erd-, Straßen-, Landschafts- und Deponiebau (z. B. Abde-

ckungen) sowie bei der Verfüllung von Baugruben und Rekultivierungsmaßnahmen dar.

Die Zuordnungswerte haben folgende Bedeutung:

Einbauklasse Z0:

(Uneingeschränkter Einbau – Verwertung von Bodenmaterial in bodenähnlichen Anwendun-

gen)

Ein uneingeschränkter Einbau von Bodenmaterial in bodenähnlichen Anwendungen ist nur

dann möglich, wenn die Anforderungen des vorsorgenden Boden- und Grundwasserschutzes

erfüllt werden. Dies ist gewährleistet, wenn aufgrund der Vorermittlungen eine Schadstoffbe-

lastung ausgeschlossen werden konnte oder sich aus analytischen Untersuchungen die Ein-

stufung in die Einbauklasse Z0 ergibt.

Für die Verfüllung von Abgrabungen unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht darf da-

rüber hinaus auch Bodenmaterial verwertet werden, das die Zuordnungswerte Z0 im Feststoff

überschreitet, jedoch die Zuordnungswerte Z0* einhält, wenn folgende Bedingungen erfüllt

sind:

Die Zuordnungswerte Z0 im Eluat werden eingehalten.

Oberhalb des verfüllten Bodenmaterials wird eine Schicht aus Bodenmaterial, das die Vorsor-

gewerte der BBodSchV einhält und somit alle natürlichen Bodenfunktionen übernehmen kann,

aufgebracht. Diese Bodenschicht oberhalb der Verfüllung muss eine Mindestmächtigkeit von

2 m aufweisen.

Sonderreglungen für Wasserschutz- und Wasservorranggebiete sind zu beachten.

Einbauklasse Z1

(Eingeschränkter offener Einbau)
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Die Zuordnungswerte Z1 im Feststoff und Z1.1 und Z1.2 im Eluat stellen die Obergrenzen für

den offenen Einbau in technischen Bauwerken dar.

Im Eluat gelten grundsätzlich die Z1.1 - Werte. Darüber hinaus kann - sofern dieses lan-

desspezifisch festgelegt oder im Einzelfall nachgewiesen ist - in hydrogeologisch günstigen

Gebieten Bodenmaterial mit Eluatkonzentrationen bis zu den Zuordnungswerten Z1.2 einge-

baut werden.

Bei Unterschreitung der Zuordnungswerte Z1 (Z1.1 und eventuell Z1.2) ist ein offener Einbau

von mineralischen Abfällen in folgenden technischen Bauwerken möglich:

Verkehrsflächen (Ober- und Unterbau)

Industrie-, Gewerbe- und Lagerflächen (Ober- und Unterbau)

Bei begleitenden Erdbaumaßnahmen (Lärm- und Sichtschutzwälle) zu den vorstehenden tech-

nischen Bauwerken

Unterbau von Gebäuden

Unterbau von Sportanlagen

Beim Einbau von mineralischen Abfällen der Einbauklasse Z1.2 soll der Abstand zwischen der

Schüttkörperbasis und dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand in der Regel min-

destens 2 m betragen.

Einbauklasse Z2

(Eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen)

Die Zuordnungswerte Z2 stellen die Obergrenzen für den Einbau von Bodenmaterial in tech-

nischen Bauwerken mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen dar. Dadurch soll der

Transport von Inhaltsstoffen in den Untergrund und das Grundwasser verhindert werden.

Bei Unterschreitung der Zuordnungswerte Z2 ist der Einbau von Bodenmaterial unter defi-

nierten technischen Sicherungsmaßnahmen bei definierten Baumaßnahmen unter folgenden

Bedingungen möglich:

Der Abstand zwischen der Schüttkörperbasis und dem höchsten zu erwartenden Grundwas-

serstand soll mindestens 1 m betragen.

Der Einbau im Zuge von kontrollierten Großbaumaßnahmen ist zu bevorzugen.

Sonderreglungen für Wasserschutz und Wasservorranggebiete sind zu beachten.

Bei Überschreitung der Zuordnungswerte entsprechend der Obergrenzen der Einbauklasse für

mindestens einen Parameter ist ein Einbau in der jeweiligen Klasse nicht mehr möglich. Bei
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Überschreitung des Zuordnungswertes Z2 ergibt sich somit der Zwang zur Deponierung oder

Behandlung des Bodenmaterials.

8.1.3 BBodSchV [3]

Bei Einhaltung der Vorsorgewerte der ist das Ober-/Mutterbodenmaterial in einer durchwur-

zelbaren Schicht unter Einhaltung der Vorgaben der Vollzugshilfe zu § 12 der BBodSchV der

LABO [9] einsetzbar. Dabei sind die TOC –Befunde nicht relevant. Bei Erfüllung der in der

vorgenannten Vollzugshilfe (Kapitel II, Abschnitt 1.1.2) benannten Bedingungen können zur

Beurteilung ausnahmsweise die LAGA Zuordnungswerte Z0* als Obergrenze der Bodenbe-

frachtung herangezogen werden.

8.2 Bewertungsgrundlagen Schutzgut Grund- / Oberflächenwasser

Als Bewertungsgrundlagen für die Messwerte im Eluat wurden hilfsweise die Werte der Trinkwas-

serverordnung, der EU-Trinkwasserrichtlinie, der VO Fisch- und Muschelgewässer des Landes

Schleswig-Holstein und die LAWA Gewässergüteklassen herangezogen, die nachstehend aufgeführt

sind:

Parameter Richt-/Grenzwerte

TVO
EU-Trinkwasser-

richtlinie
VO Fisch- und

Muschelgewässer
LAWA Gewässer-

güteklasse II

Ammonium NH4
*

max. 0,5 mg/L max. 0,5 mg/L 1 mg/L1) / 0,04 mg/L2) -

Nitrat NO3
-

max. 50 mg/L max. 50 mg/L 11 mg/L3)/2,5 mg/L4)

Phosphat P04
3-

- max. 6,95 mg/L 0,2 – 0,4 mg/L -

Phosphat P2O5 - max 5,2 mg/L - -

LEGENDE 1) einzuhaltender Wert 3) NO3
-

2) anzustrebender Wert 4) NO3-N

Tabelle 2: Richt- und Grenzwerte für Trinkwasser und Fließgewässer

Bei den Nitratwerten für Oberflächengewässer handelt es sich um Vorgaben der LAWA. Mit

den aufgeführten Werten wird die Zielvorgabe der Wasserrahmenrichtlinie mit der Güteklasse

II (mäßige Belastung) eingehalten. Diese Wert sollte nach der Wasserrahmenrichtlinie

(WRRL) bis 2015 an allen Gewässern eingehalten werden.

In der „RICHTLINIE 2006/44/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 6.

September 2006 über die Qualität von Süßwasser, das schutz- oder verbesserungsbedürftig

ist, um das Leben von Fischen zu erhalten“ werden Gehalte von 0,2 mg/l bei Salmonidenge-

wässern und 0,4 mg/l bei Cyprinidengewässern (ausgedrückt in PO4) als Richtwerte zur Ver-

ringerung der Eutrophierung angesehen.
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9 Zusammenfassende Bewertung und Empfehlungen

9.1 Gefährdungsabschätzung

Aus den Befunden der untersuchten Parameter (Vorsorgewerte der BBodSchV) ergeben sich

keine Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen oder Gefährdungen des Pfades Boden –

Mensch für die bestehende Nutzung. Die Befunde der untersuchten Parameter halten selbst

die Prüfwerte für die sensibelste Nutzung Kinderspielflächen ein. Gefährdungen durch den

direkten Kontakt mit dem Bodenmaterial oder schädliche Bodenveränderungen sind auf der

Basis der Befunde für die Analytik dieser Bodenmischproben nicht anzunehmen. Dabei ist zu

beachten, dass nicht der gesamte Parameterumfang der Prüfwerte untersucht wurde und die

Proben nicht aus dem durch die BBodSchV vorgegebenen Tiefenbereich stammen.

Abweichend von den Prüfwerten der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung ist im Alt-

lastenerlass des Landes Schleswig Holstein [10] im Hinblick auf die Bauleitplanung ein Prüf-

wert von Benzo(a)pyren = 1 mg/kg für die Nutzungen Kinderspielflächen, Wohngebiete sowie

Park- und Freizeitanlagen angegeben. Dieser Prüfwert wird durch keinen der Befunde aller

untersuchten Proben überschritten.

Auf der Basis der Befunde für die Parameter Ammonium und Nitrat sind Beeinträchtigungen

des Wasserpfades für Grund- und Oberflächenwasser nicht zu besorgen. Für den Parameter

Phosphat sind direkte Auswaschungen in Oberflächengewässer aufgrund der Eluatgehalte un-

bedingt zu vermeiden. Es bestehen keine Bedenken bei der Verwertung des Materials auf

landwirtschaftlichen Flächen wegen der Düngerbestandteile solange eine direkte Auswa-

schung in Oberflächengewässer und somit ein erhöhter Düngereintrag durch Phosphate ver-

mieden wird. Bei dieser Bewertung ist zu beachten, dass es sich bei den Befunden um Elua-

tuntersuchungen aus Bodenmaterial handelt, bei denen das Bodenmaterial 24 Stunden mit

einer definierten Wassermenge geschüttelt und somit deutlich höhere gelöste Anteile an Phos-

phat als bei der Durchsickerung des abgelagerten Oberbodenmaterials auf landwirtschaftli-

chen Flächen durch Niederschläge zu erwarten sind.

9.2 Hinweise auf entsorgungsrelevante Belastungen

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht sind für die Bereiche der Mischproben MP 1, MP 2, MP 3,

MP 6, MP 7, MP 8 und MP 9 die Vorsorgewerte der BBodSchV überschritten. Eine Verwertung

des Materials in einer durchwurzelbaren Schicht nach den Vorgaben der Vollzugshilfe zu § 12

der BBodSchV der LABO [9] ist somit mit Bezug zu § 9 der BBodSchV nicht möglich. Ausnah-

men sind in Abstimmung mit den Fachbehörden unter Widerlegung der Regelvermutung nach

§ 9 Abs. 1 der BBodSchV möglich, wenn die in der Vollzugshilfe (II, Abschnitt 1.1.2) genann-

ten Bedingungen eingehalten werden. Dann gelten als Obergrenze für die Feststoffgehalte die
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LAGA Zuordnungswerte Z0*, die durch die Befunde aller Mischproben bis auf die Befunde der

MP 6 (PCB) und MP 9 (PAK) eingehalten werden. Somit ist dann das Ober-/Mutterbodenma-

terial in einer durchwurzelbaren Schicht unter Einhaltung der Vorgaben der Vollzugshilfe zu §

12 der BBodSchV der LABO [9] einsetzbar.

Falls die vorgenannten Bedingungen nicht erfüllt werden, ist bei der Verbringung des Materials

von dem Grundstück der Boden der vorgenannten Bereiche aufgrund der Befunde für den

Parameter TOC, Bodenaushub im Bereich MP 9 auch aufgrund des Befunds für den Parameter

PAK nach LAGA Zuordnungswert Z2 zur Verwertung zu entsorgen.

Die Befunde der Mischproben MP 4, MP 5, MP 10, MP 11, MP 12 und MP 13 halten insgesamt

die Vorsorgewerte der BBodSchV ein. Somit ist das Ober-/Mutterbodenmaterial in einer

durchwurzelbaren Schicht unter Einhaltung der Vorgaben der Vollzugshilfe zu § 12 der

BBodSchV der LABO [9] einsetzbar. Dabei sind die TOC –Befunde nicht relevant. Probleme

durch Auswaschungen oder Verlagerungen mit dem Sickerwasser sind aufgrund der Befunde

der Eluatuntersuchungen der Parameter Ammonium und Nitrat nicht zu besorgen.

Aufgrund der Befunde für den Parameter Phosphat ist sicherzustellen, dass Auswaschungen

aus dem Bodenmaterial bei Ablagerungen auf anderen landwirtschaftlichen Flächen und die

direkte Verlagerung in Oberflächengewässer vermieden werden.

9.3 Allgemeine Empfehlungen

Aufgrund der bei Aushubmaßnahmen zu erwartenden Oberbodenmenge bei Schichtdicken im

Bereich von 0,3 m ≤ d ≤ 1,0 m sollten Abstimmungen mit den zuständigen Fachbehörden im 

Hinblick auf das eventuelle Aufbringen von Boden auf landwirtschaftlichen Flächen frühzeitig

erfolgen. Weiterhin sollte vor Beginn der Bauphase sichergestellt werden, dass ausreichende

Flächen für das Aufbringen zur Verfügung stehen. Für die Planung der Bauphase ist zu beach-

ten, dass die Aufbringung des Oberbodens auf landwirtschaftlichen Flächen in Abhängigkeit

von Pflanz- und Erntezyklen nicht jederzeit möglich ist.

10. Zusammenfassung

Das Untersuchungsgrundstück ist landwirtschaftlich genutzt worden.

Auf der Basis der Befunde der aktuellen Bodenuntersuchungen sind Beeinträchtigungen des

Pfades Boden Grundwasser nicht anzunehmen. Beeinträchtigungen von Oberflächengewäs-

sern sind aufgrund der Phosphatgehalte im Eluat nicht auszuschließen. Aus den Befunden der

aktuellen Untersuchungen ergeben sich folgende Sachverhalte und Empfehlungen:

 Gefährdungen oder Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen ergeben sich aus

den Befunden der chemischen Untersuchung der Bodenmischproben nicht.
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 Verlagerungen von düngertypischen Stoffen (Ammonium, Nitrat) sind nur in geringen,

nicht relevanten Größenordnungen zu erwarten

 Beeinträchtigungen des Wasserpfades Oberflächengewässer bei Umlagerung des Bo-

denmaterials sind für den Parameter Phosphat durch Eutrophierung nicht auszuschlie-

ßen. Bei dem Aufbringen von Oberbodenaushub auf anderen Flächen ist sicherzustel-

len, dass direkte Auswaschungen von Phosphat in Oberflächengewässer vermieden

werden.

 Aufgrund der Befunde der chemischen Untersuchung sind Teile des Bodenaushubs

entsprechend den Vorgaben der LAGA nach LAGA Zuordnungswert Z2 zur Verwertung

zu entsorgen, falls Ausnahmeregelungen in Abstimmung mit den Fachbehörden nicht

möglich sind. Der Boden aus den übrigen Bereichen kann unter Beachtung der Vorga-

ben der Vollzugshilfe zu § 12 der BBodSchV der LABO [9] in einer durchwurzelbaren

Schicht verwertet werden.

 Die entsorgungsrelevanten Belastungen (s. Abschnitt 9.2) sind bei Erdarbeiten zu be-

achten.

H. Ziegenmeyer

Beratender Geowissenschaftler (BDG)
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Länderarbeitsgemeinschaft Abfall

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen auf entsorgungsrelevante Belastungen
Stadt Tornesch, Bau- und Planungsamt, FD Bauverwaltung und Stadtplanung

2 Ort der Probenahme/ Grundstück:
Stadt Tornesch, Geltungsgebiet 3. Änderung, B-Plan 47, Geflügelhof Neumann

3 Art des zu beprobenden Materials:
Anstehendes Bodenmaterial aus dem Oberboden einer Grünfläche

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
Entnahme der Bodenproben durch Ingenieurbüro GSB GmbH 06.10 bis 12.10.2015
Mischprobenerstellung am 12.10.2015: MP 1

5 Probenehmer:
Probeentnahme GSB Grundbauingenieure Schnoor + Brauer GmbH
Mischprobenerstellung Dipl. – Geologe Harro Ziegenmeyer

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:

./-
7 Herkunft des Probenmaterials:

Ober-/Mutterboden aus einem als Grünfläche genutzten Bereich
8 Farbe der Probe:

Braun- dunkelbraun
9 Geruch der Probe:

ohne
10 Bodenansprache:

Sand unterschiedlicher Kornzusammensetzung, humos, wenig Schluffanteile, wenig kiesige
oder steinige Anteile, vereinzelt Wurzelreste

11 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:

Anstehendes Bodenmaterial entnommen aus dem Mischprobenbereich 1
12 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:

./.
13 Einflüsse auf das beprobte Material:

Witterung
14 Entnahme der Probe (Geräte):

Entnahme aus 15 Einstichen bis auf das unterlagernde sandige Material, Spaten,
Elektrobohrer, Einstichtiefe 0,5 – 0,9 m

15 Art des Probegefäßes:

luftdicht verschließbarer Kunststoffeimer
16 Transport, Vorbehandlung:

kühl, keine Vorbehandlung
17 Untersuchungslabor:

GBA, Pinneberg
18 Bemerkungen zur Probenahme:

Schichtdicke Ober-/Mutterboden 0,5 – 0,9 m

Dipl.-Geol. Harro Ziegenmeyer
Beratender Geowissenschaftler BDG
Ramskamp 77 - 85
25337 Elmshorn
Tel. 04122/701 65 19 Fax 701 65 15
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15
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Lageplan der Mischprobenbereich, M 1:3.000 :

Lage des Mischprobenbereichs MP 1 (Pfeil)

20 Erläuterungen zum Lageplan:
./.

21 Ort, Datum, Unterschrift

Elmshorn, 12.10.2015

TOP 16
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Länderarbeitsgemeinschaft Abfall

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen auf entsorgungsrelevante Belastungen
Stadt Tornesch, Bau- und Planungsamt, FD Bauverwaltung und Stadtplanung

2 Ort der Probenahme/ Grundstück:
Stadt Tornesch, Geltungsgebiet 3. Änderung, B-Plan 47, Geflügelhof Neumann

3 Art des zu beprobenden Materials:
Anstehendes Bodenmaterial aus dem Oberboden einer Grünfläche

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
Entnahme der Bodenproben durch Ingenieurbüro GSB GmbH 06.10 bis 12.10.2015
Mischprobenerstellung am 12.10.2015: MP 2

5 Probenehmer:
Probeentnahme GSB Grundbauingenieure Schnoor + Brauer GmbH
Mischprobenerstellung Dipl. – Geologe Harro Ziegenmeyer

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:

./-
7 Herkunft des Probenmaterials:

Ober-/Mutterboden aus einem als Grünfläche genutzten Bereich
8 Farbe der Probe:

Braun- dunkelbraun
9 Geruch der Probe:

ohne
10 Bodenansprache:

Sand unterschiedlicher Kornzusammensetzung, humos, wenig Schluffanteile, wenig kiesige
oder steinige Anteile, vereinzelt Wurzelreste

11 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:

Anstehendes Bodenmaterial entnommen aus dem Mischprobenbereich MP 2
12 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:

./.
13 Einflüsse auf das beprobte Material:

Witterung
14 Entnahme der Probe (Geräte):

Entnahme aus 15 Einstichen bis auf das unterlagernde sandige Material, Spaten,
Elektrobohrer, Einstichtiefe 0,3 – 0,5 m

15 Art des Probegefäßes:

luftdicht verschließbarer Kunststoffeimer
16 Transport, Vorbehandlung:

kühl, keine Vorbehandlung
17 Untersuchungslabor:

GBA, Pinneberg
18 Bemerkungen zur Probenahme:

Schichtdicke Ober-/Mutterboden 0,3 – 0,5 m

Dipl.-Geol. Harro Ziegenmeyer
Beratender Geowissenschaftler BDG
Ramskamp 77 - 85
25337 Elmshorn
Tel. 04122/701 65 19 Fax 701 65 15
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15

19
Lageplan der Mischprobenbereich, M 1:3.000 :

Lage des Mischprobenbereichs MP 2 (Pfeil)

20 Erläuterungen zum Lageplan:
./.

21 Ort, Datum, Unterschrift

Elmshorn, 12.10.2015

TOP 16
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Länderarbeitsgemeinschaft Abfall

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen auf entsorgungsrelevante Belastungen
Stadt Tornesch, Bau- und Planungsamt, FD Bauverwaltung und Stadtplanung

2 Ort der Probenahme/ Grundstück:
Stadt Tornesch, Geltungsgebiet 3. Änderung, B-Plan 47, Geflügelhof Neumann

3 Art des zu beprobenden Materials:
Anstehendes Bodenmaterial aus dem Oberboden einer Grünfläche

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
Entnahme der Bodenproben durch Ingenieurbüro GSB GmbH 06.10 bis 12.10.2015
Mischprobenerstellung am 12.10.2015: MP 3

5 Probenehmer:
Probeentnahme GSB Grundbauingenieure Schnoor + Brauer GmbH
Mischprobenerstellung Dipl. – Geologe Harro Ziegenmeyer

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:

./-
7 Herkunft des Probenmaterials:

Ober-/Mutterboden aus einem als Grünfläche genutzten Bereich
8 Farbe der Probe:

Braun- dunkelbraun
9 Geruch der Probe:

ohne
10 Bodenansprache:

Sand unterschiedlicher Kornzusammensetzung, humos, wenig Schluffanteile, wenig kiesige
oder steinige Anteile, vereinzelt Wurzelreste

11 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:

Anstehendes Bodenmaterial entnommen aus dem Mischprobenbereich 3
12 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:

./.
13 Einflüsse auf das beprobte Material:

Witterung
14 Entnahme der Probe (Geräte):

Entnahme aus 15 Einstichen bis auf das unterlagernde sandige Material, Spaten,
Elektrobohrer, Einstichtiefe 0,3 – 0,5 m

15 Art des Probegefäßes:

luftdicht verschließbarer Kunststoffeimer
16 Transport, Vorbehandlung:

kühl, keine Vorbehandlung
17 Untersuchungslabor:

GBA, Pinneberg
18 Bemerkungen zur Probenahme:

Schichtdicke Ober-/Mutterboden 0,3 – 0,5 m

Dipl.-Geol. Harro Ziegenmeyer
Beratender Geowissenschaftler BDG
Ramskamp 77 - 85
25337 Elmshorn
Tel. 04122/701 65 19 Fax 701 65 15
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15

19
Lageplan der Mischprobenbereich, M 1:3.000 :

Lage des Mischprobenbereichs MP 3 (Pfeil)

20 Erläuterungen zum Lageplan:
./.

21 Ort, Datum, Unterschrift

Elmshorn, 12.10.2015

TOP 16
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Länderarbeitsgemeinschaft Abfall

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen auf entsorgungsrelevante Belastungen
Stadt Tornesch, Bau- und Planungsamt, FD Bauverwaltung und Stadtplanung

2 Ort der Probenahme/ Grundstück:
Stadt Tornesch, Geltungsgebiet 3. Änderung, B-Plan 47, Geflügelhof Neumann

3 Art des zu beprobenden Materials:
Anstehendes Bodenmaterial aus dem Oberboden einer Grünfläche

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
Entnahme der Bodenproben durch Ingenieurbüro GSB GmbH 06.10 bis 12.10.2015
Mischprobenerstellung am 12.10.2015: MP 4

5 Probenehmer:
Probeentnahme GSB Grundbauingenieure Schnoor + Brauer GmbH
Mischprobenerstellung Dipl. – Geologe Harro Ziegenmeyer

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:

./-
7 Herkunft des Probenmaterials:

Ober-/Mutterboden aus einem als Grünfläche genutzten Bereich
8 Farbe der Probe:

Braun- dunkelbraun
9 Geruch der Probe:

ohne
10 Bodenansprache:

Sand unterschiedlicher Kornzusammensetzung, humos, wenig Schluffanteile, wenig kiesige
oder steinige Anteile, vereinzelt Wurzelreste

11 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:

Anstehendes Bodenmaterial entnommen aus dem Mischprobenbereich 4
12 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:

./.
13 Einflüsse auf das beprobte Material:

Witterung
14 Entnahme der Probe (Geräte):

Entnahme aus 15 Einstichen bis auf das unterlagernde sandige Material, Spaten,
Elektrobohrer, Einstichtiefe 0,3 – 0,7 m

15 Art des Probegefäßes:

luftdicht verschließbarer Kunststoffeimer
16 Transport, Vorbehandlung:

kühl, keine Vorbehandlung
17 Untersuchungslabor:

GBA, Pinneberg
18 Bemerkungen zur Probenahme:

Schichtdicke Ober-/Mutterboden 0,3 – 0,7 m

Dipl.-Geol. Harro Ziegenmeyer
Beratender Geowissenschaftler BDG
Ramskamp 77 - 85
25337 Elmshorn
Tel. 04122/701 65 19 Fax 701 65 15
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15

19
Lageplan der Mischprobenbereich, M 1:3.000 :

Lage des Mischprobenbereichs MP 4 (Pfeil)

20 Erläuterungen zum Lageplan:
./.

21 Ort, Datum, Unterschrift

Elmshorn, 12.10.2015

TOP 16
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Länderarbeitsgemeinschaft Abfall

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen auf entsorgungsrelevante Belastungen
Stadt Tornesch, Bau- und Planungsamt, FD Bauverwaltung und Stadtplanung

2 Ort der Probenahme/ Grundstück:
Stadt Tornesch, Geltungsgebiet 3. Änderung, B-Plan 47, Geflügelhof Neumann

3 Art des zu beprobenden Materials:
Anstehendes Bodenmaterial aus dem Oberboden einer Grünfläche

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
Entnahme der Bodenproben durch Ingenieurbüro GSB GmbH 06.10 bis 12.10.2015
Mischprobenerstellung am 12.10.2015: MP 5

5 Probenehmer:
Probeentnahme GSB Grundbauingenieure Schnoor + Brauer GmbH
Mischprobenerstellung Dipl. – Geologe Harro Ziegenmeyer

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:

./-
7 Herkunft des Probenmaterials:

Ober-/Mutterboden aus einem als Grünfläche genutzten Bereich
8 Farbe der Probe:

Braun- dunkelbraun
9 Geruch der Probe:

ohne
10 Bodenansprache:

Sand unterschiedlicher Kornzusammensetzung, humos, wenig Schluffanteile, wenig kiesige
oder steinige Anteile, vereinzelt Wurzelreste

11 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:

Anstehendes Bodenmaterial entnommen aus dem Mischprobenbereich 5
12 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:

./.
13 Einflüsse auf das beprobte Material:

Witterung
14 Entnahme der Probe (Geräte):

Entnahme aus 15 Einstichen bis auf das unterlagernde sandige Material, Spaten,
Elektrobohrer, Einstichtiefe 0,4 – 1,0 m

15 Art des Probegefäßes:

luftdicht verschließbarer Kunststoffeimer
16 Transport, Vorbehandlung:

kühl, keine Vorbehandlung
17 Untersuchungslabor:

GBA, Pinneberg
18 Bemerkungen zur Probenahme:

Schichtdicke Ober-/Mutterboden 0,4 – 1,0 m

Dipl.-Geol. Harro Ziegenmeyer
Beratender Geowissenschaftler BDG
Ramskamp 77 - 85
25337 Elmshorn
Tel. 04122/701 65 19 Fax 701 65 15
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15

19
Lageplan der Mischprobenbereich, M 1:3.000 :

Lage des Mischprobenbereichs MP 5 (Pfeil)

20 Erläuterungen zum Lageplan:
./.

21 Ort, Datum, Unterschrift

Elmshorn, 12.10.2015

TOP 16
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Länderarbeitsgemeinschaft Abfall

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen auf entsorgungsrelevante Belastungen
Stadt Tornesch, Bau- und Planungsamt, FD Bauverwaltung und Stadtplanung

2 Ort der Probenahme/ Grundstück:
Stadt Tornesch, Geltungsgebiet 3. Änderung, B-Plan 47, Geflügelhof Neumann

3 Art des zu beprobenden Materials:
Anstehendes Bodenmaterial aus dem Oberboden einer Grünfläche

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
Entnahme der Bodenproben durch Ingenieurbüro GSB GmbH 06.10 bis 12.10.2015
Mischprobenerstellung am 12.10.2015: MP 6

5 Probenehmer:
Probeentnahme GSB Grundbauingenieure Schnoor + Brauer GmbH
Mischprobenerstellung Dipl. – Geologe Harro Ziegenmeyer

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:

./-
7 Herkunft des Probenmaterials:

Ober-/Mutterboden aus einem als Grünfläche genutzten Bereich
8 Farbe der Probe:

Braun- dunkelbraun
9 Geruch der Probe:

ohne
10 Bodenansprache:

Sand unterschiedlicher Kornzusammensetzung, humos, wenig Schluffanteile, wenig kiesige
oder steinige Anteile, vereinzelt Wurzelreste

11 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:

Anstehendes Bodenmaterial entnommen aus dem Mischprobenbereich 6
12 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:

./.
13 Einflüsse auf das beprobte Material:

Witterung
14 Entnahme der Probe (Geräte):

Entnahme aus 15 Einstichen bis auf das unterlagernde sandige Material, Spaten,
Elektrobohrer, Einstichtiefe 0,5 – 0,8 m

15 Art des Probegefäßes:

luftdicht verschließbarer Kunststoffeimer
16 Transport, Vorbehandlung:

kühl, keine Vorbehandlung
17 Untersuchungslabor:

GBA, Pinneberg
18 Bemerkungen zur Probenahme:

Schichtdicke Ober-/Mutterboden 0,5 – 0,8 m

Dipl.-Geol. Harro Ziegenmeyer
Beratender Geowissenschaftler BDG
Ramskamp 77 - 85
25337 Elmshorn
Tel. 04122/701 65 19 Fax 701 65 15
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15

19
Lageplan der Mischprobenbereich, M 1:3.000 :

Lage des Mischprobenbereichs MP 6 (Pfeil)

20 Erläuterungen zum Lageplan:
./.

21 Ort, Datum, Unterschrift

Elmshorn, 12.10.2015

TOP 16
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Länderarbeitsgemeinschaft Abfall

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen auf entsorgungsrelevante Belastungen
Stadt Tornesch, Bau- und Planungsamt, FD Bauverwaltung und Stadtplanung

2 Ort der Probenahme/ Grundstück:
Stadt Tornesch, Geltungsgebiet 3. Änderung, B-Plan 47, Geflügelhof Neumann

3 Art des zu beprobenden Materials:
Anstehendes Bodenmaterial aus dem Oberboden einer Grünfläche

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
Entnahme der Bodenproben durch Ingenieurbüro GSB GmbH 06.10 bis 12.10.2015
Mischprobenerstellung am 12.10.2015: MP 7

5 Probenehmer:
Probeentnahme GSB Grundbauingenieure Schnoor + Brauer GmbH
Mischprobenerstellung Dipl. – Geologe Harro Ziegenmeyer

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:

./-
7 Herkunft des Probenmaterials:

Ober-/Mutterboden aus einem als Grünfläche genutzten Bereich
8 Farbe der Probe:

Braun- dunkelbraun
9 Geruch der Probe:

ohne
10 Bodenansprache:

Sand unterschiedlicher Kornzusammensetzung, humos, wenig Schluffanteile, wenig kiesige
oder steinige Anteile, vereinzelt Wurzelreste

11 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:

Anstehendes Bodenmaterial entnommen aus dem Mischprobenbereich 7
12 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:

./.
13 Einflüsse auf das beprobte Material:

Witterung
14 Entnahme der Probe (Geräte):

Entnahme aus 15 Einstichen bis auf das unterlagernde sandige Material, Spaten,
Elektrobohrer, Einstichtiefe 0,5 – 0,8 m

15 Art des Probegefäßes:

luftdicht verschließbarer Kunststoffeimer
16 Transport, Vorbehandlung:

kühl, keine Vorbehandlung
17 Untersuchungslabor:

GBA, Pinneberg
18 Bemerkungen zur Probenahme:

Schichtdicke Ober-/Mutterboden 0,5 – 0,8 m

Dipl.-Geol. Harro Ziegenmeyer
Beratender Geowissenschaftler BDG
Ramskamp 77 - 85
25337 Elmshorn
Tel. 04122/701 65 19 Fax 701 65 15
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15
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Lageplan der Mischprobenbereich, M 1:3.000 :

Lage des Mischprobenbereichs MP 7 (Pfeil)

20 Erläuterungen zum Lageplan:
./.

21 Ort, Datum, Unterschrift

Elmshorn, 12.10.2015

TOP 16
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Länderarbeitsgemeinschaft Abfall

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen auf entsorgungsrelevante Belastungen
Stadt Tornesch, Bau- und Planungsamt, FD Bauverwaltung und Stadtplanung

2 Ort der Probenahme/ Grundstück:
Stadt Tornesch, Geltungsgebiet 3. Änderung, B-Plan 47, Geflügelhof Neumann

3 Art des zu beprobenden Materials:
Anstehendes Bodenmaterial aus dem Oberboden einer Grünfläche

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
Entnahme der Bodenproben durch Ingenieurbüro GSB GmbH 06.10 bis 12.10.2015
Mischprobenerstellung am 12.10.2015: MP 8

5 Probenehmer:
Probeentnahme GSB Grundbauingenieure Schnoor + Brauer GmbH
Mischprobenerstellung Dipl. – Geologe Harro Ziegenmeyer

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:

./-
7 Herkunft des Probenmaterials:

Ober-/Mutterboden aus einem als Grünfläche genutzten Bereich
8 Farbe der Probe:

Braun- dunkelbraun
9 Geruch der Probe:

ohne
10 Bodenansprache:

Sand unterschiedlicher Kornzusammensetzung, humos, wenig Schluffanteile, wenig kiesige
oder steinige Anteile, vereinzelt Wurzelreste

11 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:

Anstehendes Bodenmaterial entnommen aus dem Mischprobenbereich 8
12 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:

./.
13 Einflüsse auf das beprobte Material:

Witterung
14 Entnahme der Probe (Geräte):

Entnahme aus 15 Einstichen bis auf das unterlagernde sandige Material, Spaten,
Elektrobohrer, Einstichtiefe 0,5 – 0,6 m

15 Art des Probegefäßes:

luftdicht verschließbarer Kunststoffeimer
16 Transport, Vorbehandlung:

kühl, keine Vorbehandlung
17 Untersuchungslabor:

GBA, Pinneberg
18 Bemerkungen zur Probenahme:

Schichtdicke Ober-/Mutterboden 0,5 – 0,6 m

Dipl.-Geol. Harro Ziegenmeyer
Beratender Geowissenschaftler BDG
Ramskamp 77 - 85
25337 Elmshorn
Tel. 04122/701 65 19 Fax 701 65 15
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15
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Lageplan der Mischprobenbereich, M 1:3.000 :

Lage des Mischprobenbereichs MP 8 (Pfeil)

20 Erläuterungen zum Lageplan:
./.

21 Ort, Datum, Unterschrift

Elmshorn, 12.10.2015

TOP 16
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Länderarbeitsgemeinschaft Abfall

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen auf entsorgungsrelevante Belastungen
Stadt Tornesch, Bau- und Planungsamt, FD Bauverwaltung und Stadtplanung

2 Ort der Probenahme/ Grundstück:
Stadt Tornesch, Geltungsgebiet 3. Änderung, B-Plan 47, Geflügelhof Neumann

3 Art des zu beprobenden Materials:
Anstehendes Bodenmaterial aus dem Oberboden einer Grünfläche

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
Entnahme der Bodenproben durch Ingenieurbüro GSB GmbH 06.10 bis 12.10.2015
Mischprobenerstellung am 12.10.2015: MP 9

5 Probenehmer:
Probeentnahme GSB Grundbauingenieure Schnoor + Brauer GmbH
Mischprobenerstellung Dipl. – Geologe Harro Ziegenmeyer

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:

./-
7 Herkunft des Probenmaterials:

Ober-/Mutterboden aus einem als Grünfläche genutzten Bereich
8 Farbe der Probe:

Braun- dunkelbraun
9 Geruch der Probe:

ohne
10 Bodenansprache:

Sand unterschiedlicher Kornzusammensetzung, humos, wenig Schluffanteile, wenig kiesige
oder steinige Anteile, vereinzelt Wurzelreste

11 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:

Anstehendes Bodenmaterial entnommen aus dem Mischprobenbereich 9
12 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:

./.
13 Einflüsse auf das beprobte Material:

Witterung
14 Entnahme der Probe (Geräte):

Entnahme aus 15 Einstichen bis auf das unterlagernde sandige Material, Spaten,
Elektrobohrer, Einstichtiefe 0,5 – 0,8 m

15 Art des Probegefäßes:

luftdicht verschließbarer Kunststoffeimer
16 Transport, Vorbehandlung:

kühl, keine Vorbehandlung
17 Untersuchungslabor:

GBA, Pinneberg
18 Bemerkungen zur Probenahme:

Schichtdicke Ober-/Mutterboden 0,5 – 0,8 m

Dipl.-Geol. Harro Ziegenmeyer
Beratender Geowissenschaftler BDG
Ramskamp 77 - 85
25337 Elmshorn
Tel. 04122/701 65 19 Fax 701 65 15
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15

19
Lageplan der Mischprobenbereich, M 1:3.000 :

Lage des Mischprobenbereichs MP 9 (Pfeil)

20 Erläuterungen zum Lageplan:
./.

21 Ort, Datum, Unterschrift

Elmshorn, 12.10.2015

TOP 16
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Länderarbeitsgemeinschaft Abfall

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen auf entsorgungsrelevante Belastungen
Stadt Tornesch, Bau- und Planungsamt, FD Bauverwaltung und Stadtplanung

2 Ort der Probenahme/ Grundstück:
Stadt Tornesch, Geltungsgebiet 3. Änderung, B-Plan 47, Geflügelhof Neumann

3 Art des zu beprobenden Materials:
Anstehendes Bodenmaterial aus dem Oberboden einer Grünfläche

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
Entnahme der Bodenproben durch Ingenieurbüro GSB GmbH 06.10 bis 12.10.2015
Mischprobenerstellung am 12.10.2015: MP 10

5 Probenehmer:
Probeentnahme GSB Grundbauingenieure Schnoor + Brauer GmbH
Mischprobenerstellung Dipl. – Geologe Harro Ziegenmeyer

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:

./-
7 Herkunft des Probenmaterials:

Ober-/Mutterboden aus einem als Grünfläche genutzten Bereich
8 Farbe der Probe:

Braun- dunkelbraun
9 Geruch der Probe:

ohne
10 Bodenansprache:

Sand unterschiedlicher Kornzusammensetzung, humos, wenig Schluffanteile, wenig kiesige
oder steinige Anteile, vereinzelt Wurzelreste

11 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:

Anstehendes Bodenmaterial entnommen aus dem Mischprobenbereich 10
12 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:

./.
13 Einflüsse auf das beprobte Material:

Witterung
14 Entnahme der Probe (Geräte):

Entnahme aus 15 Einstichen bis auf das unterlagernde sandige Material, Spaten,
Elektrobohrer, Einstichtiefe 0,5 – 0,8 m

15 Art des Probegefäßes:

luftdicht verschließbarer Kunststoffeimer
16 Transport, Vorbehandlung:

kühl, keine Vorbehandlung
17 Untersuchungslabor:

GBA, Pinneberg
18 Bemerkungen zur Probenahme:

Schichtdicke Ober-/Mutterboden 0,5 – 0,8 m

Dipl.-Geol. Harro Ziegenmeyer
Beratender Geowissenschaftler BDG
Ramskamp 77 - 85
25337 Elmshorn
Tel. 04122/701 65 19 Fax 701 65 15

iegenmeyer mwelt eotechnik

TOP 16

556 von 743 der Zusammenstellung



Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15

19
Lageplan der Mischprobenbereich, M 1:3.000 :

Lage des Mischprobenbereichs MP 10 (Pfeil)

20 Erläuterungen zum Lageplan:
./.

21 Ort, Datum, Unterschrift

Elmshorn, 12.10.2015
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Länderarbeitsgemeinschaft Abfall

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen auf entsorgungsrelevante Belastungen
Stadt Tornesch, Bau- und Planungsamt, FD Bauverwaltung und Stadtplanung

2 Ort der Probenahme/ Grundstück:
Stadt Tornesch, Geltungsgebiet 3. Änderung, B-Plan 47, Geflügelhof Neumann

3 Art des zu beprobenden Materials:
Anstehendes Bodenmaterial aus dem Oberboden einer Grünfläche

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
Entnahme der Bodenproben durch Ingenieurbüro GSB GmbH 06.10 bis 12.10.2015
Mischprobenerstellung am 12.10.2015: MP 11

5 Probenehmer:
Probeentnahme GSB Grundbauingenieure Schnoor + Brauer GmbH
Mischprobenerstellung Dipl. – Geologe Harro Ziegenmeyer

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:

./-
7 Herkunft des Probenmaterials:

Ober-/Mutterboden aus einem als Grünfläche genutzten Bereich
8 Farbe der Probe:

Braun- dunkelbraun
9 Geruch der Probe:

ohne
10 Bodenansprache:

Sand unterschiedlicher Kornzusammensetzung, humos, wenig Schluffanteile, wenig kiesige
oder steinige Anteile, vereinzelt Wurzelreste

11 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:

Anstehendes Bodenmaterial entnommen aus dem Mischprobenbereich 11
12 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:

./.
13 Einflüsse auf das beprobte Material:

Witterung
14 Entnahme der Probe (Geräte):

Entnahme aus 15 Einstichen bis auf das unterlagernde sandige Material, Spaten,
Elektrobohrer, Einstichtiefe 0,5 – 0,9 m

15 Art des Probegefäßes:

luftdicht verschließbarer Kunststoffeimer
16 Transport, Vorbehandlung:

kühl, keine Vorbehandlung
17 Untersuchungslabor:

GBA, Pinneberg
18 Bemerkungen zur Probenahme:

Schichtdicke Ober-/Mutterboden 0,5 – 0,9 m

Dipl.-Geol. Harro Ziegenmeyer
Beratender Geowissenschaftler BDG
Ramskamp 77 - 85
25337 Elmshorn
Tel. 04122/701 65 19 Fax 701 65 15

iegenmeyer mwelt eotechnik
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15

19
Lageplan der Mischprobenbereich, M 1:3.000 :

Lage des Mischprobenbereichs MP 11 (Pfeil)

20 Erläuterungen zum Lageplan:
./.

21 Ort, Datum, Unterschrift

Elmshorn, 12.10.2015

TOP 16
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Länderarbeitsgemeinschaft Abfall

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen auf entsorgungsrelevante Belastungen
Stadt Tornesch, Bau- und Planungsamt, FD Bauverwaltung und Stadtplanung

2 Ort der Probenahme/ Grundstück:
Stadt Tornesch, Geltungsgebiet 3. Änderung, B-Plan 47, Geflügelhof Neumann

3 Art des zu beprobenden Materials:
Anstehendes Bodenmaterial aus dem Oberboden einer Grünfläche

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
Entnahme der Bodenproben durch Ingenieurbüro GSB GmbH 06.10 bis 12.10.2015
Mischprobenerstellung am 12.10.2015: MP 12

5 Probenehmer:
Probeentnahme GSB Grundbauingenieure Schnoor + Brauer GmbH
Mischprobenerstellung Dipl. – Geologe Harro Ziegenmeyer

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:

./-
7 Herkunft des Probenmaterials:

Ober-/Mutterboden aus einem als Grünfläche genutzten Bereich
8 Farbe der Probe:

Braun- dunkelbraun
9 Geruch der Probe:

ohne
10 Bodenansprache:

Sand unterschiedlicher Kornzusammensetzung, humos, geringe Schluffanteile, kiesige und
wenig steinige Anteile,

11 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:

Anstehendes Bodenmaterial entnommen aus dem Mischprobenbereich 12
12 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:

./.
13 Einflüsse auf das beprobte Material:

Witterung
14 Entnahme der Probe (Geräte):

Entnahme aus 15 Einstichen bis auf das unterlagernde sandige Material, Spaten,
Elektrobohrer, Einstichtiefe 0,6 – 0,9 m

15 Art des Probegefäßes:

luftdicht verschließbarer Kunststoffeimer
16 Transport, Vorbehandlung:

kühl, keine Vorbehandlung
17 Untersuchungslabor:

GBA, Pinneberg
18 Bemerkungen zur Probenahme:

Schichtdicke Ober-/Mutterboden 0,6 – 0,9 m

Dipl.-Geol. Harro Ziegenmeyer
Beratender Geowissenschaftler BDG
Ramskamp 77 - 85
25337 Elmshorn
Tel. 04122/701 65 19 Fax 701 65 15

iegenmeyer mwelt eotechnik
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15

19
Lageplan der Mischprobenbereich, M 1:3.000 :

Lage des Mischprobenbereichs MP 12 (Pfeil)

20 Erläuterungen zum Lageplan:
./.

21 Ort, Datum, Unterschrift

Elmshorn, 12.10.2015
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an Länderarbeitsgemeinschaft Abfall

1 Betreff/Anlass/ Grund der Probenahme / Veranlasser:
Bodenuntersuchungen auf entsorgungsrelevante Belastungen
Stadt Tornesch, Bau- und Planungsamt, FD Bauverwaltung und Stadtplanung

2 Ort der Probenahme/ Grundstück:
Stadt Tornesch, Geltungsgebiet 3. Änderung, B-Plan 47, Geflügelhof Neumann

3 Art des zu beprobenden Materials:
Anstehendes Bodenmaterial aus dem Oberboden einer Grünfläche

4 Probenahmetag/Uhrzeit, Kennzeichnung der Probe
Entnahme der Bodenproben durch Ingenieurbüro GSB GmbH 06.10 bis 12.10.2015
Mischprobenerstellung am 12.10.2015: MP 13

5 Probenehmer:
Probeentnahme GSB Grundbauingenieure Schnoor + Brauer GmbH
Mischprobenerstellung Dipl. – Geologe Harro Ziegenmeyer

6 Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:

./-
7 Herkunft des Probenmaterials:

Ober-/Mutterboden aus einem als Grünfläche genutzten Bereich
8 Farbe der Probe:

Braun- dunkelbraun
9 Geruch der Probe:

ohne
10 Bodenansprache:

Sand unterschiedlicher Kornzusammensetzung, humos, geringe Schluffanteile, kiesige und
wenig steinige Anteile,

11 Art der Lagerung / Menge des beprobten Materials:

Anstehendes Bodenmaterial entnommen aus dem Mischprobenbereich 13
12 Lagerungsdauer zum Zeitpunkt der Probenahme:

./.
13 Einflüsse auf das beprobte Material:

Witterung
14 Entnahme der Probe (Geräte):

Entnahme aus 15 Einstichen bis auf das unterlagernde sandige Material, Spaten,
Elektrobohrer, Einstichtiefe 0,7 – 0,9 m

15 Art des Probegefäßes:

luftdicht verschließbarer Kunststoffeimer
16 Transport, Vorbehandlung:

kühl, keine Vorbehandlung
17 Untersuchungslabor:

GBA, Pinneberg
18 Bemerkungen zur Probenahme:

Schichtdicke Ober-/Mutterboden 0,7 – 0,9 m

Dipl.-Geol. Harro Ziegenmeyer
Beratender Geowissenschaftler BDG
Ramskamp 77 - 85
25337 Elmshorn
Tel. 04122/701 65 19 Fax 701 65 15

iegenmeyer mwelt eotechnik
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Dipl.- Geologe Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77-85, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/701 65 19 Fax: 04121 701 65 15

19
Lageplan der Mischprobenbereich, M 1:3.000 :

Lage des Mischprobenbereichs MP 13 (Pfeil)

20 Erläuterungen zum Lageplan:
./.

21 Ort, Datum, Unterschrift

Elmshorn, 12.10.2015
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iegenmeyer mwelt eotechnik

Projekt: Stadt Tornesch, B-Plan 47, 3. Änderung

Untersuchung von Oberbodenproben

Anlage: 0937/2015-3
Seiten: 6

Prüfberichte des Labors GBA

Dipl.-Geol.Harro Ziegenmeyer, Ramskamp 77 – 85, 25337 Elmshorn - Tel.: 04121/701 65 19, Fax: 04121/701 65 15

Anlage 0937/2015-3:

Prüfbericht Nr. 2015P515944/2 vom 21.10.2015, 6 Seiten
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Seite 1 von 6 zu Prüfbericht-Nr.: 2015P515944/ 2

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Ohne schrif tliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

ZUG Elmshorn
Ziegenmeyer Umwelt Geotechnik
Herr Ziegenmeyer

Ramskamp 77 - 85

Elmshorn25337

Prüfbericht-Nr.: 2015P515944/ 2

ZUG Elmshorn Ziegenmeyer Umwelt Geotechnik

12.10.2015

3. Änderung B-Plan 47, Tornesch

Boden

siehe Tabelle

0937/2015

PE-Eimer

jeweils ca. 2,5 kg

15510123

durch den Auftraggeber

Auftraggeber

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH

12.10.2015 - 21.10.2015

siehe letzte Seite

Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben drei Monate und
Wasserproben bis zwei Wochen nach Prüfberichtserstellung aufbewahrt.

Auftraggeber

Eingangsdatum

Projekt

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung

Probenmenge

Auftragsnummer

Probenahme

Probentransport

Labor

Analysenbeginn / -ende

Methoden

Unteraufträge

Bemerkung

Probenaufbewahrung

Pinneberg, 21.10.2015

Ralf Murzen

(Geschäftsführer)
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Prüfbericht-Nr.: 2015P515944/ 2

3. Änderung B-Plan 47, Tornesch

15510123 15510123 15510123 15510123

001 002 003 004

Boden Boden Boden Boden

MP 1 MP 2 MP 3 MP 4

ca. 2,5 kg ca. 2,5 kg ca. 2,5 kg ca. 2,5 kg

12.10.2015 12.10.2015 12.10.2015 12.10.2015

84,6 81,4 82,5 82,9

96,0 97,3 95,4 96,0

5,5 5,3 5,3 5,2

1,8 2,5 2,2 1,9

44 51 47 23

0,42 0,48 0,38 0,24

13 15 14 11

24 29 22 14

6,3 6,0 4,6 4,7

0,15 0,19 0,13 <0,10

81 97 76 54

0,658 0,235 0,184 n.n.

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,054 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,12 0,066 0,070 <0,050

0,096 0,053 0,058 <0,050

0,061 <0,050 <0,050 <0,050

0,064 <0,050 <0,050 <0,050

0,091 0,064 0,056 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,057 <0,050 <0,050 <0,050

0,063 0,052 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,052 <0,050 <0,050 <0,050

0,0428 0,0216 0,0258 n.n.

<0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030

<0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030

0,0048 <0,0030 0,0033 <0,0030

0,014 0,0081 0,0085 <0,0030

0,013 0,0074 0,0076 <0,0030

0,011 0,0061 0,0064 <0,0030

2,2 2,3 2,9 2,0

2,9 4,2 3,8 3,4

0,15 <0,025 0,027 0,10

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Trockenrückstand

Fraktion < 2 mm

pH-Wert (CaClÇ)

TOC

Aufschluss mit Königswasser

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Summe PAK (EPA)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benz(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

PCB Summe 6 Kongenere

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 153

PCB 138

PCB 180

Eluat

ortho-Phosphat

Nitrat

Ammonium

Einheit

Masse-%

Masse-%

Masse-% TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/L

mg/L

mg/L
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Prüfbericht-Nr.: 2015P515944/ 2

3. Änderung B-Plan 47, Tornesch

15510123 15510123 15510123 15510123

005 006 007 008

Boden Boden Boden Boden

MP 5 MP 6 MP 7 MP 8

ca. 2,5 kg ca. 2,5 kg ca. 2,5 kg ca. 2,5 kg

12.10.2015 12.10.2015 12.10.2015 12.10.2015

83,8 81,1 82,4 82,4

94,6 96,5 95,6 95,3

4,6 5,2 5,3 5,2

1,7 2,3 2,3 2,2

21 36 32 44

0,25 0,34 0,30 0,38

11 11 11 12

14 23 25 28

4,9 4,0 3,9 4,8

<0,10 0,11 <0,10 0,13

59 64 63 74

n.n. 0,164 0,539 0,178

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 0,059 0,10 0,059

<0,050 0,051 0,085 0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 0,055 <0,050

<0,050 0,054 0,083 0,069

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 0,052 <0,050

<0,050 <0,050 0,063 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 0,051 <0,050

n.n. 0,118 0,0157 0,0372

<0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030

<0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030

<0,0030 0,016 <0,0030 0,0047

<0,0030 0,038 0,0058 0,012

<0,0030 0,032 0,0055 0,011

<0,0030 0,032 0,0044 0,0095

1,1 1,7 2,1 1,7

3,2 5,4 4,6 4,4

0,094 <0,025 <0,025 <0,025

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Trockenrückstand

Fraktion < 2 mm

pH-Wert (CaClÇ)

TOC

Aufschluss mit Königswasser

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Summe PAK (EPA)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benz(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

PCB Summe 6 Kongenere

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 153

PCB 138

PCB 180

Eluat

ortho-Phosphat

Nitrat

Ammonium

Einheit

Masse-%

Masse-%

Masse-% TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/L

mg/L

mg/L
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Prüfbericht-Nr.: 2015P515944/ 2

3. Änderung B-Plan 47, Tornesch

15510123 15510123 15510123 15510123

009 010 011 012

Boden Boden Boden Boden

MP 9 MP 10 MP 11 MP 12

ca. 2,5 kg ca. 2,5 kg ca. 2,5 kg ca. 2,5 kg

12.10.2015 12.10.2015 12.10.2015 12.10.2015

82,4 81,0 83,1 82,6

98,2 95,0 96,8 96,4

5,2 5,3 5,3 4,8

2,1 1,9 1,6 2,0

16 17 18 15

0,23 0,25 0,23 0,20

12 11 12 8,5

16 18 15 10

4,1 3,8 5,0 3,2

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

44 49 43 34

3,26 0,0560 0,800 0,0590

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,79 <0,050 0,064 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,80 0,056 0,13 <0,050

0,67 <0,050 0,12 <0,050

0,13 <0,050 0,059 <0,050

0,18 <0,050 0,072 <0,050

0,19 <0,050 0,084 0,059

0,091 <0,050 0,060 <0,050

0,17 <0,050 0,077 <0,050

0,13 <0,050 0,069 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,11 <0,050 0,065 <0,050

n.n. n.n. n.n. n.n.

<0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030

<0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030

<0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030

<0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030

<0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030

<0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030

2,3 2,4 1,8 1,8

5,9 7,2 6,9 6,3

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Trockenrückstand

Fraktion < 2 mm

pH-Wert (CaClÇ)

TOC

Aufschluss mit Königswasser

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Summe PAK (EPA)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benz(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

PCB Summe 6 Kongenere

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 153

PCB 138

PCB 180

Eluat

ortho-Phosphat

Nitrat

Ammonium

Einheit

Masse-%

Masse-%

Masse-% TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/L

mg/L

mg/L
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15510123

013

Boden

MP 13

ca. 2,5 kg

12.10.2015

83,8

97,4

4,7

1,8

16

0,20

7,8

13

2,7

<0,10

30

0,0530

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

0,053

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

n.n.

<0,0030

<0,0030

<0,0030

<0,0030

<0,0030

<0,0030

2,0

7,9

<0,025

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Trockenrückstand

Fraktion < 2 mm

pH-Wert (CaClÇ)

TOC

Aufschluss mit Königswasser

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Summe PAK (EPA)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benz(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

PCB Summe 6 Kongenere

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 153

PCB 138

PCB 180

Eluat

ortho-Phosphat

Nitrat

Ammonium

Einheit

Masse-%

Masse-%

Masse-% TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/L

mg/L

mg/L
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Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen

Parameter Bestimmungs- Einheit Methode

grenze

Trockenrückstand 0,40 Masse-% DIN ISO 11465ª

Fraktion < 2 mm Masse-% DIN 18123ª

pH-Wert (CaClÇ) DIN ISO 10390ª

TOC 0,050 Masse-% TM DIN ISO 10694ª

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657ª

Blei 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 16171ª

Cadmium 0,10 mg/kg TM DIN EN ISO 16171ª

Chrom ges. 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 16171ª

Kupfer 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 16171ª

Nickel 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 16171ª

Quecksilber 0,10 mg/kg TM DIN EN ISO 16171ª

Zink 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 16171ª

Summe PAK (EPA) mg/kg TM DIN ISO 18287ª

Naphthalin 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287ª

Acenaphthylen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287ª

Acenaphthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287ª

Fluoren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287ª

Phenanthren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287ª

Anthracen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287ª

Fluoranthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287ª

Pyren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287ª

Benz(a)anthracen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287ª

Chrysen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287ª

Benzo(b)fluoranthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287ª

Benzo(k)fluoranthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287ª

Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287ª

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287ª

Dibenz(ah)anthracen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287ª

Benzo(g,h,i)perylen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287ª

PCB Summe 6 Kongenere mg/kg TM DIN ISO 10382ª

PCB 28 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382ª

PCB 52 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382ª

PCB 101 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382ª

PCB 153 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382ª

PCB 138 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382ª

PCB 180 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382ª

Eluat DIN EN 12457-4ª

ortho-Phosphat 0,10 mg/L DIN EN ISO 15681-2 (D46)ª

Nitrat 0,50 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20)ª

Ammonium 0,025 mg/L DIN EN ISO 11732 (E23)ª

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.
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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Mit der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 47 will die Stadt Tornesch die planungs-

rechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des Businessparks schaffen. Im Rahmen 

der Bauleitplanung ist die schalltechnische Betrachtung zur 3. Änderung des Bebauungs-

planes Nr. 47 zu erarbeiten. 

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung beinhaltet folgende Aufgabenstellungen: 

 Schutz der Nachbarschaft vor Immissionen aus Gewerbelärm innerhalb des Plangel-

tungsbereich; 

 Schutz der Nachbarschaft vor Verkehrslärm auf öffentlichen Straßen durch den B-Plan-

induzierten Zusatzverkehr; 

 Schutz schützenswerter Nutzungen (Wohnnutzung, Büronutzung) innerhalb des Plan-

gebiets vor Verkehrslärm. 

Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt üblicherweise eine Beurteilung 

nach DIN 18005, Teil 1 „Schallschutz im Städtebau“ [5] einschließlich der im Beiblatt 1 zur 

DIN 18005/1 [6] genannten schalltechnischen Orientierungswerte für die städtebauliche 

Planung. Hierbei wird zwischen gewerblichen Lärm, Sportlärm und Verkehrslärm unter-

schieden. Für die Beurteilung des Straßenverkehrslärms werden ergänzend die Immissi-

onsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) [3] herangezogen. 

In der DIN 18005, Teil 1 [5] wird für die Beurteilung von gewerblichen Anlagen auf die TA 

Lärm [4] verwiesen. Dementsprechend werden die Immissionen aus Gewerbelärm auf 

Grundlage der TA Lärm beurteilt. 

In den Bebauungsplan sind gegebenenfalls Festsetzungen aufzunehmen, die dem Schutz 

der innerhalb des Plangeltungsbereiches geplanten baulichen Nutzungen vor dienen. Die 

vorliegende Untersuchung enthält die in diesem Zusammenhang erforderlichen Aussagen 

(Abwägung aktiver und/oder passiver Lärmschutzmaßnahmen gemäß DIN 4109 [7], [8]). 

Die ggf. erforderlichen Aussagen zum Umweltbaurecht sind in den textlichen Vorschlägen 

für Begründungen enthalten. 

2. Örtliche Situation 

Der Plangeltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplan Nr. 47 befindet sich nördlich 

des Asperhorner Wegs, östlich der Lise-Meitner-Allee und westlich der Straße Oha. Nörd-

lich des Plangeltungsbereiches befinden sich eine Tankstelle sowie ein Burger King-Res-

taurant, südöstlich des Plangeltungsbereichs befindet sich eine Gärtnerei. Weitere Gewerb-

liche Nutzungen schließen sich im Westen an. 

Im Plangeltungsbereich sind zurzeit vier Betriebe vorhanden. Im Nordwesten des Plangel-

tungsbereiches ist die Firma RieckDruck GmbH ansässig. Südlich davon befinden sich ent-

lang der Lise-Meitner-Allee die Firmen Schoenrock Hydraulik Marine System GmbH, Me-

talltechnik Cornils GmbH & Co. KG und die Haberland Getränkesystem GmbH. 
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Für den Plangeltungsbereich ist die Ausweisung als Sondergebiet für „Umwelt und Sonder-

betriebe“ vorgesehen. Gemäß der geplanten Nutzung wird von einem Schutzanspruch aus-

gegangen, der mit einem Gewerbegebiet vergleichbar ist. 

Die nächstgelegenen schützenswerten Bebauungen außerhalb des Plangeltungsbereiches 

sind in Tabelle 1 aufgeführt.  

Für die Wohnnutzungen an IO 1 bis IO 4 existieren keine rechtskräftigen Bebauungspläne. 

Aufgrund der örtlichen Situation der Immissionsorte und der Wohnnutzung im Außenbe-

reich wird von einem Schutzanspruch ausgegangen der mit einem Mischgebiet vergleich-

bar ist. 

Die genauen örtlichen Gegebenheiten sind den Lageplänen der Anlage A 1 zu entnehmen. 

Tabelle 1: Immissionsorte 

 

3. Beurteilungsgrundlagen 

3.1. Schalltechnische Anforderungen in der Bauleitplanung 

3.1.1. Allgemeines 

Die Berücksichtigung der Belange des Schallschutzes erfolgt nach den Kriterien der 

DIN 18005 Teil 1 [5] in Verbindung mit dem Beiblatt 1 [6] unter Beachtung folgender Ge-

sichtspunkte: 

 Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Bauleitplanung die Belange des Umweltschutzes 

zu berücksichtigen. 

 Nach § 50 BImSchG ist die Flächenzuordnung so vorzunehmen, dass schädliche Um-

welteinwirkungen unter anderem auf die ausschließlich oder überwiegend dem Woh-

nen dienenden Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 

Die Orientierungswerte nach [6] stellen aus der Sicht des Schallschutzes im Städtebau er-

wünschte Zielwerte dar. Sie dienen lediglich als Anhalt, so dass von ihnen sowohl nach 

oben (bei Überwiegen anderer Belange) als auch nach unten abgewichen werden kann. 

Konkreter wird im Beiblatt 1 zur DIN 18005/1 in diesem Zusammenhang ausgeführt: „In 

vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Ver-

kehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. 

Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten 

Sp 1 2 3 4

Ze
Immissions-

orte
Adresse Einstufung

Anzahl der 
Geschosse

1 IO 1 Ahrenloher Straße 252 MI 2
2 IO 2 Oha 6 MI 2
3 IO 3 Thiensen 11 MI 2
4 IO 4 Ahrenloher Straße 281 MI 2
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abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich 

durch andere geeignete Maßnahmen (z.B. durch geeignete Gebäudeanordnung und 

Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen (insbesondere für Schlafräume) 

vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.“ 

Über den Abwägungsspielraum gibt es keine Regelungen. Zur Beurteilung des Verkehrs-

lärms kann man hilfsweise als Obergrenze die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BIm-

SchV [3] heranziehen, da davon ausgegangen werden kann, dass die 16. BImSchV recht-

lich insoweit nicht strittig ist. 

Aufgrund eines Austausches mit dem Innenministerium Schleswig-Holstein bezüglich der 

Beurteilung der Schutzbedürftigkeit von Außenwohnbereichen, wird die Ausdehnung des 

Lärmschutzbereichs, innerhalb derer bauliche Anlagen aufgrund der Überschreitung des 

Tages-Orientierungswertes geschlossen auszuführen sind, etwas weiter gefasst. Danach 

sollte angestrebt werden Überschreitung des jeweiligen Orientierungswertes bei Außen-

wohnbereichen auf maximal 3 dB(A) zu begrenzen. Im Einzelfall kann jedoch geprüft und 

abgewogen werden, ob diese Forderung angemessen ist, insbesondere wenn für die be-

troffenen Wohnungen noch andere Außenwohnbereiche auf lärmabgewandten Seiten vor-

handen bzw. möglich sind. 

Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, In-

dustrie und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 wegen der 

unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquel-

len jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden. 

Für die im Rahmen dieser Untersuchung zu betrachtenden Nutzungsarten legt Beiblatt 1 

zur DIN 18005 Teil 1 die in Tabelle 2 zusammengefassten Orientierungswerte für Beurtei-

lungspegel aus Verkehrs- und Gewerbelärm fest. Beurteilungszeiträume sind die 16 Stun-

den zwischen 6 und 22 Uhr tags sowie die 8 Stunden von 22 bis 6 Uhr nachts. 

 

Tabelle 2: Orientierungswerte nach DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1 [6] 

Nutzungsart 

Orientierungswert nach [6] 

tags nachts 

 Verkehr a) Anlagen b) 

dB(A) 

reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete und Ferien-
hausgebiete 

50 40 35 

allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) und 
Campingplatzgebiete 

55 45 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55 55 

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50 45 

Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55 50 

sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedürftig sind,  
je nach Nutzungsart 

45 bis 65 35 bis 65 35 bis 65 

a) gilt für Verkehrslärm; 
b) gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Anlagen 
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Tabelle 3: Immissionsgrenzwerte nach § 2 Absatz 1 der 16. BImSchV – Verkehrslärm-

schutzverordnung [3] 

 
Nr. 

 
Gebietsnutzung 

Immissionsgrenzwerte 

tags nachts 

dB(A) 

1 Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47 

2 reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 59 49 

3 Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 64 54 

4 Gewerbegebiete 69 59 

 

Gewerbliche Anlagen sind gemäß Abschnitt 7.5 der DIN 18005, Teil 1 nach den Vorgaben 

der TA Lärm zu beurteilen (vgl. Abschnitt 3.2). 

3.1.2. Möglichkeiten zur Vermeidung von Konflikten 

Um bereits in der Phase der Bauleitplanung sicherzustellen, dass auch bei enger Nachbar-

schaft von gewerblicher Nutzung, Verkehrswegen und Wohnen die Belange des Schall-

schutzes betreffende Konflikte vermieden werden, stehen verschiedene planerische Instru-

mente zur Verfügung.  

Von besonderer Bedeutung sind: 

 die Gliederung von Baugebieten nach in unterschiedlichem Maße schutzbedürftigen 

Nutzungen, 

 aktive Schallschutzmaßnahmen wie Lärmschutzwände und -wälle; 

 Emissionsbeschränkungen für Gewerbeflächen durch Festsetzung maximal zulässiger 

flächenbezogener immissionswirksamer Schallleistungspegel als Emissionskontingen-

tierung „nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen 

und Eigenschaften“ im Sinne von § 1, (4), Satz 1, Ziffer 2 BauNVO sowie eines ent-

sprechenden Nachweisverfahrens, 

 Maßnahmen der Grundrissgestaltung und der Anordnung von Baukörpern derart, dass 

dem ständigen Aufenthalt von Personen dienende Räume zu den lärmabgewandten 

Gebäudeseiten hin orientiert werden, 

 Vorzugsweise Anordnung der Außenwohnbereiche im Schutz der Gebäude, 

 ersatzweise passiver Schallschutz an den Gebäuden über den maßgeblichen Außen-

lärmpegel nach DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, Teil 1 und Teil 2 [7] [8]. 

Nicht Gegenstand von Festsetzungen im Bebauungsplan sind – unter Beachtung des Ge-

botes der planerischen Zurückhaltung – Regelungen im Detail, wenn zum Schutz der Nach-

barschaft vor Lärmeinwirkungen erforderliche konkrete Maßnahmen in Form von Auflagen 

im Baugenehmigungsverfahren durchsetzbar sind. 
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3.2. Gewerbelärm 

Nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG [1] sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen so 

zu errichten und zu betreiben, dass 

 schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche verhindert werden, die nach dem 

Stand der Technik zur Lärmminderung vermeidbar sind, und 

 nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung unvermeidbare schädliche Umwelt-

einwirkungen durch Geräusche auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BIm-

SchG) ist nach TA Lärm „ ... sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung1 am maßgeblichen 

Immissionsort die Immissionsrichtwerte nicht überschreitet.“ Die Immissionsrichtwerte sind 

in der Tabelle 4 aufgeführt. 

Die Art der in Nummer 6.1 bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den 

Festlegungen in den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flä-

chen für Gebiete und Einrichtungen sowie Gebiete und Einrichtungen, für die keine Fest-

setzungen bestehen, sind nach Nummer 6.1 entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu be-

urteilen.  

Tabelle 4: Immissionsrichtwerte (IRW) nach Nummer 6 TA Lärm [4] 

Bauliche 
Nutzung 

Üblicher Betrieb Seltene Ereignisse (a) 

Beurteilungspe-
gel 

Kurzzeitige Ge-
räuschspitzen 

Beurteilungspe-
gel 

Kurzzeitige Ge-
räuschspitzen 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

dB(A) 

Gewerbegebiete (GE)  65 50 95 70 70 55 95 70 

Urbanes Gebiet (MU) 63 45 93 65 70 55 90 65 

Kern- (MK), Dorf- (MD) und 
Mischgebiete (MI) 60 45 90 65 70 55 90 65 

Allgemeine Wohngebiete 
(WA) und Kleinsiedlungsge-
biete (WS) 

55 40 85 60 70 55 90 65 

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 80 55 70 55 90 65 

Kurgebiete (KU), bei Kranken-
häusern und Pflegeanstalten 45 35 75 55 70 55 90 65 

(a) im Sinne von Nummer 7.2, TA Lärm „ ... an nicht mehr als an zehn Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und nicht 
an mehr als an jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden ...“ 

 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm beschreiben Außenwerte, die in 0,5 m Abstand vor 

der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzwür-

digen Raumes einzuhalten sind. 

 

                                                
1 Die Gesamtbelastung wird gemäß TA Lärm als Summe aus Vor- und Zusatzbelastung definiert. Die Vorbelastung ist nach 

Nummer 2.4 TA Lärm „die Belastung eines Ortes mit Geräuschimmissionen von allen Anlagen, für die diese Technische 

Anleitung gilt, ohne den Immissionsbeitrag der zu beurteilenden Anlage.“ Letzterer stellt die Zusatzbelastung dar.“ 
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Es gelten die in Tabelle 5 aufgeführten Beurteilungszeiten. Die erhöhte Störwirkung von 

Geräuschen in den Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit wird für Einwirkungsorte in 

allgemeinen und reinen Wohngebieten, in Kleinsiedlungsgebieten sowie in Kurgebieten und 

bei Krankenhäusern und Pflegeanstalten durch einen Zuschlag von 6 dB(A) zum Mitte-

lungspegel berücksichtigt, soweit dies zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. 

Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage darf auch bei einer Überschreitung der 

Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen des Lärmschutzes nicht ver-

sagt werden, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den 

Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von 

der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach 

Nummer 6 am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet („Rele-

vanzkriterium“). 

Unbeschadet der Regelung im vorhergehenden Absatz soll für die zu beurteilende Anlage 

die Genehmigung wegen einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 

aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt werden, wenn dauerhaft sichergestellt 

ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt. 

 

Tabelle 5: Beurteilungszeiten nach Nummer 6, TA Lärm [4] 
Beurteilungszeitraum 

werktags sonn- und feiertags 

Tag Nacht (a) Tag Nacht (a) 

gesamt Ruhezeit  gesamt Ruhezeit  

 6 bis 7 Uhr 22 bis 6 Uhr  6 bis 9 Uhr 22 bis 6 Uhr 

6 bis 22 Uhr — (lauteste 6 bis 22 Uhr 13 bis 15 Uhr (lauteste 

 20 bis 22 Uhr Stunde)  20 bis 22 Uhr Stunde) 
(a) Nummer 6.4, TA Lärm führt dazu aus: „Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt wer-

den, soweit dies wegen der besonderen örtlichen oder wegen zwingender betrieblicher Verhältnisse unter Berücksich-
tigung des Schutzes vor schädlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. Eine achtstündige Nachtruhe der Nachbar-
schaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist sicherzustellen.“ 

 

Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand 

bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstück sollen entsprechend Nummer 7.4 der TA Lärm „ 

... durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert werden, sofern 

 sie den Beurteilungspegel der vorhandenen Verkehrsgeräusche für den Tag oder die 

Nacht um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

 keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

 die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung [3] erstmals oder wei-

tergehend überschritten werden.“ 
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Die Beurteilung des anlagenbezogenen Verkehrs auf öffentlichen Straßen orientiert sich an 

der 16. BImSchV, in der die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) zugrunde ge-

legt wird. Die Beurteilungszeit nachts umfasst gemäß 16. BImSchV abweichend von der TA 

Lärm den vollen Nachtabschnitt von 8 Stunden (22 – 6 Uhr). 

4. Verkehrslärm 

4.1. Verkehrsmengen 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrs-

lärm berechnet. Als maßgebende Quellen werden folgende öffentliche Verkehrswege be-

rücksichtigt: 

 Bundesautobahn A 23; 

 Kreisstraße K 21 (Oha); 

Die Straßenverkehrsbelastungen (DTV – durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke an allen 

Tagen des Jahres) und die maßgeblichen Lkw-Anteile p (Kfz mit mehr als 2,8 t zulässigem 

Gesamtgewicht) für die Bundesautobahn A 23 wurden der Straßenverkehrszählung 2015 

für Schleswig-Holstein [19] entnommen. 

Für die Kreisstraße K 21 (Oha) wurden die Straßenverkehrsbelastungen aus einer vorlie-

genden verkehrstechnischen Stellungnahme [20] übernommen.  

Die Zahlen wurden auf den Prognosehorizont 2035/40 hochgerechnet, wobei eine jährliche 

Verkehrssteigerung von etwa 0,5 % pro Jahr berücksichtigt wurde. 

Die Verkehrserzeugung für den B-Plan-induzierten Zusatzverkehr wurde gemäß aktueller 

Fachliteratur abgeschätzt [10]. Es ergeben sich 1.114 Kfz / 24 h. Aufgrund der vorliegenden 

Verkehrsbelastung auf den umliegenden Straßenabschnitten ist mit Werten von 0,1 dB(A) 

bzw. 0,5 dB(A) nicht mit einer erheblichen Zunahme des öffentlichen Straßenverkehrs zu 

rechnen, so dass sich durch den B-Plan-induzierten Zusatzverkehr vom Prognose-Nullfall 

zum Prognose-Planfall keine beurteilungsrelevanten Veränderungen ergeben. Daher ist 

eine detaillierte Untersuchung des B-Plan-induzierten Zusatzverkehrs auf öffentlichen Stra-

ßen nicht erforderlich. 

Eine Zusammenstellung der Verkehrsbelastung findet sich in Anlage A 2.2. 

4.2. Emissionen 

Die Emissionspegel wurden entsprechend den Rechenregeln gemäß RLS-90 [11] berech-

net. Eine Zusammenstellung zeigt die Anlage A 2.3. Die Zusammenstellung der Ver-

kehrsemissionen zeigt die Anlage A 2.4: 
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4.3. Immissionen 

4.3.1. Allgemeines 

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte mit Hilfe des EDV-Programms CadnaA [17] 

auf Grundlage der Rechenregeln der RLS-90 [11] für den Straßenverkehrslärm. Die in die 

Modellrechnung eingehenden örtlichen Gegebenheiten sowie die Lage der Lärmquellen 

sind in der Anlage A 1.3 ersichtlich. 

Das maßgebende Umfeld des Plangeltungsbereiches ist aus schalltechnischer Sicht ge-

mäß Ortbesichtigung weitgehend eben, so dass mit einem ebenen Geländemodell gerech-

net wurde. Der 4 m hohe Lärmschutzwall entlang der Bundesautobahn A 23 wurde in der 

Ausbreitungsrechnung berücksichtigt. 

Für die Beurteilung werden im Ausbreitungsmodell zudem die Abschirmwirkung von vor-

handenen Gebäuden sowie Reflexionen an den Gebäudeseiten berücksichtigt. Die Immis-

sionshöhen für das Erdgeschoss für die berücksichtigten Immissionsorte wurden gemäß 

Ortsbesichtigung [30] für die Fenstermitte abgeschätzt. Für jedes weitere Geschoss werden 

zusätzlich 2,8 m berücksichtigt.  

4.3.2. Schutz des Plangebietes vor Verkehrslärm 

Die Beurteilungspegel aus Verkehrslärm innerhalb des Plangeltungsbereiches sind in Form 

von Rasterlärmkarten in der Anlage A 2.6 dargestellt. 

Im Sondergebiet sind Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für die 

Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegen-

über in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, ausnahmsweise zulässig. 

Zusammenfassend ergeben sich für den Plangeltungsbereich Beurteilungspegel von bis zu 

73 dB(A) tags und 63 dB(A) nachts. Im Osten wird der Orientierungswert für Gewerbege-

biete von 65 dB(A) tags überschritten. Im Nachtzeitraum ergeben sich im Osten, Süden und 

Westen Überschreitungen des Orientierungswerts für Gewerbegebiete von 55 dB(A) 

nachts. Zusätzlich wird im Osten des Plangeltungsbereiches sowohl der Immissionsgrenz-

wert für Gewerbegebiete von 69 dB(A) tags bis zu einem Abstand von etwa 28 m ausge-

hend von der Mitte der K 21 überschritten als auch der Immissionsgrenzwert für Gewerbe-

gebiete von 59 dB(A) nachts bis zu einem Abstand von etwa 27 m ausgehend von der Mitte 

der K 21. Im restlichen Teil des Plangeltungsbereiches werden die Immissionsgrenzwerte 

für Gewerbegebiete eingehalten.  

Die Anhaltswerte für Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts wer-

den innerhalb des Plangeltungsbereiches bis zu einem Abstand von 23 m im Tageszeit-

raum bzw. von 22 m Nachtzeitraum ausgehend von der Mitte der K 21 überschritten. 

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse können aufgrund der Bauweise durch Grundriss-

gestaltung (Verlegung der schützenswerten Nutzungen auf die lärmabgewandte Seite) oder 

passiven Schallschutz geschaffen werden.  
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Die Anforderungen an den passiven Schallschutz zum Schutz von Büro- und Wohnnutzun-

gen vor Verkehrslärm ergeben sich gemäß DIN 4109 (Januar 2018) [7]. 

Die Dimensionierung des passiven Schallschutzes erfolgt über die maßgeblichen Außen-

lärmpegel gemäß DIN 4109 (Januar 2018). Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind in der 

Abbildung 1 für schutzbedürftige Räume und in Abbildung 2 für Räume, die überwiegend 

zum Schlafen genutzt werden, dargestellt. 

Für Neu-, Um- und Ausbauten sind aufgrund der Überschreitung von 45 dB(A) nachts zum 

Schutz der Nachtruhe für Schlaf- und Kinderzimmer schallgedämmte Lüftungen vorzuse-

hen, falls der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere, nach den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik geeigneten Weise sichergestellt werden kann.  

Für Neu-, Um- und Ausbauten ist bezüglich der Außenwohnbereiche (Terrassen/Bal-

kone/Loggien) festzustellen, dass der Orientierungswert für Gewerbegebiete von 65 dB(A) 

überwiegend nicht um mehr als 3 dB(A) überschritten wird. Somit sind Außenwohnbereiche 

in offener Gebäudeform zulässig.  

5. Gewerbelärm 

5.1. Stadtbauliche Ebene 

5.1.1. Emissionskontingentierung (Lw“-Ansatz) 

Die Ermittlung der Gewerbelärmimmissionen von den vorhandenen gewerblich genutzten 

Flächen erfolgt über den Ansatz von flächenbezogenen Schallleistungspegeln LW” (bezo-

gen auf eine Grundfläche von 1 m²). Der Schutz der Nachbarschaft vor Gewerbelärmim-

missionen vom Plangebiet erfolgt durch Festsetzung von Geräuschkontingenten LEK gemäß 

DIN 45691. Dies entspricht Emissionsbeschränkungen in Form von flächenbezogenen im-

missionswirksamen Schallleistungspegeln LW” (bezogen auf eine Grundfläche von 1 m²). 

Für die Berechnung von Mindestabständen oder zur Feststellung von Schallschutzmaß-

nahmen ist gemäß DIN 18005/1 [5] für Gewerbegebiete sowohl tags als auch nachts mit 

flächenbezogenen immissionswirksamen Schallleistungspegeln (FISP, entspricht dem 

LEK,i) von LW“ = 60 dB(A) zurechnen. Diese Werte sind demnach als Anhaltswert für nicht 

eingeschränkte Gewerbegebiete anzusehen.  

Zur Umsetzung der Kontingentierung steht mit der DIN 45691 [9] ein aktuelles Regelwerk 

zur Verfügung. In der DIN 45691 wird jedoch bei der Schallausbreitung nur die Pegelab-

nahme aufgrund des Abstandes berücksichtigt (geometrische Dämpfung), jedoch auf die 

Berücksichtigung der Bodendämpfung verzichtet. 

Da Schallimmissionsprognosen üblicherweise mit rechnergestützten Schallausbreitungs- 

oder Tabellenkalkulationsprogrammen erfolgen, wird für die im vorliegenden Fall vorge-

nommene Kontingentierung abweichend von der DIN 45691 die Bodendämpfung berück-

sichtigt. Dies stellt die Vergleichbarkeit der Emissionsbeschränkungen und flächenbezoge-
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nen Ansätze mit vorhergehenden Ergebnissen und Erfahrungswerten sicher. Zur Eindeu-

tigkeit wird das Nachweisverfahren mit den Besonderheiten zur Schallausbreitung in der 

Begründung zur 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 47 aufgenommen. 

5.1.1.1. Prognose-Nullfall 

Im Prognose-Nullfall werden die Flächen des Bebauungsplans Nr. 7 der Gemeinde Eller-

hoop und die festgesetzten Sondergebietsflächen des Bebauungsplans Nr. 47 berücksich-

tigt.  

Die entsprechenden Ansätze können der Anlage A 3.1 entnommen werden. 

Für die vorhandenen Sondergebietsflächen Umwelttechnik im Geltungsbereich des Bebau-

ungsplan Nr. 47 (Teilfläche SO-U2 bis SO-U15) sind Flächenschallleistungspegel von 

60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts festgesetzt. Für die Teilfläche SO-U1 des Bebauungs-

plans Nr. 47 wird abweichend von den Festsetzungen des Bebauungsplans für den Nacht-

zeitraum aufgrund der aktuellen Nutzung als Autohof (Tankstelle und Burger-King Filiale) 

von einem flächenbezogenen Schallleistungspegel von 55 dB(A) nachts ausgegangen, da 

aufgrund der Nutzung davon auszugehen ist, dass ein höherer flächenbezogener Schall-

leistungspegel für den Betrieb benötigt wird. 

Der Bereich südöstlich des Plangeltungsbereiches ist gemäß Bebauungsplan Nr. 7 der Ge-

meinde Ellerhoop als Sonstiges Sondergebiet „Informations- und Bildungszentrum für den 

Gartenbau“ (SO-G) ausgewiesen. Die Berücksichtigung dieser Fläche erfolgt über den An-

satz von flächenbezogenen Schallleistungspegeln. Dabei wird davon ausgegangen, dass 

eine Verträglichkeit mit der nördlich des Bereichs gelegenen Wohnbebauung im Außenbe-

reich (IO 2) gegeben ist. Demnach wird ein flächenbezogener Schallleistungspegel von 

60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts berücksichtigt. 

5.1.1.2. Emissionskontingentierung (Prognose-Planfall) 

Der Schutz der Nachbarschaft vor Gewerbelärmimmissionen vom Plangeltungsbereich er-

folgt durch Festsetzung von Geräuschkontingenten LEK  gemäß DIN 45691. Dies entspricht 

Emissionsbeschränkungen in Form von flächenbezogenen immissionswirksamen Schall-

leistungspegeln LW“. 

Bei der Ermittlung der Emissionskontingente im Prognose-Planfall wird zunächst von einer 

Kontingentierung zulässiger Emissionen (FISP) von LW“ = 60 dB(A) ausgegangen. Diese 

Werte sind gemäß DIN 18005, Teil 1 repräsentativ für nicht eingeschränkte Gewerbege-

biete.  

Die Kontingentierung wurde so vorgenommen, dass die Anforderungen der TA Lärm an 

den maßgebenden Immissionsorten erfüllt werden. 

Mit dem Ansatz für uneingeschränkte Gewerbegebiete ergeben sich für den Nachtabschnitt 

Überschreitungen der Immissionsrichtwerte, so dass zur Erzielung einer Verträglichkeit in 

der Bauleitplanung Emissionsbeschränkungen für den Nachtzeitraum erforderlich sind. Für 

den Tageszeitraum sind keine Einschränkungen notwendig. 
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Der Plangeltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 47 wird in vier Teilflä-

chen untergliedert. Die Aufteilung kann dem Lageplan in Anlage A 1.2 entnommen werden. 

In Tabelle 6 sind die für den Geltungsbereich ermittelten maximal zulässigen flächenbezo-

genen immissionswirksamen Schallleistungspegel LW“ (bezogen auf 1 Quadratmeter) auf-

geführt. 

Tabelle 6: Flächenbezogene immissionswirksame Schallleistungspegel (entspricht den 

LEK) 

 

5.1.2. Immissionen 

5.1.2.1. Allgemeines zur Schallausbreitung 

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte mit Hilfe des EDV-Programms CadnaA [17] 

auf Grundlage des in der TA Lärm [4] beschriebenen Verfahrens. Die in die Modellrechnung 

eingehenden örtlichen Gegebenheiten sowie die Lage der Lärmquellen (1 m über Gelände) 

und Immissionsorte sind aus den Lageplänen der Anlage A 1 ersichtlich. Die Immissions-

orthöhen wurden für die Erdgeschosse gemäß Ortsbesichtigung [30] für die Mitte der Fens-

ter (über Gelände) abgeschätzt. Für die weiteren Geschosse wurde jeweils eine Geschoss-

höhe von 2,8 m zugrunde gelegt. 

Die Ermittlung der Beurteilungspegelanteile aus dem Plangeltungsbereich und den angren-

zenden Gewerbeflächen unter Berücksichtigung der pauschalen flächenbezogenen Schall-

leistungspegel mit den A-bewerteten Schallleistungspegeln wurde mit ebenen Gelände und 

ohne Ruhezeitenzuschlag sowie ohne Meteorologiekorrektur gerechnet, da es sich bei den 

Ansätzen um ein mathematisches Modell zur Emissionskontingentierung handelt. Anderen-

falls müssten die besonderen Ausbreitungsbedingungen für solche Nachweisverfahren 

festgesetzt werden. 

 

5.1.2.2. Beurteilungspegel 

Auf Grundlage der obigen Emissionsansätze wurden die Beurteilungspegel an den maß-

geblichen Immissionsorten außerhalb des Plangeltungsbereiches sowohl tags als auch 

nachts für den Prognose-Nullfall und den Prognose-Planfall berechnet. Die Ergebnisse sind 

in Tabelle 7 zusammengestellt.  

 

nachts
Teilfläche i

Sondergebiet Umwelt 2 55
Sondergebiet Umwelt 2a 60
Sondergebiet Umwelt 2b 55
Sondergebiet Umwelt 2c 50

Gebiet k
Emissionskontingente 

LEK,i

dB(A)

1) Keine Emmissionsbeschränkungen erforderlich
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Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 Tagesabschnitt (6:00 bis 22:00 Uhr): 

Unter Berücksichtigung der angesetzten Emissionsansätze für die Sondergebietsflä-

chen ergeben sich für den Prognose-Nullfall Beurteilungspegel von bis zu 54,7 dB(A). 

Im Prognose-Planfall liegen die Beurteilungspegel bei bis zu 55,6 dB(A). Die maximale 

Zunahme der Beurteilungspegel vom Prognose-Nullfall zum Prognose-Planfall beträgt 

1,8 dB(A). Der Immissionsrichtwert für Mischgebiete von 60 dB(A) tags wird sowohl für 

den Prognose-Nullfall als auch für den Prognose-Planfall an allen Immissionsorten si-

cher eingehalten. 

 Nachtabschnitt (lauteste volle Stunde zwischen 22:00 und 6:00 Uhr): 

Im Nachtzeitraum erreichen die Beurteilungspegel im Prognose-Nullfall bis zu  

44,2 dB(A). Im Prognose-Planfall liegen die Beurteilungspegel bei bis zu 45,8 dB(A). 

Die maximale Differenz des Beurteilungspegels vom Prognose-Nullfall zum Prognose-

Planfall liegt bei 4,8 dB(A). An allen Immissionsorten wird der Immissionsrichtwert für 

Mischgebiete von 45 dB(A) nachts um nicht mehr als 1 dB(A) überschritten und somit 

den Vorgaben der TA Lärm entsprochen. 

(Anmerkung: Einwirkungsbereiche innerhalb der Gewerbegebiete sind bezüglich der Kon-

tingentierung nicht zu berücksichtigen (Außenwirkung der Kontingentierung).) 

Tabelle 7: Beurteilungspegel aus den flächenbezogenen immissionswirksamen Schall-

leistungspegeln 

 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts

1 IO 1 MI 60 45 EG 47,1 38,5 48,9 42,8 1,8 4,4
2 IO 1 MI 60 45 1.OG 47,9 39,7 49,5 43,6 1,6 4,0
3 IO 2.1 MI 60 45 EG 53,9 43,3 54,8 44,6 0,8 1,3
4 IO 2.1 MI 60 45 1.OG 54,7 44,2 55,6 45,8 0,9 1,6
5 IO 2.2 MI 60 45 EG 52,5 41,9 54,4 45,7 1,8 3,8
6 IO 3 MI 60 45 EG 44,5 33,6 45,4 38,4 0,9 4,8
7 IO 3 MI 60 45 1.OG 45,2 33,9 46,0 38,5 0,8 4,7
8 IO 4 MI 60 45 EG 49,0 42,1 49,7 44,2 0,7 2,1
9 IO 4 MI 60 45 1.OG 49,3 42,5 49,9 44,4 0,7 2,0

dB(A)

Prognose-
Planfall

Beurteilungspegel

dB(A)

DifferenzPrognose-
Nullfall

dB(A)

Ze

Immissionsort

Nr. Gebiet
Ge-           

schoss
dB(A)

Immissions-                  
richtwert

TOP 16

586 von 743 der Zusammenstellung



Schalltechnische Untersuchung zur 3. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 47 der Stadt Tornesch  

 Seite  15 

Proj.Nr.: 15283 

 

LAIRM CONSULT GmbH 11. Oktober 2019 15283_bericht.docx  
 gedruckt: 11. Oktober 2019 

5.2. Verträglichkeitsuntersuchung 

5.2.1. Betriebsbeschreibungen 

5.2.1.1. Allgemeines 

Das den schalltechnischen Berechnungen zugrunde liegende Betriebsszenario beschreibt 

einen maßgeblichen mittleren Spitzentag (an mehr als 10 Tagen im Jahr erreicht) und stellt 

den nach der TA Lärm für die Beurteilung heranzuziehenden üblichen Betrieb dar. 

5.2.1.2. Haberland Getränkesysteme GmbH 

Die Firma Haberland Getränkesysteme GmbH vertreibt und wartet Spenderautomaten für 

Getränke und Snacks. Auf dem Grundstück befindet sich ein Gebäude für Wartung, Lage-

rung und Endmontage der benötigen Materialien und Geräte. Auf der Südostseite des Ge-

bäudes liegt der Zugang für den Wareneingang und Warenausgang. Auf der Südwestseite 

ist eine Abluftöffnung für den im 1.Obergeschoss aufgestellten Kaffeeröster installiert. Süd-

östlich des Gebäudes sind insgesamt 10 Stellplätze für Mitarbeiter vorhanden. Die Grund-

stückszufahrt erfolgt von der Lise-Meitner-Allee. 

Die Betriebszeiten liegen in der Regel im Tageszeitraum zwischen 6:00 und 16:00 Uhr. Im 

Nachtzeitraum findet Betrieb statt. 

Der Kaffeeröster wird zwischen 7:00 und 20:00 Uhr für 2,5 Stunden betrieben. 

Innerhalb der Produktionshalle finden keine lärmintensiven Arbeiten statt, welche die Be-

reitstellung oder das Tragen von Gehörschutz erforderlich machen. Die Emissionen inner-

halb der Produktionshalle sind dementsprechend nicht maßgebend und werden daher in 

der schalltechnischen Untersuchung nicht berücksichtigt. 

Von den 9 Mitarbeiter-Anfahrten finden 8 im Zeitraum zwischen 6:00 und 7:00 Uhr und eine 

weitere zwischen 7:00 und 20:00 Uhr statt. Die Abfahrten erfolgen alle im Zeitraum zwi-

schen 7:00 und 20:00 Uhr.  

Im Zeitraum zwischen 7:00 und 20:00 Uhr werden durch 3 Kleintransporter und 2 Lkw klei-

ner als 7,5 t Waren angeliefert. Die Warenauslieferungen und Kundeservice erfolgen durch 

2 Kleintransporter zwischen 6:00 und 7:00 Uhr sowie 4 Kleintransporter zwischen 7:00 und 

20:00 Uhr. Die Rückkehr der Kleintransporter findet zwischen 7:00 und 20:00 Uhr statt. 

5.2.1.3. Metalltechnik Cornils GmbH & Co. KG 

Die Firma Metalltechnik Cornils GmbH & Co. KG stellt Recyclinganlagen sowie Paletten- 

und Behälterförderanlagen her. Auf der nordwestlichen Hälfte des Grundstücks befindet 

sich das Bestandsgebäude. Derzeit ist geplant, dieses Gebäude an der Nordostseite zu 

erweitern. Diese Erweiterung wurde in der Beurteilung bereits berücksichtigt. Die Waren 

werden auf der Südostseite des Bestandsgebäudes angeliefert. Die Zufahrt zum Grund-

stück für Pkw und Lkw erfolgt über die Lise-Meitner-Allee. 3 Stellplätze für Kunden und 

Mitarbeiter befindet sich nördlich der Grundstückeinfahrt. Weitere 17 Stellplätze liegen an 

der südöstlichen Grundstücksgrenze. 
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Innerhalb der Produktionshalle finden keine lärmintensiven Arbeiten statt, welche die Be-

reitstellung oder das Tragen von Gehörschutz erforderlich machen. Die Emissionen inner-

halb der Produktionshalle sind dementsprechend nicht maßgebend und werden daher in 

der schalltechnischen Untersuchung nicht berücksichtigt. 

Die Betriebszeiten liegen in der Regel im Tageszeitraum zwischen 6:00 und 17:00 Uhr. Im 

Nachzeitraum findet kein Betrieb statt. 

Von 6:00 bis 7:00 Uhr kommen 16 Mitarbeiter-Pkw an. Vier weitere Mitarbeiter-Pkw Anfahr-

ten sowie 20 Abfahrten finden dann im Zeitraum von 07:00 bis 20:00 Uhr statt. Dazu kom-

men zwischen 07:00 und 20:00 Uhr jeweils eine Kunden-Pkw An- und Abfahrt. 

Die Anlieferungen finden durch 5 Kleintransporter, 2 Lkw größer als 2,8 t und 1 Lkw größer 

als 7,5 t zwischen 07:00 und 20:00 Uhr statt. Für Auslieferungs- und Servicefahrten verlas-

sen im Zeitraum von 6:00 bis 7:00 Uhr 3 Kleintransporter das Grundstück und kehren im 

zwischen 20:00 und 22:00 Uhr zurück. 

5.2.1.4. Schoenrock Hydraulik Marine Systems GmbH  

Die Firma Schoenrock Hydraulik Marine Systems GmbH stellt hydraulisch betriebene was-

serdichte Türen für den Schiffbau her. Das Firmengebäude mit einer Produktionshalle und 

einem südwestlich angrenzenden Gebäudeteil für Büros liegt zentral auf dem Grundstück. 

Im südöstlichen Teil der Produktionshalle wird ein Blockheizkraftwerk betrieben. Die Zufahrt 

für alle Lkw sowie Kunden- und Mitarbeiter-Pkw erfolgt auf der Nordwestseite des Grund-

stücks. Die Kleintransporter gelangen auf der Südwestseite auf das Grundstück. Die 40 

Kunden- und Mitarbeiterstellplätze befinden sich nordwestlich des Gebäudes. Vor der Nord-

westseite der Produktionshalle werden die anliefernden Lkw Be- und Entladen. Für die an-

liefernden Kleintransporter liegt die Warenannahme mit eigener Grundstückszufahrt auf der 

Südwestseite der Produktionshalle.  

Innerhalb der Produktionshalle finden keine lärmintensiven Arbeiten statt, welche die Be-

reitstellung oder das Tragen von Gehörschutz erforderlich machen. Die Emissionen inner-

halb der Produktionshalle sind dementsprechend nicht maßgebend und werden daher in 

der schalltechnischen Untersuchung nicht berücksichtigt. 

Die Anfahrt von 10 Mitarbeiter-Pkw findet zwischen 06:00 und 07:00 Uhr statt. Weitere  

20 Mitarbeiter-Pkw sowie 2 Kunden-Pkw fahren zwischen 07:00 und 20:00 Uhr auf das 

Gelände. Im gleichen Zeitraum finden alle Kunden- und Mitarbeiterabfahrten statt. 

Die An- und Auslieferungen von Waren werden alle in dem Zeitraum von 07:00 bis  

20:00 Uhr durchgeführt. Dafür finden die An- und Abfahrten von 16 Kleintransportern, 3 Lkw 

größer als 2,8 t und 3 Lkw größer als 7,5 t statt. 

Das Blockheizkraftwerk wird ausschließlich während der Betriebszeiten von 06:00 Uhr bis 

22:00 Uhr betrieben. 

Für den Wechsel der Abfallcontainer wird je eine weitere Lkw-Zu- und Abfahrt zwischen 

07:00 und 20:00 Uhr berücksichtigt. 
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5.2.1.5. RieckDruck GmbH 

Die Firma RieckDruck GmbH stellt Printprodukte im Offset-, Großformat- oder Digitaldruck 

her. Auf dem Grundstück befindet sich zentral ein Gebäude für die Produktions- und Pla-

nungsdienstleistungen. Im südwestlichen Bereich des Grundstücks befinden sich die Kun-

den- und Mitarbeiterparkplätze, Warenannahme sowie die Grundstückszufahrt für Pkw und 

Lkw. 

Innerhalb der Produktionshalle finden keine lärmintensiven Arbeiten statt, welche die Be-

reitstellung oder das Tragen von Gehörschutz erforderlich machen. Die Emissionen inner-

halb der Produktionshalle sind dementsprechend nicht maßgebend und werden daher in 

der schalltechnischen Untersuchung nicht berücksichtigt. 

Alle Fahrzeugbewegungen auf dem Betriebsgrundstück finden zwischen 07:00 und  

20:00 Uhr statt. In dieser Zeit finden zehn Mitarbeiter-Pkw und eine Kunden-Pkw An- und 

Abfahrten statt.  

Für die Warenanlieferungen und Warenauslieferungen sind die An- und Abfahrten von fünf 

Kleintransporter, zwei Lkw größer als 2,8 t und drei Lkw größer als 7,5 t angegeben. Für 

die Be- und Entladung der Lkw wird jeweils ein Gabelstapler Einsatz für eine halbe Stunde 

angenommen. 

Für die haustechnischen Anlagen werden zwei Lüftungsgeräte auf dem Dach berücksich-

tigt. 

5.2.1.6. Geflügelhof Naumann 

Der Betrieb des Geflügelhof Naumann wurde aufgegeben und ist seit dem 04.10.2018 ab-

gemeldet. Eine Wiederaufnahme des genehmigten Betriebs ist nicht vorgesehen. Für eine 

Neugenehmigung ist nach der Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 47 

eine entsprechende Prüfung erforderlich. 

5.2.2. Emissionen 

Die maßgeblichen Emissionsquellen auf den Betriebsgrundstücken sind gegeben durch: 

 Pkw-Fahrten auf dem Betriebsgrundstück; 

 Lkw-Fahrten auf dem Betriebsgrundstück; 

 Stellplatzgeräusche (Türenschlagen, Motorstarten, etc.); 

 Lkw-Rangieren auf dem Betriebsgrundstück; 

 Be- und Entladegeräusche; 

 Gabelstaplerbetrieb; 

 Containerwechsel; 

 Betrieb der haustechnischen Anlagen. 
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Alle weiteren Quellen sind gegenüber den oben genannten nicht pegelbestimmend und 

werden daher vernachlässigt. 

Die Ermittlung der Geräusche durch die Stellplatzanlage erfolgte gemäß der aktuellen Fas-

sung der Parkplatzlärmstudie [12]. Für die Pkw-Stellplätze wurde das getrennte Verfahren 

nach Abschnitt 8.2.2 der Parkplatzlärmstudie verwendet.  

Für die Lkw-Fahrten auf Betriebsgeländen wird ein aktueller Bericht der Hessischen Lan-

desanstalt für Umwelt [15] herangezogen. Für einen Vorgang pro Stunde und eine Weg-

strecke von 1 Meter wird der Studie entsprechend von einem Schallleistungsbeurteilungs-

pegel von 63 dB(A) ausgegangen. Für Rangierfahrten wird gemäß [6] ein Schallleistungs-

pegel angesetzt, der um 5 dB(A) oberhalb des Fahrgeräusches von Lkw auf Betriebsgelän-

den liegt.  

Die Ermittlung der Emissionen der Pkw-Fahrten auf den Zu- und Abfahrten orientiert sich 

gemäß Parkplatzlärmstudie an den Werten der RLS-90 [11]. Dabei wird eine Geschwindig-

keit von 30 km/h zugrunde gelegt. Als Fahrbahnoberfläche wird Pflaster mit einer Fugen-

breite > 3 mm berücksichtigt. 

Die durch die Be- und Entladung der Lkw mit den Gütern entstehenden Geräuschbelastun-

gen wurden mit der Ladelärmstudie des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie 

[14] ermittelt. Dabei wurde der Ansatz für Palettenhubwagen über fahrzeugeigene Lade-

bordwand verwendet. Daraus folgt für Lkw größer als 2,8 t 30 Vorgänge (15 Paletten) pro 

Beladung und damit ein Schallleistungspegel von 102,8 dB(A). Für Lkw größer als 7,5 t 

werden 66 Vorgänge (33 Paletten) pro Beladung mit einem Schallleistungspegel von 

106,2 dB(A) angenommen.  

Für den Betrieb des Gabelstaplers auf dem Betriebsgelände der Firma RieckDruck GmbH 

wird ein typischer Schallleistungspegel für Gasgabelstapler von 103 dB(A) bei einem mitt-

leren Arbeitszyklus gemäß [16] inklusive eines Impulshaltigkeitszuschlages von 3 dB(A) 

berücksichtigt. 

Für den Containerwechsel stehen Literaturwerte auf Basis von aktuellen Messungen in ei-

ner Studie des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie [14] zur Verfügung. 

Dementsprechend werden Schallleistungspegel von 107 dB(A) für das Aufnehmen und  

109 dB(A) für das Absetzen von Containern zuzüglich der Zuschläge für Impulshaltigkeit 

von 4 dB(A) bez. 7 dB(A) zu Grunde gelegt. Hinsichtlich der Einwirkzeit ist von 1 Minute je 

Vorgang auszugehen. Hierbei ist zu beachten, dass für einen Containerwechsel an einem 

festen Standort in der Regel je 3 Absetz- und Aufnahmevorgänge erforderlich sind: 

 Absetzen des angefahrenen leeren Containers (Zwischenlagerung); 

 Aufnehmen des abzufahrenden Containers am Standort und Absetzen an anderer 

Stelle (Zwischenlagerung); 

 Wiederaufnehmen des neuen Containers und Absetzen am endgültigen Standort; 

 Aufnehmen des abgestellten Containers zur Abfuhr. 

Für die haustechnischen Anlagen wurden exemplarische Ansätze getroffen. Für lüftungs-

technischen Anlagen auf dem Dach wird ein typischer Schallleistungspegel von jeweils 
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75 dB(A) angenommen. Für die Abluftanlagen wurde ein typischer Schallleistungspegel 

von 80 dB(A) und für die Kälteanlagen von 90 dB(A) angesetzt. Diese Werte werden von 

Anlagen, die dem Stand der Technik entsprechen, problemlos eingehalten. Bei allen haus-

technischen Anlagen wird unterstellt, dass sie keine ton- und/oder impulshaltigen Geräu-

sche erzeugen (Stand der Technik). 

Für den Betrieb des Blockheizkraftwerks der Firma Schoenrock Hydraulik Marine Systems 

GmbH mit einer elektrischen Leistung von 5,5 kW und einer thermischen Leistung von  

14,7 kW wurden Schallleistungspegel von 69 dB(A) für die Zu- und Abluftöffnungen sowie  

70 dB(A) für den Abgasschornstein gemäß [29] angesetzt. 

Die Schallleistungspegel sind in Anlage A 2.2 aufgeführt. Dort finden sich auch die verwen-

deten Basis-Oktavspektren. Die Lage der Quellen der einzelnen Betriebe kann den Lage-

plänen in Anlage A 1.4 bis A 1.7 entnommen werden. 

5.2.3. Immissionen 

5.2.3.1. Allgemeines zur Schallausbreitung 

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgt mit Hilfe des EDV-Programms CadnaA [17] 

auf Grundlage des in der TA Lärm [4] beschriebenen Verfahrens. Die in die Modellrechnung 

eingehenden örtlichen Begebenheiten sowie die Lage der Lärmquellen und Immissionsorte 

sind aus den Plänen der Anlage A 1 ersichtlich.  

Im Ausbreitungsmodell werden berücksichtigt: 

 die Abschirmwirkung von vorhandenen und geplanten Gebäuden sowie Reflexionen 

an den Gebäudeseiten (Höhen nach Ortsbesichtigung  

 [30] geschätzt); 

 Immissionsorthöhen gemäß Abschnitt 4.2.3.2; 

 Quellenhöhen gemäß Abschnitt 5.2.3.3. 

Das maßgebende Umfeld des Plangeltungsbereichs ist weitgehend eben, so dass mit ei-

nem ebenen Geländemodell gerechnet wurde.  

Die Berechnung der Dämpfungsterme erfolgte in Oktaven, die Bodendämpfung wurde ge-

mäß dem alternativen Verfahren aus Abschnitt 7.3.2 der DIN ISO 9613-2 [13] ermittelt.  

Die Formeln zur Berechnung der Schallausbreitung gelten für eine die Schallausbreitung 

begünstigende Wettersituation („Mitwindausbreitungssituation“). Zur Berechnung des Be-

urteilungspegels ist gemäß TA Lärm eine meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613 

Teil 2 [13] zu berücksichtigen. Diese Korrektur beinhaltet die Häufigkeit des Auftretens von 

Mitwindsituationen, so dass der Beurteilungspegel einen Langzeitmittelungspegel darstellt. 

Bei der Berechnung der Beurteilungspegel wurde zur sicheren Seite auf die Berücksichti-

gung der meteorologischen Korrektur verzichtet. 

Bei der Ermittlung der Beurteilungspegelanteile vom Betriebsgrundstück unter Berücksich-

tigung der Emissionsbeschränkungen wurde davon abweichend mit den A-bewerteten 
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Schallleistungspegeln, ebenem Gelände ohne Abschirmungen im Plangebiet, ohne Ruhe-

zeitenzuschläge und ohne Meteorologiekorrektur gerechnet, da es sich bei den Ansätzen 

um ein mathematisches Modell zur Emissionskontingentierung handelt. 

5.2.3.2. Immissionsorte 

Die Berechnungen erfolgen für die in dem Lageplan der Anlage A 1.2 verzeichneten Immis-

sionsorte. Die Immissionsorthöhen betragen 2,5 m über Gelände für das Erdgeschoss und 

jeweils 2,8 m höher für jedes weitere Geschoss. 

5.2.3.3. Quellenmodellierung 

Die Pkw-, Transporter- und Lkw-Parkvorgänge, die Lkw-Ladearbeiten durch Palettenhub-

wagen sowie Gabelstaplers und die Containerwechsel werden als Flächenschallquellen be-

rücksichtigt. Die Fahrgeräusche der Pkw, Transporter und Lkw sowie die Lkw-Rangiervor-

gänge werden als Linienquellen und die haustechnischen Anlagen werden als Punktquellen 

berücksichtigt.  

Die Emissionshöhen betragen: 

 Pkw-Parken:   0,5 m über Gelände; 

 Pkw-Fahrwege:   0,5 m über Gelände; 

 Lkw-Fahrwege:   1,0 m über Gelände; 

 Lkw-Parken/Rangieren:   1,0 m über Gelände; 

 Lkw Be- und Entladen:   1,2 m über Gelände; 

 Gabelstaplerbetrieb:   0,5 m über Gelände; 

 Containerwechsel:   1,0 m über Gelände; 

 Lüftungsanlagen:   0,5 m über Gebäudedach; 

 Zuluft Blockheizkraftwerk:   5,8 m über Gelände; 

 Abluft Blockheizkraftwerk:   5,0 m über Gebäudedach; 

 Schornstein Blockheizkraftwerk:   5,0 m über Gebäudedach. 

5.2.3.4. Beurteilungspegel aus Gewerbelärm 

Zur Überprüfung der Verträglichkeit wurden die Beurteilungspegel der Zusatzbelastung für 

die einzelnen Betriebe berechnet. Die maßgeblichen Immissionsorte (IO 1 bis IO 4) sind 

durch Aufpunkte außerhalb des Gewerbegebietes gegeben. 

Für den Tagesabschnitt sind keine Emissionsbeschränkungen erforderlich, so dass die Ein-

haltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm nachzuweisen ist. Für den Nachtabschnitt 

ist keine Überprüfung der Verträglichkeit erforderlich, da in den untersuchten Gewerbebe-

trieben kein Nachtbetrieb stattfindet.  
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Die Beurteilungspegel der einzelnen Betriebe sind in Tabelle 8 abgebildet. Die Beurtei-

lungspegel der untersuchten Betriebe liegen für jeden Betrieb alleine jeweils mehr als 

15 dB(A) unterhalb des Immissionsrichtwertes für Mischgebiete von 60 dB(A) tags. Somit 

sind die Geräuschimmissionen der Betriebe für die Immissionsorte nicht weiter beurtei-

lungsrelevant.  

Tabelle 8: Beurteilungspegel aus Gewerbelärm – Zusatzbelastung 

 

 

5.2.4. Spitzenpegel 

Um die Einhaltung der Spitzenpegelkriterien gemäß TA Lärm [4] zu prüfen, wurden die er-

forderlichen Mindestabstände abgeschätzt, die zur Einhaltung der maximal zulässigen Spit-

zenpegel erforderlich sind. Abschirmungen wurden nicht berücksichtigt. 

 Ladegeräusche auf dem Betriebsgrundstück; 

 Beschleunigte Lkw-Abfahrt; 

 Türen-/ Kofferraum schließen; 

 Beschleunigte Pkw-Abfahrt. 

Alle weiteren Quellen haben niedrigere Schallleistungspegel und/oder sind von den Immis-

sionsorten hinreichend weit entfernt, so dass sie bzgl. der Spitzenpegel vernachlässigt wer-

den können. Die erforderlichen Mindestabstände zur Einhaltung des zulässigen Spitzenpe-

gels sind in der Tabelle 9 zusammengestellt. Nachts sind keine Geräuschspitzen zu erwar-

ten, da Nachtanlieferungen in den vier geprüften Betrieben nicht vorhanden sind. 

Im vorliegenden Fall werden die Mindestabstände zu allen benachbarten Nutzungen ein-

gehalten, so dass dem Spitzenpegelkriterium der TA Lärm entsprochen wird. 

 

 

 

 

Sp 1 2 3 4 6 7 8 9

tags

1 IO 1 EG MI 60 12,0 19,9 39,6 25,1 

2 IO 1 1.OG MI 60 12,2 20,2 40,5 26,9 

3 IO 2.1 EG MI 60 26,1 25,8 23,3 20,7 

4 IO 2.1 1.OG MI 60 26,9 26,2 26,6 23,2 

5 IO 2.2 EG MI 60 26,0 25,7 32,2 26,5 

6 IO 3 EG MI 60 13,3 20,6 35,6 30,3 

7 IO 3 1.OG MI 60 13,4 20,9 35,7 30,4 

8 IO 4 EG MI 60 10,9 21,3 39,5 26,3 

9 IO 4 1.OG MI 60 11,1 21,8 39,6 29,1 

Ze

Immissionsort

Nr.
Ge-           

schoss
Gebiet

Immissions-
richtwert

dB(A)

tags

dB(A)

Beurteilungspegel 
aus Gewerbelärm - 
Zusatzbelastung 

Haberland

Beurteilungspegel 
aus Gewerbelärm - 
Zusatzbelastung 

Cornils

Beurteilungspegel 
aus Gewerbelärm - 
Zusatzbelastung 

Schoenrock

Beurteilungspegel 
aus Gewerbelärm - 
Zusatzbelastung 

RiecKDruck
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Tabelle 9: Mindestabstand zur Einhaltung der maximal zulässigen Spitzenpegel  

Vorgang 

Schall-
leis-

tungs-
pegel  

[dB(A)] 

Mindestabstand [m] 

MI 1) GE 1) 

tags nachts  tags nachts  

Ladegeräusche 120 2) 13 1385) 7 855) 

Beschleunigte Lkw-Ab-
fahrt 

104,5 3) < 1 365) < 1 215) 

Türen-/ Kofferraum-
schließen 

99,5 3) < 1 215) < 1 125) 

Beschleunigte Pkw-Ab-
fahrt 

92,53) < 1 95) < 1 55) 

1) Zulässiger Spitzenpegel (WR): 80 dB(A) tags, 55 dB(A) nachts; (WA): 85 dB(A) tags, 60 dB(A) nachts; (MI): 90 dB(A) 
tags, 65 dB(A) nachts; (GE): 95 dB(A) tags, 70 dB(A) nachts 

2) Schätzung zur sicheren Seite; 
3) Gemäß Parkplatzlärmstudie[12]; 
4) Gemäß Studie Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie [15]; 
5) keine Vorgänge nachts 

5.2.5. Qualität der Prognose 

Die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung verwendeten Ansätze liegen auf der siche-

ren Seite. Hinsichtlich der Betriebszeiten wurde ein konservativer Ansatz verwendet, so 

dass eine Überschreitung der im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ermittelten Be-

urteilungspegel mit einiger Sicherheit nicht zu erwarten ist. 

Angaben über die Standardabweichungen für die Quellgrößen finden sich in den Tabellen 

der Anlage A 4.2.7. Die Angabe einer Standardabweichung für die angesetzten Quellgrö-

ßen kann an dieser Stelle jedoch lediglich der Orientierung dienen und beschreibt die zu 

erwartende Streuung der Pegelwerte. 

An den maßgebenden Immissionsorten beträgt die zu erwartende Standardabweichung 

etwa 3 dB(A). 

(Anmerkung: Die angeführten Standardabweichungen dienen nur als Anhaltswerte zur Ein-

schätzung der Qualität der Prognose. Belastbare Aussagen über die statistische Pegelver-

teilung sind nur dann möglich, wenn bei der Prognose für die Belastungen und die Schall-

leistungen von Mittelwerten ausgegangen wird. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 

wurden jedoch die Ansätze zur sicheren Seite hin getroffen und liegen gegenüber den Mit-

telwerten deutlich höher.) 

  

TOP 16

594 von 743 der Zusammenstellung



Schalltechnische Untersuchung zur 3. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 47 der Stadt Tornesch  

 Seite  23 

Proj.Nr.: 15283 

 

LAIRM CONSULT GmbH 11. Oktober 2019 15283_bericht.docx  
 gedruckt: 11. Oktober 2019 

6. Begründung und Festsetzungen 

6.1. Begründung 

a) Allgemeines 

Mit der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 47 will die Stadt Tornesch die planungs-

rechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des Businessparks schaffen. Im Rahmen 

der Bauleitplanung ist die schalltechnische Betrachtung zur 3. Änderung des Bebauungs-

planes Nr. 47 zu erarbeiten. Für den Plangeltungsbereich ist die Ausweisung als Sonder-

gebiet für „Umwelt und Sonderbetriebe“ vorgesehen. Gemäß der geplanten Nutzung wird 

von einem Schutzanspruch ausgegangen der mit einem Gewerbegebiet vergleichbar ist. 

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung wurden die zu erwartenden schall-

schutzrechtlichen Auswirkungen des Vorhabens aufgezeigt und beurteilt. 

b) Verkehrslärm 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrs-

lärm berechnet. Dabei wurde der Straßenverkehrslärm der maßgeblichen Straßenab-

schnitte berücksichtigt. Die Straßenverkehrsbelastungen (DTV – durchschnittliche tägliche 

Verkehrsstärke an allen Tagen des Jahres) und die maßgeblichen Lkw-Anteile p (Kfz mit 

mehr als 2,8 t zulässigem Gesamtgewicht) für die Bundesautobahn A 23 wurden der Stra-

ßenverkehrszählung 2015 für Schleswig-Holstein entnommen. Für die Kreisstraße K 21 

(Oha) wurden die Straßenverkehrsbelastungen aus einer vorliegenden verkehrstechni-

schen Stellungnahme übernommen.  

Die Zahlen wurden auf den Prognosehorizont 2035/40 hochgerechnet, wobei eine jährliche 

Verkehrssteigerung von etwa 0,5 % pro Jahr einberechnet wurde. 

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte auf Grundlage der Rechenregeln der RLS- 

90. 

Im vorliegenden Fall ergeben sich aus dem B-Plan-induzierten Zusatzverkehr im Umfeld 

keine beurteilungsrelevanten Veränderungen, somit ist der B-Plan-induzierte Zusatzver-

kehr nicht weiter beurteilungsrelevant. 

Zusammenfassend ergeben sich für den Plangeltungsbereich Beurteilungspegel von bis zu 

73 dB(A) tags und 63 dB(A) nachts. Im Osten wird der Orientierungswert für Gewerbege-

biete von 65 dB(A) tags überschritten. Im Nachtzeitraum ergeben sich im Osten, Süden und 

Westen Überschreitungen des Orientierungswerts für Gewerbegebiete von 55 dB(A) 

nachts. Zusätzlich wird im Osten des Plangeltungsbereiches sowohl der Immissionsgrenz-

wert für Gewerbegebiete von 69 dB(A) tags bis zu einem Abstand von etwa 28 m ausge-

hend von der Mitte der K 21 überschritten als auch der Immissionsgrenzwert für Gewerbe-

gebiete von 59 dB(A) nachts bis zu einem Abstand von etwa 27 m ausgehend von der Mitte 

der K 21. Im restlichen Teil des Plangeltungsbereiches werden die Immissionsgrenzwerte 

für Gewerbegebiete eingehalten.  
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Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb des Plangeltungsbereiches können auf-

grund der Bauweise durch Grundrissgestaltung (Verlegung der schützenswerten Nutzun-

gen auf die lärmabgewandte Seite), Abrücken der Baugrenzen oder passiven Schallschutz 

geschaffen werden.  

Die Dimensionierung des passiven Schallschutzes erfolgt über die maßgeblichen Außen-

lärmpegel gemäß DIN 4109 (Januar 2018). Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind in der 

Abbildung 1 für schutzbedürftige Räume und in Abbildung 2 für Räume, die überwiegend 

zum Schlafen genutzt werden, dargestellt. 

Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass bei einem maßgeblichen Außenlärmpegel von 

> 70 dB(A) auch bei Büronutzung mit hohem passiven Schallschutz und damit zusätzlichen 

Baukosten zu rechnen ist. 

Für Neu-, Um- und Ausbauten sind aufgrund der Überschreitung von 45 dB(A) nachts zum 

Schutz der Nachtruhe für Schlaf- und Kinderzimmer schallgedämmte Lüftungen vorzuse-

hen, falls der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere, nach den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik geeigneten Weise sichergestellt werden kann. 

Für Neu-, Um- und Ausbauten ist bezüglich der Außenwohnbereiche (Terrassen/Bal-

kone/Loggien) festzustellen, dass der Orientierungswert für Gewerbegebiete von 65 dB(A) 

überwiegend nicht um mehr als 3 dB(A) überschritten wird. Somit sind Außenwohnbereiche 

in offener Gebäudeform zulässig.  
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Abbildung 1: maßgeblicher Außenlärmpegel für schutzbedürftige Räume, Maßstab 1:3000 
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Abbildung 2: maßgeblicher Außenlärmpegel für Räume, die überwiegend zum Schlafen ge-

nutzt werden, Maßstab 1:3000 
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c) Gewerbelärm 

In der DIN 18005, Teil 1 wird für die Beurteilung von gewerblichen Anlagen auf die TA Lärm 

verwiesen. Dementsprechend werden die Immissionen aus Gewerbelärm auf Grundlage 

der TA Lärm beurteilt. 

Zum Schutz der nächstgelegenen, maßgeblichen schützenswerten Nutzung vor Gewerbe-

lärmimmissionen aus dem Plangeltungsbereich erfolgte eine Kontingentierung der Sonder-

gebietsflächen SO 2 und SO 2a-c. Für die geplanten Betriebe erfolgte ergänzend eine vor-

weggenommene Verträglichkeitsuntersuchung. 

Im Prognose-Nullfall werden die Flächen des Bebauungsplans Nr. 7 der Gemeinde Eller-

hoop und die festgesetzten Sondergebietsflächen des Bebauungsplans Nr. 47 berücksich-

tigt. 

Zum Schutz der Nachbarschaft vor Gewerbelärm aus dem Plangebiet wurden für die ge-

werblich genutzten Flächen im Plangebiet geprüft, ob der Planungsansatz für uneinge-

schränkte Gewerbegebiete gemäß DIN 18005 von LW“ = 60/60 dB(A) (tags/nachts) zulässig 

ist. Dadurch ergeben sich für den Nachtabschnitt Überschreitungen der Immissionsricht-

werte, so dass zur Erzielung einer Verträglichkeit in der Bauleitplanung Emissionsbeschrän-

kungen für den Nachtzeitraum erforderlich sind. Für den Tageszeitraum sind keine Ein-

schränkungen notwendig. 

Für den Nachweis der Verträglichkeit vorhandener Betriebe innerhalb des Plangeltungsbe-

reiches wurden die jeweiligen Beurteilungspegel der einzelnen Betriebe an den maßgeben-

den Immissionsorten außerhalb des Plangeltungsbereichs bestimmt. Da für den Tagesab-

schnitt sind keine Emissionsbeschränkungen erforderlich sind, ist die Einhaltung der Im-

missionsrichtwerte der TA Lärm nachzuweisen ist. Für den Nachtabschnitt ist keine Über-

prüfung der Verträglichkeit erforderlich, da in den vorhandenen Gewerbebetrieben kein 

Nachtbetrieb stattfindet.  

Insgesamt ist festzustellen, dass die Beurteilungspegel der untersuchten Betriebe für jeden 

Betrieb mehr als 15 dB(A) unterhalb des Immissionsrichtwertes für Mischgebiete tags lie-

gen. Somit sind die Geräuschemissionen der Betriebe für die Immissionsorte nicht beurtei-

lungsrelevant. Die Verträglichkeit der vorhandenen Betriebe ist somit festgestellt. 

Hinsichtlich der kurzzeitig auftretenden Spitzenpegel wird den Anforderungen der TA Lärm 

entsprochen.  

6.2. Festsetzungen 

a) Schutz vor Verkehrslärm 

Zum Schutz der Wohn- und Büronutzungen werden die maßgeblichen Außenlärmpegel ge-

mäß DIN 4109 (Januar 2018) entsprechend der Abbildung 1 festgesetzt. Die Abbildung 2 

gilt ausschließlich für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden. 

(Hinweis 1 an den Planer: Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind der Abbildung 1 und 

Abbildung 2 zu entnehmen. Diese sind entsprechend in die textlichen Festsetzungen des 

Bebauungsplanes zu übernehmen.) 
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(Hinweis 2 an die Verwaltung und den Planverfasser: Die DIN-Vorschrift 4109 ist im Rah-

men des Planaufstellungsverfahrens durch die Verwaltung zur Einsicht bereitzuhalten und 

hierauf in der Bebauungsplanurkunde hinzuweisen.) 

Zur Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung des Gebäudes in den nicht nur vorüber-

gehend zum Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Räumen sind die Anforderungen an 

das resultierende Schalldämm-Maß gemäß DIN 4109 (Januar 2018) zu ermitteln. 

Im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren ist die Eignung der für die Außen-

bauteile der Gebäude gewählten Konstruktionen nach den Kriterien der DIN 4109 (Januar 

2018) nachzuweisen.  

Zum Schutz der Nachtruhe sind im gesamten Plangeltungsbereich bei Neu-, Um- und Aus-

bauten für Schlaf- und Kinderzimmer schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, falls der not-

wendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere geeignete, dem Stand der Technik ent-

sprechende Weise sichergestellt werden kann und die Anforderungen an das resultierende 

Schalldämmmaß gemäß den ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegeln nach DIN 4109 

erfüllt werden. 

Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines 

Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere An-

forderungen an den Schallschutz resultieren. 

b) Schutz vor Gewerbelärm 

Zum Schutz der angrenzenden Wohnbebauung sind im Geltungsbereich des Bebauungs-

plans Nr. 47, 3. Änderung der Stadt Tornesch nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren 

Geräuschemissionen die folgenden Emissionskontingente LEK,i  (bezogen auf 1 m²) nachts 

nicht überschreiten: 

  

Grundlage der Festsetzungen ist §11, (2), Satz 1 BauNVO. 

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt in Anlehnung an DIN 45691:2006-12 Abschnitt 5. Die 

Immissionsprognosen sind abweichend von der DIN 45691:2006-12 wie folgt durchzufüh-

ren: 

1. Ableitung der maximal zulässigen Beurteilungsanteile für den jeweiligen Betrieb aus 

den festgesetzten maximal zulässigen Emissionskontingenten mit Hilfe einer Ausbrei-

tungsrechnung nach DIN ISO 9613-2 (Berechnung in A-Pegeln, ohne Berücksichtigung 

der Geländehöhen, der Meteorologiekorrektur, des Ruhezeitenzuschlags, Abschirmun-

gen sowie Reflexionen im Plangeltungsbereich, Lärmquellenhöhe 1 m über Gelände); 

nachts
Teilfläche i

Sondergebiet Umwelt 2 55
Sondergebiet Umwelt 2a 60
Sondergebiet Umwelt 2b 55
Sondergebiet Umwelt 2c 50

Gebiet k
Emissionskontingente 

LEK,i

dB(A)

1) Keine Emmissionsbeschränkungen erforderlich
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2. Durchführung einer betriebsbezogenen Lärmimmissionsprognose auf Grundlage der 

TA Lärm mit dem Ziel, die unter 1.) ermittelten maximal zulässigen Beurteilungspe-

gelanteile für den betrachteten Betrieb zu unterschreiten. 

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungspla-

nes, wenn der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissi-

onsorten um mindestens 15 dB(A) unterschreitet (Relevanzgrenze). 

 

Bargteheide, den 11. Oktober 2019 

erstellt durch:              geprüft durch: 

gez.               gez. 

Dipl.-Met. Miriam Sparr Dipl.-Phys. Dr. Bernd Burandt  

Projektingenieurin Geschäftsführender Gesellschafter 
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A 1 Lagepläne 

A 1.1 Übersichtsplan B-Plan Nr. 47 - Nullfall, Maßstab 1:8.000 
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A 1.2 Übersichtsplan B-Plan Nr. 47 3. Änderung - Planfall, Maß-
stab 1:5.000 
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A 1.3 Übersichtsplan Verkehrslärm, Maßstab 1:4000 
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A 1.4 Lageplan Quellen Haberland Getränkesysteme GmbH, 
Maßstab 1:400 
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A 1.5 Lageplan Quellen RieckDruck, Maßstab 1:600 
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A 1.6 Lageplan Quellen Metalltechnik Cornils GmbH & Co. KG, 
Maßstab 1:600 
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A 1.7 Lageplan Quellen Schoenrock Hydraulik Marine Systems 
GmbH, Maßstab 1:800 
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A 2 Verkehrslärm 

A 2.1 Verkehrserzeugung gemäß [10] 

 

 

 

 

A 2.2 Verkehrsbelastung 

 

A 2.3 Basis-Emissionspegel 

 

Gebiet Fläche
(brutto)
in ha

Min Max Min Max
Sondergebiet 7,0 30,0 50,0 210 350

Beschäftigte
dichte
B/ha

Beschäftigten-

Gebiet Beschäftigte Anwe- Wege/ Wege/Werktag Pkw- Pkw-Fahrten/
 senheit Beschäftigtem/d Besetzung Werktag

in % Pers./Pkw
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

Sondergebiet 210 350 80 2,5 3,0 420 840 65 100 1,1 248 764

MIV-Anteil

Wege/B/d in %

Gebiet Beschäftigte

Min Max Min Max Min Max
Sondergebiet 210 350 0,80 1,00 168 350

Lkw-Fahrten/ Lkw-Fahrten/
Beschäftigtem/d Werktag

Lkw-F/B/d

Gebiet

Min Max Min Max Min Max
Sondergebiet 2 248 764 168 350 416 1.114

Pkw-Fahrten Lkw-Fahrten Kfz-Fahrten

Gewerbliche Nutzung
Beschäftigten-V. Güter-Verkehr Gesamtverkehr

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DTV pt pn DTV pt pn DTV pt pn

Kfz/   
24 h

% %
Kfz/ 24 

h
% %

Kfz/ 24 
h

% %

K21

1 str1 K21 - 70 km/h 8.000 20,0 10,0 9.000 20,0 10,0 10.114 20,0 10,0 1.114
Bundesautobahn A 23

3 str2 A23 Tornesch-Hamburg 130 km/h 73.376 8,0 10,9 82.548 8,0 10,9 83.662 8,0 10,9 1.114

Prognose-Planfall 2035/40

Neuver-
kehr

Ze Kürzel Straßenabschnitt

Analyse
Prognose-Nullfall 

2035/40

Sp 1 3 4 5 6 7 8 9 10

Pkw Lkw

1 asph070 < 5 0,0 asphalt 0,0 70 70 33,4 46,1

2 asph130 < 5 0,0 asphalt 0,0 130 80 40,4 46,9

2

Ze

Straßentyp

Steigung/    
Gefälle

Kürzel Beschreibung % dB(A)

Straßen-
oberfläche

Geschwindig-
keiten

Emissions-
pegel

vPKW vLKW
Lm,E,1g DStg StrO DStrO

nicht geriffelte 
Gussasphalte, 

Asphaltbetone und 
Splitmastixasphalt

dB(A)dB(A) km/h
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A 2.4 Emissionspegel 

 

A 2.5 Zunahmen der Emissionspegel 

 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Mt Mn pt pn tags nachts Mt Mn pt pn tags nachts

K21

1 str1 asph070 540 72 20,0 10,0 68,3 57,4 607 81 20,0 10,0 68,8 57,9
Bundesautobahn A 23

2 str2 asph130 4.953 1.156 8,0 10,9 77,7 71,8 5.020 1.171 8,0 10,9 77,8 71,9

Prognose-Planfall 2035/40
maßgebl.

Lkw-
Anteile

Emissionspegel 
Lm,E

Prognose-Nullfall 2035/40

Ze
Straßen-

ab-
schnitt

Basis-
Lm,E   

Kfz/h %

maßgebliche
Verkehrs-
stärken

dB(A)

maßgebliche
Verkehrs-
stärken

maßgebl.
Lkw-

Anteile

Emissionspegel 
Lm,E

Kfz/h % dB(A)

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8

tags nachts tags nachts tags nachts

K21
1 str1 K21 - 70 km/h 68,3 57,4 68,8 57,9 0,5 0,5

Bundesautobahn A 23
2 str2 A23 Tornesch-Hamburg 130 km/h 77,7 71,8 77,8 71,9 0,1 0,1

Ze Kürzel Straßenabschnitt

dB(A)

Emissionspegel Lm,E

Prognose-
Nullfall

Prognose-
Planfall

Zunahmen
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A 2.6 Beurteilungspegel aus Verkehrslärm im Plangebiet 

A 2.6.1 Beurteilungspegel tags, Aufpunkthöhe 2,8 m, Maßstab 1:3.000 
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A 2.6.2 Beurteilungspegel nachts, Aufpunkthöhe 2,8 m, Maßstab 1: 3.000 

 

 

 

 

Plangeltu
ngsbereich - B

-Plan 

Nr. 4
7 3. Ä

nderung -T
ornesch

B
au

gr
en

ze
n

 >
  

5
0

.0
 d

B
 >

  
5

5
.0

 d
B

 >
  

6
0

.0
 d

B

TOP 16

617 von 743 der Zusammenstellung



XIV 

Proj.Nr.: 15283 

Schalltechnische Untersuchung zur 3. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 47 der Stadt Tornesch 

 

15283_bericht.docx 11. Oktober 2019 LAIRM CONSULT GmbH  
   gedruckt: 11. Oktober 2019 

A 2.6.3 Beurteilungspegel tags, Aufpunkthöhe 5,6 m, Maßstab 1: 3.000 
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A 2.6.4 Beurteilungspegel nachts, Aufpunkthöhe 5,6 m, Maßstab 1: 3.000 
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A 3 Emissionskontingentierung 

A 3.1 Ansätze für die flächenbezogenen immissionswirksamen 
Schallleistungspegel 

 

Anmerkung:  Die Teilfläche (Teil I) wurde abweichend von der Festsetzung des Bebau-

ungsplans Nr. 47 bewertet. 

  

Sp 3 4 5 6

tags nachts tags nachts

1 gärt 60 50 109,1 99,1

2 teil1 60 55 103,3 98,3

3 teil10 60 45 99,6 84,6

4 teil11 60 45 103,4 88,4

5 teil12 60 45 104,1 89,1

6 teil13 60 45 100,4 85,4

7 teil14 60 45 101,2 86,2

8 teil15 60 45 104,7 89,7

9 teil2 60 45 104,8 89,8

10 teil3 60 45 101,7 86,7

11 teil4 60 45 103,9 88,9

12 teil5 60 45 103,3 88,3

13 teil6 60 45 103,2 88,2

14 teil7 60 45 104,4 89,4

15 teil9 60 45 100,0 85,0

16 teil8 60 45 103,0 88,0

17 sou2 60 55 98,1 93,1

18 sou2a 60 60 101,3 101,3

19 sou2b 60 55 102,8 97,8

20 sou2c 60 50 105,2 95,2

Teil VIII B-Plan 47 Teilfläche SO-U8 19.950

21.380

13.180

Plangeltungsbereich Prognose-Planfall 

30.200

1

GewerbeflächeKürzel

Gärtnerei Fläche SO-G

25.700

Teil IV B-Plan 47 Teilfläche SO-U14

81.280

Vorbelastungen B-Plan 47 der Stadt Tornesch

LW" LW,r,1

m² dB(A) (pro m²) dB(A)

Fläche

Sondergebiet Umwelt 2c 33.110

Teil IX B-Plan 47 Teilfläche SO-U9 10.000

Teil VII B-Plan 47 Teilfläche SO-U7 27.540

Sondergebiet Umwelt 2 6.460

Sondergebiet Umwelt 2a 13.490

Teil VI B-Plan 47 Teilfläche SO-U6 20.890

2

Teil XV B-Plan 47 Teilfläche SO-U15 29.510

Vorbelastungen B-Plan 7 der Stadt Ellerhoop

Teil XII B-Plan 47 Teilfläche SO-U12

Ze

Teil I B-Plan 47 Teilfläche SO-U1

mittlere Schallleistungspegel

Teil X B-Plan 47 Teilfläche SO-U10 9.120

Teil XI B-Plan 47 Teilfläche SO-U11

24.550

Teil XIII B-Plan 47 Teilfläche SO-U13

Teil V B-Plan 47 Teilfläche SO-U5 21.380

10.960

21.880

Teil II B-Plan 47 Teilfläche SO-U2

Sondergebiet Umwelt 2b 19.050

Teil III B-Plan 47 Teilfläche SO-U3 14.790

Teil IV B-Plan 47 Teilfläche SO-U4
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A 3.2 Teilpegelanalyse tags Prognose-Nullfall 

 

A 3.3 Teilpegelanalyse nachts Prognose-Nullfall 

 

  

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IO 1 IO 1 IO 2.1 IO 2.1 IO 2.2 IO 3 IO 3 IO 4 IO 4
Bezeichnung Kürzel LW" EG 1.OG EG 1.OG EG EG 1.OG EG 1.OG

1 Gärtnerei Fläche SO-G gärt 60 39,9 40,0 53,0 53,8 50,7 35,4 35,4 37,0 37,2
2 Teil I B-Plan 47 Teilfläche SO-U1 teil1 60 42,2 43,7 24,3 30,5 37,9 36,0 36,1 46,7 47,1
3 Teil X B-Plan 47 Teilfläche SO-U10 teil10 60 24,1 24,2 28,2 28,3 28,2 20,9 23,9 23,2 23,2
4 Teil XI B-Plan 47 Teilfläche SO-U11 teil11 60 28,6 28,6 33,1 33,2 32,5 25,1 27,2 27,2 27,2
5 Teil XII B-Plan 47 Teilfläche SO-U12 teil12 60 27,4 27,5 31,3 31,4 29,8 24,5 26,2 26,2 26,2
6 Teil XIII B-Plan 47 Teilfläche SO-U13 teil13 60 24,2 24,2 28,1 28,2 28,0 21,1 23,4 23,0 23,1
7 Teil IV B-Plan 47 Teilfläche SO-U14 teil14 60 23,8 23,8 27,3 27,4 27,2 21,2 23,2 22,7 22,8
8 Teil XV B-Plan 47 Teilfläche SO-U15 teil15 60 27,5 27,5 31,0 31,0 30,9 24,9 27,6 26,7 26,7
9 Teil II B-Plan 47 Teilfläche SO-U2 teil2 60 31,7 31,7 36,2 36,3 36,2 28,1 32,1 30,9 31,0
10 Teil III B-Plan 47 Teilfläche SO-U3 teil3 60 29,8 29,8 35,9 36,1 35,8 27,2 28,0 28,2 28,2
11 Teil IV B-Plan 47 Teilfläche SO-U4 teil4 60 31,2 31,3 36,7 36,8 36,6 27,9 30,2 29,9 30,0
12 Teil V B-Plan 47 Teilfläche SO-U5 teil5 60 33,0 33,1 37,9 38,0 37,9 30,0 33,7 32,5 32,6
13 Teil VI B-Plan 47 Teilfläche SO-U6 teil6 60 33,8 33,9 41,2 41,4 41,1 31,7 32,0 32,3 32,3
14 Teil VII B-Plan 47 Teilfläche SO-U7 teil7 60 38,2 38,9 35,4 37,5 38,7 40,3 40,5 40,2 40,4
15 Teil IX B-Plan 47 Teilfläche SO-U9 teil9 60 24,2 24,2 28,0 28,0 27,9 21,2 24,5 23,4 23,5
16 Teil VIII B-Plan 47 Teilfläche SO-U8 teil8 60 38,7 39,4 36,3 38,1 39,8 36,5 36,6 39,1 39,3
17 47,1 47,9 53,9 54,7 52,5 44,5 45,2 49,0 49,3

Lärmquelle

Summe

Teilbeurteilungspegel tags in dB(A)

Gewerbelärm

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IO 1 IO 1 IO 2.1 IO 2.1 IO 2.2 IO 3 IO 3 IO 4 IO 4

Bezeichnung Kürzel LW" EG 1.OG EG 1.OG EG EG 1.OG EG 1.OG

1 Gärtnerei Fläche SO-G gärt 50 29,9 30,0 43,0 43,8 40,7 25,4 25,4 27,0 27,2
2 Teil I B-Plan 47 Teilfläche SO-U1 teil1 55 37,2 38,7 19,3 25,5 32,9 31,0 31,1 41,7 42,1
3 Teil X B-Plan 47 Teilfläche SO-U10 teil10 45 9,1 9,2 13,2 13,3 13,2 5,9 8,9 8,2 8,2
4 Teil XI B-Plan 47 Teilfläche SO-U11 teil11 45 13,6 13,6 18,1 18,2 17,5 10,1 12,2 12,2 12,2
5 Teil XII B-Plan 47 Teilfläche SO-U12 teil12 45 12,4 12,5 16,3 16,4 14,8 9,5 11,2 11,2 11,2
6 Teil XIII B-Plan 47 Teilfläche SO-U13 teil13 45 9,2 9,2 13,1 13,2 13,0 6,1 8,4 8,0 8,1
7 Teil IV B-Plan 47 Teilfläche SO-U14 teil14 45 8,8 8,8 12,3 12,4 12,2 6,2 8,2 7,7 7,8
8 Teil XV B-Plan 47 Teilfläche SO-U15 teil15 45 12,5 12,5 16,0 16,0 15,9 9,9 12,6 11,7 11,7
9 Teil II B-Plan 47 Teilfläche SO-U2 teil2 45 16,7 16,7 21,2 21,3 21,2 13,1 17,1 15,9 16,0
10 Teil III B-Plan 47 Teilfläche SO-U3 teil2 45 14,8 14,8 20,9 21,1 20,8 12,2 13,0 13,2 13,2
11 Teil IV B-Plan 47 Teilfläche SO-U4 teil3 45 16,2 16,3 21,7 21,8 21,6 12,9 15,2 14,9 15,0
12 Teil V B-Plan 47 Teilfläche SO-U5 teil4 45 18,0 18,1 22,9 23,0 22,9 15,0 18,7 17,5 17,6
13 Teil VI B-Plan 47 Teilfläche SO-U6 teil5 45 18,8 18,9 26,2 26,4 26,1 16,7 17,0 17,3 17,3
14 Teil VII B-Plan 47 Teilfläche SO-U7 teil6 45 23,2 23,9 20,4 22,5 23,7 25,3 25,5 25,2 25,4
15 Teil IX B-Plan 47 Teilfläche SO-U9 teil7 45 9,2 9,2 13,0 13,0 12,9 6,2 9,5 8,4 8,5
16 Teil VIII B-Plan 47 Teilfläche SO-U8 teil8 45 23,7 24,4 21,3 23,1 24,8 21,5 21,6 24,1 24,3
17 38,5 39,7 43,3 44,2 41,9 33,6 33,9 42,1 42,5

Gewerbelärm

Summe

Lärmquelle
Teilbeurteilungspegel nachts in dB(A)

TOP 16
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A 3.4 Teilpegelanalyse tags Prognose-Planfall 

 

A 3.5 Teilpegelanalyse nachts Prognose-Planfall 

 

 

 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IO 1 IO 1 IO 2.1 IO 2.1 IO 2.2 IO 3 IO 3 IO 4 IO 4
Bezeichnung Kürzel LW" EG 1.OG EG 1.OG EG EG 1.OG EG 1.OG

1 Gärtnerei Fläche SO-G gärt 60 39,9 40,0 53,0 53,8 50,7 35,4 35,4 37,0 37,2
2 Teil I B-Plan 47 Teilfläche SO-U1 teil1 60 42,2 43,7 24,3 30,5 37,9 36,0 36,1 46,7 47,1
3 Teil X B-Plan 47 Teilfläche SO-U10 teil10 60 24,1 24,2 28,2 28,3 28,2 20,9 23,9 23,2 23,2
4 Teil XI B-Plan 47 Teilfläche SO-U11 teil11 60 28,6 28,6 33,1 33,2 32,5 25,1 27,2 27,2 27,2
5 Teil XII B-Plan 47 Teilfläche SO-U12 teil12 60 27,4 27,5 31,3 31,4 29,8 24,5 26,2 26,2 26,2
6 Teil XIII B-Plan 47 Teilfläche SO-U13 teil13 60 24,2 24,2 28,1 28,2 28,0 21,1 23,4 23,0 23,1
7 Teil IV B-Plan 47 Teilfläche SO-U14 teil14 60 23,8 23,8 27,3 27,4 27,2 21,2 23,2 22,7 22,8
8 Teil XV B-Plan 47 Teilfläche SO-U15 teil15 60 27,5 27,5 31,0 31,0 30,9 24,9 27,6 26,7 26,7
9 Teil II B-Plan 47 Teilfläche SO-U2 teil2 60 31,7 31,7 36,2 36,3 36,2 28,1 32,1 30,9 31,0

10 Teil III B-Plan 47 Teilfläche SO-U3 teil3 60 29,8 29,8 35,9 36,1 35,8 27,2 28,0 28,2 28,2
11 Teil IV B-Plan 47 Teilfläche SO-U4 teil4 60 31,2 31,3 36,7 36,8 36,6 27,9 30,2 29,9 30,0
12 Teil V B-Plan 47 Teilfläche SO-U5 teil5 60 33,0 33,1 37,8 38,0 37,8 30,0 33,7 32,5 32,6
13 Teil VI B-Plan 47 Teilfläche SO-U6 teil6 60 33,8 33,9 41,2 41,4 41,1 31,7 32,0 32,3 32,3
14 Teil VII B-Plan 47 Teilfläche SO-U7 teil7 60 38,2 38,9 35,4 37,5 38,7 40,3 40,5 40,2 40,4
15 Teil IX B-Plan 47 Teilfläche SO-U9 teil9 60 24,2 24,2 28,0 28,0 27,9 21,2 24,5 23,4 23,5
16 46,4 47,2 53,8 54,6 52,3 43,8 44,5 48,5 48,8

17 Sondergebiet Umwelt 2 sou2 60 31,6 31,7 34,9 35,2 35,2 30,9 31,0 31,3 31,5
18 Sondergebiet Umwelt 2a sou2a 60 37,7 38,6 30,4 34,8 37,9 35,0 35,1 38,3 38,4
19 Sondergebiet Umwelt 2b sou2b 60 42,0 42,3 31,8 37,1 43,8 34,1 34,2 38,8 39,0
20 Sondergebiet Umwelt 2c sou2c 60 39,9 40,1 47,1 47,9 48,5 35,7 35,8 37,8 37,9
21 45,2 45,6 47,6 48,6 50,2 40,3 40,4 43,4 43,5
22 48,9 49,5 54,8 55,6 54,4 45,4 46,0 49,7 49,9Summe

Summe Plangeltungsbereich

Zusatzbelastung

Summe Plangeltungsbereich

Vorbelastungen

Teilbeurteilungspegel tags in dB(A)
Lärmquelle

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IO 1 IO 1 IO 2.1 IO 2.1 IO 2.2 IO 3 IO 3 IO 4 IO 4
Bezeichnung Kürzel LW" EG 1.OG EG 1.OG EG EG 1.OG EG 1.OG

1 Gärtnerei Fläche SO-G gärt 50 29,9 30,0 43,0 43,8 40,7 25,4 25,4 27,0 27,2
2 Teil I B-Plan 47 Teilfläche SO-U1 teil1 55 37,2 38,7 19,3 25,5 32,9 31,0 31,1 41,7 42,1
3 Teil X B-Plan 47 Teilfläche SO-U10 teil10 45 9,1 9,2 13,2 13,3 13,2 5,9 8,9 8,2 8,2
4 Teil XI B-Plan 47 Teilfläche SO-U11 teil11 45 13,6 13,6 18,1 18,2 17,5 10,1 12,2 12,2 12,2
5 Teil XII B-Plan 47 Teilfläche SO-U12 teil12 45 12,4 12,5 16,3 16,4 14,8 9,5 11,2 11,2 11,2
6 Teil XIII B-Plan 47 Teilfläche SO-U13 teil13 45 9,2 9,2 13,1 13,2 13,0 6,1 8,4 8,0 8,1
7 Teil IV B-Plan 47 Teilfläche SO-U14 teil14 45 8,8 8,8 12,3 12,4 12,2 6,2 8,2 7,7 7,8
8 Teil XV B-Plan 47 Teilfläche SO-U15 teil15 45 12,5 12,5 16,0 16,0 15,9 9,9 12,6 11,7 11,7
9 Teil II B-Plan 47 Teilfläche SO-U2 teil2 45 16,7 16,7 21,2 21,3 21,2 13,1 17,1 15,9 16,0

10 Teil III B-Plan 47 Teilfläche SO-U3 teil3 45 14,8 14,8 20,9 21,1 20,8 12,2 13,0 13,2 13,2
11 Teil IV B-Plan 47 Teilfläche SO-U4 teil4 45 16,2 16,3 21,7 21,8 21,6 12,9 15,2 14,9 15,0
12 Teil V B-Plan 47 Teilfläche SO-U5 teil5 45 18,0 18,1 22,9 23,0 22,9 15,0 18,7 17,5 17,6
13 Teil VI B-Plan 47 Teilfläche SO-U6 teil6 45 18,8 18,9 26,2 26,4 26,1 16,7 17,0 17,3 17,3
14 Teil VII B-Plan 47 Teilfläche SO-U7 teil7 45 23,2 23,9 20,4 22,5 23,7 25,3 25,5 25,2 25,4
15 Teil IX B-Plan 47 Teilfläche SO-U9 teil9 45 9,2 9,2 13,0 13,0 12,9 6,2 9,5 8,4 8,5
16 38,3 39,5 43,3 44,1 41,8 33,3 33,6 42,0 42,4

17 Sondergebiet Umwelt 2 sou2 55 26,6 26,7 30,0 30,3 30,2 25,9 26,0 26,3 26,4
18 Sondergebiet Umwelt 2a sou2a 60 37,7 38,6 30,4 34,8 37,9 35,0 35,1 38,3 38,4
19 Sondergebiet Umwelt 2b sou2b 55 37,0 37,3 26,8 32,1 38,8 29,1 29,2 33,8 34,0
20 Sondergebiet Umwelt 2c sou2c 50 29,9 30,1 37,1 37,9 38,5 25,7 25,8 27,8 27,9
21 40,9 41,5 38,9 40,7 43,4 36,8 36,9 40,1 40,2
22 42,8 43,6 44,6 45,8 45,7 38,4 38,5 44,2 44,4Gesamtsumme

Summe Bebauungsplan

Zusatzbelastung

Summe

Vorbelastungen

Teilbeurteilungspegel nachts in dB(A)
Lärmquelle

TOP 16
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A 4 Verträglichkeitsuntersuchung 

A 4.1 Betriebsbeschreibungen 

Das Verkehrsaufkommen im Plangebiet ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt: 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 2: ........Anzahl der Stellplätze; 

Spalte 3: ........Anteil an Gesamtzahl; 

Spalten 6-9: ...Beurteilungszeiträume wie folgt: 

Tr1: ... außerhalb der Ruhezeiten tags (7 bis 20 Uhr) 

Tr2 : .. in den Ruhezeiten tags (6 bis 7 Uhr und  20 bis 22 Uhr); 

Tr3: ... gesamte Nacht (22 bis 6 Uhr) (für die Beurteilung des Gewerbelärms 

gemäß TA Lärm nicht maßgebend); 

Tr4: ... lauteste Stunde nachts (zwischen 22 und 6 Uhr); 

  

Sp 2 3 4 5 6 7 8 9

Tr1 Tr2 Tr3 Tr4

1 pk1zu zu 1 8
2 pk1ab ab 9

3 lk1zu zu 2
4 lk1ab ab 2
5 tr1zu zu 9
6 tr1ab ab 7 2

7 pk2zu zu 5 16
8 pk2ab ab 21

9 lk3zu zu 2
10 lk3ab ab 2
11 lk4zu zu 1
12 lk4ab ab 1
13 tr2zu zu 5 3
14 tr2ab ab 5 3

Fortsetzung folgende Seite

Ze

Lieferverkehr

Pkw-Verkehre

Kfz /
3 h

Stellplatzanlage 100 %10

Haberland Getränkesysteme GmbH

1
Stellplätze/
Ladetore

Anzahl Anteil
Teilverkehr

Kfz /
13 h

Kfz /
8 h

Anzahl Fahrzeuge

Lkw > 2,8 t

Kürzel

Kfz /
1 h

tags nachts
Rich-
tung

Transporter

Metalltechnik Cornils GmbH & Co. KG

Pkw-Verkehre

Stellplatzanlage 20 100 %

Lieferverkehr

Lkw > 7,5 t

Transporter

Lkw > 2,8 t

TOP 16
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Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 2: ........ Anzahl der Stellplätze; 

Spalte 3: ........ Anteil an Gesamtzahl; 

Spalten 6-9: ... Beurteilungszeiträume wie folgt: 

Tr1: ... außerhalb der Ruhezeiten tags (7 bis 20 Uhr) 

Tr2 : .. in den Ruhezeiten tags (6 bis 7 Uhr und  20 bis 22 Uhr); 

Tr3: ... gesamte Nacht (22 bis 6 Uhr) (für die Beurteilung des Gewerbelärms 

gemäß TA Lärm nicht maßgebend); 

Tr4: ... lauteste Stunde nachts (zwischen 22 und 6 Uhr); 

Sp 2 3 4 5 6 7 8 9

Tr1 Tr2 Tr3 Tr4

15 pk3zu zu 22 10
16 pk3ab ab 32

17 lk5zu zu 3
18 lk5ab ab 3
19 lk6zu zu 3
20 lk6ab ab 3
21 lk7zu zu 1
22 lk7ab ab 1
23 tr3zu zu 16
24 tr3ab ab 16

25 pk4zu zu 11
26 pk4ab ab 11

27 lk8zu zu 2
28 lk8ab ab 2
29 lk9zu zu 3
30 lk9ab ab 3
31 tr4zu zu 5
32 tr4ab ab 5

Kfz /
13 h

Kfz /
3 h

Kfz /
8 h

Kfz /
1 h

Fortsetzung vorhergehende Seite

Anzahl Fahrzeuge

Ze
Anzahl Anteil

tags nachts

1

Teilverkehr

Stellplätze/
Ladetore

Kürzel
Rich-
tung

Schoenrock Hydraulik Marine Systems GmbH

Pkw-Verkehre

Stellplatzanlage 40 100 %

Lieferverkehr

Lkw > 7,5 t

Transporter

Rieck Druck

Lkw Cont

Pkw-Verkehre

Stellplatzanlage 14 100 %

Lieferverkehr

Lkw > 7,5 t

Transporter

Lkw > 2,8 t

Lkw > 2,8 t

TOP 16
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Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalten 4-7: ...Beurteilungszeiträume wie folgt: 

Tr1: ... außerhalb der Ruhezeiten tags (7 bis 20 Uhr) 

Tr2 : .. in den Ruhezeiten tags (6 bis 7 Uhr und  20 bis 22 Uhr); 

Tr3: ... gesamte Nacht (22 bis 6 Uhr) (für die Beurteilung des Gewerbelärms 

gemäß TA Lärm nicht maßgebend); 

Tr4: ... lauteste Stunde nachts (zwischen 22 und 6 Uhr); 

A 4.2 Basisschallleistungen der einzelnen Quellen 

A 4.2.1 Fahrbewegungen Pkw 

Die Berechnung der von den fahrenden Kfz ausgehenden Schallemissionen erfolgt in An-

lehnung an die in der Parkplatzlärmstudie [12] beschriebene Vorgehensweise nach der 

RLS-90 [11]. Um die Einheitlichkeit des Rechenmodells für alle Lärmquellen (Fahrzeugver-

kehr, Parkvorgänge) zu gewährleisten, werden die Emissionspegel nach RLS-90 in mittlere 

Schallleistungspegel für ein Ereignis pro Stunde umgerechnet. Die folgende Tabelle zeigt 

den Ansatz. 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 1 .........Bezeichnung der Lärmquellen; 

Spalte 2 .........siehe Lagepläne in den Anlagen 0 bis A 1.7 zur Anordnung der einzelnen 

Fahrstrecken auf dem Betriebsgelände; 

Sp 2 3 4 5 6 7

Tr1 Tr2 Tr3 Tr4

13 h 3 h 1 h

1 lfthab 100% 3  h
2 lftrie1 100% 13  h
3 lftrie2 100% 13  h
4 bhkwsch 100% 13  h 3  h
5 gs 100% 3  h

Wärmetauscher Abluft Rieck
Wärmetauscher Kühlung Rieck

Schoenrock BHKW

Anteil

Anzahl der Vorgänge bzw. 
tags nachts

Sonstiges

Abzug Haberland

1

Ze Vorgänge Kürzel

Rieck Druck Lkw Parken

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

v Dv Länge Dh g DStg DStrO LW,r,1

km / h dB(A) %

1 f1 Rieck Pkw Zu- & Abfahrt 30 -8,8 37 0,0 0,0 0,0 1,5 64,9
2 f2 Cornils Pkw Zu- & Abfahrt 1 30 -8,8 54 0,0 0,0 0,0 1,5 66,6
3 f3 Cornils Pkw Zu- & Abfahrt 2 30 -8,8 28 0,0 0,0 0,0 1,5 63,7
4 f4 Schoenrock Pkw Zu & Abfahrt 1 30 -8,8 79 0,0 0,0 0,0 1,5 68,2
5 f5 Schoenrock Pkw Zu & Abfahrt 2 30 -8,8 71 0,0 0,0 0,0 1,5 67,8
6 f6 Haberland Pkw Zu- & Abfahrt 30 -8,8 39 0,0 0,0 0,0 1,5 65,2
7 tr1 Rieck Transporter Zu- & Abfahrt 30 -8,8 31 0,0 0,0 0,0 1,5 64,2
8 tr2 Cornils Transporter Zufahrt 30 -8,8 71 0,0 0,0 0,0 1,5 67,8
9 tr3 Cornils Transporter Abfahrt 30 -8,8 37 0,0 0,0 0,0 1,5 64,9

10 tr4 Schoenrock Transporter Zu- & Abfahrt 30 -8,8 32 0,0 0,0 0,0 1,5 64,3
11 tr5 Haberland Transporter Zu- & Abfahrt 30 -8,8 28 0,0 0,0 0,0 1,5 63,7

Ze Kürzel Fahrwegsbezeichnung
mittlere Schallleistungspegel (ein Vorgang pro Stunde)

m dB(A)

TOP 16
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Spalte 3 ......... Nach Abschnitt 4.4.1.1.2 der RLS-90 ist mit der zulässigen Höchstgeschwin-

digkeit, mindestens jedoch mit v = 30 km / h zu rechnen.  

Spalte 4 ......... Geschwindigkeitskorrekturen nach Gleichung 8 der RLS-90; 

Spalte 5 ......... Längen der Fahrstrecke; 

Spalte 6 ......... Höhendifferenzen im jeweiligen Abschnitt; 

Spalte 7 ......... Längsneigung des Fahrweges (Steigungen und Gefälle nach Abschnitt 

4.4.1.1.4 der RLS-90 gleich behandelt); 

Spalte 8 ......... Korrekturen für Steigungen und Gefälle nach Gleichung 9 der RLS-90; 

Spalte 9 ......... Zuschläge für unterschiedliche Straßenoberflächen nach Tabelle 4 der RLS-

90 (hier Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm angesetzt); 

Spalte 10 ....... Der Schallleistungspegel für eine Fahrt pro Stunde ergibt sich aus dem Emis-

sionspegel nach Gleichung 6 der RLS-90 zu 

  ).( 2,19lg10,1,, AdBlLL EmrW   

Dabei ist l die tatsächliche Fahrweglänge unter Berücksichtigung des Hö-

henunterschiedes. Der Korrektursummand von 19,2 dB resultiert aus den 

unterschiedlichen Bezugsabständen (Lm,E : Schalldruckpegel in 25 m Ab-

stand von der Emissionsachse  LW,r,1 : Schallleistungspegel bezogen auf 

eine Länge von 1 m). 

A 4.2.2 Lkw-Verkehre 

Für die Lkw-Fahrten auf Betriebsgeländen wird ein aktueller Bericht der Hessischen Lan-

desanstalt für Umwelt [15] herangezogen. Für einen Vorgang pro Stunde und eine Weg-

strecke von 1 Meter wird der Studie entsprechend von einem Schallleistungsbeurteilungs-

pegel von 63 dB(A) ausgegangen. 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 1 ......... Bezeichnung der Lärmquellen; 

Spalte 2 ......... siehe Lageplan in den Anlagen 0 bis A 1.7 zur Anordnung der einzelnen 

Fahrstrecken auf dem Betriebsgelände; 

Spalte 3 ......... Schallleistungspegel je Wegelement von 1 m;  

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LW0 DRang. Länge Dh g DStg DStrO LW,r,1

dB(A) dB(A) %
1 lk1 Rieck Lkw Abfahrt 63,0 0,0 33 0,0 0,0 0,0 0,0 78,2
2 lk2 Rieck Lkw Rangieren 63,0 5,0 34 0,0 0,0 0,0 0,0 83,3
3 lk3 Cornils Lkw Ranigeren 63,0 5,0 41 0,0 0,0 0,0 0,0 84,1
4 lk4 Cornils Lkw Abfahrt 63,0 0,0 41 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1
5 lk5 Schoenrock Lkw Zufahrt 63,0 0,0 42 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2
6 lk6 Schoenrock Lkw Abfahrt 63,0 0,0 41 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1
7 lk7 Schoenrock Lkw Rangieren 63,0 5,0 12 0,0 0,0 0,0 0,0 78,8
8 lk8 Haberland Lkw Abfahrt 63,0 0,0 30 0,0 0,0 0,0 0,0 77,8
9 lk9 Haberland Lkw Rangieren 63,0 5,0 32 0,0 0,0 0,0 0,0 83,1

10 lk10 Schoenrock Lkw-Container Rangieren 63,0 5,0 30 0,0 0,0 0,0 0,0 82,8

Ze Kürzel Fahrwegsbezeichnung
mittlere Schallleistungspegel (ein Vorgang pro Stunde)

m dB(A)

TOP 16
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Spalte 4 .........Zuschläge für Rangierfahrten; 

Spalte 5 .........Längen der Fahrstrecke; 

Spalte 6 .........Höhendifferenzen im jeweiligen Abschnitt; 

Spalte 7 .........Längsneigung des Fahrweges (Steigungen und Gefälle gleich behandelt); 

Spalte 8 .........Korrekturen für Steigungen und Gefälle; 

Spalte 9 .........Zuschläge für unterschiedliche Straßenoberflächen (hier nicht erforderlich); 

Spalte 10 .......Schallleistungspegel für eine Fahrt pro Stunde; 

A 4.2.3 Parkvorgänge 

Neben den Fahrbewegungen sind im Bereich der Stellplatzanlagen zusätzlich die Geräu-

sche aus den Parkvorgängen (Ein- und Ausparken, Türenschlagen etc.), dem Parkplatz-

suchverkehr und dem Durchfahrtsanteil zu berücksichtigen. Es finden die Ansätze der Park-

platzlärmstudie [12] Verwendung. 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 3 .........Ausgangsschallleistungen für eine Bewegung pro Stunde (siehe Abschnitt 

8.2 der Parkplatzlärmstudie); 

Spalte 4 .........Zuschläge für unterschiedliche Parkplatztypen nach Tabelle 34 der Park-

platzlärmstudie; 

Spalte 5 .........Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche (Türenklappen), ebenfalls 

nach Tabelle 34 der Parkplatzlärmstudie; 

Spalte 6 .........Zuschläge für unterschiedliche Straßenoberflächen gemäß Parkplatzlärm-

studie (bei getrenntem Verfahren gemäß Abschnitt 8.2.2 der Parkplatzlärm-

studie sowie bei Parkplätzen an Einkaufszentren nicht erforderlich); 

Spalte 7 .........Zuschläge für den Schallanteil der durchfahrenden Fahrzeuge gemäß Park-

platzlärmstudie, bei getrenntem Verfahren gemäß Abschnitt 8.2.2 der Park-

platzlärmstudie nicht erforderlich; 

Spalte 8 .........mittlerer Schallleistungspegel, ein Vorgang pro Stunde; 

A 4.2.4 Anlieferungen 

Die Schallleistungspegel, die Einwirkzeiten für einen Vorgang und der sich daraus erge-

bende Schallleistungs-Beurteilungspegel, beziehen sich auf einen Vorgang pro Stunde, 

und sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt. 

Sp 1 3 4 5 6 7 8

LW0 KPA KI KStrO KD LW,r,1

1 park 63,0 0 4 0,0 0,0 67,0
2 parklkw 63,0 14 3 0,0 0,0 80,0

dB(A)

mittlere Schallleistungspegel
(ein Vorgang pro Stunde)

Ze Kürzel Quelle

Lkw-Stellplätze

2

Parkplätze Pkw getrennt
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Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 2 ......... Ausgangsschallleistungen für einen Vorgang pro Stunde; 

Spalte 3 ......... Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche; 

Spalte 4 ......... Einwirkzeiten je Vorgang; 

Spalte 5 ......... mittlerer Schallleistungspegel, ein Vorgang pro Stunde; 

A 4.2.5 Technik 

Für die haustechnischen Aggregate wurden angesetzt, die von Anlagen, die dem Stand der 

Technik entsprechen, problemlos eingehalten werden zugrunde gelegt. Die folgende Ta-

belle zeigt die Eingangsdaten. 

Bei allen haustechnischen Anlagen wird unterstellt, dass sie keine ton- und / oder impuls-

haltigen Geräusche erzeugen sowie keine tieffrequenten Geräuschanteile aufweisen 

(Stand der Technik). 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 3 ......... Ausgangsschallleistungen; 

Spalte 4 ......... Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche; 

Spalte 5 ......... Einwirkzeiten für einen Vorgang; 

Spalte 6 ......... Schallleistungs-Beurteilungspegel, ein Vorgang pro Stunde; 

  

Sp 1 3 4 4 5

LW0 KI TE LW,r,1

min. dB(A)

1
plad1 102,8 0 60 102,8

2
plad2 106,2 0 60 106,2

3 gab 100,0 3 60 103,0

4 lkcauf 107,0 4 1 93,2
5 lkcab 109,0 7 1 98,2

Abrollcontainer aufnehmen (Lkw mit Hakenliftsystem)

2

Palettenhubwagen über Fahrzeugeigene Ladeboardwand

66 Vorgänge

30 Vorgänge

Palettenhubwagen über Fahrzeugeigene Ladeboardwand

Ze Kürzel Vorgang
mittlere Schallleistungspegel

dB(A)

Gasstapler (3-6t Nutzlast) mittlerer Arbeitszyklus 

Abrollcontainer absetzen (Lkw mit Hakenliftsystem)

Sp 1 3 4 5 6

LW 0 KI TE LW ,r,1

min. dB(A)

1 lft 75,0 0 60 75,0

2 al 80,0 0 60 80,0
3 kt 90,0 0 60 90,0

4 bhkwal 69,0 0 60 69,0

5 bhkwag 70,0 0 60 70,0
6 bhkwzl 69,0 0 60 69,0

dB(A)

Haustechnik (Lüftung)

Ze

mittlere Schallleistungspegel
(ein Vorgang pro Stunde)

Kürzel

BHKW-Abluft

BHKW-Abgas

2

Haustechnik (Abluft)
Haustechnik (Kälteanlagen)

Vorgang

BHKW-Zuluft
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A 4.2.6 Oktavspektren Schallleistungspegel 

In der folgenden Übersicht sind die verwendeten Basis-Oktavspektren angegeben, die bei 

der Schallausbreitungsberechnung verwendet wurden. Grundlage bilden typische Oktav-

spektren aus aktuellen Regelwerken. 

 

A 4.2.7 Abschätzung der Standardabweichungen 

Im Folgenden werden die Standardabweichungen σ der Quellen abgeschätzt. Für jede 

Quelle sind verschiedene Fehler wie z.B. in den Belastungsansätzen (Verkehrszahlen), den 

Schallleistungspegeln, der Quellenmodellierung, der angenommenen Fahrwegslängen und 

Geschwindigkeiten und damit der Einwirkzeiten etc. zu berücksichtigen. Sofern die Ein-

zelfehler statistisch voneinander unabhängig sind, kann der Gesamtfehler als Wurzel aus 

der Summe der Quadrate der Einzelstandardabweichungen berechnet werden. 

Folgende Annahmen werden für die Einzelfehler getroffen: 

 

  

Sp 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

1 alltief
Quellen allgemein, eher 
tiefenlastig (DIN EN 717-1, 
Spektrum Nr. 2 )

-18 -14 -10 -7 -4 -6 -11

2 cont Abrollcontainer absetzen -27 -16 -19 -13 -8 -5 -7 -8 -12

3 lkfahrt
Lkw-Fahrt, mittlere Drehzahl 
(1500 min-1)

-24,0 -14,0 -12,0 -7,0 -4,0 -5,0 -12,0 -17,0

4 parkfahr Pkw-Anfahrten -8,0 -6,0 -14,0 -9,0 -9,0 -9,0 -11,0 -18,0

5 parkpr
Parken an P+R-Anlagen, 
arithm. Mittel

-14,0 -12,0 -15,0 -9,0 -6,0 -6,0 -8,0 -14,0

6 lkladep (Erfahrungswerte / eigene -33,0 -24,0 -10,0 -4,0 -7,0 -9,0 -13,0 -19,0 -25,0

1

Ze Vorgang
relativer Schallpegel (auf 0 dB(A) normiert)

dB(A)

+ s - s sMittel

dB(A) dB(A) dB(A)
Basisschallleistung LW0, Pkw-Fahrt — 2,5 2,5 2,5
Basisschallleistung LW0, Lkw-Fahrt — 3,0 3,0 3,0

Basisschallleistung Ladearbeiten — 3,0 3,0 3,0
— 3,0 3,0 3,0

Basisschallleistung Containerwechsel — 3,0 3,0 3,0
Basisschallleistung Haustechnik — 3,0 3,0 3,0
Parkvorgang (inkl. Zuschläge) — 3,0 3,0 3,0
Fahrweglänge l^ ± 10 % 0,4 0,5 0,4

Geschwindigkeit v ± 33 % 1,2 1,7 1,5
Rangierzeiten T ± 20 % 0,8 1,0 0,9
Ladezeiten T ± 33 % 1,2 1,7 1,5
Dauer Containertausch T ± 33 % 1,2 1,7 1,5
Betriebsdauer der Haustechnik T ± 10 % 0,4 0,5 0,4
Dauer/Anzahl der Vorgänge ± 20 % 0,8 1,0 0,9

Eingangsgröße
rel. 

Fehler

Basisschallleistung Parkvorgang
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Für die mittleren Gesamtstandardabweichungen ergibt sich damit: 

 

  

Sp 2 3 4 5 6 7 8

sLW0 sl^ sv sT sLW,r,1 sAnzahl sLWA

Pkw-und Lkw-Fahrwege (bezogen auf eine Bewegung)

1 pf Pkw-Fahrt 2,5 0,4 1,5 — 2,9 0,9 3,1
2 lf Lkw-Fahrt 3,0 0,4 1,5 — 3,4 0,9 3,5
3 lrf Lkw-Rangierfahrt 3,0 0,4 1,5 — 3,4 0,9 3,5

Pkw-Stellplatz

4 stpl Stellplatz 3,0 — — — 3,0 0,9 3,1
Anlieferung

5 lkp Lkw-Parken 3,0 — — — 3,0 0,9 3,1
6 lad Lkw-Laden 3,0 — — 1,5 3,4 0,9 3,5

7 con Containerwechsel 3,0 — — 1,5 3,4 0,9 3,5
Haustechnik

8 hht Haustechnik 3,0 — — 0,4 3,0 — 3,0

Gesamt

dB(A)

1

Ze Vorgang
Einzelstandardabweichung
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A 4.3 Schallleistungspegel für die Quellbereiche 

 

  

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sLW,r

P LW,r,1

% Tr1 Tr2 Tr4 dB(A)

Haberland Getränkesysteme GmbH

1 pk1zu 100 1 8 f6 65,2 68,3 62,7
2 pk1ab 100 9 f6 65,2 62,7 62,7
3 69,4 65,7 3,1

4 pk1zu 100 1 8 park 67,0 70,1 64,5
5 pk1ab 100 9 park 67,0 64,5 64,5
6 71,2 67,5 3,1

7 lk1ab 100 2 lk8 77,8 68,7 68,7
8 68,7 68,7 3,5
9 lk1zu 100 2 lk9 83,1 74,0 74,0

10 74,0 74,0 3,5
11 tr1zu 100 9 tr5 63,7 61,2 61,2
12 tr1ab 100 7 2 tr5 63,7 63,4 61,2
13 65,4 64,2 3,1

14 tr1zu 100 9 park 67,0 64,5 64,5
15 tr1ab 100 7 2 park 67,0 66,7 64,5
16 68,7 67,5 3,1
17 lk1zu 100 2 parklkw 80,0 71,0 71,0
18 lk1ab 100 2 parklkw 80,0 71,0 71,0
19 74,0 74,0 3,1

20 lk1zu 100 2 plad1 102,8 93,7 93,7
21 93,7 93,7 3,5

22 lfthab 100 3  h lft 75,0 67,7 67,7
23 67,7 67,7 3,0

Metalltechnik Cornils GmbH & Co. KG

24 pk2zu 85 4 14 f2 66,6 72,3 67,1
25 pk2ab 85 18 f2 66,6 67,1 67,1

26 73,4 70,1 3,1
27 pk2zu 15 1 2 f3 63,7 61,2 56,5
28 pk2ab 15 3 f3 63,7 56,5 56,5
29 62,5 59,5 3,1

30 pk2zu 85 4 14 park 67,0 72,7 67,5
31 pk2ab 85 18 park 67,0 67,5 67,5
32 73,8 70,5 3,1
33 pk2zu 15 1 2 park 67,0 64,5 59,7
34 pk2ab 15 3 park 67,0 59,7 59,7
35 65,7 62,7 3,1

Fortsetzung folgende Seite

t          
oRZ

Pkw-Fahrten

Kürzel

habtrp

Anzahl

habpkp

Pkw-Stellplätze

dB(A)

t          
mRZ

dB(A)

LW,Basis
Ze

t

habpkp

habpkf
habpkf

n

Kürzel

Quelle

Vorgänge LW,rEmissionen

habtrp

habtrf

hablkf

hablkp

habtrf

hablkf

hablkr
hablkr

Pkw-Stellplätze

cornpkp1

hablkp

hablueft

cornpkf1

cornpkf2

cornpkp2
cornpkp2

cornpkf2

Liefer-Fahrten

Lieferfahrzeuge Parken

Lieferfahrzeuge Verladen

hablklad
hablklad

Abluft Haberland

hablueft

cornpkp1

Pkw-Fahrten

cornpkf1
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Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sLW,r

P LW,r,1

% Tr1 Tr2 Tr4 dB(A)

36 lk3zu 100 2 lk3 84,1 75,1 75,1

38 lk4zu 100 1 lk3 84,1 72,1 72,1
39 76,9 76,9 3,5

40 lk3ab 100 2 lk4 79,1 70,1 70,1

41 lk4ab 100 1 lk4 79,1 67,1 67,1
42 71,9 71,9 3,5
43 tr2zu 100 5 3 tr2 67,8 68,0 64,8
44 68,0 64,8 3,1
45 tr2ab 100 5 3 tr3 64,9 65,2 61,9
46 65,2 61,9 3,1

47 tr2zu 100 5 3 park 67,0 67,2 64,0
48 tr2ab 100 5 3 park 67,0 67,2 64,0
49 70,2 67,0 3,1
50 lk3zu 100 2 parklkw 80,0 71,0 71,0
51 lk4zu 100 1 parklkw 80,0 68,0 68,0
52 lk3ab 100 2 parklkw 80,0 71,0 71,0
53 lk4ab 100 1 parklkw 80,0 68,0 68,0
54 75,8 75,8 3,1

55 lk3zu 100 2 plad1 102,8 93,7 93,7
56 lk4zu 100 1 plad2 106,2 94,2 94,2
57 97,0 97,0 3,5

Schoenrock Hydraulik Marine Systems GmbH

58 pk3zu 50 11 5 f4 68,2 71,1 68,2
59 pk3ab 50 16 f4 68,2 68,2 68,2
60 72,9 71,2 3,1
61 pk3zu 50 11 5 f5 67,8 70,6 67,8
62 pk3ab 50 16 f5 67,8 67,8 67,8
63 72,4 70,8 3,1

64 pk3zu 10 2 1 park 67,0 62,7 59,7
65 pk3ab 10 3 park 67,0 59,7 59,7
66 64,5 62,7 3,1
67 pk3zu 45 10 5 park 67,0 69,7 66,7
68 pk3ab 45 14 park 67,0 66,4 66,4
69 71,4 69,6 3,1
70 pk3zu 45 10 5 park 67,0 69,7 66,7
71 pk3ab 45 14 park 67,0 66,4 66,4
72 71,4 69,6 3,1

t          
mRZ

t          
oRZ

n
dB(A)t

Kürzel
dB(A)

Fortsetzung vorhergehende Seite

Ze Quelle

Vorgänge Emissionen LW,r

Kürzel

Anzahl LW,Basis

cornlkf2

cornlkf2

cornlkr

corntrf1
corntrf1

cornlkr

corntrp
corntrp

cornlkp

cornlkp

corntrf2
corntrf2

Pkw-Stellplätze

schoenpkp1
schoenpkp1

schoenpkf1

schoenpkf2
schoenpkf2

Fortsetzung folgende Seite

schoenpkp2

schoenpkp3

Liefer-Fahrten

Lieferfahrzeuge Parken

Lieferfahrzeuge Verladen

Pkw-Fahrten

schoenpkf1

cornlklad
cornlklad

schoenpkp2

schoenpkp3
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Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sLW,r

P LW,r,1

% Tr1 Tr2 Tr4 dB(A)

73 lk5zu 100 3 lk7 78,8 71,5 71,5
74 lk6zu 100 3 lk7 78,8 71,5 71,5
75 74,5 74,5 3,5
76 lk5zu 100 3 lk5 79,2 72,0 72,0
77 lk6zu 100 3 lk5 79,2 72,0 72,0
78 lk7zu 100 1 lk5 79,2 67,2 67,2
79 75,7 75,7 3,5
80 lk5ab 100 3 lk6 79,1 71,9 71,9
81 lk6ab 100 3 lk6 79,1 71,9 71,9
82 lk7ab 100 1 lk6 79,1 67,1 67,1
83 75,6 75,6 3,5
84 tr3zu 100 16 tr4 64,3 64,3 64,3
85 tr3ab 100 16 tr4 64,3 64,3 64,3
86 67,3 67,3 3,1

87 tr3zu 100 16 park 67,0 67,0 67,0
88 tr3ab 100 16 park 67,0 67,0 67,0
89 70,0 70,0 3,1
90 lk5zu 100 3 parklkw 80,0 72,7 72,7
91 lk5ab 100 3 parklkw 80,0 72,7 72,7
92 lk6zu 100 3 parklkw 80,0 72,7 72,7
93 lk6ab 100 3 parklkw 80,0 72,7 72,7
94 78,7 78,7 3,1

95 lk5zu 100 3 plad1 102,8 95,5 95,5
96 lk6zu 100 3 plad2 106,2 98,9 98,9
97 100,5 100,5 3,5
98 lk7zu 300 3 lkcauf 93,2 85,9 85,9
99 lk7ab 300 3 lkcab 98,2 90,9 90,9

100 lk7zu 100 1 parklkw 80,0 68,0 68,0
101 lk7ab 100 1 parklkw 80,0 68,0 68,0
102 lk7zu 500 5 lk10 82,8 77,7 77,7
103 92,3 92,3 3,5

104 bhkwsch 100 13  h 3  h bhkwal 69,0 70,9 69,0
105 70,9 69,0 3,0
106 bhkwsch 100 13  h 3  h bhkwag 70,0 71,9 70,0
107 71,9 70,0 3,0
108 bhkwsch 100 13  h 3  h bhkwzl 69,0 70,9 69,0
109 70,9 69,0 3,0

dB(A)t
Kürzel

dB(A)

Fortsetzung folgende Seite

Ze Quelle

Vorgänge Emissionen LW,r

Kürzel

Anzahl LW,Basis t          
mRZ

t          
oRZ

n

schoenlkf1

schoenlkf1

schoenbhabl
schoenbhabl

Fortsetzung vorhergehende Seite

schoenlkr

schoenlklad

schoenlkf2

schoenlkf2

schoentrf
schoentrf

schoenbhabg

Liefer-Fahrten

BHKW

schoentrp
schoentrp

schoencontw

schoenlkp

Lieferfahrzeuge Parken

schoenlkr

schoenlkp

schoenlklad

schoencontw

schoenbhabg

Lieferfahrzeuge Verladen

schoenbhzul
schoenbhzul
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Anmerkungen zur Tabelle: 

Spalte 1 ......... Bezeichnung der einzelnen Lärmquellen; 

Spalte 2 ......... Bezeichnung des Einzelvorganges in Anlage A 4.1; 

Spalte 3 ......... Anteil der Einzelvorgänge, der im jeweiligen Bereich auftritt;  

Spalten 4 - 6 .. Siehe Erläuterungen zu Spalte 6-9 in Anlage A 4.1; der Beurteilungszeitraum 

nachts umfasst eine Stunde (Tr4). 

Anmerkung: Alle Werte in den Spalten 4 bis 6 wurden auf eine ganze Zahl 

von Vorgängen mathematisch gerundet. Dadurch bedingt sind geringfügige 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sLW,r

P LW,r,1

% Tr1 Tr2 Tr4 dB(A)

Rieck Druck

110 pk4zu 100 11 f1 64,9 63,3 63,3
111 pk4ab 100 11 f1 64,9 63,3 63,3
112 66,3 66,3 3,1

113 pk4zu 100 11 park 67,0 65,4 65,4
114 pk4ab 100 11 park 67,0 65,4 65,4
115 68,4 68,4 3,1

116 lk8ab 100 2 lk1 78,2 69,2 69,2
117 lk9ab 100 3 lk1 78,2 70,9 70,9
118 73,1 73,1 3,5
119 lk8zu 100 2 lk2 83,3 74,3 74,3
120 lk9zu 100 3 lk2 83,3 76,0 76,0
121 78,2 78,2 3,5
122 tr1zu 100 9 tr1 64,2 61,7 61,7
123 tr1ab 100 7 2 tr1 64,2 63,9 61,7
124 65,9 64,7 3,1

125 tr1zu 100 9 park 67,0 64,5 64,5
126 tr1ab 100 7 2 park 67,0 66,7 64,5
127 68,7 67,5 3,1
128 lk8zu 100 2 parklkw 80,0 71,0 71,0
129 lk9zu 100 3 parklkw 80,0 72,7 72,7
130 lk8ab 100 2 parklkw 80,0 71,0 71,0
131 lk9ab 100 3 parklkw 80,0 72,7 72,7
132 78,0 78,0 3,1

133 gs 100 3  h gab 103,0 95,7 95,7
134 95,7 95,7 3,1

135 lftrie1 100 13  h lft 75,0 74,1 74,1
136 74,1 74,1 3,1

137 lftrie2 100 13  h lft 75,0 74,1 74,1
138 74,1 74,1 3,1

t          
oRZ

n
dB(A)t

Kürzel
dB(A)

Fortsetzung vorhergehende Seite

Ze Quelle

Vorgänge Emissionen LW,r

Kürzel

Anzahl LW,Basis t          
mRZ

rieclkf

rieclkf

Pkw-Fahrten

rieclkp

rieckuehl
rieckuehl

riectrf

riecpkf
riecpkf

Pkw-Stellplätze

rieclkp

riecpkp

rieclkr

riectrf

riecpkp
Liefer-Fahrten

rieclkr

riecgab
riecgab

Lieferfahrzeuge Parken

Lieferfahrzeuge Verladen

riectrp
riectrp

Wärmtauscher Abluft Rieck

Wärmetauscher Kühlung Rieck

rieclueft
rieclueft
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Abweichungen von der Gesamtsumme nach Anlage A 4.1möglich, die je-

doch keinen Einfluss auf die Genauigkeit der schalltechnischen Berechnun-

gen haben. 

Spalten 7 - 8 ..Basisschallleistungen für einen Vorgang pro Stunde, nach Anlage A 4.2.1 

bis A 4.2.5; 

Spalten 9 - 11 Schallleistungs-Beurteilungspegel tags (t) und nachts (n) inklusive der Zeit-

beurteilung und mit allen nach TA Lärm gegebenenfalls erforderlichen Zu-

schlägen (mit/ohne Ruhezeitenzuschlag (mRZ/oRZ)); 

Spalte 12 .......Standardabweichung des Schallleistungspegels (Anmerkung: Die Angabe 

einer Standardabweichung für die angesetzten Schallleistungspegel soll der 

Orientierung dienen und beschreibt die zu erwartende Streuung der Pegel-

werte.) 
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A 4.4 Zusammenfassung der Schallleistungs-Beurteilungspe-
gel 

Zum Abschluss der Beschreibung des Emissionsmodells fasst die Tabelle die Schallleis-

tungs-Beurteilungspegel für alle Einzelquellen zusammen. 

 

  

Sp 3 4 5 6 7

Kürzel Kürzel

1 hablkf lkfahrt 68,7 68,7
2 hablkr lkfahrt 73,7 73,7
3 habpkf parkfahr 69,4 65,7
4 habtrf parkpr 65,4 64,2
5 hablkp lkladep 74,0 74,0
6 habpkp parkpr 71,2 67,5
7 habtrp parkpr 68,7 67,5
8 hablklad lkladep 93,7 93,7
9 hablueft alltief 67,7 67,7

10 cornpkf1 parkfahr 73,4 70,1
11 cornpkf2 parkfahr 62,5 59,5
12 cornpkp1 parkpr 73,8 70,5
13 cornpkp2 parkpr 65,7 62,7
14 corntrf1 parkfahr 68,0 64,8
15 corntrf2 parkfahr 65,2 61,9
16 corntrp parkpr 70,2 67,0
17 cornlkr lkfahrt 76,9 76,9
18 cornlkf2 lkfahrt 71,9 71,9
19 cornlkp lkladep 75,8 75,8
20 cornlklad lkladep 97,0 97,0

21 schoenpkf1 parkfahr 72,9 71,2
22 schoenpkf2 parkfahr 72,4 70,8
23 schoenpkp1 parkpr 64,5 62,7
24 schoenpkp2 parkpr 71,4 69,6
25 schoenpkp3 parkpr 71,4 69,6
26 schoentrf parkfahr 67,3 67,3
27 schoentrp parkpr 70,0 70,0
28 schoenlkf1 lkfahrt 75,7 75,7
29 schoenlkf2 lkfahrt 75,6 75,6
30 schoenlkr lkfahrt 74,5 74,5
31 schoenlkp lkladep 78,7 78,7
32 schoenlklad lkladep 100,5 100,5
33 schoencontw lkladep 92,3 92,3
34 schoenbhabl alltief 70,9 69,0
35 schoenbhabg alltief 71,9 70,0
36 schoenbhzul alltief 70,9 69,0

37 riecpkf parkfahr 66,3 66,3
38 riecpkp lkladep 68,4 68,4
39 riectrf parkfahr 65,9 64,7
40 riectrp parkpr 68,7 67,5
41 rieclkr lkfahrt 78,2 78,2
42 rieclkf lkfahrt 73,1 73,1
43 riecgab parkpr 95,7 95,7
44 riecpkp lkladep 68,4 68,4
45 rieclueft alltief 74,1 74,1
46 rieckuehl alltief 74,1 74,1

1 2

dB(A)

nachts

Gruppe Bezeichnung

Schallleistungs-
Beurteilungspegel

tags 
mRZ

tags 
oRZ

Haberland Getränkesysteme GmbH

Ze
Lärmquelle

Basis- 
Oktav- 

Spektrum

Pkw-/ Lkw-
Verkehre

Ladetätigkeit

Haustechnik

Haberland Lkw Abfahrt
Haberland Lkw Rangieren
Haberland Pkw Zu- & Abfahrt
Haberland Transporter Zu- & Abfahrt

Haberland Pkw Parken
Haberland Transporter Parken
Haberland Lkw Verladen
Abzug Haberland

Cornils Pkw Zu- & Abfahrt 1
Cornils Pkw Zu- & Abfahrt 2
Cornils Pkw Parken 1
Cornils Pkw Parken 2
Cornils Transporter Zufahrt
Cornils Transporter Abfahrt
Cornils Transporter Parken
Cornils Lkw Ranigeren
Cornils Lkw Abfahrt

Schoenrock BHKW-Abluft

Schoenrock Lkw Rangieren

Cornils Lkw Parken
Cornils Lkw Verladen

Schoenrock Pkw Zu & Abfahrt 1
Schoenrock Pkw Zu & Abfahrt 2
Schoenrock Pkw Parken 1
Schoenrock Pkw Parken 2

Schoenrock Containerwechsel

Rieck Pkw Zu- & Abfahrt
Rieck Druck Pkw Parken
Rieck Transporter Zu- & Abfahrt

Schoenrock BHKW-Zuluft

Schoenrock Pkw Parken 3
Schoenrock Transporter Zu- & Abfahrt
Schoenrock Transporter Parken
Schoenrock Lkw Zufahrt
Schoenrock Lkw Abfahrt

Schoenrock BHKW-Abgas

Rieck Druck Transporter Parken
Rieck Lkw Rangieren
Rieck Lkw Abfahrt
Rieck Gabelstapler
Rieck Druck Pkw Parken

Haustechnik
Metalltechnik Cornils GmbH & Co. KG

Pkw-/ Lkw-
Verkehre

Ladetätigkeit
Schoenrock Hydraulik Marine Systems GmbH

Pkw-/ Lkw-
Verkehre

Rieck Druck

Pkw-/ Lkw-
Verkehre

Ladetätigkeit

Haustechnik

Ladetätigkeit

Haberland Lkw Parken

Wärmetauscher Kühlung Rieck
Wärmetauscher Abluft Rieck

Schoenrock Lkw Parken
Schoenrock Lkw Verladen
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A 5 Beurteilungspegel aus Gewerbelärm 

A 5.1 Haberland Getränkesysteme GmbH 

A 5.1.1 Teilpegelanalyse tags 

 

A 5.2 Metalltechnik Cornils GmbH & Co. KG 

A 5.2.1 Teilpegelanalyse tags 

 

  

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Teilbeurteilungspegel tags in dB(A)

IO 1 IO 1 IO 2.1 IO 2.1 IO 2.2 IO 3 IO 3 IO 4 IO 4
Bezeichnung Kürzel EG 1.OG EG 1.OG EG EG 1.OG EG 1.OG

1 Haberland Lkw Abfahrt hablk -6,8 -6,1 -10,8 -10,5 -11,2 -2,7 -2,4 -6,6 -6,2
2 Haberland Lkw Rangieren hablk -1,1 -0,3 -3,4 -2,9 -4,1 2,2 2,5 -0,6 -0,2
3 Haberland Pkw Zu- & Abfahrt habpk -9,9 -9,6 -1,2 -0,6 -1,3 -5,4 -5,3 -8,5 -8,2
4 Haberland Transporter Zu- & Abfahrt habtr -13,7 -12,9 -13,9 -13,7 -14,1 -8,8 -8,5 -11,9 -11,5
5 Haberland Lkw Parken hablk -8,3 -8,3 6,1 6,9 6,0 -7,6 -7,5 -9,9 -9,7
6 Haberland Pkw Parken habpk -8,6 -8,1 -0,5 0,8 0,0 -7,3 -7,2 -16,5 -16,2
7 Haberland Transporter Parken habtr -17,0 -16,9 -3,0 -1,5 -3,7 -16,7 -16,8 -18,9 -18,7
8 Haberland Lkw Verladen hablk 11,6 11,7 26,0 26,8 25,9 12,5 12,5 10,0 10,3
9 Abzug Haberland hablu -13,8 -13,8 -11,0 -10,9 -10,9 -0,3 -0,6 -1,2 -1,2
10 12,0 12,2 26,1 26,9 26,0 13,4 13,4 10,9 11,2

Lärmquelle

Summe

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Teilbeurteilungspegel tags in dB(A)

IO 1 IO 1 IO 2.1 IO 2.1 IO 2.2 IO 3 IO 3 IO 4 IO 4
Bezeichnung Kürzel EG 1.OG EG 1.OG EG EG 1.OG EG 1.OG

1 Cornils Pkw Zu- & Abfahrt 1 cornpkf1 -1,3 -1,1 1,0 1,5 1,0 1,2 1,5 -1,6 -1,4
2 Cornils Pkw Zu- & Abfahrt 2 cornpkf2 -12,3 -12,0 -8,2 -7,6 -8,5 -8,9 -8,7 -10,9 -10,8
3 Cornils Pkw Parken 1 cornpkp1 -1,9 -1,5 -2,6 -1,9 -2,0 -0,4 0,1 -6,0 -5,6
4 Cornils Pkw Parken 2 cornpkp2 -9,6 -9,3 -7,2 -6,4 -7,9 -10,1 -9,7 -16,6 -16,6
5 Cornils Transporter Zufahrt corntrf1 -7,7 -7,5 -4,9 -4,4 -5,0 -5,3 -5,0 -7,8 -7,6
6 Cornils Transporter Abfahrt corntrf2 -10,5 -10,2 -6,3 -5,8 -6,6 -7,7 -7,5 -9,7 -9,5
7 Cornils Transporter Parken corntrp -12,3 -11,9 -6,5 -6,1 -6,5 -13,3 -13,1 -11,7 -11,0
8 Cornils Lkw Ranigeren cornlkr 5,7 6,0 7,8 8,4 7,2 5,0 5,5 4,6 4,8
9 Cornils Lkw Abfahrt cornlkf2 0,6 0,9 2,6 3,3 1,6 -0,7 -0,2 -0,7 -0,5

10 Cornils Lkw Parken cornlkp -2,0 -1,7 4,1 4,6 4,1 -1,2 -0,9 -0,3 0,2
11 Cornils Lkw Verladen cornlklad 19,6 19,8 25,6 26,1 25,6 20,3 20,6 21,1 21,6
12 19,9 20,1 25,8 26,3 25,7 20,6 20,9 21,3 21,8

Lärmquelle

Summe

TOP 16

637 von 743 der Zusammenstellung



XXXIV 

Proj.Nr.: 15283 

Schalltechnische Untersuchung zur 3. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 47 der Stadt Tornesch 

 

15283_bericht.docx 11. Oktober 2019 LAIRM CONSULT GmbH  
   gedruckt: 11. Oktober 2019 

A 5.3 Schoenrock Marine Hydraulik System GmbH 

A 5.3.1 Teilpegelanalyse tags 

 

A 5.4 RieckDruck GmbH 

A 5.4.1 Teilpegelanalyse tags 

 

 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Teilbeurteilungspegel tags in dB(A)

IO 1 IO 1 IO 2.1 IO 2.1 IO 2.2 IO 3 IO 3 IO 4 IO 4
Bezeichnung Kürzel EG 1.OG EG 1.OG EG EG 1.OG EG 1.OG

1 Schoenrock Pkw Zu & Abfahrt 1 schoenpkf1 7,3 7,8 1,9 5,1 6,6 4,9 5,0 7,3 7,8
2 Schoenrock Pkw Zu & Abfahrt 2 schoenpkf2 7,8 8,2 -2,4 0,5 3,6 4,6 4,7 7,5 7,8
3 Schoenrock Pkw Parken 1 schoenpkp1 -1,4 -0,8 -6,9 -4,9 -3,0 -3,7 -3,6 -1,9 -1,6
4 Schoenrock Pkw Parken 2 schoenpkp2 5,4 6,1 -0,1 2,4 4,6 2,3 2,4 4,2 5,4
5 Schoenrock Pkw Parken 3 schoenpkp3 5,5 6,0 1,0 3,0 5,2 1,6 1,7 4,6 5,6
6 Schoenrock Transporter Zu- & Abfahrt schoentrf -5,1 -5,0 1,0 1,9 2,3 -4,0 -3,6 -0,3 -0,2
7 Schoenrock Transporter Parken schoentrp -9,8 -9,7 -11,3 -7,8 -3,0 -4,3 -3,8 -3,8 -3,4
8 Schoenrock Lkw Zufahrt schoenlkf1 11,9 12,8 1,3 3,2 6,3 10,6 10,7 12,0 12,2
9 Schoenrock Lkw Abfahrt schoenlkf2 11,9 12,7 2,0 4,0 7,3 10,4 10,6 12,0 12,1

10 Schoenrock Lkw Rangieren schoenlkr 11,7 12,5 4,6 6,5 9,2 8,6 8,7 11,2 11,7
11 Schoenrock Lkw Parken schoenlkp 17,1 18,0 -2,6 0,2 8,7 13,0 13,1 17,0 17,1
12 Schoenrock Lkw Verladen schoenlklad 38,9 39,8 19,3 22,2 30,6 34,8 35,0 38,8 38,9
13 Schoenrock Containerwechsel schoencontw 30,7 31,7 20,4 24,1 26,7 26,8 27,0 30,5 30,7
14 Schoenrock BHKW-Abluft schoenbhabl 3,0 3,2 2,1 6,1 7,0 0,6 0,6 2,1 2,1
15 Schoenrock BHKW-Abgas schoenbhabg 4,0 4,1 3,2 7,2 8,0 1,6 1,6 3,1 3,1
16 Schoenrock BHKW-Zuluft schoenbhzul 3,0 3,1 2,0 5,5 6,5 -13,3 -13,1 -14,6 -14,5
17 39,6 40,5 23,3 26,6 32,2 35,5 35,7 39,5 39,6

Lärmquelle

Summe

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Teilbeurteilungspegel tags in dB(A)

IO 1 IO 1 IO 2.1 IO 2.1 IO 2.2 IO 3 IO 3 IO 4 IO 4
Bezeichnung Kürzel EG 1.OG EG 1.OG EG EG 1.OG EG 1.OG

1 Rieck Pkw Zu- & Abfahrt riecpkf -0,6 0,1 -4,8 -1,5 0,3 0,7 0,9 2,5 3,0
2 Rieck Druck Pkw Parken riecpkp -2,4 -1,4 -6,0 -2,0 1,7 3,3 3,4 3,1 3,9
3 Rieck Transporter Zu- & Abfahrt riectrf -1,4 -0,9 -5,4 -2,0 -0,6 -0,7 -0,5 1,4 1,9
4 Rieck Druck Transporter Parken riectrp -7,8 -4,9 -10,1 -7,9 -3,6 1,8 1,9 -3,7 -0,5
5 Rieck Lkw Rangieren rieclkr 11,7 12,2 7,3 9,5 12,1 12,8 12,9 14,1 14,7
6 Rieck Lkw Abfahrt rieclkf 6,5 7,0 1,9 4,2 7,0 6,8 7,0 8,9 9,5
7 Rieck Gabelstapler riecgab 24,3 26,2 20,1 22,6 26,0 30,0 30,1 25,3 28,5
8 Rieck Druck Pkw Parken riecpkp -2,4 -1,4 -6,0 -2,0 1,7 3,3 3,4 3,1 3,9
9 Wärmetauscher Abluft Rieck rieclueft 11,3 12,1 4,3 6,4 9,5 6,6 6,7 12,6 12,9

10 Wärmetauscher Kühlung Rieck rieckuehl 10,9 11,8 4,1 6,2 9,2 6,8 6,9 12,7 13,0
11 25,0 26,8 20,6 23,1 26,5 30,2 30,3 26,2 29,0

Lärmquelle

Summe
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1 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Die Stadt Tornesch beabsichtigt im Rahmen der 3. Änderung und 

Erweiterung des Bebauungsplangebietes Nr. 47 - „Businesspark 

Tornesch“ eine vorhandene landwirtschaftlich genutzte Grünfläche 

nördlich des Aspernhorner Weges, östlich der Kreisstraße 21 - 

Oha und westlich von der Lise-Meitner-Allee zu überplanen. In-

nerhalb der Erweiterungsfläche befindet sich der ehemalige Geflü-

gelhof Neumann, dessen Betrieb eingestellt wurde und dessen 

Flächennutzung überplant werden kann.  

In den vergangenen Jahren haben sich an der Lise-Meitner-Allee 

bereits innerhalb der Erweiterungsfläche Gewerbebetriebe ange-

siedelt, sodass dieser Teil nahezu vollständig überbaut ist. 

Der Bebauungsplan aus dem Jahre 2002 sieht eine getrennte Ab-

leitung des anfallenden Oberflächenwassers von Dachflächen und 

Hofflächen vor. Daher werden analog zu dem bestehenden Sys-

tem zur Ableitung des Oberflächenwassers unterschiedliche Grä-

ben für die Entwässerung von gering und normal belastetem Nie-

derschlagswasser der Dach-, Hof- und Wegeflächen vorgesehen. 

Das Büro dänekamp und partner Beratende Ingenieure VBI aus 

Pinneberg wurde von der Stadt Tornesch im Zuge der 3. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 47 mit der Erarbeitung des wasserwirt-

schaftlichen Konzeptes für die Erweiterung des Gewerbegebietes 

beauftragt. 
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2 Grundlagen 

Die Untersuchung wird auf Grundlage der folgenden vorliegenden 

Unterlagen durchgeführt: 

2.1 Geobasisdaten 

 

Tabelle 1: Geobasisdaten 

Art 
Verfasser / 

Quelle 
Stand 

TK 25 

Landesamt für Vermessung und 

Geoinformation  

Schleswig-Holstein 
2002 

DGK5 

Landesamt für Vermessung und 

Geoinformation  

Schleswig-Holstein 
2008 

ALK 

Landesamt für Vermessung und 

Geoinformation  

Schleswig-Holstein 
2011 
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2.2 Vorangegangene Projekte und Unterlagen Dritter 

Tabelle 2: Vorangegangene Projekte und Unterlagen Dritter 

Art 
Verfasser / 

Quelle 
Stand 

Stadt Tornesch 

Bebauungsplan Nr. 47  

Gewerbestandort „Oha“ 

Kanalbau, Straßenbau,  

Wasserversorgung 

d+p  

dänekamp und partner  

Beratende Ingenieure 

VBI 

März 1998 

B-Plan Geflügelhof Neumann 

Lage- und  Höhenplan 

Vermessungsbüro 

Felshart 
Februar 2013 

Bebauungsplan Nr. 47  

3. Änderung 

„Oha“ 

Entwurf 

Stadt Tornesch 

Stadtplanung 

Feb. 2014 

Bebauungsplan Nr. 47  

3. Änderung 

wasserwirtschaftliches Konzept 

d+p  

dänekamp und partner  

Beratende Ingenieure 

VBI 

Juni 2014 
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3 Bestehende Verhältnisse 

Lage  

Das Projektgebiet bzw. die Erweiterungsfläche des Bebauungs-

planes Nr. 47, 3. Änderung liegt an dem östlichen Rand der Stadt 

Tornesch und grenzt an die Nachbargemeinde Ellerhoop. Die rund 

AEo = 9,3 ha große, zu überplanende Fläche der 3. Änderung wird 

im Osten von der Kreisstraße 21 („Oha“) und im Westen von der 

Lise-Meitner-Allee eingegrenzt. Die Nordseite wird von einem hier 

verlaufenden Redder begrenzt. Die südliche Grenze bildet der 

Aspernhorner Weg. Die Kreisstraße K 21 („Oha“) ist zugleich die 

Grenze zur Nachbargemeinde Ellerhoop. 

 

Abbildung 1: Lage des Projektgebietes 

Topog ra f ie  und  Nu tzung  

Im Südosten des Projektgebietes liegen die Betriebs- und Wohn-

flächen des ehemaligen Geflügelhofes. Die Flächengröße des 

Betriebshofes kann mit rund 2,5 ha angegeben werden.  

Westlich des Geflügelhofes verläuft von der Nordseite bis zum 

Kreuzungsbereich Asperhorner Weg / Lise-Meitner-Alle in einer 

Länge von rund 300 m der Graben I. Der Graben wurde im Zuge 
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der Umsetzung des II. Bauabschnittes für die Ableitung von gering 

belastetem Dachflächenwasser erstellt. Parallel zum Graben ver-

läuft östlich des Grabens auf einer Länge von ca. 150 m, ab dem 

Geflügelhof bis zur nördlichen Grenze des Plangebietes, ein nicht 

bepflanzter Knickwall.  

Im südwestlichen Bereich des Plangebietes, haben sich an der 

Lise-Meitner-Allee bereits Gewerbebetriebe angesiedelt bzw. sind 

im Bau. Diese entwässern ihr unbelastetes Dachflächenwasser in 

den Graben I. Das normal verschmutzte Niederschlagswasser von 

den Hofflächen wird unterschiedlich behandelt bzw. abgeleitet. 

Das Hofflächenwasser des Grundstückes Lise-Meitner-Allee 

Nummer 15 (Flurstück 506) wird an den, an der südlichen Grund-

stücksgrenze verlaufenden Graben D abgeleitet. 

Das nördlich gelegene Grundstück Lise-Meitner-Allee 5 (Flurstück 

510) entwässert über den bereits teilweise hergestellten Graben 

D.1 in die in der Lise-Meitner-Allee verlaufende Regenwasserlei-

tung DN 300.  

Es ist vorgesehen, dass die restlichen an der Lise-Meitner-Allee 

gelegenen Grundstücke eine Rückhaltung auf den eigenen 

Grundstücksflächen vorzunehmen haben. 

Die restlichen Flächen werden zurzeit als Grünland (Mähwiese) 

genutzt.  

Das Plangebiet weist von der nordwestlichen Grenze des Plange-

bietes (13,90 mNN) bis zur Einmündung des Asperhorner Weges 

auf die Kreisstraße 21 (12,30 mNN) einen max. Höhenunterschied 

von rund 1,60 m auf  

En t wässer ungs s ys tem  

Für die Ableitung des anfallenden Schmutz- und Regenwassers 

sind im bestehenden Bebauungsplan Nr. 47 drei Systeme geplant 

und angelegt worden:  
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 Häusliches und gewerbliches Schmutzwasser  

Das anfallende Schmutzwasser wird in Schmutzwasserkanälen 

in den Straßenverläufen gesammelt und zur zentralen Kläran-

lage des azv Südholstein abgeleitet.  

 
 Gering verschmutztes Niederschlagswasser  

Das Niederschlagswasser der Dachflächen (gering ver-

schmutzt) wird in einem Grabensystem aus Staugräben (Gra-

ben I bis XVII) gesammelt. Die anfallenden Niederschlagsmen-

gen werden in den Gräben zurückgehalten und gedrosselt, in 

einem zentralen Punkt zusammengeführt und mittels eines 

Rohrdurchlasses Nennweite DN 600 unter der Autobahn A 23 

hindurch in westlicher Richtung abgeleitet. Die Drosselabfluss-

spende ist mit: 

qDr  =  2,0 l/ (s *ha) 

festgelegt. 

 Normal verschmutztes Niederschlagswasser  

Das Niederschlagswasser der sonstigen befestigten Flächen 

(normal verschmutzt) wird ebenfalls über ein Grabensystem 

aus Staugräben mit der Bezeichnung A - Q sowie innerhalb der 

im Straßenkörper verlaufenden Regenwasserkanäle gesam-

melt. Das Wasser fließt im Süden des Gebietes in einem Re-

genklärbecken (RKB) zusammen. Der Auslauf aus dem RKB 

mit Dauerstau wird gedrosselt und das Wasser wird unter der 

BAB 23 Richtung Westen abgeleitet. Die Drosselabflussspende 

ist mit: 

qDr  =  3,0 l/ (s *ha) 

festgelegt. 
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Bes t ehende  Ver so rgungs le i t ungen  

Eine Hauptgasleitung der E.ON Hanse AG verläuft innerhalb eines 

10 m breiten Schutzstreifens an der gesamten Ostgrenze und 

80 m entlang der Nordgrenze des Plangebietes.  

Schu t zgeb ie t e  

Das Projektgebiet liegt in keinem Schutzgebiet. 

Baug rund  

Entsprechend den Erkenntnissen aus den bereits durchgeführten 

Erschließungsmaßnahmen im B-Plangebiet Nr. 47 steht das 

Grundwasser im Planbereich relativ hoch an. Infolge der sehr ge-

ringen Wasserdurchlässigkeit des bindigen Bodens kann das Nie-

derschlagswasser zu Zeiten stärkerer Regenereignisse nicht ver-

sickern. 

Eine Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers aus den ver-

siegelten Flächen in den Untergrund ist damit nicht möglich. 

4 Geplante Erschließungsmaßnahme 

4.1 Allgemeine Planung 

Das rund 9,5 ha große Plangebiet besteht aus vier Teilflächen, mit 

zum Teil unterschiedlichen Entwässerungssystemen. Für alle Teil-

flächen wurde entsprechend dem Bebauungsplan 47, 3. Änderung 

eine Grundflächenzahl von GRZ = 0,80 [-] angesetzt. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Flächengrößen der einzel-

nen Teilflächen dokumentiert. 
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Tabelle 3: Teilflächen Projektgebiet 

Teil-
fläche Flächenbezeichnung Flächengröße 

A Gebiet West (Lise-Meitner-Allee) 1,957 [ha] 

B Gebiet Nord 1,968 [ha] 

C Gebiet Ost (ehem. Geflügelhof) 3,036 [ha] 

D Grünflächen mit Teichen 0,994 [ha] 

- Schutzstreifen Gasleitung 0,437 [ha] 

- 
Flächen der Wasserwirtschaft, Unterhal-
tungswege und sonstige Grünflächen 1,067 [ha] 

Summe 9,459 [ha] 
 

5 Wasserwirtschaftliches Konzept 

5.1 Allgemeines und wasserwirtschaftliche Grundlagen 

Die Versickerung des Niederschlagswassers ist aufgrund des 

hoch anstehenden oberflächennahen Grundwassers nicht mög-

lich, da nach DWA-A 138 [1] der empfohlene Abstand von Versi-

ckerungsanlagen zum Grundwasser nicht eingehalten werden 

kann. Aus diesem Grunde ist vorgesehen die Systematik des vor-

handenen Entwässerungssystems beizubehalten und das anfal-

lende Niederschlagswasser weitestgehend in offenen Grabensys-

temen mit Retentions- und Drosselwirkung zu sammeln und an 

das bestehende Entwässerungssystem abzugeben. Die Ermittlung 

der erforderlichen Volumina erfolgte in Abstimmung mit der Stadt 

Tornesch analog zu den Berechnungen des wasserwirtschaftli-

chen Konzepts aus dem Jahr 1997 nach der damals gültigen ATV 

A117 [2] . 

Allgemein ist entsprechend des Entwurfs aus dem Jahr 1997 eine 

Trennung des Niederschlagswassers von Dachflächen und von 

den sonstigen befestigten Flächen vorgesehen. 

Das von den Dachflächen anfallende gering verschmutzte Wasser 

wird über Gräben zu zwei Durchlässen DN 800 und DN 600 unter 

der Autobahn A23 hindurchgeführt. Von dort fließt das Wasser 
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über einen offenen Graben zur Bilsbek ab. Die erforderliche Dros-

selung des Abflusses erfolgt durch Rückhaltung in den vorhande-

nen oder neu zu erstellenden Gräben I und I.1 innerhalb der Er-

weiterungsflächen des Bebauungsplanes Nr. 47 bzw. des Projekt-

gebietes. 

Das von den sonstigen befestigten Flächen anfallende normal 

verschmutzte Wasser wird in die vorhandenen oder neu zu erstel-

lenden Gräben in öffentlichen Flächen in den Gräben D und D.1 

abgeleitet und gedrosselt in den Regenwasserkanal in der Lise-

Meitner-Allee eingeleitet.  

Flächen, die nicht an die vorgesehenen bzw. vorhandenen Gräben 

D und D.1 angeschlossen werden können, müssen das anfallende 

Oberflächenwasser auf ihren Grundstücken zurückhalten und über 

vorhandene Regenwasserleitungen an das öffentliche Regenwas-

sernetz in der Lise-Meitner-Allee anschließen. 

Die Regenwasserleitung DN 300 in der Lise-Meitner-Allee führt 

direkt zu einem vorhandenen Rückhaltebecken im Südwesten des 

B-Plangebietes Nr. 47.  

Der gedrosselte Abfluss aus dem Rückhaltebecken wird in den 

vorhandenen Durchlass DN 600 der Autobahn A 23 eingeleitet.  

Die hydraulischen Berechnungen erfolgten für den 10-jährlich auf-

tretenden Niederschlag mit 15-minütiger Dauerstufe  

 r0,1;15 = 202,2 l/ (s * ha) 

Die aktuelle Niederschlagsauswertung nach KOSTRA-DWD 2010 

[3] aus dem Jahr 2018 ist in dem Anhang A1 des wasserwirt-

schaftlichen Konzeptes beigefügt. 

Der Scheitelabflussbeiwert der überbauten Grundstücksflächen 

wird bei einer möglichen 80 %igen Befestigung (GRZ = 0,8) und 

einem mittleren Abflussbeiwert von Ψm = 0,80 [-] mit 

Ψ = 0,80 x 0,80 = 0,64 ≈ ca. 0,70 [-] angesetzt. 
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Die Sicherheit beträgt bei diesem Ansatz rund 10 %. 

Die Flächenaufteilung erfolgt zunächst mit 50 % für Dachflächen 

und 50 % für sonstige befestigte Flächen. 

Für Grünflächen beträgt der Abflussbeiwert Ψ = 0,10. 

Die Mindesttiefe der Staugräben wird analog zu dem Entwurf von 

1997 mit tmin = 1,20 m gewählt. Letztendlich richtet sich Tiefe der 

Staugräben nach den hydraulischen und topographischen Gege-

benheiten. 

Aus den berechneten erforderlichen Rückhaltevolumen wurden die 

notwendigen Grabenbreiten und Grabenlängen abgeleitet und in 

den Lageplan eingearbeitet.  

Da die Größe der späteren Einzelgrundstücke noch nicht feststeht, 

ist bei den Bauanträgen für die einzelnen Grundstücke jeweils ein 

gesonderter Nachweis für die Regenwasserableitung mit den er-

forderlichen Stauvolumen zu führen.  

Besteht aufgrund des Zuschnitts der Grundstückparzelle keine 

Möglichkeit direkt in die Staugräben abzuleiten, ist das Regen-

wasser auf dem Grundstück zurückzuhalten und gedrosselt abzu-

leiten.  

Das anfallende Schmutzwasser wird an den vorhandenen 

Schmutzwasserkanal in der Lise-Meitner-Allee abgegeben. 

Eine Zusammenstellung der Flächen ist in der Anlage 2 dokumen-

tiert.  

5.2 Regenwasserableitung 

5.2.1 Dachflächenwasser (gering verschmutztes Wasser) 

Te i l f l äc hen  A  und  B  

Das als gering verschmutzt eingestufte Regenwasser von den 

Dachflächen der Teilflächen A und B wird in dem vorhandenen 
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Graben I und Graben I.1 gesammelt, zurückgehalten und gedros-

selt an das weiterführende und bestehende Grabensystem abge-

leitet. In den nachfolgenden Tabellen werden die angeschlosse-

nen Flächenanteile dargestellt. 

Tabelle 4: Angeschlossene Flächen Graben I.1 

Flächen- 
bezeichnung 

Gesamt-
fläche 

Dach-
flächen 

Abfluß-
beiwert 

Ψ 

undurch- 
lässige 
Fläche 

AU 

[-] [m²] [m²] [-] [m²] 

Teilfläche A.1 14060 7030 0,7 4921 

Teilfläche B 19664 9832 0,7 6882 

Flächensumme 33724 16862 0,7 11803 

 

Tabelle 5: Angeschlossene Flächen Graben I 

Flächen- 
bezeichnung 

Gesamt-
fläche 

Dach-
flächen 

Abfluß-
beiwert 

Ψ 

undurch- 
lässige 
Fläche 

AU 

[-] [m²] [m²] [-] [m²] 

Teilfläche A.2 5671 2836 0,7 1985 

Flächensumme 5671 2836 0,7 1985 

 

Die Drosselung des anfallenden, gering verschmutzten Regen-

wassers der Dachflächen erfolgt für eine Drosselabflussspende 

von 

qDr  =  2,0 l/ (s *ha) 
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Die erforderlichen Speichervolumina wurden wie folgt errechnet:  

Graben I.1  

Verf. = 334 m³ 

Graben I 

Verf. = 56 m³ 

Die Berechnung des erforderlichen Speichervolumens ist im An-

hang A3.1 und A3.2 dokumentiert.  

Zur Sicherstellung, dass das errechnete Speichervolumen in dem 

vorhandenen rund 280 m langen Graben I zurückgehalten werden 

kann, ist auf der Hälfte der Grabenstrecke ein zusätzliches Stau- 

und Drosselbauwerk herzustellen und die gesamte Grabenstrecke 

in zwei Teilabschnitte zu unterteilen Die Länge des oberen 

Staugrabens I.1 wird rund 150 m betragen und die Länge des 

Staugrabens I beträgt rund 130 m.  

Für die Herstellung des notwendigen Stauvolumens ist es notwen-

dig, die Sohlhöhen des Staugrabens I.1 anzupassen und die neue 

Sohllage mit einem Sohlgefälle von 1,5 ‰ herzustellen. Hierdurch 

wird der Graben I.1 am oberen Ende um rund 30 cm vertieft. Da-

mit kann rechnerisch ein Stauvolumen von 338 m³ zur Verfügung 

gestellt werden.  

Als Stau- und Drosselbauwerk ist ein Schachtbauwerk vorzuse-

hen. Die Drosselleistung bzw. der Drosselabfluss wird 

Qab, I.1 = 2,36 l/s betragen.  

Der Graben I.1 und der geplante Unterhaltungsweg auf der Ostsei-

te des Grabens passt sich in die vorhandene Flurstücksparzelle 

ein. 

Für das bereits vorhandene Drosselbauwerk des Grabens I ist 

neben dem für die Bemessung des Rückhaltevolumens erforderli-

chen Drosselabfluss (Qab, I = 0,40 l/s) auch der Drosselabfluss des 
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Grabens I.1 mit Qab, I.1 = 1,89 l/s abzuleiten. Hierdurch ergibt sich 

ein einzustellender Drosselabfluss von: 

Qab, = 2,36 l/s + 0,40 l/s = 2,76 l/s 

Bei einem minimalen Freibord von 0,30 m ist ein Stauvolumen von 

rund 77 m³ im Graben I vorhanden. Das erforderliche Rückhalte-

volumen von VI = 56 m³ kann somit mit einer Staureserve von 

21 m³ zur Verfügung gestellt werden. 

Für den unteren Abschnitt des Grabens I ist kein Unterhaltungs-

weg vorhanden und nicht vorgesehen, da die hierfür erforderlichen 

Flächen nicht zur Verfügung stehen. 

Das Niederschlagswasser aus dem Grabensystem I und I.1 wird 

gedrosselt an den vorhandenen Graben III weitergeleitet. 

Die wasserwirtschaftlichen Berechnungen der Staugräben I und 

I.1 sind in den Anhängen A 3.1 bis A 3.4 dokumentiert. 

In Höhe des Flurstücks 551 ist eine mind. 10 m lange verrohrte 

Überfahrt vorgesehen, um die verkehrstechnische Erschließung 

der Teilfläche B von der Lise-Meitner-Allee aus zu gewährleisten. 

Die Unterhaltung des Grabens I.1 erfolgt von einem 3,5 m breiten 

Unterhaltungsstreifen auf der Ostseite des Grabens aus. 

Te i l f l äc hen  C  

Für die Teilfläche C ist ein separates Entwässerungssystem vor-

gesehen, da die Kapazität des Grabens I ausgelastet ist, so dass 

hier kein nennenswertes Stauvolumen mehr zur Verfügung steht. 

Daher ist es erforderlich das anfallende Niederschlagswasser der 

Dachflächen in separaten Rückhalteräumen zurückzuhalten und 

dann an das dafür vorgesehene Entwässerungssystem abzuleiten. 

Die Flächengrößen wurden wie folgt ermittelt. 
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Tabelle 6: angeschlossene Teilfläche C 

Flächen- 
bezeichnung 

Gesamt-
fläche 

Dach-
flächen 

Abfluß-
beiwert 

Ψ 

undurch- 
lässige 
Fläche 

AU 

[-] [m²] [m²] [-] [m²] 

Teilfläche C 30355 15178 0,7 10624 

 

Die Drosselung des anfallenden, gering verschmutzten Regen-

wassers der Dachflächen erfolgt für eine Drosselabflussspende 

von: 

qDr  =  2,0 l/ (s *ha) 

Die erforderliche Mindestgröße des Speichervolumens errechnet 

sich zu:  

Verf. = 301 m³ 

Die Berechnungen des erforderlichen Speichervolumens sind im 

Anhang A3.5 dokumentiert. 

Te i l f l äc hen  D  

Es wird vorgeschlagen, den in dem nördlichen Bereich der Teilflä-

che D liegenden Teich als Rückhalteraum für das Dachflächen-

wasser der Teilfläche C zu benutzen. Hierfür ist der derzeitige 

Wasserspiegel von hWSP,ist = 12,40 mNN auf hWSP,plan = 12,05 mNN 

abzusenken. Bei einer vorhandenen Geländehöhe von 13,00 mNN 

und mit einem gewählten Freibord von rund 30 cm steht bei der 

vorhandenen Teichfläche von ATeich = 491 m² und einem in Stau-

ziel von 12,70 mNN ein Volumen von:  

V = (12,70 mNN-12,05 mNN) *491 = 319,2 m³ 

zur Verfügung. Es ist somit eine Stauraumreserve von rund 18 m³ 

vorhanden. 
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Die Ableitung der gedrosselten Wassermengen kann über eine 

rund 23 m lange Rohrleitung in den Graben I erfolgen. Die Sohl-

höhe des Grabens I beträgt in Höhe des nördlichen Teiches rund 

hSo = 11,90 mNN. Somit ist ein ausreichendes Gefälle bei 

Δh = 15 cm vorhanden. 

Die Lage und die Art der Rückhaltung richtet sich jedoch nach der 

Bebauung der Teilfläche C, so dass auch andere Lösungen im 

Zuge der Erschließung der Teilfläche C zum Tragen kommen kön-

nen. 

5.2.2 Hof- und Verkehrsflächen der sonstigen Flächen 

(normal verschmutztes Oberflächenwasser) 

Das anfallende Niederschlagswasser von den Hof- und Verkehrs-

flächen, Grünflächen der Teilfläche A und B wird als normal ver-

schmutztes Oberflächenwasser eingestuft.  

Die Ableitung des Niederschlagswassers von der Teilfläche A er-

folgt in verschiedene Rückhalteräume. Für das Grundstück an der 

Lise-Meitner-Allee Nr. 15 (Flurstück 539) erfolgt die Ableitung des 

normal verschmutzten Niederschlagswassers in den vorhandenen 

Graben D.  

Die Ableitung des normal verschmutzten Niederschlagswassers 

von dem Grundstück Lise - Meitner-Allee 5 (Flurstück Nr. 510) 

erfolgt zusammen mit dem Oberflächenwasser der Hof- und Ver-

kehrsflächen der Teilfläche B in den zu erweiternden bzw. neu 

herzustellenden Graben D.1.  

Das normal verschmutzte Wasser von den Flurstücken 551 und 

552 wird auf den Grundstücken zurückgehalten und in den vor-

handenen Regenwasserkanal DN 300 der Lise-Meitner-Allee ein-

geleitet.  

Wie bereits oben beschrieben, ist für die Teilfläche C ein separa-

tes Entwässerungssystem vorzusehen, da aufgrund der ungünsti-

gen Geländehöhen mit dem rund einem Meter großen Höhenun-
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terschied zwischen dem nordwestlichen und dem südöstlichen 

Bereich nicht direkt an den Graben I angeschlossen werden kann. 

Die Drosselung des anfallenden normal verschmutzten Regen-

wassers von den Hof- und Verkehrsflächen sowie für die sonstigen 

befestigten Flächen erfolgt wie im Entwässerungskonzept von 

1997 vorgesehen mit einer Drosselabflussspende von: 

qDr  =  3,0 l/ (s *ha) 

Nachfolgend werden die Grabensysteme für die Ableitung des 

normal verschmutzte Oberflächenwassers beschrieben. 

 

Te i l f l äc he  A  /  L i se -Me i t ne r - A l lee  15  

Das normal verschmutzte Regenwasser der Hof- und Verkehrsflä-

chen von dem bereits vorhandenen Gewerbebetrieb in der Lise-

Meitner-Allee 15 (Flurstück 506) in dem südöstlichen Bereich der 

Teilfläche A wird von dem bestehenden Graben D aufgenommen. 

Die Größe des Flurstücks beträgt A=1503 m². 

Tabelle 7: Angeschlossene Verkehrsflächen Graben D (Lise-Meitner-Allee 15)  

Flächen- 
bezeichnung 

Flächen- 

Größe 

 

Abfluß- 

beiwert 

Ψ 

undurchlässige 
Fläche 

AU 

[-] [m²] [-] [m²] 

Gesamtfläche 1503 - - 

Überbaute Fläche 

(GRZ = 0,80) 
1202   

Dachfläche * 
(50 % Gesamtfläche) 

(752) 0,70 (526) 

Verkehrsflächen  

(50 % Gesamtfläche) 
752 0,70 526 

Grünfläche 

(Gesamtfläche * 0,2) 
301 0,10 30 

Summe Gesamt 1503 
Summe  

Verkehrs und 
Grünflächen 

556 
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* Die Aufführung des Dachflächenwassers ist nur informell. Die Flächen gehen 
nicht in die wasserwirtschaftlichen Berechnungen für das normal verschmutzte 
Oberflächenwasser ein. 

Der Graben D besteht bereits und bleibt erhalten. Die obere Breite 

des Grabens beträgt rund 5,9 m. Die Länge des Grabens D be-

trägt rund 27 m. Die Unterhaltung des Grabens kann über die 

Lise-Meitner-Allee erfolgen. Das Stauvolumen des Grabens D 

beträgt bei einem Freibord von hfb = 0,35 m und einer Stauhöhe 

von rund hF = 1,0 m 

Vvorh.D = 86,9 m³. 

 

Die Drosselung des anfallenden normal verschmutzten Regen-

wassers der Verkehrs- und sonstigen Flächen erfolgt für eine 

Drosselabflussspende von: 

qDr  =  3,0 l/ (s *ha) 

Das erforderliche Speichervolumen errechnet sich zu:  

Verf. = 15,7 m³ 

Das vorhandene Stauvolumen ist mehr als 5 x so groß wie das 

erforderliche Stauvolumen und damit ist ausreichend Stauraum 

vorhanden. 

Die auf QDr = 0,17 l/s gedrosselten Abflüsse werden an den Re-

genwasserkanal DN 300 in der Lise-Meitner-Allee abgegeben. 

Die wasserwirtschaftlichen Berechnungen des Staugrabens D sind 

in den Anhängen A 4.1 und A 4.2 dokumentiert. 

 

Te i l f l äc he  A  (L i se -Me i t ne r - A l lee  5 )  und  Te i l f l äche  B  

Das normal verschmutzte Regenwasser der Hof- und Verkehrsflä-

chen von der Teilfläche B (zurzeit unbebaut) und dem Grundstück 

Lise-Meitner-Allee 5 wird über den Graben D.1 abgeleitet. Die an 

dem Graben D.1 angeschlossenen Flächen setzen sich wie folgt 

zusammen: 
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Tabelle 8: Angeschlossene Flächen Graben D.1 

Flächen- 
bezeichnung 

Flächen- 

größe 

Abfluß- 

beiwert 

Ψ 

undurchlässige 
Fläche 

AU 

[-] [m²] [-] [m²] 

Teilfläche B gesamt 19684 - - 

Lise-Meitner-Allee 5 
gesamt 

3413 - - 

Summe 
gesamt 

23097 - - 

Überbaute Fläche 

(GRZ = 0,80) 
18478   

Dachfläche * 
(50 % Gesamtfläche) 

(11548) 0,70 (8084) 

Verkehrsflächen 

(50 % Gesamtfläche) 
11548 0,70 8084 

Grünfläche 

(Gesamtfläche * 0,2) 
4619 0,10 462 

Summe Gesamt 23097 
Summe  

Verkehrs und 
Grünflächen 

8546 

* Die Aufführung des Dachflächenwassers ist nur informell. Die Flächen gehen 
nicht in die wasserwirtschaftlichen Berechnungen für das normal verschmutzte 
Oberflächenwasser ein. 

Der Graben D.1 wurde im Zuge der Bebauung des Grundstückes 

Lise-Meitner-Allee 5 bereits zum Teil hergestellt und ist im weite-

ren Verlauf der Erschließung der Teilfläche B zu verlängern bzw. 

zu vergrößern. Der verlängerte und neu herzustellende Graben 

D.1 wird eine Länge von rund LD1 = 260 m haben und an der 

Nordgrenze der vorgesehenen Bebauung verlaufen. Die mittlere 

Grabenbreite wird rund B = 5,20 m betragen und die Sohle eine 

Breite von bSo = 1,00 m haben. Die mittlere Grabentiefe wird mit 

hT = 1,20 m festgelegt. Das max. Stauvolumen des Grabens D.1 

beträgt bei einem Freibord von hfb = 0,40 m, einer Stauhöhe von 

rund hF = 0,80 m sowie einer beidseitigen Böschungsneigung von 

n = 1 : 1,75 

Vgepl.D.1 = 436,9 m³. 
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Die Drosselung des anfallenden normal verschmutzten Regen-

wassers der Verkehrs- und sonstigen Flächen erfolgt für eine 

Drosselabflussspende von: 

qDr  =  3,0 l/ (s *ha) 

Das erforderliche Speichervolumen errechnet sich zu:  

Verf. = 241,9 m³ 

Das vorhandene Stauvolumen ist somit größer als das erforderli-

che Stauvolumen und damit ausreichend bemessen. 

Die auf QDr = 2,56 l/s gedrosselten Abflüsse werden an den vor-

handenen Regenwasserkanal DN 300 in der Lise-Meitner-Allee 

abgegeben. Die wasserwirtschaftlichen Berechnungen des 

Staugrabens D.1 sind in den Anhängen A 5.1 und A 5.2 dokumen-

tiert. 

In Höhe des Grabens I ist eine Überfahrt vorgesehen, um die Un-

terhaltung des Grabens I gewährleisten zu können. Die Unterhal-

tung des Grabens D.1 erfolgt von einem 3,5 m breiten Unterhal-

tungsstreifen auf der Nordseite des Grabens. Um den südlich und 

östlich gelegenen Bereichen der Teilfläche B die Möglichkeit der 

Entwässerung der Verkehrsflächen zu ermöglichen, ist der Gaben 

D.1 an der nordöstlichen Grenze auf ca. 60 m zu verlängern. Die 

Tiefe des Grabens richtet sich nach den Anschlusshöhen der zu-

künftigen Grundstücksentwässerung und sollte eine Höhe von 

11,95 mNN nicht unterschreiten. Die Unterhaltung des verlänger-

ten Grabens erfolgt von einem 3,5 m breiten Unterhaltungsstreifen 

auf der nordöstlichen Seite des Grabens aus. 

Te i l f l äc he  C  

Wie es bereits für die Dachflächen erforderlich ist, ist für die Teil-

fläche C ein separates Entwässerungssystem vorzusehen. Auf-

grund der ungünstigen Gefällesituation kann das Niederschlags-

wasser der Hof- und Verkehrsflächen sowie der Grünflächen aus 
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der Teilfläche C nicht an den geplanten Graben D.1 angeschlos-

sen werden. Daher ist es erforderlich, das anfallende Nieder-

schlagswasser der Hof- und Verkehrsflächen sowie der Grünflä-

chen in separaten Rückhalteräumen zurückzuhalten und dann an 

das dafür vorgesehene Entwässerungssystem abzuleiten. Die 

Gesamtgröße der Teilfläche C beträgt 30.355 m². Die Flächenauf-

teilung ist in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. 

Tabelle 9: Verkehrsflächen Teilfläche C 

Flächen- 
bezeichnung 

Flächen- 

Größe 

 

Abfluß- 

beiwert 

Ψ 

undurchlässige 
Fläche 

AU 

[-] [m²] [-] [m²] 

Gesamtfläche 30355 - - 

Überbaute Fläche 

(GRZ = 0,80) 
24284   

    

Dachfläche * 
(50 % Gesamtfläche) 

(15178) 0,70 (10624) 

Verkehrsflächen  

(50 % Gesamtfläche) 
15178 0,70 10624 

Grünfläche 

(Gesamtfläche * 0,2) 
6071 0,10 607 

Summe Gesamt 30355 

Summe  
Verkehrs 
und Grün-

flächen 

11231 

* Die Aufführung des Dachflächenwassers ist nur informell. Die Flächen gehen 
nicht in die wasserwirtschaftlichen Berechnungen für das normal verschmutzte 
Oberflächenwasser ein. 

Die Drosselung des anfallenden normal verschmutzten Regen-

wassers der Verkehrs- und sonstigen Flächen erfolgt für eine 

Drosselabflussspende von: 

qDr  =  3,0 l/ (s *ha) 
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Das anfallende Niederschlagswasser wird auf QDr = 3,37 l/s ge-

drosselt.  

Das erforderliche Speichervolumen errechnet sich zu:  

Verf. = 318 m³ 

Die wasserwirtschaftlichen Berechnungen des erforderlichen 

Rückhaltevolumens sind in dem Anhang A 6.1 dokumentiert. 

Es wird vorgeschlagen, entsprechend der vorhandenen topogra-

phischen Situation den Regenrückhalteraum im tiefsten Flächen-

bereich der Teilfläche C herzustellen. Dieser Flächenbereich liegt 

im südöstlichen Teil der Teilfläche C (Aspernhorner Weg / Oha). 

Die Geländehöhen betragen hier rund 12,30 mNN und liegen ca. 

1,0 m unter den Geländehöhen im nordwestlichen Bereich der 

Teilfläche C. Von dort ist das Wasser über neu herzustellende 

Gräben und Rohrleitungen bis an die vorhandene Regenwasser-

leitung der Lise-Meitner-Allee zu führen.  

Die Lage und die Art der Rückhaltung sowie die Ableitung des 

gedrosselten Regenwassers richtet sich nach der vorgesehenen 

Bebauung der Teilfläche C, so dass auch andere Lösungen im 

Zuge der Erschließung der Teilfläche C zum Tragen kommen kön-

nen. 

Te i l f l äc he  D  

Für die Teilfläche D ist derzeit eine Entsiegelung der vorhandenen 

befestigten Flächen vorgesehen. Damit kann auf weitere Maß-

nahmen zur Regenwasserableitung und Rückhaltung verzichtet 

werden. 

5.3 Schmutzwasserableitung 

Die Ableitung des im Projektgebiet anfallenden häuslichen Abwas-

ser erfolgt über die zum Teil bereits vorgestreckte Anschlusslei-

tung in den Schmutzwasserkanal DN 300 in der Lise-Meitner-

Allee. Es wird nur häusliches Abwasser eingeleitet. Im Zuge der 

TOP 16

664 von 743 der Zusammenstellung



Stadt Tornesch  

B-Plan Nr. 47 „Oha“, 3. Änderung 

Wasserwirtschaftliches Konzept; Februar 2019 

TOR18003/Tor18003_Erl_Bericht_190207.docx 22 

 

weiteren Erschließung der Flächen des Geflügelhofes sind diese 

an das vorhandene Schmutzwassernetz des Gesamtgebietes an-

zuschließen. Die kann über die bereits vorhandene Anschlusslei-

tung im Kreuzungsbereich Lise-Meitner-Allee / Asperhorner Weg 

erfolgen.  

6 Zusammenfassung und Fazit 

Die Stadt Tornesch beabsichtigt im Rahmen der 3. Änderung und 

Erweiterung des Bebauungsplangebietes Nr. 47 - „Businesspark 

Tornesch“ eine vorhandene landwirtschaftlich genutzte Grünfläche 

nördlich des Asperhorner Weges, westlich der Kreisstraße 2 - Oha 

und östlich von der Lise-Meitner-Allee zu überplanen. Der Betrieb 

des innerhalb der Erweiterungsfläche liegenden ehemaligen Ge-

flügelhofes Neumann wurde eingestellt, so dass auch diese Flä-

chen überplant werden können.  

In den vergangenen Jahren haben sich an der Lise-Meitner-Allee 

bereits innerhalb der Erweiterungsfläche bereits Gewerbebetriebe 

angesiedelt, sodass in diesem Teil die Erweiterungsfläche nahezu 

vollständig überbaut ist. 

Der Bebauungsplan aus dem Jahre 2002 sieht eine getrennte Ab-

leitung des anfallenden Oberflächenwassers von Dachflächen und 

Hofflächen vor. Daher werden analog zu dem bestehenden Sys-

tem zur Ableitung des Oberflächenwassers unterschiedliche Grä-

ben für die Entwässerung von gering und normal belastetem Nie-

derschlagswasser der Dach-, Hof- und Wegeflächen vorgesehen. 
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Tabelle 10: Zusammenfassung der erforderlichen Stau- und 
Entwässerungsgräben 

Graben Beschreibung 

Graben I und  

Graben I.1 

Aufnahme  
Dachflächenwasser 

der 

Teilflächen  
A.1; A.2 und B 

 

Angeschlossene ges. Fläche: 39395 m² 

Undurchlässige Dachflächen: 13788 m² 

Art des Niederschlagswasser: gering verschmutzt 

Grabenlänge: 130 m +150 m = 180 m 

Grabenbreiten: 5,8 m bis 6,20 m 

Sohlbreite: 0,60 m bis 1,00 m 

Grabentiefe: 1,20 m bis 1,40 m 

Böschungsneigung: 1:1 bis 1 : 1,5 

Graben I.1 

vorhandenes Stauvolumen: 338 m³ 

erforderliches Stauvolumen: 334 m³ 

Drosselabfluss: 2,36 l/s 

Drosselbauwerk: Drosselschacht neu in 
 Graben I.1 

Graben I 

vorhandenes Stauvolumen: 77 m³ 

erforderliches Stauvolumen: 56 m³ 

Drosselabfluss: 0,40 l/s (2,76 l/s) 

Drosselbauwerk: Drosselöffnung  

 anpassen 

Bemerkungen: Graben I und Graben I.1 
 sind vorhanden 

  

Graben D  

Aufnahme  
Verkehrs- und Grün-

flächen 

Lise-Meitner-Allee 15  

Angeschlossene ges. Fläche: 1503 m² 

Undurchlässige Verkehrsfläche: 556 m² 

Art des Niederschlagswasser: normal verschmutzt 

Grabenlänge: 27,0 m 

Grabenbreite: 5,95 m 

Sohlbreite: 1,50 m 

Grabentiefe: 1,40 m 

Böschungsneigung: 1:1,50 

vorhandenes Stauvolumen: 87,0 m³ 

erforderliches Stauvolumen: 15,7 m³ 

Drosselabfluss: 0,17 l/s 

Bemerkungen: Graben D ist vorhanden 
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Graben D.1 

Aufnahme  
Verkehrs- und Grün-

flächen 

Lise-Meitner-Allee 5 

Teilflächen A 

 

Angeschlossene ges. Fläche: 19684 m² 

Undurchlässige Verkehrsflächen: 8546 m² 

Art des Niederschlagswasser: normal verschmutzt 

Grabenlänge: 260 m 

Grabenbreite: 5,20 m 

Sohlbreite: 1,00 m 

Grabentiefe: 1,20 m 

Böschungsneigung: 1:1,75 

geplantes Stauvolumen: 437 m³ 

erforderliches Stauvolumen: 242 m³ 

Drosselabfluss: 2,56 l/s 

Bemerkungen: Graben D.1 ist geplant 

Graben Beschreibung 

Teilfläche A 

Liese-Meitner-Allee 

Flurstücke 551 u. 552 

Das normal verschmutzte Wasser der Verkehrs- und Grün-
flächen von den Flurstücken 551 und 552 wird auf den 
Grundstücken zurückgehalten und in den vorhandenen 
Regenwasserkanal DN300 der Lise-Meitner-Allee eingelei-
tet. 

Teilfläche C 

Liese-Meitner-Allee 

Dachflächen (gering verschmutzt) 

Für die Teilfläche C ist ein separates Entwässerungssystem 
vorzusehen, da die Kapazität des Grabens I ausgelastet ist, 
so dass hier kein nennenswertes Stauvolumen mehr zur 
Verfügung steht. Daher ist es erforderlich das anfallende 
Niederschlagswasser der Dachflächen in separaten Rück-
halteräumen zurückzuhalten und dann an das dafür vorge-
sehene Entwässerungssystem abzuleiten.  

 

Art des Niederschlagswassers: gering verschmutzt 

Angeschlossene ges. Fläche: 30355 m² 

Undurchlässige Dachfläche: 10624 m² 

erforderliches Stauvolumen: 300,8 m³ 

Drosselabfluss: 2,12 l/s 

Vorschlag: 

 Den in dem nördlichen Bereich der Teilfläche D liegen-
den Teich als Rückhalteraum benutzen.  

 Den derzeitige Wasserspiegel von hWSP,ist = 12,40 mNN 
auf hWSP,plan = 12,05 mNN absenken. 

 Neues Stauvolumen 319,2 m³. 
 Einleitung in Graben I 

Hof- und Verkehrsflächenwasser, sonstige Flächen 

Wie es bereits für die Dachflächen erforderlich ist, ist für die 
Teilfläche C ein separates Entwässerungssystem für das 
normalverschmutze Regenwasser vorzusehen. 

Aufgrund der ungünstigen Gefällesituation kann das Nieder-
schlagswasser der Hof und Verkehrsflächen sowie der 
Grünflächen aus der Teilfläche C nicht an den Graben D.1 
angeschlossen werden. Es ist daher erforderlich das anfal-
lende Niederschlagswasser der Hof- und Verkehrsflächen 
sowie der Grünflächen in separate Rückhalteräumen aufzu-
fangen, und gedrosselt an die Regenwasserkanalisation 
abzugeben. 
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Art des Niederschlagswassers: normal verschmutzt 

Angeschlossene Fläche: 30355 m² 

Undurchlässige Verkehrsfläche: 11231 m² 

erforderliches Stauvolumen: 317,6 m³ 

Drosselabfluss: 3,37 l/s 

 

Vorschlag: 

 Herstellung eines Regenrückhaltebeckens in dem 
südöstlichen Bereich des Teilfläche C 

 Ableitung des gedrosselten Regenwassers über 
Gräben und Rohrleitungen bis an die vorhandene 
Regenwasserleitung der Lise-Meitner-Allee. 

Anmerkung: 

Die Lage und die Art der Rückhaltung sowie die Ableitung 
des gedrosselten Regenwassers richtet sich nach der vor-
gesehenen Bebauung der Teilfläche C, so dass auch ande-
re Lösungen im Zuge der Erschließung der Teilfläche C zum 
Tragen kommen können. 

Teilfläche D 

Für die Teilfläche D ist derzeit eine Entsiegelung der vor-
handenen befestigten Flächen vorgesehen, damit kann auf 
weitere Maßnahmen zur Regenwasserableitung und Rück-
haltung verzichtet werden. 

 

Die Ableitung des anfallenden häuslichen Schmutzwassers erfolgt 

über die vorhandene Schmutzwasserleitung in der Lise-Meitner-

Allee. Im Zuge der weiteren Erschließung der Flächen des ehema-

ligen Geflügelhofes werden diese an das Schmutzwassernetz des 

Gesamtgebietes angeschlossen. Dies wird über einen neu herzu-

stellenden Schmutzwasserkanal DN 200 Stz in dem Asperhorner 

Weg erfolgen. Das Mindestgefälle der geplanten Schmutzwasser-

leitungen im Asperhorner Weg ist mit n = 1 : 200 vorgesehen.  

Durch die erforderlichen weiterführenden Entwurfs- und Genehmi-

gungsplanungen auf der Basis dieses Konzeptes wird die Sicher-

stellung einer ordnungsgemäßen Ableitung des anfallenden Re-

genwassers von den nun zum Teil undurchlässigen Flächen und 

des anfallenden Schmutzwassers gewährleistet. 
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Rasterfeld Spalte: 33, Zeile: 20
Ortsname Tornesch (SH)
Bemerkung
KlassenfakDWD-Vorgabe
TabellenscStandard 3.2
Dauerstufe
                      hN          rN 
5 min        4,60 151,80 6,30 210,10 7,30 244,10 8,60 287,10 10,40 345,30 12,10 403,60 13,10 437,60 14,40 480,60 16,20 538,80
10 min      7,30 122,20 9,60 160,60 11,00 183,10 12,70 211,40 15,00 249,80 17,30 288,20 18,60 310,60 20,30 338,90 22,60 377,40
15 min      9,20 102,20 11,90 132,30 13,50 149,90 15,50 172,10 18,20 202,20 20,90 232,30 22,50 249,90 24,50 272,10 27,20 302,20
20 min      10,50 87,90 13,60 113,20 15,40 128,00 17,60 146,70 20,60 172,00 23,70 197,30 25,50 212,10 27,70 230,80 30,70 256,10
30 min      12,30 68,60 15,90 88,50 18,00 100,10 20,60 114,70 24,20 134,50 27,80 154,40 29,90 166,00 32,50 180,60 36,10 200,50
45 min      13,90 51,60 18,10 67,20 20,60 76,30 23,70 87,80 27,90 103,30 32,10 118,90 34,50 128,00 37,60 139,40 41,80 155,00
60 min      3,65 41,40 19,60 54,50 22,40 62,10 25,80 71,80 30,60 84,90 35,30 97,90 38,00 105,60 41,50 115,20 46,20 128,30
90 min      16,60 30,80 21,70 40,20 24,70 45,70 28,40 52,60 33,50 62,00 38,50 71,40 41,50 76,90 45,20 83,80 50,30 93,20
2 h          18,00 25,00 23,30 32,40 26,50 36,70 30,40 42,20 35,70 49,60 41,10 57,00 44,20 61,40 48,10 66,80 53,50 74,20
3 h          20,10 18,60 25,80 23,90 29,20 27,00 33,40 31,00 39,20 36,30 44,90 41,60 48,30 44,70 52,50 48,60 58,20 53,90
4 h          21,70 15,10 27,80 19,30 31,30 21,70 35,80 24,80 41,80 29,00 47,90 33,20 51,40 35,70 55,90 38,80 61,90 43,00
6 h          24,30 11,20 30,80 14,20 34,60 16,00 39,40 18,20 45,90 21,20 52,40 24,30 56,20 26,00 61,00 28,20 67,50 31,30
9 h          27,10 8,40 34,10 10,50 38,20 11,80 43,40 13,40 50,40 15,50 57,40 17,70 61,50 19,00 66,60 20,60 73,60 22,70
12 h         29,30 6,80 36,70 8,50 41,00 9,50 46,40 10,70 53,80 12,50 61,20 14,20 65,50 15,20 70,90 16,40 78,30 18,10
18 h         32,70 5,10 40,70 6,30 45,30 7,00 51,10 7,90 59,10 9,10 67,00 10,30 71,70 11,10 77,50 12,00 85,40 13,20
24 h         35,40 4,10 43,80 5,10 48,60 5,60 54,80 6,30 63,20 7,30 71,50 8,30 76,40 8,80 82,50 9,60 90,90 10,50
48 h         43,20 2,50 52,40 3,00 57,70 3,30 64,40 3,70 73,60 4,30 82,70 4,80 88,00 5,10 94,80 5,50 103,90 6,00
72 h         48,60 1,90 58,20 2,20 63,80 2,50 70,90 2,70 80,50 3,10 90,00 3,50 95,60 3,70 102,70 4,00 112,30 4,30

       50 a       100 a         1 a         2 a         3 a         5 a        10 a        20 a        30 a 
         hN          hN          hN          hN          hN          hN          hN          hN 

- Seite 1 / 12 -

TOR13015 / WAWI_Konzept_190211.xlsx
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Flächenbilanz

- m² - m²

1.
Teilfäche A.1 (Liese-Meitner-Allee 14.060
Überbaut (GRZ = 0,80) 11.248

Flurstück 510 (Riek) 3.413
Flurstück 551 + 552 10.647

Summe 14.060
Dachflächen (gering verschmutzt) an Graben I.1 7.030 0,700 4.921
Verkehrsflächen (normal verschmutzt) 7.030 0,700 4.921
Grünfläche zur Verkehrsfläche 2.812 0,100 281

2.
Teilfäche A.2 (Liese-Meitner-Allee) 5.671
Überbaut (GRZ = 0,80) 4.537

Flurstück 508 3.334
Flurstück 506 1.202

Summe 4.537
Dachflächen (gering verschmutzt) ) an Graben I 2.836 0,700 1.985
Verkehrsflächen (normal verschmutzt) 2.836 0,700 1.985
Grünfläche zur Verkehrsfläche 1.134 0,100 113

3.
Teilfäche B 19.664
Überbaut (GRZ = 0,80) 15.731
Dachflächen (gering verschmutzt) an Graben I.1 9.832 0,700 6.882
Verkehrsflächen (normal verschmutzt) 9.832 0,700 6.882
Grünfläche zur Verkehrsfläche 3.933 0,100 393

4.
Teilfäche C (Mohr) 30.355
Überbaut (GRZ = 0,80) 24.284
Dachflächen (gering verschmutzt) 15.178 0,700 10.624
Verkehrsflächen (normal verschmutzt) 15.178 0,700 10.624
Grünfläche zur Verkehrsfläche 6.071 0,100 607

5.
Teilfäche D (Mohr) unbebaute Fläche 9.935
Grünfläche 9.935 0,100 994

6. Zusammenfassung
Σ Dachflächen (gering verschmutzt) 34.911 0,700 24.438
Σ unbebauten Flächen (Grünflächen) 23.885 0,700 16.720
Σ Verkehrsflächen (normal verschmutzt) 34.875 0,100 3.488
Σ  Nebenflächen (Gräben, U-Wege usw.) 15.067 0,000 0
Gesamteinzugsgebiet 94.752 0,700 66.326

Fläche

A

Abfluß-
beiwert

Ψ

undurch-
lässige 
Fläche 
 A * ΨFlächenbezeichnung
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Stadt Tornesch, B-Plan Nr. 47 "Oha",  3. Änderung

- Wasserwirtschaftliches Konzept -

Stand 18. Juni 2018

Nachweis Retentionsvolumen

Ableitung des gering verschmutzten Dachflächenwassers

von den Teilflächen A.1 und B

Berechnung des erforderlichen Stauvolumens

Die Ableitung erfolgt in den Graben I.1

Ableitung des gering verschmutzten Dachflächenwassers

Summe der Dachflächen ADach 16862,0 [m²]
Abflußbeiwert: j = 0,70 [-]
Σ undurchl. Dachflächen Au;Dach Au,Dach = 11803,4 [m²]

Die Berechnung erfolgt für den 10-Jahres-Regen

Abflußspende: q0,1,15 = 202,2 [l/s x ha]
Abluß: 238,66 [l/s]

Drosselabflussspende: qdr = 2,00 [l/s x ha]

zulässiger Drosselabfluss: Qab = 2,36 [l/s]

Abflußverhältnis: h = 0,00989

nach Bild 6: BR = 1400,00 [s]

erf. Volumen: 1400 s x 238,66 l/s *0,001 l/m³ 334,13 [m³]

nach ATV 117 (alt)
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Stadt Tornesch, B-Plan Nr. 47 "Oha",  3. Änderung

- Wasserwirtschaftliches Konzept -

Stand 18. Juni 2018

Nachweis Retentionsvolumen

Ableitung des gering verschmutzten Dachflächenwassers

von der Teilfläche A.2 

Berechnung des erforderlichen Stauvolumens

Die Ableitung erfolgt in die Graben I

Summe der Dachflächen ADach 2836 [m²]
Abflußbeiwert: j = 0,70 [-]
Σ undurchl. Dachflächen Au;Dach Au,Dach = 1985 [m²]

Die Berechnung erfolgt für den 10-Jahres-Regen

Abflußspende: q0,1,15 = 202,2 [l/s x ha]
Abluß: 40,13 [l/s]

Drosselabflussspende: qdr = 2,00 [l/s x ha]

zulässiger Drosselabfluss: Qab = 0,40 [l/s]

Abflußverhältnis: h = 0,00989

nach Bild 6: BR = 1400,00 [s]

erf. Volumen: 1400 s x 40,13 l/s *0,001 l/m³ 56 [m³]

nach ATV 117 (alt)
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Stadt Tornesch, B-Plan Nr. 47 "Oha",  3. Änderung

- Wasserwirtschaftliches Konzept -

Stand 18. Juni 2018

Graben I.1 für gering verschmutztes Regenwasser

von den Teilflächen A.1 und B

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Gelände oben GOKoben 13,50 m NHN

Gelände unten GOKunten 13,40 m NHN

Sohlbreite: bSo 1,00 m

Sohlhöhe oben hSo,oben 12,28 m NHN

Sohlhöhe unten hSo,unten 12,05 m NHN
Grabenlänge L 150,00 m
Gewässerbreite B 4,86 m

Böschungsneigung links: mbl 1,50 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,50 [-]

mittlere Einschnittstiefe hT 1,29 m

Sohlgefälle ISO 1,50 ‰
Rauheit Mannig/Strickler kSt 30,00 m1/3/s

Ergebnisse:

mittlerer Wasserstand hF,mittel 0,94 m
Stauwasserspiegel WSP 13,10 m NHN

Durchflussquerschnitt Amittel 2,26  m²
Retentionsvolumen V 338 m³
Benetzer Umfang U 4,38  m

Hydraulischer Radius rhyd 0,52  m Berechnung Schleppspannung:

Fließgeschwindigkeit v 0,75  m/s Schleppspannung tSo 7,58  N/m²

Wasserspiegelbreite bWSP 3,81  m erforderliches Kornmaterial erf. dS 10,27  mm

möglicher Abfluss Q 1684,06 l/s
Froude FR 0,31  [-]

12,28 mNN

13,34 mNN

11,50 mNN

12,00 mNN

12,50 mNN

13,00 mNN

13,50 mNN

14,00 mNN

0,00 m 1,00 m 2,00 m 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m 7,00 m 8,00 m

H
ö

h
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Station

Graben I.1 für gering verschmutztes Regenwasser

Grabenprofil

WSP =  13,10 mNN
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Stadt Tornesch, B-Plan Nr. 47 "Oha",  3. Änderung

- Wasserwirtschaftliches Konzept -

Stand 18. Juni 2018

Graben I für gering verschmutztes Regenwasser

von der Teilflächen A.2

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Gelände oben GOKoben 13,30 m NHN

Gelände unten GOKunten 12,60 m NHN

Sohlbreite: bSo 0,60 m

Sohlhöhe oben hSo,oben 12,05 m NHN

Sohlhöhe unten hSo,unten 11,50 m NHN
Grabenlänge L 130,00 m
Gewässerbreite B 2,95 m

Böschungsneigung links: mbl 1,00 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,00 [-]

mittlere Einschnittstiefe hT 1,18 m

Sohlgefälle ISO 4,23 ‰
Rauheit Mannig/Strickler kSt 30,00 m1/3/s

Ergebnisse:

mittlerer Wasserstand hF,mittel 0,52 m
Stauwasserspiegel WSP 12,30 m NHN

Durchflussquerschnitt Amittel 0,59 m²
Retentionsvolumen V 76,78 m³
Benetzer Umfang U 2,08 m

Hydraulischer Radius rhyd 0,28 m Berechnung Schleppspannung:

Fließgeschwindigkeit v 0,84 m/s Schleppspannung tSo 11,76  N/m²

Wasserspiegelbreite bWSP 1,65 m erforderliches Kornmaterial erf. dS 15,94  mm

möglicher Abfluss Q 497,12 l/s
Froude FR 0,45 [-]

12,05 mNN

12,68 mNN

11,50 mNN

12,00 mNN

12,50 mNN

13,00 mNN
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14,00 mNN
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Graben I für gering verschmutztes Regenwasser

Grabenprofil

WSP =  12,30 mNN
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Stadt Tornesch, B-Plan Nr. 47 "Oha",  3. Änderung

- Wasserwirtschaftliches Konzept -

Stand 18. Juni 2018

Nachweis Retentionsvolumen

Ableitung des gering verschmutzten Dachflächenwassers

von der Teilfläche C

Berechnung des erforderlichen Stauvolumens

Summe der Dachflächen ADach 15177,50 [m²]
Abflußbeiwert: j = 0,70 [-]
Σ undurchl. Dachflächen Au;Dach Au,Dach = 10624,25 [m²]

Die Berechn0

Abflußspende: q0,1,15 = 202,2 [l/s x ha]
Abluß: 214,82 [l/s]

Drosselabflussspende: qdr = 2,00 [l/s x ha]

zulässiger Drosselabfluss: Qab = 2,12 [l/s]

Abflußverhältnis: h = 0,00989

nach Bild 6: BR = 1400,00 [s]

erf. Volumen: 1400 s x 214,82 l/s *0,001 l/m³ 300,75 [m³]

nach ATV 117 (alt)
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Stadt Tornesch, B-Plan Nr. 47 "Oha",  3. Änderung

- Wasserwirtschaftliches Konzept -

Stand 18. Juni 2018

von dem Grundstück 506 aus der Teilfläche A.2

Berechnung des erforderlichen Stauvolumens

Die Ableitung erfolgt in den vorhanden Graben D

Summe der Verkehrsflächen AVerkehr 751,50 [m²]
Abflußbeiwert: j = 0,70 [-]
Σ undurchl. Verkehrsflächen Au,Verkehr = 526,05 [m²]

Summe der Grün- und sonstigen Fächen ASonst. 300,60 [m²]
Abflußbeiwert: j = 0,10 [-]
Σ undurchl. Verkehrsflächen0 Au,Sonst = 30,06 [m²]

Σ undurchl. Gesamt Au,Gesamt = 556,11 [m²]

Die Berechnung erfolgt für den 10-Jahres-Regen

Abflußspende: q0,1,15 = 202,2 [l/s x ha]
Abluß: 11,24 [l/s]

Drosselabflussspende: qdr = 3,00 [l/s x ha]

zulässiger Drosselabfluss: Qab = 0,17 [l/s]

Abflußverhältnis: h = 0,01484 [-]

nach Bild 6: BR = 1400,00 [s]

erf. Volumen: 1400 s x 11,24 l/s *0,001 l/m³ 15,74 [m³]

Ableitung des normal verschmutzen Regenwassers von 

den Verkehrs- und sonstigen Flächen

nach ATV 117 (alt)

- Seite 8 / 12 -

TOR13015 / WAWI_Konzept_190211.xlsx

A4.1

TOP 16

677 von 743 der Zusammenstellung



Stadt Tornesch, B-Plan Nr. 47 "Oha",  3. Änderung

- Wasserwirtschaftliches Konzept -

Stand 18. Juni 2018

Staugraben D für gering normal Regenwasser

von dem Grundstück 506 aus der Teilfläche A.2

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Gelände oben GOKoben 12,85 m NHN

Gelände unten GOKunten 12,85 m NHN

Sohlbreite: bSo 1,75 m

Sohlhöhe oben hSo,oben 11,46 m NHN

Sohlhöhe unten hSo,unten 11,45 m NHN
Grabenlänge L 27,00 m
Gewässerbreite B 5,95 m

Böschungsneigung links: mbl 1,50 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,50 [-]
mittlere Einschnittstiefe #WERT! 1,40 m

Sohlgefälle ISO 0,50 ‰
Rauheit Mannig/Strickler kSt 30,00 m1/3/s

Ergebnisse:

Fließtiefe hF 0,99 m
Stauwasserspiegel WSP 12,45 m NHN
Durchflussquerschnitt A 3,22 m²
Retentionsvolumen V 86,89 m³
Benetzer Umfang U 5,33 m Berechnung Schleppspannung:

Hydraulischer Radius rhyd 0,60 m Schleppspannung tSo 2,96  N/m²

Fließgeschwindigkeit v 0,48 m/s erforderliches Kornmaterial erf. dS 4,01  mm

Wasserspiegelbreite bWSP 4,73 m
möglicher Abfluss Q 1541,82 l/s
Froude FR 0,19 [-]
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Staugraben D für gering normal Regenwasser

Grabenprofil

WSP =  12,45 mNN
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Stadt Tornesch, B-Plan Nr. 47 "Oha",  3. Änderung

- Wasserwirtschaftliches Konzept -

Stand 18. Juni 2018

von den Teilfläche B und dem Grundstück 510

Berechnung des erforderlichen Stauvolumens

Die Ableitung erfolgt in neu angelegten Graben D.1

Gesamtfläche

Verkehrsflächen AVerkehr 11.548,50 [m²]
Abflußbeiwert: j = 0,70 [-]
Σ undurchl. Verkehrsflächen Au,Verkehr = 8.083,95 [m²]

Summe der Grün- und sonstigen Fächen ASonst. 4.619,40 [m²]
Abflußbeiwert: j = 0,10 [-]
Σ undurchl. Verkehrsflächen0 Au,Sonst = 461,94 [m²]

Σ undurchl. Gesamt Au,Gesamt = 8545,89 [m²]

Die Berechnung erfolgt für den 10-Jahres-Regen

Abflußspende: q0,1,15 = 202,2 [l/s x ha]
Abluß: 172,80 [l/s]

Drosselabflussspende: qdr = 3,00 [l/s x ha]

zulässiger Drosselabfluss: Qab = 2,56 [l/s]

Abflußverhältnis: h = 0,01484 [-]

nach Bild 6: BR = 1400,00 [s]

erf. Volumen: 1400 s x 172,80 l/s *0,001 l/m³ 241,92 [m³]

Ableitung des normal verschmutzen Regenwassers von 

den Verkehrs- und sonstigen Flächen

nach ATV 117 (alt)
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Stadt Tornesch, B-Plan Nr. 47 "Oha",  3. Änderung

- Wasserwirtschaftliches Konzept -

Stand 18. Juni 2018

Staugraben D.1 für normal verschmutztes Regenwasser

von den Teilfläche B und dem Grundstück 510

Gewässergeometrie und hydraulische Parameter

Gelände oben GOKoben 13,00 m NHN

Gelände unten GOKunten 13,00 m NHN

Sohlbreite: bSo 1,00 m

Sohlhöhe oben hSo,oben 11,93 m NHN

Sohlhöhe unten hSo,unten 11,80 m NHN
Grabenlänge L 260,00 m
Gewässerbreite B 5,20 m

Böschungsneigung links: mbl 1,75 [-]

Böschungsneigung rechts: mbr 1,75 [-]
mittlere Einschnittstiefe #WERT! 1,20 m

Sohlgefälle ISO 0,50 ‰
Rauheit Mannig/Strickler kSt 30,00 m1/3/s

Ergebnisse:

Fließtiefe hF 0,73 m
Stauwasserspiegel WSP 12,60 m NHN
Durchflussquerschnitt A 1,68 m²
Retentionsvolumen V 436,90 m³
Benetzer Umfang U 3,96 m Berechnung Schleppspannung:

Hydraulischer Radius rhyd 0,42 m Schleppspannung tSo 2,08  N/m²

Fließgeschwindigkeit v 0,38 m/s erforderliches Kornmaterial erf. dS 2,82  mm

Wasserspiegelbreite bWSP 3,57 m
möglicher Abfluss Q 636,23 l/s
Froude FR 0,18 [-]
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Staugraben D.1 für normal verschmutztes Regenwasser

Grabenprofil

WSP =  12,60 mNN
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Stadt Tornesch, B-Plan Nr. 47 "Oha",  3. Änderung

- Wasserwirtschaftliches Konzept -

Stand 18. Juni 2018

von der Teilfläche C

Berechnung des erforderlichen Stauvolumens

Summe der Verkehrsflächen AVerkehr 15.177,50 [m²]
Abflußbeiwert: j = 0,70 [-]
Σ undurchl. Verkehrsflächen Au,Verkehr = 10.624,25 [m²]

Summe der Grün- und sonstigen Fächen ASonst. 6.071,00 [m²]
Abflußbeiwert: j = 0,10 [-]
Σ undurchl. Verkehrsflächen0 Au,Sonst = 607,10 [m²]

Σ undurchl. Gesamt Au,Gesamt = 11231,35 [m²]

Die Berechnung erfolgt für den 10-Jahres-Regen

Abflußspende: q0,1,15 = 202,0 [l/s x ha]
Abluß: 226,87 [l/s]

Drosselabflussspende: qdr = 3,00 [l/s x ha]

zulässiger Drosselabfluss: Qab = 3,37 [l/s]

Abflußverhältnis: h = 0,01485 [-]

nach Bild 6: BR = 1400,00 [s]

erf. Volumen: 1400 s x 226,87 l/s *0,001 l/m³ 317,62 [m³]

Ableitung des normal verschmutzen Regenwassers von 

den Verkehrs- und sonstigen Flächen

nach ATV 117 (alt)

Die Ableitung erfolgt in die RW -Leitung im Asperhorner Weg 

über einen separaten Stauraum
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Zusammenfassung 

Die Stadt Tornesch plant östlich der BAB 23 Erweiterungen des Bebauungsplanes Nr. 47. Es sol-
len Sondergebiete ausgewiesen werden. 

Die Gemeinde beauftragte uns bereits im Jahr 2014 im Rahmen der Bauleitplanung, die Geruchs-
belastung durch die landwirtschaftlichen Betriebe einschließlich Schlachtung und Räucherei zu 
untersuchen. Damals wurde ein Gutachten zu Geruch, Schwebstaub und Bioaerosolen zunächst 
für die Fläche der 3. Änderung erstellt. Dieses Gutachten war am 4.2.16 mit Ergebnissen zusätzli-
cher Berechnungen für ein weiteres Plangebiet (5. Änderung) ergänzt worden. 

Im südlichen Teil des Plangebietes der 3. Änderung befand sich bisher der Geflügelhof Neumann, 
der auch einen Schlachtbereich und einen Räucherofen betrieben hat. Im näheren und weiteren 
Umfeld (Ellerhoop) befinden sich drei Höfe mit Pferdehaltung in relevantem Umfang und ein Be-
trieb mit Rinderhaltung. Mit Schreiben vom 30.08.2017 wurden wir beauftragt, das Gutachten fort-
zuschreiben, da der Geflügelhof Neumann Haltung und Schlachtung sowie Verarbeitung aufgege-
ben hat. Außerdem hält nach Auskunft der Auftraggeber der Betrieb Nr. 3 Oppermann keine Tiere 
mehr. 

Der Betrieb Neumann befand sich direkt südlich im Plangebiet der 3. Änderung und hat daher zu 
relevanten Schwebstaub- und Bioaerosolimmissionen geführt. Da sich die weiteren Betriebe mit 
Tierhaltung entweder in größeren Entfernungen befinden oder nur in zu vernachlässigendem Um-
fang Staub emittieren, kann entsprechend überschlägigen Berechnungen davon ausgegangen 
werden, dass sich nach Wegfall des Betriebes Neumann die Schwebstaubbelastung durch die 
Pferde- und Rinderbetriebe nicht relevant von der Vorbelastung abhebt. Auf die Darstellung der 
Berechnung der Zusatzbelastung durch Schwebstaub und Bioaerosole wird daher verzichtet. 

Wie bisher /1/ sollte zu den Einwirkungen aus der Abfallbehandlungsanlage und dem Müllheiz-
kraftwerk auf der Basis bestehender Unterlagen Stellung genommen werden. Ausbreitungsbe-
rechnungen sollten für diese Anlagen weiterhin nicht durchgeführt werden. 

Alle Stallanlagen, der Ausbreitungsweg und die Immissionsorte wurden während eines Ortstermins 
in Augenschein genommen und die relevanten Daten der Betriebe erhoben. 

Die Geruchsemissionen der Ställe wurden mit den Emissionsfaktoren aus der VDI 3894 Blatt 1 
bestimmt. 

Die Geruchsprognose war unter Berücksichtigung der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) zu 
erstellen. Die belästigungsrelevanten Kenngrößen für die Gesamtbelastung nach Nummer 4.6 der 
GIRL wurden berechnet. 

Im Plangebiet sollen Sondergebiete ausgewiesen werden. Genauere Definitionen liegen bisher 
nicht vor. Nach Aufgabe des Betriebes Neumann ist eine weitgehende Nutzung beider Sonderge-
biete möglich. 

Die Erweiterungsmöglichkeit der Betriebe wurde untersucht. Die Erweiterung der Tierhaltung des 
Betriebes Mohr ist bereits durch vorhandene Wohnhäuser eingeschränkt. Die Erweiterungsmög-
lichkeit der Betriebe Detlefs und Diekmann ist bisher nicht eingeschränkt. Die Belastung im Plan-
gebiet ist so gering, dass auch bei Ausweisung des Gebietes noch eine Erweiterung möglich ist. 
Dies muss im Einzelfall durch Ausbreitungsberechnung überprüft werden. 
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Zu den Einwirkungen aus einer benachbarten Abfallbehandlungsanlage und eines Müllheizkraft-
werkes wurde auf der Basis bestehender Unterlagen Stellung genommen. Beide Anlage befinden 
sich nicht in Hauptwindrichtung zum Plangebiet. Es handelt sich entweder um Quellen mit 
geringen Quellstärken oder mit hohen Ableitungen. Daher kann als Ergebnis einer groben 
Abschätzung davon ausgegangen werden, dass die Auswirkungen auf das Plangebiet gering sein 
werden. Für eine quantitative Aussage sind jedoch Ausbreitungsberechnungen erforderlich. 

 

 

 

Dipl.- Ing. Uta Preußker-Thimm 
Sachverständige der 
TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG 
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1 Aufgabenstellung 
Die Stadt Tornesch plant östlich der BAB 23 Erweiterungen des Bebauungsplanes Nr. 47. Es sol-
len Sondergebiete ausgewiesen werden. 

Die Gemeinde beauftragte uns bereits im Jahr 2014 im Rahmen der Bauleitplanung, die Geruchs-
belastung durch die landwirtschaftlichen Betriebe einschließlich Schlachtung und Räucherei zu 
untersuchen. Damals wurde ein Gutachten zu Geruch, Schwebstaub und Bioaerosolen zunächst 
für die Fläche der 3. Änderung erstellt /1/. Dieses Gutachten war am 4.2.16 mit Ergebnissen zu-
sätzlicher Berechnungen für ein weiteres Plangebiet (5. Änderung) ergänzt worden /2/. 

Im südlichen Teil des Plangebietes der 3. Änderung befand sich bisher der Geflügelhof Neumann, 
der auch einen Schlachtbereich und einen Räucherofen betrieben hat. Im näheren und weiteren 
Umfeld (Ellerhoop) befinden sich drei Höfe mit Pferdehaltung in relevantem Umfang und ein Be-
trieb mit Rinderhaltung. Mit Schreiben vom 30.08.2017 wurden wir beauftragt, das Gutachten fort-
zuschreiben, da der Geflügelhof Neumann Haltung und Schlachtung sowie Verarbeitung aufgege-
ben hat. Außerdem hält nach Auskunft der Auftraggeber der Betrieb Nr. 3 Oppermann keine Tiere 
mehr. 

Der Betrieb Neumann befand sich direkt südlich im Plangebiet der 3. Änderung und hat daher zu 
relevanten Schwebstaub- und Bioaerosolimmissionen geführt. Da sich die weiteren Betriebe mit 
Tierhaltung entweder in größeren Entfernungen befinden oder nur in zu vernachlässigendem Um-
fang Staub emittieren, kann entsprechend überschlägigen Berechnungen davon ausgegangen 
werden, dass sich nach Wegfall des Betriebes Neumann die Schwebstaubbelastung durch die 
Pferde- und Rinderbetriebe nicht relevant von der Vorbelastung abhebt. Auf die Darstellung der 
Berechnung der Zusatzbelastung durch Schwebstaub und Bioaerosole wird daher verzichtet. 

Wie bisher /1/ sollte zu den Einwirkungen aus der Abfallbehandlungsanlage und dem Müllheiz-
kraftwerk auf der Basis bestehender Unterlagen Stellung genommen werden. Ausbreitungsbe-
rechnungen sollten für diese Anlagen weiterhin nicht durchgeführt werden. 

Alle Stallanlagen und der Ausbreitungsweg sowie die Immissionsorte wurden während eines Orts-
termins im Rahmen des ersten Gutachtens in Augenschein genommen und die relevanten Daten 
der Betriebe erhoben. 

Die Geruchsemissionen der Ställe sind mit den Emissionsfaktoren aus der VDI 3894 Blatt 1 /3/ zu 
bestimmen. 

Das Gutachten ist unter Berücksichtigung der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) /4/ zu erstel-
len. Die belästigungsrelevanten Kenngrößen nach Nummer 4.6 der GIRL sind zu berechnen. 

Die in /../ gestellten Ziffern beziehen sich auf das Kapitel 7. "Quellenverzeichnis". 
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2 Orts- und Anlagenbeschreibung 
Die Plangebiete 47 der Stadt Tornesch liegen ca. 2,5 km nordöstlich von Tornesch, östlich der 
BAB 23 und ca. 1,5 km südwestlich von Ellerhoop. Es sollen Sondergebiete ausgewiesen werden. 

Im südlichen Bereich des Plangebietes der 3. Änderung lag bisher der Geflügelhof Neumann. Die-
ser Betrieb und auch die Tierhaltung des Betriebes Oppermann wurden aufgegeben und nicht 
mehr berücksichtigt. 180 m nördlich des Plangebietes (Betrieb Detlefs) und 1.000 m nordwestlich 
(Betrieb Mohr) befinden sich Betriebe mit Pferdehaltung in relevantem Umfang. Außerdem liegt ca. 
900 m östlich des Plangebietes der Betrieb Dieckmann mit Rinderhaltung. Diese Betriebe werden 
berücksichtigt. 

In Abbildung 1 ist die Lage der beiden Plangebiete 47 und der 3. sowie der 5. Änderung und die 
Lage der berücksichtigten Geruchsquellen dargestellt. Abbildung 2 und Abbildung 3 zeigen die 
Plangebiete detaillierter. 

Alle Stallanlagen, der Ausbreitungsweg und die Immissionsorte wurden während eines Ortstermins 
am 06.02.2014 in Augenschein genommen. Dabei wurden die geruchsrelevanten Daten der land-
wirtschaftlichen Betriebe erhoben. Weitere Auskünfte zu den Tierzahlen wurden telefonisch einge-
holt. 

Die genauen Daten der Betriebe (Tierzahlen, Entmistung und Lüftungstechnik (natürlich oder nach 
DIN 18910 /5/)) sind dem Anhang 2 zu entnehmen, der aus Datenschutzgründen nur für den be-
hördeninternen Gebrauch vorgesehen ist. 

Folgende Nebenquellen werden bei der Geruchsausbreitungsberechnung berücksichtigt: Bei den 
Pferdebetrieben werden Geruchsemissionen von Festmistlagerungen, beim Rinderbetrieb 
Güllelagerungen sowie Silagelager berücksichtigt. 
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B-Plangebiete 47 

Abbildung 1: Lageplan mit berücksichtigten Betrieben (Nr.2, 4 und 5) und dem B-Plangebiet Nr. 
47 (3. und 5. Änderung), 
Betrieb Nr. 1 (Geflügelhof Neumann) und Betrieb Nr. 3 (Oppermann) wurden auf-
gegeben und nicht mehr berücksichtigt 

(Luftbild: © Google) 

 

2: Betrieb Detlefs 
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Abbildung 2: bisheriger Geltungsbereich der 3. Änderung des B-Planes 47, es liegen keine aktua-
lisierten Definitionen der geplanten Nutzung vor. 
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Abbildung 3: Geltungsbereich der 5. Änderung des B-Planes 47 
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3 Untersuchungsmethode für Geruchsbelastungen 

3.1 Allgemeines 
Für die Beurteilung der möglichen Konfliktlage zwischen Tierhaltung und Bebauung dient die VDI-
Richtlinie 3894 “Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen, Blatt 2“ /6/ mit ihrer Ab-
standsbestimmung als Entscheidungshilfe. Dort ist ein Geltungsbereich für die dargestellte Metho-
de zur Abstandsbestimmung festgelegt. Außerhalb des Geltungsbereiches kann die Richtlinie nicht 
angewendet werden und es sind weitergehende Prüfungen durchzuführen. 

Im Rahmen des Planung für das B-Plangebiet Nr. 47 der Stadt Tornesch ist auftragsgemäß eine 
weitergehende Prüfung durchzuführen (s. Kap. 1).  

Zur weitergehenden Prüfung wird eine Untersuchungsmethode angewandt, die auf Messergebnis-
sen aus olfaktometrischen Untersuchungen an vergleichbaren Stallanlagen aufbaut.  

Für die Berechnung der Geruchsimmissionen wird das Ausbreitungsmodell AUSTAL2000 (Version 
2.6.11) eingesetzt. Es handelt sich um ein spezielles Ausbreitungsmodell für geruchsbeladene 
Abluft, das in der aktuellen Fassung der GIRL /4/ verankert ist und geeignet ist sog. belästigungs-
relevante Kenngrößen (vgl. 3.3) zu berechnen. 

Als Ausgangsdaten müssen die Geruchsemissionen der Anlagen bekannt sein, die auf das Beur-
teilungsgebiet einwirken. Diese Daten erhält man durch olfaktometrische Untersuchungen an den 
vorhandenen Anlagen oder, z.B. in einer Prognose, durch Übertragung der Ergebnisse von ver-
gleichbaren Anlagen. Im vorliegenden Fall werden die Emissionsfaktoren aus der VDI 3894 Blatt 1 
/3/ berücksichtigt. Es werden Jahresmittelwerte angesetzt. 

Die tatsächlichen Emissionsbedingungen der einzelnen Quellen und die räumliche Lage der Quel-
len zueinander werden berücksichtigt. Es werden für den Standort repräsentative meteorologische 
Daten verwendet. 

Zum besseren Verständnis der bei Geruchsgutachten verwendeten Einheit GE/m³ und der allge-
meinen Vorgehensweise werden im Anhang 1 einige Erläuterungen zur Geruchsmessung 
(Olfaktometrie) und zur Ausbreitungsrechnung gegeben. Die Ermittlung und Bewertung der Ge-
ruchsimmissionen erfolgt gemäß der Geruchsimmissions-Richtlinie. 

3.2 Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen nach der Geruchsimmissions-
Richtlinie (GIRL) 

Um eine bundesweit einheitliche Vorgehensweise für die Geruchsbeurteilung zu erreichen, ließ der 
Länderausschuss für Immissionsschutz LAI die Geruchsimmissions-Richtlinie GIRL /4/ erarbeiten. 
Sie beschreibt eine Vorgehensweise zur Ermittlung und Bewertung von Geruchsimmissionen im 
Rahmen von Genehmigungs- und Überwachungsverfahren von Anlagen, die nach der 4. BImSchV 
/7/ genehmigungsbedürftig sind. Sie kann sinngemäß auch auf nicht genehmigungsbedürftige An-
lagen angewandt werden. 
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Das Land Schleswig-Holstein hat die GIRL (in der Fassung vom 29. Februar 2008 und Ergänzung 
vom 10. September 2008) als Runderlass zur Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissio-
nen im Amtsblatt Schleswig-Holstein vom 21.09.2009 /4/ veröffentlicht. Sie wird in der Praxis auch 
bei Wohnbauvorhaben und in der Bauleitplanung angewandt. Im Folgenden wird kurz die Vorge-
hensweise zur Ermittlung und Beurteilung der Geruchs-Immissionssituation erläutert. 

Zur Beurteilung der Erheblichkeit einer Geruchsbelästigung im Sinne des BImSchG /8/ sind die 
Kenngrößen der Gesamtbelastung IG auf den einzelnen Beurteilungsflächen des Beurteilungsge-
biets mit den Immissionswerten IW als Maßstab für die höchstzulässige Geruchsimmission zu ver-
gleichen. Die Immissionswerte werden angegeben als relative Häufigkeiten der Geruchsstunden 
eines Jahres. Die Zählschwelle für diese Häufigkeiten ist die Geruchsschwelle (1 GE/m³, vgl. An-
hang 1). 

Die zulässige Gesamtbelastung durch Geruchsimmissionen ist abhängig von der Gebietsauswei-
sung bzw. der tatsächlichen Gebietsnutzung. In der GIRL sind folgende Werte festgelegt (Tabelle 
1 der GIRL): 

Wohn-/Mischgebiete Gewerbe-/ Industrie-
gebiete 

Dorfgebiet 

0,10 
(10 % der Jahresstunden) 

0,15 
(15 % der Jahresstunden) 

0,15 1) 
(15 % der Jahresstunden) 

1)Für Immissionen durch Tierhaltungsanlagen 

Bei einem Wert von z.B. 0,10 darf anlagentypischer Geruch an maximal 10 % der Jahresstunden 
am Immissionsort wahrnehmbar sein. Dabei sind auch höhere Konzentrationen als die Geruchs-
schwelle wahrnehmbar, allerdings zu einem geringeren Prozentsatz der Jahresstunden. 

Sonstige Gebiete sind entsprechend ihrer Schutzwürdigkeit zuzuordnen. Die Immissionswerte 
(Grenzwerte) der GIRL gelten für alle Beurteilungsflächen, auf denen sich Personen nicht nur 
vorübergehend aufhalten. So sind z.B. Wald-, Wiesen- und Ackerflächen keine Beurteilungs-
flächen im Sinne der GIRL.  

Die GIRL sieht in begründeten Einzelfällen eine Abweichung von den Immissionswerten in Gren-
zen vor, z.B. bei besonders schutzwürdigen Gebietsnutzungen oder bei Gemengelagen. In beson-
ders gelagerten Einzelfällen kann ein Immissionswert von 0,20 überschritten werden (Auslegungs-
hinweise zur GIRL vom 21.9.2009). 

Die Ausdehnung des Beurteilungsgebietes richtet sich nach dem geplanten Vorhaben. Die Beurtei-
lungsflächen sind quadratische Teilflächen, deren Seitenlängen in der Regel 250 m betragen. Die 
Seitenlängen können entsprechend der tatsächlich vorhandenen Geruchsverteilung auch vergrö-
ßert oder verkleinert werden. Im direkten Nahbereich von Anlagen kann die Beurteilungsfläche z.B. 
auf 10 m x 10 m verkleinert werden. Es können auch Werte für einzelne Punkte herangezogen 
werden. 

Wenn mit einer Gebietsausweisung im Einwirkungsbereich von Anlagen die Immissionswerte aus-
geschöpft werden, ist grundsätzlich die Entwicklungsmöglichkeit benachbarter Betriebe einge-
schränkt. In diesem Fall wäre zu prüfen, ob die Entwicklungsmöglichkeiten nicht schon durch vor-
handene Bebauung eingeschränkt sind. Auch eine Abwägung der Interessen im Nachbarschafts-
verhältnis kann geboten sein, besonders, wenn Gebiete überplant werden sollen. 
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Zu den Erweiterungsmöglichkeiten der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe wird in Kap. 5.3 
Stellung genommen. 

3.3 Ermittlung der belästigungsrelevanten Kenngröße bei Tierhaltungen  
Nach Nummer 4.6. der GIRL, ist für die Beurteilung der Immissionen aus Tierhaltungsanlagen die 
belästigungsrelevante Kenngröße IGb zu berechnen und anschließend mit den Immissionswerten 
nach Tabelle 1 der GIRL zu vergleichen. 

Hierzu wird, die Gesamtbelastung IG mit dem Faktor fgesamt  multipliziert: 

IGb = IG * fgesamt.  

Der Faktor fgesamt ist nach der Formel (4) des Kapitels 4.6 der GIRL aus den Gewichtungsfaktoren f 
der einzelnen Tierarten zu ermitteln, deren Immissionen auf den jeweiligen Immissionsort einwir-
ken. 

Die Gewichtungsfaktoren f sind tierartabhängig der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

Tabelle: Gewichtungsfaktoren f für die einzelnen Tierarten  

Tierartspezifische 
Geruchsqualität 

Gewichtungsfaktor f 

Mastgeflügel 
(Puten, Masthähnchen) 

1,5 

Mastschweine, Sauen 
(bis zu einer Tierplatzzahl von ca. 5.000 Mastschweinen bzw. 

unter Berücksichtigung der jeweiligen Umrechnungsfaktoren für 
eine entsprechende Anzahl von Zuchtsauen) 

0,75 

Milchkühe mit Jungtieren 
(einschließlich Mastbullen und Kälbermast, sofern diese zur 
Geruchsimmissionsbelastung nur unwesentlich beitragen) 

0,5 

Der Gewichtungsfaktor für Nebenquellen, wie Maissilage, Gülle- und Festmistlagerung ist entspre-
chend der dazu gehörenden Tierart zu wählen. 

Alle sonstigen Geruchsquellen sind weiterhin mit dem Gewichtungsfaktor 1 zu berücksichtigen. 
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3.4 Beurteilung im Einzelfall (Ziffer 5 der GIRL) 
Für die Beurteilung, ob schädliche Umwelteinwirkungen durch Geruchsimmissionen hervorgerufen 
werden, ist ein Vergleich der nach der GIRL /4/ zu ermittelnden Kenngrößen mit den in der Tabelle 
auf Seite 11 festgelegten Immissionswerten nicht ausreichend, wenn 

a) auf einzelnen Beurteilungsflächen in besonderem Maße Geruchsimmissionen aus dem 
Kraftfahrzeugverkehr, dem Hausbrandbereich oder anderen nicht nach Nr. 3.1 Abs. 1 
der GIRL zu erfassenden Quellen auftreten oder 

b) Anhaltspunkte dafür bestehen, dass wegen der außergewöhnlichen Verhältnisse hin-
sichtlich Art (z. B. Ekel und Übelkeit auslösende Gerüche) und Intensität der Geruchs-
einwirkung, der ungewöhnlichen Nutzungen in dem betroffenen Gebiet oder sonstiger 
atypischer Verhältnisse 

 trotz Einhaltung der Immissionswerte der GIRL schädliche Umwelteinwirkungen 
hervorgerufen werden oder 

 trotz Überschreitung der in der GIRL vorgegebenen Immissionswerte eine erhebli-
che Belästigung nicht zu erwarten ist. 

Gemäß Kapitel 3.1 der GIRL ist daher zu prüfen, ob Anhaltspunkte für die Notwendigkeit einer 
Beurteilung im Einzelfall nach Nummer 5 der GIRL bestehen. 

4 Geruchsemissionen 
Die Geruchsemissionen der landwirtschaftlichen Betriebe (Pferde und Rinder) wurden im vorlie-
genden Fall auf Grundlage von Messergebnissen an vergleichbaren Anlagen abgeleitet. Dabei 
wurden die Emissionsfaktoren aus der VDI 3894 Blatt 1 /3/ verwendet. Es werden Jahresmittelwer-
te berücksichtigt. 

Die Ermittlung der Geruchsemissionen von Flächenquellen erfolgt anhand von flächenbezogenen 
Emissionsfaktoren (in GE/(m²*s)), die mit der emittierenden Fläche der Quelle multipliziert werden. 

Die Geruchsquellen der berücksichtigten landwirtschaftlichen Betriebe sind im Kapitel 2 (Lage der 
Geruchsquellen) bzw. im Anhang 2 (nur für den behördeninternen Gebrauch), in der Tabelle A1 
beschrieben. In der Tabelle A2 des Anhangs 2 sind die Ergebnisse der Emissionsermittlung für die 
Betriebe zusammengestellt. 

Die Geruchsemissionen durch das Aufrühren der Gülle, die Verladung und den Transport von Gül-
le, Festmist und Silage werden bei der Emissionsermittlung nicht berücksichtigt, da die Auswirkun-
gen auf die Geruchsimmissionen als Überschreitungshäufigkeit der Geruchsschwelle in Prozent 
der Jahresstunden vernachlässigbar sind und sich ohnehin durch die nicht bekannte Verteilung auf 
meteorologische Situationen nicht prognostizieren lassen. 

5 Geruchsimmissionen 

5.1 Randbedingungen zur Ausbreitungsrechnung 
Ausgehend von den Emissionsdaten nach Tabelle A2 im Anhang 2 wurden die Geruchsimmissio-
nen mit der aktuellen Version des Ausbreitungsmodells Austal2000 (Version 2.6.11) berechnet. 
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Die Ausgabe-Datei ist im Anhang 3 dargestellt. 

Die Qualitätsstufe wurde mit qs = 2 angesetzt. 

Für die Berechnung der Immissionen werden so genannte Ausbreitungsklassenstatistiken benötigt. 
Diese enthalten Angaben über die langjährige Häufigkeit der Ausbreitungsverhältnisse in den unte-
ren Luftschichten, die durch Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Stabilität der Atmosphäre 
definiert sind. 

In diesem Fall werden die Daten der Wetterstation Hamburg-Fuhlsbüttel eingesetzt. 

Sowohl die Wetterstation als auch das Berechnungsgebiet befinden sich in ebenem Gelände. Auf-
grund der schwach gegliederten topographischen Gegebenheiten kann davon ausgegangen wer-
den, dass diese Daten ausreichend repräsentativ für den Standort sind. Auch wegen der im meteo-
rologischen Maßstab geringen Entfernung der Station zum Rechenort (etwa 18 km) entsprechen 
die an der Station gemessenen Windrichtungshäufigkeiten und die mittlere Windgeschwindigkeit 
den Erwartungswerten im Rechengebiet.  

Die Verteilung der Windrichtungen und –geschwindigkeiten zeigen Abbildung 4 und 5. 

Es wurden Daten der Wetterstation für das Jahr 2005 als Zeitreihe (akt) verwendet. Für die Ermitt-
lung des repräsentativen Jahres liegt uns ein Gutachten von Argusoft / Meteomedia vor /9/. Dort 
werden für die Auswahl des für Ausbreitungszwecke repräsentativen Jahres verschiedene Haupt-
kriterien genannt, die gewichtet werden. Grundlage sind Daten für die Jahre 1997 bis 2011. Für die 
Station Hamburg-Fuhlsbüttel wurde von Argusoft / Meteomedia aus dieser Bezugsperiode das 
Jahr 2005 als repräsentativ ausgewählt. 

Bei den landwirtschaftlichen Quellen wurde grundsätzlich keine Überhöhung der Abgasfahnen 
berücksichtigt, die Angabe von Volumenströmen und Ablufttemperaturen erübrigt sich daher. 

Im Bereich des Plangebietes und der Betriebe befinden sich Büsche und Bäume mit Höhen von 
etwa 3 m bis teilweise über 20 m und vor allem gewerbliche Bebauung mit Höhen zwischen 7 m 
und 11 m. Die landwirtschaftlichen Gebäude sind zwischen 3 m und etwa 12 m hoch. 

Die Rauhigkeitslänge z0 im Untersuchungsgebiet wurde vom Corine-Kataster mit z0=0,02 m (Klas-
se 2, u.a. natürliches Grünland), z0=0,05 m (Klasse 3, u.a. nicht bewässertes Ackerland), mit 
z0=0,2 m (Klasse 5, u.a. Landwirtschaft und natürliche Bodenbedeckung) und mit z0=1,0 m (Klasse 
7, u. a. Industrie-und Gewerbeflächen) für den bebauten Bereich ausgewiesen. 

Im vorliegenden Fall bodennaher Quellen ist die Bodenrauhigkeit im Nahbereich der Quellen von 
erhöhter Bedeutung. Nach TA Luft ist bei der Berechnung der Rauhigkeitslänge der Nahbereich 
um die Quellen bis zu einer Entfernung zu berücksichtigten, die dem 10-fachen der Quellhöhe ent-
spricht. Aufgrund der Höhen der Gebäude und des Bewuchses im Bereich der Quellen wird die 
Rauhigkeitslänge mit z0=1,0 m angesetzt. 

Für die angesetzte Rauhigkeitslänge muss in den Berechnungen die zugehörige Anemometerhöhe 
verwendet werden. Tabelle 1 zeigt die für die verwendeten Wetterdaten angegebenen 
Anemometerhöhen. 
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Tabelle 1: Anemometerhöhen je Rauhigkeitslänge für die verwendeten Wetterdaten 

 

Bei den Berechungen wurde die Anemometerhöhe von 21,4 m verwendet (siehe Anhang 3) 

Wenn die Ableitung der Abluft eines Stalles in weniger als dem 1,7-fachen der jeweiligen Gebäu-
dehöhe erfolgt, ist nach Anhang 3 der TA Luft in der Regel der Einfluss der vorhandenen Gebäude 
auf die Ausbreitung der Abluftfahne zu berücksichtigen.  

Die Ableitung der Abluft der Ställe erfolgt in weniger als dem 1,2-fachen der jeweiligen Gebäude-
höhe. Bei diesen Quellen werden vertikale Ausdehnungen der Quellen vom Boden bis zur tatsäch-
lichen Ableithöhe berücksichtigt. 

Vergleichsrechnungen haben ergeben, dass so der Einfluss der Gebäude auf die Ausbreitung der 
Abluftfahne ausreichend abgebildet wird, sofern keine relevanten Umlenkungen oder Kanalisierun-
gen der Geruchsfahne in Richtung der untersuchten Fläche auftreten. Im vorliegenden Fall sind 
keine relevante Umlenkungen oder Kanalisierungen der Geruchsfahne in Richtung des Plangebie-
tes zu erwarten. Auf die aufwändige Berücksichtigung der Gebäudestruktur wird daher verzichtet. 

Bei Bodenquellen stellt die Berechnung der Geruchsimmissionen ohne die Berücksichtigung des 
Einflusses der Gebäude eine Überschätzung der tatsächlichen Gegebenheiten dar, da die Ver-
dünnung durch die Verbreiterung der Fahne in Lee der Gebäude unberücksichtigt bleibt.  

Zur sachgerechten Beurteilung der durch die landwirtschaftlichen Betriebe im Plangebiet hervorge-
rufenen Geruchsimmissionen wurde ein Berechnungsgitter mit Rechenzellen mit einer Größe von 
10 m x 10 m gewählt. 

Station Hamburg-Fuhlsbuettel, Zeitraum 01.01.2005 - 31.12.2005                
Rauhigkeitslänge z0 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 1 1,5 2

Anemometerhöhe ha 4 4,9 6,7 8,5 11 15,8 21,4 25,8 29,6
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Abbildung 4: Windrose der Wetterstation Hamburg-Fuhlsbüttel für das Jahr 2005 

 

Stationsname geografische Breite 
geografische 

Länge 
Messfeldhöhe 

(m NN) Betreiber 
Hamburg-
Fuhlsbüttel 

53.38 09.59 11 DWD 
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Abbildung 5: Häufigkeitsverteilungen der Windgeschwindigkeiten und Ausbreitungsklassen der 
Wetterstation Hamburg-Fuhlsbüttel für das Jahr 2005 
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5.2 Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung 
In Abbildung 6 werden die Kenngrößen für die Gesamtbelastung im Plangebiet dargestellt. Ange-
geben sind die belästigungsrelevanten Kenngrößen nach /4/. 

 

Abbildung 6: Geruchsimmissionen durch alle berücksichtigten Quellen im Bereich des Plange-
bietes B-Plan 47 (3. Änderung) nördlich des Asperhorner Weges in Tornesch 

Kenngrößen der Gesamtbelastung, in Prozent der Jahresstunden. 

Zur Bestimmung der Kenngrößen als relative Häufigkeiten müssen die Werte in 
der Abbildung mit dem Faktor 0,01 multipliziert werden. 

Angegeben sind die belästigungsrelevanten Kenngrößen nach /4/. 

   B-Plangebiet 
(Luftbild: © Google) 

  

Sondergebiet 
3. Änderung 
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Abbildung 7: Geruchsimmissionen durch alle berücksichtigten Quellen im Bereich des Plange-
bietes B-Plan 47 (5. Änderung) südlich des Asperhorner Weges in Tornesch 

Kenngrößen der Gesamtbelastung, in Prozent der Jahresstunden. 

Zur Bestimmung der Kenngrößen als relative Häufigkeiten müssen die Werte in 
der Abbildung mit dem Faktor 0,01 multipliziert werden. 

Angegeben sind die belästigungsrelevanten Kenngrößen nach /4/. 

   B-Plangebiet 
(Luftbild: © Google) 

  

Sondergebiet 

3. Änderung 
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5.3 Schlussfolgerungen Geruch 
Im Plangebiet sollen Sondergebiete ausgewiesen werden. Genauere Definitionen liegen bisher 
nicht vor. Wie Abbildung 6 auf Seite 19 und Abbildung 7 auf Seite 20 zeigen, liegen die belästi-
gungsrelevanten Kenngrößen in beiden Plangebieten nach Aufgabe der Geflügelhaltung und 
Schlachtung des Betriebes Neumann und Pferdehaltung des Betriebes Oppermann auf allen Flä-
chen unter 2% der Jahresstunden. 

Für Wohngebiete beträgt der Immissions(grenz)wert nach GIRL 10 % der Jahresstunden, für Ge-
werbe- und Industriegebiete sowie Dorfgebiete mit überwiegend landwirtschaftlicher Nutzung kann 
nach GIRL auch ein Immissions(grenz)wert von 15 % der Jahresstunden herangezogen werden 
(vgl. Kapitel 2.2). 

Nach Aufgabe des Betriebes Neumann ist eine weitgehende Nutzung beider Sondergebiete mög-
lich. 

Entwicklungsmöglichkeiten der landwirtschaftlichen Betriebe 

Bei der Bauleitplanung sind eine realistische, betriebswirtschaftlich vernünftige Entwicklung be-
nachbarter landwirtschaftlicher Betriebe und die sich daraus ergebenden zusätzlichen Erfordernis-
se für die Einhaltung von Abständen zu berücksichtigen (§1 Abs. 6 BBauG) /10/. Grundsätzlich 
werden durch die Ausweisung eines Baugebietes bei „Ausschöpfen“ des Immissions(grenz)wertes 
die Erweiterungsmöglichkeiten der benachbarten Betriebe eingeschränkt.  

Die Erweiterung der Tierhaltung des Betriebes Mohr, die mit einer Erhöhung der Geruchemissio-
nen verbunden wäre, ist bereits eingeschränkt, da an jeweils nächstgelegenen benachbarten 
Wohnhäusern der für diese Wohnhäuser geltende Immissions(grenz)wert der GIRL von 15 % der 
Jahresstunden überschritten ist. 

Die Erweiterungsmöglichkeit der Betriebe Detlefs und Diekmann ist bisher nicht eingeschränkt. Die 
Belastung im Plangebiet ist jedoch so gering, dass auch bei Ausweisung des Gebietes noch eine 
Erweiterung möglich ist. Dies muss jedoch im Einzelfall durch Ausbreitungsberechnung überprüft 
werden. 

Beurteilung im Einzelfall (Ziffer 5 der GIRL) 

Es liegen keine Anhaltspunkte für die Notwendigkeit einer Beurteilung im Einzelfall nach Ziffer 5 
der GIRL /4/ (vergl. Kap. 4.2) vor. 
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6 Einwirkungen aus Abfallbehandlungsanlage und Müllheizkraftwerk 
Wie bereits in /1/ sollte außerdem zu den die Einwirkungen aus einer benachbarten Abfallbehand-
lungsanlage und eines Müllheizkraftwerkes auf der Basis bestehender Unterlagen des LLUR Stel-
lung genommen werden. Die Unterlagen beinhalten jedoch keine detaillierten Aussagen zu Gerü-
chen. Berechnungen für diese Anlagen sollten auftragsgemäß nicht durchgeführt werden. Daher 
beschreiben die folgenden Ausführungen die Anlagen und die Auswirkungen lediglich qualitativ. 

Die Lage der Abfallbehandlungsanlage und des Müllheizkraftwerkes ist aus Abbildung 8 ersicht-
lich. 

Die Abfallbehandlungsablage der Fa. Heidorn befindet sich südöstlich vom Plangebiet in Entfer-
nungen ab 650 m. Der Abluftkamin des Müllheizkraftwerkes der GAB Tornsch-Ahrenlohe befindet 
sich ca. 1.300 m entfernt vom Plangebiet. 

Abfallbehandlungsanlage 

Nach Auskunft des LLUR werden die in Tabelle 2 dargestellten Abfälle in der Abfallbehandlungs-
ablage der Fa. Heidorn angeliefert und gelagert. Es wurde bisher keine Geruchsimmissionsprog-
nose für die Anlage angefertigt. Im Rahmen einer Änderungsgenehmigung vom 04.04.2014 wur-
den die folgenden Festlegungen getroffen: 

 Die von der Anlage ausgehenden Gerüche dürfen die Hälfte der in der Geruchsimmissions-
Richtlinie (GIRL) festgelegten Immissionswerte (Nr. 3.1) nicht überschreiten. Damit darf die 
Wahrnehmungshäufigkeit (Immissionszusatzbelastung durch die Anlage IZ) in Wohn- und 
Mischgebieten sowie an im Außenbereich liegenden Wohnhäusern nicht 5 % der Jahres-
stunden überschreiten, in Gewerbegebieten darf die Wahrnehmungshäufigkeit (IZ) nicht  
7,5 % überschreiten. 

 Ferner darf die Anlage an den Immissionsorten keine Übelkeit oder Ekel erregenden Gerü-
che hervorrufen. 

 Auf Verlangen der zuständigen Überwachungsbehörde (LLUR), insbesondere im Falle von 
Geruchsbeschwerden, ist durch eine nach § 26 BImSchG bekannt gegebene Stelle nach-
zuweisen, dass die vorgenannten Anforderungen erfüllt werden. Die Ermittlung der Ge-
ruchsemissionen und -immissionen erfolgt entsprechend der GIRL in Abstimmung mit der 
zuständigen Behörde (LLUR). 

 Die Regelung wird aus Vorsorgegründen eingestellt, da Geruchsemissionen nicht grund-
sätzlich ausgeschlossen werden können. Die Halbierung der Geruchsimmissionsrichtwerte 
der GIRL ist übliche Verwaltungspraxis, wenn – wie hier – auf eine Ermittlung der Geruchs-
vorbelastung und eine Prognose der zusätzlichen Geruchsimmissionen verzichtet wird. 

 Die Halbierung verhindert das Ausschöpfen der Richtwerte, erlaubt weiteren Betreibern von 
geruchsemittierenden Anlagen eine Ansiedlung im Umfeld der Anlage, stellt bei Einhaltung 
des Standes der Technik für die geplante Anlage voraussichtlich kein Problem dar, weil 
beim Umgang mit Bauabfällen und mineralischen Abfällen mit weit geringeren Geruchshäu-
figkeiten zu rechnen ist. 

Folgende Informationen über den Geruchseindruck (aus Begehungen des LLUR) und die Annah-
me- und Lagermengen wurden uns übermittelt. 
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Tabelle 2: Annahme- und Lagermengen sowie Geruchseindruck der angelieferten Abfälle. 

Abfallart Geruchseindruck Annahmemenge 2013 Lagermenge Ende 2013 

Mineralstoffe - 44.600 t/a 13.300 t 

Bituminöse Dachbahnen starker Geruch 177 t/a 0 t 

Teerhaltige Dachbahnen starker Geruch 133 t/a 31 t 

A1 bis A3-Holz schwacher Geruch 5.8500 t/a 154 t 

A4-Holz starker Geruch 372 t/a 0 t 

 

Daraus ist ersichtlich, dass stark riechende Abfälle nur in geringen Mengen angenommen und 
gelagert werden. 

Müllheizkraftwerk 

Informationen über das Müllheizkraftwerk der GAB Tornsch-Ahrenlohe wurden einer Luftschad-
stoffuntersuchung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für eine im Jahr 2007 geplante Er-
weiterung entnommen. Diese Erweiterungsplanung wurde jedoch nach Auskunft des LLUR nicht 
umgesetzt. 

Tabelle 3: Anlagenparameter der Verbrennungslinie und der Nebenanlagen 

 

Für die Erweiterungsplanungen wurden Ausbreitungsberechnungen der Zusatzbelastungen für alle 
maßgebenden Luftschadstoffkomponenten für das Müllheizkraftwerk als Gesamtanlage (Bestand 
und Neuanlage inkl. aller Nebenanlagen und Betriebsverkehre) durchgeführt. Als Ergebnis wurde 
festgestellt, dass die Irrelevanzschwellen der TA Luft eingehalten bzw. unterschritten werden. Dies 
gilt auch für die deutlich kleinere Bestandsanlage. Gerüche wurden nicht untersucht. 

Schlußfolgerungen 

Bei den Quellen der Abfallbehandlungsanlage handelt es sich um bodennahe Flächenquellen. Die 
Emissionsfrachten hängen von der Größe der offenen Oberfläche und der Quellstärke ab. Da die 
Annahme- und Lagermengen von stark riechenden Stoffen nur gering sind, kann davon 
ausgegangen werden, dass auch die resultierenden Geruchsfrachten nur gering sind. Sie werden 
vermutlich lediglich im Nahbereich wirksam werden. 

Die Emissionen des Müllheizkraftwerkes werden über mindestens 25 m hohe Kamine abgeleitet. 
Damit kann davon ausgegangen werden, dass sie ungestort mit der freien Luftströmung 
abtransportiert und verdünnt werden. Sollte ein Teil der Abluftfahne dennoch relevante 
Immissionsorte treffen, werden die Gerüche mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr abgrenzbar 
sein gegenüber Gerüchen aus Kfz-Verkehr oder Hausbrand. 

Parameter Abgasableitung Kamin Verbrennungslinie Abluft Kalksilo Abluft Aschesilo Abluft Reduktionsmittelsilo Abgas Notstromaggregat
Betriebsstunden 8760 h/a 120 h/a 240 h/a 60 h/a 24 h/a

Abgasvolumenstrom 
Normzustand trocken

2 x 32.000 m³/h 600 m³/h 200 m³/h 500 m³/h 1.300 m³/h

Ableithöhe 65 m 25 m 25 m 25 m 18 m
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Beide Anlage befinden sich nicht in Hauptwindrichtung zum Plangebiet. Es handelt sich entweder 
um Quellen mit geringen Quellstärken oder mit hohen Ableitungen. Daher kann als Ergebnis einer 
groben Abschätzung davon ausgegangen werden, dass die Auswirkungen auf das Plangebiet eher 
gering sein werden. Für eine quantitative Aussage sind jedoch genauere Informationen über die 
Quellen und Ausbreitungsberechnungen erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 8: Lage der Abfallbehandlungsanlage und des Müllheizkraftwerkes zum Plangebiet 

W: Wohnnutzungen 

(Luftbild: © Google) 
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7 Quellenverzeichnis 
 

/1/ Gutachten im Rahmen der Bauleitplanung für den B-Plan 47 (3. Änderung) zu Geruchs- und Staub- (bzw. Bioaero-
solimmissionen) durch fünf landwirtschaftliche Betriebe incl. Schlachtung und Räucherei in Tornesch, 800064647 / 
114UBP010 vom 03.06.2014 

/2/ Gutachten im Rahmen der Bauleitplanung für den B-Plan 47  zu Geruchs- und Staub- (bzw. Bioaerosolimmissio-
nen) durch fünf landwirtschaftliche Betriebe incl. Schlachtung und Räucherei in Tornesch, 800064647 / 114UBP010 
vom 03.06.2014, Ergebnisse für das Plangebiet der 5. Änderung 8000656061 / 116IPG006 vom 04.02.16 

/3/ VDI 3894 Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen 
Blatt 1: Haltungsverfahren und Emissionen 
September 2011 

/4/ Verwaltungsvorschrift zur Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen 
in Schleswig-Holstein (Geruchsimmissions-Richtlinie - GIRL -) mit Auslegungshinweisen 
Erlass vom 4. September 2009 
Amtsblatt Schleswig-Holstein vom 21.9.2009 S. 1006; Gl.-Nr. 2129.18  

/5/ DIN 18910-1 
Wärmeschutz geschlossener Ställe - Wärmedämmung und Lüftung - Planungs- und Berechnungsgrundlagen für 
geschlossene zwangsgelüftete Ställe 
August 2017 

/6/ VDI 3894 Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen 
Blatt 2 Methode zur Abstandsbestimmung Geruch 
November 2012 

/7/ Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(4. BImSchV -Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. 
Mai 2017 (BGBl. I S. 1440) 

/8/ Bundes-Immissionsschutzgesetz; Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Geräusche und Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - 
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) 

/9/ Argusoft, Meteomedia, Selektion Repräsentatives Jahr  für die Station 101470 Hamburg Flughafen, 08.06.2012– 
nicht veröffentlicht 

/10/ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I S. 1748) geändert worden 

/11/ bis /14/ siehe Seite 4 im Anhang 1 
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Anhang 1 
Erläuterungen zur Geruchsmessung (Olfaktometrie) und zur Berechnung der Geruchs-
immissionen 

Die in /.../ gestellten Ziffern beziehen sich auf das Kapitel IV. "Unterlagen und Literatur". 

 

I. Olfaktometrie 

 

Die Messung von Geruch wird als Olfaktometrie bezeichnet. Die Olfaktometrie ist ein sensorisches 
Messverfahren. Sie setzt die menschliche Nase als "Messgerät" ein. Mit der Olfaktometrie wird die 
Geruchsstoffkonzentration für die zu untersuchende geruchbeladene Abluft ermittelt. Mit Hilfe des 
Olfaktometers werden die Verdünnungsfaktoren für die zu untersuchende Abluft bestimmt. Man 
ermittelt also, mit wie vielen Teilen geruchsneutraler Luft man einen Teil der geruchbeladenen 
Abluft verdünnen muss, damit für das Gemisch gerade die Geruchsschwelle erreicht wird. 

Die Geruchsstoffkonzentration der Abluft einer Quelle wird angegeben in GE/m³ (GE = 
Geruchseinheit). 

Die Geruchseinheiten sind der Kehrwert des Verdünnungsverhältnisses. Das Verdün-
nungsverhältnis f lässt sich durch folgende Formel ausdrücken: 

f V
V V

P

P VL


  

mit 

VP  =  Probenvolumen der zu untersuchenden Abluft 

VVL =  Volumen der Verdünnungsluft 

Da die Geruchseinheit als Kehrwert von f definiert ist, kann man schreiben: 

GE
V V

V
1

V
V

P VL

P

VL

P



 

 

 

Aus dieser Definition wird deutlich, dass der Geruchsschwelle 1 GE/m³ entspricht. Werden für eine 
Quelle z. B. 100 GE/m³ ermittelt, so bedeutet dies, dass 1 Teil der Abluft mit 99 Teilen 
geruchsfreier Luft vermischt werden muss, damit das Gemisch gerade noch riechbar ist (die 
Geruchsschwelle erreicht ist). 

Die Geruchsstoffkonzentrationen sind unabhängig von den einzelnen Stoffkomponenten des 
Emittenten. Sie berücksichtigen auch die gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Komponenten. 
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II. Messung der Geruchsemissionen 

Die Messungen werden mit dem Olfaktometer TO 7 durchgeführt. Die Probenahme erfolgt mit Hilfe 
von geruchsfreien Kunststoffbeuteln. Die Auswertung der Proben findet sofort nach der 
Probenahme in einem geruchsneutralen Raum statt. Als Riechprobanden werden geeignete 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Hauses eingesetzt. 

Bei der Auswertung wird das so genannte Limitverfahren eingesetzt. Bei diesem Verfahren wird 
dem Probanden eine Messreihe angeboten, die von unterschwelligen Verdünnungsverhältnissen 
zu überschwelligen Verdünnungsverhältnissen ansteigt. Zwischen den einzelnen angebotenen 
Verdünnungsverhältnissen bzw. Geruchsstoffkonzentrationen liegt der Faktor 2. Bei jedem 
Messdurchgang wird dem Probanden zunächst nur die geruchsneutrale, synthetische 
Verdünnungsluft zum Riechen angeboten. Zu einem späteren Zeitpunkt, der dem Probanden nicht 
bekannt ist, wird die zu untersuchende geruchbeladene Abluft in dem eingestellten Verdünnungs-
verhältnis zugemischt. Der Proband wird dann aufgefordert, mitzuteilen, ob er gegenüber der 
Vergleichsluft eine Geruchsänderung wahrgenommen hat. Sie/er gibt also nur das Urteil "ich 
rieche" oder "ich rieche nicht" ab. Die Beurteilung der Geruchswahrnehmung, z.B. angenehm oder 
unangenehm, wird nicht durchgeführt. 

Nach jeder Mitteilung des Probanden, sei sie positiv oder negativ ausgefallen, wird die nächste 
Verdünnungsstufe angeboten. Die Messreihe wird nach zwei aufeinander folgenden positiven 
Antworten des am ‚schwächsten’ riechenden Probanden abgebrochen. Der Umschlagspunkt für 
jeden Probanden liegt zwischen der letzten negativen und der ersten der beiden aufeinander 
folgenden positiven des Probanden. 

Als Messwert für diesen Messdurchgang wird das geometrische Mittel der beiden so ermittelten 
Geruchsstoffkonzentrationen angesetzt. Das geometrische Mittel ist der arithmetische Mittelwert 
der Logarithmen der Geruchsstoffkonzentrationen. 

Jeder der eingesetzten Riechprobanden führt mindestens drei solche Messdurchgänge aus. Auf 
diese Weise erhält man eine Reihe von logarithmischen Umschlagspunkten. 

Der repräsentative Wert für die Geruchsstoffkonzentration der so ausgewerteten Probe ist der 
entlogarithmierte arithmetische Mittelwert der Logarithmen der Umschlagpunkte. Dieser Wert wird 
als Z50 bezeichnet. Probenahme, Auswertung der Proben, Messgeräte und Verfahrenskenn-
größen sind in der DIN EN 13725 /11/ beschrieben. 
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III. Verknüpfung von Olfaktometrie und spezieller Ausbreitungsrechnung für Geruch 

Vorgehensweise 

Zur Beurteilung einer Geruchsbelastung müssen umfassende Informationen über die Geruchs-
immissionen vorliegen. Das wesentliche Kriterium zur Beurteilung einer Geruchsbelastung ist die 
Dauer der Geruchseinwirkung als Prozentsatz der Jahresstunden, in denen Geruch am 
Immissionsort wahrgenommen werden kann. 

Solche Informationen lassen sich nur aus der Häufigkeitsverteilung der Geruchsimmissionen 
ermitteln. Die Berechnung der Häufigkeitsverteilung ist nur mit einem speziellen Ausbreitungs-
modell für geruchbeladene Abluft möglich. 

Hinweise zu dem hier angewandten Verfahren sind /4/ zu entnehmen. 

Ausbreitungsmodell 

Das Ausbreitungsmodell, das in der TA Luft /12/ zur Berechnung von Gasen und Stäuben vorge-
sehen ist, ist ein Lagrange-Partikelmodell. Dieses Modell ist unter der Bezeichnung AUSTAL2000 
verfügbar /13/.  

AUSTAL2000 ist ein Modell zur Ausbreitung von Spurenstoffen in der Atmosphäre, in dem der 
Transport der Schadstoffe und die turbulente Diffusion durch einen Zufallsprozess simuliert 
werden. AUSTAL2000 ist ein Episodenmodell, das den zeitlichen Verlauf von Stoffkonzentrationen 
in einem vorgegebenen Rechengebiet berechnen kann.  

Bei einem Lagrange-Partikelmodell erfolgt die Berechnung der Immissionen vereinfacht dargestellt 
in folgender Weise: Von jeder Emissionsquelle werden eine größere Anzahl Partikel freigesetzt. 
Der Weg dieser Partikel in der Atmosphäre wird berechnet. Dabei können Einflussfaktoren, die auf 
die Partikel wirken, berücksichtigt werden. Solche Faktoren sind z.B. Niederschlag, chemische 
Umwandlung, Gewicht. Bei den Berechnungen der ‚Bahnen’ der Teilchen wird die Windrichtung 
(das Windfeld) berücksichtigt, die durch Orographie und Gebäudestrukturen ‚verformt’ sein kann. 

Über das Berechnungsgebiet wird ein räumliches Gitter gelegt. Die in den einzelnen Gitterzellen 
angekommenen Teilchen werden gezählt. Die Anzahl der Teilchen ist ein Maß für die Verdünnung 
auf dem Transportweg und damit für die Immissionskonzentration. Zur Berechnung wird als 
meteorologische Eingangsgröße eine Wetterdatenstatistik (Häufigkeitsverteilung von Windrichtung, 
Windgeschwindigkeit und Ausbreitungsklasse) benötigt. Diese muss für den Anlagenstandort 
repräsentativ sein. 

Um die für die Geruchbeurteilung erforderlichen Wahrnehmungshäufigkeiten zu berechnen, wurde 
das Modell Austal2000 um ein entsprechendes Modul (AUSTAL2000G) ergänzt. Das ergänzte 
Modell wurde am 20.09.2004 in Hannover vorgestellt und als einzig zugelassenes Modell in die 
GIRL /4/ aufgenommen.  

Die Berechnungen der Geruchsimmissionen in dem vorliegenden Gutachten erfolgten mit dem 
Modell AUSTAL2000G. Nähere Einzelheiten zu dem Modell und der Validierung des Modells sind 
/14/ zu entnehmen. 
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Die 'Geruchsstunde' 

Die Bewertung der Erheblichkeit einer Geruchsbelästigung (nur eine erhebliche Belästigung ist 
eine schädliche Umwelteinwirkung) erfolgt derzeit nur über die Dauer der Geruchseinwirkungen 
am Immissionsort. Es werden Schranken gesetzt, die in Abhängigkeit von Art und Nutzung des 
betroffenen Gebietes nicht überschritten werden dürfen. Diese Schranken haben die Dimension 
'Prozent der Jahresstunden', d. h. es wird vorgegeben in wie viel Prozent der Jahresstunden 
Gerüche am Immissionsort auftreten dürfen. Für die Betrachtung nach GIRL /4/ werden die 
Ergebnisse als gerundete relative Häufigkeiten der Geruchsstunde angegeben. 

Darüber hinaus wird festgelegt, dass Stunden mit einem nicht nur vernachlässigbaren Zeitanteil 
mit Geruchsimmissionen innerhalb der Stunde bei der Summation der Geruchszeiten über das 
Jahr als volle Stunde zu berücksichtigen sind. Als vernachlässigbarer Zeitanteil werden derzeit 
Zeitanteile < 10 % (6 min. je Stunde) angesehen. 

Sobald der Zeitanteil mit Geruchswahrnehmungen innerhalb einer Stunde mindestens 6 Minuten 
beträgt, wird also die volle Stunde bei der Summation der Zeiten mit Geruchswahrnehmungen 
über das Jahr berücksichtigt. 

 

IV. Unterlagen und Literatur 
 

/11/ DIN EN 13725Luftbeschaffenheit – Bestimmung der Geruchsstoffkonzentration mit dynamischer Olfaktometrie. 
Juli 2003 

/12/ Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhal-
tung der Luft - TA Luft -) vom 24.07.2002 

/13/ AUSTAL2000www.austal2000.de 
/14/ L. Janicke,  U. Janicke Entwicklung des Ausbreitungsmodells Austal2000G www.austal2000.de 
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Anhang 2 
Stalldaten der benachbarten Betriebe 
nur für den behördeninternen Gebrauch 

Im südlichen Bereich des Plangebietes der 3. Änderung lag bisher der Geflügelhof Neu-
mann. Dieser Betrieb und auch die Tierhaltung des Betriebes Oppermann wurden aufge-
geben und nicht mehr berücksichtigt. 180 m nördlich des Plangebietes (Betrieb Detlefs) 
und 1.000 m nordwestlich (Betrieb Mohr) befinden sich Betriebe mit Pferdehaltung in rele-
vantem Umfang. Außerdem liegt ca. 900 m östlich des Plangebietes der Betrieb Dieck-
mann mit Rinderhaltung. Diese Betriebe werden berücksichtigt. 

Abbildung 1 des Gutachtens auf Seite 8 zeigt die Lage der berücksichtigten Geruchsquel-
len und die Lage des bezüglich der Geruchs-Immissionen zu untersuchenden Plangebie-
tes. 

Alle Stallanlagen, der Ausbreitungsweg und die Immissionsorte wurden während eines 
Ortstermins am 06.02.2014 in Augenschein genommen. Dabei wurden die geruchsrele-
vanten Daten der Betriebe erhoben. Die Lage der Quellen der Betriebe zeigen             
Abbildung 9 (Betrieb Detlefs), Abbildung 10 (Betrieb Dieckmann) und Abbildung 11 (Be-
trieb Mohr). 

Angaben zu den Tierzahlen, Tierarten sowie der Entmistungsart und der Lüftungstechnik 
der Stallungen der benachbarten Betriebe finden sich in Tabelle A 1. 

Die Geruchsemissionen, die durch die berücksichtigten Betriebe hervorgerufen werden, 
sind in der Tabelle A 2 dargestellt.  

Folgende Nebenquellen werden bei der Geruchsausbreitungsberechnung berücksichtigt: 
Bei den Pferdebetrieben werden Geruchsemissionen von Festmistlagerungen, beim Rin-
derbetrieb Güllelagerungen sowie Silagelager berücksichtigt. 
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Abbildung 9: Quellen des Betriebes Detlefs; (Luftbild: © Google) 

 

Abbildung 10: Quellen des Betriebes Dieckmann; (Luftbild: © Google) 
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Abbildung 11: Quellen des Betriebes Mohr; (Luftbild: © Google) 

  

 

Tabelle A 1: Angaben zu den Tierzahlen, Tierarten sowie der Entmistungsart und der 
Lüftungstechnik der Stallungen der benachbarten Betriebe 

Betreiber Quelle Anzahl / m² Tierart Entmistung Lüftung Abluftaustritt
Klaus Detlefs 2.1 10 Pferde über 3J. Festmist Fenster-Türen bodennah

2.2 10 Pferde über 3J. Festmist Fenster-Türen bodennah
Joachim Dieckmann 4.1 120 Rinder über 2 J. Flüssigmist Fenster-Türen bodennah

4.1 60 weibl. Jungvieh 1-2J. Flüssigmist Fenster-Türen bodennah
4.2 80 Rinder über 2 J. Flüssigmist Fenster-Türen bodennah
4.2 30 weibl. Jungvieh 1-2J. Flüssigmist Fenster-Türen bodennah
4.2 25 weibl. Jungvieh -1J. Flüssigmist Fenster-Türen bodennah
4.2 25 Aufzuchtkälber Flüssigmist Fenster-Türen bodennah
4.3 30 weibl. Jungvieh -1J. Flüssigmist Fenster-Türen bodennah
4.3 30 Aufzuchtkälber Flüssigmist Fenster-Türen bodennah

Pferdehof Mohr 5.1 20 Pferde über 3J. Festmist Fenster-Türen bodennah
5.2 20 Pferde über 3J. Festmist Fenster-Türen bodennah
5.3 20 Pferde über 3J. Festmist Fenster-Türen bodennah
5.4 20 Pferde über 3J. Festmist Fenster-Türen bodennah
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1) tierartspezifischer Gewichtungsfaktor nach GIRL /4/; vergl. Kap. 3.2 

Tabelle A 2: Geruchsemissionen, die durch die berücksichtigten Betriebe hervorgerufen 
werden 

 

  

GE/(s*m²)
GE/(s*GV)

Klaus Detlefs 2.1 10 Pferde über 3J. 1,10 11,0 10,0 110,0 1,0
2.2 10 Pferde über 3J. 1,10 11,0 10,0 110,0 1,0
2M 60 Festmist 60,0 3,0 180,0 1,0

Joachim Dieckmann 4.1 120 Rinder über 2 J. 1,20 144,0 12,0 1.728,0 0,5
4.1 60 weibl. Jungvieh 1-2J. 0,60 36,0 12,0 432,0 0,5
4.2 80 Rinder über 2 J. 1,20 96,0 12,0 1.152,0 0,5
4.2 30 weibl. Jungvieh 1-2J. 0,60 18,0 12,0 216,0 0,5
4.2 25 weibl. Jungvieh -1J. 0,40 10,0 12,0 120,0 0,5
4.2 25 Aufzuchtkälber 0,19 4,8 12,0 57,0 0,5
4.3 30 weibl. Jungvieh -1J. 0,40 12,0 12,0 144,0 0,5
4.3 30 Aufzuchtkälber 0,19 5,7 12,0 68,4 0,5
4S1 24 Maissilage 24,0 3,0 72,0 0,5
4S2 20 Grassilage 20,0 6,0 120,0 1,0
4G1 177 Güllelager, Rindergülle 176,7 3,0 530,1 0,5
4G2 700 Güllelager, Rindergülle 700,0 3,0 2.100,0 0,5

Pferdehof Mohr 5.1 20 Pferde über 3J. 1,10 22,0 10,0 220,0 1,0
5.2 20 Pferde über 3J. 1,10 22,0 10,0 220,0 1,0
5.3 20 Pferde über 3J. 1,10 22,0 10,0 220,0 1,0
5.4 20 Pferde über 3J. 1,10 22,0 10,0 220,0 1,0
1M 325 Festmist 325,0 3,0 975,0 1,0

GE/s f 1)Betreiber Quelle Anzahl / m² Tierart GV/Tier GV bzw m²
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Anhang 3 
Ausgabe-Datei AUSTAL 2000 
2017-10-02 11:36:33 --------------------------------------------------------- 
TalServer:. 
 
   Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x 
   Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2014 
   Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2014 
 
   Arbeitsverzeichnis: ./.  
 
Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52 
Das Programm läuft auf dem Rechner "HH-S00001". 
 
============================= Beginn der Eingabe 

============================ 
> ti "B47_beide_ohne Puten"                   'Projekt-Titel 
> gx 3550517                                  'x-Koordinate des Bezugspunktes 
> gy 5954189                                  'y-Koordinate des Bezugspunktes 
> z0 1.00                                     'Rauigkeitslänge 
> qs 2                                        'Qualitätsstufe 
> az 

"C:\Projekte2SM\UBP\UBP_2014\114ubp010_B47_Tornesch.pre\hamburg_05.akterm
" 'AKT-Datei 

> dd 10                                       'Zellengröße (m) 
> x0 -437                                     'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 
> nx 160                                      'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung 
> y0 -600                                     'y-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 
> ny 160                                      'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung 
> xq -71.59      -34.45      -31.40      992.42      996.10      965.37      1004.64     1019.74     

1025.46     1063.84     908.95      926.31      957.63      952.70      985.73 
> yq 410.62      420.88      470.18      88.61       149.17      171.29      200.14      191.78      

170.61      41.38       694.40      626.98      672.40      717.56      718.49 
> hq 0.00        0.00        1.00        0.00        0.00        0.00        1.00        1.00        1.00        

1.00        0.00        0.00        0.00        0.00        1.00 
> aq 33.49       39.29       10.00       39.01       38.36       25.18       0.00        0.00        

12.00       35.00       36.95       10.81       25.26       31.92       25.00 
> bq 16.78       7.68        6.00        28.07       21.61       27.80       8.00        8.00        12.00       

20.00       14.98       29.78       11.32       6.67        13.00 
> cq 2.00        2.00        0.00        2.00        2.00        2.00        3.00        2.50        0.00        

0.00        2.00        2.00        2.00        2.00        0.00 
> wq 60.62       56.77       55.92       285.38      274.43      271.08      272.86      271.79      

276.01      338.78      297.65      27.90       297.14      26.11       297.16 
> vq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 
> dq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 
> qq 0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       

0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
> sq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 
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> lq 0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      
0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 

> rq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 

> tq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 

> odor_050 0           0           0           2160        1545        212.4       72          0           530.1       
2100        0           0           0           0           0 

> odor_100 110         110         180         0           0           0           0           120         0           
0           220         220         220         220         975 

> odor_150 0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           
0           0           0           0           0 

> pm-1 0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           
0           0           0           0           0 

> pm-2 0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           
0           0           0           0           0 

> pm-u 0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           
0           0           0           0           0 

> xx-1 0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           
0           0           0           0           0 

> xp -304.92     -36.21      44.80       -206.13     128.20      -125.24     176.28      -140.21     
-182.41     -373.14     661.07      855.52      860.48      926.93      605.47      649.49      
1043.19 

> yp 96.55       213.13      57.04       -31.87      72.62       -135.64     74.83       357.42      
439.13      331.31      920.80      752.29      650.49      613.09      167.05      216.11      
263.90 

> hp 1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        
1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50 

============================== Ende der Eingabe 
============================= 

 
Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 4 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 5 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 6 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 7 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 8 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 9 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 10 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 11 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 12 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 13 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 14 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 15 beträgt weniger als 10 m. 
 
AKTerm 

"C:/Projekte2SM/UBP/UBP_2014/114ubp010_B47_Tornesch.pre/hamburg_05.akterm
" mit 8760 Zeilen, Format 3 

Es wird die Anemometerhöhe ha=21.4 m verwendet. 
Verfügbarkeit der AKTerm-Daten 100.0 %. 
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Prüfsumme AUSTAL   524c519f 
Prüfsumme TALDIA   6a50af80 
Prüfsumme VDISP    3d55c8b9 
Prüfsumme SETTINGS fdd2774f 
Prüfsumme AKTerm   7ff8c049 
 
===================================================================

========== 
 
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "pm" 
TMT: 365 Tagesmittel (davon ungültig: 0) 
TMT: Datei "././pm-j00z" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././pm-j00s" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././pm-t35z" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././pm-t35s" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././pm-t35i" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././pm-t00z" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././pm-t00s" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././pm-t00i" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././pm-depz" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././pm-deps" ausgeschrieben. 
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "xx" 
TMT: 365 Tagesmittel (davon ungültig: 0) 
TMT: Datei "././xx-j00z" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././xx-j00s" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././xx-depz" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././xx-deps" ausgeschrieben. 
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor" 
TMT: 365 Tagesmittel (davon ungültig: 0) 
TMT: Datei "././odor-j00z" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor-j00s" ausgeschrieben. 
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor_050" 
TMT: 365 Tagesmittel (davon ungültig: 0) 
TMT: Datei "././odor_050-j00z" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor_050-j00s" ausgeschrieben. 
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor_100" 
TMT: 365 Tagesmittel (davon ungültig: 0) 
TMT: Datei "././odor_100-j00z" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor_100-j00s" ausgeschrieben. 
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor_150" 
TMT: 365 Tagesmittel (davon ungültig: 0) 
TMT: Datei "././odor_150-j00z" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor_150-j00s" ausgeschrieben. 
TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x. 
TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "pm" 
TMO: Datei "././pm-zbpz" ausgeschrieben. 
TMO: Datei "././pm-zbps" ausgeschrieben. 
TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "xx" 
TMO: Datei "././xx-zbpz" ausgeschrieben. 
TMO: Datei "././xx-zbps" ausgeschrieben. 
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TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "odor" 
TMO: Datei "././odor-zbpz" ausgeschrieben. 
TMO: Datei "././odor-zbps" ausgeschrieben. 
TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "odor_050" 
TMO: Datei "././odor_050-zbpz" ausgeschrieben. 
TMO: Datei "././odor_050-zbps" ausgeschrieben. 
TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "odor_100" 
TMO: Datei "././odor_100-zbpz" ausgeschrieben. 
TMO: Datei "././odor_100-zbps" ausgeschrieben. 
TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "odor_150" 
TMO: Datei "././odor_150-zbpz" ausgeschrieben. 
TMO: Datei "././odor_150-zbps" ausgeschrieben. 
=================================================================== 
 
Auswertung der Ergebnisse: 
========================== 
 
     DEP: Jahresmittel der Deposition 
     J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit 
     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
 
WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m. 
         Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher 
         möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung! 
 
Maximalwerte, Deposition 
======================== 
PM       DEP : 0.0000 g/(m²*d) (+/-  0.0%) 
XX       DEP : 0.000e+000 g/(m²*d) (+/-  0.0%) 
=================================================================== 
 
Maximalwerte, Konzentration bei z=1.5 m 
======================================= 
PM       J00 :   0.0 µg/m³ (+/-  0.0%) 
PM       T35 :   0.0 µg/m³ (+/-  0.0%) 
PM       T00 :   0.0 µg/m³ (+/-  0.0%) 
XX       J00 : 0.000e+000 g/m³  (+/-  0.0%) 
 
Maximalwert der Geruchsstundenhäufigkeit  bei z=1.5 m 
===================================================== 
ODOR     J00 : 100.0 %     (+/-  0.0 ) bei x=  -32 m, y=  475 m ( 41,108) 
ODOR_050 J00 : 100.0 %     (+/-  0.0 ) bei x=  978 m, y=  155 m (142, 76) 
ODOR_100 J00 : 100.0 %     (+/-  0.0 ) bei x=  -32 m, y=  475 m ( 41,108) 
ODOR_150 J00 :   0.0 %     (+/-  0.0 ) 
ODOR_MOD J00 : 100.0 %     (+/-  ?   ) bei x=  -32 m, y=  475 m ( 41,108) 
=================================================================== 
 
2017-10-02 22:42:50 AUSTAL2000 beendet. 
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1 Stadt Tornesch Bebauungsplan 47, 3. Änderung „Businesspark Tornesch“ 

Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden und der Öffentlichkeit gem. §§ 4 (2), 2 (2) und 3 (2) BauGB 
Abwägungsvorschlag vom 18.12.2019 

A.  Weder Anregungen noch Hinweise äußerten folgende Beteiligte:

 

1. Azv Südholstein, Schreiben vom 23.12.2014 

2. Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau, Schreiben vom 12.01.2015 

3. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume – Untere Forstbehörde, Schreiben vom 22.12.2014 

4. IHK zu Kiel, Schreiben vom 11.02.2015 

5. Hamburger Verkehrsverbund GmbH, Schreiben vom 19.12.2014 

6. Gemeinde Moorrege, Schreiben vom 30.12.2014 

7. Gemeinde Ellerhoop, Schreiben vom 23.12.2014 

8. Gemeinde Heidgraben, Schreiben vom 30.12.2014 

9. Amt Elmshorn-Land, Schreiben vom 13.01.2015 

10. Gemeinde Prisdorf, Schreiben vom 16.01.2015 

11. Gemeinde Kummerfeld, Schreiben vom 06.01.2015 
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2 Stadt Tornesch Bebauungsplan 47, 3. Änderung „Businesspark Tornesch“ 

Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden und der Öffentlichkeit gem. §§ 4 (2), 2 (2) und 3 (2) BauGB 
Abwägungsvorschlag vom 18.12.2019 

 B. Folgende Beteiligte äußerten Anregungen oder gaben Hinweise: 

 

1. Kreis Pinneberg, Schreiben vom 02.02.2015 

Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag 

Stellungnahme des Fachdienstes Umwelt: 
 
Untere Bodenschutzbehörde: 
 
Die 3. Änderung des B-Planes Nr. 47 der Stadt Tornesch, nord-
westlich des Asperhorner Wegs, durchläuft das Verfahren Sco-
ping TöB 4-1 erneut. 
 
Im Umweltbericht sind als Umweltschutzziele §1a (2) BauGB und 
§1 BBodSchG genannt. Wie bereits im ersten Scoping-Verfahren 
hier noch mal die Abschätzung des Mutterbodenverlustes: Im 
Falle der geplanten gewerblichen Nutzung der Fläche ist damit zu 
rechnen, dass der überschüssige (Mutter)-Boden nicht auf dem 
Gelände verbleibt. Der Änderungsbereich hat eine Fläche von 
40.-50.000 m². Je nach Art der Bebauung fällt (Mutter)-Boden im 
Volumen zwischen 10.000 und 20.000 m³ an. Über den mögli-
chen Verbleib sind bisher keine Informationen im Umweltbericht 
enthalten. Es wird angeregt, entsprechende Untersuchungen des 
Bodens durchzuführen, die Ergebnisse in die Begründung aufzu-
nehmen und die sich ergebenen Umweltfolgen der Planänderung 
(hier Verbringung des Mutterbodens aus dem Plangeltungsbe-
reich) entsprechend zu konkretisieren und ggf. Minimierungsmög-
lichkeiten aufzuzeigen. 
 
Ansprechpartner bei der unteren Bodenschutzbehörde: Herr 
Krause, Telefon: 04121/ 4502 2286 
 
Aus Stellungnahme zur 41.FNP-Ä. vom 03.02.2015: 

 
 
 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die angeregten Bodenuntersuchungen wurden durchgeführt, die 
Ergebnisse in der Begründung (bzw. im Umweltbericht) aufge-
nommen und Minimierungsmöglichkeiten aufgezeigt. 
Die Äußerung wurde berücksichtigt. 
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3 Stadt Tornesch Bebauungsplan 47, 3. Änderung „Businesspark Tornesch“ 

Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden und der Öffentlichkeit gem. §§ 4 (2), 2 (2) und 3 (2) BauGB 
Abwägungsvorschlag vom 18.12.2019 

Folgender Hinweis wird für die Begründung vorgeschlagen: 

Ergeben sich bei Erdarbeiten Hinweise auf Bodenverunreinigun-
gen, schädliche Bodenveränderungen und/oder eine Altlast, so ist 
dieses der unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Pinneberg 
unverzüglich nach § 2 des Landes-Bodenschutzgesetzes mitzu-
teilen, so dass Maß-nahmen zur Gefahrermittlung und/ oder Ge-
fahrenabwehr nach dem Bodenschutzrecht eingeleitet werden 
können. 
 
Untere Wasserbehörde: 
 
Die 3. Änderung des B-Plans Nr. 47 der Stadt Tornesch kann aus 
Sicht der unteren Wasserbehörde dann verwirklicht werden, 
wenn das wasserwirtschaftliche Konzept von d+p, dänekamp und 
partner, Beratende Ingenieure VBI, Pinneberg, März 2014 beach-
tet wird. 
 
Für die Verlegung eines Teilstücks des Grabens I (neu Graben 
I.1) ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich, die 
rechtzeitig vor Baubeginn einzuholen ist. 
 
Ihr Ansprechpartner ist Hartwig Neugebauer, Tel Nr.: 04121 
4502-2301. 
 
Untere Wasserbehörde – Grundwasser: 
 
Keine Anmerkungen, Ansprechpartner: Herr Klümann, Tel.: 
04121 4502 2283 
 
Untere Naturschutzbehörde: 
 

 
 
Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 
Die Äußerung wird beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das wasserwirtschaftliche Konzept wurde durch die veränderten 
Gegebenheiten neu erstellt und wird in der Planung berücksich-
tigt. 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis wird in die Begründung mit aufge-
nommen. 
Die Äußerung wird beachtet. 
 
 
 
 
 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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4 Stadt Tornesch Bebauungsplan 47, 3. Änderung „Businesspark Tornesch“ 

Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden und der Öffentlichkeit gem. §§ 4 (2), 2 (2) und 3 (2) BauGB 
Abwägungsvorschlag vom 18.12.2019 

Grundsätzlich keine Bedenken 
 
Auskunft: Hoffmann Tel. 2267 
 
Gesundheitlicher Umweltschutz: 
 
In der Festsetzung zum B-Plan 47 3. Änderung werden in Kapitel 
4.4 Flächenschallleistungspegel festgesetzt im Sondergebiet ge-
troffen. Diese basieren auf einer Berechnung der Germanischen 
Lloyd von 1994. Seit dem haben sich die Berechnungsgrundla-
gen geändert. Daher sollte diese schalltechnische Betrachtung 
entsprechend überarbeitet werden. Die Prüfung der Einhaltung 
hat in Anlehnung an DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, zu erfol-
gen. Die Immissionsprognosen sind wie folgt durchzuführen: 
 
1. Ableitung der maximal zulässigen Beurteilungspegelanteile für 
den jeweiligen Betrieb aus den festgesetzten maximal zulässigen 
Emissionskontingenten mit Hilfe einer Ausbreitungsrechnung 
nach DIN ISO 9613-2 (ohne Berücksichtigung der Geländehöhen, 
der Meteorologiekorrektur, weiterer Abschirmungen sowie Refle-
xionen im Plangeltungsbereich, Lärmquellenhöhe 1 m über Ge-
lände, Immissionspunkthöhe jeweils für das oberste Geschoss 
der nächstgelegenen Wohnbebauung); 
 
2. Durchführung einer betriebsbezogenen Lärmimmissionsprog-
nose auf Grundlage der TA Lärm mit dem Ziel, die unter 1. ermit-
telten maximal zulässigen Beurteilungspegelanteile für den be-
trachteten Betrieb zu unterschreiten.  
 
Mit Hilfe dieser maximal zulässigen Emissionskontingente kön-
nen mehrere Betriebe, die Lärm emittieren, angesiedelt werden. 
Bei der ursprünglichen Angabe von Flächenschallleistungspegel 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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5 Stadt Tornesch Bebauungsplan 47, 3. Änderung „Businesspark Tornesch“ 

Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden und der Öffentlichkeit gem. §§ 4 (2), 2 (2) und 3 (2) BauGB 
Abwägungsvorschlag vom 18.12.2019 

können die zulässigen Werte jedoch bereits durch den Erstan-
siedler ausgeschöpft werden, so dass weiteren „lauten“ Betriebe 
sich ansiedeln können. 

Mein Textvorschlag nach Vorlage der schalltechnischen Untersu-
chung lautet dann: Zum Schutz der angrenzenden Wohnhäuser 
außerhalb des Geltungs-bereichs des Bebauungsplanes vor Ge-
werbelärm sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans nur Be-
triebe und Anlagen zulässig, deren Emissionen die folgenden 
maximal zulässigen Emissionskontingente LEk (bezogen auf 1 
m²) nicht überschreiten: 
 
 
 
Auskunft erteilt: Frau Schierau, Tel.: 04121/4502 2294 
 

 
 
 
 
Es wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt 
(Lärmkontor), in der die zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte 
erforderlichen Emissionskontingente ermittelt wurden. Diese wur-
den als Festsetzung in die Planzeichnung und die textl. Festset-
zungen mit aufgenommen. Die Begründung wurde ergänzt. 
Die Äußerung wird beachtet. 
 
 

 
 

2. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Schreiben vom 12.02.2015 

Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag 

Zu dem o.a. Vorhaben werden aus der Sicht des Immissions-
schutzes folgende Anregungen mitgeteilt:  
 
Mit dem Vorhaben sollen die bauplanungsrechtlichen Vorausset-
zungen zum einen für eine Erweiterung der Sondergebietsfläche 
„Umwelttechnik und Sonderbetriebe“ zum anderen für die Absi-
cherung der vorhandenen gewerblichen Geflügelzuchtanlage. 
 
Geflügelhaltungen sollen aufgrund der mit der Haltung verbunde-
nen Geruchs-, Staub und Bioaerosolemissionen vornehmlich im 
Außenbereich mit einem entsprechenden Abstand zu schutzbe-
dürftigen Nutzungen angesiedelt werden.  
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6 Stadt Tornesch Bebauungsplan 47, 3. Änderung „Businesspark Tornesch“ 

Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden und der Öffentlichkeit gem. §§ 4 (2), 2 (2) und 3 (2) BauGB 
Abwägungsvorschlag vom 18.12.2019 

Zur Prüfung der Verträglichkeit mit der an die Geflügelhaltung 
heranrückenden Nutzungen wurden entsprechende gutachterli-
che Untersuchungen des TÜV Nord durchgeführt. 
 
Die darin getroffenen Annahmen wurden mit den hier vorliegen-
den seinerzeit erteilten immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungen für die Tierhaltungs- bzw. für die Schlachtanlage abgegli-
chen, in denen die genehmigten Anlagenkapazitäten genannt 
werden.  
 
Für die Tierhaltung wurde seinerzeit (1993) eine Kapazität von 
11.000 Truthühnermastplätzen in den vier Stallgebäuden (2 x 
1.500 und 2 x 4.000 ) genehmigt, welche sich zu je einem Drittel 
aus Großtieren, Masttieren und Küken zusammensetzen sollten 
(siehe Auszug aus der Genehmigung). Die Sachverständige geht 
in ihren Betrachtungen von insgesamt nur 6.100 Truthühnern 
aus. Die Betrachtung sollte daher auf die maximal zulässige An-
lagenkapazität durchgeführt werden. Haben sich zwischenzeitig 
geringere Tierplatzzahlen z.B. aus tierschutzrechtlichen Gründen 
ergeben, so ist diese aus dem jetzt zulässigem Platzbedarf zu 
ermitteln. Damit soll sichergestellt werden, dass der Betreiber 
auch zukünftig seine ihm genehmigte Tierplatzzahl ausschöpfen 
darf, auch wenn zurzeit nur eine geringere Anzahl gehalten wird. 
Der Geruchsmassenstrom ist ggf. zu überarbeiten. 
 
Laut den hier vorliegenden Bauzeichnungen für die Stallgebäude 
verfügen diese über eine Höhe von 6,50 m einschl. Abluftauslass. 
Die Sachverständige hat bislang eine Quellhöhe von nur 4,0 m 
angenommen. Die Volumenquelle ist entsprechend zu vergrö-
ßern. 
 
Die Festmistlagerfläche wurde für eine Kapazität von 600 t di-
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7 Stadt Tornesch Bebauungsplan 47, 3. Änderung „Businesspark Tornesch“ 

Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden und der Öffentlichkeit gem. §§ 4 (2), 2 (2) und 3 (2) BauGB 
Abwägungsvorschlag vom 18.12.2019 

mensioniert. Die Abmessungen betragen ca. 20 x 15 m, entspre-
chend 300 m². Die Sachverständige war in Ihren Berechnungen 
von 25 m² ausgegangen. Auch hier muss die genehmigte Größe 
Eingang in die Berechnungen finden. 
 
Gemäß Nebenbestimmung zur immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigung von 1995 für die Schlachtanlage ist ein 10-facher 
Luftwechsel für die Schlachträume erforderlich. Die Sachverstän-
dige war in ihren Betrachtungen bislang von einem 5-fachen 
Luftwechsel ausgegangen. Der Emissionsmassenstrom ist ent-
sprechend zu erhöhen. 
 
Die erwähnten Punkte sind bei der Überarbeitung der Prognose 
für die § 4 Abs. 2 BauGB-Beteiligung zu beachten. 
 
Im Übrigen vertritt das LLUR die Auffassung, dass die Daten des 
Anhangs 2, ausgenommen personenbezogene Daten wie Namen 
und Adressen, gemäß der VDI 3783, Blatt 13 – „Qualitätssiche-
rung in der Immissionsprognose“ dem Gutachten zur Auslegung 
beizufügen sind. Auf die dort genannte Prüfliste für Immissions-
prognosen wird verwiesen. Es fehlt im Wesentlichen die tabellari-
sche Darstellung der Quellen, angesetzte Emissionsparameter 
und in die Berechnung eingeflossener Emissionsmassenströme, 
der Auszug aus der AKTerm, aus der sich die zur Rauigkeitslän-
ge verwendete Anemometerhöhe ergibt. 
 
Bewertung der Ergebnisse der vorgelegten Immissionsprognose:  
 
Zur Bewertung von Geruchsimmissionen sind die zulässigen Im-
missionswerte in der Geruchsimmissionsrichtlinie genannt. Da-
nach wäre in dem mit einen Gewerbegebiet vergleichbaren Son-
dergebiet eine belästigungsrelevante Kenngröße von 0,15 zuläs-
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sig. Der Bereich, in dem dieser Wert überschritten wird, wurde 
bereits für Nutzungen zum dauerhaften Aufenthalt von Personen 
(Betriebsleiterwohnungen oder ständige Arbeitsplätze) im darge-
stellten Bereich der Planzeichnung ausgeschlossen. 
 
Zur Bewertung von Staubimmissionen sind Immissionsgrenzwer-
te für Staubniederschlag in Nr. 4.3.1 TA Luft zum Schutz vor er-
heblichen Belästigungen und PM10 (nicht sedimentierender lun-
gengängiger Feinstaub) in Nr. 4.2.1 TA Luft zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit genannt. Der Staubemissionsmassen-
strom der Geflügelhaltung mit bislang angenommenen 2.639 kg/a 
ist nicht irrelevant. Da in unmittelbarem Umfeld zu den Stallungen 
Nutzungen errichtet werden sollen ist die Untersuchung um die 
Parameter PM10 und Staubniederschlag zu ergänzen. Die Emis-
sionskennwerte ergeben sich aus der VDI 3894, Blatt 1. Auf die 
noch zu klärende Anzahl zu berücksichtigender Tierplätze wird 
hingewiesen. 
 
Für die Beurteilung von Bioaerosolen gibt es derzeit keine in Ge-
setzen oder Verwaltungsvorschriften definierten Grenz- oder 
Richtwerte. In der 2014 neu erschienenen VDI 4250 werden 
Aufmerksamkeitswerte genannt. In dem in 2014 seitens des 
MELURs veröffentlichen Erlasses vom 26.06.2014 „Immissions-
schutzrechtliche Anforderungen an Tierhaltungsanlagen“ werden 
Regelungen zum Umgang mit Bioaerosolen in immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren genannt; diese Regelungen 
können hilfsweise auch für eine heranrückende (Wohn-
)Bebauung an eine Tierhaltungsanlage herangezogen werden. 
 
Die Sachverständige hat gemäß den Vorgaben des Erlasses die 
Gesamtstaubemission der Tierhaltungsanlage in einer Ausbrei-
tungsberechnung als PM 10 berechnet und diese mit dem Irrele-
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vanzwert der TA Luft (1,2 μg/m³) verglichen (Abbildung 7 des 
Gutachtens). Im Ergebnis verbleibt das obere Drittel im Plange-
biet, in dem dieser Wert-nicht überschritten wird. Legt man diesen 
Wert als Entscheidungshilfe zugrunde, so sollte im übrigen Be-
reich ein dauerhafter Aufenthalt von Menschen aufgrund mögli-
cher Bioaerosolimmissionen aus Vorsorgegründen ausgeschlos-
sen werden. Das Kriterium der Bioaerosolimmissionen erfordert 
somit einen größeren Abstand als der, der sich aus der Betrach-
tung der Geruchsimmissionen ergibt. 
 
Alternativ wäre eine detailliertere Betrachtung aufgrund der im 
Erlass genannten Leitpara-meter für die Bioaerosole erforderlich, 
d.h. eine Ausbreitungsberechnung in Bezug auf Keime. Emissi-
onsansätze finden sich in der derzeit im Entwurf vorliegenden 
VDI-Richtlinie 4255, Blatt 3, Emissionsfaktoren für die Geflügel-
haltung. 
 
Zusammengefasst wird jedoch vorgeschlagen schon aufgrund 
der jetzt gewonnenen Erkenntnisse, Nutzungen bei denen sich 
Menschen nicht nur vorübergehend aufhalten im Plangebiet SO-
Umwelt von vornherein auszuschließen. 
 
Zur Planzeichnung:  
 
In der Legende fehlt die „Punkt-Strich“-Linie zur Abgrenzung un-
terschiedlicher Nutzungen. Zur Absicherung der Zulässigkeit soll-
te die Festmistlagerfläche dargestellt und textlich erwähnt wer-
den, dass diese auch außerhalb der Baugrenze zulässig ist. 
 
Zu den textlichen Festsetzungen: 
 
Die Festsetzungen zum zulässigen flächenbezogenen Schallleis-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gutachten zur Keim- und Geruchsbelastung wurde entspre-
chend der Anregung ergänzt. Der Entwurf zum Bebauungsplan 
wurde den neuen Ergebnissen der Untersuchung angepasst: 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Durch die Aufgabe des Geflügelhofes wird aus dem geplanten 
Sondergebiet „Ge-flügelhof“ auch ein Sondergebiet „Umwelttech-
nik und Sonderbetriebe“. Damit sind auch die Haltung bzw. 
Tiernutzungen auf der Fläche nicht mehr zulässig. 
Die Äußerung wird beachtet. 
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tungspegel mit 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts sind nicht zu-
lässig, da es Ihnen an der entsprechenden Gliederung des Ge-
bietes fehlt. Weiterhin fehlt die Vorgabe wie diese im Bauantrags-
verfahren nachzuweisen wären. Aufgrund der im Verhältnis zur 
Gesamtfläche geringen Größe der Erweiterungsfläche und der 
bereits vorhandenen Bebauung sowie der eingeschränkten Nut-
zungsmöglichkeiten (im wesentlichen Gebäude ohne ständigen 
Aufenthalt von Personen) werden Emissionskontingente in die-
sem Einzelfall auch nicht für erforderlich gehalten. 
 
Aufgrund der Geflügelhaltung im Plangebiet sollte der Hinweis 
aufgenommen werden, dass im Plangebiet mit erheblichen Ge-
ruchsimmissionen gemäß der Geruchsimmissionsrichtlinie zu 
rechnen ist. 
 
Zur B-Plan-Begründung: 
 
Es findet sich kein Kapitel zum Immissionsschutz, Stichwort 
„Lärm- und Geruchsbelastung“. 
 
Im Umweltbericht auf Seite 6 wird von einer Erweiterung des 
Feuerwehrgeländes gesprochen. Dieses widerspräche den Plan-
darstellungen. Seite 13: Das Gutachten des TÜV-Nord betrachtet 
nur Geruchs- und Bioaerosolimmissionen aufgrund der Tierhal-
tungen innerhalb und außerhalb des Plangebietes. Im Umfeld 
befinden sich z.B. auch eine geruchsemittierende Abfallbehand-
lungsanlage oder die Müllverbrennung. Hier sollte zumindest ver-
bal die Einwirkungen auf das Plangebiet abgehandelt werden. 
Eine Betrachtung der Staubdeposition aus der Tierhaltung wurde 
bislang nicht durchgeführt. Die auf Seite 13 erwähnten (Keim)-
Filter für die Gebäude im Sondergebiet Umwelt wurden in den 
textlichen Festsetzungen noch nicht berücksichtigt. 

Es wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt 
(Lärmkontor), in der die zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte 
erforderlichen Emissionskontingente ermittelt wurden. Diese wur-
den als Festsetzung in die Planzeichnung und die textl. Festset-
zungen mit aufgenommen. Auf die Festsetzung von flächenbezo-
genen Schallleistungspegeln wird verzichtet. Die Begründung 
wurde ergänzt. 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Durch die Aufgabe des Geflügelhofes haben sich diesbezüglich 
neue Rahmenbedingungen ergeben. 
Die Äußerung wird beachtet. 
 
 
 
 
Ein entsprechendes Kapitel wird im Umweltbericht aufgenom-
men. Der Umweltbericht ist Teil der Begründung. 
Die Äußerung wird beachtet. 
 
Der Umweltbericht wird entsprechend korrigiert, die Erweiterung 
des Feuerwehrgeländes ist nicht Thema dieser B-Planänderung. 
Die Äußerung wird beachtet. 
 
Das Keim- und Geruchsgutachten wurde entsprechend ergänzt 
und durch die Auf-gabe des Geflügelhofes aktualisiert. 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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3. BUND, Schreiben vom 29.12.2014 

Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag 

Planzeichnung:  
 
Es ist nicht erkennbar wo die Zufahrt zu den Sondergebieten U/2; 
U2a; U2b geplant ist. Was passiert mit den vorhandenen Bäu-
men? Werden die ersetzt und wo, in welchem Umfang? 
 
 
 
 
 
l Festsetzung Grünordnung  
2.1 Stell- und Parkplatzbegrünung  
 
Um die Maßnahme dauerhaft zu sichern, sollte folgende Festset-
zung mit aufgenommen werden: Die Bäume sind gegen Überfah-
ren mit geeigneten Maßnahmen zu schützen.  
 
Es fehlen Festsetzungen zur Dach- und Fassadenbegrünung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Zufahrt zu den Sondergebieten U/2, U/2a und U/2b soll aus-
schließlich über die Lise-Meitner-Allee erfolgen (siehe Begrün-
dung, Kap. Verkehrliche Erschließung). Der straßenbegleitende 
Baumbestand an der Lise-Meitner-Allee befindet sich au-ßerhalb 
des Geltungsbereiches der 3.Änderung und wird weiterhin durch 
den B-Plan 47  zum Erhalt festgesetzt. 
Die Äußerung wird beachtet. 
 
Die textl. Festsetzungen werden in Kap. I 2.3 entsprechend er-
gänzt. 
Die Äußerung wird beachtet. 
 
 
 
 
Um die Eingriffe in Natur und Landschaftsbild zu minimieren, wird 
folgende Ergänzung der textl. Festsetzungen vorgenommen:  
 
3.1 Dachbegrünung:  
Im Sondergebiet Umwelttechnik sind die Dächer neuer Gebäude 
mit einer Gebäudehöhe von mindestens 5 Metern über Gelände 
mit Flach- oder flachgeneigten Dächern mit einer Dachneigung 
bis maximal 20 Grad auf mindestens 70 % der Dachfläche mit 
einem mindestens 8 cm straken durchwurzelbaren Substratauf-
bau zu versehen und extensiv zu begrünen. Von einer Dachbe-
grünung kann in den Bereichen abgesehen werden, die der Be-
lichtung, Be- und Entlüftung, als Dachterrasse oder der Aufnah-

TOP 16

730 von 743 der Zusammenstellung



  
12 Stadt Tornesch Bebauungsplan 47, 3. Änderung „Businesspark Tornesch“ 

Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden und der Öffentlichkeit gem. §§ 4 (2), 2 (2) und 3 (2) BauGB 
Abwägungsvorschlag vom 18.12.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Maß der baulichen Nutzung/ 7 Ver- und Entsorgung  
2.1.5 Schutzgut Wasser/Umweltbericht  
 
Reicht das Entwässerungskonzept aus? Anhand der Ausnutzung 
der Grundflächenzahl bezweifeln wir, dass die Schaffung von of-
fenen Gräben bei Starkregenereignissen ausreichend sein wird. 
Auch ist nicht klar, wohin die Gräben führen. Die Rückhaltegrä-
ben sind zum Teil nicht untereinander verbunden (zumindest ist 
dies nicht aus dem Plan ersichtlich). Wenn es sich um Rückhal-
tegräben und nicht um Versickerungsmulden handelt, wie ist es 
bei starken Regenfällen? Sind die Mulden ausreichend dimensio-
niert? Gibt es im Anschluss an die Gräben Regenrückhaltebe-

me technischer Anlagen dienen (auch Photovoltaik und Solar-
thermie). Diese sind auf höchstens 50 % der Dachflächen von 
Gebäuden zulässig. 
 
Von einer Dachbegrünung kann abgesehen werden, wenn die 
Errichtung von Anlagen zur Nutzung solarer Energie umgesetzt 
wird. Die Kombination von der Nutzung solarer Energie und 
Dachbegrünung ist möglich. 
 
3.2 Fassadenbegrünung 
Im Sondergebiet Umwelttechnik sind Fassadenteile mit mehr als 
100 m² Fläche zu begrünen. Je 100 m² Fläche ist eine Pflanze 
mit je mind. 1 m² Pflanzfläche zu setzen. Für nicht selbstklim-
mende Pflanzen sind Rankgerüste anzubringen. 
 
Ausnahmsweise kann auf eine Fassadenbegrünung verzichtet 
werden, wenn dies für die Nutzung erneuerbarer Ressourcen er-
forderlich ist.  
Die Äußerung wird beachtet. 
 
Das Entwässerungskonzept zur 3. Änderung des Bebauungs-
plans 47 (Dänekamp & Partner, Pinneberg) berücksichtigt die 
zukünftig maximal zulässige Versiegelung der zukünftigen Bau-
flächen, die Gelände- und Bodenverhältnisse sowie die Abfluss-
möglichkeiten aus dem Gebiet heraus. Die Dimensionierung der 
Gräben und der für diese erforderlichen Grünflächen wurden dem 
Rückhaltebedarf angepasst , eine Versickerung kann in diesem 
Bereich auf Grund der Untergrundverhältnisse nicht stattfinden, 
die Rückhaltung findet in den Gräben statt, die laut Entwässe-
rungskonzept hierfür ausreichend dimensioniert sind. Die Gräben 
sind miteinander und mit Kanälen verbunden. Die Ableitung des 
Niederschlagswassers findet differenziert nach „belastetem“ Re-
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cken oder Überflutungsflächen? 
 
 
 
5.2.2 Gebäudehöhe  
Wir bereits in unseren vorangegangenen Stellungnahmen lehnen 
wir die zulässige Gebäudehöhe und vor allem in diesem Gebiet 
die zulässige Traufhöhe bei untergeordneten Bauteilen von 46,5 
m ab. Entgegen den Aussagen aus dem Entwurf sehen wir 
durchaus eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbil-
des. Das Gewerbegebiet grenzt an ein ländlich geprägtes Gebiet 
und der nördliche Teil beeinflusst die bestehenden Wohngebäude 
äußerst negativ. Auch wenn die Traufhöhe nur im Kernbereich 
zugelassen werden soll. Sie wird die östlich gelegenen Gebäude 
überragen und wird in jedem Fall weithin sichtbar sein. Auch dass 
vorhandene und geplante Bäume eine Abschirmung gewährleis-
ten sollen, sehen wir anders. Die Verfasserin hat noch keine 50 m 
hohen Bäume auf einem Knickwall stehen sehen!  
 
Umweltbericht  
2.3.2 Maßnahmen zum Ausgleich  
Die Zuordnung der Ausgleichsflächen (Größe, Lage und Entwick-
lungsziele) sollte nachgetragen werden, ebenso die Verfügbarkeit 
der Flächen.  
 
Hinweis: Beleuchtung  
Zum Schutz der nachtaktiven Insekten und der Energieeinspa-
rung sollten für die Straßenbeleuchtung LED Lampen (3000K 
oder 6000K)1 oder zumindest Natriumdampfhochdrucklampen 
(SE/ST) bevorzugt werden.  
Sie sollten staubdicht und zu den Grünflächen hin abgeschirmt 
werden, so dass eine direkte Lichteinwirkung vermieden wird. 

genwasser (von z.B. Hofflächen) und „unbelasteten“ Regenwas-
ser (von z.B. Dachflächen) statt. 
Die Äußerung wird beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
Um die Erhöhung der max. zulässigen Traufhöhe so verträglich 
wie möglich zu gestalten, sind einige Maßnahmen vorgesehen: 
Festsetzung einer Abstaffelung der zulässigen Gebäudehöhen zu 
den Rändern, Begrünung von Grünflächen im Umfeld mit hoch-
wachsenden Baumarten, Festsetzung von Fassadenbegrünung 
als auch gezielte Anlage von Gehölzstreifen außerhalb des Plan-
gebietes. 
Die Äußerung wird beachtet/zur Kenntnis genommen. 

 

Der naturschutzrechtliche Ausgleich findet über das Ökokonto der 
Stadt Tornesch statt. 
Die Äußerung wird beachtet/ zur Kenntnis genommen. 

 
In den Festsetzungen ist folgendes aufgenommen: Beleuchtete 
Werbeanlagen sind in mattweißem Licht und blendfrei auszufüh-
ren.  
Die Äußerung wird beachtet/ zur Kenntnis genommen. 
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Allgemeines zum Umwelt- und Naturschutz im Business-Park:  
 
Abschließend sei bemerkt, dass bis auf einige wenige mittelstän-
dische Betriebe im Gewerbegebiet, kein Unternehmen die Chan-
ce nutzte, Photovoltaik-Anlagen auf den zum Teil sehr großen 
Dächern zu installieren. Auch andere Möglichkeiten zur Nutzung/ 
Gewinnung regenerativer Energien werden im Gewerbegebiet 
nicht aufgegriffen. „Umwelttechnik“ ist hier also Fehlanzeige!  
 
Es ist kein Bemühen der Unternehmen zu erkennen, die Eingriffe 
in die Natur durch die Baumaßnahmen oder die Gebäude selbst 
abzudämpfen. Vollversiegelte Parkflächen sind die Regel, Fassa-
denbegrünung oder Dachbegrünung sind im Gewerbegebiet nicht 
zu finden (die derzeit bei Google Maps eingestellten Luftaufnah-
men zeigen die Situation aus dem Sommer 2014). Dachbegrü-
nungen können im Rahmen des Entwässerungskonzepts festge-
setzt werden, zur Regenwasserrückzuhaltung. Positive Verände-
rungen zum Klimaschutz und zur Artenvielfalt wären ebenfalls zu 
verzeichnen.  
Die Möglichkeiten an Gebäuden und den Betriebsflächen Ersatz-
lebensräume zu schaffen werden nicht genutzt. Angesichts des 
Flächenverbrauchs ein unentschuldbares Versäumnis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es sind Festsetzungen zur Dach- und Fassadenbegrünung ge-
troffen. Auch eine Kombination mit Photovoltaikanlagen ist mög-
lich. (s.o.). 
 
 
 
 
 
 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
 

4. Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 06.02.2015 

Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) 
– als Netzeigen-tümerin und Nutzungsberechtigte i.S.v. § 68 Abs. 
1 TKG- hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wege-sicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzuneh-

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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men und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. Zu der o.g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Das Vorhaben wird uns als kleine unterirdische Erweiterung im 
Rahmen bestehender Netzstruktur angesehen. Für den rechtzei-
tigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordi-
nierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der ande-
ren Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der 
Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsgebiet der Deutschen 
Telekom Technik GmbH unter der im Briefkopf genannten Adres-
se so früh wie möglich, mindestens 2 Monate vor Baubeginn, 
schriftlich angezeigt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In die Begründung der Bebauungsplanänderung wird ein ent-
sprechender Hinweis aufgenommen. 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 

5. Archäologisches Landesamt SH – Obere Denkmalschutzbehörde, Schreiben vom 15.01.2015 

Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag 

Wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische Kul-
turdenkmäler durch die Umsetzung der vorliegenden Planung 
feststellen. Daher haben wir keine Bedenken. 
 
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenver-
färbungen entdeckt werden, ist die Denkmalschutzbehörde un-
verzüglich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum Eintref-
fen der Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich hier sind gem. 
§14 DSchG (in der Neufassung vom 12.Januar 2012) der Grund-
stückseigentümer und der Leiter der Arbeiten. 
 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
In die Begründung der Bebauungsplanänderung wird ein ent-
sprechender Hinweis aufgenommen. 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
 

6. WEP – Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH, Schreiben vom 08.01.2015 

Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag 
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Gemäß § 4 Abs.1 BauGB sind wir als Träger öffentlicher Belange 
zur Abgabe einer Stellungnahme berechtigt. Des Weiteren sind 
wir Eigentümer eines durch die oben genannte Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 47 betroffenen Grundstücks. 
 
Die 3.Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans 47 „Busi-
nesspark Tornesch“ stellt einen massiven Eingriff in das Eigen-
tum unserer Gesellschaft dar. Die Planungen sehen u.a. vor, ei-
nen Rückhaltegraben zur Entwässerung von Niederschlags-
wasser auf einem Grundstück der WEP mbH herzustellen. Hier-
bei kommt es zu einer Umwidmung von Gewerbebauland in öf-
fentliche Entwässerungsfläche in einem größeren Umfang. Fer-
ner soll das neu ausgewiesene Sondergebiet „Umwelttechnik und 
Sonderbetriebe“ über das Grundstück der WEP mbH erschlossen 
werden. Dadurch werden die Nutzungsmöglichkeiten sowie die 
Baufläche unseres Grundstücks in erheblichem Umfang einge-
schränkt, was eine deutliche Wertminderung des Eigentums un-
serer Gesellschaft zur Folge hat. Darüber hinaus sehen die Pla-
nungen vor, sowohl einen bestehenden Entwässerungsgraben 
als auch einen errichteten Erdwall zurückzubauen. Für diese Ar-
beiten wurden bisher weder die Höhe der anfallenden Kosten 
ermittelt noch die Kostenübernahmesituation hinreichend geklärt. 
Hier sehen wir akuten Handlungsbedarf. 
 
Grundsätzlich steht due WEP mbH der Schaffung weiterer Ge-
werbeflächen im Kreis Pinneberg und im speziellen angrenzend 
an WEP-eigene Gewerbefläche positiv gegenüber. Wir müssen 
aber im Interesse unseres Gesellschaftsvermögens vor unsere 
Zustimmung zur Änderung des Bebauungsplans auf einer ver-
bindlichen Klärung der offenen Fragen hinsichtlich Erschließung, 
Kostenübernahme, Nutzungsbeschränkungen usw. bestehen. Wir 
sind zuversichtlich, eine einvernehmliche Lösung zu finden. 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 
Die Hinweise sind in die Planung eingeflossen. 
 
In weiteren zielführenden Abstimmungsgesprächen zwischen der 
der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft 
des Kreises Pinneberg mbH und der Stadt Tornesch im Hinblick 
auf die Fortsetzung des Bauleitplanverfahrens mit der erneuten 
öffentlichen Auslegung sind die offenen Fragen hinsichtlich der 
Erschließung, Kostenübernahme, Nutzungsbeschränkungen be-
sprochen und geklärt worden. 
 
Als einvernehmliches Resultat der Gespräche sind die Planunter-
lagen überarbeitet worden.  
 
 
 

TOP 16

735 von 743 der Zusammenstellung



  
17 Stadt Tornesch Bebauungsplan 47, 3. Änderung „Businesspark Tornesch“ 

Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden und der Öffentlichkeit gem. §§ 4 (2), 2 (2) und 3 (2) BauGB 
Abwägungsvorschlag vom 18.12.2019 

 
 

 C. Von der Öffentlichkeit wurden folgenden Stellungnahmen abgegeben: 

 

   Öffentliche Auslegung vom 13.01. – 13.02.2015 

Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag 

Von der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bauen, Planung und Umwelt
FD Stadtplanung und Umwelt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/19/350

öffentlich
12.12.2019

Henning Tams

Henning Tams

B-Plan 107 "Nordwestlich Bockhorn und südlich der Bahn" (B-Plan 
der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB)
Erneuter Aufstellungsbeschluss und Freigabe zur frühzeitigen Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.01.2020 Bau- und Planungsausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Ein Vorhabenträger beabsichtigt auf einem ca. 3.100 m² umfassenden Grundstück am Bock-
horn, unmittelbar südwestlich der Bahnstrecke gelegen, die Errichtung von Einzel- und Rei-
henhäusern mit ca. 12 Wohneinheiten. Der Flächennutzungsplan weist die Fläche als ge-
mischte Baufläche aus. Ein rechtskräftiger B-Plan besteht nicht, so dass derzeit nur ein klei-
nerer, direkt am Gärtnerweg gelegener Teil der Fläche gem. § 34 BauGB mit einem Einzel-
haus bebaubar wäre. Der Vorhabenträger erstellt die erforderlichen Erschließungsanlagen 
und ist bereit, die externen Planungskosten für die Bauleitplanung zu tragen.

Der Bau- und Planungsausschuss fasste bereits am 01.04.2019 den Aufstellungsbeschluss 
für den B-Plan 107 „Westlich Gärtnerweg und südlich der Bahn“. Die Freigabe zur frühzeiti-
gen Beteiligung erfolgte damals noch nicht. Zwischenzeitlich hat das Grundstück seinen Be-
sitzer gewechselt, der Vorhabenträger ist nun die Fa. Semmelhaack. Das Bebauungskon-
zept, welches die Errichtung von Carports entlang der Bahnstrecke und dahinter liegende 
zweigeschossige Wohngebäude mit zusätzlichem Staffelgeschoss vorsieht, wird weiterhin 
verfolgt, es liegen nun Entwürfe für eine mögliche Bebauung vor. Es ist vorgesehen, im B-
Plan ortsgestalterische Vorhaben zur Fassadengestaltung und Dachbegrünung aufzuneh-
men, so soll ein hoher Anteil an Fassadenfläche in Klinkeroptik und die Begrünung von 
Flachdächern festgesetzt werden. Die offenen Carports an der Bahn erhalten ein Pultdach, 
die geschlossene Rückwand dient als lärmabsorbierende Lärmschutzwand. Zwischen Wohn-
gebäuden und Carports verläuft ein privater Erschließungsweg, welcher in Zukunft auch für 
die Erschließung des dahinter liegenden Bereiches (ausschließlich für eine zusätzliche fuß-
läufige Anbindung und für die Ver- und Entsorgung) mitgenutzt werden darf. Die Carportanla-
ge dient zusammen mit den beiden Reihenhauszeilen als Lärmschutzriegel, durch Anord-
nung der Schlafräume und Außenwohnbereiche an der lärmangewandten Gebäudeseite 
kann ein Wohnen an diesem stark lärmbelasteten Standort ermöglicht werden.  

Der B-Plan 107 kann als erster Abschnitt einer weiteren Bebauung im Bereich Bock-
horn/Esinger Str. betrachtet werden – die Bebauung wirkt als Lärmschutz für die dahinter 
liegenden Bereiche. Eine Überplanung des Gesamtbereiches auf Bebauungsplanebene wird 
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jedoch zurzeit nicht vorgenommen, da die Flächen zurzeit noch nicht zur für eine bauliche 
Entwicklung zur Verfügung stehen. Der B-Plan kann als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung aufgestellt werden, da es sich (u.a.) um eine Nachverdichtungsmaßnahme handelt und 
der Schwellenwert von 20.000 m² überbaubarer Grundfläche selbst bei einer vollständigen 
Versiegelung des Geltungsbereiches (ca. 3.100 m²) und der angrenzenden mit dem B-Plan 
in Zusammenhang stehenden weiteren ggfls. zu entwickelnden Flächen am Bockhorn (ca. 
9.000 m²) nicht erreicht wird. Die Änderung des Flächennutzungsplanes (MI zu WA) kann bei 
Aufstellung eines B-Plans der Innenentwicklung in Form einer Berichtigung erfolgen 

Da der Geltungsbereich etwas erweitert wird, um die Erschließungsstraße im Bereich des 
vorgesehenen Wendehammers am Bockhorn hin mit aufzunehmen und der Straßenname 
von „Gärtnerweg“ auf „Bockhorn“ umzubenennen wäre, wird vorgeschlagen, den Aufstel-
lungsbeschluss erneut zu fassen. 

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja x nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)
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  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung)  
1. Für das Gebiet westlich des Gärtnerwegs in einer Tiefe von ca. 100 m und südlich der 
Bahnstrecke in einer Tiefe von ca. 40 m wird der Bebauungsplan Nr. 107 „Westlich Gärtner-
weg und südlich der Bahn“ der Stadt Tornesch - entsprechend dem beigefügten Plan - auf-
gestellt. Planungsziel ist das Schaffen der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Be-
reitstellung von Wohnbauflächen (allgemeines Wohngebiet). Der Bebauungsplan soll im be-
schleunigten Verfahren (gem. §13a BauGB) aufgestellt werden.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Vorhabenträger einen städtebaulichen Vertrag 
zur Übernahme der externen Planungskosten abzuschließen.

3. Der Vorentwurf der Planung wird in der vorliegenden Fassung gebilligt.

4. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 
Abs. 1 BauGB) soll schriftlich erfolgen.

5. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung der allgemeinen Ziele 
und Zwecke der Planung nach § 3 Abs.1 Satz1 BauGB soll in Form einer Abendveranstal-
tung durchgeführt werden.

6. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB); 
es ist ortsüblich bekannt zu machen, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden soll.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
Geltungsbereich
Lageplan
Ansichten
Schnitt
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Bockhorn  in  25436  Tornesch   (Bebauungsplan Nr. 107)
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EINGANGSANSICHT

GARTENANSICHT

GIEBELANSICHT 1 - Straßenansicht
Einzelhaus im Sinne einer Reihenhausbebauung

GIEBELANSICHT 1 - Straßenansicht
Einfamilienhaus

GIEBELANSICHT 2
Einzelhaus im Sinne einer Reihenhausbebauung

GIEBELANSICHT 2
Einfamilienhaus

Krispin Architekten
Vahrenwalder Straße 7  -  30165 Hannover

Semmelhaack Wohnungsunternehmen
Kaltenweide 85  -  25335 Elmshorn

Datum:  04.12.2019 / dfMaßstab: 1:250

Bockhorn  in  25436  Tornesch   (Bebauungsplan Nr. 107)
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